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Worniativöestiminungen des Gemeind erat !)es,
Stadtrathes und des Magistrates.

Jahrgang 1897.

(Die römischen Ziffern bedeuten die Nummern der betreffenden Blätter der „Verordnungen rc.", die arabischen Ziffern die in diesen Blättern
fortlaufenden Seitenzahlen.)

(Jede der in diesem Jahre ausgegebencn XII Nummern der „Verordnungen rc." enthält ein Verzeichnis der im Reichs- und Landesgesetzblatte für
Österreich unter der Enns jeweilig erschienenen Gesetze und Verordnungen.)

Die Zusammenstellungen wichtiger Gesetze, Verordnungen nnd Entscheidungen , sowie Normativbestimmnngen
des Gemeinderathes , Stadtrathes nnd des Magistrates sind allmonatlich der letzten Nummer des A mts¬

blattes angeschlossen.



A.
Abgaben , siehe  Krankenanstalten.
Abladen , siehe  Holz.
Akademie (Kunst ) in Prag. III,
Acetylengas — Calcium -Carbid . VII,
Acten — Zustellungswägen — deren Instandhaltung . IV,
Ärarialvertrüge , siehe Gerichtsstands - Clansel.
Ärzte , siehe Civil ärzte.
Ärztekammer — deren Zuschriften. III,
Afrika , siehe südafrikanische Republik.
Asterverpachtnngen oder Vermietungen städtischer Reali¬

täten . VIII,

Altmaterial — dessen Veräußerung . IV,
Anmeldefrist , siehe Genossenschafts - Kranken-

c a s s a.
Anmeldung , siehe Befähigungsnachweis.
Anmeldungen , siehe Gewerbe - Anmeldungen.
Anschüttung , siehe Hans.
Amerika — Großrepublik von Central -Amerika . . . VIII,
Amerikaner — Spitalverpflegskosten , eventuelle Über¬

nahme Erkrankter . Vil,
Am Hof , siehe Zufuhr.
Anis , siehe Stern - Anis.
Annoncen ans ungedeckten Gasthaustischen . III,
Anstellungen im städtischen Dienste — nach Wien

Zuständige werden bevorzugt . IV,
Anzeigen , siehe Geburtsanzeigen,  siehe In¬

fektionskrankheiten.
Anzeigepflicht , siehe Intervention.
Apotheke , Berechtigung zur Führung einer öffentlichen VII,
Arbeitsbücher , siehe italienische Arbeitsbücher.
Arbeitsordnungen — deren Vidierung (Z 88 n Gewerbe¬

ordnung ) . XII,
Arbeitsüberstunden — bewilligte , Quartalsausweise

hierüber . II,
Architektnrzeichnungen , siehe Pläne.
Argentina , Republik , Ernennung eines Consnls . . . I,
Armenrechts -Zeugnisse . IX,
Arzneimittel — deren vorschriftswidrige Verabfolgung . XII,
Aufgebot zur Ehe — Dispens nach- ungar . Rechte . . XI,
Aufnahme , siehe C o n fe s si o ns l ose.
Aufstellung , sieh; Trottoir.
Aufträge , siehe Erwerbsteuerpflicht.

Aufzüge (Lift) . III , 17
Ansfolgnng , siehe Canti onen.
Attshilfsdiener — Aufbesserung der Bezüge derselben III , 28
Anskunstsertheilnng und Vermittlung in Versicherungs-

Angelegenheiten — ein frnes Gewerbe . . . III , 26
Ansmesserpersonale , städtisches — Wegentschädigung für

dasselbe . III , 28
Ansränchern von Wohnungen re. II , 12
Ansschwefcln , siehe Ausräuchern.
Ausverkäufe , deren Statistik . II , 11
Auswanderung nachPensylvannien — deren Hintanhaltnng IX , 90
Answandcrnngsgcschäste . II , 15

B.
Bahnhof , siehe Feuerpolizei-
Bannwald , siehe Wald.
Bauführungen , siehe Scaglioplatten.
Banlinienbestimmnngen .XII , 119
Baumaterialien , siehe Brandproben.
Banmaterialien -Zufuhr , siehe Bier.
Bauten , siehe Pri v a tb au füh ru n g en.
Banverbotsrayons . III , 21
Beamte , städtische, siehe Intervention.
Becthovengang imXIX .Bezirke— Bauführungen dortselbst III , 19
Befähigungsnachweis — dessen Ergänzung . VII , 65
— auf Grund ungarischer Atteste . XII , 113
— siehe U n t er r i ch t s a n st a l t e n . XII , 111
Bcirath , siehe Lebensmittel.
Beleuchtung , elektrische, in den Privattheatern Wiens . XII , 114
Belovar , siehe H a u si e r v er b o t.
Benzin -Motorcnwägen . III , 27
Benzin , siehe Wägen.
Beschlüsse, siehe Genossenschaften.
Beschwerdeführer bei commissionellen Erhebungen — ist

beizuziehen . IX , 86
Bcsitzstörnngsklage , siehe Wienf l ussregnliernng.
Bespritzung , siehe Trottoir.
Bestellungen , siehe E rw e r b ste u erp fl i ch t.
Betonstnfcn , Neumüller ' sche, mit Eiseneinlagen . . . . VIII , 80
Betricbsanlagen — Commissionen für dieselben . . . VIII , 79
Betriebsunfälle — Verschulden dritter Personen hiebei . V, 52
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Beurlaubung , dauernde , vorzeitige . Ul,
Bezeichnung , siehe Firmennamen.
Bezüge , siehe Aushilfsdieuer.
Bierausschank — Druckapparate . X,
Bier -, Wein - und Baumaterialien -Zufuhr . IV,
Bilder , siehe Ein kledebil der.
Bindergcwerbe , Verbot dessen Ausübung seitens Spiritns-

rafsinerien . v,
Bittneuschissahrt - Jnspector , k. k. - dessen Dienst-

Instruction . H,
Blechwaren , siehe Metalldrucker.
Brandproben für Baumaterialien . VI,
Brunnenbüchseu — deren Herstellung durch Brnnnen-

meister . XII,
Budget , siehe Haup tv orans  ch l ag . I,
Bttdwitz , Mährisch -, Errichtung einer k. k. Bezirks-

hanptmannschaft dortselbst . II,
Büsselflcisch — dessen Verkauf in der Großmarkthalle . VII,
Bureau , siehe Erw er b st eu erp fl i ch t.

C.

Cabs (zweiräderige Wägen ) — Hintanhaltnng von
Verunreinigung der Straßen durch dieselben . . IV,

Calciumcarbid , siehe Acetylen gas.
Canal , siehe Hauscanal.
Canal - und Senkgrubenrämnung im XI . bis XIX . Bezirke I,
Canäle , siehe Straßen.
Canalcinmüudungsgebnren — deren Herabsetzung . . VII,
Carbnrations -Apparate für Gasrohrleitungen . . . . VII,
Cataster , siehe Vermessungsbezirke.
Cautioueu und Vadieu — deren Ausfolgung . . . . VI,
Cement (Königshofer ) zu Canalbauten . XI,
Cent !al -Viehmarkt , siehe Marktg ebüren.
Checkverkchr der Gemeinde Wien . III,
Check- und Clearingverkehr der Postsparcassn zu Zah¬

lungen an die k. k. Stenerämter und Finanz-
cassen . . XII,

Christliche Familie — Zumittlnng der Kundmachungen
an diesen Verein . VII,

Civilärzte , landstnrmpflichtige — deren Evidenthaltung I,
Civilproceßordnnng , neue — deren Einfluss auf die

Schiedsgerichte einzelner Körperschaften . . . . V,
— — deren Einfluss auf die Schiedsgerichte . . . . VIII,
Classen , siehe Gefahrencla ssen.
Co als , siehe Kohlen.
Coaksfeucrung der Localdampfer im Wiener Donan-

canal . II,

Commission , siehe Beschwerdeführer.
— zur Controle des Gemeindevermögens — deren

Instruction . VIII,
Commissionen , siehe Termine.
— gemischte — Entsendung von Conceptsbeamten

zur Leitung ( als Vertreter der politischen Be¬
hörden ) . . . . . . . . . . . . . . . . IV,

Commune , siehe Anstellung.
Conceptsbeamte , siehe Commissione  n.
Consessionslose — Aufnahme von Kindern derselben in

die römisch -katholische Neligionsgenossenschast . VIII,

Consnl , siehe Argentina.
— siehe Monaco.
Contrahenten , deren Rechnungen — beschleunigte Ad¬

justierung . - . lX,
Controle , siehe Commission.
Csougrad , siehe Hausierhandel - Verbot.

D.
Dachpappe „Hausmaus Witwe L Sohn" . . . XII,
Dampfer , siehe C o als f e u er un g.
Dampfkessel -Prüfnngscommissär . H,
Dampfkessel - Prüfnngscommissärs - Stellvertreter für

Wien — Neubestellung desselben . I,

Darlehen , siehe Steuerfreiheit.
Diener , städtische — siehe Au shi lfsdiener.
Dienstpragmatik — Änderung des § 7 , Absatz 1 (An¬

stellung im Kanzleifache ) . VI,

Dispens , siehe Aufgebot.
Donancanal , siehe Coaksfeuerung.
Doktorand — Verbot dieses Titels . III,

Drnckapparate , siehe Bierausschank.

E.

Ebrcichsdorf , Stellnngsort.
Eggenburg — Krankenhaus und Verpflegskosten in

demselben.
Ehebewillignng für Militärpersonen.
Eheschließungen (confessionelle ) per äoltzAntiononi in

der Schweiz — sind gesetzwidrig . VI,

Ehesähigkeitszengnisse für das Ausland . VIII,
Ehe , siehe Aufgebot.
Einjährig -Freiwillige , siehe Eintrittss ch eine.
Einjährig -Freiwilliger , siehe Med icinischeStudien.
Einklcbcbildcr , mit Glasstaub bestreute — verboten . X,
Einmündung , siehe Hauscanal.
Einquartierung , Ermittlung des Fassnngsraumes III , 24 ; IV,
Einsammeln , siehe Sammeln.
Eintragung , siehe G e b ur tsm atr i ke n.
Eintrittsscheine der Einjährig -Freiwilligen — deren

Giltigkeitsdauer . VIII,
Einwanderung , siehe südafrikanische Republik.
Eisenbahn , siehe Geueral - Inspection.
— siehe Staatsbahnbetrieb.
Eiseubahnpersonale , welches bei der berufsgenossen¬

schaftlichen Versicherungsanstalt beschäftigt ist, ist
krankenversicherungspflichtig . V,

Eisenbahnschienen und Traversen — deren Transport IV,
England , siehe Hausierer.
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Entlohnungen, sieheS a chv er stän di g e.
Entschädigung, sieheW eg e n t schä di g nn g.
Erdgeschoß— dessen Untertheilung nicht gestattet . . IX. 86
Erkern»lagen .IX , 91
Erwerüstencrerklärnngen, siehe Gewerbeanmeldnn  gen.
Erwcrbstencrpflichteines zur Entgegennahme von Be¬

stellungen errichteten Bureaus . VIII , 73
Ess- und Trinkgeschirre. . X, 97
Exemtion gegen Gemeinden und gegen öffentliche An¬

stalten . VII , 66

Exemtionen in Steuer- und Gebüren-Angelegenheiten
gegenüber Militärpersonen und Gendarmerie . II , 11

F.
Fabrik, k. k. prio. — dieser Titel ist unübertragbar. XI, 101
Fabukssalz voll Ebenste— Bezug desselben . . . . V , 51
Fachingcr, siehe Mineralwasser.
Färbung, siehe Th eerf  a r b st0 ff  e.
Fahrordnnng für II. Bezirk, Schrei- und Malzgnsse;

für I . Bezirk , Wildpretmarkt ; für I . Bezirk,
Griechengasse ; für VII . Bezirk , Mondscheingasse;
für II . Bezirk , Schmelzgasse ; für IX . Bezirk,
Berggnsse (Theilstrecke ) ; für IV . und V . Bezirk.
Wiedener Hauptstraße und Wienstraße (Theil¬
strecke) . VI , 61 und 62

— für die Straße zwischen der k. k. Akademie der

bildenden Künste und der Gartenanlage am
Getreidemarkte . n 105

— für die Hechtengasse im IV . Bezirke . VI , 59
— fürdenMarktplatz inderSchwendergasse , XIV . Bezirk . V , 49
— für die Große Stadtgutgasse , Taborstraße und Obere

Augartenstraße . . . V , 54
— für die Skarhemberggasse ' . ' . . . . . . . . . . V , 49
Fassa- und Fleimferthal in Tirol — Lackierer, An¬

streicher und Zimmermaler dortselbst . IX , 87
Fafsnngsranm, siehe Einquartierung.
Feiertags -, siehe Sonntagsruhe.

Feuerpolizeiliche Revisionen auf Bahnhof-Territorien . XII, 122
Feuerwehr, siehe Materiallieferung.
— siehe Te  l ep  h 0 n st a t i 0 n.

— städtische , Obermaschinistenstelle — Bedingungen für
diese Stelle . H 15

Finnenkrankheiten— deren Hintanhaltnng. VII, 68
Firma — deren Gewerbebefngnis. IV, 36
Firmennamen— fictive, sind verboten . XI, 105
Flachziegel, siehe Wellenziegel.
Fleimserthal, siehe Fassathal.
Flcischvcrkanfsstände— Geschäftsordnungs-Änderung. VIII, 83
Floridsdorf — k. k. Polizei-Commissariat . IX, 90
— Mödling als Stellnngsbezirke . VIII , 80
Forstanfsichtsbezirke in Niederösterreich. XII, 115
Frachtbriefe, sieheP 0 stbegl ei t a dress en.
Friedhöfe, siehe Leichen.
Fuhrwerk, siehe Verkehr.

Fnhrwerksbesiher dürfen sich für Reparaturen Haus¬
sattler halten . XII , IlO

Futtermitteln, deren Verfälschung und Verunreinigung
— Untersuchung derselben . III , 26

G.

Gärtner, Kunst- und Ziergärtner— deren Gewerbe¬
berechtigung . IX , 90

Galvaniseure, siehe Ph y sika l i sche In stru men te.
Gas , siehe Acetylen gas.
Gasrohre, deren Legung(Besitzstörungsstreit), k. k. Ober-

landesgerichts -Urtheil vom 26 . Mai 1897,
Z - 7445 . vi , 60

— städtische — deren Legung . VIII , 83
Gast- und Schankgewerbetreibmde— deren Familien¬

angehörige , die im Geschäfte thätig sind — sind
krankenversichernngspflichtig . IV , 33

Gebrannte geistige Getränke— siehe Wei n händler.
Gebranchsgegenständc, siehe Lebensmittelverkehr.
Gebär , siehe Schlachtgebür.
Gebären bei Grnnderwerbnngen für öffentliche Straßen,

Wege rc. V, 48
— siehe Stempelpflicht.
— siehe Krankenanstalten.

Geburtsanzeigen der Hebammen— durch die Post . . I, 3
Geburtsmatriken— Eintragung verheirateter Männer

als Väter unehelicher Kinder . VIII , 76
Gefahrenclassm— deren Abänderung(bei der Unfall¬

versicherung ) . 1, 2
Gehilfmversammlnng— Auslagen hiefür. III, 25
Geistesgestörte und andere Anstaltsbedürftige sind im

Falle infectiöser Erkrankungen an Hnmani täts-
an stallen  in der Regel nicht abzugeben . . II , 11

Geldfammlttttgen, siehe Sammeln.
Geldstrafen— deren Widmung . VI, 58
Gemeinderaths-Sitznngen, sieheI 0urnaldienst.
Gendarmerie, siehe La n dstn rmpfli  cht.
Gcncral-Jnspection der österreichischen Eisenbahnen. . VI, 59
Gemeindedienst, siehe Anstellung.
Genossenschaften— die bei denselben beschäftigten Hilfs¬

arbeiter — deren Evideuzhaltung . VI , 63
— gewerbliche — Hintanhaltnng incompetenzmäßiger

Beschlüsse . II , 15

Genossenschafts-Krankencassa— Anmeldefrist. . . . XII , 115
Genosfcnschaftsvcrbände— deren Ausschüsse. . . . IV , 35
Geometer, k. k. VIII, 81
Gcrichtsstands-Clanscl für Ärarialverträge. VIII, 75
Gerüst, siehe Hängegerüst.
Geschirre, siehe Essgeschirre.
Gewerbe, verkäufliches, siehe Transferie rn n g.
Gewerbe-Anmeldungen mit Rücksicht auf die neuen

Stenergesetze . VII , 71
Gewerbe-Jnspectors-Assistenten— Ernennung eines

solchen V, 50



Gewerbe -Ordnung — Abänderungen und Ergänzungen
(88 99 , 99 b , 100 , 106 , 107 , 114 , 115 , 115 a,
115 b , 118 , 119 ä , 120 , 137 ) . X , 93

— Abänderung . III , 29
Gewerbetreibende in Ungarn , besteuerte — deren Ge¬

werbebetrieb in Österreich . . . XII , 109
Gewichte , siehe Wagen.
Giftverkänfcr — Verzeichnis derselben . III , 22
Gistverschleiß . III , 27 ; IV , 35 ; VI , 61 ; VII , 70 ; XI , 107
Gipshohltafcln .XII , 116
Grundcrwerbringen , siehe Gebüren.
Grnnwaren , siehe Zufuhr.
Grundstcner -Cataster für Niederösterreich — siehe Ver¬

wes  s n n g s b e z i r k e.
Grundstücke — deren Werterhebung (Mitwirkung der

städtischen Ämter hiebei — abgelehnt ) . . . . VIII , 82
Gnsswättde nach Patent Swiecicki — zulässig . . . IX , 89

H
Haar , siehe Men scheu haar.
Hättgegcriiste (Martin Neuwirth ' sche) — deren Zu¬

lassung . VI , 59
Handwerksmäßig , siehe U n terrichtsanst alten.
Handwerksmäßige Gewerbe , siehe Befähigungs-

n a ch weis.

Hanptsammelcanal , siehe Haus canal.
Hanptvoranschlag der Stadt Wien — dessen Auflage

zur .öffentlichen Einsicht . I , 4
Hans , IX . Bezirk , Lazarethgasse 29 - - dessen Evacniernng

und Adaptierung wegen Straßenanschüttnng
(Verwaltungsgerichtshof -Entscheidung ) . . . . VI , 57

Hanscanal — Einleitung eines solchen vom Hause Nr . 5
in der Unteren Donanstraße in den Haupt¬
sammelcanal . III , 21

Hausierer — deren Zuzug nach England ist hintan¬
zuhalten . V , 52

Hansicrbefngnissc — deren Einschränkung . XII , 113
Hansierhandelverbot für die Städte Kaposvär und

NaglMuya . VII , 68
— im Gebiete der Stadt Csougrad . IX , 90
— im Gebiete der Stadt Pozsega in Ungarn . . . . XII , 116
Hausierhandel , siehe Szaßväros,  siehe Nagykörös.
— dessen Verbot im Gebiete der Stadt Nngy -Szombat I , 2
— dessen Verbot für Klagenfurt — für Segesvär . . II , 13
Hansierderbot in Belovür . V , 49
— im Gebiete der Stadt Löcse . XII , 112
Hansmanu , siehe Dachpappe.
Hanssattlcr , siehe Fuhrwerks bes  itz e r.
Hebammen — neue Dienstesvorschriften für dieselben . XI , 104
— siehe Geburtsanzeigen.
Hechteugasse , siehe Verkehr.
Heilanstalten in Ungarn — Namensänderung einiger

derselben . XII , 118
Heimatsgesetz — Abänderungen . I , 5
— Abänderung . . . III , 29

5

Heimatsrecht , siehe Stellun gslisten.
Hernalser Hauptstraße — Fahrverbot für schweres

Fuhrwerk für einen Theil dieser Straße . . . V , 54
Heu - nud Strohfnhrwerke — deren Verkehr . . . . V , 54
Hochwasser vom August 1897 — Vorkehrungen . . . VIII , 81
Holz - und Kohlcnciuwerfen. IV , 37
Hühneraugenpflaster , siehe Thyl ophagplatten.
Hunde — Einfuhr nach Großbritannien verboten . . VIII , 80

Infektiöse Erkrankung , siehe Geistesgestörte.
Infektionskrankheiten — ärztliche Anzeigen derselben

durch die Post . I , 3
— Verhütung der Weiterverbreitnng . III , 19
Instruction , siehe Commission.
Intervention , siehe Commissione  n.
— von städtischen Beamten bei civil - und strafrecht¬

lichen Verhandlungen — Anzeigepflicht . . . I , 5
Jonrnaldienst in den magistratischen Departements und

Ämtern während der Gemeinderaths -Sitzungen V , 55
Israelitische Cultnsgemeinde — und Organe der staat¬

lichen Cnltnsverwaltnng , deren Competenzen . V , 48
Italienische Arbeitsbücher . Xll , 113

K.
Kabel , siehe Gasrohre.
Kälber unreife , Verbot des Verkaufes derselben . . . V , 50
Kammacher — deren gewerbliche Befugnisse . . . . V , 51
Kanal , siehe Canal.
Kappen und Mützen ans verschiedenen Stoffen — deren

Anfertigung . . . . . IX , 85
Kasernen — Benennung von drei neuen Kasernen in

Wien . II , 13
Kastanienüratösen . IV , 41
Kauf , siehe Steuerfreiheit.
Kellerwohnungen , siehe Souterrain.
Kinder , siehe C o n f e s si o ns l o se.
— uneheliche , siehe L e g i t i m a t i o n s v o r s ch r e i-

bung en.
— uneheliche , siehe G eb nrtsm atriken.
Klinkersteine von L. Roths Söhne — deren Zulassung III , 21
Konigshofer Ceinent , siehe Cement.
Kohlen , siehe Holz.
Kohlen - und Coaksverkanf . IV , 39
Kosten , siehe Osenreinigung.
Krankenanstalten , öffentliche — Einbringung von rück¬

ständigen öffentlichen Abgaben derselben . . . V , 50
— siehe Pfleglinge.
Krankcncassa — deren Verpflichtung wird nicht aufge¬

hoben , wenn auch während  der Krankheit
eine Veränderung der Cassenmitgliedschaft ein-
tritt . II , 9

*
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Krankencassa — genossenschaftliche Gehilfen - — bei
dem Erlöschen der Mitgliedschaft des Arbeitsgebers Xl , 102

Kraukcncasfa -Beiträge — deren Eintreibung . . . . VIII , 77
— siehe Genossenschafts - Krankencassa.
Krankenhaus , siehe Eggen bürg.
— siehe Verpflegsg ebüren.
Krankenkosten , siehe Schlesien.
Krankenversicherung , siehe Eisenb ahnperson ale.
— siehe  Gastgewerbe.
— siehe Vorzugsrecht.
Kreuzer — ein sowie ein halber Kreuzer — deren

Einstellung . VIII , 77

L.
Landesfond — Belastung desselben . . III , 22
Landes -Versichernngsanftalt (Brandschaden -) . XII , 120
Landstnringesetz — Anwendung des Z 2 , Absatz 2 . . VII , 68
Landsturm , siehe Civilärzte.
Landstnrmpässe , siehe Landwehrpäss  e.
Landstnrmpflicht der Gendarmerie -Mannschaft , die sich

im Civilstaatsdienste befindet . II , 12
Landstnrmpflichtige , zu superarbitrierende . III , 24
— deren Eoidenzhaltnng . III , 25
Landwehr , siehe Trauungen.
— Strafamtshandlnngen gegen dieselbe . VIII , 77
Landwehrpässe und Landsturmpässe . VI , 58
Lebensmittel — Einsetzung eines ständigen Beirathes

für den Verkehr mit denselben . V, 50
— Verkehr mit denselben . IV , 41
Lebensmittel -Untersuchungsstation . . XII , 119
Lebensmittel -Verkehr . X , 96
Legitimationsvorschreibnngen unehelicher minderjähriger

Kinder sind den vormundschaftlichen Gerichten
mitzntheilen . IX , 88

Legitimation unehelicher Kinder . V , 48
Lehrer — deren Substitutionsgebüren . VIII , 81
Lehtlings -Angelegenheiten sind unabhängig vomGehilfen-

ansschuss . XI , 103
Leichen — deren Zuweisung rücksichtlich der ehemaligen

Vororte -Friedhöse . V, 55
Leitung , siehe Commissionen.
Lehrlinge , siehe Gewerbeordnung (Abänderung ) .
Licenzen für Schaustellungen . XII , 116
Lignenre , siehe Theerfarbstofse.
Levico -Wasser . V , 47
List , siehe Aufzüge.
Localpolizei , Bestrafungen . XII , 114
Lötharbeiten — Feuersgefahr bei denselben . IV , 38
Ludwig Franz , siehe Ziegel.

M.
Mannschaft — deren Wasfenübnngen . I , 2
Marine , siehe Trauungen.
Markierung der auf den Central -Viehmarkt gebrachten

Rinder , Schweine und Schafe . . . . . . . XII , 118

Marktamt — Bezeichnungen der Abteilungen desselben II , 15
Marktberichte — deren Ausfertigung . IV , 40
Marktgcbnren -Tarif für den Wiener Central -Viehmarkt

in St . Marx . II , 14
Marktordnung — deren Abänderung für den Central-

Viehmarkt . XI , 107
Maschinistcnstelle , siehe Feuerwehr.
Metalldrncker und Spengler — deren Gewerbeabgrenznng

bezüglich der Blechwaren . . . VIII , 76
Material , siehe Altmaterial.
Materiallieferung für die städtische Feuerwehr . . . VI , 62
Materialwarenhändler , siehe Med Leinen.
Matriken , siehe Geburtsmatriken.
— siehe Ungarn.
Mcdicinen , zubereitete — deren Verkauf durch Material¬

warenhändler . I , 1
Mcdicinlschc Studien , über deren Vollendung ist das

Absolutorium für das Einjährig -Freiwilligenrecht
zu erbringen . II , 10

Melk , Stellnngsbezirk . IV , 36
Menschenhaar — Handel damit . VII , 66
Metallarbeiter , siehe Physikalische Instrumente.
Mietzins , siehe Steuerabschreibung.
Militär , siehe E h e b e w i l li g un g.
Mineralwasser , siehe Levico - Wasser.
— Fachiugers . V , 46
Mineralwässer . VII , 67

Mödling , siehe Floridsdorf.
Mörtclaufznge . XI , 107
Mohacs — Krankenhaus öffentliches . II , 13
Monaco — Generalconsul dafür . V , 49
Motorenwägeu , siehe Benzin.
— siehe Wägen.
Mützen , siehe Kappen.

N.

Nagykörös — Verbot des Hausierhandels dortselbs ! . 111, 24
Neustädter , siehe Wr . - Neustädtercanal.
Nenwirty , siehe Hängegerüste.
Nnptnrieuten , siehe Ehesähigkeitszeugniss e.

O.
Obduktion , sanitätspolizeiliche — deren Abstandnahme

bei durch Selbstmord gestorbenen Staatsbeamten IX , 87
Obst, siehe Währing er Märkte.
Ofenreinignng und Herstellung von Öfen in den

städtischen Naturalwohnnngen . I , 5
Öfen , siehe K a st a n i e n b r a t ö f e n.
Offerte an die Gemeinde Wien — deren Stempel-

behandlnng . XI , 103
Officiere , rumänische , in das Ausland reisende — deren

Kleidung ( Uniform ) . VIII , 76
— siehe Neserveofficiere.
— siehe Trauungen . . -

*



P. IV , 38

Parcellierungen , größere (Vorlage des Actes an den
Stadtrath ) . XII , 122

Pass , siehe Landwehr - oder Land sturmp ass.
Paternität , siehe Geb urtsmatri ken.
Pensionsuormale , siehe Unfälle.
Pennsylvanien , siehe  Auswanderung.
Pest — Hintanhalturg der Einschleppung derselben . V , 52

Physikalische Instrumente für Galvaniseure und Metall¬
arbeiter — deren Fabrication ist von einer
Gewerbebefngnis abhängig . II , 10

Pläne , Architektnrzeichnnngen , Kosteniiberschläge —
deren Anfertigung , — ein freies Gewerbe . . XII , 113

Plätze , siehe Trottoir.
Pflasterungen — Haftpflicht . VIII , 83
Pfleglinge — deren Abgabe aus den k. k. Kranken¬

anstalten in die Versorgung . XI , 105

Plananfertignngskosten . IX , 91
Polizei , siehe Localpolizei.
Poppenwaldcr , siehe Sandstein.
Postbegleitadrcsscu für stempelsreie Frachtbriefe . . . V, 54
Postsparcassa , siehe Check - Verkehr.
Postsparcassenverkehr der Gemeinde Wien . . . . . III , 27
Poysdors — neues Bezirksgericht . . . IX , 91
Preise , siehe Mar kt aus weise.
Privatbanfiihrnngen — deren Überwachung . . . . VII , 71
Proben , siehe Brandproben.
Prüfungsconttnissär , siehe Dampfkessel.
Pnlververschleiß , siehe Sonntagsruhe.

R.

Nadsahrordnnng. IV , 36 ; V , 53
Nadfahr -Unterricht . VII , 67
Raffinerien , siehe Spiritus - Raffinerien.
Raimund -Theater — Fahrordnung. VIII , 82
Rauchverbot in 'den städtischen Schlachthäusern . . . IV , 36
Realitäten , siehe Steuerfreiheit.
— städtische , siehe A s t e r ve c p u ch t u n g e n.
Nebenpflanznngen , siehe Stem pelfreih eit.
Rechnungen , siehe Stempelpflicht.

Nechtsmittelgesetz vom 12 . Mai 1896 , R .-G, -Bl
Nr . 101 — Anwendung ans das administrative
Strafverfahren . XII , 118

Reklamationen von Militärpersonen durch nicht erwerbs¬
fähige Angehörige . VII , 68

Necnrse , siehe Nechtsmittelgesetz.

Ncgistrierungsbescheide von registrierten Genossenschaften,
Umgangnahme von deren Abfordernng . . . . II , 12

Reichsraths -Wahlordnnng — Abänderung . . . . . I , 7
Reinhaltung , siehe Straßen.
Reserve - Officiere — deren Heranziehung zu den

Wafsenübnngen . VIII , 79
Rohre , siehe Gasrohre.

Rollbalkenverschlnsse.
Roths Söhne , Firma , siehe Klink er stein  e.
Rückvergütung , siehe Verzehr un gsste „ er.
Rumänische Officiere , siehe Officiere.

S.

Sachverständige — deren Entlohnung bei politischen
Amtshandlungen . . . . VIII , 74

Salz , siehe Fabrikssalz.
— siehe Viehsalz.
Sammeln von Geldspenden in einer nicht allgemeinen

Versammlung nicht strafbar. XII , 114
Sammlungen , öffentliche , II , 14 ; III , 27 ; IV , 37;

VI , 61 ; VII , 70 ; VIII , 82 ; IX , 91 , XII , 122
Sandstein ( Poppenwalder ) — St . Andrä vor dem

Hagenthalc — Verwendung desselben zu Stiegen-
stnfen . VIII , 79

Sand - und Schottcrgcwinn aus der Donau . . . . IV , 35
Sauerkraut - und Nübenverkanf durch die Marktvictualien-

händler . XII , 112
Scaglioplatten bei Ballführungen . X , 95
Schäßbnrg — öffentliches Krankenhaus dortselbst . . III , 26
Schaustellungen , siehe Lice uzen.
Schankgewerbe , siehe Gastgewerbe.
Schiedsgerichte , siehe C i v i lp ro ce ss o rd n un g.
Schienen , siehe Eisenbahnschienen.
Schild -Aufschriften , hebräische . VII , 69
Schlachtgebür für Schweine .VIII , 73
Schlachthäuser , siehe Rauchverbot.
Schlesien — dahin zuständige arme Kranke — deren

Verpflegskosten . . VI , 60
Schotter , siehe Sand.
Schutzwald , siehe Wald.
Schweine , siehe Schlachtgebür.
— siehe Verzehrnngssteuer - Nückvergütung.
Schweiz , siehe Eheschließungen.
Selbstmord , siehe Obduction.
Senkgruben , siehe Canal.
Skimmifrüchte , siehe Stern - Anis.
Sodawasser -Erzeugung . X, 98
Sonntagsarbeit , gewerbliche . V, 51
Sonntagsruhe beim Pulver -Verschleiße . II , 13
Soun - und Feiertagsruhe — Abänderungen . . . . VIII , 80
Souterrain zu Wohnzwecken — ungeeignet . IV , 40
Spengler , siehe Met alldrucker.
Spiritnsrafsinerien , siehe Binderg e werbe.
Spital , siehe V erp fl egs g e b üren.
— siehe Eg gen bürg.
Sprengmitteldepots , unterirdische . XI , 107
Sprcngmittelverbrauchsmagazine . IV , 35
Staatsbahubetrieb — dessen Erwerb - und Einkommen¬

steuer . H , 85
Staatsbeamte , siehe Obduction.
Stadtbahnpläne — deren öffentliches Allfliegen . . . IX , 91
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Stellungsbezirk , siehe Floridsdorf.
Stellungslisten — Eintragungen in dieselben von

Personen , deren Zuständigkeit zweifelhaft ist . XI,
Stempclfreiheit (bei grundbücherlicher Abtrennung für

Nebenpflanzungen ) . II,
Stempclgcbrechen , deren Hintanhaltnng . VI,
Stempelmarken , ungarische . XII,
Stempelpflicht saldierter Rechnungen . I,
Stempel , siehe Offerte.
Stern -Anis , japanischer (Skiminifrüchte ), verboten . . X,
Steuembschreibnng wegen Uneinbringlichkeit des Miet¬

zinses - . . . . . . . I,
Steuer , siehe Staatsbahnbetrieb.
Steuerfreiheit bei Nealitätenkäufen und Verkäufen . . VI,
Steuerzahlung , siehe Check - Verkehr.
Stiefclpauschalien der städtischen Diener — deren Be¬

hebung . XII,
Stiegenstnfenmateriale .VI,
Strassälle , siehe Un f a l lv er f l che r u n gs an st alt.
Strafen , siehe Loealpolizei.
StraßcnanschnttUUg , siehe Haus IX . Bezirk.
Straßen , Canäle , Häuser — deren Reinhaltung . . IV,
Straßen , siehe Ge büren.
Strohfuhrwerke , siehe Heu.
Stufen , siehe S ti e g e n stufen.
Snbstitutionsgebürcn , siehe  Lehrer.
Südafrikanische Republik , Einwanderung dahin . . . V,
Südfrüchten , siehe Währing er Märkte . . . . VII,
Swiecicki , siehe Guss wände.
Szaszvüros — Verbot des Hausierhandels dortselbst . III,

Tabak -Extraxt . . IV,
Tarife , siehe M arkt g ebüren.
Telephonstation — städtische Feuerwehr -Centrale . . IX,
Termine für commissionelle Verhandlungen . I,
Tcrminstücke — deren Behandlung . VI,
Theater , siehe Beleuchtung.
— Controle des Wachdienstes in denselben . XII,
Theater -Localcommission . V,
Theerfarüstosse zur Färbung von Znckerwaren und

Liqueuren — Untersuchnngsstationen hiefür . . IX,
Theresienbad -Personale deren Unfallversicherung . . . V,
Thiersenchensondsfälle — Actenvorlage. IX,
Thylophagplattcn — deren Verkauf durch Friseure ver¬

boten . II,
— (Hühneraugenpflaster ) — deren Verkauf ist nur in

Apotheken zu gestatten . VII,
Transferierung eines verkäuflichen Gewerbes . . . . V,
Transferierungen von Privat - Geschäftsvermittlnngs-

Concessioneu — deren Gesuche sind der k. k.
Landesbehörde vorzulegen . II,

Transport , siehe Eisenbahnschienen.
Trauungen confessionelle, nach bereits in Ungarn er¬

folgten standesämtlichen Trauungen . IX,

Trauringen — jener Marine - und ungarischen Land-
wehrofficiere , die für Localanstellungeu vor¬
gemerkt sind ' . VI , 59

— siehe Eheschließungen.
Traversen , siehe Eisenbahnschienen.
Trink -, siehe Essgeschirre.
Trottoir -Bespritzung und Reinigung. IV , 36
Trottoir — Warenaufstellung und Aufstellung anderer

Gegenstände ans demselben , sowie ans öffent¬
lichen Plätzen. IV , 40

Turnsäle — deren Überlassung an Turnvereine . . . V , 55

u.
Überschriften für die Artikeln des Verordnungsblattes

(des Amtsblattes ) . XI , 108
Überschwemmung , siehe Hochwasse  r.
Überschwemmungen — Vorkehrungen dagegen . . . . XIl , 110
Übertragung , siehe Transferierung.
Überwachung , siehe Privat - Bauführnngen.
Uneinbringlichkeit , siehe Steuerabs chreibu n g.
Unfallversicherung — Einsprüche von Unternehmern bei

Unfällen . II , 13
— bei Baugewerben . VIII , 75
— siehe Gefahrenclassen.
— siehe Vorzugsrecht.
Unfallversichernngsanstalt — Auskünfte an deren

Organe . III , 24
— (Arbeiter -) — deren Verständigung von Ein¬

leitungen des Strafverfahrens bei Unfall-
erhebungeu . I , 4

Unfallversicherungsbeiträge sind gleich den öffentlichen
Abgaben . III , 20

Unfälle bei städtischen Beamten oder Dienern während
ihrer Thätigkeit bei den Verkehrsanlagen . . . VIII , 82

Ungarische Atteste, siehe Befähigungsnachweis.
— Heilanstalten — deren Verpflegsgebüren pro 1897 . XII , 111
Ungarn — deren Eheschließungen im Auslande (Auf¬

gebot ) . VIII , 78
— deren Wiederaufnahme , wenn dieselben keine neue

Staatsbürgerschaft erworben haben . IV , 35
— ehemalige — deren Wiederaufnahme in den un¬

garischen Staatsverband . VII , 68
— siehe Gewerb streikende.
— Matrikenanstansch mit Ungarn . XI , 104
— siehe Trauungen.
— siehe Verpflegsgebüren.
Uniform , siehe Officiere.
Unterrichtsanstalten , gewerbliche, für handwerksmäßige

Gewerbe . XII , 111

Unterstandslose . X, 99
Untersuchungsstation , siehe Lebensmittel.
— siehe T h e e r f a r b e st o ff e.
Urlaub , siehe Beurlaubung.
— für die städtischen Beamten (d. i . jener , die aus

dem Staatsdienste übernommen wurden ) . . . VIII , 82
Urlanbsnormale der städtischen Beamten und Diener . VI , 62
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B.
Vadicn , siehe Canti onen.
Verhandlungen , siehe Termine.
Verkauf , siehe Steuerfreiheit.
Verkehr des Fuhrwerkes — dessen Beschränkung im

IV . Bezirke , Hechtengasse . VII, 70
Verkleinerung , siehe  Holz.
Vermessungsbczirke für den n .-ö. Grundstenercataster . I , 2
Vermietungen , siehe Afterverpachtungen.
Verpslegsgeburen , tägliche , in den öffentlichen Heil¬

anstalten Ungarns — Verzeichnis derselben
pro 1897 . III , 2b

— siehe ungarische Heilanstalten.
Vcrpflegskosten , siehe Schlesien.
Verschlüsse , siehe Nollbalken.
Verschulden , siehe Betriebsunfälle.
Versichcrnngs - Angelegenheiten — siehe Ausknnfts-

ertheilnng . HI , 26
Versicherungen von Privatangestellten — deren statistische

Constatiernng . VIII , 78
Vcrsichcrttttgsznständigkeit bei verschiedenen Territorien . XII , 112
Versorgung , siehe Pfleglinge.
Verträge , siehe Gerichtsstands - Clausel.
Vcrwaltnngsgcrichtshos — Vertretung der Gemeinde

Wien bei demselben. III , 26

Verzehrttngssteuer -Rnckvcrgiitttng für Schweine , die vom
Central -Viehmarkte bezogen wurden , aber zum
Genüsse nicht geeignet sind . VII , 69

Bidicrnng , siehe Arbeitsordnungen.
Victnalicn , siehe Lebensmittel.
Vichmarkt , siehe Mar ktg ebüren.
Viehsalz zu ermäßigten Preisen . IV , 34
Vorzugsrecht für rückständige Kranken - und Unfallver-

sichernngsbeiträge . V , b2

W.

Wafseniilmngen , siehe Mannschaft.
Waffcniibnng , siehe Neserveossieiere.
Wägen (Benzin - Motorenwägen ) — Inbetriebsetzung

derselben (System Benz L Co .) . II , 14
— siehe Acten.
— siehe Cabs.
Währingcr Märkte — Obst - und Südfrüchten -Detail-

Verschleiß daselbst , . . . VII , 70
Wagen und Gewichte. VIII , 79

Wahlordnung , siehe Reichsrath.
Wald — Schutz und Bannwald . XII , 109
Wasserinesser . V , bb
Wasfeircchte , siehe Wr . - Nenstädt ercanal.
Wege , siehe Ge büren.
Wegentschädigung , siehe Aus m e ss er - Per s o n a l e.
Wchrvorschriften — Ergänzung des 8 69 , I . Theil . VII , 70
Wein , siehe Bier.
Weinbau — Localcommission hiesür . V , 53

Weinhändler sind znm Handel mit gebrannten geistigen
Getränken nicht berechtigt . IX , 89

Weinpflanznngcn — Vorschüsse zur Neninstandsetzung
derselben . XI , 105

Wcllenziegcl (Patent Welcher) bei Hochbauten — deren
Zulassung . III , 26

Wertcrhcbnng , siehe Grundstücke.

Wicnflnssregnlicrnng — Besitzstörungsklage gegen die
Unternehmung . VII , 65

Wr .-Ncnstädtcrcanal — Wasserrechte und Führung des
Wasserbuches durch die Bezirkshanptmannschaft
Wr .-Neustadt . VI , 59

Wildschaden , behördliche Competenz . XI , 106
Wohnungen , siehe A n s r ä n ch e r n,
— siehe Souterrain.

Z
Zackenziegcl , siehe Ziegel.
Zahnstangen , siehe H än g e g erüst e.
Zahntechniker — deren Gewerbeberechtigung . . . . VIII , 77
Zeichnungen , siehe Pläne.

Ziegel — Doppelfalz und Zackenziegel von Franz Ludwig VIII , 76
— (Alois Schuhmacher ' sche Formziegel ) , deren Ver¬

wendung zur Herstellung von Gewölben . . . II , 13
Zicrgärtncr , siehe Gärtner.

Zins - und Schnlkrcuzer für die einbezogenen Gemeinden
Laa , Kaiser -Ebersdorf , Kledering und Auhof . V , 54

Znckcrwarcn , siehe Th e erf a rb st o fse.
Zufuhr der für den Markt Am Hof bestimmten Waren VI , 60
Zuschriften , siehe Ärztekammer.
Zuständigkeit , zweifelhafte — Me Stellrings listen.
Zuständige , siehe Anstellung.

Zustellungen (im Sinne der ZK 104 , 106 , 107 , 109,
111 der neuen Civilprocessordnung ) bei den
Gemeindeämtern . XI , 106

Znstellnngswägen , siehe Acten.
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Gosche, Verordnungen und Entscheidungen,
sowie

M 'iiliitivbestimiliuMii des Gcmcindcrathes, Stadtrathcs»»ddes Magistrates
i» Znjielegeiilinleu der Lcmeiudellermllltll»» und puliüscheu AiutrlHrmiji,

13 . Verständigung der Arbeitcr -Uufallversichernngsanstalt in Fällen der
Einleitung des Strafverfahrens bei Unfallserhebungen.Inhalt:

I . Berordnungen und Entscheidungen:
1. Termine für commissionelle Verhandlungen.
2. Verkauf zubereiteter Medicinalartikel durch Matcrialwarenhändler.
3 . Ernennung eines Consuls der Republik Argentina.
4 . Änderung der VermessnngSbezirke fiU die Cvibenzhalliutg des Grnnd-

stenercatasters in Nicderösterreich.
5 . Heranziehung der ein dr ttcs Jahr im Prüscnzdicnste verbleibenden

Mannschaft zu den Waffenübungen.
6 . Verbot dis Hausierhandels im Gebiete der Stadt Nagy -Szombat.
7. Evidentführnng landsturmpflichtiger Civilärzte mit spccieller Ausbildung

in interner Medicin , Chirurgie und Augenheilkunde.
8 . Abänderung der Gefahrenclasseneintheilung mehrerer Unfallversicherung^

flichtiger Betriebe.
9. Die postalische Beförderung der Geburtsanzeigen der Hebammen und

der Anzeigen der Ärzte über Jnfcctionskrankheiten.
10 . Neubestellung eines Dampfkessel-Prüfnngscommissür -Stcllvertreters für

Wien und den Wiener Polizeirayon.
11 . Canal - und Senkgrubenränmnng in den Bezirken XI bis XIX durch

städtische Unternehmer.
12 . Verleihung des Öffentlichkeitsrechtes an das städtische Krankenhaus in

Eggenburg und Festsetzung der Verpflegstaxe für dasselbe.

» 8. Normativbestimmungen:
Gemeinderath:

14. Das Auflegen des Hanptvoranschlages der Stadt Wien zur öffentlichen
Einsicht.

Magistrat:
15. Gebüren (Stempel -)pflicht saldierter Rechnungen.
16 . Anzeigepflicht der städtischen Beamten und Diener , betreffend ihre Inter¬

vention bei civil - und strafgerichtlichen Verhandlungen.
17. Die Tragung der Kosten für die Herstellung beziehungsweise das Reinigen

der Öfen in den Naturalwohnnngen städtischer Bediensteter.
>» I . Gesetze von besonderer Wichtigkeit für den politischen

Verwaltungsdienst:
18. Abänderung des Heimatgesetzes.
19 . Steuerabschreibnng wegen Uneinbringlichkeit des Mietzinses.
20 - Betheilnng der Gemeinde Wien aus dem Ertrage der Linien -Verzehrnngs-

steuer von Wien und des Bierstcuerzuschlagsbetrages von der Bier-
Erzeugung daselbst.

21 . Abänderung der Reichsraths -Wahlordnnng.
Verzeichnis der im N eichsgesetzblatte und im Land es gese tzb latte

für Österreich unter der Enns im Jahre  1896/97 publi-
cierten Gesetze und Berordnungen.

I. VrrmhnunlM mW Entscheid»»ge».
i

(Termine für eommissivnelle Verhandlungen .)
Die k. k. n .- ö. Statthaltern hat mit Erlass vom 13 . Juni

1896 , Z . 56849 ( M .-Z . 107865/V ) , dem Wiener Magistrate
Nachstehendes bekanntgegeben:

Hinsichtlich des mit dem Berichte vom 11 . Juni 1896 , Z . 100218,
gleichzeitig gestellten Ansuchens , commissionelle Verhandlungen zur Ermög¬
lichung der eingehenden Information auf einen längeren Termin anzuberaumen,
ergeht unter einem die im Anschlüsse in Abschrift mitfolgende Weisung an die
politischen Behörden I . Instanz und wird diesem Ansuchen in gleicher Weise
auch seitens der Statthalterei Rechnung getragen werden.

Beilage:
Erlass der k. k. n .-ö. Statthalterei vom 13 . Jnni 1896 , Z . 56849 , an

die k. k. Bezirkshauptmannschaften und an die Stadträche in Wiener -Neustadt
und Waidhofen a. d. Abbs:

Über Änsnchen des -Wiener Magistrates wird die k. k. Bezirkshauptmann¬
schaft aufgefordert , in Hinkunft commissionelle Verhandlungen , bei welchen
mit Rücksicht auf den Gegenstand selbst oder die Wichtigkeit der in Erörterung
zu ziehenden Fragen voraussichtlich die Schlussfassnng der autonomen Be¬
hörden , beziehungsweise des Gemeindeausschnsses , Stadtrathcs oder Gemeinde¬
raches nothwendig sein dürfte , behufs Ermöglichung einer entsprechenden In-
formation auf einen Termin von m i n d e st e n s einem Monate,
vom Tage der Expedition des betreffenden Erlasses an gerechnet , anznordnen,
sofern nicht eine kürzere Frist in den gesetzlichen Bestimmungen ausdrücklich
angeordnet ist oder in dem betreffenden concreten Falle ans besonderen
Gründen geboten erscheint.

2 .
(Verkauf zubereiteter Mediciualartikel durch

Materialwarenhändler . )
Die k. k. n .-ö. Statthalterei hat mit Erlass vom 10 . Juli

1896 , Z . 115805 ex 1895 ( M .-Z . 158436/VIH ), dem magi¬
stratischen Bezirksamte für den I . und VIII . Bezirk nachstehende
Entscheidung zngemittelt:

Mit der Entscheidung vom 17. December 1894 , Z . 56484 , hat das
magistratische Bezirksamt auf Grund des Resultates der bei einer Anzahl von
Matcrialwarenhändlern in Wien vorgenommenen Revisionen , bei welchen

constatiert wurde , dass von den betreffenden Firmen zubereitete Arzneien
verkauft werden , die beanständeten Händler mit der Begründung , dass der
Verkauf znbereiteter Arzneien jeder Art und Form gemäß der Ministerial-
Verordnnng vom 17 . September 1883 , N .-G .-Bl . 152 , nur den Apothekern
Vorbehalten sei, unter Strafandrohung anfgefordert , sich in Hinkunft des Ver¬
kaufes von Arzneien zu enthalten und alle in den bezüglichen Preisblättern
ausgenommenen zusammengesetzten , beziehungsweise znbereiteten Medicamente
aus denselben anszuscheiden.

Nachdem ans der mit dem Berichte vom 29 . November 1895 , Z . 29153,
vorgelegten Äußerung des Stadtphysikates vom 7. Juli 1895 , Z . 19314/11631,
ersehen wurde , dass ein Handel mit zubereiteten Arzneien seitens der durch
die bezogene Entscheidung betroffenen Geschäftsleute nur , insofern sich heraus¬
gestellt hat , als derartige Waren in den Preislisten derselben angeführt er¬
scheinen und von den beanständeten Firmen ein Verkauf dieser Artikel an
Apotheker zugegeben wurde , der Detailvcrschleiß aber nicht constatiert worden
ist, findet die k. k. Stalthalterei den mit dem Berichte vom 16 . April 1895,
Z . 5901 , vorgelegten Recursen der Drognisten G . Hell L Comp,  und
G . L N . Fritz  in Wien gegen die eingangs bezogene Entscheidung Folge zu
geben und dieselbe aus folgenden Gründen zu beheben:

G r ü n d e.
1. Gemäß Z 1 der Ministerial -Verordnnng vom 17. September 1883,

R .-G .-Bl . Nr . 152 , ist lediglich die Zubereitung und der Verkauf von Arzneien
ärztlicher Verschreibungen den Apothekern ausschließlich Vorbehalten , dagegen
die in den HZ 2 und 3 dieser Verordnung rücksichtlich der dort bezeichnten
pharmaceutischen Erzeugnisse ausgesprochene Verkehrsbeschränkung gemäß Z 5
dieser Verordnung nur für den Kleinverkehr giltig und hat ans den Groß¬
handel zwischen Producenten , Fabrikanten , Handelsleuten und Apothekern keine
Anwendung zu finden.

La nun nachgewiesen wurde , dass die beiden recnrrierenden Firmen als
Fabrikanten beziehungsweise Großhändler gewerbeberechtigt sind und da ihre
Beanständnng nur ans Grund bestimmter Abschnitte ihrer Preisblätter erfolgte,
in welchen Medicinalwaren zu den im Großhandel üblichen Preisen angeboren
werden , so lässt sich für das in der angefochtenen Entscheidung ausgesprochene
summarische Verkaufsanbot eine Begründung in den Vorschriften über den
Verkehr mit Medicinalartikeln nicht finden.

2. Aus den mit dem Berichte vom 29 . November 1895 , Z . 29153 , ein-
geseudeten und rücksichtlich der beanständeten Waren besonders bezeichnet« !
Preisblättern der Recurreuten wurde aber auch ersehen, dass von denselben
zwar eine große Anzahl von Arzneiznbereitungen freigehalten wird , welche
theils wegen ihrer unstatthaften , den Bestimmungen der seither in Kraft ge¬
tretenen Ministerial -Verordnnng vom 17 . December 1894 , R .-G .-Bl . Nr . 239,
nicht entsprechenden Bezeichnung selbst von Apothekern nicht verkauft , sohin
auch im Großhandel nicht feilgehalten werden dürfen , dass aber andererseits
von dem in der angefochtenen Entscheidung ausgesprochenen allgemeinen Ver¬
kaufsverbote auch eine Anzahl von Erzeugnissen betroffen erscheint, welche theils



2 Amtsblatt der k. k. Reichshaupt - und Residenzstadt Wien . — Nr . 9 , 29 . Jänner 1897

als Cosmetica , sofern sie sich nicht als Arzneimischnngen qualificieren , im
Verkehre freigegeben sind, oder welche unter der Beschränkung des P . 2 der
Ministerial -Verorduung vom 17 . December 1896 , N .-G .-Bl . Nr . 239 , von
den Apothekern im Handverkaufe ohne ärztliche Verschreibung abgegeben , sohin
dieselben auch von den Großproduccnten und deren Niederlagen geliefert
werden dürfen , oder Zubereitungen , welche, sofern sie nach der österreichischen
Pharmakopoe oder nach den Dispensatorien anderer Länder hergcstellt sind, im
Großhandel keiner Verkehrsbeschränknng unterliegen ; ferner Artikel , deren
Verkauf an die Concession znm Gifthandel gebunden ist, also überhaupt nicht
nach den Vorschriften über den Verkehr mit Medicinalwaren beurtheilt werden
könnte , ja schließlich sogar ein Artikel , welcher als Drogne gemäß §§ ,3 und 5
der Ministerial -Verordnnng . vom 17. September 1883 , N -G .-Bl . Nr . 152,
wohl zweifellos vom Verkanfsvorbehalte der Apotheker als ausgenommen an¬
gesehen werden muss.

Es fand sich ferner auch, dass eine Anzahl von Specialitäten bei dem
einen Recurrenten beanständet , bei dem anderen nnbeanständet gelassen wurde.

Wegen dieser Mängel des Verfahrens und wegen der sab 1 gezeigten,
nicht zutreffenden Handhabung der den Verkauf mit Arzneien und Arzneiwaren
regelnden , in der angefochtenen Entscheidung bezogenen Vorschrift musste diese
Entscheidung aufgehoben werden , und wird das magistratische Bezirksamt an¬
gewiesen , bei neuerlicher Aufnahme der Verhandlung bezüglich jeder einzelnen
verbotswidrig feilgehaltenen Arzneizubereilung , beziehungsweise jeder solchen
Gruppe mit der motivierten Entscheidung vorzugehen.

Hievon sind die Recurrenten angemessen zu verständigen.
Die Beilagen des Berichtes vom 29 . December 1895 , Z . 29153 , folgen

im Anschlüsse mit dem Bemerken zurück, dass nur rücksichtlich der Firma
G . LR . Fritz , nicht aber G . Hell L Comp,  die Zustellung der Entscheidung
vom 17 . December 1891 , Z . 56484 , ausgewiesen wurde.

L.
(Ernennung eines Consnls der Republik Argentina .)

Das k. k. u .- ö. Statthalterei -Präsidium hat mit dem Erlasse
vom 7 . August 1896 , Z . 5597 (M .-Z . 139464/XVIII ) , dem
Magistrate Nachstehendes bekanntgegebeu:

S ^inc k. n . k. apostolische Majestät haben mit allerhöchster Entschließung
vom 9. Juli d. I ., dem österreichischen Staatsangehörigen und bisherigen Vice-
consnl der Republik Argentina in Wien , Gustav Jränyi  die Annahme des
ihm verliehenen Postens eines argentinischen Consnls in gedachter Stadt unter
der Bedingung , dass hiedurch in seinen staatsbürgerlichen und Jurisdictions-
verhälnissen keinerlei Änderung eintrcte , allergnädigst zu gestatten und dem
bezüglichen Bestallungsdiplome das allerhöchste Exequatur huldreichst zu
ertheilen geruht.

Hievon wird der Wiener Magistrat unter Bezugnahme auf den hohen
Erlass vom 19 . September 1895 , Z . 5966/Nraos ., mit dem Beifügen in die
Kenntnis gesetzt, dass der Genannte in seiner amtlichen Eigenschaft anzuerkennen
und zur Ausübung seiner Consnlarfnnctionen znznlassen ist.

4 .

(Änderung der Vermessungsbezirke für die Evidenz
Haltung des Ernndstenereatasters in Niederösterreich .)

Die k. k. Finanz -Landes -Direction iu Wieu hat uuterm
4 . October 1896 , Z . 57143 ( M .-Z . 174868/XV11 ) , an das
k. k. Landesgericht iu Civilrechtssachen in Wieu , das k. k. Land-
tasel - und Gruudbuchsamt in Wieu , den Magistrat der k. k. Reichs-
Haupt - und Residenzstadt Wien , ferner an sämmtliche k. k. Bezirks¬
hauptmannschaften und an sämmtliche löblichen k. k. Bezirks¬
gerichte in Niederösterreich nachstehenden Erlass gerichtet:

Das hohe k. k. Finanzministerium hat mit dem Erlasse vom Juni d. I .,
Z . 28703 , die Ausscheidung der Catastralgemeinden des Steuerbezirkes Florids¬
dorf ans dem Vermessungsbezirke Kornenbnrg beziehungsweise Groß -Enzers-
dorf und deren Einbeziehung in den Vermessungsbezirk Wien IV ., dann mit
dem Erlasse vom 12 . Juli d. I ., Z . 33514 , die Ausscheidung des XII . Wiener
Gemcindebezirkes ans dem Vermessungsbezirke Wien IV und dessen Einbeziehung
in den Vermessungsbezirk Wien I genehmigt.

Weiters hat das hohe k. k. Finanzministerium mit dem Erlasse vom
4 . September d. I ., Z . 44662 , den Dienstposten für die k. k. Evidenzhaltung
des Grnndsteuercalaftcrs in St . Pölten I durch den Evidenzhaltungs -Geometer
II . Classe Adolf Moneka  besetzt.

Hievon wird mit Beziehung auf das hierämtliche Schreiben vom
28 . August 1895 , Z . 52948 , die höfliche Mittheilung gemacht.

-ir

Mit Erlass vom 28 . August 1895 , Z . 52948 (M .-Z . 165047 XVII ), hat
dieselbe Behörde bekanntgegeben , dass infolge Erlasses des hohen k. k. Finanz¬
ministeriums vom 10 . August 1895 , Z . 32625 , drei neue Vermessungsbezirke
für die k. k. Evidenzhaltung des Grnndstenercatastcrs in Niederösterrcich mit
den Standorten in Melk , Hainfeld und Weitra errichtet wurden.

2 .
( Heranziehung der ein drittes Jahr im Präsenzdienste
verbleibenden Mannschaft zn den Waffennbnngen .)

Die k. k. n .-ö. Statthalterei hat mit Erlass vom 24 . November
1896 , Z . 101492 (M .-Z . 207464/XVI ), dem Magistrate Nach¬
stehendes zur Kenntnis gebracht:

Auf eine von dem k. k. Landesvertheidignugs -Commando in Innsbruck
gestellte Anfrage , ob jene Mannschaft , welche von nun ab ein drittes Jahr
im Präsenzstande verbleiben wird , nur nach dem faktischen Assentjahrgange zn
den Waffenübnngen heranznziehen ist, hat das k. k. Ministerium für Landes-
vertheidigung mit dem Erlasse Nr . 22086/1900 IV b vom 29 . August d. I .,
wie folgt , entschieden:

„Diese Mannschaft kommt mit demjenigen Assentjahrgange (Grundbuchs¬
jahrgange ) zn den Waffenübungen heranznziehen , in welchen sie infolge des
dritten Präsenzjahres rückversetzt wird , da sie nur dadurch — bei Beobachtung
der Bestimmnugen zn § 38 , Al . 2 des Änhanges zn den Wehrvorschriftcn
II . Theil — innerhalb des Restes ihrer Landwehr - Dienstpflicht zn den ihr
obliegenden vier Waffenübungen herangezogen werden kann.

Der gleiche Vorgang ist auch bei jener Mannschaft einzuhalten , welche
seinerzeit beim Cadre ein Jahr präsent gedient hat und dasselbe (im Sinne
des Gesetzes vom 24 . Mai 1883 über die k. k. Landwehr , beziehungsweise
des Gesetzes vom 23 . Jänner 1887 über das Institut der Laudesvertheidigung)
doppelt angerechnet erhielt.

Im allgemeinen ist an dem Grundsätze festzuhalten , dass die in Rede
stehende Mannschaft innerhalb der ihr obliegenden Landwehr -Dienstpflicht im
ganzen zn 16 beziehungsweise 20 Wochen Waffenübnng heranzuziehen ist.

Hievon wird der Wiener Magistrat infolge Zuschrift des k. k. Laudes-
vertheidignngs -Commandos in Innsbruck vom 25 . October 1896 , M .-A.-
Nr . 7140 , zur eigenen Kenntnisnahme und allgemeinen Verlautbarung ver¬
ständigt. i;.
(Verbot des Hausierhandels im Gebiete der Stadt

Nagy -Szombat .)
Die k. k. n .-ö. Statthalterei hat mit Erlass vom 3 . De¬

cember 1896 , Z . 105167 (M .-Z . 214491/XVIII ) , dem Wiener
Magistrate Nachstehendes znr Kenntnis gebracht:

Das hohe k. k. Ministerium des Innern hat mit Erlass vom 3: No¬
vember 1896 , Z . 36349 , anher eröffnet , dass laut Mitlheilung des köuigl.
ungar . Handelsministeriums vom 11 . Oktober d. I ., Z . 58704 , die Ausübung
des Hausierhandels auf dem Gebiete der Stadt Nagy -Szombat (Eomitat
Pressburg ) unter Aufrechterhaltung der im § 17 der bestehenden Hausier¬
vorschriften und in den diesen Paragraphen ergänzenden Nachtragsverordnungen
den Bewohnern gewisser Gegenden gewährten Rechte verboten worden ist.

Hievon wird der Wiener Magistrat mit Beziehung auf § 10 des H.-P.
zur Danachachtung und Verständigung der magistratischen Bezirksämter in
Kenntnis gesetzt.

7 .
(Evidentsnhrnng landsturmpflichtiger Civilärzte mit
spezieller Ausbildung iu interner Medien », Chirurgie

und Angenheilkunde .)
Die k. k. n .-ö. Statthalterei hat mit Erlass vom 9 . De¬

cember 1896 , Z . 115169 (M .-Z . 216090/XVI ) , Nachstehendes
angeordnet:

Das hohe k- k. Ministerium für Landesvertheidigung beabsichtigt laut
Erlasses vom 2 . December 1896 , Z . 31659/2747 IV d, behufs entsprechender
Kriegseintheilung die Evidenlführung jener landsturmpflichtigen Civil-
ärzte,  welche in interner Medicin , der Chirurgie und der Augenheilkunde
eine specielle Ausbildung erlangt haben.

Zu diesem Zwecke wird der Magistrat angewiesen , anlässlich der Ver¬
zeichnung nach Punkt 131 , der Ldct.-Org .-Vorschrift allein seinem Amtsbereiche
wohnhaften graduierten Ärzte des Civilstandes , welche nach ihrer Promotion
in einer der vorbezogenen Disciplinen eine specielle, mindestens ein Jahr
dauernde praktische Ausbildung an einer Universitätsklinik oder Abtheilnng
einer großen öffentlichen Heilanstalt , deren Vorstand Universitätsprofessor ist,
genossen haben , in der Rubrik „ Bürgerliche Berufsstellung rc." der Verzeichnisse
nach Muster 28 , znm Piinkie 132 der vorbezogenen Vorschrift , durch mit
rother Tinte einzntragende Abkürzungen , wie : Int . — interne Medicin,
Chirg . — Chirurgie und Ocul . — Augenheilkunde , besonders zn bezeichnen.

8 .

(Abänderung der Gefahrenclasseneintheilnng mehrerer
nnfallversichernngspflichtiger Betriebe .)

Verordnung des Ministeriums des Innern vom 16 . De¬
cember 1896 , mit welcher die Ministerial -Verordnungen vom
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20 . Juli 1894 (N .-G .-Bl . Nr . 167 ) und vom 10 . November
1894 (N .-G .-Bl . Nr . 216 ) , betreffend die Gesahrenelnffeneiutheiluug
der unfallversicherungspflichtigeu Betriebe ergänzt respective ab¬
geändert werden . R .-G . Bl . Nr . 240:

Nach Anhörung des Versichernngsbeirathes wird verordnet , wie folgt:
1 . Der in der Ministerial -Verordnung vom 20 . Juli 1894 (N .-G .-Bl.

Nr . 167 ) in der „Eintheilnng der nnfallversichernngspflichtigen Betriebe in
Gefahrcnclassen in systematischer Anordnung " enthaltenen Gruppen IV n
„Steinbrüchc " ist anzufügen ein weiterer Titel nachstehenden Inhalts:

„Granit , Marmor - und Sandsteinbrüche mit Verarbeitung des gewonnenen
Materiales ans Pflastersteine und Steinmetzwaren " mit Gefahrenclasse VIII
bei „ gewöhnlicher Gefahr " und Gefahrenclasse IX bei „erhöhter Gefahr " .

2 . In der Ministerial -Verordnung vom 10. November 1894 (N .-G .-Bl.
Nr . 216 ), und zwar in der „ Eintheilnng der durch Artikel I des Gesetzes vom
20 . Juli 1894 (N .-G .-Bl . Nr . 168 ), betreffend die Ausdehnung der Unfall¬
versicherung , in die Unfallversicherung einbezogenen Betriebe in Gefahren¬
klassen", hat

n) an Stelle der für „ Mietwagennnternehmnngen (Fiaker , Einspänner n. dgl .)"
vorgeschriebenen Gefahrenclasse V die Gefahrenclasse IV zu treten;

b) ist einznschalten nach dem Titel „ Speditionsnntcrnehmnngen " der Titel:
„Lastenbefördernng ohne Verwendung von Fuhrwerk mit Zngthieren

(Packträger , Dienstmänner -Jnstitute n . dgl.)" mit der Gefahrenclasse IV
bei „ gewöhnlicher Gefahr " und der Gefahrenclasse V bei „erhöhter
Gefahr " ;

e) treten an Stelle des Titels „Warenlager und Lagerhansnnternehmnngcn"
mit der Gefahrenclasse VII bei „ geringerer Gefahr " und der Gefahren¬
classe VIII bei „ gewöhnlicher Gefahr " die Titel:

„Lagerhausunternehmnngen nnd Warenlagerunternehmnngen , bei
Verwendung von durch Motoren bewegten mechanischen Vorrichtungen"
mit der Gefahrenclasse VII bei „geringerer Gefahr " und der Gefahren¬
classe VIII bei „gewöhnlicher Gefahr " ;

„Sonstige Warenlagerunteriiehinnngen " mit der Gefahrenclasse V
bei „ geringerer Gefahr ", der Gefahrenclasse VI bei „gewöhnlicher Gefahr"
nnd der Gefahrenclasse VII bei „ erhöhter Gefahr " .
Diese Verordnung tritt mit 1. Jänner 1897 in Wirksamkeit.

S.

(Die postalische Beförderung der Geburtsanzeige»
der Hebammen und der Anzeigen der Ärzte über

Infektionskrankheiten .)
Magistrats -Director Tach au hat unterm 16 . December 1896,

Z . 2I1999/V1II , an sämmtliche magistratische Bezirksämter nach¬
stehenden Erlass gerichtet:

Die k. k. Post - nnd Telegraphen -Direction für Österreich unter der Enns
in Wien hat mit Note vom 3. December 1896 , Z . 101941/11 , anher mit-
gctheilt , dass das hohe k. k. Handelsministerium mit dem Erlasse vom 5 . No¬
vember 1896 , Z . 55061 , in Angelegenheit der vom Magistrate angestrebten
Pauschalierung des Ppstportos für die Geburtsanzeigen der Hebammen , respec¬
tive Anzeigen der Ärzte über Infektionskrankheiten , sofern diesen Anzeigen
nicht ohnehin im Sinne des Gesetzes vom 2 . October 1865 , N .-G .-Bl . Nr . 108,
die gebnrenfreic Beförderung zukommt , nachstehende Entscheidung getroffen hat:

Die dem Magistrate mit dem Erlasse des genannten hohen Ministeriums
vom 17. Februar  1884 , Z . 5234 , gewährte P orto p au sch a li ernn g
für die Beförderung der ärztlichen Jnfectionskran kheits-
Anzeigen  im ehemaligen Stadtgebiete wird ans das gesammte gegenwärtige
Gemeindegebiet ausgedehnt.

Dagegen kann dem Ansuchen des löbl . Magistrates um Gestattung pauschal¬
weiser Entrichtung der Portogebüren für die Geburtsanzeigen der Heb¬
ammen keine Folge gegeben werden,  da eine weitere Ausdehnung der
Portopanschaliernngen über die dermalen zngestnndenen derlei Begünstigungen
aus principiellen Gründen unzulässig erscheint.

Das von dem Magistrate für die Anzeigen der Ärzte über Jnfections-
krankheiten angebotene Pauschale von fünfzehn (15 ) Gulden , wurde mit dem
Vorbehalte nachträglicher definitiver Bemessung auf Grund des Ergebnisses
einer diesfalls von der k. k. Post - nnd Telegraphen -Direction einzuleitenden
Zahlung der anfgegebcnen portopflichtigen Anzeigen genehmigt und angeordnet,
dass das Pauschale jährlich im nachhinein zu entrichten ist.

Es erscheinen daher jene Geburtsanzeigen der Hebammen , welche im
Bereiche des betreffenden,  die Bestellung besorgenden Abgaben -Postamtes
selbst zur Aufgabe gebracht werden , vom Postporto nicht befreit , wogegen
denjenigen Geburtsanzeigen , welche in dem Dienstbereiche eines anderen
Abgabe -Postamtes zur Aufgabe gebracht werden , im Sinne des Gesetzes vom
2. October 1865 , N .- G .-Bl . Nr . 108 , die Portofreiheit znkommt , wenn dieselben
die Bezeichnung des magistratischen Bezirksamtes als politische Behörde erster
Instanz enthalten und mit der Aufschrift „über ämtliche Aufforderung " ver¬
sehen sind.

I« .
(Nettöeftellnilg eines Dampfkessel - Prnfnngseom-
ittiffär -Stellvertreters für Wien nnd den Wiener

Polizeirayon . )
Kundmachung des k. k. Statthalters im Erzherzogthume

Österreich unter der Enns vom 18 . December 1896 , Z . 109154,
L.-G .- und V .-Bl . Nr . 5 ex 1897:

Der k. k. Professor an der Staatsgewerbeschule im X . Bezirke in Wien,
Ludwig Czischek,  welcher mit der hierortigen Kundmachung vom 7. Februar
1891 , L.-G .- und V .-Bl . Nr . 14, zum Stellvertreter des für das Gebiet der
Stadt Wien nnd den Wiener Polizeirayon bestellten zweiten Dampfkessel-
Prüfnngscommissärs Victor Hornratitsch,  Professor an der k. k. Staats-
gewerbeschnle im I . Bezirke in Wien , ernannt wurde , wird über sein eigenes
Ansuchen von dieser Stelle enthoben.

Gleichzeitig wurde der wirkliche Lehrer an der k. k. Staatsgewerbeschnle
im I . Bezirke in Wien , Edmund Czap,  zum Stellvertreter des genannten
zweiten Dampfkessel -Prüfnngscommissärs ernannt.

Dies wird hiemit zur allgemeinen Kenntnis gebracht.

II.
(Canal - und Senkgruvenrättmung in den Bezirken N.R

bis durch städtische Unternehmer .)
Der Wiener Magistrat hat unterm 23 . December 1896,

M .-Z . 11407/XIV , nachstehende Kundmachung erlassen:
8 t-

Ans Grund des Stadtraths -Beschlnsses vom 13 . October 1896 , ZZ . 4386,
5287 nnd 7757 , erstreckt sich vom 1. Jänner 1897 an die Räumung der
privaten Un ra th s o bjecte  durch die städtischen Unternehmer auf:

n) sämmtliche Hanscanüle , Ausgüsse nnd Rohrleitungen,
d ) jene Senkgruben , welche behufs Einbeziehung in die commnnale Räumung

bis 1. September 1896 eingeschätzt erscheinen, und
o) jene Senkgruben , welche von Fall zu Fall über Ansuchen der betreffenden

Hanseigenthümer oder über Verfügung der magistratischen Bezirksämter
aus öffentlichen Rücksichten in die commnnale Räumung einbezogen werden.

8 2.
Einzelnen Hauseigenthümern kann über ihr Ansuchen von dem betreffen¬

den magistratischen Bezirksamte , sei es für landwirtschaftliche Zwecke, sei es
aus anderen rücksichtswürdigen Gründen die Bewilligung ertheilt werden , die
Senkgruben ihrer Realitäten , welche bereits in die commnnale Räumung ein¬
bezogen sind, selbst räumen zu lassen.

Jene Hanseigenthümer dagegen , welche die Räumung ihrer
Senkgruben nicht selbst besorgen lassen , haben beim betreffenden
magistratischen Bezirksamte wegen Zuweisung der Senkgrube
an den städtischen Contrahenten die Anzeige zu erstatten.

8 3.
Die Bemessung der Vergütnngsbeiträge,  welche von den Hans-

eigenihümern für die Räumung der Hanscanüle durch die städtischen Unter¬
nehmer an die Gemeinde zu entrichten sind, erfolgt nach einer periodisch vom
Gemeinderathe festgesetzten Scala , welche abgesondert knndgemacht wird , während
die Bemessung der Vergütnngsbeiträge für die Senkgruben im Wege der Ein¬
schätzung, welcher der Hanseigenthümer beigezogen wird , erfolgt.

8 4.
Sämmtliche Hanscanüle,  Ausgüsse nnd Wasserlänfe sind in der Regel

alle Monate , einm  al , im Bedarfsfälle auch öfter derart zu reinigen , dass
sie vollständig frei von jedem llnrathe sind ; nach der Räumung sind die Haus¬
canäle mit Wasser jedesmal durchzuspülen.

Bei Rohrcanälen  haben die Contrahenten monatlich Nachschau
zu halten , sich übe? die Fnnctionsfähigkeit der Leitungen Gewissheit zu ver¬
schaffen und bei dieser Gelegenheit die allenfalls vorhandenen Schlammkästen
nnd sonstigen Objecte nnd , wenn nöthig , auch die Leitung selbst einer gründ¬
lichen Reinigung zu unterziehen . Die Canalräumer haben sich mit den hiezu
tauglichen Gerüchen zu versehen, und es müssen diese derart beschaffen sein,
dass die Leitungen Und dceen Zugehör durch die Räumnngsmanipulatlon nicht
beschädigt werden , da die Unternehmer in dieser Richtung haftbar sind.

85 - . . .
Im Falle Retiradschlänche  oder Rohrleitungen einfrieren  oder

verstopft  sind , so sind die Unternehmer über Aufforderung der Hanseigen-
thümer zur Abhilfe verpflichtet , welche, wenn möglich , allsogleich, mindestens
aber binnen 12 Stunden zn treffen ist.

Die Art nnd Weise der Abhilfe , sowie die Entlohnung hie-
für ist zwischen dem Unternehmer nnd Hanseigenthümer zu
vereinbaren . Der Unternehmer darf jedoch den nachstehenden
Tarif nicht ilberschreiten.

I . Grnndtaxe 1 fl., welche zn leisten ist, wenn der städtische Unternehmer
zur Abhilfe gegen Verstopfungen und Einfriernngen von Retiradschlänchen und
Rohrleitungen gerufen wird , ohne Rücksicht, ob er thatsächlich Abhilfe leistet
oder nicht.

II . 25 kr. pro Arbeitsstunde nnd Mann für die thatsächliche Arbeits¬
leistung.

1*
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8 6.
Die Senkgruben sind in der Regel , sobald sie zu Dreiviertel des

Fassungsranmes gefüllt sind, derart zu reinigen , dass sie vollständig frei von
jedem Unrathe sind.

Die Räumung der Senkgruben hat nur mit Anwendung von Pumpen
zu geschehen, welche mit wasserdichten Schläuchen ansznrüsten sind, so dass
der mit dem Senkgruben -Jnhalte zu füllende Kübel beziehungsweise das Fass
nicht unmittelbar bei den Senkgruben ausgestellt werden muss, ' vielmehr das
Anspumpen auf eine größere Distanz geschehen kann.

Bloß der mit Pumpen nicht mehr zu bewältigende Bodensatz darf mit
Eimern ausgehoben und muss so wie der Canalaushnb verführt werden.

Einen Tag vor der beabsichtigten Räumung ist seitens des städtischen
Unternehmers auf seine Kosten der Inhalt der Senkgrube mit Kalkmilch voll¬
ständig in der Weise zu desinficieren , dass in dieselbe Per Cnbikmeter Inhalt
5 1 20perceutige Kalkmilch (gleich 1 Ätzkalk) geschüttet und mil dem Inhalte
der Senkgrube durch Umrühren innig vermengt wird , wodurch eine Sonde¬
rung des consistenten und dünnflüssigen Unrathes eiutritt.

Der dünnflüssige Unrath ist während der für die Canalränmnng vorge¬
schriebenen Nachtstunden in vollkommen hermetisch schließbare Fässer zu pumpen
und in diesen zu verführen.

8 7-
Alle bei der Räumung entdeckten Baugebrechen  an Hauscanälen oder

Senkgruben , insbesondere die bei letzteren wahrgenommenen Undichtheiten , hat
der Unternehmer den betreffenden Hanseigenthümern oder deren Bevollmächtigten
an zu zeigen.

8 8.
Die sämmtlichen Canal - und Senkgrubenräumnngsarbeiten dürfen zufolge

Verordnung der k. k- n .-L. Statthalterei nur in der Nacht , und zwar in
den Monaten November , December , Jänner und Februar von 10 Uhr
abends bis 6 Uhr morgens,  in den übrigen Monaten aber von 10 Uhr
abends bis 5 Uhr morgens  stattsinden.

In der nächsten Umgebung von Theatern  dürfen Canal - und Senk-
grubeuräumungsarbeiten erst nach Schluss der Vorstellung , in der nächsten
Umgebung von Bahnhöfen  erst nach Ankunft oder Abgang des letzten Zuges
begonnen werden.

In gleicher Weise ist auf den Betrieb sonstiger größerer , öffentlicher
Ver g nügungslo cale  und Gast - und Kaffeehäuser  gebärende Rücksicht
zu nehmen.

8 9-
Anzeigen und Beschwerden  in Angelegenheit der Canal - und Senk-

grubenränmung können bei den Stadtb auamts - Abtheilungen  oder bei
den Bezirksvorstehern  oder in folgenden Jnspectionslocalen  der
Unternehmer eingebracht werden:

1. Für den XI . Bezirk:  XI ., Simmeringer Hauptstraße Nr . lO, rück¬
wärts im Hose ; 2 . für den XII . Bezirk, I,  II ., III . und V . Section:
XII ., Meidlinger Hauptstraße Nr . 15, Parterre , Thür 4 ; 3 . für den XII . Be¬
zirk , IV . Section:  XII ., Gattcrholzgasse Nr . 9, Parterre , Thür 2 ; 4 . für
den XIII . Bezirk , I . und II . Section:  XIII ., Cumberlandstraße Nr . 67;
5 . für den XIII . Bezirk,  III ., IV . und V. Section:  Unter - St . Veit , l!a
Rochegasse Nr . 7, und Hietzing , Hietzinger Hauptstraße Nr . 4 ; 6. für den
XIV . und XV . Bezirk:  XIV ., Ullmannstraße Nr . 48 , und XVI ., Fröbel-
gasse dir . 21 ; 7 . für den XVI . Bezirk:  XVI ., Nedtenbachergasse Nr . 7,
Parterre ; 8 . für den XVII . Bezirk:  XVII ., Pezzlgasse Nr . 121 ; 9. für die
I ., II . und III . Section  des XVIII . Bezirkes:  XVIII ., Theresiengasse
Nr . 81 , Parterre im Hofe;  10 . für die IV ., V . und VI . Section  des
XVIII . Bezirkes:  XVIII ., Friedrich Wagnergasse Nr . 4 ; 11 . für den
XIX . Bezirk:  XIX ., Silbergasse Nr . 54.

8 10.
Die städtischen Unternehmer sind verpflichtet , die Vornahme der

Räumung einen Tag vorher  in den betreffenden Häusern anznmelden
nnd hienach die Räumung auch zu vollziehen . >

8 11-
Die Hauseigenthümer werden ersucht, bei der Controle der Canal - und

Senkgrubenräumung in der Weise mitznwirken , dass sie oder ihre Bestellten
die vorgenommcnen Räumungen der Hanscanäle nnd Senkgruben
in den sogenannten Räumnngsbüche rn der Unternehmer be¬
stätigen,  wobei mit aller Genauigkeit  vorzugehenist . Insbesondere wollen
mangelhafte oder gar nicht erfolgte Räumungen als vorgenommen nicht be¬
stätigt werden.

Die Einholung dieser Bestätigung erfolgt durch die städtischen Canal¬
aufseher.

8 12.
Wenn sich bei der Räumung der Hanscanäle und Senkgruben A le¬

st üude  ergeben , so ist die N a chr ü u mung  durch den Unternehmer binnen
24 Stunden über Aufforderung der behördlichen Organe vorzunehmen.

8 13-
Die Außerachtlassung der im Z 2 dieser Kundmachung ge¬

troffenen Anordnung wird nach Z 93 des Gesetzes vom 19. De¬
cember  1890 , L. - G .- nnd V . - Bl . dir . 45 , an den Schuldtragenden
geahndet werden.

8 14-
Durch diese Kundmachung wird jene vom August 1893 , M .-Z . 33883/V,

betreffend die Besorgung der Canal - nnd Seukgrnbenräumung in den Be¬
zirken XI bis XIX durch städtische Unternehmer , außer Wirksamkeit gesetzt.

12 .
(Verleihung des Öffentlichkeitsrechtes au das städt.
Kraukenhaus iu Eggenbnrg und Festsetzung der Ver-

pslegstaxe für dasselbe .)
Der Statthalter Graf Kielm ansegg  hat unterm 28 . De¬

cember 1896 , Z . 119326 , nachstehende Kundmachung erlassen:
Das von der Stadtgemeinde Eggcnburg errichtete Krankenhaus in

Eggenbnrg wird im Einvernehmen mit dem n .-ö. Laudesausschusse als öffent¬
liches Krankenhaus erklärt.

Die Verpflegstaxe für das „öffentliche Kraukenhaus iu Eggenbnrg " wird
vom n .-ö. Landesausschusse im Einvernehmen mit der k. k. Statthalterei vom
1. Jänner 1897 angefangen mit 1 fl. 50 kr. für die I . Verpflegsclasse und
mit 90 kr. für die II . Verpflegsclasse per Kopf nnd Tag festgesetzt, was hie-
mit zur allgemeinen Kenntnis gebracht wird.

13

(Verständigung der Arbeiter - Unfallsverfichernngs
anstatt in Fällen der Einleitung des Strafverfahrens

bei Nnfallserhebttttgen . )
Die k. k. n .-ö. Statthalterei hat mit Erlass vom 1. Jänner

1897 , Z . 115967 (M . - Z.  1537/XVIII ) , Nachstehendes ange¬
ordnet :

Im Nachhange zu dem Erlasse vom 17 . August 1896 , Z . 67203 (siehe
Amtsblatt Nr . 95 ox 1896 „ Gesetze, Verordnungen rc." XI , 4 sxa,A. 106j ),
mit welchem die mit den Unfallserhebungen betrauten politischen Behörden
I . Instanz angewiesen wurden , in jenen Füllen , in welchen ein Verschulden
dritter Personen an dem Unglücke nicht ausgeschlossen erscheint, den instruierten Act
sogleich an das zuständige Strafgericht (beziehungsweise der Staatsanwaltschaft)
abzutretcn , wird der Wiener Magistrat aufgefordert , vor der Übersendung des
Original -Unfallerhebungs -Protokolles an das Strafgericht jedesmal eine be¬
glaubigte Abschrift desselben ohne Verzug der Arbeiter -llufallsversicherungs-
anstalt in Wien zu übermitteln , damit durch das inmitten liegende Straf¬
verfahren nicht eine Verzögerung in der Rentenseststellung verursacht werde.

II. UlMmMchMimillmu,ell.
Hememdel lüh:

14 .

(Das Auflegen des Hauptvoranschlages der Stadt
Wien zur öffentlichen Einsicht .)

Bürgermeister Strobach  hat mit Prcisidial -Erlass vom
23 . Dember 1896 , Z . 10592 , dem Magistrate Nachstehendes zur
Kenntnis gebracht:

Der Gemeiuderath hat in seiner Sitzung vom 18 . December 1896
beschlossen, es sei von dem bisherigen Usus hinsichtlich der Einschaltung der
Kundmachung in die „Wiener Zeitung " wegen Einsichtnahme in die Haupt¬
voranschläge Umgang zu nehmen und in Hinkunft das Anstiegen der Haupt¬
voranschläge zur öffentlichen Einsicht sofort nach der durch den Magistrat
erfolgten Vorlage zu veranlassen.

Hievon setze ich den Magistrat mit der Weisung in die Kenntnis , bei
der Vorlage der nächstjährigen Hauptvorauschlüge schon iu den bezüglichen
Anträgen hieraus Bedacht zu nehmen.

ZIIaMi'al:
15 .

(GebnrensStempel Ipflicht saldierter Rechnungen .)
Magistratsrath Silberban er  hat mit Surrende vom

7 . December 1896 , M .-Z . 205097M , Nachstehendes bekannt¬
gegeben :

Die Stadtbuchhaltung hat am 23 . November 1896 , Z . 14832 , die nach¬
stehende Zuschrift an den Magistrat gerichtet:

„Nach 8 19 des Gesetzes vom 8 . März 1876 , R .-G .-Bl . Nr . 26 , sind
Rechnungen der Handels - nnd Gewerbetreibenden bis zum Betrage von ein¬
schließlich 10 fl. stempelfrei , Rechnungen über 10 bis einschließlich 50 fl. mit
einem Kreuzer per Bogen und solche über 50 sl. mit fünf Kreuzer per Bogen
zu stempeln.

Diese Gebür ist durch die Änhaftung des Stempels bei Ausfertigung
der Rechnung zu entrichten , und ist zur Begründung derselben nur erforderlich,
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dass die Person oder das Geschäft des Ausstellers durch Druckbezeichnung,
Stampiglie u. dgl . aus der Rechnung ersehen werden kann.

Zufolge des zur M .-Z . 76570 ex 1889 eingelangten Präsidial -Erlaffes
der k. k. Finanz Landes -Direction vom 22 . FebrnarI889 , Z . 192 ftraes ., hat
das k. k. Finanzministerium mit dem Erlasse vom 7. Februar 1889 , Z . 37271
ex 1888 , bekanntgegeben , inwieweit die Cassen der Gemeinden als öffentliche
Lassen anzusehen sind, und daher die bei solchen eingebrachten , mit der
Saldierungsclausel versehenen Rechnungen im Sinne des Gesetzes vom
13. December 1862 , R .-G .-Bl . Nr . 89 (T . P . 82 , 2) der Gebär nach
Scala II (T . P . 47 n) unterliegen.

Hinsichtlich dieser Gebürenpflicht saldierter Rechnungen , Conti rc. hat
das k. k. Finanzministerium mit dem Erlasse vom 23 . Juli 1882 , Z . 20349
(Beilage znm Verordnungsblatte des Finanzministeriums vom 20 . Jänner 1883,
Nr . 1, prücisiert , dass die unbedingte Gebärenfreiheit der Rechnungen bis ein¬
schließlich 10 fl. auch fär die bei öffentlichen Cassen eingebrachten saldierten
Rechnungen in Geltung bleibe, und dass , da bei solchen Cassen anstatt der
Quittung eingebrachte Rechnungen äber einen 10 fl. übersteigenden Betrag
der Scalagebär und infolgedessen nicht auch dem Rechnnn gsstempel
unterliegen , der bereits vorschriftsmäßig auf solchen Rechnungen angebrachte
Nechnungsstempel von einem oder fünf Kreuzer lediglich ans die Scalagebär
zu ergänzen ist.

Diesen Bestimmungen ist seither entsprochen worden , und haben die
städtischen Cvutruhenten bei der Saldierung ihrer Rechnungen stets den nach
Abschlag des Nechnnngsstempels sich ergebenden restlichen Betrag des Qnittungs-
stempels durch Anbringung der entsprechenden Stempelmarken , berichtigt.

Es kommt aber vor , dass Rechnungen schon bei ihrer Überreichung zur
Prüfung oder Liquidierung im Vertrauen auf die Sicherheit im städtischen
Dienste mit der Saldierungsclausel versehen sind, und es ist hiebei in einigen
Füllen wahrgenommen worden , dass der entsprechende Quittungsstempel hiebei
am Schlüsse der Rechnung anfgeklebt und mit der Saldierungsclausel beziehungs¬
weise Empfangsbestäligung überschnellen wurde.

Nachdem ein solches Dokument unstreitig den Charakter einer detaillierten
Quittung an sich trug und mit dem v o l len g esetzli ch en Stempelbetrage
vergebärt erschien, wurde dasselbe auch von den übernehmenden städtischen
Organen nicht beanständet.

Von dem gegenwärtig zur hierämtlichen Stempelrevision entsendeten
k. k. Finanz -Obercommissär wurden jedoch solche Rechnungen beanständet , weil
nach den grundsätzlichen Bestimmungen des Gebärengesetzes solche Rechnungen
unbedingt auf schon gestempeltes Papier zu schreiben sind, und in dem vor¬
geschilderten Falle ohne Rücksicht auf den unten richtig abgestatteten Qnittun gs¬
stempel das Gebrechen einer ungestempelt ausgestellten Rechnung vorliegt.

Da sich nach hierortiger Ansicht gegen diesen Anstand keine stichhältige
Einwendung erheben lässt , kann die Buchhaltung den löblichen Magistrat
hievon nur mit dem Ersuchen verständigen , sämmtliche Organe , denen die
Übernahme von Conten obliegt , dahin zu beauftragen , dass die einlangenden

Rechnungen städtischer Contrahenten und Lieferanten , sofern dieselben über
einen 10 fl. übersteigenden Betrag ausgestellt sind, im Sinne des ß 21 der
allgemeinen Bestimmungen des Gebärengesetzes vom 9. Februar 1850 , R .-
G .-Bl . Nr . 50, beziehungsweise des Z 3 des Anhanges I . hiezu (Verordnung
des Finanzministeriums vom 28 . März 1854 , R .-G .-Bl . Nr . 70 ) schon ans das
mit der gesetzmäßigen Stempelmarke versehene Papier geschrieben sein müssen,
welcher Stempel zwar im Falle der am Schluffe einer solchen Rechnung
beigesägten Empfangsbestätigung äber den Betrag der vorstehenden Rechnung
in den hiebei zu verwendenden scalamäßigen Qnittungsstempel eingerechnet
werden darf , niemals aber durch letzteren ersetzt werden kann ."

Hievon werden Euer Wohlgeboren zur gefälligen Kenntnisnahme und
entsprechenden Anweisung der unterstehenden Organe verständigt.

r«.
(Anzeigepflicht der städtischen Beamten nnd Diener,
betreffend ihre Intervention bei eivil - nnd straf-

gerichtlichen Verhandlungen .)
Mäglstrats -Director Tach an hat unterm 30 . December 1896,

M .-D .-Z . 2787 , an die Vorstände sümmtlicher städtischen Bnreanx,
Ämter und Anstalten nachstehende Cnrrende erlassen:

Mit der hierämtlichen Cnrrende vom 25 . Februar 1896 , M .-D .-Z . 178,
neuerlich in Erinnerung gebracht , mit der Cnrrende vom 26 . Juli 1894 , M .-
D .-Z . 878 (siehe Amtsblatt Nr . 65 ex 1894 , „Verordnungen VII , 13 ",

46 ), wurde die Anordnung getroffen , dass jene städtischen Beamten und
Diener , welche zn einer strafgerichtlichen Verhandlung , sei es als Kläger oder
Geklagte oder als Zeugen oder in einer sonstigen Eigenschaft vorgeladen
werden , der Magistrats -Direction hievon unverzüglich , jedenfalls noch vor dem
Tage der Verhandlung , fär welchen die Vorladung lautet , mündlich die Anzeige
zu erstatten haben.

Da nun mit der Befolgung dieser Anordnung fär die betreffenden Beamten
nnd Diener ein bedeutender Zeit - nnd Arbeitsverlust verbunden ist, so finde
ich mich in Abänderung der oberwähnten Cnrrende bestimmt , nunmehr die
Verfügung zn treffen , dass in Hinkunft die vorerwähnte Anzeige seitens der
betreffenden Beamten und Diener nicht mehr der Magistrats -Direction , sondern
dem unmittelbaren  Amtsvorstande zu erstatten ist.

Dem Ermessen des Amtsvorstandes wird es anheimgestellt , in jenen
Fällen , deren Kenntnis ans dienstlichen oder aus anderen Rücksichten (etwa
wegen derBedeutnng derStrafsache ) fär die Magistrats -Direction vonJnteresse

ist oder in Fällen , in welchen irgend eine Weisung  oder eine Verfügung
zu erlassen ist, einen diesbezüglichen schriftlichen Bericht rechtzeitig an die
Magistrats -Direction zu erstatten , eventuell , wenn es nothwendig sein sollte,
den betreffenden Anzeigeleger auzuweisen , sich persönlich diesfalls bei der
Magistrats -Direction vorzustellen.

In diesem Sinne ist auch seitens der außerhalb des Wiener Gemeinde¬
gebietes bestehenden städtischen Anstalten im Gegenstände vorzugehen.

Die vorstehende Verfügung hat auch rücksichtlich der Vorladungen in
civilrechtlichen Angelegenheiten platzzugreifen.

Die Herren Vorstände der städtischen Departements , Bureaux nnd An¬
stalten werden ersucht, diese Cnrrende den ihnen zugetheilten Beamten und
Dienern zur Kenntnis zn bringen und von denselben fertigen zu lassen.

17 .
(Die Tragung der Koste » für die Herstellung , be¬
ziehungsweise das Reinige » der Ösen in den Natnral-

wohnnngen städtischer Bediensteter . )
Der Wiener Magistrat hat in seiner Sitzung vom 7 . Jänner

1897 znr M .-Z . 146810/IX ex 1896 nachstehenden Beschluss
gefasst:

Es werden seitens der Gemeinde nur die Kosten für die Herstellung der
Öfen in gebrauchsfähigen Zustand (Ausbesserungen , Verputzen rc.) getragen
werden , während es jedoch dem Inhaber  der Naturalwohnung obliegt , die
durch den gewöhnlichen Gebrauch  erforderlich werdende Reinigung
(Ausputzen ) der Öfen auf seine eigenen  Kosten zn veranlassen.

III. Gcletzc
non besonderer Mehligkeit für den gotitisehen Ver-

mallung -chiensl.
18 .

(Abänderung des Heimatgesetzes . )
Gesetz vom 5 . December 1896 , N .-G .-Bl . Nr . 222 , wodurch

einige Bestimmungen des Gesetzes vom 3 . December 1863 ( N .-
G .-Bl . Nr . 105 ) , betreffend die Regelung der Heimatverhältnisse,
abgeändert werden.

Mit Zustimmung beider Häuser des Neichsrathes finde Ich anznordnen,
wie folgt:

Artikel  I.
Die HZ. 8 , 9 nnd 10 des Gesetzes vom 3. December 1863 , N .-G .-Bl.

Nr . 105 , betreffend die Regelung der Heimatverhältnisse , werden hiemit auf¬
gehoben und haben an deren Stelle nachfolgende Bestimmungen zu treten:

^ - 8 1-
Das Heimatrecht wird durch ausdrückliche Aufnahme in den Heimat¬

verband erworben.
§ 2.

Die ausdrückliche Aufnahme in den Heimatverband kann von der Anf-
enthaltsgemeinde demjenigen österreichischen Staatsbürger nicht versagt werden,
welcher nach erlangter Eigenberechtigung durch zehn der Bewerbung um das
Heimatrecht voransgehende Jahre sich freiwillig und ununterbrochen in der
Gemeinde aufgehalten bat.

Wird der Aufenthalt in einer Gemeinde unter Umständen begonnen,
durch welche ein freiwilliger Aufenthalt ausgeschlossen ist, so beginnt der Lauf
der zehnjährigen Frist erst mit dem Tage , an welchem diese Umstände auf¬
gehört haben . Treten solche Umstände erst nach Beginn des Aufenthaltes ein,
so ruht während ihrer Dauer der Lauf der zehnjährigen Frist.

Durch freiwilliges Anfgeben des Aufenthaltes in der Gemeinde wird
die begonnene zehnjährige Anfenthalisfrist unterbrochen . Als eine Unterbrechung
des Aufenthaltes wird jedoch eine freiwillige Entfernung nicht angesehen , wenn
ans den Umständen , unter welchen sie erfolgt , die Absicht erhellt , den Aufenthalt
beiznbehaltcn.

Die in einer Gemeinde begonnene Ersitzung des Heimatrechtes wird
durch eine lediglich infolge der Erfüllung der gesetzlichen Wehrpflicht bedingte
Abwesenheit weder gehemmt noch unterbrochen . Dagegen ruht während der
Dauer einer anderweitigen unfreiwilligen Abwesenheit der Lauf der zehn¬
jährigen Frist.

Der Bewerber darf ferner während der festgesetzten Aufenthaltsfrist der
öffentlichen Armenversorgnng nicht anheimfallen . Die Befreiung vom Schul¬
gelde hinsichtlich der eine Schule besuchenden Kinder , sowie der Genuss eines
Stipendiums , endlich eine nur vorübergehend gewährte Unterstützung sind nicht
als Acte der Armenversorgnng anzusehen.

^ - § 3.
Zur Geltendmachung des in Gemäßheit des 8 2 dieses Gesetzes erworbenen

Anspruches auf die ausdrückliche Aufnahme in den Heimatverband sind nicht
bloß der Ansprnchsberechtigte selbst, beziehungsweise seine Nachfolger im Heimat¬
rechte, das heißt jene Personen , welche gemäß der Bestimmungen der Zß 6,
7, 11, 12 nnd 13 des Gesetzes vom 3. December 1863 , N .-G .-Bl . Nr . 105,
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ihr Hemiatrechl von jenem des Anspruchsberechtigten ableiten , sondern anch
die bisherige Heimatgemeinde , und falls es sich nm einen Heimatlosen handelt,
jene Gemeinde berechtigt , welcher der Heimatlose ans Grund der Bestimmungen
des III . Abschnittes des Heimatgesetzes znaewiesen worden ist.

Eine jede Gemeinde ist verpflichtet , von der ans Grund des H 1 oder 2
erfolgten Aufnahme einer Person in den Heimatverband die bisherige Heimat-
gemeinde zu verständigen.

^ . . . 8 4.
Hat em österreichischer Staatsbürger seinen Aufenthalt in der Gemeinde,

in welcher er gemäß H 2 dieses Gesetzes den Anspruch auf Aufnahme in den
Heimatverband derselben erworben hat , anfgegeben oder das Gebiet der
Gemeinde unfreiwillig verlassen , so kann dieser Anspruch von dem Berechtigten
selbst oder seinem Nachfolger im Heimatrechte nnr binnen zivei Jahren , von
dessen Heimatgemeinde dagegen binnen fünf Jahren nach dem Anfhören des
Aufenthaltes in der Gemeinde geltend gemacht werden.

Die in Gemäßheit der HZ 2, 3 und 4 einznbringenden Gesuche zur
Geltendmachung des Anspruches auf ausdrückliche Aufnahme in den Heimat-
verband sind als gebürenfrei zu behandeln.

Ausländer und Personen , deren Staatsbürgerschaft nicht nachweisbar
ist, erlangen unter den im H 2 festgesetzten Bedingungen den Anspruch ans
Zusicherung der Aufnahme in den Heimatverband einer österreichischen Gemeinde;
die Aufnahme wird jedoch erst dann wirksam , wenn die Betreffenden das
österreichische Staatsbnrgerrecht erlangt haben.

^ . . 86 .
Wenn die Aufenthaltsgemeinde es unterlässt , über den geltend gemachten

Anspruch auf die Aufnahme in den Heimatverband (HZ 2, 3 und 4), beziehungs¬
weise die Zusicherung desselben (H 5) innerhalb einer Frist von sechs Monaten,
von der Einbringung des Anspruchsgesuches an gerechnet , zu entscheiden, fällt
die Entscheidung der Vorgesetzten politischen Behörde zu.

Dieselbe Behörde entscheidet im Falle der Berufung , wenn die Aufnahme
in den Heimatverband , beziehungsweise die Zusicherung derselben in den Füllen
der HZ 2 bis 4 beziehungsweise 5 von der Anfenthaltsgemeinde verweigert
wurde.

8 7.
Außer den in den HZ 2 bis 4 beziehungsweise 5 bezeichneten Fällen ent¬

scheidet über Ansuchen um ausdrückliche Aufnahme in den Heimatverband mit
Ausschluss jeder Berufung die Gemeinde.

. . 8 8 .
Die Aufnahme in den Heimatverband darf weder auf eine bestimmte

Zeit beschränkt , noch unter einer den gesetzlichen Folgen des Heimatrechtes
abträglichen Bedingung ertheilt werden.

Jede solche Beschränkung oder Bedingung ist nichtig und als nicht bei¬
gesetzt zu betrachten.

8 9.
Zur Einführung einer Gebür für die freiwillige Aufnahme in den

Heimatverband , sowie zur Erhöhung solcher Gebüren ist ein Landesgesetz
erforderlich.

Diese Gebüren haben in die Gemeindecassa einzufließen.
Für die Aufnahme in den Heimatverband , welche auf Grund der Bestim¬

mungen der HZ 2 bis 4 dieses Gesetzes erfolgt , darf eine Gebür nicht erhoben
werden.

8 10.
Definitiv angestellte Hof -, Staats -, Landes -, Gemeinde -, Bezirksvertretnngs-

nnd öffentliche Fonds -Beamte und Diener , Geistliche und öffentliche Lehr¬
personen , endlich die k. k. Notare erlangen mit dem Antritte ihres Amtes das
Heimatrecht in der Gemeinde , in welcher denselben ihr ständiger Amtssitz
angewiesen wurde.

Artikel  II.

Dieses Gesetz tritt mit dem Tage der Kundmachung in Wirksamkeit.
Der Beginn des Laufes der im Artikel I , H 2, festgesetzten Fristen wird

auf den 1. Jänner 1891 festgesetzt.
Artikel III.

Mit dem Vollzüge dieses Gesetzes ist Mein Minister des Innern be¬
auftragt.

IS.
(Steuerabschreibnng wegen Uneinbringlichkeit des

Mietzinses . )
Gesetz vom 24 . October 1896 , R .-G .-Bl . Nr . 223 , betreffend

die Abschreibung der Hauszinssteuer uud der fünfpercentigen Steuer
vom reiuen Zinserträge wegen Uneinbringlichkeit des Mietzinses.

Mit Zustimmung beider Häuser des Reichsrathes finde Ich anznordnen,
wie folgt:

8 1-
Im Falle , als der Mietzins für ein der Hauszinssteuer oder der fünf¬

percentigen Steuer vom reinen Zinserträge unterliegendes Gebäude ganz oder
theilweise uneinbringlich wird , hat auf Ansuchen des steuerpflichtigen Besitzers
des Gebäudes die Abschreibung der auf den uneinbringlich gewordenen Miet¬
zinsbetrag nach Maßgabe der Borschreibnng entfallenden Quote der Hans-
zinsstener , beziehungsweise der fünfpercentigen Steuer vom reinen Zinserträge
zu erfolgen.

82 - . . . .
Als uneinbringlich im Sinne dieses Gesetzes hat derjenige Mietzinsbetrag zu

gelten , welcher nach Ablauf der Mietperiode , für welche derselbe fällig geworden
ist (Halbjahr , Vierteljahr , Monat ) , noch nnberichtigt anshaftet und welcher
anch durch die gerichtliche Execntion nicht hereingebracht werden konnte.

Die Uneinbringlichkeit gilt als erwiesen , wenn entweder die gerichtliche
Execntion thatsächlich erfolglos , beziehungsweise mit einem unzureichenden
Erfolge dnrchgeführt , oder ihre Durchführung vom Gerichte in Anwendung
des H 4 des Gesetzes vom 10. Juni 1887 , N .-G .-Bl . Nr . 74, als unzulässig
erkannt wurde.

Ausnahmsweise kann die Finanz -Landesbehörde nach ihrem Ermessen die
Steuerabschreibnng auch auf Grund anderer Beweismittel bewilligen , falls
durch letztere in unzweifelhafter Weise dargethan wird , dass die Durchführung
der gerichtlichen Execntion ans dem Grunde erfolglos bleiben müsste , weil
keine Execntionsobjecte oder nnr solche Objecte vorhanden sind, deren Unzu¬
länglichkeit mit Rücksicht auf ihren geringen Wert , ans die an diesen Objecten
anderen Gläubigern bereits Anstehenden Pfandrechte , oder auf die von dritten
Personen hinsichtlich dieser Objecte erhobenen Ansprüche sich klar ergibt.

.83-
Von der Steuerabschreibnng sind jene Mietzinse ausgeschlossen, welche

von Personen zu entrichten waren , welche mit dem Hausbesitzer bis zum
vierten Grad verwandt osder mit demselben verschwägert sind, oder in einem
Dienstverhältnisse zu dem Hausbesitzer stehen, beziehungsweise standen.

8 4.
Der Anspruch auf Steuerabschreibnng ist, bei Verlust desselben , binnen

sechs Monaten nach Ablauf der Zinsperiode , für welche der Mietzins unein¬
bringlich wurde , bei der Stenerbemessnngsbehörde I . Instanz mittels eines
stempelfreien Gesuches unter Beibringung der Behelfe für den Nachweis der
Uneinbringlichkeit des Mietzinses geltend zu machen.

. 85 .
Der Hausbesitzer ist verpflichtet , die ihm nachträglich auf den rückständigen

Mietzins , für welchen er um Steuerabschreibung angesucht hat , zukommenden
Zahlungen oder sonstigen Vortheile binnen 14 Tagen nach deren Erlangung
der Steuerbemessungsbehörde I . Instanz anzuzeigen.

Insofern inzwischen bereits die Steuerabschreibung erfolgt ist, hat die
Stenerbemessnngsbehörde I . Instanz die auf die nachträgliche Zahlung oder
den Geldeswert des sonstigen Vortheiles entfallende Steuerquote wieder in
Borschreibnng zu bringen.

8 6.
Die Unterlassung der im H 5 bezeichneten Anzeige in der vorgeschriebenen

Frist begründet eine Steuerhinterziehung , für welche der Hausbesitzer neben
der nachträglichen Steuervorschreibnng als Strafe den ganzen , der Steuer-
vorschreibung entzogenen Zinsbetrag , sowie das Zwei - bis Zehnfache des ent¬
fallenden Steuerbctrages zu entrichten hat.

Denselben Strafen , abgesehen von der etwaigen Ahndung nach dem
allgemeinen Strafgesetze , unterliegt der Hausbesitzer , welcher auf Grund einer
nur zum Scheine erfolglos geführten gerichtlichen Execntion oder auf Grund
anderer falscher oder irreführender Angaben eine Steuerabschreibnng erschleicht
oder zu erschleichen versucht.

8 7.
Dem Anzeiger der im H 6 bezeichneten Steuerhinterziehungen gebürt

hinsichtlich der von ihm zur Anzeige gebrachten Zahlungen oder Bortheile der
ganze der Steuervorschreibnng entzogene und vom Hausbesitzer als Strafe
entrichtete Zinsbetrag.

8 8.
Gegen die auf Grund dieses Gesetzes getroffenen Verfügungen oder Ent¬

scheidungen der Stenerbemessnngsbehörde I . Instanz ist der Recnrs , auf welchen
das Gesetz vom 19. März 1876 , N .-G .-Bl . Nr . 28 , Anwendung findet , zulässig.

Über solche Recurse entscheidet endgiltig die Finanz -Landesbehörde.
8 9.

Dieses Gesetz tritt gleichzeitig* mit dem Gesetze, betreffend die directen
Personalstenern , in Wirksamkeit.

8 10-
Mit dem Vollzüge dieses Gesetzes ist Mein Finanzminister beauftragt.

20 .
(Betheilnng der Gemeinde Wien ans dem Ertrage
der Linien -Berzehrnngsstener von Wien und des
Bierstenerznschlagsbetrages von der Bier -Erzengnug

daselbst . )
Gesetz vom 4 . November 1896 , N .-G .-Bl . Nr . 224.
Mit Zustimmung beider Häuser des Reichsrathes verordne Ich , wie folgt:

8
Der Gemeinde der Neichshaupt - und Residenzstadt Wien wird für jedes

Jahr , in welchem das auf dem Gesetze vom 10. Mai 1890 , R .-G .-Bl . Nr . 78,
beruhende Ergebnis der Linien -Verzchrnngsstener und des Bierstenerznschlags¬
betrages von der Bier -Erzeugung in Wien nach Abzug der damit verbundenen
Steuerrestitutionen , Gefällsrückgaben jeder Art und ordentlichen Auslagen
mehr als 7,700 .000 fl. beträgt , der Mehrbetrag bis zur Summe von 400 .000 fl.
und , falls derselbe diese Summe übersteigt , noch ein Drittel von dem Über¬
schüsse überwiesen , wenn die niederösterreichische Landesgesetzgebnng innerhalb
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der im Gesetze, betreffend die directen Personalsteuern , normierten Frist die
Freilassung der Personal -Einkommensteuer von allen der Competenz der
Landesgesetzgebnng unterliegenden Zuschlägen ausspricht.

8 2.
Dieses Gesetz tritt gleichzeitig mit dem Gesetze, betreffend die directen

Personalsteuern , in Kraft.
8 3.

Mit dem Vollzüge dieses Gesetzes ist Mein Fiuanzminister beauftragt

21 .
(Abänderung der Reichsraths Wahlordnung . )

Gesetz vom 5 . December 1896 , N .-G .-Bl . 226 , betreffend
die Abänderung des Z 9 der Reichsraths -Wahlordnung vom
2. April 1873 , beziehungsweise vom 4 . October 1882.

Mit Zustimmung der beiden Häuser Meines Neichsrathes finde Ich zu
verordnen , wie folgt:

Artikel  I.

Der fünfte Absatz des H 9 wird abgeäudert und hat zu lauten , wie folgt:
In der Wählerclasse der Städte und Landgemeinden sind außer dem

gemäß Absatz 9 dieses Paragraphen zur Wahl Berechtigten auch jene Ge¬
meindemitglieder zur Wahl der Abgeordneten beziehungsweise der Wahlmänner
berechtigt , welche eine Jahresschuldigkeit an landesfürstlichen directen Stenern
von mindestens vier Gulden zu entrichten haben und den sonstigen Bediw
gungen des Wahlrechtes zum Reichsrathe entsprechen.

Artikel II.
Dieses Gesetz tritt gleichzeitig mit dem Gesetze über die directen Personal¬

steuern in Kraft.
Artikel  HI.

Mit dem Vollzüge dieses Gesetzes ist Mein Minister des Innern be¬
auftragt.

(Verzeichnis der im Reichsgesetzblatte und im Landes-
gesetzblatte für Österreich unter der Enns im Jahre
1866 67 pnblieierten Gesetze und Verordnungen . )

I .. Neichsgcsehblatt.
1806

Nr . 226 . Gesetz vom 25 . October 1896,  betreffend die
directen Personalsteuern.

Nr . 221 . Staats vertrag vom 25 . Juni 1887
zwischen der österreichisch-ungarischen Monarchie und der Republik Oriental
von Uruguay wegen gegenseitiger Auslieferung von Verbrechern.

Nr . 222 . Gesetz vom 5 . December 1896,  wodurch
einige Bestimmungen des Gesetzes vom 3 . December 1863 (R .-G .-Bl . Nr . 105),
betreffend die Regelung der Heimatverhältnisse , abgeäudert werden ? )

Nr . 223 . Gesetz vom 24 . October 1896,  betreffend
die Abschreibung der Hanszinssteuer und der fünfpercentigen Steuer vom
reinen Zinserträge wegen Uneinbringlichkeit des Mitzinses .*)

Nr . 224 . Gesetz vom 4 . November 1896,  wegen Be-
theilnng der Gemeinde Wien aus dem Ertrage der Linienverzehrungssteuer
von Wien und des Biersteuerznschlagsbetrages von der Bier -Erzeugung daselbst? )

Nr . 225 . Gesetz vom 4 . December 1896,  womit die
Aushebung der zur Erhaltung des Heeres , der Kriegsmarine und der Land¬
wehr erforderlichen Recrutcncontingente im Jahre 1897 bewilligt wird.

Nr . 226 . Gesetz vom 5 . December 1896,  betreffend
die Abänderung des K 9 der Reichsraths -Wahlordnung vom 2 . April 1873
beziehungsweise vom 4 . October 1882 ? )

Nr . 227 . Kundmachung des Finanzministeriums
vom 18 . November 1896 , betreffend die Ermächtigung des Haupt¬
zollamtes I . Classc in Troppau zur Austrittsbehaudlung von Zucker.

Nr . 228 . Kundmachung des Ministeriums für
Laudesvcrtheidiguug vom 25 . November 1896,  womit die
Einreihung der nach Auflassung der forstwirtschaftlichen Lehranstalt in Enleu-
berg neu errichteten höheren Forstlehranstalt in Mährisch -Weißkirchen unter
die achtclassigcn öffentlichen oder mit dem Rechte der Öffentlichkeit ansgcstattetcn
Mittelschulen in Bezug auf die Nachweise der wissenschaftlichen Befähigung
für den Einjährig -Freiwilligendienst verlautbart wird.

Nr . 226 . Verordnung des Justizministeriums vom
5 . December 1896 , betreffend die Ausführung des Artikels IV des
mit dem Deutschen Reiche geschlossenen Legalisicrungsvertrages vom 25 . Februar
1880 (N .-G .-Bl . Nr . 85) " o n

Nr . 236 . Kundmachung des Finanzministeriums
vom 6 December 1896 , betreffend die Feststellung der Farbe für
die im Stickereiveredluugsverkehre an den Geweben anznbriuaenden Jdeu-
titätsbezeichnnngen.

Nr . 231 . Kundmachung des Finanzministeriums
vom 7 . December ' 1896 , betreffend die Errichtung eines Steuer-
nnd gerichtlichen Depositenamtes in Hennersdorf in Schlesien.

Nr . 232 . Verordnung des Ministeriums des
Innern vom 9 . December 1896 , betreffend die Arzneitape für
das Jahr 1897.

Nr . 233 . Kundmachung des Finanzministeriums
vom 9 . December 1 896,  betreffend die Einführung der Flagge für
die Seehandelsschiffe der österreichisch-ungarischen Monarchie bei den k. k. Finanz¬
wachschiffen.

Nr . 234 . Verordnung des Justizministeriums vom
10 . December 1896,  betreffend die Zuweisung der Gemeinde Czy/.o^
wice sammt Gutsgebict zu dem Sprengel des Bezirksgerichtes Moäciska in
Galizien.

Nr . 235 . Verordnung des Ackerbaumin isterinms
vom 10 . December 1896 , betreffend die Abänderung der „Be¬
merkungen " über die Einrichtung des Formnlares 3 zur Nachweisnng II für
den Rechnungsabschluss und den statistitischen Bericht der Bruderladcn.

Nr . 236 . Verordnung des Handelsministeriums
vom 11 . December 1896 , womit die im Z 9 des I. Abschnittes der
provisorischen Schisfahrts - und Strompolizeiordnung für die Donau enthaltenen,
mit der Verordnung des Handelsministeriums vom 30 . Juni 1883 (N .-G .-
Bl . Nr . 127 ) erlassenen Bestimmungen über die Mitführnng von Waidzillen
seitens größerer Fahrzeuge abgeändert werden.

Nr . 237 . Gesetz vom 23 . December 1896 , wegen
Verabfolgung von Viehsalz um ermäßigten Preis.

Nr . 238 . Verordnung des Finanzministeriums vom
23 . December 1896,  betreffend die Durchführung des Gesetzes vom
23 . December 1896 (R .-G .-Bl . 237 ) wegen Verabfolgung von Viehsalz um
ermäßigten Preis.

Nr . 236 . Verordnung des Finauzmiuisters vom
14 . December 1896 , womit die schwebende Schuld in Partial-

Hypothekaranweisnngen ans den Betrag von siebzig Millionen Gulden öster¬
reichischer Währung beschränkt wird.

Nr . 246 . Verordnung des Ministeriums des
Innern vom 16 . December 1896 , mit welcher die Ministerial-
Verordnnngen vom 20 . Juli 1894 (N .-G .-Bl . 167 ) und vom 10 . November
1894 (N .-G .-Bl . Nr . 216 ), betreffend die Gefahrenclasseneiutheiluug der
nnfallversicherungspflichtigen Betriebe ergänzt , respective abgeändert werden . *)

Nr . 241 . Verordnung des Ministers des Innern
vom t8 . December 1896,  womit Bestimmungen des Anhanges
zur Ministerial -Verordnung vom 23 . September 1896 (R .-G .-Bl . Nr . 170 ),
betreffend die Durchführungsbestimmungen zur Reichsraths -Wahlordnung , ab¬
geändert werden.

Nr . 242 . Gesetz vom 23 . December 1896,  betreffend
die Forterhebung der Steuern und Abgaben , dann die Bestreitung des Staats-
aufwandes während des Monates Jänner 1897.

Nr . 243 . Verordnung der Ministerien der Finanzen,
des Handels und des Innern vom 19 . December 1896,
betreffend Abänderung der Bestimmungen des Z 4 der Ministerial -Verordnung
vom 23 . März 1895 (N .-G .-Bl . Nr . 45), betreffend den Verkehr mit Tabak-
extract.

Nr . 244 . Kundmachung des Finanzministeriums
vom 21 . December 1896 , betreffend die Umwandlung der Steuer-
Local-Commission in Laibach in eine Steueradministration.

1867.

Nr . I . Staatsvertrag vom 10 . März 1896  zwischen
der österreichisch-ungarischen Monarchie und der Schweiz wegen gegenseitiger
Auslieferung von Verbrechern.

*) Erscheint in dieser Nummer der „Verordnungen rc ." vollinhaltlich ausgenommen. *) Erscheint in dieser Nummer der „Verordnungen rc ." vollinhaltlich ausgenommen.
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Nr . 2 . Kundmachung des Finanzministeriums vom
20 . December 1896 , betreffend die Ermächtigung des Nebenzoll-
amtcs in Parenzo zur zollfreien Behandlung von voraus - oder uachgesendeten
Neiseesfecten.

Nr . 3 . Kundmachung des Finanzministeriums vom
23 . December 1896 , betreffend die Ermächtigung desk. k. Haupt¬
zollamtes Prenß .-Heinersdorf zur Abfertigung von Eisenbahngütern im Strccken-
zugsverkehre über preußisches Gebiet.

Nr. 4 . Verordnung des Ministeriums des Innern
vom 28 . December 1896 , betreffend das Verbot der Verwendung
irrespirable Gase entwickelnder Heizvorrichningen ohne verlässliche Vorkehrungen
zur unschädlichen Abfuhr der Verbrennnngsgase in geschlossenen, zum Auf¬
enthalte von Menschen dienenden Räumen.

Nr. 5 . Gesetz vom 1. Jänner 1897, betreffend die Er¬
öffnung eines Nachtragscredites zum Voranschläge des Unterrichtsministeriums
für das Jahr 1896 behufs Gewährung von Personalznlagen für die ordent¬
lichen Professoren der philosophischen Facnltäten der Universitäten , dann der
technischen Hochschulen und der Hochschule für Bodencnltnr in Wien.

Nr . 6 . Verordnung der Ministerien der Finanzen
und des Handels vom 4 . Jänner 1897 , betreffend die Zoll-
behandlnng von Knochenkohle zur Kunstdünger -Erzeugung.

Nr . 7 . Gesetz vom 30. December 1896, betreffend
die Bewilligung eines Credites für die officielle Betheilignng an der Welt¬
ausstellung 1900 in Paris.

Nr . 8 . Gesetz vom 31. December 1896, betreffend
die Regelung der Stellung der Assistenten an den Universitäten , technischen
Hochschulen und der Hochschule für Bodencnltnr in Wien , sowie der an anderen
staatlichen Lehranstalten bestellten Assistenten, dann der Constrnctenrc an den
technischen Hochschulen.

Nr . 9 . Verordnung des Ministers für Cultus uud
Unterricht vom 1. Jänner 1897 , betreffend die Bestellung der
Assistenten an den Universitäten , technischen Hochschulen und der Hochschule für
Bodencnltnr , dann der Constrncteure an den technischen Hochschulen.

Nr. 16 . Kaiserliches Patent vom 20 . Jänner 1897,
betreffend die Einberufung der Landtage von Böhmen , Dalmatien , Galizien
und Lodomerien mit Krakau , Österreich ob der Enns , Salzburg , Steiermark,
Kärnten , Kram , Bukowina , Schlesien , Tirol , Görz und Gradisca , Istrien und
Vorarlberg.

Nr. II . Kaiserliches Patent vom 22. Jänner 1897,
betreffend die Auflösung des Hauses der Abgeordneten des Neichsrathes und
die Vornahme von Neuwahlen.

Nr . 12 . Kaiserliches Patent vom 22. Jänner 1897,
betreffend die Einberufung des Neichsrathes.

Nr. 13 . Gesetz vom 22. Jänner 1897,  womit die
Bestimmungen des Anhanges zur Reichsraths -Wahlordnung in Betreff der
Wahlbezirke in Böhmen , a) Großgrundbesitz ; nicht sidetcommissarischer großer
Grundbesitz , ZZ . 1 und 4 , abgeändert werden.

Nr. 14 . Gesetz vom 22. Jänner 1897, womit die Be¬
stimmungen des Anhanges zur Reichsraths -Wahlordnnng in Betreff der Wahl¬
bezirke in Böhmen , ä ) Landgemeinden , ZZ . 15 und 16 , abgeändert werden.

Nr. 15 . Gesetz vom 22. Jänner 1897, womit die Be¬
stimmungen des Anhanges zur Reichsraths -Wahlordnnng in Betreff der Wahl¬
bezirke in Dalmatien , 'a) Höchstbestenerte , Z . 1, und ä ) Landgemeinden , Z . 1,
abgeändert werden.

Nr . 16 . Gesetz vom 22. Jänner 1897, womit die Be¬
stimmungen des Anhanges zur Reichsraths -Wahlordnnng in Betreff der Wahl¬
bezirke m Galizien , a ) Großgrundbesitz , ZZ . 3 und 6, abgeändert werden.

Nr . 17 . Gesetz vom 22. Jänner 1897, womit die Be¬
stimmungen des Anhanges zur Reichsraths -Wahlordnnng in Betreff der Wahl¬
bezirke in Galizien , 6) Landgemeinden , ZZ . 1, 22 , 23 und 27 , abgeändert
werden.

Nr. 18 . Gesetz vom 22. Jänner 1897 , womit die Be¬
stimmungen des Anhanges zur Reichsraths -Wahlordnnng in Betreff der Wahl¬
bezirke in Österreich unter der Enns , b) Städte , Z . 12, und ä ) Landgemeinden,
Z . 5, abgeändert werden.

Nr . 19 . Gesetz vom 22. Jänner 1897, womit dieBe-
stimmungen des Anhanges zur Reichsraths - Wahlordnnng in Betreff der
Wahlbezirke in Salzburg , b) Städte , abgeändert werden.

Herausgeber : Die Gemeinde Wien . — Verantwortlicher
Papier aus der k. k. priv . Pittcncr Papierfabrik . —

Nr. 29 . Gesetz vom 22. Jänner 1897, womit die Be¬
stimmung des Anhanges zur Reichsraths . Wahlordnnng in Betreff des Wahl¬
bezirkes in Krain , ä ) Landgemeinden , Z . 2, abgeändert wird.

Nr. 21 . Gesetz vom 22. Jänner 1897, womit die Be¬
stimmungen des Anhanges zur Reichsraths -Wahlordnnng in Betreff der Wahl¬
bezirke in der Bukowina , ä ) Landgemeinden , ZZ . 2 und 3, abgeändert werden.

Nr. 22 . Gesetz vom 22. Jänner 1897, womit die Be¬
stimmungen des Anhanges Hur Reichsraths -Wahlordnnng in Betreff des Wahl¬
bezirkes in Görz und Gradisca , ck) Landgemeinden , Z . 1 , abgeändert werden.

11. LandcsgrsehblaU.
1896.

Nr. 76 . Kundmachung des k. k. n.-ö. Laudesschul-
rathes vom 16 . November 1896 , Z . 11766/ ?.-S .-R .,
berreffend einige Änderungen in der territorialen Eintheilnng der Schulbezirke
des Erzherzogtumes Österreich unter der Enns.

1897.
Nr. 1. Kundmachung des k. k. Statthalters im

Erzherzogthume Österreich unter der EnuS vom
I I . Jänner 1897 , Z . 302/Nr ., betreffend die Wahlorte für die

in Nicderösterreich stattfindenden Reichsrathswahlen in der Wählerclaffe der
Landgemeinden und in den aus Gerichtsbezirken bestehenden Wahlbezirken der
allgemeinen Wählerclaffe.

Nr. 2« Verordnung des k. k. Statthalters im Erz¬
herzogthume Österreich unter der Enns vom 10 . De¬
cember 1896 , Z . 21790 , womit die in Durchführung des Z7
des Gesetzes vom 22 . Juni 1892 , L.-G .- n. V .-Bl . Nr . 43 , betreffend das
Jagdrecht und dessen Ausübung im Gemeindegebiete der Neichshanpt - und
Residenzstadt Wien erlassene Verordnung vom 20 . September 1893 , Z . 48990,
L.-G .- u. V .-Bl . Nr . 40 , abgeändert wird.

Nr . 3 . Verordnung des Handelsministeriums vom
11 . December 1896 , womit die im Z 9 des I. Abschnittes der
provisorischen GchissuhrtS - und Strompolizeiordnnng für die Donau ent¬
haltenen , mit der Verordnung des Handelsministeriums vom 30 . Juni 1883,
N .-G .-Bl . Nr . 127 , erlassenen Bestimmungen über die Mi 'lführung von Waid¬
zillen seitens größerer Fahrzeuge abgeändert werden.

Nr. 4. Verordnung des k. k. Statthalters im Erz-
herzogthume Österreich unter der Enus vom 12 . De¬
cember 1896, Z . 1 15 123,  betreffend den zur Bedeckung der Kosten
für die niederösterreichische Handels - und Gewerbckammer im Jahre 1897
einzuhebenden Zuschlag zur Erwerb - und Einkommensteuer.

Nr. 5 . Kundmachung des k. k. Statthalters im
Erzherzogthume Österreich unter der Enns vom 18 . De¬
cember 1896 , Z . 109154 , betreffend die Neubestellung eines
Dampfkeffel -Prüfungscommissär -Stellvertreters für das Gebiet der Stadt Wien
und den Wiener Polizeirayon . *)

Nr. 6 . Kundmachung der k. k. niederösterreichischen
Finanz -Laudes -Direction vom 28 . December 1896,
Z . 81770 , betreffend die Termine zur Einzahlung der direkten Stenern
im Jahre 1897.

Nr. 7 . Kundmachung des k. k. Statthalters im
Erzherzogthume Österreich unter der Enns vom
12.  Jänner 1897 , Z - 122857,  betreffend die vom Militärärar
und ans Landesmitteln im Jahre 1897 zu leistende Vergütung für die der
Mannschaft auf dem Dnrchznge vom Qnartierträger gebärende Mittagskost.

Nr. 8 . Kundmachung des k. k. Statthalters im
Erzherzogthume Österreich unter der Enns vom
14 . Jänner 1897 , Z . 3508 , betreffend die Enthebung derLandes-
fondsznschlägc in der Zeit vom 1. Jänner bis einschließlich 81 . März 1897.

*) Erscheint in dieser Nummer der „ Verordnungen " rc . vollinhaltlich ausgenommen.

Redacteur : Magistratsrath Dr . Friedrich Edler v. Nadler,
tz. B . WalllShansicr ' s k. u . k. Hof -Buchdrnckerei , Wien.
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Inhalt:
I . Verordnungen und Entscheidungen:

1. Eine während der Dauer der Krankheit eingetretene Veränderung der
Cassenmitgliedschaft hebt die Verbindlichkeit der Krankencassa nicht aus.

2. Verbot des Verkaufes von Thylophagplatten durch Friseure.
3 . Gewerbebefugnis der Erzeuger physikalischer Apparate , Werkzeuge und

Utensilien für Galvaniseure und Metallarbeiter.
4 . Bezirkshauptmannschaft Mährisch -Budwitz.
5 . Als Nachweis über die Vollendung der medicinischen Studien im Sinne

des Z 27 , vierter Absatz des Wehrgesetzes ist das Absolntorium bei¬
zubringen.

6 . Dampfkessel-Prüfungscommissär.
7 . Quartalsausweise über bewilligte Arbeitsüberstunden.
8. Vorgang bei Zustellungen und administrativen Mobiliar -Executionen

gegenüber activen Personen der bewaffneten Macht und Gendarmerie
in Steuer - und Gebüren -Angelegenheiten.

9 . Gesuche um Transferierung von Privat -Geschäftsvermittlnngs -Con-
cessionen sind der k. k. Landesbehörde vorzulegen.

10 . Stanstik der Ausverkäufe.
11 . Geistesgestörte und auch andere Anstaltsbedürftige sollen , wenn sie mit

Jnfectionskraukbeiten behaftet sind, an solche Humanitätsanstalten,
welche die Heilung übertragbarer Krankheiten nicht pflegen , in der
Regel nicht abgegeben werden.

12 . Landsturmpflicht beziehungsweise Landsturm -Meldepflicht der ans der k. k.
Gendarmerie zur Probedienstleistung in einer Civilstaatsbedienstung zu-
gelasseuen Mannschaftspersonen.

13 . Stempelfreiheit.
14. Umgangnahme von der Absorderuug der Registriernngsbescheide regi¬

strierter Genossenschaften seitens der politischen Behörden.
15 . Ausräuchern (Ausschwefeln ) von Wohnungen und sonstigen Localitäten.

16. Öffentliches Krankenhaus in Mohacs.
17 . Verbot des Hausierhandels in Klagenfurt.
18. Verbot des Hausierhandels in Segesvür.
19 . Coaksfeuerung der Localdampfer im Wiener Donaucanale.
20 . Benennung dreier neuer Kasernen in Wien.
21 . Sonntagsruhe beim Pulver -Verschleiße.
22 . Beiziehung der Arbeiter -Nnfallversicherungsanstalt zu den Erhebungen

über Einsprüche von Unternehmern in Unfallversicherungs -Angelegen¬
heiten ; Gestattung der Acteneinsicht an dieselbe.

23 . Verwendung der Alois Schumacher ' schen Formziegel (Zackenziegel)
zur Herstellung von Gewölben.

24 . Inbetriebsetzung zweier Benzin -Motorenwägen (System Benz L Comp,
in Mannheim ).

25 . Marktgebüren -Tarif für den Wiener Central -Viehmarkt zu St . Marx.
26 . Öffentliche Sammlungen.

IS . Normativbestimmungen:
Gemeinderath:

27 . Bedingungen für die Erlangung einer Ober -Maschinistenstelle bei der
städtischen Feuerwehr.

Dl agist rat:
28 . Officielle Bezeichnung der Abtheilungen des städtischen Marktamtes.
29 . Hinranhaltung incompetenzmüßiger Beschlussfassung seitens gewerb¬

licher Genossenschaften.
SIS.  Gesetze von besonderer Wichtigkeit für den politischen

Verwaltungsdienst:
30 . Auswanderungsgeschäfte.
Verzeichnis der im Reichsgesetzblatte und im Landesgesetzblatte

für Österreich unter der Enns im Jahre  1897 publicierten
Gesetze und Verordnungen.

I. Vtt'liränmigei! und Entscheid»»»,?!«.
2 .

j Eilte während der Däner der Krankheit cingetretene
Veränderung der Cassenmitgliedschaft hebt die Ver¬

bindlichkeit der Krankencassa nicht ans .)
Die k. k. ii .-ö. Statthalterei hat unterm 2 . Juli 1896,

Z . 57297 (B .-A.-Z . 34333/1 . Bezirk ) , dem magistratischen Be¬
zirksamte für den 1 Bezirk nachstehende Entscheidung inlimiert,
gegen welche laut Mittheilnng dieses Bezirksamtes ein Necnrs
nicht eingebracht wurde:

In Erledigung des Berichtes vom 9. Juni 1896 , Z . 27918/1 , .findet
die k. k. Statthaltern dem Recurse des n .-ö. Landesausschusses gegen die
h. ä. Entscheidung vom 25 . Juni 1895 , Z . 19244 , mit welcher die Genossen¬
schaft der Kleidermacher in Wien beziehungsweise die Lehrlingskrankencassa
derselben anlässlich der Behandlung der E . Sch . im k. k. allgemeinen
Krankenhause in Wien in der Zeit vom 3. März bis 26 . Miwz 1894 von der
Zahlung der Verpflegskosten für die Zeit vom 15. bis 26 . März losgesprochen
wurde , Folge zu geben und unter Behebung der angefochtenen Entscheidung
zu erkennen , dass die genannte Lehrlingskrankencassa zur Zahlung der noch
aushaftenden Verpflegskosten im Betrage von 11 fl. verpflichtet sei, und zwar
aus folgenden Gründen:

Die geuauule Genossenschaft erklärt namens der Lehrlingskrankencassa,
zur Zahlung der Verpflegskosten für E . Sch . nur bis 15 . März 1894
verpflichtet zu sein, weil die Genannte an diesem Tage freigesprochen worden
sei. somit gemäß Z 3 der genehmigten Cassastatuten aufgehört habe, Mitglied
dieser Cassa zu sein.

Abgesehen davon , dass das angebliche Freisprechen in diesem Zeitpunkte
mit der Dauer der Krankheit und der Spitalverpflegung collidiert und nicht
erwiesen erscheint, somit auch nicht festgestellt erscheint, dass das Lehrvcrhältms
am 15 . März 1894 wirklich beendigt war , durch welchen Umstand das ange-
fochtene Erkenntnis der thatsächlichen Grundlage entbehrt , ist auch die in dem¬
selben daran geknüpfte rechtliche Folge , dass die Krankencassa nach diesem Tage

zu weiteren Leistungen nicht verpflichtet sei, den gesetzlichen Bestimmungen
zuwiderlaüfend.

Ein Lehrling kann allerdings nur solange Mitglied der Lehrlingskcanken-
cassa sein, als das Lehrverhältnis dauert ; die diesbezügliche Bestimmung in
den genehmigten Statuten hat aber nur den Sinn , dass der Unterstützungs¬
anspruch während der Dauer des Lehrverhältnisses zu Recht besteht, d. h. sie
regelt nur den Beginn des Uuterstützungsauspruches.

Die ganzen gesetzlichen Bestimmungen darüber , dass die Krankenunter¬
stützung durch 20 Wochen geleistet werden müsse, wären , wenn die gegen¬
teilige Ansicht richtig märe , um so zweckloser, als ja nach Z 101 Gew .-Ordg.
jeder Lehrherr berechtigt ist, das Lehrverhältnis zu lösen, wenn sein Lehrling
länger als 3 Monate (13 Wochen) krank ist.

E . Sch . war zur Zeit ihrer Erkrankung Mitglied der bezeichneten
Lehrlingskrankencassa , und hat demnach Anspruch auf alle in ZZ 3 und 4 der
genehmigten Cassastatuten angeführten Cassaleistnngen ; für die in der öffent¬
lichen Krankenanstalt aufgelanfenen Verpflegskosten ist die Cassa bis zur Dauer
von 4 Wochen ersatzpflichtig und kann hiebei eine während der Dauer der
Krankheit eingetretene Veränderung der Cassenmitgliedschaft auf diese Ver¬
pflichtung keinen abändernden Einfluss üben.

Überdies war die Verpflegte laut spitalsärztlichen Pareres spitalsbedürftig
und unabweisbar.

Gegen diese Entscheidung steht binnen 4 Wochen ab intimato der Recnrs
an das h. k. k. Haudelsmimsterium offen.

Die Beilagen des eingangs bezogenen Berichtes folgen zur weiteren Ver¬
anlassung zurück.

2 .
(Verbot des Verkaufes von Thylophagplatten durch

Friseure . )
Die k. k. n .- ö. Statthalters hat mit Erlass vom 4 . November

1896 , Z . 92477 (M .-Z . 197498/VIII ), dem Wiener Magistrate
Nachstehendes eröffnet:

In Erledigung des Berichtes vom 23 September 1896 , Z . 115789/VIII,
wird der Wiener Magistrat beauftragt , der Genossenschaft der Friseure und
Raseure in Wien über ihre Eingabe vom 19 . Februar 1896 zu bedeuten , dass
nach dem Ergebnisse der chemischen Analyse der Thylophagplatten dieselben
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unter die pharmaceutischen Zubereitungen gehören , deren Herstellung und
Verkauf auf Grund der Verordnungen der Ministerien des Innern und des
Handels vom 17 . September 1883 , R .-G .-Bl . Nr . 152 , vom 17. Juni 1886,
R .-G .-Bl . Nr . 97 , und vom 8. December 1895 , R .-G .-Bl . Nr . 188, allein
den Apothekern znsteht , demnach der Verkauf von Thylophagplatten durch
Friseure falseine Überschreitung ihrer Befugnisse anznsehen ist.

In diesem Sinne wird auch über die hierorts anhängigen Recurse
mehrerer Friseure gegen Straferkenntnisse der politischen Behörde I . Instanz
wegen Feilhaltens beziehungsweise Verkaufes von Thylophagplatten entschieden
werden.

(Gewerbebefugttis der Erzeuger physikalischer
Apparate , Werkzeuge uud Utensilien für Galvaniseure

und Metallarbeiter .)
Die k. k. n .- ö. Statthalterei hat dem magistratischen Bezirks¬

amte für den VII . Bezirk mit Erlass vom 22 . November 1896,
Z . 90782 (B .-A .-Z . 35038/VII . Bezirk ) , nachstehende Entscheidung
zur Kenntnis gebracht:

Dis k. k. Statthalterei findet gemäß Z 36 G .-O . auf Grund des ein¬
geholten Gutachtens der n, -ö. Handels - und Gewerbekammer zu entscheiden,
dass Wilhelm Pfanhauser  in Wien , VII . Bezirk , Schottenfeldgasse Nr . 69,
auf Grund seines Gewerbescheines als „ Erzeuger physikalischer Apparate,
Werkzeuge und Utensilien für Galvaniseure und Metallarbeiter " zur Herstellung
sämmtlicher von solchen Gewerbetreibenden verwendeter einschlägiger Apparate,
wozu auch die als Elektricitätsqnelle in der Galvanoplastik beziehungsweise
Galvanostegie angewendeten dynamo -elektrischen Maschinen gehören , sowie zur
Herstellung kurzer Stromleitnngen zur Verbindung der dynamo -elektrischen
Maschinen mit den galvanischen Bädern und den Regulierungsapparaten be¬
rechtigt ist.

4.

(Bezirkshauptmannschast Mährisch Bndwitz .)
Die k. k. Bezirkshauptmannschast Znaim hat an den Wiener-

Magistrat unterm 4 . December 1896 , Z . 30873 ( M .- D .-Z . 2596 ) ,
nachstehende Note gerichtet:

Mit der Kundmachung des hohen k. k. Ministeriums des Innern vom
27 . August 1896 , R .-G .-Bl . Nr . 160 (s. Amtsbl . Nr . 78 ex 1896 , „Gesetze rc."
IX ., 19 fpa § . 90s), wurde verlautbart , dass die in Mährisch -Bndwitz errichtete
Bczirkshanptwannschaft , welche die Gerichtsbezirke Mährisch -Bndwitz und Jamnitz
umfasst , ihre Amtswirksamkeit mit 1. November 1896 zu beginnen hat.

Ungeachtet dieser Verlautbarung gelangen seit der Aclivierung der Be-
zirkshanptmannschaft Mährisch -Bndwitz , d. i. vom 1. November d. I . an,
sämmtliche , den Gcrichtsbezirk Mährisch -Bndwitz betreffenden Geschüftsstücke
seitens des löblichen Magistrates und sämmtlicher Bezirksämter anher , welche
der Bezirkshauptmannschast in Mährisch -Bndwitz zur competenten Amtshandlung
abgetreten werden müssen , wodurch dem gefertigten Amte vielfache und zeit¬
raubende Correspondenzen verursacht werden.

Es wird im Interesse des Dienstes das diensthöfliche Ersuchen gestellt,
die Verfügung treffen zu wollen , dass sämmtliche , den Gerichtsbezirk Mährisch-
Bndwitz betreffenden Geschäftsstückc nicht anher , sondern an die k. k. Bezirks-
hanptmannschaft Mährisch Bndwitz geleitet werden.

2 .
(Als Nachweis über die Vollendung der medieinischen
Studien im Sinne des 27 , vierter Absatz des
Wehrgesetzes ist das Nbsolntorinm beizubringen .)

Die k. k. n .- ö. Slatthalterei hat mit Erlass vom 7 . De¬
cember 1896 , Z . 111886 (M .-Z . 216091/XVI ) , dem Wiener-
Magistrate Nachstehendes mitgetheilt:

Das hohe k. k. Ministerium für Landesvertheidignng hat im Einvernehmen
mit den betheiligteu Centralstellen mit dem Erlasse vom 25 . November 1896,
Z . 30782/6707 II a, eröffnet , dass als Nachweis übcr die Vollendung der
medieinischen Studien im Sinne des Z 27 , vierter Absatz des Wehrgesetzes
von den betreffenden Einjährig -Freiwilligen das Absolutorium beziehungsweise
eine Abschrift desselben beizubringen ist.

Dieser Erlass ist bei Z 76, 14 der Wehrvorschriften I . Theil , und
Z 23 , 6 der Wehrvorschriften II . Theil , vorzumerken.

Hievon wird der Magistrat zur Wissenschaft in Kenntnis gesetzt.
«.

(Dampskessel -Prnsungscommissär .)
Die k. k. n .-ö. Statthalterei hat mit Erlass vom 18 . De¬

cember 1896 , Z . 109154 ( M .-Z . 225893/XIV ), dem Wiener-
Magistrate Nachstehendes zur Kenntnis gebracht:

Der k. k. Professor an der Staatsgewerbeschnlc im X . Bezirke in Wien,
Ludwig Czischek,  welcher mit der hierortlichen Kundmachung vom 7. Februar

1891 , L.-G . und V .-Bl . Nr . 14, zum Stellvertreter des für das Gebiet der
Stadt Wien und den Wiener Polizeirayon bestellten zweiten Dampfkessel-
Prüfungscommissärs Victor Horwatisch,  Professor an der k. k. Staats-
Gewerbeschule im I . Bezirke in Wien ernannt wurde , wird über sein eigenes
Ansuchen von dieser Stelle enthoben.

Gleichzeitig wurde der wirkliche Lehrer an der k. k. Staats -Gewerbeschule
im I . Bezirke in Wien Edmund Czap  zum Stellvertreter des genannten
zweiten Dampfkessel-Prüfnngscommissärs ernannt.

Hievon wird der Magistrat mit dem Beifügen in die Kenntnis gesetzt,
dass diese Verfügung gleichzeitig auch durch das Landesgesetz- und Verord¬
nungsblatt und durch die „ Wiener Zeitung " verlantbart wird.

7.

(Dnartalsansweisr über bewilligte Arbeitsüber-
stunden . )

Die k. k. n .- ö. Statthalterei hat mit Erlass vom 25 . De¬
cember 1896 , Z . 116910 (M .-Z . 228648/XVII ) , dem Wiener-
Magistrate Nachstehendes zur Kenntnis gebracht:

Das hohe k. k. Handelsministerium hat mit dem an alle politischen
Landesbehördcn gerichteten Circular -Erlasse vom 5- December 1896 , Z . 65089,
ein neues Schema anher übermittelt , nach dessen Muster die zu erstattenden
Quartalsausweise über bewilligte Arbeitsüberstunden vom I . Quartale  1897
angefangen zu verfassen sind.

Eine Abschrift dieses Schemas wird dem Magistrate mit nachstehenden
Bemerkungen zur genauesten Danachachtnng zngefertigt:

Ein besonderes Gewicht wird ans die richtige Ausfüllung der in den
bisherigen Ausweisen nicht aufgenommenen neuen Rubrik „Gesammtzahl der
in der Fabrik beschäftigten Arbeiter " gelegt . , Die Ermittlung derselben wird
in jenen Fällen , wo über das Gesuch um Überstnndenbewilligung ein Gut¬
achten des Gewerbe -Jnspectors eingeholt wird , durch den letzteren erfolgen;
anderenfalls wird es Sache der bewilligenden Behörde sein, sich hierüber ver¬
lässliche Daten in geeignetem Wege zu verschaffen.

Auch wird dringend empfohlen , bei Erstattung der Qnartalsausweise
sich stets die mit dem Circnlar -Erlasse des hohen k. k. Handelsministeriums
vom 12 . October 1895 , Z . 59712 (intimiert mit dem h. ä. Erlasse vom
1. Jänner 1896 , Z . 105399 , ergangenen Weisungen genau vor Angen zu
halten . Insbesondere ist in der Rubrik 3 die Firma , sofern eine solche Fabriks¬
inhaberin ist, und in dem handelsgerichtlich protokollierten Wortlaute anzu¬
führen , und in der Rubrik 4 die Art der Unternehmung auch in Bezug auf
den verarbeiteten Rohstoff beziehungsweise das Materiale und das zu liefernde
Endproduct ersichtlich zu machen.

Das letztere erscheint darum nothwendig , weil die Überstundenausweise
insbesondere auch darüber Auskunft ertheilcn sollen , in welchen Industrie¬
zweigen Überstunden in Anspruch genommen worden sind, und Bezeichnungen
wie z. B . Hülsenfabrik , Pnppenfabrik , Spinnerei , Weberei rc. in der oben¬
gedachten Beziehung zur Charakterisierung des betreffenden Betriebes nicht
ansreichen , da eben Hülsen ans Metall , Holz und Papier , Puppen ans
Porzellan , Holz und Cartonage erzeugt , und in Spinnereien und Webereien
verschiedenartigste Fasern (Seide , Schafwolle,  Baumwolle , Flachs , Hanf,
Inte rc.) gesponnen , beziehungsweise verschiedenartigste Garne gewebt werden.

Den in dieser Beziehung bisher häufig vorgekommenen Üngenanigkeiten
vorzubengen , ist der Zweck der in das obenerwähnte Formulare aufgenommenen
Fußnote , auf welche hiemit besonders aufmerksam gemacht wird.

Auch ist die im Punkte 4 des citicrten Circular -Erlasses hinsichtlich der
nur an gemeldeten  Überstunden getroffene Verfügung genau einzuhalten.
Infolge der seitens der Gewerbebehörden wiederholt vorgekommenen irrigen
Auffassung hinsichtlich der im Punkte 5 dieses Erlasses enthaltenen Anordnung
erhält derselbe hiemit eine Interpretation in dem Sinne , dass wohl die An¬
merkung der thatsächlichen Ausnützung der bewilligten Überstunden nicht statt¬
zufinden hat , dass aber gegebenenfalls immer anzumerken ist, wenn die
bewilligten Überstunden gar nicht oder nur theilweise, und zwar letzterenfalls
in welchem Ausmaße , ausgenützt worden sind.

Diese Anmerkung ist eventuell in einem der der ertheilten Bewilligung
folgenden Qnartalsausweise desselben Jahres beiznfügen bcziehnngsweie zu
ergänzen.

Schließlich ist in der Anmcrkungsrnbrik immer auch die der bezüglichen
Unternehmung im laufenden etwa vorher ertheilte Überstnndenbewilligung an¬
zudeuten.

Die im Jänner 1897 fälligen Berichte über das I V. Quartal 1896 sind
selbstverständlich noch in der bisherigen Form zu erstatten ;, rücksichtlich der
im kommenden Jahre zu ertheilenden Bewilligungen von Überstunden sind
jedoch sofort alle zur Ausfüllung des neuen Formulares erforderlichen Daten,
und zwar auch dann genauestens zu erheben , wenn die Erledigung des An¬
suchens in die h. ä . Competenz fällt . Das über die ertheilten Bewilligungen
zu führende Verzeichnis ist in gleicher Weise vom Beginne des Jahres 1897 an
in der neuen nunmehr vorgeschriebenen Weise anznlegen.

Unter einem wird der Magistrat weiters angewiesen , in Hinkunft bei
Verfassung der Überstundenberichte:

1. Hieramts ertheilte Bewilligungen nicht mehr in das vorzulegende
Verzeichnis anfzunehmen , wohl aber in demselben deutlich ersichtlich zu machen,
dass solche Bewilligungen entweder gar nicht oder nur theilweise ansgenützt
wurden , wenn ein derartiger Fall thatsüchlich eiugetreten ist;

2 . die Anzahl der bewilligten oder angemeldeten Überstunden immer nnr
mit der die Normalarbeitszeit  überschreitenden Ziffer einzusetzen, so dass
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Angaben , wie : 2 Stunden über 10, 4 Stunden über 9 rc ., wie solche häufig
Vorkommen, vermieden werden;

3 . die Zeitdauer , ans welche sich die ertheilte Bewilligung erstreckt,
jedesmal in Wochen nnd Tagen genau anzngeben , und darf sich mit der Ein¬
setzung des Anfangs - und Endtermines nicht begnügt werden . Hiebei sind als
Wochen je 7 im Kalender aufeinanderfolgende Tage , aber am Ende der Be-
willignngsdaiier auch schon 6 aufeinanderfolgende Tage dann zu rechnen , wenn
sich unter denselben kein Sonntag befindet . So wäre beispielsweise der Zeit¬
raum von Montag den 9. bis Samstag den 28 . November 1896 nicht alv
2 Wochen nnd 6 Tage , sondern als drei Wochen, hingegen der Zeitraum etwa
von Mittwoch den 11 . bis Montag den 30 . November 1896 als 2 Wochen
nnd 5 Tage in Anschlag zu bringen . Hieraus ergibt sich, dass in jeder vollen
Woche, auf welche die Bewilligung lautet , 6 Tage enthalten sind, an welchen
nach dem Gesetze gewerbliche Arbeit verrichtet werden darf.

Endlich ist den Überstlindenberichten stets das vorgeschriebene Formulare
zugrunde zu legen, widrigens dieselben zur entsprechenden Umänderung zurück-
gestellt werden müssten.

Schema:

Name
des Fabriks¬

inhabers
beziehungs¬

weise
Firma

Art der

Gewerbe-
Unter¬

nehmung *)

Standort

des

Gewerbe¬

betriebes

Dauer der
über die

llstündige
Maximal¬
arbeitszeit
bewilligten

V2 1 u 2

ständigen
Arbeitszeit

5 «

D

Arbeiter

Anmerkung

8 .
(Vorgang bei Zustellungen und administrativen
Mobiliar -Exeentionen gegenüber aetiven Personen
der bewaffneten Macht nnd Gendarmerie , in Stener-

nnd Gebüren Angelegenheiten . )
Dein Verordmmgsblatte für den Dienstbereich des k. k. Finanz¬

ministeriums vom 31 . December 1896 , 4,. Stück , ist unter Nr . 216
nachstehende Verordnung äckto. 17 . December 1896 , Z . 43786,
zu entnehmen:

Zum Zwecke der einheitlichen Regelung des Vorganges bei der Zu¬
stellung von Zahlungsaufträgen und Entscheidungen in Steuer - nnd Gebüren-
Angelegenheiten an active Personen der bewaffneten Macht nnd Gendarmerie,
dann bei administrativen Mobiliar -Executionen in Steuer - und Gebüren-
Angelegenheiten gegen die genannten Personen findet das Finanzministerium
im Einvernehmen mit dem k. n . r. Reichs -Kricgsministerinm und dem k. k.
Ministerium für Laudesvertheidigung Folgendes anzuordnen:

1. Die Zustellung von Steuer - und Gebürcnzahlungsaufträgen , dann
von Entscheidungen in Steuer - und Gebüren -Angelegenheiten an active Personen
der bewaffneten Macht nnd Gendarmerie hat stets im Wege des dem Adressaten
Vorgesetzten Commandos (Behörde , Anstalt ) zu erfolgen.

2 . Bei administrativen Mobiliar -Executionen gegen die bezeichneten
Militärpersonen in militärischen oder vom Militär besetzten Gebäuden , sowie
gegen Civilpersonen in solchen Gebäuden hat die im A 12 des Gesetzes vom
20 . Mai 1869 , R .-G .-Bl . Nr . 78 , für gerichtliche Amtshandlungen in solchen
Gebäuden getroffene Bestimmung , wonach vorerst an den Commandanten des
Gebäudes die Anzeige von der beabsichtigten Amtshandlung zu erstatten und
letztere sodann unter Zuziehung einerbeigegebenen Militärperson vorznnehmen
ist, analoge Anwendung zu finden.

3. Bei administrativen Mobiliar -Executionen gegen active , nicht kasernierte
Personen der bewaffneten Macht und Gendarmerie ist vor der Vornahme der
Execution das dem Executen zunächst Vorgesetzte Commaudo mit dem Ersuchen
um Bestimmung einer Militärperson behufs Jnterveniernng bei der Execution
zu verständigen , und hat sodann auch in diesem Falle die Execution unter
Zuziehung der beigegebenen Militärperson stattzufinden.

4 . Im Falle eines Widerstandes gegen die Execution ist die Unterstützung
des militärischen Vorgesetzten des Executen nachzusuchen.

Durch diese Verordnung wird die Bestimmung des ß 32 , Alinea 6 des
Unterrichtes über die formelle Geschäftsbehandlnug und Verrechnung der
unmittelbaren Gebüren vom Jahre 1885 theilweise abgeändert.

*) Die betreffende Unternehmung ist nach Art des zu verarbeitenden Rohstoffes
beziehungsweise Materiales und des zu liefernden Endproductes so zu kennzeichnen , dass
über die Einreihung dieser Unternehmung in das systematische Verzeichnis der Gemeinde
(H .-M .- E . vom 8. März 1896, Z . 1062) kein Zweifel möglich ist.

r>.

(Gesuche um Transferierung von Privat -Geschäfts
vermittlnngs Concefsionen sind der k. k. Landes

behörde vorzulegen .)
Magistrats -Director Tach au hat unterm 7 . Jänner 1897,

M .-Z . 1540/XV1I , nachstehenden Erlass an die magistratischen
Bezirksämter gerichtet:

Die k k. n . -ö, Statthalterei hat mit dem Erlasse vom 31 . December
1896 Z. 120233 , angeordnet , dass Gesuche um Transferierung von Prwat-
Gesch'äftsvermiUlungs -Concessionen stets dieser k. k. Landesbehörde zur Ent¬
scheidung vorzulegen sind, nachdem wiederholt die Wahrnehmung gemacht
wurde , dass derartige Gesuche von magistratischen Bezirksämtern im eigenen
Wirkungskreise erledigt worden sind.

Hievon wird das magistratische Bezirksamt zur Danachachtung m
Kenntnis gesetzt.

I« .
(Statistik der Ausverkäufe . )

Die k. k. n .-ö. Statthalterei hat mit Erlass vom 2 . Jänner
1897 , Z . 111762 (M .-Z . 2658/XV1I ) , dem Wiener Magistrate
Nachstehendes zur Kenntnis gebracht:

Das hohe k. k. Handelsministerium hat mit Erlass vom 10 . November
1896 Z . 43709 , eine Statistik der Ausverkäufe im Jahre 1895 anher gesandt,
welche auf Grund der in Gemäßheit des hohen Ministerial -Erlasses vom
15 . Februar 1895 , Z . 3616 , Statth .-Z . 19583 (siehe Amtsblatt Nr . 26
ox 1895 „ Verordnungen rc." III , 16 spa § . 20j ), von allen polMschen Landes¬
behörden gelieferten statistischen Erhebungen vom k. k. Handelsministerium
zusammengestellt wurde . „ . „ ^ ^ ^

Das vorgeschriebene , bei dieser statistischen Erfassung benutzte ^ .abellen-
Formnlare hat sich im allgemeinen bewährt , und erscheint nur in nachstehenden
Rubriken ergänzungsbedürftig : .

Rubrik 1 hat künftighin zu enthalten den Namen und Geschäftszweig
des Bewerbers;

Rubrik 3 die Bezeichnung der zu veräußernden Waren nach Menge,
Gattung und Wert ; in der . . . --

Rubrik 10 ist die Dauer des Bestandes des ausverkaufenden Geschäftes
durch Anführung des Jahres und des Monates der Errichtung des Geschäfte^
anzngeben . Endlich ist in . . ^

Rubrik 11 bezüglich der im Zusammenhänge mit einem Ansverkanfs-
ausuchen als auch ohne einen solchen konstatierten Übertretungen in ^ edem
einzelnen Falle die Art der Übertretung und die Höhe der verhängten Strafe
auzngeben ; auf wiederholte Ausverkaufsansuchen und wiederholte Übertretungen
seitens des gleichen Gewerbetreibenden ist in einer Anmcrkungsrubrlk 12 hin¬
zuweisen . . .

Der Magistrat wird demgemäß beauftragt , in Hinkunft bei Ausfüllung
der Rubriken des im Sinne der obigen Andeutungen zu ergänzenden
Formnlares auf die größte Genauigkeit Bedacht zu nehmen.

Gleichzeitig hat das hohe k. k. Handelsministerium über eine von hrer-
amts anlässlich ' wiederholter Versuche von Umgehungen des Gesetzes vom
16. Jänner 1895 , R .-G .-Bl . Nr . 26 , gestellte Anfrage eröffnet , dass die nn
zweiten Absätze des obcitierten Erlasses gegebene Definition des Begriffes des
Ausverkaufes die Einheitlichkeit  des ansznverkanfenden Warenlagers hin¬
sichtlich der geführten Warengattung zur Voraussetzung hat ; umfasst jedoch ein
Warenlager verschiedene Warengattnngen , so werden als Ausverkäufe im
Sinne des Gesetzes vom 16 . Jänner 1895 , R .- G . - Bl . Nr . 26 , auch solche
Theilverkäufe anzusehen sein, bei welchen die betreffenden Geschäftsinhaber nur
eine oder mehrere bestimmte Gattungen ihres Warenlagers unter vollständiger
Auflassung oder Umgestaltung der bezüglichen Geschäftsabtheilnng hintangeben.

Schließlich ist im Sinne des mehrerwähnten Erlasses auch fernerhin
über die dortamts gemachten Wahrnehmungen hinsichtlich der Umgehung des
Gesetzes nnd der Formen , welche die letztere annimmt , zu berichten.

Die magistratischen Bezirksämter wurden von diesem Erlasse direct ver¬
ständigt . — Die Vorlage der Ausweise hat wie bisher durch den Magistrat
zu erfolgen.

(Geistesgestörte und auch andere Anstaltsbedürftige
sotten , wenn sie mit Infektionskrankheiten behaftet
sind , an solche Humanitätsanstalten , welche dieHeilnng
übertragbarer Krankheiten nicht pflegen , in der Regel

nicht abgegeben werden .)
Die k. k. Statthatterei hat mit Erlass vom 3 . Jänner 1897,

Z . 109972 (M . -Z . 5054/VIII ) , dem Wiener Magistrate Nach¬
stehendes eröffnet:

Das k. k. Ministerium des Innern ist anlässlich der Berichterstattung
einer Laudes -Jrrenaustalt in die Kenntnis gelangt , dass ungeachtet der rationellen
Durchführung der erforderlichen sanitären Maßnahmen Dysenterie und Trachom

1*
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unter den Pfleglingen dieser Anstalt aus dem Grunde nicht anhaltend getilgt
werden konnten , weil wiederholt mit diesen Krankheiten behaftete Geisteskranke
dahin überstellt worden sind.

Nachdem dieser Vorgang ebenso gegen die Grundsätze der Hygiene ver¬
stößt, als er den Anstaltsbetrieb erschwert und die Anstaltspfleglinge an ihrer
Gesundheit bedroht , hat das genannte hohe Ministerium mit dem Erlasse vom
17 . November v. I ., Z . 37205 , darauf aufmerksam gemacht, dass die Über¬
gabe von Geistesgestörten , insolange dieselben mit einer übertragbaren Krankheit
behaftet sind, an Irrenanstalten , sowie anderer Pfleglinge unter denselben
Umständen in eine zur Heilung der übertragbaren Krankheit nicht bestimmte
Hnmanitätsanstalt grundsätzlich zu vermeiden ist.

Sollte jedoch die Überstclluug von derlei Kranken in eine solche Anstalt,
sei es ans Gemeinden , sei es aus anderen Anstalten aus zwingenden
Gründen  noch vor völligem Ablaufe des Jnfectionszustandes des Kranken
erfolgen müssen oder betreffs der Ansteckungsgefahr ein Zweifel obwalten , so
darf nach dem Ausspruche des hohen Ministeriums des Innern die Abgabe
solcher Pfleglinge nur mit Wissen und Gestattung der politischen , in unauf-
schieblichen Füllen im übertragenen Wirkungskreise der Ortsbehörde erfolgen,
welche im gegebenen Falle die erforderlichen sanitären Maßnahmen zu ver¬
anlassen , die zuständige politische Behörde , die Leitung der Anstalt , nach welcher
der Krankentransport stattfinden soll, und die Politische Behörde , in deren
Amtsbereich diese Anstalt liegt , unverzüglich und noch vor Abgang beziehungs¬
weise vor dem Eintreffen des Krankentransportes unter Bekanntgabe der be¬
sonderen Verhältnisse desselben und der diesfalls getroffenen Verfügungen zu
verständigen hat.

Diese Anordnung enthebt die Anstaltsverwaltung selbstverständlich nicht
von der Verpflichtung , jeden in die Anstalt eintretenden Pflegling auf das
genaueste mit besonderer Rücksicht auf den Bestand einer übertragbaren Krankheit
ärztlich untersuchen zu lassen und jene Einrichtungen zu treffen , welche die
getrennte Beobachtung neu eintretender infectionsverdächtiger Pfleglinge und
die klaglose Isolierung infectiöser Kranker , sowie die sorgfältige Durchführung
aller auf die Verhütung und Tilgung ansteckender Krankheiten gerichteten
Maßnahmen ermöglichen.

Hievon wird der Wiener Magistrat zur entsprechenden Veranlassung mit
dem Bemerken in die Kenntnis gesetzt, dass unter einem dem n .-ö. Landcs-
ansschusse von dieser Anordnung zur Verständigung der demselben unter¬
stehenden Anstalten Mittheilnng gemacht und an denselben das Ersuchen ge¬
stellt werde , dahin zu wirken , dass die genaue Einhaltung dieser Vorsichts¬
maßregeln in den in Frage kommenden Landesanstalten gesichert werde.

Desgleichen wurden auch die Direktionen der k. k. Waisenhäuser , des
Blinden -Erziehungs - und des Taubstummen -Jnstitutes von dieser Verfügung
zur entsprechenden Danachachtung in die Kenntnis gesetzt.

12 .
(Laudsturmpslicht veziehnngsweise Landsturm -Melde¬
pflicht der ans der k. k. Gendarmerie zur Probe¬
dienstleistung in einer Civilstaatsbedienstung znge-

lassenen Mannfchastsperfonen . )
Die k. k. n .- ö. Statthalterei hat mit Erlass vom 3 . Jänner

1896 , Z . 115091 ex 1895 (M .-Z . 5062/XVI ) , dem Wiener
Magistrate Nachstehendes zur Kenntnis gebracht:

Dem Magistrate wird anverwahrt eine Abschrift eines von Seite des
k. k. Ministeriums für Landesvertheidignng au sämmtliche k. k. Landes-
Gendarmerie -Commanden gerichteten Erlasses äs äacko 30 . September 1895,
Z . 21709/3426 , betreffend die Landsturmpflicht der zur Probedienstleistnng in
einer Civilstaatsbedienstung zugelassenen oder in einer solchen Bedienstnng
zeitlich oder provisorisch angestellten Gendarmerie -Mannschaftspersonen , zur
Kenntnisnahme und Danachachtung mit nachstehenden Bemerkungen mitgetheilt.

Die provisorische Anstellung von Gendarmerie -Mannschaftspersonen auf
definitiv systemisierten Civilstaatsdienstposteu , deren endgiltige  Erlangung
an eine Probeverwendung geknüpft ist und hinsichtlich welcher die Dauer der
Probeverwendung nicht schon organisationsmäßig mehr als sechs Monate
beträgt , ist in Hinkunft auf die Maximaldaucr von sechs Monaten zu be¬
schränken.

Ferner wird an dem bisherigen Grundsätze , dass die Besetzung provi¬
sorischer Dienstposten nur durch die Ernennung in provisorischer Eigenschaft
erfolgen solle, auch in Hinkunft festzuhalten , und werden daher auch in der
Folge Personen auf solche Posten nur in provisorischer Eigenschaft zu er¬
nennen sein.

Weiters wird der Magistrat aufgefordert , in Hinkunft von allen Ver¬
änderungen , welche die in zeitlicher Civilstaatsbedienstung stehenden Geudarmerie-
Mannschaftspersonen betreffen , stets die k. k. n .-ö. Statthalterei in die Kenntnis
zu setzen, damit dieselbe das k. k. Landes -Gendarmerie -Commando , in dessen
Evidenz dieselben stehen, behufs Berichtigung der Evidenz verständige.

* »
*

Erlass des k. k. Ministeriums für Landesvertheidignng,
Nr . 21709/3426M sx 1895 , vom 30 . September 1895 an
sämmtliche k. k. Landes - Gendarmerie -Commanden:

Bezüglich der Landsturmpflicht beziehungsweise Landsturm -Meldepflicht
der Mannschastspersonen , welche aus der k. k. Gendarmerie zur Probedienst

leistung in einer Civilstaatsbedienstung zugelassen werden , oder in eine solche
Bedienstnng in zeitlicher (provisorischer ) Eigenschaft übertreten , wird Nach¬
stehendes bestimmt:

Die in Probedienstleistnng oder in provisorischen Anstellungen befindlichen
Mannschaftspersonen , deren bezügliche Verwendung im vorhinein bis zur
Maximaldauer von sechs Monaten fixiert ist, gehören gemäß Punkt 73 der
Urlaubsvorschrift zum Personale der Gendarmerie und sind daher gleich dem
übrigen Personale der Gendarmerie nur in den im Z 2, Alinea 5 des Land¬
sturmgesetzes vom 6. Juni 1886 , N .-G .-Bl . Nr . 90 , vorgesehenen Fällen zur
Landsturinpflicht heranzuziehen , ohne der Landsturm -Meldepflicht zu unterliegen.

Alle anderen Mannschaftspersonen , welche in zeitlicher (provisorischer)
Eigenschaft angestellt sind und in der Gendarmerie „ in Evidenz " geführt werden,
gehören nicht zu dem im Z 2, Alinea 5 des Landsturmgesetzes erwähnten
Personale der k. k. Gendarmerie , nachdem sie lediglich in der Evidenz
der Landes -Gendarmerie -Commanden zu dem Zwecke zu führen sind, um
ihnen die Continnilät ihrer Dienstzeit , dann den bereits erwachsenen Anspruch
auf einen Versorgungsgenuss zu wahren und eventuell den unmittelbaren
Rücktritt zur Gendarmerie zu ermöglichen.

Dieselben unterliegen daher , sofern sie im landsturmpftichtigen Alter stehen,
nach dem Gesetze vom 10. Mai 1894 , R .-G .-Bl . Nr . 83 (beziehungsweise dem
Tiroler Landesvertheidigungsgesetze vom 10. März 1895 ), der Landsturm-
Meldepflicht.

Ihnen sind, bis zum Erhalte des Landsturmpasses , Militärscheiue nach
Muster 8 der Wehrvorschriften II . Theil , entsprechend modificiert , auszustcllen.

Infolge dieser Verordnung haben zum Gegenstände ergangene Anord¬
nungen , insoweit sie von derselben abwcicheu , außei. Kraft  zu treten.

i Stempelfreiheit . )
Die k. k. n .-L. Statthalterei hat mit dem Erlasse vom 6. Jänner 1897,

Z . 274 (M .-Z . 5429/XV ), eröffnet , dass laut einer an das hohe k. k. Ackerbau¬
ministerium gelangten Mittheilung des hohen k. k. Finanzministeriums den
Eingaben , mit welchen um grundbücherliche Abtrennung einer neuen bücher¬
lichen Einlage für diese Parcelle zu dem Zwecke angesucht wird , um diesen
neuen Grundbnchskörper als Hypothek für ein Darlehen aus Staats - oder
Landesmitteln behufs Wieder - oder Neubepflanzung mit Reben bestellen zu
können , im Sinne des Art . III des Gesetzes vom 3. October 1891 (N .-G .-Bl.
Nr . 150 ) die Stempelfreiheit zukommt.

14 .

(Nmgangnahme von der Abforderung der Regi-
striernngsbescheide registrierter Genossenschaften

seitens der politischen Behörden .)
Die k. k. u .-ö. Statthalterei hat mit Erlass vom 7 . Jänner

1897 , Z . 181678 (M .-Z . 5057/XVI1I ) , Nachstehendes ange¬
ordnet :

Der n .-ö. LandeSauSschuss hat das Ersuchen anher gestellt, Veranlassung
zu treffen , dass künftighin von der Requirierung des Registrierungsbescheides
bei den Spar - und Darlehenscasfen -Vereinen nach dem System Raiffeisen
seitens der politischen Behörden Umgang genommen werde.

Der Landesausschuss hat dieses Ansuchen damit begründet , dass diese
Vereine sonst einerseits in die Verlegenheit kommen , dem Landesausschusse den
zur Subventionsvertheilnng erforderlichen Registrierungsnachweis nicht liefern
zu können, was mannigfache Verzögerungen hervorruft , andererseits aber der
wichtigsten ihre rechtliche Existenz darthuenden Bescheinigung entbehren.

Der Wiener Magistrat wird sonach angewiesen , in Hinkunft anlässlich
der auf Grund des Z 35 des Gesetzes vom 9 . April 1873 , N -G --Bl . Nr . 70,
erfolgenden Vorlage einer Statutenabschrift von Spar - und Darlehenscasfen-
Vereinen nach dem System Raiffeisen  diese Vereine nicht mehr zur Vor¬
lage der Regfftrierungsbescheide zu verhalten.

Auch wird künftighin Hieramts von der Requirierung dieser Regi¬
strierungsnachweise von diesen nnd auch sonstigen registrierten Genossenschaften
Umgang genommen und wird sich erforderlichenfalls , wenn ein Pare des
Registriernngsbescheides noch nicht anher gelangt sein sollte, an das betreffende
Kreis - oder Handelsgericht in Wien gewendet werden.

15.

(Ausräuchern jsAusschweseluI von Wohnungen nnd
sonstigen Lokalitäten .)

Vom Wiener Magistrate wurde unterm 7 . Jänner 1897
(M .-Z . 155385/XIV ), Nachstehendes knndgemacht:

Auf Grund des 8 93 der Gemeindeordnung für Wien vom 19. December
1890 , L.-G . und V .-Bl . Nr . 45 , wird verordnet:

1. Das Ausräuchern (Ansschwefcln ) von Wohnungen und sonstigen Lo-
calitäten darf nur gegen vorhergehende Anzeige an das zuständige magistratische
Bezirksamt vorgenommen werden , welches die entsprechende Einleitung wegen
Verständigung der k. k. Polizei und der städtischen Feuerwehr treffen wird.

2. Beini Ausräuchern (Ausschwefeln ) muss immer eine vertrauenswürdige
Person anwesend sein, welche den ganzen Vorgang zu überwachen und nach
erfolgtem Ausräuchern sämmtliche der Ausräucherung unterzogene Räume genau
zu untersuchen hat.
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Wird das Ausräuchern von einer hiezn befugten Gewerbsperson vor¬
genommen , so bleibt dieselbe für die ordnungsmäßige Durchführung der Arbeit
und jeden hieraus etwa entstehenden Schaden verantwortlich.

3 . Während des Ausräncherns (Ausschwefelns ) ist eine entsprechende
Wassermenge geeigneten Ortes bereit zu halten.

Übertretungen dieser Vorschriften werden mit Geldstrafen bis zum Be¬
trage von 200 sl. ö. W . oder mit Arreststrasen bis zur Dauer von 14 Tagen
geahndet.

16 .

(Öffentliches Krankeuhaus in Mohaes .)
Das königl . ungar . Ministerium des Innern hat mit Note

vom 8 . Jänner 1897 , Z 103457 (M .-Z . 8484/XVI ) , dem
Wiener Magistrate Nachstehendes zur Kenntnis gebracht:

Es wird dienstfreuudlich mitgetheilt , dass dem in Mohacs errichteten
Ladislaus -Spitale vom 1. Jänner 1897 an der Charakter eines öffentlichen
Krankenhauses verliehen wurde und dass die Verpflegskosten mit täglich 78 kr.
festgesetzt wurden.

1 7 .
(Verbot des Hausierhandels in Klagenfnrt .)
Verordnung des Handelsministeriums im Einvernehmen mit

den Ministerien des Innern und der Finanzen vom 11 . Jänner
1897 , R .-G .-Bl . Nr . 51.

Auf Grund des Z 10 des kaiserlichen Patentes vom 4 . September 1852,
R .-G .-Bl . Nr . 252 , und des 8 5 der Vollzuasvorschrift zu demselben wird
der Hausierhandel im Gebiete der Landeshauptstadt Klagenfnrt vom 1. Juli
1897 ab untersagt.

Dieses Verbot findet auf die Angehörigen der im Z 17 des Hausier-
patentcs und in den betreffenden Nachtragsverordnungen angeführten , bezüglich
des Hausierhandels begünstigten Gegenden keine Anwendung.

Durch dieses Verbot wird auch die im 60 , Absatz 2 der Gewerbe¬
ordnung erwähnte Feilbietung der dort bezeichnet» ! Artikel des täglichen Ver¬
kaufes von Haus zu Haus oder auf der Straße nicht berührt.

18 .
(Verbot des Hausierhandels in Segesvrrr . )
Die k. k n .-ö. Statthalterei hat mit Erlass vom 12 . Jänner

1897 , Z . 1342 (M .-Z . 9279 ), dem Wiener Magistrate Nach¬
stehendes zur Kenntnis gebracht:

Laut einer an das hohe k. k. Ministerium des Innern gelangten Mit¬
teilung des königl. ungar . Handelsministeriums ist die Ausübung des Hausier¬
handels auf dem Gebiete der Stadt Segesvär (Comitat Nagy -Kukullo) unter
Aufrechthaltung der im Z 17 der bestehenden Hausiervorschriften und in den
diesen Paragraph ergänzenden Nachtragsverordnungen den Bewohnern gewisser
Gegenden gewährten Rechte verboten worden.

Hievon wird der Wiener Magistrat zufolge Erlasses des h. k- k. Mini¬
steriums des Innern vom 18 . April 1896 , Z . 13108 , mit Beziehung auf
Z 10 des Hausierpalentes in die Kenntnis gesetzt.

IS.
(Coaksseuernng der Loealdampser im Wiener

Donaneanale . )
Erlass der k. k. n .- ö. Statthalterei vom 15 . Jänner 1897,

Z . 1667 (M .-Z . 10439/XIV ), an die Erste k. k. priv . Donau-
Dampfschisfahrts -Gesellschaft in Wien:

Es ist zur h. ä. Kenntnis gelangt , dass von den in den Jahren 1895
und 1896 auf dem Wiener Donaneanale in Betrieb gesetzt gewesenen Local¬
dampfern nur bei den Schiffen : „Freudenau ", „ Ebersdorf " , „Prater Nr . II,
III und V " zur Kesselfeuerung Coaks verwendet wurde , dagegen die Dampfer:
„Leda ", „Tolna ", „Brood " und „ Greifenstein " mit Kohlenfeuerung betrieben
wurden.

Da selbst bei Benützung von Rauchverzehrungsapparaten die Verwendung
von anderen Feuerungsmaterialien als Coaks bei den am Donaneanale ver¬
kehrenden Dampfschiffen laut des h. ä. Erlasses vom 15. October 1894 , Z . 69258
(Änderung des Punktes 5 der Concessionsbedingungen ), nur bis Ende des
Jahres 1896 zugestanden wurde , wird die geehrte Gesellschaft aufgefordert,
alle Maßnahmen zu treffen , dass vom Jahre 1897 an bei den zum Verkehre
auf dem Donaneanale bestimmten Dampfern die Feuerung ausnahmslos nur
mit Coaks besorgt werde.

20 .

(Benennung dreier neuer Kasernen in Wien .)
Das k. u . k. 2 . Corps -Commando hat mit Zuschrift vom

17 . Jänner 1897 , M . A. 16534/1 von 1896 (M .-Z . 9999/XVI ) ,
dem Wiener Magistrate Nachstehendes zur Kenntnis gebracht:

Das Corps -Commando beehrt sich mitzutheilen , dass das Neichs -Kriegs-
ministerium für die drei neuen Kasernen in Wien nachstehende officielle Be¬
nennungen genehmigt hat:

a) für die Infanterie -Kaserne im Prater : „ Erzherzog Albrecht -Kaserne " ;
b ) für die Infanterie -Kaserne auf der Schmelz : „Radetzky-Kaserne " ;
o) für die Artillerie -Kaserne im Prater : „Erzherzog Wilhelm -Kaserne " .

21 .
(Sonntagsruhe beim Pulver Verschleiße . )

Verordnung des Handelsministeriums , des Ministeriums des
Innern , des Ministeriums für Cultus und Unterricht , des Finanz¬
ministeriums und des Ministeriums für Landesvertheidigung im
Einvernehmen mit dem k. u . k. Neichs -Kriegsministerium vom

18 . Jänner 1897 , betreffend die Einhaltung der Sonntagsruhe
beim Pulver -Verschleiße (N .-G .-Bl . Nr . 26 ) .

8 1-
Pulver -Verschleißer , welche den Verschleiß mit einem der Sonntagsruhe¬

pflicht unterliegenden Gewerbe vereinigt in demselben Locale ausüben , dürfen
Pulvcrmaterial an Sonntagen nur in jenen Stunden verkaufen , während
welcher der Betrieb des betreffenden Gewerbes nach dem Gesetze vom 16 . Jänner
1895 , N .-G .-Bl . Nr . 21 , der Verordnung vom 24 . April 1895 , R .-G .-Bl.
Nr . 58 , und nach den jeweiligen , von den einzelnen politischen Landcsbchörden
auf Grund des Z 1, Artikel VII und IX des vorerwähnten Gesetzes erlassenen
Kundmachungen gestattet ist.

8 2- . .
Für alle übrigen Pulver -Verschleißer tritt an Sonntagen eme Beschränkung

der Verschleißzeit insofern ein. als der Verkauf von Pulvermaterial nur von
6 Uhr früh bis 12 Uhr mittags gestattet ist.

8 3>
Übertretungen dieser Verordnung werden von den politischen Behörden

nach der Ministerialverordnung vom 30 . September 1857 , N .-G .-Bl . Nr . 198,
bestraft.

Die gegen einen Pulver -Verschleißer gefällten Straferkenntniffe sind dem
zuständigen Ärtillerie -Zeugs -(Filial -)Depot mitzutheilen.

§ 4 - . . . . .
Diese Verordnung tritt mit dem Tage der Kundmachung in Wirksamkeit.

22 .
(Beiziehung der Arbeiter -Nnsallversichernngsanftalt
zu den Erhebungen über Einsprüche von Unternehmern
in Unfallversicherungs -Angelegenheiten ; Gestattung

der Aeteneinsicht an dieselbe . )
Die k. k. n .- ö. Statthalterei hat mit Erlass vom 25 . Jänner

1897 , Z . 6485 (M .-Z . 18789/XVI1I ) , dem Wiener Magistrate
Nachstehendes zur Kenntnis gebracht:

Die Nrbeiter -Unfallversicherungsaustalt in Wien hatH an das hohe k. k.
Ministerium des Innern die Bitte gestellt um Veranlassung , dass ihr Ge¬
legenheit gegeben werde , an den Erhebungen , welche über Einsprüche von
Unternehmern in Unfallversicherungs -Angelegenheiten gepflogen werden , durch
ihre Beauftragten theilzunehmen , und dass ihr in jenen Fällen , welche sich
zur Intervention der Anstalt nicht eignen oder in denen eine Intervention
nicht stattgefunden hat , gestattet werde, in die Erhebungsacten bei den Be¬
hörden Einsicht zu nehmen.

Hierüber hat das genannte hohe Ministerium mit Erlass vom 19 . Jänner
1897 , Z . 42534 , eröffnet , dass eine normative Anordnung darüber , in welchen
Fällen die Zuziehung der Anstalt zu derartigen Erhebungen zu erfolgen haben
wird , nicht ertheilt werden kann , und dass es vielmehr von Fall zu Fall zu
beurtheilen sein wird , ob es möglich und zweckmäßig erscheint, die Erhebungen
unter Zuziehung beider Streittheile zu Pflegen . Wenn dies der Fall ist. wird
dem Wunsche der Anstalt thunlichst Rechnung zu tragen sein. Namentlich wird
für den Magistrat zur Richtschnur dienen können , dass in jenen Fällen , in
welchen es sich um die Einvernehmung des Unternehmers oder der von ihm
geführten Zeugen handelt , im Interesse der Gleichstellung beider Parteien auch
die Zuziehung beider Parteien sich empfehlen wird.

Was die Gewährung der Aeteneinsicht anbelangt , so ist hiebei nach den¬
selben Grundsätzen vorzngehen , nach welchen Parteien überhaupt die Einsicht
in Amtsacten gestattet wird.

23 .
(Verwendung der Alois Schumacher schen Formziegel

(Zackenzrcgell zur Herstellung von Gewölben .)
Der Wiener Magistrat hat dem Baumeister Alois Schu¬

macher unterm 25 . Jänner 1897 , Z . 169936/IX , nachstehenden
Bescheid intimiert:

In Erledigung des Ansuchens des Baumeisters A. Schumacher  in Wien,
IV ., Paniglgaffe 24 , wird zufolge Magistrats -Beschlusses vom 21 . Jänner
1897 die Verwendung von Formziegeln (Zackenziegeln), deren kurze Stoß-
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flächen von ihrer Mitte an bis zum Zusammemreffen mit den laugen Stoß-
flächcn, und zwar die eine einspringend , die andere ansspringend abgeschrägt
sind, zur Herstellung von Gewölben unter folgenden Bedingungen für zulässigerklärt:

1 . Solche Gewölbe dürfen nur bei Anwendung einer Beschüttung und
für Belastung bis 450 Ir§ per Quadratmeter Stützkraft hergestellt werden.

2. Die Gewölbsconstruction , sowie die Verankerung der Traversen sind
in den Consensplänen ersichtlich zu machen.

8. Zur Erzielung einer vollen Fläche am Auflager beziehungsweise
für das Widerlager sind die Formziegel entsprechend und vorsichtig zu be¬
hauen.

Die Verwendung entsprechender besonderer Form (Ansatz-)Zieqel für das
Widerlager ist unzulässig.

Der Schluss des Gewölbes ist nur in einer Ziegellänge herznstellen und
kann aus gewöhnlichen Mauerziegeln gemacht werden.

4. Bei der Mörtelbereitung darf kein schlechteres Mischungsverhältnis
als Volumentheil guter Romancement und drei Volnmtheile reiner , reseher
Sand platzgreifen , aus welch' letzterem der etwa vorhandene grobe Riesel
vorher zu entfernen ist.

5 . Die Herstellung der Decke ist bis zur größten Trägerentfernung von
1'50 m und nur bei Anwendung von mindestens 5 em Pfeilhöhe gestattet.

Die Nnndschließen -Verankerungen sind mindestens 18 mm stark zu
dimensionieren.

6. Vor der Verwendung sind die Ziegel gehörig mit Wasser zu nässen.
In den aufeinanderfolgenden Schichten sind die Ziegel voll ans Fug

mit Wechsellider Zackeulage anzuordncn.
7. Durch die Verputzaufbringung können die Gewölbe unter Verwen¬

dung von Gipsmörtel mit reschem, reinen Sand horizontal ausgetragen werden,
wenn eine Versicherung gegen das Herabfallen desselben mit starken Nägeln
und Draht angebracht wird.

8. Die Belastung der Gewölbe darf nicht früher als vier Wochen nach
Herstellung derselben erfolgen.

Jnsolange der Mörtel nicht vollständig erhärtet ist, ist das vorzeitige
Betreten oder Belasten der Gewölbe durch Abschrankungen oder Versicherungen
unter der gehörigen Bewachung zu verhindern.

9 . Die Abänderung und Ergänzung der vorstehenden Bedingungen , sowie
die Zurücknahme der Zulassung dieser Gewölbeconstrnction zur allgemeinen
Verwendung ans Grund der praktischen Erfahrungen bleibt Vorbehalten.

Der vorgelegte Musterziegel , sowie eine Abschrift des Protokolles über
die abgeführten Proben werden zur Erleichterung der Controle im Stadt¬
bauamte (Evideuzbureau ) hinterlegt.

24 .
(Inbetriebsetzung zweier Benzin Motorenwägen

^System Benz Hs Comp , in Mannheims .)
Die k. k. Polizeidirection in Wien hat der Firma G . Otter¬

mann L Comp ., I ., Schottenbastei 4 , mit Bescheid ääto . 8 . Fe¬
bruar 1897 , Z . 16109/L .- W . n . V .-A. ( M .-Z . 26259/XIV ),
Nachstehendes zur Kenntnis gebracht:

Über Ihr am 28 . December 1896 gestelltes Ansuchen um Bewilligung
zur Inbetriebsetzung von zwei Benzin -Motorenwägcn , System Benz L Comp,
in Mannheim , und zwar der Type I „Velociped " und der Type II „Victoria"
behufs eigener , privater Benützung wird Ihnen nach mit dem Wiener Magi¬
strate gepflogenem Einvernehmen beziehungsweise auf Grund des Ergebnisses
der mit diesen beiden Wägen am 3. Februar 1897 vorgenommenen Probe¬
fahrten hiemit gegen Widerruf die Bewilligung ertheilt , mit den bezeichnten
zwei Automobilwägen in den Straßen des Wiener Polizeirayons , jedoch mit
Ausnahme des durch die innere Seitenfahrbahn der Ringstraße und den
Franz Josefsqnai begrenzten Theiles der Inneren Stadt , daun der k. k. Hof¬
alleen und Hofstraßen und des k. k. Praters unter nachstehenden Bedingungen
verkehren zu dürfen:

1. Hinsichtlich der Fahrgeschwindigkeit ist sich an die für den Wagen¬
verkehr überhaupt geltenden Bestimmungen zu halten , und sind die allgemeinen
Fahrvorschriften auch bezüglich des Verfahrens , des Ausweichens , des Schritt-
fahreus an bestimmten Stellen und der Wagenbeleuchtung zur Abend - und
Nachtzeit — unter Ausschluss der Verwendung farbiger  Gläser — genau
zu beachten.

2 . Der Lenker des Wagens hat auf die ihm entgegenkommenden Reit-
und Wagenpferde zu achten, und wenn er ein Stutzigwerden (Scheuwerden)
derselben wahrnimmt , mit der Fahrt so lauge einzuhalten , bis jede Gefahr
beseitigt ist.

3 . Der jeweilige Lenker des Wagens hat sich vor einer von der k. k.
k. k. Polizeidirection einzuberufeuden Commission einer mit einer Probefahrt
verbundenen , praktischen Prüfung zu unterziehen , bei welcher er die volle
Kenntnis des Motors und seiner Bedienung , namentlich aber eine vollkommen
zureichende Fertigkeit in der Lenkung des Wagens nachzuweisen hat.

Die Kosten der Commission haben die Herren Gesuchstcller zu tragen.
Jeder geprüfte Lenker wird das hierämtliche Cerlificat , mit welchem ihm

die Fahrberechligung bestätigt worden ist, bei seinen Fahrten stets bei sich zu
tragen und ans Verlangen den Aussichtsorgancn vorzuweisen haben.

4 . Die Inbetriebsetzung von weiteren Benzin -Motorenwägen desselben
Systems und derselben  Typen unterliegt auch fernerhin der hierämtlichen
Bewilligung.

Die Polizeidirection behält sich für jeden einzelnen Fall die Entscheidung
vor , ob, insofern es sich um bereits erprobte Typen handelt , von einer be¬
sonderen commissiouellen Prüfung abgesehen werden kann.

5 . Desgleichen behält sich die Polizeidirection vor , die Bestimmungen
dieser Bewilligung nach Umständen abzuändern , eventuell bei sich ergebenden
Umständen diese Bewilligung ganz zurückzuziehen.

(Marktgebirren Tarif für den Wiener Central Bieh-
markt zn St . Marx . )

Festgesetzt mit den Gemeinderaths -Beschlüssen vom 15 . Juni
1885 , Z . 3544 , und vom 5 . Jänner 1887 , Z . 5634 genehmigt
mit dem Erlasse des h . k. k. Ackerbauministerinms vom 6 . Juli
1887 , Z . 6030 , ergänzt durch die neue Tarifpost V mit dem
Gemeinderaths -Beschlusse vom 18 . September 1896 , ZZ . 7123
und 7485 , genehmigt mit dem Erlasse des h. k. k. Ackerbau¬
ministeriums vom 22 . Deeember 1896 , Z . 23438 , M .-Z . 229841
ex 1887 M .-Z . 1089 ex 1897.

I . N indermarkt.

Für 1 Stück Großhornvieh
„ 1 „ Beinlvieh . .

Marktgebür
pro Markttag

Stallgebür
pro Tag

Unterstands-
gebür pro Tag

1 fl-
30 kr.

10 kr.
10  „

5 kr.
5 „

S L. Jung - und Stechviehmarkt
(in der Kälberverkanfshalle ).

Für 1 Kalb , lebend .
„1 „ ausgeweidet.
„ 1 Schwein , lebend oder ausgeweidet.
„ 1 Schaf oder 1 Ziege , lebend . . .
„ 1 „ „ 1 „ ausgeweidet .
„ 1 Lamm , lebend.
„ 1 „ ausgeweidet.
„ 1 Spanferkel , 1 Gans , 1 Eure. . .
„ 2 Hühner . .

Marktgebür
pro Markttag

Stallgebür
pro Tag

8 kr.
7 „

10 „
3 „
3 „
5 „
3 „
5 „
5 „

5 kr.

1 'kr.

1 kr.

kllil . Borstenviehmarkt.

Für 1 Schwein.

Marktgebür
pro Markttag Stallgebür pro Tag Assecuranzgebür

pro Woche

10 kr.
40 kr. für eine große
20 „ „ „ kleine
Szälläs - oder Stall-

Abtbeilnng

1 kr. für 1 schweres
1/2 „ „ 1 leichtes

Schwein

IH . Schafmarkt.

Für 1 Schaf

Marktgebür
Pro Markttag

Stallgebür
pro Tag

1 kr. 1 kr.

Für die Benützung der Stechhütte auf dem Central -Vich-
markte für 1 Schwein ohne Unterschied der Gattung . .

Schlachtgebür

50 kr.

26 .
(Öffentliche Sammlungen . )

Die k. k. n .-ö. Statthaltcrei hat mit Decret vom 16. December 1896,
Z . 116311 (M .-Z . 222452/III ), dem Vereine der Kinderfreunde in
Baum garten  die Bewilligung erlheilt , in der Zeit vom 1. März 1897 bis
Ende August desselben Jahres in Niederösterreich bei bekannten Wohlthätcrn,
sonach nicht von Hans zu Hans , eine Sammlung milder Spenden für Vereins¬
zwecke zu veranstalten . Dasselbe Recht wurde mit Decret vom 10 . Jänner
1897 , Z . 1120 (M .-Z . 6737/111 ) , dem Vereine „Kinderb ewahranstalt
Simmering"  für die Zeit vom 1. Jänner bis Ende Juni 1897 und mit
Decret vom 14 . Februar 1897 , Z . 12112 (M .-Z . 30613/111 ), dem Vereine
zur Heranbildung katholischer Lehrer in Wien  für die Zeit
vom 1. März bis 31 . Mai 1897 ertheilt.

Dem Vereine der Kind erfre un d e in Lainz und Scheising  wurde
dasselbe Recht seitens der k. k. n .-ö. Statthalterei mit Decret vom 22 . December
1896 , Z . 1 !3581 (M .-Z . 226538/IH ), für die Zeit vom 1. Jänner bis Ende
April 1897 für Niederösterreich mit Ausnahme des Gemeiudegebietes von Wien
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und seitens des Wiener Magistrates mit Decret vom 18 . December 1896,
Z . 210819/111 , für Wien , und zwar für das ganze Jahr 1897 verliehen.

Sammlungen milder Spenden bei bekannten Wohlthätern , sonach nicht
von Hans zn Hans , im Erzherzogthnme Niederösterreich unter der Enns
während des ganzen Jahres 1897 veranstalten zn dürfen , wurde bewilligt : ^

Mit Statthalterei -Decret vom 10 . December 1896 , Z . 112353 (M .-
Z . 217163/111 ), dem Vereine der katholischen Arbeiterinnen in
Wien;  mit Statthalterei -Decret vom 12. Jänner 1897 , Z . 1498 (M .-
Z . 8601/111 ), dem Kinderasyl - Vereine St . Josef in Wien;  mit
Statthalterei - Decret vom 14 . Jänner 1897 , Z . 2754 (M .-Z . 9701/111 ) , der
Kongregation der Dienerinnen des heiligsten Ĥerzen Jesu in
Wien  zur Erhaltung des St . Josef -Greisenasyles in Unter -St . Veit ; mit Statt¬
halterei -Decret vom 14. Jänner 1897 , Z . 2919 (M .-Z . 9702/III ), dem
Greisenasyl - Vereine in Wien (Währing ) ; mit Statthalterei -Decret vom
29 . Jänner 1897 , Z . 4964 (M .-Z . 22801/111 ) , dem St . Lanrentins-
K i r ch e n b a n v e r e i n e in  B r e i t e n s e e, mit Statthalterei -Decret vom
30 . Jänner 1897 , Z . 6891 (M .-Z . 21100/111 ) , dem katholischen Franen-
Wohlthätigkeitsvereine „Wieden"  und mit Statthalterei -Decret vom
31 . Jänner 1897 , Z . 6888 (M . - Z . 23626/III ), dem S t . Antonius-
Asylvereine  in Wien. — Das gleiche Recht, jedoch mit der Ein¬
schränkung ans Wien und die größeren Orte des Erzherzogthnms Nieder¬
österreich wurde mit Statthalterei -Decret vom 14 . Jänner 1897 , Z . 121481
(M .-Z . 12578/III ), dem Vereine der Kinderfreunde in Wicn - Breiten-
see  zn Gunsten der Kiuderbewahranstalt und Arbeitsschule „ Elisabethinum " ge¬
währt . Dem Wiener Wärme st üben - und Wohlthätigkeits-
vereine  wurde mit Statthalterei -Decret vom 5 . Februar 1897 , Z . 10140
(M .-Z . 24156/111 ), dasselbe Recht mit der Einschränkung auf den Wiener Polizei¬
rayon zngestanden . Der Co ngre g ati on der Töchter d er g öttli ch en Lie b e
in Wien,  Jacguingasse , wurde mit Statthalterei -Decret vom 8. Jänner 1897,
Z . 122874 (M .-Z . 5423/111 ) , und der Congregation der Sch w estern vo m
armen Kinde Jesu in Döbling  mit Statthalterei -Decret vom 14. Jänner
1897 , Z . 121020 (M .-Z . 10425/III ), bewilligt , bis 31 . December 1897 im Erz-
herzogthume Österreich unter der Enns eine Sammlung milder Spenden zn
veranstalten.

Seitens des Wiener Magistrates wurde mit Decret vom 20 . Jänner
1897 , Z . 229710/III . dem Vereine Patronage für katholische Ar¬
beiterinnen in Wien,  mit Decret vom 22 . Jänner 1897 , Z . 174793/IIl,
dem Vereine zur Errichtung und Erhaltung e i n er K ind erb ew ah r-
anstalt unter den Weißgärbern in Wien  und mit Decret vom 12. Fe¬
bruar 1897 , Z . 12465/111, ' der (Konferenz Maria Geburt am Renn¬
wege des St . Vincenzv ereines in Wien,  und zwar zur Schaffung
eines Knabenasyles die Bewilligung zur Sammlung freiwilliger Beiträge im
Wiener Gemeindegebiete , und zwar nur bei bekannten Wohlthätern , sonach  mit
Ausschluss der Sammlung von Hans zn Hans , für das Jahr 1897 ertheilt.

II. NlNimitilüuMmmmuM.
H'ineiudenüh:

(Bedingungen für die Erlangung einer Ober-
Mafchinistenstelle bei der städtischen Feuerwehr . )

Der Wiener Gemeinderath hat in seiner Sitzung vom
29 . Jänner 1897 , Z . 5 ex 1897 , nachstehenden Beschluss gefasst:

Im Z 14 des Organisations -Statutes für die Feuerwehr der Stadt
Wien ist als zweites Alinea einzuschalten : „Bewerber um die Stelle eines
Ober -Maschinisten haben noch insbesondere eine längere Verwendung im
Gewerbe der Maschinenschlosserei, sowie die Ablegung der gesetzlich vor¬
geschriebenen Heizer- und Maschinistenprüfnng für Dampfkessel - und Maschinen¬
bedienung mit gutem Erfolge nachzuweisen . (M .-Z . 227066/XIV ex 1896 .)

.Magistrat:
S8.

(Officielle Bezeichnung der AbtheiLnngen des
städtischen Marktamtes .)

Magistrats -Director Tachauhat  mit Erlass vom 8 . December
1896 , M .-D .-Z . 311 ex 1896 , Nachstehendes angeordnet:

Laut ß 11 der vom Gemeinderathe am 29 . und 30 . November 1892 ge¬
nehmigten Bestimmungen über die Organisierung der Ämter nach dem bereits
früher genehmigten Rangclassenschema enthält das Marktamt zwei Abtheilungen,
nämlich:

a) das Marktcommissariat und
d ) die Veterinär -Abtheilung.
Jede dieser zwei Abtheilungen hat mithin im officiellen Verkehre nur

die ihr systemgemäß Ankommende Bezeichnung zu führen.
Trotzdem wurde wiederholt die Wahrnehmung gemacht, dass sich die ein¬

zelnen städtischen Ämter im Amtsverkehre hinsichtlich der beiden Abtheilnngen

des Marktamtes nicht der officiellen Bezeichnung bedienen , indem Zuschriften
an die Beterinär -Abtheilnng unter der Bezeichnung „ Veterinäramt " ge¬
langen.

Ich sehe mich daher veranlasst , Euer Wohlgeboren zu ersuchen, sich im
amtlichen Verkehre stets der Bezeichnung Marktamt (Veterinär -Äbtheilnng des
Marktamtes ) zu bedienen und nur in Fällen , wo Gefahr im Verzüge ist, un¬
mittelbar an die genannte Abtheilung zu wenden.

20 .
(Hintanhaltnng incompetenzmätziger Beschluss¬
fassungen seitens gewerblicher Genossenschaften . )

Magistrats -Director Tach au hat an sümmtliche Genossen-
schafts -Commissäre unterm 28 . Jänner 1897 ( M .-D .-Z . 2030
ex 1896 ) , nachstehenden Erlass hinansgegeben:

Es wurde in letzter Zeit wiederholt die Wahrnehmung gemacht, dass in
den Genossenschaftsversammlungen Gegenstände einer Besprechung unterzogen
werden , welche nicht strenge zn den nach dem Gesetze und den bezüglichen
Statuten im Wirkungskreise der betreffenden Versammlung enthaltenen Ange¬
legenheiten gehören , und dass insbesondere Fragen über communale Ein¬
richtungen erörtert , die betreffenden Einrichtungen einer Kritik unterworfen
werden , und dass selbst in manchen Fällen eine Abstimmung darüber zuge¬
lassen wird.

Ich sehe mich daher veranlasst , sämmtlichen Herren Genossenschafts-
Commissären die Bestimmungen des Z 8 der Instruction für die Genossen-
schafts -Commissäre zur genauesten Danachachtung in Erinnerung zn bringen.

UI. Gliche
uou besonderer Wichtigkeit für den politischen Ver-

mattungMenst.

sAuswandernngsgefchäfte . )
Gesetz vom 21 . Jänner 1897 , R .-G .-Bl . Nr . 27 , womit

strafrechtliche Bestimmungen in Bezug auf das Betreiben der
Auswandernngsgeschüste erlassen werden.

Mit Zustimmung beider Häuser des Reichsrathes finde Ich anznordnen,
wie folgt:

8 i.
Wer ohne behördliche Bewilligung Auswanderungsgeschäfte betreibt oder

vermittelt , oder bei dem, wenn auch gestatteten Betriebe solcher Geschäfte den
hiefür bestehenden Verordnungen zuwiderhandelt , macht sich einer Übertretung
schuldig und wird mit Arrest von acht Tagen bis zn sechs Monaten bestraft.

Das Verfahren und die Urtheilssällnng steht den Bezirksgerichten zu.
8 2.

Wer andere unter Vorspiegelung falscher Thatsachen oder durch andere
auf Täuschung berechnete Mittel zur Auswanderung verleitet , macht sich eines
Vergehens schuldig und wird mit strengem Arrest von sechs Monaten bis zu
zwei Jahren , womit Geldstrafe bis zu 2000 fl. verbunden werden kann , bestraft.

Im Falle erschwerender Umstände ist auf strengen Arrest bis zn drei
Jahren zn erkennen , womit Geldstrafe bis zn 4000 fl. verbunden werden kann.

8 3.
Mit dem Vollzüge dieses Gesetzes sind die Minister der Justiz und des

Innern beauftragt.

(Verzeichnis der im ReichsgefetzblaLte und im Landes¬
gesetzblatte für Österreich unter der Enns im Jahre

1807 pnblieierten Gesetze und Verordnungen .)

^ Reichsgesehblatt.

Nr . 23 . Kundmachung des Ministeriums für
L andesvertheidigung und des Finanzministeriums vom
19 . December 1896 , womit die nachträgliche Einreihung der Ge¬
meinde Freistadt in Oberösterreich in die achte Classe des Militärzinstarifes
(N .-G .-Bl . Nr . 225 ox 1890 ) verlantbart wird.

Nr . 24 . Gesetz vom 5 . Jänner 1897 , betreffend Gebüren-
begünstigungen für Anlehen des Königreiches Böhmen und der Stadtgemeinde
Pilsen.

Nr . 23 . Verordnung des Finanzministeriums vom
12 . Jänner 1897 , betreffend die Gestattung des amtlichen Aufdruckes
des Stempelzeichens zu 5 kr. und 1 kr. auf Frachtbriefen für den Binnen¬
schiffahrtsverkehr.
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Nr . 26 . Verordnung des Handelsministeriums,
des Ministeriums des Innern , des Ministeriums für
Cultus und Unterricht , des Finanzministeriums und
des Ministeriums für Land es Verteidigung im Ein¬
vernehmen mit dem k. u. k. Reichs -Kriegsministerium
vom 18 . Jänner 1897 , betreffend die Einhaltung der Sonntagsruhe
beim Pulver -Verschleiße.*)

Nr . 27 . Gesetz vom 21 . Jänner 1897 , womit straf¬
rechtliche Bestimmungen in Bezug auf das Betreiben der Auswauderungs-
geschäfle erlassen werden .*)

Nr . 28 . Kundmachung des Gesammtministeriums
Vom 23 . Jänner 1897 , betreffend den Beschluss des Reichsrathes

über die kaiserliche Verordnung vom 24 . August 1896 , R .-G .-Bl . Nr . 155,
wegen Gewährung von Unterstützungen aus Staatsmitteln zur Linderung des
Nolhstandes.

Nr . 26 . Verordnung der Ministerien des Innern,
des Handels und der Finanzen vom 24 . Jänner 1897,
betreffend das Verbot der Ein - und Durchfuhr gewisser Waren und Gegen¬
stände aus Asien mit Ausnahme des asiatischen Russland.

Nr . 36 . Gesetz vom 11 . Jänner 1897 , betreffend den
Schutz von Erfindungen (Patentgesetz ).

Nr . 31 . Erlass des Finanzministeriums vom
22 . Jänner 1897 , betreffend die gefällsämtliche Erhebung der Tara
von Eisenbahn -Reservoirwaggons bei den auf dem Transporte eintretenden
Umleerungen von Mineralöl.

Nr . 32 . Gesetz vom 25 . Jänner 1897,  betreffend die
Feststellung der Grenze zwischen Galizien und Ungarn nächst dem sogenannten
„Meerauge ' im Tatragebirge.

Nr . 33 . Gesetz vom 26 . Jänner 1897 , betreffend die
Ausgabe von Rentenobligationen der im Reichsrathe vertretenen Königreiche
und Länder für Jnvestitionszwecke.

Nr . 34 . Finanzgesetz für das Jahr 1897 vom
26 . Jänner 1897 , mit welchem der Staatsvoranschlag und das
Juvestitions -Prüliminare für das gedachte Jahr festgestellt werden.

Nr . 35 . Vollzugsvorschrift zum Gesetze vom
25 . Oetober 1896 , R . - G . - Vl . Nr . 220,  betreffend die directen
Personalsteuern.

Nr . 36 . Kundmachung des Eisenbahnministerinms
vom 12 . Jänner 1897 , betreffend die Conceffiouierung einer mit
elektrischer Kraft zu betreibenden normalspnrigen Kleinbahn von der Kreuzung
der Palackystraße mit der Hawliöekstraße in Prag bis zu der an der Schwarz-
kosteletzer Ararialstraße anzulegenden Endstation in / iLkov.

Nr . 37 . Kundmachung des Eisenbahnministeriums
vom 12 . Jänner 1897 , betreffend die Concessioniernng einer mit
elektrischer Kraft zu betreibenden normalspnrigen Kleinbahn in Prag.

Nr . 38 . Verordnung der Ministerien der Finanzen
und des Handels vom 23 . Jänner 1897 , betreffend die
Ergänzung der Bestimmungen des alphabetischen Warenverzeichnisses zum
Zolltarife beim Schlagworte „ Papier und Papierwaren " .

Nr . 36 . Verordnung des Handelsministeriums
vom 25 . Jänner 1897 , betreffend eine Ergänzung der mit der
Verordnung des Handelsministeriums vom 13 . December 1883 , N .-G .-Bl.
1884 Nr . 1) abgeänderten Bestimmung des Z 14 der Verordnung des Handels¬
ministeriums vom 3. April 1875 , R .-G .-Bl . Nr . 45 , hinsichtlich der Vornahme
von Aichgeschästen außerhalb des Amtsortes der Aichämter.

Nr . 46 . Verordnung des Justizministeriums vom
25 . Jänner 1897 , betreffend die Erfordernisse zur Anstellung im
Verwaltungsdienste der gerichtlichen Gefangenhäuser.

Nr . 41 . Gesetz vom 16 . Jänner 1897 , betreffend die
Errichtung des fürstlich Czartoryskiffchen Familienfideicommiffes.

Nr . 42 . Gesetz vom 29 . Jänner 1897 , betreffend Be¬
stimmungen über die Versorgungsgenüsse der dienstuntauglich gewordenen
Gendarmeriemannschast und Gendarmeriekanzleidiener , sowie deren Witwen
und Waisen.

Nr . 43 . Gesetz vom 31 . Jänner 1897 , betreffend die
Bestellung von Bezirks -Obercommissären bei den Bezirkshauptmannschaften.

Nr . 44 . Verordnung der Ministerien der Finanzen
und des Handels vom 31 . Jänner 1897,  betreffend die
Ergänzung der Bestimmungen des alphabetischen Warenverzeichnisses zum
Zolltarife bei den Schlagworten „ Messer " und „Scheren ".

Nr . 45 . Verordnung der M in isterien der F in anze n,
des Handels und des Ackerbaues vom 31 . Jänner 1897,
betreffend die Zollbehandlung von neuen , der Länge nach entzwei geschnittenen
Korkstöpseln zur Rebeuveredlung.

Nr . 46 . Gesetz vom 2 . Februar 1897,  betreffend die
Aufhebung der auf die Notariatsprüfnngen bezüglichen Bestimmungen der
Circularverordnnng des dalmatinischen Appellationsgerichtes vom 23 . Juli 1840
(L.-G -- und V .-Bl . für Dalmatien Nr . 82 ) und Ausdehnung der Verordnung
des Justizministeriums vom 11. October 1854 (R .-G .-Bl . Nr . 266 ) auf
Dalmatien.

Nr . 47 . Concessionsurkuude vom 23 . Jänuer 1897
für die Localbahn Rakonitz — Mlatz.

Nr . 48 . Coucessionsuikünde vom 29 . Jänner 1897
für die Localbahn Sedlitz — OiLkowitz.

Nr . 46 . Gesetz vom 3 . Februar 1897 , betreffend die
Eröffnung eines Nachtragscredites zum Voranschläge des Handelsministeriums
für das Jahr 1896.

Nr . 56 . Verordnung des Handelsministeriums
im Einvernehmen mit dem Ministerium des Innern vom
5 . Februar 1897 , mit welcher die Ministerialoerordnung vom 4 . Mai
1883 , R -G -Bl.  Nr . 59 , beziehungsweise Absatz 2 des 8 ^ der Ministerial-
verordnung vom 1. October 1875 , R .-G .- 2A. Nr . 130, betreffend die
Sicherheitsvorkehrnngen gegen Dampfkessel - Explosionen , abgeändert und
ergänzt wird.

Nr . 51 . Verordnung des Handelsministeriums
im Einvernehmen mit den Ministerien des Innern
und der Finanzen vom 11 . Februar 1897 , betreffend das
Verbot des Hausierhandels im Gebiete der Landeshauptstadt Klagenfnrt .*)

L. Landesgesetzblatt.
Nr . 6 . Kundmachung des k. k. Statthalters im

Erzherzogthume Österreich unter der Enns vom
28 . December 1896 , Z . 119326 , betreffend die Verleihung des
Offentlichkeitsrechtes an das von der Stadtgemeinde Eggenburg erbaute
Krankenhaus in Eggenburg und die Festsetzung der Verpflegstaxe für dasselbe.

Nr . 16 . Kundmachung des k. k. Statthalters im
Erzherzogthume Österreich unter der Enns vom
18 . Jänner 1897 , H. 117291 6L 1896 , betreffend die Ver¬
lautbarung des von der Waffergenoffenschaft in Mannersdorf und Sommerein
mit dem niederösterreichischen Landesausschusse und der Staatsverwaltung ab¬
geschlossenen Übereinkommens bezüglich der Entwässerungsanlage in den Ge¬
meinden Mannersdors und Sommerein.

Nr . 11 . Verordnung des k. k. Statthalters im
Erzherzogthume Österreich unter der Enns vom
15 . Jänner 1897 , Z . 2784,  betreffend den Verkehr mit Wurzel-
und Schnittreben , mit Rebholz und gebrauchten Weinpfählen in dem Reblaus-
Jnfectionsgebiete Niederösterreichs und in dem als Jnfectionsgebiet erklärten
angrenzenden politischen Bezirke Znaim in Mähren.

Erscheint in dieser Nummer der „Verordnungen " rc. vollinhaltlich ausgenommen. *) Erscheint in dieser Nummer der „Verordnungen rc." vollinhaltlich ausgenommen.
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Gesetze, Verordnungen«»>>Entscheidungen,
sowie

NormlitivliestiiiliiMMil des Gemeiudcrathcs, Stadtrathes»,,d des Maljistlatcs
in AnPiegenfikite» der Oei»emdeimii»ütli»g und pnüttzchen Anitslniiennj,.
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Beethovengang.
5. Arbeiter -Unfallversicherungsbeiträge haben den Charakter öffentlicher
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7 . Bauverbotsrayons.
8 . Einleitung eines ursprünglich direct in den Donancanal einmündenden
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11 . Verbot des Hausierhandels in Szäszväros und Nagykörös.
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Ungarns festgestellten täglichen Verpflegsgebüren.
18 . Auslagen für ohne Zustimmung der Genossenschaftsvertretuug ein-

berufene Gehilsenversammlungen ist die Genossenschaft nicht verpflichtet
zu decken.

19. Verbot der Führung der Bezeichnung „Doktorand ".
20 . K. k. Kunst -Akademie in Prag.
21 . Evidcnzhaltnng der der Traintruppe , den Anstalten des Train -Zeng-

wesens und der Gestütsbranche entstammenden Landsturmpflichtigen.
22 . Öffentliches Krankenhaus in Schäßburg.
23 . Untersuchung von Futtermitteln auf Verfälschungen und Verunreini¬

gungen.
24 . Entscheidung des k. k. Verwaltnngsgerichtshofes , betreffend die Vertre¬

tung der Gemeinde Wien bei diesem Gerichtshöfe.
25 . Zulassung der Flachziegel -Gewölbedecke mit Patent -Wcllenziegel (Patent
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27 . Inbetriebsetzung von Benzin -Motorwägen.
28 . Gift -Verschleiß.
29 . Öffentliche Sammlungen.

LI . Normativbestimmungen:
Gemein de rath:

30 . Beitritt der Gemeinde Wien rücksichtlich der städtischen Cassenämter
zum Check- und Clearingverkehre der k. k. Postsparcassa.

31 . Aufbesserung der Bezüge der städtischen Anshilfsdiener.
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III . Gesetze von besonderer Wichtigkeit für den politischen
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Verzeichnis der im Reichsgesetzblatte nnd imLandesgesetzblatte

für Österreich unter der Enns im Jahre  1897 publicierten
Gesetze und Verordnungen.

I. stn 'tN'inmittM und EnIIchriiNliigk».

(Personen - nnd Laftenanfzttste . )

Kkflublioatioli.
Bei den Erhebungen , welche vom Magistrate Wien zu dein

Zwecke vorgenommen werden , um Anordnungen über die Her¬
stellung und den Betrieb von Personen - und Lastenaufzügen treffen
zu können , sind znfolge Magistrats -Beschlusses vom 4 . Juni 1889,
Z . 263132 ex 1888 , folgende Bestimmungen zur Richtschnur zu
nehmen:

I . Allgemeine Vorschriften.
1. Zur Herstellung von Persone,laufzügen sowie zur Anbringung solcher

Lastenanfzüge , mit welchen bauliche Änderungen oder bauliche Herstellungen
verbunden sind, ist die Bewilligung der Baubehörde erforderlich.

Für die Herstellung von Lastenanfzüüen anderer Art genügt die schrift¬
liche Anzeige bei der Baubehörde.

Auf Versenkungen und Flngvorrichtnngen in Theatern sowie ans die bei
Ballführungen üblichen Aufzugsvorrichtnngen , endlich auf einfache Roll - und
Flaschenzüge finden die Bestimmungen dieser Instruction keine Anwendung.

2. Dem Gesuche um die Bewilligung zur Herstellung von im Punkte 1
bezeichueten Aufzügen ist ein Plan des Aufzuges und der betreffenden Vor¬
richtungen in zwei Parien beizugeben . Diese Pläne sind im Maßstabe 1 : 20,
für die Details aber im Verhältnisse 1 : 10 anzufertigen.

Was die Verfassung von derlei Plänen betrifft , so steht dieselbe wie in
dem Erlasse der hohen k. k. n .-ö. Statthalterei vom 29 . Juli 1888 , Z . 33328,
M .-Z . 263132 , erinnert wurde , als in das Gebiet des Maschinenwesens ge¬
hörig , gemäß der Bestimmung der Ministerialverordnnng vom II . December
1860 , Z . 36413 , Z 2, Absatz b , Kundmachung der k. k. n .-ö. Statthalterei
vom 27 . August 1861 . Z . 1446 Pr . (L.-G .- und V .-Bl . vom Jahre 1863,

Anhang Nr . 8) , beziehungsweise der Verordnung des k. k. Ministeriums des
Innern vom 8 . November 1886 , Z . 8152 , Kundmachung der k. k. n .-ö. Statt¬
haltern vom 2. December 1886 , Z . 6447 Pr . (L.-G .- und V.-Bl . XX . Stück,
§ 1, Absatz c) in allen Fällen den behördlich autorisierten Maschinenbau-
Ingenieuren zu, und sind diese hiezu besonders befugt und daher auch zu¬
nächst berufen , derlei Pläne zu unterfertigen und solche Maschinenanfzüge ans-
znführen ; selbstverständlich sind jedoch andere in diesem Zweige des Maschinen¬
wesens speciell fachmännisch gebildete nnd befähigte Maschinisten , Constrnctenre
und Maschinenfabrikanten dieser Art hievon im Sinne der Gewerbeordnung
nicht ausgeschlossen.

Sollen derlei Aufzüge in neu anfzuführenden Gebäuden angebracht
werden , so kann um die Bewilligung hiezu unter einem in dem Banconsens-
gesnche eingeschritten werden , zu welchem Zwecke die Aufzüge in den Bau¬
plänen nach obigem Maßstabe ersichtlich zu machen und auch die Detail-
constructionen beizngeben sind.

3 . Die Geschäftsleute , welche die Herstellung eines Aufzuges übernehmen,
tragen die Verantwortung für die Verwendung qualitätmäßiger Materialien
sowie für die solide und fachmännische Ausführung.

II . Besondere Vorschriften.
4 . H' ersonenaufzüge.

a) C o n st r u c t i o n s v o rs chr i f t e n.
4 . Der Förderschacht muß in allen Geschoßen sowie im Dachbodenranme

allseitig feuersicher hergestellt werden.
5 . Die Zugänge zu dem Förderschachte sind in allen Förderstellen (Ein¬

gängen ) durch selbstschließende Thüren abzuschließen, nnd sind diese so einzn-
richten , daß sie sich nnr in dem Zeitpunkte öffnen lassen, wenn der Fahrstnh
in der Ebene des Eintrittes sich befindet.

Überdies find in dem Zwischenräume zwischen der Thür und der Wand
des Förderschachtes selbstschließende Gitter von mindestens 1 m Höhe anzu¬
bringen , welche jedoch nach dem Inneren des Förderschachtes nicht geöffnet
werden können.

6 . Wenn derartige Eingangsthüren in nicht vollkommen feuersicher ab¬
geschlossenen Räumen , in Stiegenhänsern oder anderen für den Verkehr
im Gebäude unbedingt erforderlichen Commnnicationen angebracht werden,
müssen dieselben aus vollkommen feuersicherem Materiale hergestellt werden.
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7 . Der Mechanismus sowie die ganze Einrichtung der Personenaufzügc
ist möglichst aus feuersicherem Materiale herzustellen.

Zur Aufhängung des Fahrstuhles darf Gusseisen daun in Verwendung
genommen werden , wenn dasselbe nur auf Druck in Anspruch genommen wird.

Die Constructionstheile für die durch indirekte Inanspruchnahme wirken¬
den Zngwiderstände , wie bei Presschlindern , Zahnrädern n . s. w . können auch
ans Gusseisen hergestellt werden.

Für das Material der wesentlichen Bestandtheile des Fahrstuhles
und der zur Aufhängung dienenden Bestandtheile ist eine zwanzigfache Sicher¬
heit erforderlich.

8 . Zur Aufhängung des Fahrstuhles dürfen im allgemeinen nur Draht¬
seile , Drahtbandseile oder Gall ' sche Gelenksketten mit mindestens zwei Laschen¬
paaren in jedem Gliede verwendet werden.

Die Verwendung von Ketten mit geschweißten Gliedern ist nur dann
gestattet , wenn für deren verlässliche Qualität und Ausführung eine be¬
sondere Garantie geleistet und der Bezugsort in unbestreitbarer Weise nach¬
gewiesen wird.

9 . Die Feststellung des Fahrstuhles an den einzelnen Einsteigstellen hat
in vollkommen sicherer Weise mit Ausschluss der sogenannten Stützriegel oder
Aufsatzvorrichtnngen zu geschehen.

10 . Als Fahrstuhl darf nur ein kastenförmiger Behälter verwendet
werden , dessen Wände mit Ausnahme der Thüren entweder in der ganzen
Höhe voll hergestellt oder aber in den unteren Theilen mit vollen Parapeten
und darüber mit engmaschigen Drahtnetzen versehen sind . Der Fußboden ist
in einer für die anfzunehmende Belastung hinreichenden Stärke und die Decke
geschlossen herzustellen . Die Thüren des Fahrstuhles dürfen nur nach innen
zu öffnen oder Schnbthüren sein , und ist der Jnnenraum zn beleuchten , wozu
jedoch Petroleum oder ein ähnlicher feuergefährlicher Stoff nicht verwendet
werden darf.

11 . Jeder Personenaufzng muss derart hergestellt werden , dass im Falle
des Reißens oder Brechens irgend welcher Bestandtheile desselben das Ab¬
stürzen des Fahrstuhles sogleich verhindert wird (Fangvorrichtung ). Direct
wirkende Aufzüge mit Gegengewichten sind sowohl gegen das Empor¬
schlendern als auch gegen das zn rasche Niedergehen des Fahrstuhles zu
sichern.

12 . Jeder Personenaufzng muss eine besondere Vorrichtung erhalten,
damit in dem Falle , als der Fahrstuhl innerhalb einer Geschoßhöhe feststehen
bleiben sollte , derselbe unabhängig von der sonstigen Hebevorrichtung möglichst
schnell an eine Ansstcigstelle gebracht und das Aussteigen der Personen bewirkt
werden kann.

13 . Jeder Fahrstuhl muss sich an den Endpunkten seiner Bahn selbst-
thätig in der Art abstellen , dass nach keiner Richtung hin eine Weiterbewegnng
desselben sowie der Gegengewichte stattfinden kann . Diese Abstellung muss ohne
Stoß erfolgen.

14 . Wenn Gegengewichte in Anwendung kommen , so müssen dieselben
in besonderen Schächten oder in besonderen Führungen untergebracht und
diese so hergcstellt werden , dass ein Heransschleudern der Gegengewichte
nicht eintreten kann.

15 . Bei Personenanfzügen , welche nicht besondere Föroerschachte erhalten,
sondern in dem Spindelraume einer Stiege mit freistehenden Führungen er¬
richtet werden , ist — wenn die Entfernung des Fahrstuhles vom Stiegen¬
geländer nicht mindestens 0 70 m beträgt , entsprechende Vorsorge zn treffen,
dass eine Beschädigung der die Stiege passierenden Personen verhindert wird.
Die Eingänge an allen Förderstellen sind auf die Länge des Spindelraumes
oder mindestens auf die doppelte Breite des Fahrstuhles mit Gittern oder
festen Wänden , in welchen sich dementsprechende Eingangsthüren befinden , ab-
znschließen und letztere sammt dem Zwischengitter in der im Punkte 5 an¬
gegebenen Weise herzurichten.

An der untersten Zugangstelle ist eine entsprechende Absperrvorrichtung
anznbringen.

Wird der obere Theil des Bewegungs -Mechanismus im Dachranme
nntergebracht , so ist für einen feuersicheren Abschluss des Dachraumes Sorge
zn tragen.

d ) Betriebsvorschriften.

16 . An jedem Zn - oder Eingänge znm Förderschachte ist eine Tafel mit
der Aufschrift „ Fahrstuhl " oder „ Auszug " anzubringen , und ist stets für eine
entsprechende Beleuchtung des Einganges Sorge zu tragen.

17 . Über die Art der Benützung des Fahrstuhles ist an geeigneter Stelle
stets sichtbar und unverwischbar eine kurze Instruction derart anznbringen,
dass anch die zur Beförderung zulässige Anzahl der Personen deutlich zn er¬
sehen ist.

18 . Die Ingangsetzung und Abstellung des Fahrstuhles darf nur durch
eine hiezu bestellte und gehörig unterrichtete Person (Aufzngwärter ) stattfinden.

19 . Wird der Aufzug nicht vom Fahrstuhle ans , sondern von einem
anderen Standpunkte aus in Betrieb gesetzt, so muss dafür gesorgt werden,
dass eine Verständigung zwischen dem Anfzngswärter und den zu fördernden
Personen stattfinden kann , bevor dieselben in den Fahrstuhl einsteigen oder
den Fahrstuhl in den betreffenden Stockwerken verlassen haben.

20 . Die Thüren znm Förderschachte sind stets geschlossen zn halten , anch
wenn der Fahrstuhl nicht in Bewegung ist . Wird der Fahrstuhl ganz außer

Betrieb gesetzt, so sind die Thüren vom Aufzugwärter abznsperren und sind
die Schlüssel von demselben in Verwahrung zu nehmen . Die Schlüssel dürfen
an keinen Unberufenen abgegeben werden.

21 . Bei der Vornahme von Arbeiten unterhalb des Fahrstuhles ist der
letztere festzustellen und darf ohne diese Vorsicht der Förderschacht nicht betreten
werden.

22 . Die mittlere Fahrgeschwindigkeit darf aufwärts oder beim Nieder¬
gange 0 75 m per Secnnde nicht überschreiten.

U . Tallcnaufzüge.

a ) C o n st r n c t i o n s v o r s ch r i f t e n.

23 . Die Zugänge zn geschlossenen Förderschachten sind an den Förder-
stcllcn mit selbstschließenden Thüren zn versehen.

Bei einer anderen Constrnction des Aufzuges sind die Zugänge mindestens
durch entsprechende , leicht handsame Schntzgeländer , welche sich nur nach
außen öffnen lassen , zn versichern , und sind solche Vorkehrungen zn treffen,
dass auch während der Manipulation ein Abstürzen von Personen hintan¬
gehalten wird.

, 24 . Bei der Einrichtung von Lastenanfzügen ist Vorsorge zn treffen , dass
die Öffnungen in den Geschoßdecken feuersicher abgeschlossen werden können.

Ausnahmen können von der Baubehörde in Berücksichtigung der localen
Verhältnisse bewilligt werden.

25 . Wo Gegengewichte in Anwendung kommen , sind deren Schächte oder
Führungen ans dem Boden des Aufzuges und an der Decke so abzuschließen,
dass ein Hinausschlendern der Gegengewichte nicht eintreten kann.

Anfzngseinrichtnngen mit Gegengewichten sind sowohl gegen das Empor¬
schleudern als anch gegen zn rasches Niedergehen des Fahrstuhles zn sichern.

26 . An jedem Lastenanfznge muss eine vollkommen verlässliche Vor¬
richtung ( Fangvorrichtung ) angebracht werden , welche im Falle des Reißens
oder Brechens irgend welcher Bestandtheile desselben das Abstürzen des Fahr¬
stuhles verhindert.

27 . Jeder Aufzug muss mit einer Vorrichtung versehen werden , damit
der Fahrstuhl jederzeit schnell und ohne Stoß znm Stillstand gebracht
werden kann.

b) Betriebsvorschriften.
28 . An jedem Zn - oder Eingänge znm Förderschachte ist eine Aufschrift

„Fahrstuhl " oder „ Aufzug " anzubringen und stets für entsprechende Beleuch¬
tung des Einganges Sorge zn tragen.

29 . Über die Art der Benützung des Fahrstuhles ist an geeigneter Stelle
stets sichtbar und unverwischbar eine Instruction derart anznbringen , dass anch
die zur Beförderung zulässige Belastung deutlich zn ersehen ist.

30 . Fahrstühle zur Güterbeförderung können von den die Fahrstuhl¬
einrichtung bedienenden Personen mitbenützt werden ; doch darf dann nur eine
solche Last aufgelegt werden , welche einschließlich des Gewichtes der bedienenden
Personen als Maximalbelastnng zulässig ist

31 . Im übrigen ist jedoch die Benützung des Warensahrstnhles zur
Beförderung von Personen verboten.

32 . Bei Inbetriebsetzung des Fahrstuhles ist ein deutlich hörbares Signal
zn geben.

33 . Bei der Vornahme von Arbeiten unterhalb des Fahrstuhles ist brr
letztere festzustellen und zn entlasten , und darf ohne diese Vorsicht der Förder¬
schacht nicht betreten werden.

34 . Die Fahrgeschwindigkeit des Fahrstuhles darf für den Auf - ' oder
für den Niedergang 0 '75 m per Secnnde nicht überschreiten.

35 . Die Öffnungen in den Geschoßdecken (Punkt 23 ) sind , sobald eine
weitere Benützung des Aufzuges nicht mehr beabsichtigt wird , jedenfalls aber
abends bei Schluss des Geschäftes zn verschließen.

III . Belüftung und Miueise Revision.

36 . Bei Fahrstnhleinrichtnngen zur Beförderung von Personen sind alle
Bestandtheile für eine zwanzigfache Sicherheit zn rechnen (Punkt 7 ) und sind
die Berechnungen über Verlangen der Baubehörde vorznlegen . Als Normal¬
gewicht für eine Person werden 75 angenommen.

37 . Für Warenanfzüge müssen alle für die Tragfähigkeit und Sicherheit
wesentlichen Bestandtheile mit mindestens zehnfacher Sicherheit in Rechnung
gestellt und die Berechnungen über Verlangen der Baubehörde vorgelegt
werden.

38 . Alle Fahrstühle sind vor ihrer Inbetriebsetzung einer Probebclastung
zu unterziehen , wobei das Zweifache der zn fördernden Nutzlast auf die Dauer
von wenigstens zwanzig Minuten auf dem freihängenden Aufzuge zn be¬
lassen ist.

39 . Der Inhaber eines Aufzuges hat denselben , wenn er für Personen¬
beförderung bestimmt ist, mindestens alle drei Monate und Lastenanfzüge
alle sechs Monate einer eingehenden Untersuchung durch einen Fachmann auf
eigene Kosten unterziehen zu lassen , wobei eine Probebelastung vorznnehmen
ist , welche das Zweifache der zulässigen Maximalbelastnng zu betragen hat.

40 . Der von dem Fachkundigen schriftlich ansznstellende Prüfungsbefund
ist im kurzen Wege dem Stadtbanamte einznsenden.

(Vergl . überdies Amtsblatt Nr . 17 ex 1892 „ Verordnungen rc . " 11 ., 10
spaA . 7s , „Hydraulische Aufzüge " , und Amtsblatt Nr . 45 ex 1894 „ Verord¬
nungen rc ." V , 22 spa ^ . 3ls , „ Angenscheinstaxen bei Aufstellung von Lasten¬
anfzügen " . und Amtsblatt dir . 87 ex 1894 „ Verordnungen rc . " X , 4 spa ^ . 58s,
„Personenanfzüge in Hotels " .)
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2 .

(Verhütung der Weiterverbreituug von Jufections-
krankl) eiten .)

Kepubliestion.
Vom Wiener Magistrate wurde unterm 13 . Jänner 1893,

M .-Z . 4426/V1I1 , Nachstehendes kundgemacht:

Zur Verhütung der Weiterverbreituug von Jnfectiouskrankheiten werden
die diesfalls bereits mit dem Erlasse der k. k. u .-ö. Statthalterei vom
24 . April 1885 , Z . 14355 , augeordueteu und mit der h , ä . Kundmachung
vom 31 . Mai 1885 , Z . 135691 , veröffentlichten Maßregeln zur genauen
Danachachtung neuerlich in Erinnerung gebracht.

1. Die Benützung des öffentlichen L o h nf nh r w erkes  zum
Transporte von mit einer Infektionskrankheit Behafteten überhaupt , insbe¬
sondere aber von Blatternkranken , wird verboten . Es sind demnach zur Über¬
führung von Jnfectionskranken in das k. k. Kaiser Franz Josefs - Spital im
X . Gemeindebezirke an der Triesterstraße nur die in sämmtlichen Gemeiudc-
bezirken bereitgehaltenen geschlossenen und gut ausgestatteten Transportmittel
zu benützen;

2. der Bevölkerung wird strengstens zur Pflicht gemacht, den Anord¬
nungen der Amtsärzte in Bezug auf Isolierung erkrankter Personen,
Desinfektion,  wie überhaupt in Bezug auf alle die Beschränkung der
Infektionskrankheit bezweckenden Maßregeln Folge zu leisten , und wird jede
Verheimlichung einer derartigen Erkrankung strenge bestraft werden;

3 . alle Leichen, bei denen die Gefahr der Übertragung einer ansteckenden
Krankheit besteht oder welche vermöge ihrer Beschaffenheit eine erhebliche Ver¬
unreinigung des Lnftkeeiscs besorgen lassen, sind so schleunig wie möglich nach
vorgenommener Beschau , wenn dies der städtische Arzt anordnet , aus dem
Stcrbehause zu entfernen und in entsprechend eingerichtete Leichenbeisetzkammern
auf dem betreffenden Friedhose zu übertragen;

4 . die Leichen  der an Blattern , Scharlach , Diphtheritis , Cholera,
Flecktyphus , Ruhr oder an sonstigen Infektionskrankheiten Verstorbenen dürfen
bis zur Beerdigung nur dann im Stcrbehause belassen werden , wenn die
Wohnnngsverhältnisse es gestatten , dass zur Beisetzung der Leiche bis zu ihrer
Beerdigung ein besonderes , für diese Zeit lediglich zur Aufbewahrung der
Leiche dienendes , von dem Familienverkehr abschließbares Gemach verwendet
werde;

5. zur allfälligen Dekorierung des Tranergemaches und zur Aufbahrung
solcher Leichen dürfen die von den Leichenbcstattnngs -Untcrnehmnngen , Leichen-
vereinen u . s. w . zu derlei Zwecken allgemein benützten Geräthe und Para¬
mente nicht verwendet werden ; auch ist die Schaustellung solcher Leichen ver¬
boten;

6. die städtischen Ärzte , welche die Todtenbeschan vornehmen , sind ver¬
pflichtet, nach dem Ergebnisse des Leichenbeschanbefnndes , die Angehörigen oder
Wohnungsgeber des Verstorbenen von den zur Wahrung der sanitären Interessen
erforderlichen Vorkehrungen in Kenntnis zu setzen und haben zu bestimmen,
ob die in den vorstehenden Punkten ^ bis einschließlich 5 enthaltenen Vor¬
sichten durchzuführen sind;

7 . den Bediensteten der Leich enb e stattungs - U nter n ehm n n gen
ist es verboten,  in ihrer Dienstkleidung das öffentliche Personenfnhrwerk,
Pferdeeisenbahn n . s. w . zu benützen , oder mit dieser Dienstkleidung versehen,
ein öffentliches Locale (Gast -, Kaffeehaus rc.) zu besuchen.

Diese Anordnungen werden mit dem Beifügen zur öffentlichen Kenntnis
gebracht , dass in den Fällen der Außerachtlassung der in den vorstehenden
Punkten enthaltenen behördlichen Bestimmungen , gegen die Schnldtragcnden,
insofern nicht dassallgemeine Strafgesetz zur Anwendung zu kommen hat , nach
der kais. Verordnung vom 20 April 1854 , N .-G .-Bl . Nr . 96 , vorgegangen
werden wird.

:r.
(Vermittlung von aus Handelsgeschäfte Bezug
habenden Annoneen durch Anbringung derselben

ans ungedeckten Tischen in Restaurationen . -
Mit Entscheidung der k. k. n.-ö. Statthalterei vom 7. Mai 1896,

Z . 43514 , wurde dem L. B . die Concession zum Betriebe der Vermittlung
von Annoncen durch Anbringung derselben auf ungedeckten Tischen in Restau¬
rationen , Kaffees u . s. w . verweigert.

Dem dagegen eingebrachten Rekurse hat das h. k. k. Ministerium des
Innern laut Erlasses vom 6. Februar 1897 , Z . 39097 , insoweit Gesnchsteller
lediglich die Vermittlung von auf Handelsgeschäfte Bezug habenden Annoncen
ans 'znübcn beabsichtigt, Folge gegeben und unter Behebung der angefochtenen
Entscheidung angeordnet , dass dem L. B . im Grunde des Z 59 , al . 3 Gc-
werbegesetz der Gewerbeschein ansgefertigt werde . (Erlass der k. k. Statthalterei
vom 15. Februar 1897 , Z . 12522 fG .-Z . 10286/1 , magistratisches Bezirksamt
für den I . und VIII . Bezirk .ss)

4 .

(Ballführung ans einem unpareellierten Grunde im
Bezirke , Beethovengang . )

Erkenntnis des k. k. Verwaltnugsgerichtshofes vom 18 . Juni
1896 , Nr . 3669 sx 1896 ( M .-Z . 164348/X ).

Im Nnmcn Seiner Majestät des Kaisers!
Der k. k. Verwaltungsgerichtshof hat unter dem Vorsitze des k. k. Senats¬

präsidenten Dr . Ritter Böhm v. Bawerk,  in Gegenwart der Näthe des
k. k. Verwaltnugsgerichtshofes , k. k. Senatsprüsidenten Dr . Ritter v. Alter,
k. k. Hofräthe Dr . Reissig,  Freiherrn v. Jacobi  und Dr . Freiherrn
v. Schenk,  dann des Schriftführers k. k. Bezirks -Commissärs Dr . Frciherrn
v. Hein old,  über die Beschwerde der Stadtgemeinde Wien gegen die Ent¬
scheidung des k. k- Ministeriums des Innern vom 6. Juni 1894 , Z . 7067,
betreffend eine Baubewillignng nach der am 18 . Juni 1896 dnrchgeführtcn
öffentlichen mündlichen Verhandlung , und zwar nach Anhörung des Vortrages
des Referenten , sowie der Ausführungen des Dr . Richard Schlesinger,
Hof - und Gerichts -Advocaten in Wien , in Vertretung der Beschwerde und
der Gegenansführnngen des k. k. Ministerial -Secrelärs v. Nagy  in Ver¬
tretung des belangten k. k. Ministeriums des Innern zu Recht erkannt:

Die Beschwerde wird als unbegründet abgewiesen.
E n l s ch e i d u n g s g r ü n d e:

Im General -Baulinienplane für Wien ist für die an den Beethoven -gang -,
einem öffentlichen Fußweg in Heiligenstadt , anrainenden Realitäten , welche
eine Vorgartenzone erhalten sollen, die Banlinie derart bestimmt , dass bei
der Realität Einl .-Z . 572 des Grundbuches des XIX . Wiener Bezirkes der
Beethovengang theilwcise in seiner ganzen Breite in die Vorgartenzone fällt,
der jenseits desselben fließende Bach aber erst eingewölbt werden muss , damit
die dort projektierte Gasse hergestcllt werden könne. Nachdem für diese
Realität als für einen „ Baugrund " um Bestimmung der Banlinie angesncht
worden war und die Banlinie mittels Special - Banlnüenplanes vom magistra¬
tischen Bezirksamte für den XIX . Bezirk in Wien bestimmt und ansgcstcckt
worden war , wurde dem Ansuchen der Eheleute Kierlinger,  als Eiaen-
thümer um Baubewillignng für ein Wohnhaus auf diesem Grunde , welches
noch um 6 m hinter der 8 m breiten Vorgartenzone , daher um 14 m hinter
der Banlinie znrückstehen sollte , auf Grund des Stadtraths -Beschlnsses vom
30 . November 1892 keine Folge gegeben , „nachdem bezüglich dieser Acker-
parcelle vorerst das in den W 8 bis 5 der Bauordnung für Wien normierte
Verfahren dnrchznführen ist" .

Der hiegegen überreichte Rekurs wurde der Ban -Oberbehörde nicht vor¬
gelegt , vielmehr wurde , nachdem der Magistrat beantragt hatte , „ der Vorstel¬
lung Folge zu geben " auf Grund des Stadtraths -Beschlnsses vom 6. April
1893 die Baubewillignng unter der Bedingung bestätigt , dass a) für die Ver¬
pflichtung der seinerzeitigen Grnndeinlösung des Theiles des Beethovenganges,
welcher in den Vorgarten fällt , bei Eröffnung der Straße und auf Verlangen
der Gemeinde , b) für die seinerzeitige Grnnderwerbnng bis zur Halden
Straßenbreite vor dieser Realität , respektive bis 23 rn bei Eröffnung der
Straße und auf Verlangen der Gemeinde , e) für die Herstellung des vor¬
schriftsmäßigen Trottoirs auf Verlangen der Gemeinde eine Cantion im Be¬
trage von 1500 fl. bestellt und zur Sicherstellung dieser Cantiou das Pfand¬
recht für den Betrag von 1500 fl. zu Gunsten der Gemeinde Wien auf der
Realität einverleibt werde.

Dieser Stadtraths -Beschluss wurde den Eheleuten Kierlinger,  mündlich
mit dem Bedeuten bekanntgegeben , „ dass es ihnen nunmehr freistehe , sich
mit dem neuen Beschlüsse des Stadtrathes zufrieden zu geben oder zu er¬
klären , dass sie auf ihrem Rekurse beharren " .

Hierauf erklärten die Genannten mit der Eingabe äs xrnos . 20 . April
1893 , dass sie ans dem ihnen „gestern " mitgethei 'lten Stadlraths -Beschlusse
die Bedingungen a und o unter der Voraussetzung der Herabsetzung der
Cautionssnmme acceptieren , sich jedoch mit der Verpflichtung d nicht einver¬
standen erklären können und , da sie schon in ihrem früheren Rekurse gegen
den Auftrag einer Parcellierung protestiert hätten , nunmehr bitten , diesen
Rekurs der instanzmäßigen Entscheidung znznführen.

Hierüber hat die Ban -Depntation unterm 20 . August 1893 , z. Z . 36 , die
Entscheidung des Stadtrathes vom 6. April 1893 (also die zweite der in der
Sache ergangenen Ennnciationen des Stadtrathes ) aufgehoben und ausge¬
sprochen, dass der m Verhandlung stehende Grund kein Baugrund ist und sich
überhaupt nicht zur Verbauung eignet . Die Bau -Deputation hat also die Ban-
bewillignng bedingungslos verweigert.

Diese Entscheidung ist der Gemeinde Wien mit der Clansel mitgetheilt
worden : „Die Beilagen des Berichtes vom . folgen unter Hinweis
auf die Bestimmung des H 109 der Wiener Bauordnung zur entsprechenden
Veranlassung zurück."

Die Jntimation durch das magistratische Bezirksamt an die Rekurrenten
erfolgte mit der Clansel : „Gegen diese Entscheidung ist im Sinne des Z 109
der Wiener Bauordnung der Necnrs an das Ministerium des Innern zu-
lässig." .

Über weiteren Rekurs der Eheleute Kierlinger  wurde die Entschei¬
dung der Wiener Bau -Deputation vom Ministerium des Innern am 8 . Juni
1894 , Z . 7067 , behoben und die auf Grund des Stadtraths -Beschlnsses vom
6. April 1893 ertheilte Banbewillignng mit der Modifikation wieder in Kraft
gesetzt, dass die Rekurrenten lediglich zur seinerzeitigen Grnndeinlösung hin¬
sichtlich jenes Theiles des Beethovcnganges , welcher in den Vorgarten füllt,

1*



20 Amtsblatt der k. k. Reichshaupt - und Residenzstadt Wien . — Nr . 26 , 30 . März 1887 .

bei Eröffnung der Straße und auf Verlangen der Gemeinde und zur Her¬
stellung des Trottoirs auf Verlangen der Gemeinde verpflichtet sind und nur
für diese Verpflichtungen eine Cantion zu erlegen haben.

Dagegen ist die Beschwerde der Gemeinde Wien gerichtet , in welcher vor
allem behauptet wird , dass von den beiden in der Sache ergangenen Stadt-
raths -Beschlüssen vom 30 . November 1892 (I ) und vom 6 . April 1893 (II)
nur der Stadtraths -Beschluss I eine Entscheidung , der Beschluss II aber
lediglich ein Vergleichsversuch war , um den Bauwerbern die Erfüllung der
gesetzlichen Bedingungen für die Baubewilligung zu ermöglichen.

Allein diese Behauptung der Beschwerde widerspricht der Actenlage , denn
der zweite Stadtraths -Beschluss crgieng über Antrag des Magistrates , der
„Vorstellung " der Bauwerber stattzugeben und lautet dahin , dass die „ Bau¬
bewilligung bestätigt wird " , enthält also von der nachträglich hiueiuiutcrpre-
tierten Absicht eines Vergleichsversuches gar nichts.

Auch die Ausführung der Beschwerde , dass bei Mittheilung dieses Be¬
schlusses den Eheleuten Kierlinger  erklärt wurde , „ dass es ihnen freistehe,
die Bedingungen desselben zu acceptieren oder auf der iustanzmäßigen Ent¬
scheidung über ihren Necurs gegen den Beschluss I zu beharren " , ist zum
mindesten unerwicsen.

Mit welcher Mittheilung die Jntimation damals thatsächlich vorgcnommen
wurde , ist aus den Acten nicht festzustellen , weil sie eben nur mündlich er¬
folgte ; aus dem Recurse der Bauwerber geht lediglich hervor , dass ihnen be¬
deutet wurde , „ sich mit dem Beschlüsse II des Stadtrathes zufrieden zu geben
oder zu erklären , dass sie auf ihrem Recurse beharren " . Was darunter zu ver¬
stehen war , ergibt sich nicht nur aus der Natur des Beschlusses II , sondern
auch aus der hierauf überreichten Eingabe der Bauwerber.

Obzwar nämlich in der Wiener Bauordnung (Gesetz vom 17 . Jänner
1883 , L.- G .-Bl . Nr . 35 ) die Behandlung eines Recurscs als Vorstellung und
dessen Erledigung in I . Instanz nicht ausdrücklich vorgesehen ist , so kann doch
der Gemeinde Wien , wofern nur die von ihr vertretenen und keine anderen
Interessen in Frage kommen und Rechte Dritter von der Entscheidung nicht
berührt weiden , wie dies hier der Fall ist, die Möglichkeit nicht benommen
werden , über ein eingelegtes Rechtsmittel , statt den Spruch der Vorgesetzten
Instanz einzuholen , die angefochtme Entscheidung zu Gunsten der Partei ganz
oder zum Theile zu beheben . Es besteht diese Möglichkeit schon darum , weil
zur Anfechtung eines solchen Vorganges niemandem die Legitimation zu¬
kommen würde.

Besteht aber diese Möglichkeit , so ergibt sich aus dem Wortlaute des
Stadtraths -Beschlusses II , dass hier eine zweite Entscheidung und nicht ein
Vergleichsversuch vorlag , und wenn die Eheleute Kierlinger,  in der darauf
überreichten Eingabe erklärten , sie acceptieren die Bedingungen u und c, können
sich aber mit der Bedingung I nicht einverstanden erklären und bitten daher,
ihren Necurs der iustanzmäßigkn Entscheidung zuzuführen , so kann dies wohl
nur dahin verstanden werden , dass sie insoweit auf ihrem Recurse bestehen,
als der ihnen mitgetheilte , für sie günstigere Beschluss II den Beschluss I nicht
voll behebt , d. h . aus der Disposition des Beschlusses I , dass das nach § § 3
bis 5 der Wiener Bauordnung normierte Verfahren vor Ertheilung des Bau-
couseuses durchzuführen sein wird , die materiell rechtliche Folge ableitet , dass
eine unentgeltliche Grundabtretung zu Straßenzwecken au die Gemeinde statt-
zufinden haben wird.

So und nicht als Vergleichs -Antrag und dessen Ablehnung musste nach
dem Inhalte des Stadtraths -Beschlusses II und der gegen denselben gerichteten
Eingabe der Vorgang von den Behörden und Parteien verstanden werden
und so wurde er auch von der in zweiter Instanz erkennenden Bau -Deputation
und dem Ministerium des Innern aufgefasst.

Die beschwerdeführende Gemeinde folgert nun in irrtümlicher Auf¬
fassung , dass die Entscheidung der Bau - Deputation zwar den Stadtraths-
Beschluss II formell behob , der Sache nach aber den angeblich allein zu Recht
bestehenden Stadtraths -Beschluss I bestätigte , dass somit zwei gleichlautende
Entscheidungen vorliegen.

„Die " — fährt die Beschwerde fort — „ am Schlüsse des Erlasses au-
gesügte Rechtsmittelbelehrung ist also unrichtig und das Ministerium hätte
den Necurs der Bauwerber einfach mit Hinweisung auf den §109  der Wiener
Bauordnung als unzulässig zurückweisen sollen ."

Hier ist nun zunächst zu constatieren , dass die Angabe der Beschwerde,
als sei dem Erlasse der Bau - Deputation eine unrichtige Rechtsmittelbelehruug
beigefügt gewesen , auffallend actenwidrig ist . Denn der Erlass der Bau -Depu¬
tation enthält nichts als die einfache Hinweisung auf den Z 109 der Wiener
Bauordnung . Dieser Paragraph enihält aber im ersten Satz den Ausschluss
des Recnrscs gegen gleichlautende , im Absatz 2 dagegen die Zulassung des
Nccurses gegen nicht gleichlautende Entscheidungen.

Erst das magistratische Bezirksamt hat in seinem Jntimate vom 12 . Sep¬
tember 1893 , Z . 15188 , dem Hinweise der Ban -Deputation auf den § 109
die jetzt als falsch bezeichnete Deutung gegeben und es geht somit der Ge¬
meinde , deren Organe die Überreichung des von ihr als unzulässig bezeichneten
Recurscs provociert haben , die Legitimation zur Erhebung dieses Beschwerde¬
punktes gewiss ab.

Allein abgesehen davon , ergibt sich auch sachlich , dass die Bau - Depu¬
tation den Stadtraths -Beschluss II nach der oben dargelegteu Rechtsanschauung
correct als zu Recht bestehend und als Object der Recursanfechtuug ansah
und dass sie denselben cxpressis vcrbis „ anfhob " , somit gewiss nicht eine
mit demselben gleichlautende Entscheidung fällte . Die Bau -Deputation hat viel¬
mehr die zu Gunsten der Partei ergangene . Entscheidung des Stadlraths-
Bcschlnsses II Uber Necurs der Partei zu Ungunsten derselben abgeändert.

Eine derartige reformatio in pcirw war aber schon darum nicht zu¬
lässig , weil die Bau -Deputation zur Wahrung von Interessen der Gemeinde
Wien über das Parteibegehren hinaus nicht berufen ist.

Das Ministerium des Innern war daher , indem es über den Necurs
der Bauwerber emschied , schon aus processualen Gründen verpflichtet , die
Entscheidung der Bau -Deputation , soweit sie über den Stadtraths - Beschluss II
zu Nngunsten der Partei hiuausgeht , zu beheben , und es war damals und ist
heute nicht zu prüfen , ob die Entscheidung der Bau -Deputation in dieser
Richtung materiell rechtlich begründet war oder nicht . Demgemäß sind auch alle
dieser Frage gewidmeten Ausführungen der Beschwerde belanglos.

Die Prüfung des Verwaltungsgerichtshofes hat sich nur darauf zu be¬
schränken , ob das Ministerium die im restituierten Stadtraths -Beschlusse ent¬
haltene Bedingung der Baubewilligung , „ dass für die seinerzcitige Grund¬
erwerbung bis zur halben Straßenbreite vor dieser Realität respectivc bis
23 m bei Eröffnung der Straße und auf Verlangen der Gemeinde eine
Camion bestellt wird " mit Recht behoben hat.

Hier ist nun zunächst zu bemerken , dass der dagegen vorgebrachte Ein¬
wand , als habe das Ministerium des Innern hiebei in beirrender Weise die
Frage der Entgeltlichkeit oder Unentgeltlichkeit der Grundabtretung eingcmengt,
gegen den klaren Wortlaut des Gesetzes streitet , nachdem es im § 11 , Ab¬
satz 2 der Wiener Bauordnung wortdeutlich heißt , es finde über die Frage,
welche Grundfläche abgetreten werden muss , der Rechtsweg  nicht statt . Um
diese Frage aber handelt es sich hier , weil , wenn ein Grund nicht abzutreten
ist, auch keine Caution für dessen Abtretung bestellt zu werden braucht.

Ferner ist festzuhalten , dass — wie übrigens auch die Beschwerde an¬
erkennt und die angefochtene Entscheidung mit Recht hervorhebt — der ß 10
der Wiener Bauordnung nur von Grundflächen handelt , welche im Eigenthum
des Bau - oder  Abtheilungswerbers stehen.

Da nun der Grund , für dessen Einlösung und Abtretung an die Ge¬
meinde Caution geleistet werden sollte , nicht im Eigeuthum der Bauwerbcr,
sondern wie unbestritten ist , im Privateigcuthum der Gemeinde Wien steht,
so kann der § 10 auf denselben keine Anwendung finden.

Es muss also nur noch untersucht werden , ob — wie die Beschwerde
vermeint — die Verpflichtung zur Erwerbung und Abtretung dieses Grundes
und nach § 11 , 1e§ . eit . auch zur Cautionsbestellung auf den letzten Absatz des
Z 5 ooäom gestützt werden kann.

Durch Anwendung dieser Gesetzesbestimmung wird allerdings iudirect
die Nölhigung auferlegt , fremden Grund zu erwerben und ihn der Gemeinde
zu Straßenzwecken abzutreten , allein die Voraussetzungen der Anwendung
dieser Bestimmung treffen für den vorliegenden Fall nicht zu . Denn danach
muss eine an der Gruudgrenze liegende Baustelle derart an eine neu an¬
zulegende Gasse rücken , dass diese Gasse nicht mindestens in der halben nor¬
mierten Breite sofort  durchzuführen ist.

Es muss also zwischen dem Acte , vermöge dessen eine Baustelle ge¬
schaffen wird , so dass sie an eine neu zu errichtende Gasse heranrückt und der
Unmöglichkeit der Durchführung dieser Gasse in der halben Straßenbreite ein
ursächlicher Zusammenhang bestehen ; hier aber ist die Gemeinde derzeit über¬
haupt nicht gesonnen , die neue Gasse duräizuführen.

Wenn die Eheleute Kierlinger,  ihrer angeblich aus § 5 fließenden
Pflicht auch sofort genügen würden , die neue Gasse würde doch nicht durch¬
geführt werden , weil die Gemeinde sich deren Durchführung für später vor-
bchält ; sie kann also auch nicht verlangen , dass für den Fall , wenn einmal
durch einen von den Bauwerbern unabhängigen Willensact der Gemeinde die
neue Gasse durchgeführt werden würde , die Bauwerbcr den Grund hiezu
liefern , als ob mit der Herstellung der Gasse nur auf die Lieferung des
Grundes durch die Bauwerber gewartet worden wäre.

Die Beschwerde vermeint nun freilich , dass in der Bestimmung des
Schlusssatzes des § 5 unter der Baustelle , welche an die neu auzulegende
Gasse rückt , nicht nur der verbaute Grund , sondern auch der Vorgarten zn
verstehen ist, allein dabei wird übersehen , dass die Baustelle , um welche es sich
hier handelt , jetzt überhaupt keinen Vorgarten hat und dass deren Verbauung
ohne Vorgarten gestattet wird . Dann , wenn einmal die Gemeinde es ver¬
langen wird , wird die Baustelle allerdings durch den in den Vorgarten ein¬
zubeziehenden Beethovengang arrondiert werden ; aber dann wird die Ursache
des Heranrückens der neu arrondierten Baustelle an die neu herzustellende
Gasse ein Willeusact der Gemeinde und nicht der heutige Bauconsens sein,
der ja zu Recht besteht , ohne dass die Baustelle an die neue Gasse heranrückt.

Die Bestimmung des Schlusssatzes des § 5 hat also auf den vorliegenden
Fall keine Anwendung und da diese Bestimmung die einzige Stütze der Be¬
dingung 5 des Bauconseuses war , so war die Eliminierung dieser Bedingung
durch die angefochtene Entscheidung gerechtfertigt.

Demgemäß musste die Beschwerde abgewicsen werden.

5.
«

( Arbeiter - Nnfallverfichernngsbeiträge haben den
Charakter öffentlicher Abgaben . )

Das k. k. städtisch -delegierte Bezirksgericht Währing hat mit
Bescheid vom 7 . Juli 1896 , Z . 21076/2 , dem magistratischen
Bezirksamte für den XVIII . Bezirk (G .-Z . 23281 , B .-A. f. d.
XVIII . B .) Nachstehendes zur Kenntnis gebracht:

Der k. k. oberste Gerichtshof hat in der Mobilar - Executioussache des
S . . . . Fl . . . . durch Dr . Ludwig Pisk  wider A . . . . B . . . . puncto
200 fl . den ordentlichen Rcvisiousrecurs des S . Fl . gegen die Verordnung
des k. k. Oberlaudesgerichtes in Wien vom 15 . April 1895 , Z . 4463 , womit
über Necurs der Arbeiter -Uufallversicheruugsanstalt für Niederösterreich in
Wien , in Abänderung des Punktes II des Bertheilungsbescheides des k. k.
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städtisch-delegierien Bezirksgerichtes Währing vom 6. Februar t896 , Z . 3315,
die von der Arbeiter -Unfallversicherungsanstalt für Niederösterreich in Wien
ans Grund des Nückstandsansweises vom 30 . Jänner 1896 , M .-Sch . 15517,
Fol . 79269 , angemeldete Forderung an rückständigen Versicherungsbeiträgen
per 668 fl. 6 kr. als Vorzugspost liquidiert , der von dem Meistbote per 235 fl.
99 kr. nach Abzug der sud I des bezirksgerichtlichen Bescheides liquidierten
Vorzugsposten von zusammen 15 fl. 84 kr. erübrigende Rest von 192 fl. 15 kr.
nicht dem Executionsführer S . Fl ., sondern der Arbeiter -Unfallversicherungs¬
anstalt für Niederösterreich in Wien zugewiesen und die k. k. Finanz - und
gerichtliche Depositeucassa für den XVIII . Bezirk in Wien beauftragt wurde
nach Rechtskraft dieser obergerichtlichen Entscheidung den in der Rubrik:
„D .-B . XI , Fol . 92 , M .-Nr . 7642 , Fl . S . c, ) Br . Execut .-Masse " erliegenden
Barbetrag von 237 fl. 99 kr. in Ausgabe zu stellen und an Dr . L. P . als
ausgewiesenen Machthaber des S . Fl . nur mit dem Theilbetrage von 45 fl.
84 kr., dagegen an die Arbeiter -Unfallversicherungsanstalt für Niederösterreich in
Wien mit dem Restbeträge von 192 fl. 15 kr. gegen Quittung und Einziehung
des betreffenden Bescheides zu erfolgen , unter Verweisung auf die der ange¬
fochtenen obergerichtlichen Entscheidung beigegebene zutreffende Begründung
und in der Erwägung abgewiesen , dass , da die hier in Frage kommenden
Versicherungsbeiträge nach den Bestimmungen des Gesetzes vom 28 . December
1887 , N .-G .-Bl . Nr . 1, für 1888 (insbesondere den W 1, 16, 17 , 22 . 23
und 26 desselben ) den Charakter öffentlicher Abgaben an sich tragen , gleich
den Steuern im Verwaltungswege einzutrciben sind , auf dem versicheruugs-
pflichtiaen Betriebe haften und als auf dem Betriebe haftend , auf allen zu
dem Betriebe gehörigen Einrichtungen , Maschinen , Materialien und Werk¬
zeugen haften , mit Grund nicht bezweifelt werden kann , dass diese Beiträge
auf diesen Fahrnissen das gesetzliche Pfandrecht genießen , und zwar mit dem
Vorrange vor anderen , aus Privatrechtstiteln entspringenden Forderungen;
dass das zu vertheilende Meistbot durch executive Veräußerung der zu dem
versicheruugspflichtigen Betriebe des Executeu gehörigen Einrichtung , Maschinen,
Materialien und Werkzeuge erzielt wurde ; endlich dass das gesetzliche Vorrecht
der in Frage stehenden , der landesfürstlichen Erwerb - und Einkommensteuer
analog zu behandelnden öffentlichen Abgaben auch außerhalb des Concurses
sich keineswegs auf Immobilien beschränkt.

Hievon werden sämmtliche Interessenten zufolge der mit Decret des
k. k. Oberlandesgerichtes Wien vom 24 . Juni 1896 , Z . 9006 , intimierteu
Entscheidung des hohen k. k. obersten Gerichtshofes vom 9. Juni 1896,
Z . 6653 , verständigt.

6 .

(Zulassttllg der Verwendung der von der Firma L.
Roths Söhne erzeugten Klinkersteine für Pfeiler

Mauerungen . )
Der Wiener Magistrat hat unterm 16 . November 1896,

M .-Z . 168435/IX , an die Firma L. Roths Söhne  in Wien
II ., Kluckygasse 14 , nachstehenden Bescheid gerichtet:

In Erledigung des Ansuchens der Firma L. Roths Söhne  in Wien,
II ., Kluckhgasse 14, wird zufolge Magistrats -Beschlusses vom 12. November
1896 die Verwendung der von dieser Firma erzeugten Klinkersteine für
Pfeilermaueruugen unter folgenden Bedingungen als zulässig erklärt:

1 . Es dürfen nur vollständig und bis zum Sintern durch gebrannte
Klinker erster Qualität und mit regelmäßigen Formen geliefert werden ; die
mittlere Festigkeit der Klinker , ermittelt nach dem Vorgänge , wie er im Druck-
proben -Certisicate des k. k. technologischen Gewerbemnseums in Wien vom
8 . Juni 1896 angegeben erscheint, muss wenigstens 740 Kb betragen.

2. Die von der Fabrik zu Pfeilermaueruugen gelieferten Klinker müssen
ein Fabrikszeicheu besitzen, welches im kurzen Wege dem Stadtbauamte mit-
zutheileu ist.

3 . Die Abänderung und Ergänzung beziehungsweise Rücknahme dieser
Bewilligung nach dem Ergebnisse der praktischen Erfahrungen bleibt Vor¬
behalten.

Die bcigebrachten Musterziegel , sowie das Dnplicat des Certificatcs des
k. k. technologischen Gewerbemnseums vom 8. Juni 1896 wurden behufs
Erleichterung der Controle im Evidenzburcau des Stadtbanamtes hinterlegt.

Hievon wird die gesuchstellerischc Firma in Kenntnis gesetzt.

7 .

(Bauverbotsrayotts . )
Magistrats -Director Dachau hat mit Erlass vom 18 . De¬

cember 1896 , M .-Z . 212670/IX , Nachstehendes bekanntgemacht:
Die hohe k. k. n .- ö. Statthaltern hat mit dem Erlasse vom 2 . December

1896 , Z . 88251 , dem Magistrate Folgendes bekanutgegeben:
Das k. u. k. Reichs -Kriegsministerium hat unter dem 1. September 1896,

Z . 646 , Abtheilung 8, au alle Corps -Commanden und an das Militär -Commaudo
in Zara nachstehenden Erlass gerichtet:

„Anlässlich eines vorgekommenen Falles , dass nach der Erbauung einer-
permanenten Befestigungsanlage im engeren Bauverbotsrayon derselben ein
gemauertes , zwei Stock hohes , umfangreiches Civilgebäude aufgeführt und die
Einstellung des Baues seitens der Genie -Direction deshalb nicht bewirkt wurde,
weil die Bauverbotsrayons noch nicht markiert und verlautet waren , findet das
k. u . k. Rcichs -Kriegsministcrium Nachstehendes anzuordnen:

Die Genie -Directionen haben gleichzeitig mit der Vorlage der Special-
Anträge über fortificatorische Bauten auch die Anträge über die ermittelten
Bauverbotsrayons vorzulegen.

Nach Herablangung der Entscheidung über diese Anträge ist die Kund¬
machung der Bauverbotsrayons durch die politische Behörde zu bewirken und
hierauf die Markierung des Rayons im Terrain commissionell durch je einen
Vertreter der Genie -Direction und der politischen Behörde vorzunehmen.

Ferner haben die Militär - Banbehörden im Sinne des Z 10 der
„Directiven Uber den Rayon befestigter Plätze " strenge darauf zu sehen, dass
die Bauwerber nach ertheilter Bewilligung von Bauten im Bauverbotsrayon
den vorschriftsmäßig ausgestellten und grundbücherlich einverleibten Demoliernngs-
revers v o r Beginn der Bauausführung vorlegen , widrigenfalls der begonnene
Bau unter Intervention der politischen Behörde einznstellen , eventuell die
Demolierung des in Ausführung begriffenen Objectes zu veranlassen ist.

Die Überwachung der Bauverbotsrayons ist Pflicht aller Organe der
Militärbehörden.

In Befestigungen , in welchen keine ständige Vertretung der Militär-
Baubehörde besteht, gehört diese Überwachung zu den Dienstobliegenheiten des
jeweiligen Commandanten.

Schließlich wird auf den Z 5 des II . Abschnittes der Bau -Dienstvor¬
schriften I . Theil aufmerksam gemacht, wonach über alle in die Bauverbots¬
rayons fallenden reservierten Realitäten Copien aus den Catastralmappen mit
Eiuzeichuuug der Rayonsgreuzen beizuschaffen und die mit den Bauplänen und
den Jntabulationsbescheiden instruierten Demolierungsreverse nach Catastral¬
gemeinden und Nummern zu ordnen sind.

Im Anschlüsse hieran hat das k. k. Ministerium des Innern mit dem
Erlasse vom 12. September 1896 , Z . 29229 , angeordnet , dass seitens der
politischen Behörden über Ersuchen der competenten militärischen Organe die in
dem obigen Erlasse in Aussicht genommene Mitwirkung geleistet werde , und
dass zur Markierung des Bauverbotsrayons im Terrain in der Regel ein
erfahrener technischer Beamter der Statthalterei entsendet werde.

8 .

(Einleitung eines ursprünglich direet in den Donau¬
canal einmündenden Hauscanales in den neuen

Hauptsammeleanal .)
Entscheidung des k. k. Venvaltungsgerichtshofes vom 23 . De¬

cember 1896 , Nr . 6986 ex 1896 (M .-Z . 45391 ex 1897/V ) .

Im Namen Seiner Majestät des Kaisers!
Der k. k. Verwaltungsgerichtshos hat unter dem Vorsitze des k. k. ersten

Präsidenten Dr . Grafen Schönborn,  in Gegenwart der Räthe des k. k. Ver¬
waltungsgerichtshofes k. k. Senatsprüsidenten v. Stransky,  k . k. Hofräthe
Ritter v. Hennig , Dr . Reißig uud Dr . Zi stier,  dann des Schriftführers
k. k. Rathssecretärs -Adjuncten Malnig  über die Beschwerde des Franz
Stierböck  in Wien gegen die Entscheidung des k. k. Ministeriums des Innern
vom 29 . September 1895 , Z . 32003 , betreffend die Einleitung des Hauscanales
in den Sammelcanal , nach der am 23 . December 1896 durchgeführten öffent¬
lichen mündlichen Verhandlung , und zwar nach Anhörung des Vortrages des
Referenten , sowie der Ausführungen des Dr . Alfred Ritter v. Ernst , Hof-
und Gerichtsadvocaten in Wien , in Vertretung der Beschwerde, dann der
Gegenausführungen des Ministerial -Secretärs v. Nagy  in Vertretung des
belangten k. k. Ministeriums des Innern , sowie jener des Dr . Richard
Schlesinger,  Hof - und Gerichtsadvocaten in Wien , in Vertretung der mit-
betheiligten Gemeinde Wien zu Recht erkannt:

Die Beschwerde wird als unbegründet abgewieseu.
Der Beschwerdeführer hat der mitbetheiligten Gemeinde Wien an Kosten

des Verfahrens den ermäßigten Betrag von 50 fl. binnen acht Tagen bei
Vermeidung der Execution zu bezahlen.

Entscheidungsgründe:
Die Beschwerde des Franz Stierböck  ist gerichtet gegen die Entscheidung

des k. k. Ministeriums des Innern vom 29 . September 1895 , Z . 32003 ex
1894 , mit welcher der von der Wiener Bau -Deputation mit Entscheidung vom
10. August 1894 , Z . 60/132 , behobene Auftrag des Magistrates Wien vom
27 . September 1893 , Z . 152369 , an den Beschwerdeführer , sofort nach Fertig¬
stellung des Hauptsauuuelcaualcs um linken Üfer des Donaucanales den IL.anal
seines Hauses Nr . 5 in der Unteren Dpnaustraße auf seine Kosten mit dem
nenerbauten Hauptsammelcanale in Verbindung zu bringen , wieder in Kraft
gesetzt wurde.

Durch diese Entscheidung fühlt sich Beschwerdeführer in seinen Rechten
in zweifacher Richtung verletzt . Es werden nämlich durch dieselbe seine Rechte
als Besitzer einer seit fast 200 Jahren bestehenden eigenen Canalausleitung
beseitigt und es werden ihm die Kosten für die Verbindung seines Hauscanales
mit dem Sammclcanale (widerrechtlich ) auferlcgt.

Zum ersten Punkte führt Beschwerdeführer an , dass bei seinem oben-
bezeichneten Hause , sowie bei dem Hause in der Praterstraße Nr . 1 seit
altersher (seit dem Jahre 1707 ) ein gemeinsamer Unrathscanal bestanden
habe, welcher in den Donaucanal führte , dass es sich hier um einen im
Z 323 a. b. G . B . als Privatrechtstitel ausdrücklich anerkannten Rechtsbesitz
handle , und dass der bestehende Zustand der Canalausleitung in den Donau¬
canal nur auf Grund des H 365 a. b. G . B . und der darauf basierenden
speciellen gesetzlichen Bestimmungen beseitigt werden könnte.
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Gegenüber dieser Argumentation würde es sich zunächst fragen , ob die
lediglich den Besitzer gegenüber einer Aufforderungsklage schützende Bestimmung
des ß 323 a . b . G . B . denselben von dem stricten Nachweise des angeblich
erworbenen Privatrechtes befreien könnte.

Es wäre weiters eine einer eingehenden Erörterung bedürfende Frage,
ob überhaupt die Erwerbung eines solchen , mit anerkannten Sanitätsrück¬
sichten nicht vereinbaren , also dem öffentlichen Wohle widerstreitenden und die
zielbewusste Durchführung großer öffentlicher Anlagen hemmenden Rechtes auf
dem Wege privatrcchtlicher Ersitzung zulässig wäre.

Es kann jedoch mit Rücksicht ans die vorliegende concrete Sachlage von
der Erörterung aller dieser Fragen gänzlich Umgang genommen werden.

Denn ans Grund des Erlasses der n .-ö. Statthalterei vom 13 . Mai 1893,
Z . 26030 , wurde mit Bescheid des Magistrates Wien vom 21 . Juli 1893,
Z . 116279 , dem Beschwerdeführer aufgetragen , im Hinblicke ans die bevor¬
stehende Fertigstellung des Unrathssammelcanales am linken Ufer des Donau-
canales die bisher nur geduldete , den Bestimmungen des Z 64 , Absatz 4 des
Wasserrechtsgesetzes zuwiderlanfende Unrathseinleitung in den Donancanal am
linken Ufer mit dem Zeitpunkte der benützbaren Herstellung dieses Sammel-
canales einzustellen und die Beseitigung der bezüglichen nach Z 67 des Wasser¬
rechtsgesetzes ebenfalls unzulässigen Anlagen für eine solche gesetzwidrige
Wasserbenützung zu veranlassen . Über Necnrs des Beschwerdeführers Franz
Stierböck  wurde diese Verfügung mit Erlass der k. k. n .- ö. Statthalterei
vom 6 . Jänner 1894 , Z . 62936 , und über weiteren Recurs desselben mit
Erlass des k. k- Ackerbauministerinms vom 23 . Februar 1894 , Z . 3066 , bestätigt.

Es ist demnach rechtskräftig ausgesprochen,  dass die fragliche
Unrathseinleitung einzustellen und dass die dazu dienenden Vorkehrungen zu
beseitigen seien.

Es kann demnach keine Rede davon sein , dass diese Unrathseinleitnng
noch gegenwärtig als ein rechtlicher Bestand angesehen werden könnte , und es
liegt nicht die mindeste Notwendigkeit vor , dem Beschwerdeführer seine an¬
geblichen diesfalls bestehenden , durch die citiertcn Entscheidungen rechtskräftig
aberkannten  Rechte erst noch im Enteignungswege abzulösen.

Der mit der eingangs angeführten , gegenwärtig in Beschwerde gezogenen
Ministerial - Entscheidung aufrecht erhaltene Auftrag an den Beschwerdeführer,
den Canal seines Hauses mit dem neuerbauten Hanptsammclcanale in Ver¬
bindung zu bringen , stellt sich demnach mit Rücksicht ans die zur Zeit der
ermähnten Ministerial - Entscheidung bestandene Sach - und Rechtslage nur als
eine logische und rechtliche , zudem — wie später nachzuweisen sein wird —
auch aus den positiven Bestimmungen der Bauordnung für Wien entspringende
Consequenz derselben dar.

Und weil eben gegenwärtig bei Beurtheilung der Sache nur diese jetzt
vorliegende Sach - und Rechtslage in Frage kommen kann , so kann auch in
der Anwendung der heute giltigen Gesetze , insbesondere der jetzt geltenden
Bauordnung auf den fraglichen , unter der Herrschaft dieser Gesetze geschaffenen
Thatbestand , eine Rückwirkung derselben nicht gefunden werden.

Was insbesondere die Bestimmungen der ' § 8 57 und 58 der Bauordnung
für Wien vom 7 . Jänner 1883 , L.- G .-Bl . Nr . 35 , betrifft , so kann es keinem
gegründeten Zweifel unterliegen , dass dieselben auf den vorliegenden Fall,
wenn nicht direct , doch zum mindesten im Wege der Analogie Anwendung
finden.

Denn durch den rechtskräftigen Auftrag , die bisher bestandene Unraths¬
einleitung (in den Donaucanal ) zu beseitigen — mag derselbe thatsächlich
bereits ausgeführt worden sein oder nicht — ist für das Haus des Beschwerde¬
führers ein Zustand geschaffen worden , welcher dem im § 58 B .-O . be¬
zeichnten zum mindesten gleich zu achten ist . Denn ein Hausbesitzer , dessen
Haus gar keine rechtlich zulässige Unrathsableitung besitzt, befindet sich doch
zum mindesten in einer ebenso ungünstigen Lage , wie der Besitzer eines
lediglich mit der primitiven , als Senkgrube bezeichnten Ableitung dieser Art
versehenen Hauses . Es müssen demnach diejenigen Anforderungen , welche auf
Grund des citierten Paragraphen der Bauordnung an den Letzteren gestellt werden
können , auch gegenüber dem Ersteren zulässig sein . Diese Anforderungen be¬
stehen aber darin , dass sobald der — bis dahin abgängige — Hauptcanal
erbaut ist , der Hauscigenthümer sofort den Hanscanal herznstellen hat . Und
eine Anforderung dieses Inhaltes eben ist es , welche mit dem durch die an-
gefochlene Ministerial - Entscheidung bestätigten Aufträge des Magistrates vom
27 . September 1893 , Z . 152369 , an den Beschwerdeführer gestellt worden ist.

Nachdem in der angeführten Gesetzesstelle dem Hanseigenthümer eine
Verpflichtung  anferlegt wird , so entzieht sich die Frage , ob er die frag¬
liche Herstellung auf seine Kosten durchzuführen habe , jeder Erörterung . Denn
hätte das Gesetz die Tragung dieser Kosten jemandem anderen anferlegen
wollen , so hätte es dies ausdrücklich erklären müssen . Auch hätte die Statuie-
rnng einer positiven Verpflichtung , ohne zugleich dem Verpflichteten die mit
der Erfüllung derselben verbundenen materiellen Leistungen aufzuerleqen , gar
keine ernstliche praktische Bedeutung.

Hiemit erledigt sich der zweite Beschwerdepunkt und es war sohin die
Beschwerde , als jeder Begründung entbehrend , zur Gänze Hnrückzuweisen.

S.
(Von Entscheidungen , durch welche ein Landesfond
belastet wird , ist der betreffende Landesausschuss in

Kenntnis zu setzen.)
Die k. k. n .-ö. Statthalters ! hat mit Erlass vom 1b . Jänner

1897 , Z . 122834 (M .-Z . 11065/XVI ) , dem Wiener Magistrate
Nachstehendes bekanntgegeben:

Über Ersuchen des n .-ö. Landesausschusses werden hiemit dem Magistrate
die h . o. Erlässe vom 24 . Februar 1888 , Z . 8176 , und vom 3 . Mai 1891,
Z . 25183 , mit welchen angeordnet wurde , dass in künftigen Fällen jede in
Verpflegskosten - Angelegenheiten getroffene Entscheidung , durch welche ein Landes¬
fond belastet wird , immer gleichzeitig mit deren Bekanntgabe an die Partei
oder an das Krankenhaus auch dem betreffenden Landesansschusse unter
Anführung der Entscheidun gsgründe und unter Anschluss der
bezüglichen Documente beziehungsweise der ganzen Ber-
handlungsacten  znzumitteln sei, damit der Landesausschnss dadurch in die
Lage versetzt werde , von dem ihm zustehenden Bernfsrechte gegen eine solche
Entscheidung innerhalb der Necnrsfrist Gebrauch zu machen , zur genauesten
Befolgung in Erinnerung gebracht.

Auch wird der Magistrat anlässlich eines speciellen Falles , in welchem
eine formlose Erledigung der Behörde I . Instanz an eine Krankenhaus-
Verwaltung zur Ursache wurde , dass der vom n .-ö. Landesansschusse dagegen
eingebrachte Recurs hieramtlich verspätet einlangte , angewiesen , auch bei Ver-
Pflegskosten -Entscheiduugen die Bestimmungen des Gesetzes vom 12 . Mai 1896,
N .- G .- Bl . Nr . 1101 , hinsichtlich der Beisetzung und Form der Necnrs-
belehrnng stets genauestens zu beachten.

Erlass der k. k. n .- ö. Statthalterei vom 24 . Februar 1888,
Z . 8176:

Über eine Anregung des schlesischen Landesausschusses finde ich im
Interesse einer rascheren Abwicklung der Verhandlungen in Verpflegskosten-
Angelegenheiten öffentlicher Krankenanstalten anznordnen , dass der Wiener
Magistrat in künftigen Fällen jede in dieser Richtung getroffene Entscheidung,
durch welche ein Landesfond belastet wird , immer gleichzeitig mit deren Be¬
kanntgabe an die Partei auch dem betreffenden Landesausschusse unter An¬
führung der Entscheidungsgründe zuzumitteln hat , damit der Landesausschnss
dadurch in die Lage versetzt werde , von dem ihm zustehenden Berufungsrechte
gegen eine solche Entscheidung innerhalb der Necnrsfrist Gebrauch zu machen.

*

Erlass der k. k. n .-ö. Statthalterei vom 3 . Mai 1891,
Z . 25183:

Übcr anlässlich eines besonderen Falles seitens des n .- ö. Landesaus¬
schusses gestelltes Ersuchen wird der Wiener Magistrat angewiesen , in allen
jenen Fällen , in welchen der n .-ö. Landesfond im Erkenntniswege zur Zahlung
von Krankenverpflegskosten verhalten und dem n -ö. Landesansschusse als Ver¬
treter dieses Fondes ein Termin zur eventuellen Einbringung eines Recurses
bestimmt wird , dem bezüglichen Erkenntnisse die entsprechenden Documente
beziehungsweise Verhaudlnngsacten , welche dem Erkenntnisse zugrunde liegen,
anzuschließen , damit der n .- ö. Landesausschuss sogleich zu beurtheilen in der
Lage ist, ob im gegebenen Falle ein Recurs gegen das Erkenntnis zu ergreifen
ist oder nicht , nachdem bei Vorlage der erwähnten Behelfe im Anschlüsse an
die durch die Krankenhausverwaltungen zur Liquidierung einzusendenden Ver-
pflegskostenrechnnngen meistentheils der Recurs erst ergriffen werden könnte,
wenn der gegebene Termin bereits verstrichen ist.

IO.
(Verzeichnis der zum Absätze von Giften berechtigten

Gewerbslente . )
Die k. k. n .- ö. Statthalterei hat mit Erlass vom 20 . Jänner

1897 , Z . 1343 ( M .-Z . 13978/VIII ) , dem Wiener Magistrate
Nachstehendes zur Kenntnis gebracht:

Zufolge Erlasses des hohen Ministeriums des Innern vom 4 . Jänner
d. I -, Z - 228 , wird der Wiener Magistrat in Kenntnis gesetzt, dass das in
der Ministerialverordnnng vom 2 . Jänner 1886 , N .- G .-Bl . Nr . 10 , erwähnte
Verzeichnis der auf Grund der Gewerbeordnung zum Absätze von Giften be¬
rechtigten Gewerbslente nach dem Staude vom 31 . October 1896 , im Verlage
der k. k. Hof - und Staatsdruckerei in Wien bereits erschienen ist . Der Preis
für den Bezug des Verzeichnisses ist der nämliche geblieben , wie für die Ver¬
zeichnisse der Vorjahre.

Mit Beziehung auf den h . o. Erlass vom 20 . Jänner 1896 , Z . 1395,
wird dem Wiener Magistrate aufgetragen , auch weiterhin auf das genaueste
darüber zu wachen , dass jeder einzelne zum Absätze von Giften berechtigte
Gewerbsmann mit dem jeweilig neuesten Verzeichnisse versehen sei.

Weiters wird der Wiener Magistrat aufgefordert , die Namen der in
Wien etablierten , zum Giftverschleiße berechtigten Gewerbetreibenden und die
Betriebsorte im dortigen Amtsblatte zur öffentlichen Kenntnis zu bringen,
eventuell zu verlantbaren , dass im Bezirke keiner der Gewerbetreibenden zum
Absätze von Giften berechtigt sei.

Schließlich wird der Wiener Magistrat daran erinnert , dass der für das
Jahr 1897 zu erstattende Bericht mit den bezüglichen Vorlagen zuverlä sig bis
5 . November d. I . vorzulegen ist.

*
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Verzeichnis.

Name des zum Giftverkaufe
concessionierteu Gewerbs-

mannes
Beschäftigung desselben

Standort
des

Gewerbes

Alder Victor
(Geschästsleiter Wilhelm

v. Ott)

Benies Hermann Benjamin

Baier Robert
(Firma : Felix Neumann)

Berkowilsch Ernst
(Firma : M . Berkowilsch

L Comp.)

Bo»dp Emil

Czernicky Adolf

Gemischtwarenhändler und
Erzeuger chemischer Produkte

Handel und Verschleiß von
Giften

Händler mit photographischen
Bedarfsartikeln

Materialwarenhändler

Gifthündler

Dum Ludwig
(Geschäftsnachfolger der

Theresia Purkholzer)

Ehmaun Leo
(Firma : W. I . Nohrbecks

Nachfolger)

Händler mit Giften und Groß¬
händler mit pharmaceutischen

Artikeln

Verschleißer von chemischen
Producten und Bedarfsartikeln

Händler mit physikalischen und
chemischen Geräthschaften

Eisenstädterv. Buzias Emil
(Firma : Gebrüder

Eisenstädter)

Eysauk v. Maricnfels
Moriz

Dr . Förster Karl
(Firma : Lenoir L Förster)

Franke Karl

Fritz Gustav und Richard
(Firma : G . L R . Fritz)

Fritz Victor
(Firma : Gebrüder Fritz)

Händler mit Giften, Arznei-
stoffen und Mineralwasser

Verschleißer von Droguen und
Chemikalien

Verschleiß von Giften

Händler mit pharmaceutischen
Geräthschaften

Materialwarenhändler

Materialwarenhändler

Ganmannmüller Anton

Gstöttaer Johann
Gnncsch Gustav

Heiner Georg

Heß Magdalena

Kopp Karl, Ritter v.

Kratzer Franz

Krziwanek Karl
(verantwortlicher Geschäfts¬

leiter Fruuz Cxuer)

Lambrecht Wilhelm Heinrich

Lebert Anton
Lesch Karl

Maxein Johann

Mcdinger Emil
lFirma : Medinger L <söhne)

Material - und Spezereiwaren¬
händler, Händler mit Giften
und gifthältigen Chemikalien

Gemischtwarenhändler

Materialwarenhändler

Drogmst und Gifthändler

Erzeugerin chemischer Producte

Materialwarenhändler,
Verschleißer von Giften

Spezerei-, Material - und
Farbwarenhändlcr

Gifthändler

Verschleißer von Abzugbildern,
Vermischtwarenhändler und

Ölfarben -Erzeuger

Materialmarenhändler

Erzeuger von Gummikapseln

Erzeuger von Türkischroth und
Antimon-Präparaten

Spezereiwarenhändler

V. Bezirk und
X. Bezirk

I . Bezirk

I . Bezirk

I . Bezirk

VII. Bezirk

I . Bezirk

VII . Bezirk

I . Bezirk

I . Bezirk

V. Bezirk

IX . Bezirk

I . Bezirk

I . Bezirk

I . Bezirk

IV. Bezirk

V. Bezirk

IX . Bezirk

V. Bezirk

XV. Bezirk

I . Bezirk

VII . Bezirk

VII . Bezirk

III . Bezirk

V. Bezirk

I . Bezirk

II . Bezirk

IV . Bezirk

Name des zum Giftverkaufe
concessionierten Gewerbs-

mannes
Beschäftigung desselben

Miller V. Aichholz Vincenz
(Firma : I . M . Miller

L Comp.)

Moll August jnn.

Nägele August
(Firma : Nägele L Strubell)

Nathlinson Moriz
Naumann Rudolf
Neuber Wilhelm
Orator Franz

Ormezowsky Siegmund
Pawlikowsky Ignaz

Heinrich
Pensens Walther

(Firma : Josef Hnß' Nach¬
folger)

Pfanhauser Wilhelm

Pichler Franz

Pieniczka Josef

Naabe Friedrich Bruno

Radivo Adolf

Nodek Joses
(Firma : W. Mandelblnhs
Nachfolger Niklas L Rodek)

Roeder Philipp August
Ruppe Paul

Schalter Ernst Anton
(Firma : H. W. Adler L

Comp.)

Scheibert Andreas

Schlossmann Theodor

Sobel Max

Süß Nikolaus
(Firma : Petzold L Süß)

Traitler Josef

Turinsly Johann

Voigt Karl 8sn.
(Firma : Joseph Voigt L

Comp.)

Wachtel Bernhard

Wachtel David
(Firma : Eisenschimmel L

Wachtel)

Walliczck Heinrich, Dr.

Material -, Colonial- und
Spezereiwarenhändler

Materialwarenhändler und
Apotheker

Gemischtwaren-Verschleiß

Gemischtwarcnhündler

Gift-Verschleiß

Gemischtwarenhändler

Gemischtwaretthändler

Gift-Verschleißer

Materialwarenhändler

Materialwarenhändler

Erzeuger und Verschleißer von
Giften

Buchhändler und Verschleißer
von Lehr- und Unterrichts¬

mitteln

Verschleißer von Materialwaren
und Chemikalien

Materialwarenhändler

Standort
des

Gewerbes

III . Bezirk

I . Bezirk

I . Bezirk

II . Bezirk

X. Bezirk

VI . Bezirk

VII . Bezirk

I . Bezirk

X. Bezirk

I . Bezirk

VII . Bezirk

V. Bezirk

IX . Bezirk

II . Bezirk

Händler mit Droguen,
Material - und Spezereiwaren

Gift -Verschleißer

Materialwarenhändler

Mechaniker

Fabrik elektrischer Telegraphen
und elektrischer Specialitäten

Materialwaren - und Droguen-
Verschleißer

Materialwaren - und Drogusn-
Verschleiß

Commissionshandelmit technisch¬
chemischen und pharmaceutischen

Präparaten

Materialwarenhändler

Materialwarenhändler und
Händler mit pharmaceutischen

Präparaten

Erzenger pharmacentischer
Präparate

Material - und Farbwaren-
händler und Spirituosen -

Verschleißer-

Verschleißer photographischer
Utensilien und Steindrncker

Händler mit photographischen
Artikeln

Erzeugung von Giften und
pharmaceutischen Präparaten

I . Bezirk

I . Bezirk

III . Bezirk

IV . Bezirk

X. Bezirk

VI . Bezirk

VIII . Bezirk

I . Bezirk

I . Bezirk

IX . Bezirk

IX . Bezirk

I . Bezirk

VII . Bezirk

VII . Bezirk

III . Bezirk

2*
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Name des zum Giftverkaufe
concessionierten Gewerbs-

mannes

Weber Karl
(Firma : G . Hell L Comp .)

Wibiral Wilhelm
(Firma : A. Pfautzerts

Nachfolger)

Wilhelm Eduard

Will Georg
(Firma : I . Würth L Cie.)

Beschäftigung desselben

Erzeuger pharmaceutischer und
chemischer Präparate und

Produkte

Standort
des

Gewerbes

I . Bezirk

Material - und Farbwaren-
händler

Droguenhändler

Erzeuger chemischer Producte

Wurm Franz Material - , Colonial - und
Farbwaren -Verschleiß

II.

I . Bezirk

III . Bezirk

VII . Bezirk

II . Bezirk

(Verbot des Hausierhattdels in SztTszv ^ ros und
Nagykörös .)

Die k. k. n .-ö. Statthalterei hat mit Erlass vom 22 . Jänner
1897 , Z . 4277 (M .-Z . 16868/XVIII ) , dem Wiener Magistrate
Nachstehendes zur Kenntnis gebracht:

Laut einer an das hohe k. k. Ministerium des Innern gelangten Mit¬
theilung des königl . ungar . Handelsministeriums ist die Ausübung des Hausier¬
handels auf den Gebieten der Städte Szüszväros (Comitat Hnngrad ) und
Nagykörös (Comitat Pest ) unter Anfrechthaltung der im § 17 der bestehenden
Hausiervorschriften und in den diesen Paragraph ergänzenden Nachtrags¬
verordnungen den Bewohnern gewisser Gegenden gewährten Rechte verbotenworden.

Hievon wird der Wiener Magistrat zufolge Erlasses des hohen k. k,
Ministeriums des Innern vom 8. Jänner 1897 , Z . 431 ox 1897 , mit Be¬
ziehung auf ß 10 des Hanfierpatentes in die Kenntnis gesetzt.

12 .

(Ermittlung des Fassungsraumes im Sinne des
Militär -Einquartierungsgesetzes .)

Die k. k. n .-ö. Statthalterei hat mit Erlass vom 30 . Jänner
1897 , Z . 70638 (M .-Z . 21102/XVI ) , dem Magistrate Nach¬
stehendes zur Kenntnis gebracht:

Das h. k. k. Ministerium für Landesvertheidignng hat nach gepflogenem
Einvernehmen mit dem h. k. u . k. Reichs - Kriegsministerinm unter Bezug¬
nahme auf die Bestimmung des Z 9, letzter Absatz des Gesetzes vom 11 . Juni
1879 , R .-G .-Bl . Nr . 93 , und in Durchführung des all § 9 der Vollzugs-
Vorschriften vom 27 . Juli 1895 . R .-G .-Bl . Nr . 119 , eröffnet , dass künftighin
die Ermittlung des Fassungsraumes nur je nach Bedarf von Fall zu Fall
über Aufforderung des h. k. k. Ministeriums für Landesvertheidignng zu er¬
folgen hat , und dass der im Erfordernisfalle eintretenden Erhebung stets ein
Militärorgan beizuziehen ist.

Hievon wird der Magistrat infolge Erlasses des h. k. k. Ministeriums
für Landesvertheidignng vom 20 . Juli 1896 , Nr . 7126 115/1716 ex 1896,
znr entsprechenden Danachachtung in die Kenntnis gesetzt.

IS
(Ehebewilligung für Militärpersouen .)

Die k. k. n .-ö . Statthalterei hat mit Erlass vom 30 . Jänner
1897 , Z . 90829 ex 1896 (M .-Z . 21764/XVI ) , dem Wiener
Magistrate Nachstehendes znr Kenntnis gebracht:

Über die Anfrage , ob auch Ersatzreservisten des Heeres oder der Land¬
wehr vor dem Austritte ans der dritten Altersklasse , sonach bis zum 31 . Dc-
cember jenes Jahres , in welchem sie das 23 . Lebensjahr vollenden , der Ehe¬
bewilligung im Sinne des § 50 des Wehrgesetzes bezw . des Z 19 der Wehr¬
vorschriften I . Theil bedürfen , hat das hohe k. k. Ministerium für Landes-
vertheidigung mit dem Erlasse vom 25 . September 1896 , Nr . 24130/5684 II a,
Folgendes eröffnet:

Der Z 50 des Wehrgesetzes hat nur eine Be schränknng der Verehelichung
stellungspflichtiger oder noch vor dem stellnngspflichtigen Alter stehender Per¬
sonen im Auge , wie dies sowohl aus dem Tenor dieses Paragraphen als auch
insbesondere aus der Übersicht des einschlägigen Z 19 der Wehrvorschriften
I . Theil „ Verbot der Verehelichung für Stellungspflichtige " zu ersehen ist.

Alle anderen aus dem Titel der Wehrpflicht , bezüglich ihrer Ver¬
ehelichung beschränkten Personen , welche ohne militär -behördliche Bewilligung
sich nicht verehelichen dürfen , sind in dem Z 61, Absatz a, bis 6 des Wehr¬
gesetzes aufgezählt.

Alle im ersten Absätze des Z 61 Wehrgesetz nicht bezeichneten Personen
des Heeres (Kriegsmarine ) und der Landwehr , einschließlich der uneinge-
reihten und der nicht aktiven Ersatzreservisten , bedürfen , nach der Bestimmung
des Schlussabsatzes des bezogenen Paragraphen , znr Verehelichung einer
militär -behördlichen Bewilligung nicht und sind daher bezüglich der Freiheit
ihrer Verehelichung überhaupt keiner  Beschränkung unterworfen.

Hievon wird der Magistrat zur entsprechenden Danachachtung in die
Kenntnis gesetzt.

14 .

(Vorzeitige dauernde Beurlaubung .)
Die k. k. n .-ö. Statthalterei hat mit Erlass vom 4 . Februar

1897 , Z . 66192 ( M .-Z . 24177/XVI ) , dem Magistrate Nach¬
stehendes zur Kenntnis gebracht:

Das hohe k. k. Ministerium für Landesvertheidignng hat im Einvernehmen
mit dem h. k. u . k. Reichs -Kriegsministerinm die unter lit . s ) des Erlasses
des h. k. k. Ministeriums für Landesvertheidignng vom 3 . December 1895,
Nr . 30777 II a (h. o . Normal -Erlasses vom 29 . December 1895 , Z . 117683,
(siehe Amtsblatt Nr . 17 ox 1896 , „ Gesetze rc." , II , 6, paZ-. 19j ), enthaltene Be¬
stimmung , betreffend die vorzeitige dauernde Beurlaubung nach dem Dienst¬
alter (Z. 8 : 2 der Wehrvorschriften , II . Theil ), wie folgt abgeändert:

,,o) vor ihrer Einreihung bei der Landwirtschaft thätig gewesen, darunter
insbesondere jene , welche sich vor ihrer Einreihung in irgend eine landwirt¬
schaftliche oder Weinbauschule , oder in einen landwirtschaftlichen Lehrcurs auf¬
nehmen ließen , oder sich der Aufnahme in irgend eine der erwähnten Anstalten
während ihrer aktiven Dienstleistung versicherten und jene, welche dem gewerb¬
lichen Arbeittrstande angehört haben ."

Hievon wird der Wiener Magistrat infolge Erlasses des h. k. k.
Ministeriums für Landesvertheidignng vom 7. Juli 1896 , Nr . 17366/4473 II a,
zur Vormerkung und entsprechenden Danachachtung in die Kenntnis gesetzt.

15 .

(Anskunftertheilung an die Erhebungsorgane der
Arbeiter -Unfallversicherungs -Anstalt . )

Die k. k. n .-ö. Satthalterei hat mit Erlass vom 6 . Februar
1897 , Z . 4482 (M .-Z . 33015/XVIII ) , dem Wiener Magistrate
Nachstehendes zur Kenntnis gebracht:

Die Arbeiter -Unfallversichernngs -Anstalt in Wien hat sich an die k. k.
Statthalterei mit der Bitte gewendet , es möge veranlasst werden , dass den
gehörig legitimierten Beauftragten der Anstalt die in Unfalls -Angelegenheiten
erbetenen Auskünfte , eventuell die angesuchte Einsichtnahme in die Erhebungs¬
acten seitens jener Ämter und Vollzugsorgane im kurzen Wege gewährt werde,
welche wie die k. k. Polizei -Commissariate und k. k. Polizeiwachstnben über
wesentliche Thatnmstände oder wie die Bezirksämter und Krankenhäuser über
die Details der gepflogenen Erhebungen beziehungsweise über die Person des
Verletzten Aufschluss zu geben in der Lage sind.

Da durch die im kurzen Wege erfolgende Anskunftertheilung eine im
Interesse der Verletzten sehr wünschenswerte Beschleunigung der Feststellung
der Entschädigungen erzielt zu werden vermag , wird der Magistrat von dem
vorstehenden Wunsche der Anstalt zur thunlichsten Berücksichtigung in Kenntnis
gesetzt.

16 .

(Uttterfertigung des Befundes und Beschlusses der
Stellungs -Commission über die zu superarbitrierenden

Landsturmpslichtigen .)
Das k. u . k. 2 . Corps -Commando hat unterm 6 . Februar

1895 , M .-A .-Nr . 1413 (M .-Z . 44914/XVI ) , nachstehende Ver¬
ordnung an alle unterstehenden Ergänznngs -Bezirks -Commanden
ergehen lassen:

Auf eine gestellte Anfrage wird mit Bezug auf die Bestimmungen des
ß 9, Punkt 1 bis 7, des Verordnungsblattes für die k. k. Landwehr Nr . 33,
vom 28 . August 1894 , bekanntgegeben , dass der in der Rubrik „Anmerkung"
der Nominal -Consignationen über die zu superarbitrierenden Landsturm¬
pflichtigen einzutragende Befund und Beschluss analog den Bestimmungen der
Superarbitriernngs -Vorschrift , Z 56 , nur vom militärischen  Theil der
ambulanten beziehungsweise ständigen Stellungs -Commission zu fertigen ist.

Derlei Amtshandlungen sind daher stets nach beendetem Stellnngs-
geschäfte vorznnehmen.

Diese Verordnung geht an alle unterstehenden Ergänznngs -Bezirks-
Commanden.
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17.

(Verzeichnis der für das Jahr 1897 in den öffent¬
lichen Heilanstalten Ungarns festgestellten täglichen

Verpstegsgebüren . )

Das königl . ung . Ministerium des Innern hat dem Wiener
Magistrate , mit Note vom 7 . Februar 1897 , Z . 11039 (M .-
Z . 36806/XVI ) , nachstehendes Verzeichnis intimiert:

r-

4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

Der Heilanstalt

Benennung

Pr -,sb „ rg § s
Kolozsvar . . . .
Maros -Väsarhely .

05t

u 5
05t .

<2^

Arad.
Arany os -Marot
Beregszasz . .
Besztercze . .
Brassü . . . .
Budapest , St . Rochus

„ St . Stephan
„ St . Johann

Csikszeredai
Debreczon
Dees . . .
Ersok-Ujvär
Dsva . .
Esztergom
Fehsrgyarmat
Fehörtemplom
Fiume . .
Fogaras .
Gyöngyös
Györ . .
Gyula . .
Homonna.
Jäszberony
Kasposvar
Kapuvar .
Kassa . .
Kis -Czell .
Kis -Varda
Lovay . .
Malay . .
Marczali .
Marmaros -Sziget
Miskolcz .
Mödos . .
Mohnes .
Munkacs .
Mura -Szombati
Nagy -Becskerek
Nagy -Kanizsa .
Nagy -Kallü . .
Nagy -Karoly .
Nagy -Kikinda .
Nagy -Mihäly .
Nagy -Seben .
Nagy -St . Miklös
Nagy -Szöllös .
Nagy -Tapolcsäny
Nagy -Värad
Nagy -Enyed

sr

-n

N

kr.

50
87
85
72

62
54
76
77
64

119
119
108
52
92
74
76
65
85
62
74
78
49
75
79
72
62
50
69
75
71
71
69
71
77
60
73
72
79
78
74
62
91
79
67
66
78
77
74
59
69
65
81
65

c»

53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74

75
76

77
78
79
80

81

74

75

76

Der Heilanstalt

Benennung

rgY

Nyitra . . .
Pancsova . .
Pecs . . . .
Rimaszombat
Satoralja -Ujhely
Segesvar .
Sepsi -St . Gyö
Sopron .
Szatmnr -Nemet
Szabadka . .
Szeged . . .
Szekesfehervnr
Szegznrd . .
Szigetvär . .
Szolnok . .
Torda . . .
Temesvar . .
Trencssn . .
Ungvnr . . .
Zala -Egerszeg
Zilah . . .
Zsombolya .

-rr»

sr

Brassö . . . .
Budapest , Polizei

Kalocsa
Perlak .
Szeged .
Zsolna.

LZ
« rrr-»
. «cs

sr

Budapest lipotmezei
Besondere Classe

I . Classe . . .
II . „ . . .

III . „ a) . .
III . „ b) . .

Nagy -Seben
I . Classe

II.
III.

Nagy -Kallo:
11. Classe

III . ..

N

Budapest angyalföld:
II . Classe . . . .

III . ..

« 2
->»

>«5»

K -

kr.

80
69
77
68
70
73
78
72
70
95
69
79
70
57
85
63
79
64
67
69
71
72

56
74

50
50
69
50

500
300
150
80
70

300
150

70

150
70

150
70

gesetzten
Anmerkung zu Post  21 , 48 und 51 : Die pro 1896 fest
en täglichen Verpflegsgebüren bleiben vorläufig in Giltigkeit.

18.

(Auslagen für ohne Zustimmung der Geuoffeufchafts-
vertretung einberufene Gehilfeuversammlungen ist

die Genossenschaft nicht verpflichtet zu decken .)
Die k. k. n .- ö. Statthalterei hat mit Erlass vom 11 . Februar

1897 , Z . 121722 ( M .-Z . 30611/XVIII ) , dem Magistrate Nach¬
stehendes zur Kenntnis gebracht:

Das k. k. Handelsministerium fand gemäß Erlasses vom 20 . December
1896 , Z . 66742 , dem Recnrse des Gehilfenausschusses der Genossenschaft der
Einspänner in Wien , gegen die h. ä. Entscheidung vom 28 . October 1896,
I 96191 , mit welcher in Bestätigung des Bescheides des Wiener Magistrates
vom 22 . Juni 1896 , Z . 87275 , dem Ansuchen des Obmannes des Gehilfen-
ausschusses der genannten Genossenschaft um Verhaltung der Genossenschaft
zur Bezahlung der ans der Einberufung von vier Gehilfenversammlungen er¬
wachsenen Kosten im Betrage von 16 fl. nicht willfahrt wurde , keine Folge zu
geben, weil die Genossenschaft, welche die aus der Gehilfenversammlnng als
eines integrierenden Bestandtheiles der Genossenschaft und zugleich gesetzlichen
Organes für einen Theil der Zwecke der Genossenschaft erwachsenden Kosten,
insbesondere also auch die Kosten der Einberufung der Versammlung zu tragen
hat , bei dem Abgänge einer bezüglichen statutarischen Bestimmung einzig und
allein berechtigt ist, zu bestimmen , durch wem sie die zur Geschäftsführung ge¬
hörenden Arbeiten besorgen und auf welche Art sie die damit verbundenen
Ausgaben bestreiten will , demnach nicht verhalten werden kann , die ohne Zu¬
stimmung der Genossenschaftsvertretung gemachten Auslagen ans ihren Mitteln
zu decken.

IS.

(Verbot der Führung der Bezeichnung „ Doktorand ". )
Die k. k. n .-ö. Statthaltcrei hat mit Erlass vom 13 . Februar

1897 , Z . 9327 (M .-D .-Z . 500 ), dem Wiener Magistrate Nach¬
stehendes zur Kenntnis gebracht:

Das k. k. Ministerium für Cultus und Unterricht hat mit dem Erlasse
vom 15. Jänner 1897 , Z . 1754/C . M . M . ex 1896 , die Führung der Be¬
zeichnung „Doctorand " seitens der Studierenden überhaupt und der Nigorosanten
insbesondere untersagt.

Zuwiderhandelnde sind nach Maßgabe der geltenden Disciplmar -Vor-
schriften von der akademischen Behörde zur Verantwortung zu ziehen.

Diesem Verbote entsprechend ist in ämtlichen Ausfertigungen die Be¬
zeichnung eines Studierenden oder Nigorosanten als „ Doctorand " zu ver¬
meiden.

20 .

(K . k. Kunst -Akademie in Prag .)

Die k. k. n .-ö. Statthalterei hat mit Erlass vom 17 . Februar
1897 , Z . 8006 (M .-Z . 46851 ) , dem Wiener Magistrate Nach¬
stehendes zur Kenntnis gebracht:

Laut an das hohe k. k. Ministerium für Landesvertheidignng gelangter
Mittheilnng des hohen k. k. Ministeriums für Cultus und Unterricht wurde
die Prager Maler -Akademie ohne Änderung der Lehrverfassung mit Aller¬
höchster Genehmigung in eine staatliche Lehranstalt mit dem Titel „K. k. Kunst-
Akademie in Prag " umgestaltet.

Die bezügliche Berichtigung des Verzeichnisses, Beilage II a zu Z 64 der
W .-V ., I . Theil , wird mittels Nachtrages erfolgen und ist vorläufig an der
betreffenden Stelle vorzumerken.

Hievon wird der Magistrat infolge Erlasses des hohen k. k. Ministeriums
für Landesvertheidignng vom 23 . Jänner 1897 , Z . 34562 II a/7292 ex 1896,
in Kenntnis gesetzt.

21

(Evidenzhaltnng der der Traintruppe , den Anstalten
des Train -Zeugwesens und der Gestütsbranche ent¬

stammenden Landstnrmpstichtigen .)

Die k. k. n .-ö. Statthalterei hat mit Erlass vom 18 . Februar
1897 , Z . 4530 (M .-Z . 46850/XV1 ) , dem Wiener Magistrate
Nachstehendes zur Kenntnis gebracht:

Die zu Ersatzzwecken des Heeres gewidmeten Landstnrmpstichtigen , welche
der Traintruppe , den Anstalten des Train -Zeugwesens und der Gestütsbranche
entstammen , sind in Hinkunft in den bezüglichen Eingaben getrennt nach¬
zuweisen.

Dementsprechend sind in den Mustern 4, 4a , 5 , 5a und 7 der mit
dem R .-G .-Bl . Stück UXV , vom 31 . August 1894 , Nr . 182 , verlautbarten
Landsturm -Meldevorschrift die Rubriken : „ Traintruppe ", „ Anstalten des Train-
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Zeugwesens und Gestütsbranche " , in separate Rubriken zu theilen und er¬
halten nunmehr die fortlaufenden Zahlen 12 , 13 und 14.

Dementsprechend werden auch die Zahlen der folgenden Rubriken zu
ändern sein.

Hievon wird der Wiener Magistrat infolge des Erlasses des hohen
k. k. Ministeriums für Landesvertheidigung vom 7. Jänner 1897 , Z . 3267,
x>ras8 . IV b ex 1896 , mit dem Aufträge in Kenntnis gesetzt, die noch vor¬
handenen Drucksorten an Summarien nach den Mustern 4, 4a , 5 und 5 a
sofort zu berichtigen , sowie die diesfälligen Conclnren bei den angeführten
Mustern der LandstnrrmMeldevorschrift (auch in der „Anleitung " zu 4 und 4 a
und b, beziehungsweise im vierten Absätze) vorzunehmen.

22 .

(Öffentliches Krankenhaus in Schäßburg .)
Das königl . Ungar . Ministerium des Innern hat mit Note

vom 25 . Februar 1897 , Z . 116554 6x 1896 ( M . -Z . 55161/XVI ) ,
dem Wiener Magistrate Nachstehendes zur Kenntnis gebracht:

Es wird diensthöflichst mitgetheilt , dass dem neuerbauten Krankenhause
in Schäßbnrg , Comitat Nagy -Küküllö , vom 1. Jänner 1897 an der Charakter
eines öffentlichen Spitales verliehen und dass die Verpflegsgebür pro 1897
mit täglich 73 kr. festgesetzt wurde.

23 .

(Untersuchung von Futtermitteln auf Verfälschungen
und Bernnreinigungen .)

Die k. k. n .- ö. Statthalterei hat mit dem Erlasse vom
28 . Februar 1897 , Z . 117268 (M .-Z . 52700/XV ) , dem Wiener
Magistrate Folgendes eröffnet:

Laut Erlasses des k. k. Ministeriums des Innern vom 5 . September
1896 , Z . 26093 , hat das k. k. Ackerbanministerium mit Rücksicht auf die Ge¬
fahren , welche der Verkauf gefälschter, sogenannter Kraft -Futtermittel in sich
schließt, die Verfügung getroffen , dass Untersuchungen von Mehl . Kleie und
ähnlichen Futtermitteln auf Verfälschungen und Verunreinigungen , einschließlich
der Prüfung auf Mutterkorn von der k. k. Samen -Controlstation und der
k. k. landwirtschaftlich -chemischen Versuchsstation in Wien um den Einheits¬
preis von 1 fl. für die Probe sowohl für die Genossenschaft der Milchmeier
in Wien als auch für alle Landwirte überhaupt besorgt werden.

Gleichzeitig wurde eröffnet , dass das k. k. Ackerbauministerinm geneigt sei,
diesen Einheitspreis auch bei den anderen staatlichen Versuchsstationen einzu¬
führen , wenn die Verhältnisse dies als geboten erscheinen lassen.

Wie weiters aus den Erlässen des k. k. Ministeriums des Innern vom
10 . October 1896 , Z . 26093 , und vom 7. December 1896 , Z . 39730 , hervor¬
geht , wurden seitens des k. k. Ackerbanministeriums auch die landwirtschaftlich-
chemischen Versuchsstationen in Görz und Spalato in der gleichen Weise be¬
auftragt und wurde endlich gemäß einer Anregung des Präsidiums des
Landesculturrathes für Böhmen auch die landwirtschaftlich -chemische Versuchs¬
station desselben ermächtigt , Untersuchungen der vorerwähnten Art für Land¬
wirte zum Einheitspreise von einem Gulden für die Untersuchung jeder Probe
vorzunehmen.

24 .

(Entscheidung des k. k. Verwaltungsgerichtshofes,
betreffend die Vertretung der Gemeinde Wien bei

diesem Gerichtshöfe .)

Vom Präsidium des k. k. Verwaltungsgerichtshofes wurde
unterm 1. März 1897 , Nr . 38 (M .-D .-Z . 631 ) , an den Wiener
Gemeinderath nachstehendes Schreiben gerichtet:

Auf die Eingabe vom 23 . Februar 1897 , Z . 1786 , wird dem löblichen
Gemeinderathe bekanntgegeben , dass der Verwaltungsgerichtshof in der Plenar¬
sitzung vom heutigen Tage im Grunde des Z 31 des Gesetzes vom 22. October
1875 , R .-G .-Bl . Nr . 36 ex 1876 , dann der ZZ 18 und 44 des Gemeinde-
statntes der Reichshaupt - und Residenzstadt Wien den Beschluss gefasst hat,
dass zur Vertretung der Gemeinde Wien bei diesem Gerichtshöfe , sei es als
Beschwerdeführerin , sei es als mitbetheiligte oder als mitbelangte Partei , nur
hiezu bevollmächtigte Advocaten oder speciell zur Vertretung bevollmächtigte
Mitglieder des Gemeinderathes zugelassen werden können.

Dadurch wird jedoch selbstverständlich das der Gemeinde gemäß Z 30
des citierten Gesetzes znstehende Recht, in jenen Fällen , in welchen dieselbe
als belangte Behörde erscheint, einen Vertreter nach eigener Wahl zu ent¬
senden, nicht beeinflusst.

25 .
(Zulassung der Flachziegel -Gewölbedecke mit Patent-
Wellenziegel ( Patent Wehler ^ bei Hochbauten in

Wien .)
Magistrats -Director Tachau hat unterm 5 . März 1897,

M .-Z . 171494 sx 1896/IX , an den Herrn August Wehler,
k. n . k. Hauptmann zu Premysl (k. u . k. Militär -Banabtheilung)
nachstehenden Bescheid gerichtet:

Auf Grund der vom Stadtbanamte vorgenommenen Erprobung über
die Anwendung der neuen Flachziegel -Gewölbedecke mit Patent -Wellenziegel
(Patent Wehler ) wird die Verwendung dieser Deckengewölbe bei Hochbauten
im Gebiete der k. k. Reichshanpt - und Residenzstadt Wien unter nachstehenden
Bedingungen für zulässig erklärt:

1. Die Deckengewölbe, welche nur als „ Gewölbe zwischen Traversen"
ansgeführt werden dürfen , sind derzeit nur dort zulässig, wo ein von diesen
durch Beschüttung getrennter Fußboden zur Anwendung gelangt und die
zufällige Last (550 k^ ) für 1 m ? nicht überschritten wird ; die Spannweite des
Gewölbes darf 1 70 m nicht überschreiten.

Werden derartige Gewölbe augewendet , so sind dieselben durch Beschreibung
in den Consenspläuen ersichtlich zu machen.

2. Die Ziegel sind aus gut durchgearbeitetem Thon mittels Nachpressung
und scharfem Brande in Dimensionen zu erzeugen , welche dem vorgelegten
Musterziegel mit 31 cm Länge , 12 cm Breite , 10 cm Höhe und 3 cm Wulst
beziehungsweise Muldentiefe entsprechen ; mangelhafte Ziegel sind von der
Verwendung unter allen Umständen auszuschließen.

3. Für einen „satten " Anschluss der Gewölbe an die Traversen ist ent¬
weder durch entsprechendes Behauen der längs der Traversen liegenden Ziegel
oder durch Verwendung von besonderen Widerlagssteinen nach dem ange-
schlosseuen Muster bei Einhaltung der in der Protokollskizze festgelegten
Dimensionen vorzusorgen . Bei Verwendung dieser Formsteine ist zwischen
diesen und dem eigentlichen Gewölbe entlang der Widerlager eine stehende
Schar ans gewöhnlichen Ziegeln eiuzuschalten . In jedem Falle ist bei Aus¬
führung der Gewölbe zur Versteifung der Traversen der Raum längs des
oberen freien Theiles der Traversen zwischen oberer Flantsche und Gewölbe
durch eine stehende Ziegelschar auszumauern.

4 . Die Traversen sind gegen seitliches Ausweichen kräftigst zu verankern
und haben hiebei folgende Regeln zu gelten:

In jedem  Gewölbeplatzel sind Rnndeisen -Schließen von wenigstens
20 mm Durchmesser anzuordnen , und zwar bei einer Tiefe des zu über¬
deckenden Raumes bis zu 5 50 m mindestens eine, bei nebeneinder gereihten
Platzeln abwechselnd je eine und je zwei Schließen . Dieselben sind um die
Hälfte der Feldlängen gegeneinander zu versetzen. Bei größeren Tiefen als
5 50 m sind mindestens zwei Schließen , bei nebeneinander gereihten Platzeln
abwechselnd je zwei und drei versetzt anzuordnen . Die Schließen sind derart
einzuziehen , dass dieselben den Gewölberücken tangieren und ein Behauen der
Ziegel infolgedessen nicht erforderlich ist. Die Schließen sind in den Consens-
plänen einzuzeichnen . ' "

5. Die Herstellung von horizontalen Decken als scheitrechter Bogen ist
unzulässig : die Pfoilhöhe hat in allen Querschnitten 3 cm zu betragen.

6. Bei Ausführung der Gewölberinge mit horizontaler Sprengung ist
der in der Mitte des Platzels sich ergebende linsenförmige Theil , welcher im
Scheitel höchstens eine Breite von 20 cm erreichen darf , ans Portland -
Cement -Beton herzustellen.

7. Die Herstellung der Gewölbe hat durch geübte Arbeiter bei strenger
Überwachung seitens des Gesnchstellers oder dessen verantwortlichen Vertreters
zu erfolgen.

8 . Für die Herstellung der Gewölbe ist ein Mörtel ans langsam
bindendem Portlanb -Cement im Mischungsverhältnisse von mindestens 1 Theile
Portland -Cement aus 4 Theile Donausaud , oder ein solcher Mörtel unter
Zusatz von Weißkalk zu verwenden.

Das Mischungsverhältnis dieses letzteren Mörtels hat gleich dem bei der
Ausführung der Probegewölbe verwendeten zn sein : 1 Theil Portland-
Cement , 2 Theile Weißkalk, 8 Theile Donausand . Die Ziegel sind vor dem
Versetzen zu „netzen". Die Fngenbreite darf 5 mm nicht überschreiten . In
den aufeinanderfolgenden Schichten sind die Ziegel „voll auf Fug " anzu¬
ordnen.

Die Abänderung , Ergänzung oder der Widerruf der Genehmigung wird
nach den Ergebnissen der praktischen Verwendung Vorbehalten.

Hievon werden Euer Wohlgeboren mit dem Beifügen in die Kenntnis
gesetzt, dass die Erledigung hinsichtlich der übrigen Punkte Ihrer Eingabe Nach¬
folgen wird.

26 .

(Der Betrieb der Auskunftertheilung und Ver¬
mittlung in Versicherungs -Angelegenheiten — ein

freies Gewerbe . )
Die k. k. n.-ö. Statthalterei hat mit dem Erlasse vom 7. März 1897,

Z . 12776 , über eine Anmeldung des Betriebes der Auskunftertheilung und
Vermittlung in Versicherungs -Angelegenheiten (Auskunftertheilung über die
Creditverhältnisse von Firmen ausgeschlossen und Versicherung gegen Prämien
vorausgesetzt ) entschieden, dass dieses Unternehmen sich nicht als Privatgeschäfts-
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Vermittlung , sondern nach Punkt IV des Knndmachungspatentes zur G .-O.
als freies Gewerbe darstellt . (G .-Z . 14068/1 des magistr . Bezirksamtes für
den I . und VIII . Bezirk .)

27 .
(Inbetriebsetzung von Benzin -Motorwagen .)
Die k. k. Polizei -Direction hat mit Note vom 8 . März 1897,

Z . 28561 (M .-Z . 57018/XIV ), nachträglich (siehe Amtsblatt
Nr . 17 ex 1897 , „Gesetze, Verordnungen rc. " II , xa .A. 14 ) be¬
kanntgegeben , dass bei der Bewilligung zur Inbetriebsetzung eines
Benzin -Motorwagens im Sinne des an die k. k. böhm . Statt¬
halterei in Prag gerichteten Erlasses des k. k. Ministeriums des
Innern vom 1. Jänner 1896 , Z . 36668 , noch die Beobachtung
der nachstehenden Vorsicht aufgetragen werde:

Das Nachfüllen des Benzinbehälters im Wagen mit frischem neuen
Benzin darf niemals auf der Straße , beziehungsweise an einem dem öffent¬
lichen Verkehre dienenden Orte stattfinden.

Dieses Nachfüllen hat bei Dag und an einem vom öffentlichen Verkehre
abgeschlossenen, feuersicheren Orte zu geschehen.

Diese Vorsichtsmaßregel ist wegen der außerordentlich leichten Ver¬
flüchtigung des Benzins , der leichten Entzündlichkeit desselben und der raschen
Bildung explosibler Gemenge genanestens einzuhalten.

Weiters wird behufs Vermeidung des Ausströmens von Benzindämpfcn
auf den sicheren und dichten Verschluss des am Wagen selbst untergebrachten
Benzingcfäßes und des sogenannten Vergasers zu achten sein.

28 .

(Gift -Verschleiß . )
Das magistratische Bezirksamt für den IX . Bezirk hat dem Max Hla-

waöek,  öffentlichen Gesellschafter der Firma Lenoir L Förster,  die Con-
cession zum Verschleiße von Giften mit dem Standorte IX . Bezirk , Garnisons¬
gaffe 7, verliehen . (G .-Z . 37238 ex 1896/B .-A. IX . Bez .)

20 .
(Öffentliche Sammlungen .)

Die k. k. n .-ö. Statthalterei hat mit Decret vom 15 . Februar 1897
(M .-Z . 39266/III ) , dem Frauen - Wo h thätig keitsverein  e für Wien und
Umgebung die Bewilligung ertheilt , bis 31 . December 1897 eine Sammlung
milder Spenden zu Vereinszwecken bei bekannten Wohlthätern , somit nicht
von Haus zu Haus , im Wiener Polizeirayon veranstalten zu dürfen.

Über Ermächtigung des h. k. k. Ministeriums des Innern vom 13 . Februar
1897 , Z . 1420/M . I ., hat ferner die k. k. Statthalterei in Wien unterm
24 . Februar 1897 , Z . 15184 (M .-Z . 49390 ), dem Asylvereine für arme,
kranke Kinder in Ischl  die unterm 16 . November 1896 erbetene Bewilligung
ertheilt , im Laufe des Jahres 1897 durch sechs Monate , und zwar vom
1. März bis 31 . August zu Gunsten des Kaiser Franz Josef -Kinderhospizes
in Sulzbach bei Ischl im Erzherzogthume Österreich unter der Enns bei be¬
kannten Wohlthätern , daher mit Ausschluss von Hans zu Haus , Sammlungen
zu veranstalten.

II. Ulmnntivliestimmuilgen.
Hemeindei olh:

30 .

(Beitritt der Gemeinde Wien rücksichtlich der städt.
Caßenämter zum Check- und Clearingverkehre der

k. k. Postspareassa .)
Beschluss des Wiener Gemeinderathes vom 4 . September

1896 , Z . 5860:
1. Dem Check- und Clearingverkehre der k. k. Postspareassa haben bei¬

zutreten:
a) die städtische Central -Hauptcassa;
b ) die 19 städtischen Hauptcassa -Abtheilungen mit je einem Conto;
c) die 19 städtischen Steueramts -Abtheilnngen;
ä ) ebenso ist auch für jene commnnalen Institutionen , welche mit dem Publi¬

cum im Cassaverkehre stehen, beim Check- und Clearingverkehre je ein
Conto zu eröffnen.
2. Die Gebürenfreiheit oder wenigstens Gebürenermäßigung bei dem

Postsparcassenamte ist zu erwirken und gleichzeitig wegen rascherer Verzinsung
der Erläge zu unterhandeln.

3. Die Erlagsscheine sind an die Parteien unentgeltlich zu verabfolgen.
4. An das Handelsministerium ist eine Eingabe zu richten , dass die

Posterlagsscheine für die gesammten Contrahenten sreigegeben werden und dass

auf der Rückseite der Erlagsscheine ermöglicht werde , dass Mittheilnngen , welche
auf die Erlagssnmme Bezug haben , angefügt werden , ohne eine Marke benützen
zu müssen.

5. Der Magistrat wird aufgefordert , binnen vier Wochen Vorschläge zur
Durchführung dieser Beschlüsse zu machen.

n »
*

Beschluss des Wiener Stadtrathes vom 8 . Jänner 1897,
Z . 10630 ex 1896:

1. Bei der städtischen Hauptcaffa (Centrale ) wären für die einzelnen,
separat verrechneten und frnctificierten Fonde die im vorliegenden Verzeichnisse,
Beilage I der Buchhaltungs -Äußerung sud Post 1 bis 4 , angeführten Check-
Conten und für die im Caffastandsausweise in der Gesammlsnmme „Zusammen"
enthaltenen Gelder der sub Post 5 erwähnte Check-Conto zu eröffnen.

2. Da gegenwärtig die Cassageschäfte für die Bezirke I , VIII , IX durch
die städtische Hauptcassa -Centrale — nicht getrennt von den centralen Caffen-
geschüften — geführt werden und auch in Hinkunft die Geschäfte für den
1. Bezirk mit den centralen Cassengeschäften geführt werden dürften , so wäre
für den I . Bezirk kein Check-Conto zu eröffnen , und wären für den VIII . und
IX . Bezirk wohl solche Conten sofort zu eröffnen , um die fortlaufenden Check-
Contonnmmern zn erhalten , aber der eiqentliche Checkverkehr erst mit der
Acliviernng dieser Cassa für den VIII . und IX . Bezirk ins Leben treten zu lassen.

Sonach wird der Checkverkehr für die Bezirke I , VIII , IX sich auf dem
sul ) Post 5 des Verzeichnisses angeführten Check- Conto der Hauptcassa -Centrale
abwickeln.

Es wären also separate Check-Conten für die Hauptcassa -Abtheilungen II
bis XIX zn eröffnen.

3 . Nach erfolgter Eröffnung der Check-Conti wird der Beitritt der
städtischen Hauptcaffa und ihrer Abthcilungen zum Clearingverkehr anznmelden
sein. Nach den Ausführungen der Vertreter der k. k. Finanzbehörden bei der
Besprechung vom 30 . September (siehe Seite 13 u. f. des Protokolles ) erscheint
es empfehlenswert , die Check-Conto -Eröffnung für die Steueramts -Abtheilnngen
mit Rücksicht auf die bezügliche, erst vor nicht langer Zeit erlassene Verord¬
nung des k. k. Finanzministeriums vom 24 . März 1896 , Z . 11735 , R .-G .-Bl.
Nr . 52 , erst dann einzuführen , bis auf Grund längerer Erfahrungen etwaige
Änderungen , beziehungsweise eine weitere Ausdehnung der Steuereinzahlnng
Per Postspareassa angezeigt erscheinen wird und eine Änderung obiger Ver¬
ordnung dann mehr begründet ist.

Diese Verschiebung der Ausführung des Punktes 1 o des Gemeinderaths-
Beschlnffes kann umso leichter stattfinden , als nach derselben erwähnten Mini-
sterial -Verordnung schon derzeit Zahlungen von directen Steuern für jeden
Gemeindebezirk Wiens auf dem Check-Conto des dem Check- und Clearing¬
verkehre des k. k. Postsparcaffenamtes angehörenden Central - L>teueramtes Wien
geleistet weiden können . Aus diesen Gründen , sowie bei dem Umstande , als
die Überweisung der auf den Conten der Abtheilnngcn gezahlten Gelder ans
den Centralconto des Steueramtes stattsinden muss und dies, abgesehen von
den zu zahlenden Manipnlationsgebüren (2 kr.) einen Zeit - und Zinsenverlust
bedeutet (siehe Seite 4 der Buchhaltungs -Äußerung ), wäre vorläufig von der
Eröffnung separater Conten bei der Postspareassa für die einzelnen «Lteueramts-
Abtheilungen abzusehen , der geeignete Zeitpunkt hiefür jedoch wahrznnehmen.

4. Von den commnnalen Institutionen , welche mit dem Publicum im
Cassenverkchre stehen (Friedhofs -Verwaltung , Lagerhaus rc.), ist zufolge Be¬
schlusses der Lagerhaus -Commission vom 2 . März 1887 , M .-Z . 73672 , das
Lagerhaus bereits Mitglied des Check- und Clearingverkehres der k. k. Post-
sparcaffa.

Hinsichtlich des Negiegeschäftes des Central -Friedhofes wurde auf Grund des
Magistrats -Antrages vom 16. Februar 1892 , M .-Z . 27770 , infolge Bescheides
des k. k. Bezirkshanptmanncs Dr . v. Fried eis vom  5 . Jänner 1896 , Z . 791,
von dem Beitritte der Gemeinde zum Anweisungsverkehre des k. k. Post¬
sparcaffenamtes Umgang genommen ; es wäre aber auf Grund neuerlicher
Erhebungen ein abermaliger Antrag zu stellen.

Weiters ist der Check- und Clearingverkehr für die städtischen Versor-
gungshänser bezüglich der Contrahenten für die Pfründncransspeisnng bereits
eingesührt.

5 . Da infolge des obigen Gemeinderaths -Beschluffes , Punkt 3, die Erlags¬
scheine an die Parteien unentgeltlich zn verabfolgen sind, eine Gebürenermäßi¬
gung und auch die Herstellung dieser Scheine durch die Gemeinde selbst jedoch
nicht zugestanden wurde , so müssten auch die infolge der obigen Verordnung
des k. k. Finanzministeriums im Einvernehmen mit dem k. k. Handelsministerium
und dem k. k. Postsparcassenamte aufgelegten Steuereinzahlungsscheine , welche
per Stück 5 kr. kosten, von der Gemeinde bestritten werden.

Die Stadtbuchhaltung hat die Kosten dieser dreitheiligen Scheine auf
Grund der Anzahl der Steuercontribuenten im Jahre 1895 mit 36 .265 fl.
40 kr. berechnet , welche Ziffer bei der steten Zunahme dieser Contribuenten-
Anzahl und nach dem Jnslebentreten der neuen Steuergesetze (1. Jänner 1898)
eine beträchtliche Steigerung erfahren wird . Hiezu kommen die übrigen , nach
obigem Gemeindcraths -Beschlusse gleichfalls unentgeltlich zn verabfolgenden
Erlagsscheine im externen Verkehre der städtischen Hanptcassa und ihrer Ab-
theilnngen.

Es handelt sich also um eine beträchtliche Auslage , wovon die für die
Steuereinzahlnngsscheine einen bedeutenden Mehraufwand für das Steuer-
einhebnngsgeschüft darstellt ; da nun bei diesem Geschäfte der höhere Percentsatz
für den Staat und das Land , und nur ein geringster Percentsatz (bei der
neuen Einkommensteuer erhält die Gemeinde überhaupt keine Zuschläge ) für
die Gemeinde eingehoben wird , so ist dermalen von einer unentgeltlichen Ver¬
abfolgung von Stenereinzahlungsscheinen abzusehen.
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Hiebei ist auch zu berücksichtigen , dass für Parteien , welche ihrer Steuer¬
pflicht lieber im Wege der Postanstalt als durch Einzahlung im Steueramte
genügen , die Steuerzahlung mittels dieser Steuereinzahlungsscheiue a 5 kr.
billiger ist , als mittels der bisher üblichen , laut Vernehmens im nächsten Jahre
außer Gebrauch kommenden Steuerpostauweisungen , für welche außer den
Blankettgebüren a 3 kr. noch die Portokosten , die bis zu 50 kr . steigen können,
zu bezahlen sind , abgesehen davon , dass mittels derselben nur Beträge von
höchstens 500 fl . beglichen werden können.

6 . Die Abfuhren der bei den Steueramts -Abtheilungen von jenen Parteien,
die sich nicht der Steuereinzahlungsscheiue bedienen wollen , direct eingezahlten
Beträge hätte in Hinkunft nicht mehr an die Steneramts -Centrale , sondern an
die nüchstgelegeneu , von der k. k. Post - und Telegraphen - Direction als hiefür
eingerichtet bekanntzugebenden Postämter (Sammelstellen ) mittels der durch
die erwähnte Ministerial -Verordnung vorgeschriebenen dreitheiligeu Einzahlungs¬
scheine zu „ geschehen (siehe die Gründe auf Seite 13 , 14 , 15 , 16 der Buch¬
haltungs -Äußerung ).

Der hiebei zu beobachtende Vorgang wird auf Grund der noch aus¬
stehenden Beantwortung der oberwähnten , an die k. k. Post - und Telegraphen-
Direction gerichteten h . ä . Note vom 13 . October 1896 , M .-Z . 108712 , zu
vereinbaren sein.

7 . Im internen Cassaverkehre der städtischen Hauptcassa und Hauptcassa-
Abtheilnngen wären , entsprechend den Ausführungen in der Buchhaltungs-
Äußerung " Seite 17 , 18 , 19 . die Bargeldabfuhren der Abtheilungen an die
Centrale mittels der Erlagsscheine der städtischen Hauptcassa zu bewirken und
den Guthabungen dieser Abteilungen auf den Check- Conto der Hauptcassa-
Centrale im Clearingwcgc zu überweisen.

8 . Nachdem es von dem k. k. Handelsministerium nicht gestattet wurde,
auf die Rückseite der Erlagsscheine aus die Erlagssumme bezughabendc Be¬
merkungen zu schreiben , so wäre der von der städtischen Buchhaltung auf
Seite 20 und 21 der Äußerung zur Controle vorgeschlagene Vorgang zu be¬
achten , wonach die den Zahlungsaufträgen und sonstigen Zahlungsaufforde¬
rungen seitens der Cassa beizulegenden Erlagsscheine mit Controlnummern,
welche mit der betreffenden Vorschreibung übereinstimmen , zu versehen sein
werden.

9 . Die Bestimmung , welche Gebüren , Zinsen und sonstigen Zahlungen an
die Hauptcassa beziehungsweise die Hauptcassa -Abtheilungen im Wege des
Check- und Clearingverkehres der Postsparcassa beglichen werden können , wäre
den magistratischen Referenten beziehungsweise Leitern der magistratischen Be¬
zirksämter anheimzugebeu , welche die diesfälligen Weisungen au die Parteien
und städtischen Lassen zu erlassen hätten . Da der zu beobachtende Vorgang
durch die betreffende amtliche Belehrung über den Check - und Clearingverkehr
des k. k. Postsparcasseuamtes festgesetzt erscheint , ist ein ungleichmäßiger Vorgang
nicht zu besorgen . Jedenfalls wäre daran festzuhalten , dass ein Erlagsschein
nur für eine bestimmte Gebür zu benützen ist.

10 . Was die Hinauszahlung von Geldbeträgen au Parteien , Corpo-
rationeu , Behörden u . s. w . betrifft , so wird zu .unterscheiden sein , ob der
Bezugsberechtigte auch Mitglied der Postsparcassa ist oder nicht . Im ersteren
Falle wäre sich behufs Auszahlung des vom Bezugsberechtigten einzufordern¬
den Erlagsscheiues der Postsparcassa zu bedienen ; in allen anderen Fällen hätte
die Zahlungsanweisung bei der Postsparcassa mittels Checks zu erfolgen . Da
Checks in der Regel nur auf höchstens 10 .000 fl. ausgestellt werden können,
wäre seitens des Magistrates nach Beitritt der Gemeinde zum Check- und
Clearingverkehr der Postsparcassa das Ansuchen an die Directiou des Post-
sparcassenamtes zu richten , dass jede Summe , also auch höher als 10 .000 fl .,
bei diesem Verkehre ausbezahlt werden dürfe . (Seite 25 Protokoll .)

11 . Hinsichtlich der den städtischen Kontrahenten auszuzahlenden Rech¬
nungen kommt zu bemerken , dass nach Tarifpost 83 L 2 des Gebürengesetzes
saldierte Conti , die zu einem gerichtlichen Gebrauche oder anstatt der Quittung
bei einer öffentlichen Cassa beigebracht werden , der für Empfangsbestätigungen
festgesetzten Gebür (Stempel nach Scala II ) unterliegen , und dass nach dem
Erlasse des k. k. Finanzministeriums vom 7 . Februar 1889 , Z . 37271 , Ge-
meiudecassen in den das öffentliche Interesse einer Gemeinde berührenden
Sachen öffentliche Cassen sind , daher alle in solchen Angelegenheiten bei den
Gemeiudecassen zahlbaren saldierten Conti und Rechnungen der Handels - und
Gewerbetreibenden der Stempelpflicht nach Scala II unterliegen.

Bei Auszahlung dieser Rechnungen im Wege der Postsparcassa kann die
Saldieruugsclausel entfallen , weil die Hauptcassa mit dem Contoauszuge die
Bestätigung der Zahlung erhält.

Um nun die städtischen Organe vor Verhängung von Stempelstrafeu zu
schützen , wolle geneigtest ausgesprochen werden , dass derlei Rechnungen in
jenen Fällen , wo sie im Wege des Postsparcasseuamtes bezahlt werden,
künftighin nicht mehr mit der Saldierungsclansel zu versehen sind , dass viel¬
mehr der Kontoauszug der Postsparcassa zum Beweise der richtigen Abfuhr
diene , und dass die städtischen Cassen bei etwaigen nachträglichen Beanstan¬
dungen seitens der Fiuanzbehörde keinerlei Verantwortung trifft.

Mit Rücksicht hierauf wird der Gemeinderaths -Beschlnss vom 14 . No¬
vember 1888 , Z . 6334 , Punkt 2 (Seite 23 , 24 , Magistratisches Verordnungs¬
blatt 1889 ), betreffend die Aufnahme der Befriedigungserklärung der städtischen
Contrahenten in die betreffende Vorschrift (Bedingnisse ) , bei diesem Anlasse in
Erinnerung gebracht.

12 . Hinsichtlich der Auszahlung von Pfründen , Pensionen , Gnaden¬
gaben u . dgl ., dann der in bestimmten Münzsorten hinanszugebenden Geld-
verläge an Versorgnngshäuser rc . wären die entsprechenden Verfügungen nach
dem Einlangen der diesbezüglich .. zu gcwärtigenden Mittheilnng der k. k. Post-
und Telegraphen -Direction für Österreich unter der Enns vom Magistrate zu
treffen.

Hinsichtlich der Geldverläge an die Armen -Jnstitnte und die Bezirks¬
vorsteher sind Verhandlungen im Zuge , durch welche dieser Gegenstand seine
Erledigung finden wird.

18 . Sämmtliche mit der Einführung des Check- und Clearingverkehres
verbundenen Kosten (Seite 26 und 27 der Buchhaltungs -Äußerung ) wären
bezüglich der eigenen Gelder auf einer neu zu eröffnenden Subrnbrik der
Rubrik IV 21 „ Verschiedene Amtserforderniffe " und bezüglich der anderen
Fonde auf der Rubrik „ Allgemeine Ämtserfordernisse " dieser Fonde zu ver¬
rechnen . Die für die Theilnahme der Anlehensgclder an dem Postsparcaffen-
verkehr erwachsenden Auslagen wären dem Anlehen am Schluffe des Jahres
von den eigenen Geldern zu vergüten.

14 . In dem Nachweise Beilage 5 hat die Buchhaltung die mnthmaßliche
Höhe des Einganges an Fructificatzinsen berechnet , im Falle die eigenen Gelder
sümmtlich bei der Postsparcassa angelegt würden . Da dieser Entgang ein be¬
trächtlicher ist , so wäre das Guthaben der Gemeinde bei der Postsparcassa nur
in jener Höhe zu halten , als es die hierämtliche Geschäftsgebarnng erfordert,
im übrigen jedoch die Art der Fructificierung der verfügbaren Cassabestände
in Hinkunft zu bestimmen.

15 . Die neue Institution wäre vom 1. Februar 1897 einzuführen und
dies vorher in entsprechender Weise zu verlautbaren.

16 . Der Magistrat hat die Erreichung einer rascheren Verzinsung und
Gebürenanweisnng im Auge zu behalten und etwa Ende 1897 eine neuerliche
Eingabe an das Handelsministerium zu richten.

17 . Zu den Verhandlungen wegen Auszahlung von Pfründen , Pensionen,
Gnadengaben , sowie der Verläge , Armen -Jnstitnte , Bezirksvorsteher , dann mit
der Friedhofsverwaltnng und Fouragebestellung ist der Stadtraths -Referent
bcizuzichcn.

18 . Im internen Verkehre sind die Barabfuhrcn täglich von den Steuer-
amts -Ablheilungen an das Central -Steueramt mit Steuereinzahlnngsscheinen
zu bewerkstelligen.

19 . Die Saldierungsclansel hat zu entfallen.

3L.
(Aufbesserung der Bezüge der städtischen Aushilss

-jener . )
Der Wiener Gemeinderath hat in der Sitzung vom

11 . Februar 1897 zur Zahl 10832 (M .-Z . 108738/M . D .)
nachstehenden Beschluss gefasst:

Die Aushilfsdiener erhalten bei der Aufnahme einen Taglohn von 1 fl.
30 kr. , nach znrückgelegtem dritten Dienstjahre einen solchen von 1 fl . 50 kr.
Ein Quartiergeldbeitrag hat ganz zu entfallen.

Diese neuen Bezüge haben mit 1 . Jänner 1897 ins Leben zu treten.

»2.
(Wegentschädignng für das städtische Ansmesser-

personale .)
Der Wiener Gemeinderath hat mit Beschluss vom 4 . März

1897 , Z . ex 1612 1897 (M .-Z . 210649 ox 1896/IV ), genehmigt :
Es sei den beim Stadtbanamte ständig beschäftigten zwei Auspressern

und vier Änsmeffergehilfen eine Zulage zum Taglohne per 50 kr . täglich als
Wegentschädigung dann zu gewähren , wenn diese Bediensteten im II . Bezirke,
und zwar in dem am linken Donanstromnfer gelegenen Bezirkstheile oder in
der Freudenau , im ganzen X ., XI ., XII . und XIII . Bezirke oder in den
außerhalb der Vorortelinie der Wiener Stadtbahn gelegenen Theilen der Be¬
zirke XVI bis XIX , welche in den Bestimmungen für die Entfernungs-
gebüren mit XVI b , XVII b , XVIII b und XIX 1. bezeichnet sind , dien stlich
verwendet werden.

Magistrat:
(Zustellung von Zuschriften der Wiener Ärztekammer
an die deren Annahme verweigernden kammer¬

pflichtigen Ärzte .)
33.

Magistrats -Director Tachau hat mit Erlass vom 5 . Februar
1897 , M .-Z . 21770/VIII , den magistratischen Bezirksämtern
Nachstehendes bekanntgegeben:

Die hohe k. k. n .- ö. Statthalterei hat mit Erlass vom 31 . Jänner 1897,
Z . 2041 , Nachstehendes anher eröffnet:

Laut eines Berichtes des Vorstandes der Wiener Ärztekammer haben
mehrere in Wien ansässige praktische Ärzte Zuschriften , welche denselben von
der zuständigen Kammer übermittelt wurden , zurückgewiesen und als denselben
ans diesem Grunde wegen Nichtbeachtung der aus der Competenz der Kammer
sich ergebenden Forderungen auf Grund der gepflogenen ehrenräthlichen Ver¬
handlungen eine Rüge ertheilt wurde , die Zustellung der bezüglichen Erkennt¬
nisse dadurch vereitelt , dass sie die Annahme der betreffenden Zuschriften
abermals verweigerten.
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Dieses Vorgehen wird seitens der gedachten Ärzte augenscheinlich in der
Absicht verfolgt , um sich der Compctenz der Ärztekammer zu entziehen und
insbesondere ein Einschreiten der Kammer in Standcsangelegeuheiten unmöglich
zu machen.

Damit nun aber den Ärztekammern der denselben im Gesetze zugewiesene
Wirkungskreis gesichert bleibe , erscheint e§ nothweudig , in allen jenen Fällen,
in welchen seitens der kammerpflichligen Ärzte die Annahme der von der zu¬
ständigen Kammer ausgehenden Zuschriften verweigert wird , die Vermittlung
der politischen Behörde in Anspruch zu nehmen.

Der Wiener Magistrat wird daher beauftragt , die unterstehenden Be¬
zirksämter anzuweisen , die Zustellung derartiger Zuschriften der Ärztekammer,
deren Annahme von den betreffenden Kammeraugehörigen verweigert wurde,
über Ansuchen der Ärztekammer von amtswegen in gleicher Weise zu ver¬
anlassen , in welcher nach den bestehenden Vorschriften bei der Bestellung amt¬
licher Zuschriften vorzngehen ist und die Ärztekammer von der erfolgten Zu¬
stellung zu verständigen.

Hievon wird das magistratische Bezirksamt zur Kenntnis und weiteren
Verfügung verständigt.

34 .
(Znr Abänderung des Heimatsgesetzes . )

Magistnits -Dircctor Tnchnu hat mit Erlass ovm 19 . Fe¬
bruar 1897 , M .-Z . 30942/XVI , den magistratischen Bezirks¬
ämtern Nachstehendes zur Kenntnis gebracht:

Anlässlich der Anfrage eines Herrn Bezirksamtsleiters werden zufolge
Gremial -Beschlusses vom 18 . Februar d. I . die magistratischen Bezirksämter
und das Conscriptionsamt verständigt , dass mit der am 19 . Dccember 1896
eingetreteneu Wirksamkeit des Gesetzes vom 5 . December 1896 , R .- G .- Bl.
Nr . 222 , auch jene definitiv  angestellten Hof -, Staats - , Landes - und
öffentlichen Foudsd jener und k. k Notare,  welche an diesem Tage
hierorts in Activität standen , das Heimatsrecht in Wien mit diesem Tage
erlangt haben , und dass die nach diesem Tage hierorts definitiv angestellten,
im § 10 des bezogenen Gesetzes angeführten Amtspersonen das Heimatsrecht
in Wien mit dem Antritte ihres Amtes erlangen.

Was die k. k. Si ch erh eits w achmänn er und Jnspectoren der
Sicherheitswache,  sowie die k. k. Polizeiagenten und Jnspectoren
der k. k. Wiener Polizci - Direction  anbelangt , so sind laut Zuschrift der
k. k. Polizci -Direction vom 13 . Jänner d . I ., Z . 582/Pr ., dieselben Staats¬
diener mit allen Rechten derselben , und können sie von den Rechten , die allen
anderen Staarsdienern gesetzlich eingeränmt sind , nicht ausgeschlossen werden;
sie müssen daher nach ihrer definitiven Anstellung und Verwendung in Wien
gleichwie die anderen Staatsdiener als in Wien heimatsberechtigt anerkannt
werden.

In Betreff der Angehörigen der Finanzwache  ist die Frage über
deren Heimaksbercchtignng noch nicht ausgetragen ; dieselben sind daher vor¬
läufig als durch ihre Anstellung in Wien heimatsberechtigt nicht anzu¬
erkennen.

Das Resultat der Verhandlung wird seinerzeit bekanntgegeben werden.
Als definitiv angestellte Staatsdiener sind nur jene öffentlichen Amts¬

organe anzusehen , welche im Dienste des Staates stehen , mit Decrct definitiv
angestellt und pensionsfähig sind , ein Jahresgehalt beziehen und gegen ein¬
fache Kündigung nicht entlassen werden können.

^ *
*

Magistrats - Director Tachau hat ferner mit Erlass vom
16 . März 1897 , M .-Z . 58753/XV1 , den magistratischen Bezirks¬
ämtern Nachstehendes zur Kenntnis gebracht:

Im Nachhange zum hierämtlichen Decrete vom 19 . Februar 1897,
M .-Z . 30912 , wird den magistratischen Bezirksämtern und dem Conscriptions-
amte eröffnet , dass die k. k. n .- ö. Finanz -Landes -Direclion mit Note vom
10 . Mürz d. I ., Z . 12084 , anher mitgctheilt hat , dass die Angestellten
der k. k. Finanzwache (Respicienten , Oberaufseher und Aufseher ) durch die
dauernde Aufnahme , welche denselben über Ansuchen , in der Regel nach vier¬
jähriger Probedienstzeit , bei entsprechender Aufführung und dienstlicher Ver¬
wendung bewilligt wird , in die Reihe der definitiv angestellten Staatsdiener
eintreten , beziehungsweise den Anspruch ans die den letzteren Ankommenden
allgemeinen Begünstigungen erwerben.

Die Angestellten der Finanzwache haben jedoch keinen ständigen Amtssitz,
sondern werden versetzt , wenn dies das Bedürfnis des Dienstes erfordert . Als
Wohnsitz derselben ist der ihnen jeweils angewiesene Standort anzusehen.

Da nach dem Wortlaute des durch das Gesetz vom 5 . December 1896,
N .- G .- Bl . Nr . 222 , abgeünderten § 10 des Heimatsgesetzes vom 3 . December
1863 , R .-G . -Bl . Nr . 105 , definitiv angestellte Staatsdiener mit dem Antritte
ihres Amtes das Heimatsrecht nur in der Gemeinde erlangen , in welcher
denselben ihr ständiger  Amtssitz angewiesen wurde , so findet diese Be¬
stimmung auf die Angestellten der k. k. Finanzwache , welche keinen ständigen
Amtssitz haben , keine Anwendung . Es sind daher dieselben , wenn sic um die
Ansfolgnng eines Heimatschcines ans Grund des vorcitierten Paragraphen
ansuchen , abweislich zu bescheiden.
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III. Gesetze
Otm besonderer Michtipkeit für den politischen Ver¬

waltungsdienst.
35 .

(Abänderung nnd Ergänzung der Gewerbeordnung . )
Gesetz vom 23 . Februar 1897 , N .-G .-Bl . Nr . 63 (kund¬

gemacht am 11 . März 1897 ) :
Mit Zustimmung beider Häuser des Neichsrathes finde Ich anzuordnen,

wie folgt:
Artikel  I.

In Abänderung und Ergänzung der Gewerbeordnung (kaiserliches Patent
vom 20 . December 1859 , N .-G .-Bl . Nr . 227 , Gesetz vom 15 . März 1883,
N .- G .-Bl . Nr . 39 , und Gesetz vom 8 . März 1885 , R .-G .-Bl . Nr . 22 ) haben
an Stelle der nachfolgend bezeichnet « ! Paragraphen , beziehungsweise als
Zusätze nnd Einschaltungen zu einzelnen Paragraphen der Gewerbeordnung
die nachstehenden Bestimmungen zu treten.

8 99.
Aufnahme der Lehrlinge.

Die Aufnahme minderjähriger Lehrlinge hat auf Grund eines besonderen
Vertrages zu geschehen , welcher spätestens mit Ablauf der Probezeit (F 99 n)
abgeschlossen werden muss.

Der Lehrvertrag kann mündlich oder schriftlich abgeschlossen werden ; im
erster « ! Falle muss der Vertragsabschluss vor der Genossenschaftsvorstehnng,
oder , wenn der Lehrherr keiner Genossenschaft angehört , vor der Gemeinde¬
behörde stattfinden . Im zweiten Falle ist der Vertrag sofort nach Abschluss
der Genossenschaftsvorstehnng respcctive der Gemeindebehörde eiuzusenden . In
beiden Füllen aber muss er in einem hiezu anznlegenden Protokollsbnche ver¬
zeichnet werden.

Der Lehrvertrag ist stempel - und gebürenfrei.
Derselbe muss enthalten:
1 . den Namen nnd das Alter des Lehrherrn , das Gewerbe , welches er

betreibt , nnd den Aufenthaltsort desselben;
2 . den Namen (Vor - nnd Zunamen ), das Alter nnd den Wohnort des

Lehrlings;
3 . den Namen , die Beschäftigung und den Wohnort seiner Eltern , seines

Vormundes oder sonstigen gesetzlichen Vertreters:
4 . das Datum des Vertrages und die Dauer des Vertragsverhältnisses;
5 . die Bestimmung , dass insbesondere — unbeschadet der den beiden

Contrahenten obliegenden sonstigen gesetzlichen Verpflichtungen — der Gewerbe-
iuhaber sich verpflichtet , den Lehrling in den Fertigkeiten des von ihm zu
erlernenden Gewerbes zu unterweisen oder durch einen hiezu befähigten Stell¬
vertreter unterweisen zu lassen , nnd dass der Lehrling zur fleißigen Verwendung
in diesem Gewerbe verhalten ist;

6 . die Bedingungen der Aufnahme in Betreff des Lehrgeldes oder etwaigen
Lohnes , der Verköstigung , der Bekleidung , der Wohnung , der Dauer der Lehr¬
zeit und der genossenschaftlichen Aufding - und Freisprechgebür.

Die wesentlichsten Vertragsbedingungen sind von der Gemeindebehörde
in das Arbeitsbuch anfznnehmen.

Gewerbeinhaber , welche bei der Aufnahme von Lehrlingen sich nicht an
diese Bestimmungen halten , machen sich einer Übertretung der Gewerbeordnung
schuldig.

8 99 b.
Pflichten des Lehrlings.

Der Lehrling ist dem Lehrherrn zur Folgsamkeit , Treue und Verschwiegen¬
heit , zu Fleiß nnd anständigem Betragen verpflichtet und muss sich nach dessen
Anweisung im Gewerbe verwenden.

Ein minderjähriger Lehrling ist der väterlichen Zucht des Lehrherrn
unterworfen , dessen Schutz und Obsorge er genießt.

Die Lehrlinge sind , insofern sie den gewerblichen Fortbildnngs - oder
einen anderen mindestens gleichwertigen Unterricht noch nicht mit Erfolg ab¬
solviert haben , verpflichtet , die bestehenden allgemein gewerblichen Fortbildungs¬
schulen (beziehungsweise Vorbereitnngscurse ), sowie die fachlichen Fortbildungs¬
schulen in der durch den bezüglichen Lehrplan vorgeschriebenen Weise regel¬
mäßig zu besuchen.

Für jene Lehrlinge , welche den Unterricht wiederholt , und zwar ans
eigenem Verschulden vernachlässigen , kann seitens der Gewerbebehörde auf
Grund der von dem betreffenden Schnlanfsichtsorgane erstatteten Anzeige die
statnten - oder vertragsmäßig festgesetzte regelmäßige Dauer der Lehrzeit ver¬
längert werden.

Eine solche Verlängerung der Lehrzeit kann von der Gewerbebehörde
auch über Anzeige der Genossenschaft dann verfügt werden , wenn der Lehrling
die durch das Statut der betreffenden Genossenschaft vorgcschricbene Lehrlings¬
prüfung nicht besteht . ^

Die Gesammtdauer der im Sinne der vorstehenden Bestimmungen ver¬
längerten Lehrzeit darf jedoch in beiden Fällen in Summa nicht mehr als ein
Jahr betragen.
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8 100.
Pflichten des Lehrhcnn.

Der Lehrherr hat sich die gewerbliche Ausbildung des Lehrlings angelegen
sein zu lassen und ihm die hiezu erforderliche Zeit und (Gelegenheit durch
Verwendung zu anderen Dienstleistungen nicht zu entziehen.

Ihm beziehungsweise seinem Stellvertreter obliegt die Überwachung der
Sitten und der Aufführung des minderjährigen Lehrlings in und außer der
Wcrkstätte ; er hat denselben zur Arbeitsamkeit , zu guten Sitten und zur Er¬
füllung der religiösen Pflichten zu verhalten ; er hat ferner jede Misshandlung
desselben zu unterlassen , ihn gegen solche von Seite der Arbeits - und Haus¬
genossen zu schützen , dafür Sorge zu tragen , dass dem Lehrlinge nicht Arbeits-
Verrichtungen , wie Transportierung von Lasten u . dgl ., in einer solchen Art
und Dauer Angewiesen werden , dass sie seinen physischen Kräften nicht an¬
gemessen sind.

Der Lehrherr beziehungsweise sein Stellvertreter ist weiter verpflichtet,
jenen Lehrlingen , welche den gewerblichen Fortbildungs - oder einen anderen
mindestens gleichwertigen Unterricht noch nicht erfolgreich absolviert haben , die
zum Besuche der im Z 99 b , Al . 3 , erwähnten Anstalten erforderliche Zeit
einzuräumen , sie zum Besuche dieser Schulen zu verhalten und den regel¬
mäßigen Schulbesuch zu überwachen.

Im Falle der Erkrankung oder des Entlaufens des minderjährigen
Lehrlings und bei anderen wichtigen Vorkommnissen hat der Lchrherr die
Eltern , Vormünder oder sonstigen Angehörigen desselben , sowie die Genossen¬
schaft hievon sofort zu benachrichtigen.

Wenn der Leheherr durch sein Verschulden eine mehr als vierzehnlägige
Verzögerung der Anfdiugnng oder Freisprechung des Lehrlings herbeiführt,
begeht er eine Übertretung der Gewerbeordnung.

8 106.

Bestand und Errichtung von Gcnoflcnschastrn.

Unter denjenigen , welche gleiche oder verwandte Gewerbe in einer oder
in nachbarlichen Gemeinden selbständig oder als Pächter betreiben , mit In¬
begriff der Hilfsarbeiter derselben , ist der bestehende gemeinschaftliche Verband
aufrecht zn erhalten , und , insofern er noch nicht besteht und cs die örtlichen
Verhältnisse nicht unmöglich wachen , nach Einvernehmung des etwa bestehenden
Genosscnschaftsverbandes und der Handels - und Gewerbekammcr , welche dies¬
falls die Betheiligten zu hören hal , durch die Gewcrbebehörde herznstellen.

Die Gewerbeinhaber (beziehungsweise Pächter ) sind Mitglieder , die Hilfs¬
arbeiter der zn einer Genossenschaft vereinigten Gewerbeinhaber sind Angehörige
der Genossenschaft.

Eine Genossenschaft kann nach Umständen auch die Gewerbetreibenden
und Hilfsarbeiter mehrerer Gemeinden oder Bezirke und verschiedenartiger
Gewerbe umfassen.

Sofern in diesem Hauptstücke von Gehilfen (Gesellen ) die Rede ist , sind
hierunter gewerbliche Hilfsarbeiter überhaupt , mit Ausnahme der Lehrlinge
(H 73 , Ut . n , b und ä ) zn verstehen.

Wenn sich unter den Angehörigen einer Genossenschaft eine größere
Anzahl von Arbeitspersonen befindet , welche zn untergeordneten Hilfsdiensten
beim Gewerbe verwendet werden (A 73 , Ut . ck), können für diese Arbeits¬
personen abgesonderte genossenschaftliche Institutionen (schiedsgerichtliche Aus¬
schüsse, Hilfsarbeiterversammlnngen und Krankencassen ) gebildet werden.

8 107.

Bcitrittspflicht.

Wer in dem Bezirke einer solchen Genossenschaft das Gewerbe , für
welches dieselbe besteht , selbständig oder als Pächter betreibt , wird schon durch
den Antritt des Gewerbes Mitglied der Genossenschaft und hat die damit ver¬
bundenen Verpflichtungen zn erfüllen.

Insbesondere hat er die etwa festgesetzte Jncorporationsgebür (8 126,
lit . ll ) zn entrichten und den Erlag derselben schon bei der Anmeldung des
Gewerbes , beziehungsweise bei der Bewerbung um ein concessioniertes Gewerbe
ausznweisen . Wenn er die Gewerbeberechtigung nicht erlangt , ist die Genossen¬
schaft verpflichtet , ihm die entrichtete Gebür znrückzuerstatten.

Wer auf Grund von mehr als einem Geiverbescheine , beziehungsweise
von mehr als einer Concessionsnrknnde selbständig oder als Pächter mehrere
Gewerbe betreibt , welche nicht in eine Genossenschaft vereinigt sind , hat allen
für diese Gewerbe bestehenden Genossenschaften als Mitglied anzugehören.

8 114-
Zwecke.

Der Zweck der Genossenschaft besteht in der Pflege des Gemeingeistes,
in der Erhaltung und Hebung der Standeschre unter den Genossenschafts¬
mitgliedern und Angehörigen , sowie in der Förderung der gemeinsamen
Humanitären Interessen ihier Mitglieder und Angehörigen durch Gründung
von Kranken - und Unterstützungscassen , beziehungsweise Untcrstütznngsfonds
für ihre Mitglieder und Angehörigen u . s. w ., ferner in der Förderung der
gemeinsamen gewerblichen Interessen durch Errichtung von Vorschnsscassen,
Nohstosflagern , Verkanfshallen , durch Einführung des gemeinschaftlichen
Maschinenbetriebes und anderer Erzeugungsmethodcn n . s. w.

Insbesondere obliegt ihr : G
a) Die Sorge für die Erhaltung geregelter Zustände zwischen den

Gewerbeiuhabern und ihren Gehilfen , besonders in Bezug ans den Arbeits¬
verband , sowie die Errichtung und Erhaltung von Gcnossenschastsherbergen
pnd die Arbeitsvermittlung;

d ) die Vorsorge für ein geordnetes Lehrlingswesen durch Erlassung von
der behördlichen Genehmigung zu unterbreitenden Bestimmungen:

über die fachliche und religiös - sittliche Ausbildung der Lehrlinge;
über die Lehrzeit , die Lehrli 'ngsprüfuugen n . dgl .. sowie die Über¬

wachung der Einhaltung dieser Bestimmungen , dann die Bestätigung
der Lehrzengnisse und die Ausstellung der Lehrbriefe;

über die Bedingungen für das Halten von Lehrlingen überhaupt,
sowie über das Verhältnis der letzteren zur Zahl der Gehilfen im
Gewerbe;

c) die Bildung eines schiedsgerichtlichen Ausschusses (Z8 122 , 123 und
124 ) zur Austragung der zwischen den Genossenschaftsmitgliedern und ihren
Hilfsarbeitern ans dem Arbeits -, Lehr - und Lohnverhältnisse entstehenden
Streitigkeiten ; dann die Förderung der schiedsgerichtlichen Institution zur Aus¬
tragung von Streitigkeiten zwischen den Genossenschaftsmitgliedern , zn welchem
Zwecke sich auch mehrere Genossenschaften vereinigen können;

ä ) die Gründung oder Förderung von gewerblichen Fachlehranstalten
(Fachschulen , Lehrwerlstätten n . dgl .) und die Beaufsichtigung derselben;

o) die Vorsorge für die erkrankten Gehilfen (Gesellen ) durch Gründung
von Krankencassen oder den Beitritt zu bereits bestehenden Krankencassen;

k) die Fürsorge für erkrankte Lehrlinge;
>-) die alljährliche Erstattung von Berichten über alle jene Vorkommnisse

innerhalb der Genossenschaft , welche für die Aufstellung einer Gewerbestatistik
von Wesenheit sind.

Außer den in ^ ) vorgeschriebenen regelmäßigen Berichten haben die Ge¬
nossenschaften über die ihren Zweck berührenden Verhältnisse an die Behörden und
an die Handels - und Gewerbekammer ihres Bezirkes über Verlangen Auskünfte
und Gutachten zn erstatten und können in diesen Beziehungen auch ans eigenem
Antriebe diese öffentlichen Organe behufs Förderung ihrer Zwecke in Anspruch
nehmen.

Insbesondere haben die Genossenschaften an die Gewerbebehörde ihr
Gutachten dahin abzugeben , wenn diese Behörde vor Ausfertigung eines
Gewerbescheines für ein handwerksmäßiges Gewerbe oder vor Verleihung eines
conccssionierten Gewerbes , zn dessen Antritt eine besondere Befähigung ge¬
fordert wird , falls ihr die zweifellose Stichhältigkeit des beigebrachten Nach¬
weises der Befähigung nicht genügend dargethan erscheint , ein solches Gut¬
achten verlangt.

Die Genossenschaften einer oder mehrerer Gemeinden oder Bezirke können
zur besseren Wahrung ihrer Interessen einen Verband errichten , welcher ent¬
weder ans den gleichartigen oder verwandten , oder auch ans verschiedenartigen
Genossenschaften durch freiwilligen Beitritt derselben gebildet werden kann.

Wo ein solcher Verband aus alten Genossenschaften eines Politischen
Bezirkes besteht , bildet sein Ausschuss einen gewerblichen Beirath der politischen
Bezirksbehörde , dessen Competenz im Verordnnngswege zn bestimmen ist.

8 115-
Die Genossenschaften sind berechtigt , Anfnahme - (Jncorporations -)Gebüren,

welche von den Mitgliedern der Genossenschaft , dann Aufnahme - (Anfding -)
und Freisprcchgebüren , welche von den Lehrlingen zn entrichten sind , statuten¬
mäßig vorzuschreiben nnv einznheben.

Die Höhe dieser Gebüren wird von den politischen Landesbehörden nach
Einvernehmung der Genossenschaften , welche hierüber den Beschluss der
Genossenschaftsversammlnng einzuholen haben , festgesetzt.

Die genannten Behörden haben binnen drei Monaten nach dem Geltungs¬
beginne dieses Gesetzes die Statuten der Genossenschaften von amtswegen hin¬
sichtlich der Höhe der erwähnten Gebüren zn revidieren und den Betrag der
letzteren , sofern derselbe unverhältnismäßig hoch bemessen ist, unter Beob¬
achtung des im vorstehenden Alinea erwähnten Verfahrens ans das entsprechende
Maß herabzusetzen.

Von dem jährlichen Eingänge an Jncorporationsgebüren dürfen höchstens
drei Viertheile zn den laufenden Ausgaben der Genossenschaft verwendet
werden , wogegen der Rest fruchtbringend anznlegen ist . Von dem Ertrage an
Lehrlingsgebüren darf höchstens die HiUfte zur Deckung der Ausgaben für die
Geschäftsführung der Genossenschaft herangczogen werden . Der Nest darf nur
zu solchen Zwecken verwendet werden , welche der Ausbildung der Lehrlinge
oder sonstigen Interessen derselben zugute kommen.

Im übrigen werden die für die Erfordernisse der Genossenschaften mit
Ausnahme der Beiträge für die Krankencassa (Z 121 ) nöthigen Geldmittel,
soweit solche nicht ans den Zinsen des vorhandenen Vermögens die Deckung
erhalten , auf die Mitglieder der Genossenschaft (ß 106 ) nach dem statutenmäßig
festgestellten Maßstabe nmgelegt.

Die erwähnten Einkünfte der Genossenschaften , sowie die Ordnungsstrafen
(Z 125 ) werden im Verwaltungswege eingetriebcn.

Z 115n.

Die Errichtung der im ß 114 , Alinea 1, erwähnten Geschäftsnnter-
nehmungen im Sinne des Gesetzes über Erwerbs - und Wirtschaftsgenossen¬
schaften , ferner von Meisternnterstütznngscassen und Meisterkrankencassen im
Sinne des Gesetzes , betreffend die registrierten Hilsscassen , sowie die Geschäfts-
theilnahme der Genossenschaft an solchen Unternehmungen , oder die materielle
Förderung derselben ans den Mitteln der Genossenschaft kann von der Ge¬
nossenschaftsversammlung nur , nachdem der Gegenstand in der Tagesordnung
dieser Versammlung genau angegeben und mit der Tagesordnung vorher
gehörig verlautbart worden ist, mit einer Majorität von drei Viertheilen
sämmtlicher anwesenden Mitglieder beschlossen werden . Der Beschluss unterliegt
der Genehmigung der Gewerbebehörde.
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Zur Fassung derartiger giltiger Beschlüsse ist diese Versammlung be¬
rechtigt , wenn die Anwesenheit einer Anzahl von Genossenschaftsmitgliedern in
dem nachfolgend bezeichnten Verhältnisse protokollarisch bei der Abstimmung
constatiert Melden kann . Dieses Verhältnis wird für Genossenschaften mit einer
Mitgliederzahl:

bis zu einhundert mit fünfzig Percent,
von einhundert bis fünfhundert mit vierzig Perceut , jedoch mindestens

mit fünfzig Mitgliedern,
von fünfhundert bis tausend mit dreißig Percent , jedoch mindestens mit

zweihundert Mitgliedern , und
über tausend mit zwanzig Percent , jedoch mindestens mit dreihundert

Mitgliedern festgesetzt.
Für die vorstehenden Bestimmungen ist jene Mitgliederzahl maßgebend,

welche die Genossenschaft am Tage der Einberufung der Versammlung besitzt.
Kommt zu einer solchen Versammlung der Genossenschaft die beschluss¬

fähige Anzahl ihrer Mitglieder nicht zusammen , so ist zur Berathnng über
dieselben Gegenstände der Tagesordnung eine neue Versammlung einznbernfen,
welche ohne Rücksicht ans die Zahl der Erschienenen giltige Beschlüsse fassen kann.

Auf diese Bestimmung muss bei dieser neuen Einberufung ausdrücklich
hingewiesen werden.

Die Genossenschaft kann unter den eben erwähnten Modalitäten und
mit Genehmigung der Gewerbebehörde auch beschließen , dass der Meister-
nnterstützungs - oder Meisterkrankeneassa , welche sie für ihre Mitglieder selbst
errichtet , oder welcher sie beitritt , alle Mitglieder der Genossenschaft anzu¬
gehören haben . In diesem Falle kann nur die Befreiung einzelner Mitglieder
von der Versichernngspflicht bei dieser Cassa ans bestimmten , in dem behördlich
genehmigten Statut enthaltenen Gründen seitens der Genossenschaft erfolgen.
Durch das Cassastatnt kann auch bestimmt werden , dass Gewerbetreibende,
welche ihr Gewerbe znrückgelegt haben , Mitglieder der Cassa bleiben türfen.

Zur Theilnahme an den im Alinea 1 erwähnten Geschäftsnnternehmnngeu
kann , sicher in Füllen , wo derlei Anlagen ans öffentlichen Rücksichten errichtet
oder angeordnet werden , kein Mitglied oder Angehöriger der Genossenschaft
wider seinen Willen herangezogen werden.

8 115 d.

Alljährlich sind der Gewerbebehörde ein Bericht über die Jahres¬
versammlung und die ordnungsmäßige Wahl der Genossenschaftsvorstehung.
sowie eine mit den ordnungsmäßigen Behelfen versehene Schlussrechnung über
die Einnahmen und Ausgaben der Genossenschaft vorzulegen , welche vom
Genossenschaftsvorsteher und zwei Ausschüssen gefertigt sein muss.

8 ns.
Stimmrecht und Wählbarkeit.

Stimmberechtigt und wählbar in der Genossenschaft sind alle Mitglieder
derselben.

Ausgeschlossen vom Stimmrechte und der Wählbarkeit sind:
a) diejenigen Gewerbetreibenden , welche und insolange sie infolge einer

strafgerichtlichen Vernrtheilnng von der Wählbarkeit in die Gemeinde¬
vertretung ausgeschlossen sind;

b) jene Gewerbetreibenden , über deren Vermögen der Coneurs eröffnet
worden ist, während der Dauer der Concursverhandlnng;

o) jene Gewerbetreibenden , denen das Gewerbe durch die Behörde entzogen
wurde , während der ausgesprochenen Dauer der Entziehung;

ck) jene Gewerbetreibenden , welche wegen Geistesschwäche oder wegen Ver¬
schwendung unter Cnratel stehen.
Die vorstehenden Bestimmungen finden rücksichrlich der Stimmberechtigung

und Wählbarkeit der Gehilfen sinngemäße Anwendung.
Zur Wählbarkeit für das Schiedsrichtcramt insbesondere ist sowohl für

die Gewerbetreibenden , als auch für die Gehilfen das znrückgelegte 24 . Lebens¬
jahr erforderlich und es müssen die Gehilfen , um in den sonstigen Fällen
stimmberechtigt und wählbar zu sein , das 18 . Lebensjahr zurückgelegt haben.

8 119 ä.

Der Genossenschaftsvorstehcr und dessen Stellvertreter werden in der
Genossenschaftsversammlung von der Gesammtzahl der anwesenden Mitglieder
mit absoluter Stimmenmehrheit gewählt . Wird diese Majorität nicht erzielt,
so haben sich die Wähler bei der engeren Wahl auf jene zwei Personen zu
beschränken , welche die relativ meisten Stimmen erhalten haben . In Fällen
von Stimmengleichheit entscheidet das Los , wer in die engere Wahl einzn-
beziehen , beziehungsweise in derselben als gewählt zu betrachten ist.

Der gewählte Genosscnschaftsvorsteher und dessen Stellvertreter sind der
Gewerbcbehörde zur Anzeige zu bringen . Die Wahl kann nur , wenn sie gesetz¬
widrig zustande gekommen oder wenn der Gewählte von der Wählbarkeit
gesetzlich ausgeschlossen ist (8 118 ) , von der Gewerbebehörde für ungiltig
erklärt werden , in welchem Falle sogleich eine Neuwahl zu veranlassen ist.

Der Vorsteher oder im Verhinderungsfälle dessen Stellvertreter , vertritt
die Genossenschaft nach außen , er leitet und überwacht die gesammte Geschäfts¬
führung und unterschreibt alle Ausfertigungen.

Durch das Genossenschaftsstatut können dem Vorsteher noch besondere
Geschäfte und Befugnisse zugewiesen werden.

8 120 , Al . 3.
Ter gewählte Obmann ist der Gewerbebehörde zur Anzeige zu bringen.

Die Wahl kann nur , wenn sie gesetzwidrig zustande gekommen oder wenn der
Gewühlte von der Wählbarkeit gesetzlich ausgeschlossen ist (8 118 ), von der

Gewerbebehörde für ungiltig erklärt werden , in welchem Falle sogleich eine
Neuwahl zu veranlassen ist.

8 137.

Entziehung des Rechtes , Lehrlinge oder .jugendliche Hilfsarbeiter zu halten.
Das Recht , Lehrlinge oder jugendliche Hilfsarbeiter zu halten , ist solchen

Gewerbeinhabern , welche sich grober Pflichtverletzungen gegen die ihnen an¬
vertranten Lehrlinge oder jugendlichen Hilfsarbeiter schuldig gemacht haben,
oder gegen welche Thatsachen vorliegen , welche sie in sittlicher Beziehung zum
Halten von Lehrlingen oder jugendlichen Hilfsarbeitern ungeeignet erscheinen
lassen , unabhängig von der sonstigen nach der Gewerbeordnung oder dem all¬
gemeinen Strafgesetze zu verhängenden Strafe , für eine bestimmte Zeit oder
für immer zu entziehen.

Insbesondere ist das Recht , Lehrlinge zn halten , solchen Lehrherren,
welche der ihnen nach 8 100 , Al . 3 , obliegenden Verpflichtung bezüglich des
gewerblichen Fortbildnngsnnterrichtes ihrer Lehrlinge trotz wiederholter Auf¬
forderung nicht Nachkommen , das erstemal für eine bestimmte Zeit , im Wieder¬
holungsfälle aber dauernd zn entziehen.

Die Entziehung des Rechtes , Lehrlinge zn halten , erfolgt nach Anhörung
der Genossenschaft , welcher der Lehrherr angehört.

Artikel II.

Dieses Gesetz tritt drei Monate nach seiner Kundmachung in Wirksamkeit.

Artikel  111.

Mit dem Vollzüge dieses Gesetzes sind Mein Handelsminister » nd Mein
Minister des Innern betraut.

(Verzeichnis der im Reichsgesetzblatte und im Landes¬
gesetzblatte siir Österreich unter der Enns im Jahre

R867 pnblieierten Gesetze und Verordnungen .)

Rcichsgrjchbiatt.

Nr . 52 . Gesetz vom 8. Februar 1897 , betreffend die
Ausdehnung der zeitlichen Befreiung von der Hanszinssteuer für Umbauten,
welche im Gebiete der Stadtgemeinde Graz ans öffentlichen Assanierungs¬
oder Verkehrsrücksichten vorgenommcn werden.

Nr . 53 . Gesetz vom 8. Februar 1897 , betreffend die
Ausdehnung der zeiilichen Befreiung von der Hauszinssteuer für die im
Gebiete der Stadtgemeinde Königgrätz aus öffentlichen Asianiernngs - und
Vcrkehrsrücksichten anszuführendcn Umbauten , sowie für die Neubauten im
dortigen Entfestignngsrahon.

Nr . 54 . Verordnung der Ministerien des Innern,
des Handels und der Finanzen vom 18 . Februar 1897,
betreffend das Verbot der Ein - und Durchfuhr gewisser thierischer Rohprodukte
und Abfälle aus den Häfen Britisch -Jndiens , sowie der westlich gelegenen
Häfen bis zum Rothen Meere.

Nr . 55 . Kundmachung des Ministeriums für
Laudesvertheidigung und des Finanzministeriums vom
5 . F (inner 1897 , womit die nachträgliche Einreihung der Gemeinden
Zimnawoda , Zimnawodka sammt Attinenz Lapajüwka , Kaltwasser , Shgniüwka
und Rndno in die achte Classe des Militärzinstarifes (R .- G .-Bl . Nr . 225 ex
1890 ) verlautbart wird.

Nr . 56 . Gesetz vom 8. Febrnar 1897 , betreffend die
Befreiung des von der Stadt Wien auf Grund des Landesgesetzes vom
17 . September 1896 (L.-G .-Bl . Nr . 72 ) anfznnehmenden Anlehens von
60 Millionen Kronen von der Entrichtung der Stempel - und unmittelbaren
Gcbürcn und die Verwendbarkeit der Obligationen diejes Anlehens zur frucht¬
bringenden Anlegung von Stiftnngs -, Pnpillar - und ähnlichen Capitalien.

Nr . 57 . Gesetz vom 11 . Febrnar 1897 , wodurch8 5
des Gesetzes vom 21 . Mai 1873 (R .-G .- Bl . Nr . 87 ) in Betreff der den
Erwerbs - und Wirlschaftsgenossenschaflen znkommenden Begünstigungen rn
Ansehung der Stempel - und der unmittelbaren Gebüren abgeändert wird.

Nr . 58 . Verordnung des Finanzministeriums vom
1Z. Februar 1897 , womit gestempelte Blankette mit böhmischem
Tepte für kaufmännische Anweisungen über Geldleistungen mit auf höchstens
acht Tage beschränkter Zahlbarkeit in Verschleiß gesetzt werden.

Nr . 56 . Kundmachung des Eisenbahnministeriums
vom 19 . Februar 1897 , betreffend die Erlassung des Statutes für
den dem Eisenbahnministerinm beigegebenen Sraatseisenbahnrath.
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Nr . 66 . Kaiserliche Verordnung vom 18 . Februar
1897,  betreffend die Gewährung von Unterstützungen ans Staatsmitteln
zur Linderung des Nothstandes.

Nr . 61 . Kundmachung des Finanzministeriums
Vom 21 . Februar 1897 , betreffend das Stcner-Multiplum bei Er¬
mittlung des Wertes von der Grundsteuer unterliegenden unbeweglichen Sachen
zum Zwecke der Gebürenbemessung.

Nr . 62 . Gesetz vom 22 . Februar 1897 , betreffend die
Verwendbarkeit der von der Laudesculturbank der Markgrafschast Mähren aus - !
zugebenden Communal - und Eisenbahn -Schuldverschreibungen zur frucht¬
bringenden Anlegung von Stiftungs -, Pupillar - und ähnlichen Capitalien.

Nr . 63 . Gesetz vom 23 . Februar 1897 . betreffend die
Abänderung und Ergänzung der Gewerbeordnung .*)

Nr . 64 . Gesetz vom 17 . Februar 1897 , betreffend den
Bau der Eisenbahn Strij — Chodoröw.

Nr . 65 . V.erorduuug des Finanzministeriums vom
22 . Februar 1897 , betreffend die Zurichtung und den Verschleiß von
Taschenspieler - und Kunststückkarten.

Nr . 66 . Gesetz vom 27 . Februar 1897 , betreffend die
Veräußerung und Belastung von Objecten des unbeweglichen Staatseigen¬
thums , welche sich in der Benützung der Heeresverwaltung befinden , und die
Verwendung des hiefür erzielten Entgeltes.

Nr . 67 . Kundmachuug des Handelsministeriums
vom 4 . März 1897 , womit die Kundmachung des Handelsministeriums
vom 9 . August 1894 (R .-G .-Bl . Nr . 177 ) , betreffend die Nichtzulassung von
Fasscubicierapparaten , deren Messgefäße aus Eisenblech hergestellt und mit
einem Anstriche versehen sind, zur Prüfung und Stempelung , ergänzt wird.

Nr . 68 . Concessionsurkuude vom 21 . Februar 1897
für die Localbahnen Blatna —Nepomuk und Brezuitz —NoLmital.

Nr . 66 . Kundmachung des Eiseubahuministeri ums
vom 21 . Februar 1 897,  betreffend die Concessionierung einer schmal¬
spurigen Kleinbahn mit Dampfbetrieb von Beraun nach Konöprus und von
Beraun nach Königshof sammt Abzweigungen.

Nr . 76 . Kundmachung des Finanzministeriums vom
21 . Februar 1897 , betreffend die Ergänzung beziehungsweise Ab¬
änderung des Verzeichnisses jener italienischen Versuchsanstalten , welche zur
Ausstellung von Analysencertificaten für italienische Weine ermächtigt sind.

9 r̂» 71 . Grsotz vom 27 . Februar 1897 , betreffend die
Hafengebür.

N r̂« 72 » Gesetz vom 27 . Februar 1897 , betreffend die
theilweise Abänderung des Artikels VI des Zoll - und Handelsbündnisses mit
den Ländern der ungarischen Krone.

Nr. 73 . Verordnung des Handelsministeriums
vom 14 . März 1897,  womit die im II . Abschnitte unter L. I der
Provisorischen Schisfahrts - und Strompolizeiordnung für die Donau vom
31 . August 1874 (N .-G .-Bl . Nr . 122 ) enthaltenen Bestimmungen für die
Anlände bei der Stadt Stein außer Kraft gesetzt werden.

* ) Erscheint in dieser Nummer der „Verordnungen rc ." vollinhaltlich ausgenommen.

— Nr . 26 , 30 . März 189 ?.

Nr . 74 . Verordnung der Ministerien der Finanzen
und des Handels vom 13 . März 1897,  betreffend die
Abänderung der Bestimmungen des amtlichen alphabetischen Warenverzeichnisses
zum Zolltarife beim Schlagworte „Bernsteinöl " .

Nr . 75 . Kundmachuug des Eiseubahnministeriums
vom 14 . März 1897 , betreffend die Fristerstreckung für die Betriebs¬
eröffnung der Lvcalbahn Borki wietkie —Grzymalöw.

Nr . 76 . Verordnung des Finanzministeriums vom
11 . März 1897,  betreffend die Errichtung einer k. k. Viehsalz -Verschleiß¬
niederlage in Prag , Bahnhof Smichov.

9?r. 77 . Gesetz vom 17 . März 1897 , womit für den
Fall der Einführung der Grundbücher in Tirol einige grundbuchsrechtliche
Souderbestimmuugen und erleichternde Gebürenvorschriften erlassen und Be¬
schränkungen der Theiluug von Gebäuden nach materiellen Antheilen ein¬
geführt werden.

Nr . 78 . Verordnung des Finanzministeriums im
Einvernehmen mit den übrigen betheiligten Central¬
stellen vom 17 . März 1897 , betreffend die Aufrechnung der Fuhr-
kostenvergütung bei gemeinsamen Commissiousreisen von Staatsbeamten.

Nr. 76 . Kundmachung des Eisenbahnministeriums
vom 15 . Nlärz 1897 , betreffend die Liste der Eisenbahnen, auf
welchen das internationale Übereinkommen über den Eisenbahufrachtverkehr
vom 14 . October 1890 (R .-G .-Bl . Nr . 186 ox 1892 ) Anwendung findet.

V. Landesgesehblatt.

d ! r. 12»  Gesetz vom 22 . Februar 1897 , wirksam für
das Erzherzogthum Österreich unter der Enns , womit der Neichshanpt - und
Residenzstadt Wien die Aufnahme einer schwebenden Schuld von 5 Millionen
Gulden bewilligt wird.

Nr . 13 . Kundmachung des k. k. Statthalters im
Erzherzogthume Österreich unter der Enns vom
3 . Februar 1 897 , A . 4962,  betreffend die Bestellung eines amt¬
lichen Dampfkessel -Prüfungscommissärs und dreier Substituten für die politischen
Bezirke Floridsdorf , Oberhollabrunn , Kornenburg und Mistelbach mit Aus¬
schluss der im Polizeirayon Wien gelegenen Orte.

Nr . 14 . Kundmachung des k. k. Statthalters im
Erzherzogthume Österreich unter der Enns vom
l8 . Februar 189/ , Z . 15603 , betreffend die Bestellung eines
amtlichen Dampfkessel -Prüfungscommissärs für die politischen Bezirke Baden
Mödling , Neunkircheu und Wiener -Neustadt.

Nr . 15 . Kundmachung des k. k. Statthalters im
Erzherzogthume Österreich unter der Enns vom
26 . Februar 1897 , Z . 15672,  betreffend die Durchführung der
regelmäßigen Stellung zur Aushebung der Necruten -Contingente für das Heer
die Kriegsmarine und die Landwehr im Jahre 1897.
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1897. IV.

Gesetze, Verordnungen und Entscheidungen,
sowie

NmiultipbcstiMMlllM des Gcmciildcrlithes, Stadtrathes und des Magistrates
>» ZliiPiegeiiiikiMi der LrnieinRiienullitiuig>u>dPiitiSißen AmtZfHrmig.

Inhalt:
I . Verordnungen nnd Entscheidungen:

I . Tabakextract.
3 . Enlfallcii der Berichte über Audermigen im Fassnngsraume für Me

Einzelbequartierung.
3 . Die Krankeuvcrsichernngspflicht der im Geschäfte verwendeten Familien¬

angehörigen der Gast - nnd Schankgewerbelreibenden.
4. Berabfolgnng von Viehsalz »in ermäßigten Preis.
5 . Saud - und Schottergewinnnng ans der Donau.
6 . Wiederaufnahme von ehemaligen ungarischen Staatsangehörigen in den

ungarischen Staatsverband , wenn dieselben keine neue Staatsbürgerschaft
erworben haben.

7. Gift -Verschleiß.
8 . Sprengmittelverbranchsmagazine.
9. Competenz der einen gewerblichen Beirath der politischen Bezirks-

behörden bildenden Ausschüsse von Genossenschaftsverbändeu.
10 . Trottoirbespritzung und - Reinigung.
II . Rauchverbot in den städtischen «Schlachthäusern.
12 . Stellungsbezirk Melk.
13 . Zulässigkeit der Verleihung einer Gewerbebefugnis an eine Firma.
14 . Radfahrordnung.
15 . Öffentliche Sammlungen.
16 . Holz- und Kohlen -Einwerfen.
17. Verkleinerung , Zufuhr und Abladung von Brennholz im I . Gememde-

bezirke, Beistellnng und Benützung von Holz -Einwnrfstrichtern.
18. Bier -, Wev - und Baumaterialienznfnhr.
19. Rollbalkenverschlüsse.
20 . Verhütung der Fenersgefahr bei der Ausführung von Lötharbeiten.

21 . Hintanhaltnng der Verunreinigung der Straßen durch sogenannte Cabs.
22 . Kohlen - und Coaksverkanf.
23 . Transport von Eisenbahnschienen , Traversen u . dgl.
24 . Hintanhaltung der Verunreinigung von Straßen . Vorschriften , be¬

treffend die Düngerverführnng . — Verbot des Hineinwerfens thicrischer
nnd vegetabilischer Abfälle in Canäle nnd Ncinhalten der Häuser re.

25 . Anfstellen von Waren und sonstigen Gegenständen auf den Trottoirs
nnd den öffentlichen Plätzen.

Normativbestimmungen:
Stadtrath: . ^

26 . Bei Besetzung erledigter Stellen im städtischen Dienste genießen m Wien
heimatsberechtigte Bewerber den Vorzug.

27 . Veräußerung von Altmaterialien.
28 . Ausfertigung von Preisausweisen respective Marktberichten.
29 . Vorkehrungen gegen die Benützung ungeeigneter Sonterrainlvealitäten

zu Wohnzwecken.
Magistrat:

30 . Entsendung von Conceptsbeamten als Vertreter der politischen Behörde
zur Leitung gemischter Commissionen.

31 . Instandhaltung der Actenznstellungswägcn.
32 . Kastanienbratöfen.

I » . Gesetze von besonderer Wichtigkeit für den politische»
Berwaltungsdicnst:

33 . Verkehr mit Lebensmitteln und einigen Verbranchsgcgcnständen.
Verzeichnis der im Neichsgesetzblatt 'e und im Landesgesetzblatte

für Österreich unter der Enns im Jahre  1897 publicierten
Gesetze und Verordnungen.

I. Ilermliiuiiufkil nnd Entscheidungen.
i.

(Tabakextract .)

Verordnung der Ministerien der Finanzen , des Handels und
des Innern vom 19 . Februar 1896 , betreffend Abänderung der
Bestimmungen des tz 4 der Ministerial -Verordnung vom 23 . März
1895 , N .-G .-Bl . Nr . 45 , betreffend den Verkehr mit Tabakextraet
(S . Amtsblatt Nr . 35 ax 1895 , „Gesetze, Verordnungen re. "
IV, 8 26^ :

Der Z 4 der Ministerial -Verordnung vom 23 . März 1895 (R .-G .-Bl.
Nr . 45 ), betreffend den Verkehr mit Tabakextract , hat nunmehr folgende
Fassung zu erhalten:

8 4-
„Die politische Bezirksbehörde hat über ein solches Ansuchen im Sinne

des Z 4 der Verordnung vom 21 . April 1876 (R -G .-Bl . Nr . 60 ) vorzngehen.
Wird die Bezugsbewillignng ausnahmsweise zu anderen als landwirt¬

schaftlichen Zwecken  augesncht , so hat die Bezirksbehörde mit der k. k. General-
direction der Tabakregie das Einvernehmen zu Pflegen.

Im Falle der Ertheilnng der Bezugsbewillignng wird dieselbe auf allen
drei, an den Besteller auszufolgeuden Exemplaren des Fassnugsscheiues an¬
gesetzt; letzterer vertritt sodann den Giftbezngsschcin.

Die Tabakextract -Fassungsscheine *) und die auf denselben anznsctzendcn
Bestätigungen sind stempelfrei ."

Vorstehende Bestimmung tritt sofort in Wirksamkeit.

* ) Derlei Fassungsscheine sind bei der städtischen Hauptcassa , l . Bezirk , Rathhaus,
erhältlich (M .- Z . 51715/IN .) .

2 .

(Entfallen der Berichte nberÄndernngen irnFassnngs-
ranine für die Einzelbeqnartiernng .)

Die k. k. n.-ö . Skatthalterei hat mit Erlass vom 24 . Fe¬
bruar 1897 , Z . 15014 (M . - Z.  51190/XVI ) , dem Wiener
Magistrate Nachstehendes zur Kenntnis gebracht:

Das hohe k. k. Ministerium für Landesvcrtheidigung hat mit dem Erlasse
vom 15 . Februar 1897 , Z . 3884/755 II b , über eine specielle Anfrage
eröffnet , dass der regelmäßige Bericht über die im Laufe eines Jahres ein-
getreteuen Änderungen im Fassungsranmc für die Einzelbeguartiernng,
welche nach der Bestimmung aä Z 9, drittletzter Absatz der Ministerial-
Verordnung vom 1. Juli 1879 , R .-G .-Bl . Nr . 94 , aüsährlich bis Ende
Jänner zu erstatten war , in Hinkunft zu entfallen hat.

Hievon wird der Wiener Magistrat zur allfälligen Vormerkung bei
aä § 9 der Verordnung vom 27 . Juli 1895 , R .-G .-Bl . Nr . 119 , in
Kenntnis gesetzt.

3

<Die Krattkettverficherimgspflicht der im Geschäfte
verwendeten Familienangehörigen der Gast und

Schankgewerbetreibenden . )
Die k. k. n .-ö. Statthalterei hat mit Erlass vom 25 . Februar

1897 , Z . 6253 (M .-Z . 55620/XVIII ) , dem Wiener Magistrate
Nachstehendes zur Kenntnis gebracht:

Das hohe k. k. Handelsministerium hat nach gepflogenem Einvernehmen
mit dem hohen k. k. Ministerium des Innern mit dem Erlasse vom 3 . Jänner
1897 , Z . 59804 ox 1896 , das demselben vorgelcgte Einschreiten der Genossen¬
schaft der Gastwirte in Wien um Ergänzung des Arbeitcr -Kraukenversiche-
rungsgesetzcs durch eine Zusatzbcstimmnng , nach welcher Familienangehörige
der Gast - nnd Schankgewerbetreibenden nicht als Hilfsarbeiter im Sinne des
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§73 G . - O . zu betrachten und demzufolge nicht verpflichtet wären , der
Genossenschafts -Krankencassa beizutreten , im Geleite der nachstehenden Be¬
merkungen znrückgestellt:

Wie bereits in dem angeschlossenen Bescheide des Wiener Magistrates
zum Ausdrucke gebracht ist, setzt die Krankenversichernngspflicht im Sinne des
bestehenden Krankenversichernngsgesetzes den Bestand eines Arbeitsverhältnisses
voraus und es schließt der Bestand eines verwandtschaftlichen Verhältnisses
den Bestand eines Arbeitsvcrhältnisscs keineswegs aus ; wohl aber wird anderer¬
seits bei Familienangehörigen ans der factischen Verrichtung von Arbeits¬
leistungen nicht ohneweiters ans den Bestand eines Arbeitsverhältnisses und
sonach ans den Bestand der Versichernngspflicht zu schließen sein.

Jni allgemeinen wird sich die Beurtheilnng des concreten Falles je nach
der socialen Lage der Familie und des betreffenden Angehörigen , nach der
Art und dem Umfange der Verrichtungen , nach den Gegenleistungen des
Arbeitsgebers respective Gewerbe -Inhabers und nach anderen Merkmalen richten
müssen , deren erschöpfende Aufzählung im Gesetze gar nicht möglich wäre.

Ans den gleichen Rücksichten wird es unter Beachtung der concreten
Begleitumstände der fallweisen Entscheidung Vorbehalten bleiben müssen, zu
constatieren , ob die Verwendung einer Person in einem Gast - und Schank¬
gewerbe als eine regelmäßige  zu betrachten ist und ob hienach der betreffenden
Person ans Grund dieser Verwendung die Qualifikation als gewerb¬
licher Hilfsarbeiter im Sinne des  Z 73 G .- O . znkommt oder
nicht.

Mit Rücksicht ans das Vorangeschickte entfällt für die betheiligten Ministerien
der Anlass zu einer über das oberwähnte Einschreiten der Genossenschaft der
Gastwirte in Wien zu treffenden Verfügung.

Hievon wird der Wiener Magistrat unter Rückschluss der dorthin gehörigen
Beilagen des Berichtes vom 10. October 1896 , Z . 170185 , zier entsprechenden
Belehrung der genannten Genossenschaft in Kenntnis gesetzt.

4 .

(Verabfolgung von Viehsalz um ermäßigten Preis . )
Die k. k. n .- ö. Statthalterei hat mit Jndorsat -Erlass vom

26 . Februar 1897 , Z . 16847 (M .- Z . 51714/XV ) , dem Wiener-
Magistrate eine Abschrift ihres an die k. k. Landwirtschafts -Gesell¬
schaft in Wien gerichteten Schreibens ääto . 18 . Jänner 1897,
Z . 1063/155 , mit der Aufforderung intimiert , den Inhalt des¬
selben , sowie jenen des Gesetzes vom 23 . Deeember 1896 , R .-G .-Bl.
Nr . 237 , sammt der zugehörigen Finanzministerial -Berordnnng
in das Amtsblatt aufzunehmen . Das Schreiben hat folgenden
Wortlaut:

Nach dem k. k. Finanzministerium zugekommenen Mittheilnngen soll ein
großer Theil der , namentlich der bäuerlichen Bevölkerung angehörenden Vieh-
bcsitzer vollkommen im unklaren darüber sein, wo und in welcher Weise sie
sich das zur Fütterung ihres Viehes erforderliche preisermäßigte Viehsalz be¬
schaffen können . ,

Da eine möglicbst ausgebreitete Kenntnis der diesfalls mit 1. Jänner
1897 in Kraft getretenen Bestimmungen des Gesetzes vom 23 . December 1896,
N .-G .-Bl . Nr . 237 , und der bezüglichen Durchführungs -Verordnung des
Finanzministeriums desselben Datums , R .-G .-Bl . Nr . 238 , im Interesse der
Bevölkerung und insbesondere der landwirtschaftlichen Kreise gelegen ist, wird
die geehrte k. k. Landwirtschafts -Gesellschaft über Ersuchen des genannten
Ministeriums eiugeladen , das Geeignete zn veranlassen , damit jene Kreise
darüber Kenntnis erhalten , dass sie das von ihnen benöthigre Viehsalz nun
ohne Beschränkung auf eine bestimmte Menge und ohne jede Controle des
Bezuges desselben jederzeit entweder bei den im § 1 vorcitierter Verordnung
anfgeführtcn k. k. Salzniederlagen unmittelbar oder bei der Salzgeschäfts-
Abtheilnng der k. k. Staatsbahn -Direction in Wien , beziehungsweise bei den
von dieser an verschiedenen Stationen der k- k. Staatsbahnen errichteten Salz-
nicderlagen , und endlich, da der Vertrieb des Viehsalzes ans jenen k. k. Salz¬
niederlagen gegen die vorgeschriebene Anmeldung jedermann freigegeben worden
ist, auch wohl bei den meisten Privat -Salzhündlern und Salzverschleißern an¬
kaufen können , sobald sich letztere mit dieser Salzsorte werden bevorräthigt
haben.

Da der ermäßigte Preis von 5 fl. gesetzlich nur für 100 unverpackten
Viehsalzes ab Magazinswage der im vorcitierten Paragraph « genannten elf
k. k. Salzniederlagen gilt , so wird sich an allen anderen Verkaufsstellen des
Viehsalzes der Preis desselben im Verhältnisse zn der Entfernung von den
k. k. Salzniederlagen entsprechend höher stellen.

Überdies ist es angezeigt , dass sowohl seitens der Wanderlehrer , als
auch seitens der landwirtschaftlichen Vereine , Casinos n. dgl. sowohl im ob¬
erwähnten Sinne , als auch hinsichtlich der Unschädlichkeit der dem Viehsalze
beigemengten Denatnriernngsstoffe und der Nützlichkeit einer den Snlzbedarf
der verschiedenen Viehgattungen nicht überschreitenden Salzfütternng belehrend
auf die viehbesitzende Bevölkerung eingewirkt werde.

H *

Gesetz vom 23 . December 1896 , N .-G .-Bl . Nr . 237 , wegen
Verabfolgung von Viehsalz um ermäßigten Preis:

Mit Zustimmung beider Häuser des Neichsrathes verordne Ich , wie folgt:
8 1-

Viehsalz ist ans den staatlichen Niederlagen um den Preis von 5 fl.
(fünf Gulden ) per Metercentner znm freien Vertriebe innerhalb der im Neichs-
rathe vertretenen Königreiche und Länder — Dalmatien ausgenommen —
gegen Beobachtung der im Verordnnngswege festzusetzenden Bedingungen zn
verabfolgen.

8 2.
Die bestehenden Gefüllsvorschriften über das Kochsalz finden auch auf

das Viehsalz Anwendung und sind Übertretungen derselben , auch wenn sie
durch missbräuchliche Verwendung von Viehsalz begangen werden , nach dem
Gefällsstrafgesetze zn ahnden.

Wer Viehsalz zu anderen Zwecken als zur Viehfütterung verwendet oder
verwenden lässt , macht sich einer schweren Gefällsübertretung schuldig, welche
unter Berücksichtigung der Bestimmung des § 320 a. G .-St .-G . zu bestrafen ist.

8 3-
Die Verschleißer von Viehsalz werden unter gefällsämtliche Controle

gestellt und sind daher zur Buchführung über den Bezug und Absatz von
Viehsalz verpflichtet.

Die Nichtbeachtung der diesfälliqen Bestimmungen ist nach 88  389 ff.
G .-St .-G . zu bestrafen.

8 ^
Dieses Gesetz tritt am 1. Jänner 1897 in Kraft.
Mit demselben Tage werden die Gesetze vom 30 . März und 14. December

1893 (N .- G .-Bl . Nr . 65 und 175 ) außer Wirksamkeit gesetzt.

8 6.
Mit dem Vollzüge dieses Gesetzes ist Mein Finanzmiuistcr beauftragt.

* *

Verordnung des Finanzministeriums vom 23 . December
1896 , N .-G . -Bl . Nr . 238 , betreffend Durchführung des Gesetzes
vom 23 . December 1896 (N .- G .-Bl . Nr . 237 ) :

In Durchführung des Gesetzes vom 23 . December 1896 (N .-G .-Bl.
Nr . 237 ) wegen Verabfolgung von Viehsalz um ermäßigten Preis werden
nachstehende Anordnungen getroffen:

8 1-
Viehsalz wird vom Ärar mittels Vermengung von lllUZ Percent Koch¬

salz mit 1/2  Percent rothem Eisenoxyd (Engclroth , Caput inortnuin ) und
H4 Percent Wermutpnlver bereitet und bei den k. k. Salzniederlagen zn
Ebensee, Anssee, Hallein , Hall (in Tirol ) . Wieliczka , Bochnia , Lacko (Station
Dobromil ), Kaczyka, Pirano , Triest und Volosca in Mengen von 50 oder
einem Vielfachen hievon ausgefolgt.

8 2.
Der Preis dieses Viehsalzes beträgt fünf Gulden (5 fl.) per 100 un¬

verpackt ab Magazinswage der vorgenannten k. k. Salzniederlagen.
Die etwa zur Verpackung desselben erforderlichen Säcke sind von dem

Käufer beizustellen , welcher auch alle für die Verpackung und Überstellung des
Viehsalzes ab Wage des betreffenden Ärarialmagazines auf die Transport¬
mittel auflansenden Kosten zn tragen bat.

Abnehmern von mindestens 500 Metercentnern Viehsalz kann eine drei¬
monatliche Borgnng des für das Viehsalz entfallenden Kalifpreises unter den
hinsichtlich der Creditierung des Ankaufspreises für Speisesalz bestehenden
Bedingungen gewährt werden.

8 3.
Das ans den obenbezeichneten k. k. Salzniederlagen zur Ansfolgnng

gelangende Viehsalz kann von jedermann sowohl behufs Verwendung zn
Zwecken der Viehfütternng im eigenen Wirtschaftsbetricbe , als auch znm
Weitervertriebe innerhalb der im Neichsrathe vertretenen Königreiche und
Länder (Dalmatien ausgenommen ) bezogen werden.

Der Vertrieb dieses Viehsalzes nach Dalmatien , dann nach den Ländern
der königlich ungarischen Krone , sowie nach Bosnien und der Herzegowina ist
verboten.

8 4.
Personen , welche mit preisermäßigtem Viehsalze Handel treiben wollen,

sind verpflichtet , hievon unter Angabe des Locales , in welchem dieser Verschleiß
stattfinden soll, spätestens 14 Tage vor Beginn dieses Handels der zuständigen
k. k. Finanzbehörde erster Instanz eine schriftliche Anzeige nach Muster zn
erstatten . Die Verschleißer sind verpflichtet, sowohl über den Bezug , als auch
über den Absatz an Viehsalz ein Verschleiß-Tagebuch nach Muster L zn führen,
in das den k. k. Finanzorganen jederzeit Einsicht zn nehmen gestattet ist.

Eine etwaige Änderung des Verschleißlocales ist ebenfalls der vor¬
genannten Finanzbehörde anzuzeigen.

Die Unterlassung dieser Anzeigen ist gleichwie die Unterlassung der Buch¬
führung im Sinne des § 3 des Gesetzes mit einer Strafe von 2 bis 100 fl.
zu ahnden.

Unregelmäßigkeiten in der Buchführung werden mit 2 bis 50 fl. bestraft.
(§ 391 G .-St .-G .)
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8 6.
Die k. k. Finanzbehörden erster Instanz haben die in ihrem Amtsbereiche

befindlichen Viehsalzverschleißer in Evidenz zn halten und die unterstehende
Finanzwache anznweisen , den Perschleiß von Preisermäßigtcm Viehsalze dinch
Einsichtnahme in die Verschleiß-Tagebücher zn überwachen.

Diese Einsichtnahme hat jedoch nicht periodisch, sondern nur zeitweilig
nnd ohne nnnöthige Störung oder Behinderung des Geschäftsbetriebes jener
Verschleißer stattznsinden.

8 6.
Es ist verboten:

а) Viehsalz zn erzeugen;
б) das preisermäßigt bezogene Viehsalz anders als zn Viehfütternngszwecken

zu verwenden , und
c.) aus einem so bezogenen Viehsalze Kochsalz zn bereiten.

Übertretungen dieser Verbote sind im Sinne des Z 2 dieses Gesetzes zn strafen.
8 7.

Die Bestimmungen der Verordnungen vom 20 . December 1893
(8i .-G .-Bl . Nr . 176 ) und vom 28 . December 1894 (R .-G .-Bl . Nr . 244)
treten mit 1. Jänner 1897 außer Wirksamkeit.

5 .
(Sand - rmd Schottcrgewilmnttft aus der Donau .)

Die k. k. tl .- v. Statthalters ! hat mit dem Erlasse vom
3 . Mürz 1897 , Z . 9684 (M .-Z . 53935 ) , dem Wiener Magistrate
Folgendes mitgetheilt:

Ans Grund der zwischen den Ministerien des Innern , des Ackerbaues,
der Finanzen nnd des Handels bezüglich der Regelung der Sand - nnd
Schottergewinnung ans der Donau durchgeführteu Verhandlung nnd in Ent¬
sprechung des Erlasses des hohen k. k. Handelsministeriums vom 27 . Jänner
1897 , Z , 60218 ex 1896 , wird dem Magistrate Nachstehendes eröffnet:

Was den Vorgang bei der Ertheilnng der Bewilligung von Material-
grabnngen anbelangt , so wird hinsichtlich der niederösterreichischen Donanstrecke,
die gegenwärtig nicht vom Staate selbst, sondern von der Donauregnliernngs-
Commission verwaltet wird , dieser Behörde bis auf weiteres die Befugnis
eingeränmt , Materialgrabnngcn geringeren Umfanges über Einschreiten der
Partei im kurzen Wege in allen jenen Fällen zn bewilligen , in welchen vor¬
aussichtlich die Bedingungen , an welche der H 15 des niederösterreichischen nnd
oberösterreichischen Wasserrechtsgesetzcs die Gestattung einer derartigen Material¬
gewinnung knüpft , vorhanden sind.

Gleichzeitig wird der Donanreguliernngs -Commission die Ermächtigung
ertheilt , mit der Ausübung dieser Befugnisse und Functionen ihre technischen
Organe , beziehungsweise die Leiter der Sectionen zu betrauen.

Dagegen ist in allen anderen Fällen der Materialgewinnung nnd
namentlich bei der gewerbsmäßigen Erzeugung von Sand nnd Schotter , deren
Vornahme ohne besondere Vorrichtungen nicht bewirkt werden kann , nnd zn
welcher zwecks Deponierung , Sortierung und Förderung des gewonnenen
Materiales oft speciclle Anlagen erforderlich sind, die Genehmigung der k. k.
Statthalterei gemäß der einschlägigen Bestimmungen des Wasserrechtsgesetzes
cinznholen nnd hat in solchen Fällen selbstredend das wasserrechtliche Verfahren
zur Durchführung zn gelangen.

Was die Frage der Einhebung eines Entgeltes anlässlich der behörd¬
lichen Gestattung der zuvor erwähnten gewerbsmäßigen Materialgewinnnng
anbelangt , so halten die betheiligten Ministerien an der Anschauung fest, dass
rücksichtlich dieser Sand - nnd Schottergewinnnng nach der gegenwärtigen
Gesetzgebung der Staat berechtigt ist, die Zahlung eines Entgeltes zn be¬
dingen.

Der Magistrat wird sonach aufgefordert , in diesem Sinne fortan vor-
zugehcn.

6 .
(Wiederaufnahme von ehemaligen ungarischen Staats¬
angehörigen in den ungarischen StaaLsverband , wenn
dieselben keine neue Staatsbürgerschaft erworben

haben .)
Die k. k. n .-ö. Statthalterei hat mit Erlass vom 5 . Mürz

1897 , Z . 898ly (M .-Z . 718 ), dem Wiener Mmzistrale Nach¬
stehendes znr Kenntnis gebracht:

Das königl . ung . Ministerium des Innern hat im Zuge einer Ver¬
handlung , betreffend die Behandlung solcher Individuen , welche die ungarische
Staatsbürgerschaft im Grunde des Z 31 des ungarischen Gesetzartikels 1 vom
Jahre 1879 durch mehr als zehnjährige ununterbrochene Abwesenheit von
Ungarn verloren , eine andere Staatsbürgerschaft aber nicht erworben haben,
mit der an das hohe k. k. Ministerium des Innern gerichteten Note vom
6. Jänner 1894 , Z . 95263 6x 1892 , eröffnet , dass derartige Individuen , wenn
sie als nnterstandslos anfgegriffen werden , oder überhaupt die Frage ihrer
Versorgung sich anfwirft , über Ersuchen der k. k. Regierung von Fall zn Fall
wieder in den ungarischen Staatsverband werden znrückgenommen werden.

Hievon wird der Wiener Magistrat infolge Erlasses des hohen k. k.
Ministeriums des Innern vom 17. September 1896 , all Z . 3340 ex 1894,
znr eigenen Wissenschaft nnd entsprechenden Dauachachtung , sowie znr Ver¬
ständigung der magistratischen Bezirksämter in die Kenntnis gesetzt.

(Gift -Verschleiß . )
Das magistratische Bezirksamt für den I . und V14I . Bezirk

hat mit Note vom 15 . Mürz 1897 , G .-Z . 9287/1 , Nachstehendes
bekanntgegeben:

Das magistratische Bezirksamt für den I . nnd VIII . Bezirk beehrt sich
mitzntheilen , dass Ernst Anton Schalter,  zuletzt X ., Rothenhofgasse 34/36,
welchem mit hierämtlichen Decrete vom 10 . November 1892 , Z . 12729 , die
Concession zum Verschleiße von Giften mit dem Betriebsorte I ., Friedrichs¬
straße 8, verliehen wurde , diesen Verschleiß beim magistratischen Bezirksamte
für den X . Bezirk am 23 . December 1896 , Z . 56514 , protokollarisch znrück-
gelegt  hat.

Nachdem der Genannte laut Erhebungen des magistratilchen Bezirks¬
amtes für den X. Bezirk diesen Verschleiß seit 31 . December 1896 nicht mehr
betreibt , wurde der im I . Bezirke befindliche Conto desselben Ass.-Z . 104500
mit hierämtlicher Note vom 15 . März 1897 znr Löschung beantragt und das
Concessionsdccret desselben unbrauchbar gemacht nnd eingezogen.

8 .
(Sprengmittelverbranchsmagazine .)

Die k. k. n .- ö. Statthalterei hat mit Erlass vom 16 . Mürz
1897 , Z . 22035 (M .-Z . 63350/XIV ), dem Wiener Magistrate
Nachstehendes znr Kenntnis gebracht:

Nach Punkt 6 des mit h. o. Erlasse vom 15 . Mai 1892 , Z . 23135,
intimierten Erlasses des hohen k, k. Ministeriums des Innern vom 6 . April
1892 , Z . 3175 (S . Amtsblatt Nr . 47 sx 1892 . „ Verordnungen rc." V , 8
spnA. 22j ), ist bei der Anlage von unterirdischen Sprengmittelverbranchs¬
magazinen die Größe des eigentlichen Magazinsranmes commissionell derart
ansznmitteln , dass größere Quantitäten als das genehmigte Mapimalgnantnm
in dasselbe nicht eingelagert werden können.

Da die Dimensionen der Original -Dhnamitkisten von gleichein Netto¬
gehalte je nach der Gattung des Dynamits wesentlich verschieden sind, er¬
scheint es uothwendig , dass bei allen Erhebungen über die Anlage solcher
Magazine die Dimensionen der einznlagerndell Originalkisten , beziehungsweise
das Gewicht der darin verpackten Dynamitpatronen genau konstatiert wird,
damit durch die eventuelle Einlagerung kleinerer Kisten als jene , für welche
der Magazinsranm ermittelt wurde , das zulässige Mapimal -Einlagernngs-
guantnm nicht überschritten werde.

Hievon wird der Magistrat zufolge Erlasses des hohen k. k. Ministeriums
des Innern vom 28 . Februar 1897 , Z . 30693 ex 1896 , zur Kenntnisnahme
nnd Dauachachtung in die Kenntnis gesetzt.

S.

fCompetenz der eilten gewerblichen Beirat !) der
politischen Bezirksbehörden bildenden Ausschüsse

von Genosseuschastsverbänden .)
Verordnung des Handelsministers im Einvernehmen mit dem

Minister des Innern vom 20 . Mürz 1897 , N .-G .-Bl . Nr . 83:
Ans Grund der Bestimmung des Z 114 , letzter Absatz des Gesetzes vom

23 . Februar 1897 (N .-G .-Bl . Nr . 63), betreffend die Abänderung nnd Er¬
gänzung der Gewerbeordnung , wird verordnet , wie folgt:

8 1-
Der Ausschuss des die sämmtlichen gewerblichen Genossenschaften eines

politischen Bezirkes umfassenden , ans Grund des Z 114 , vorletzter Absatz des
Gesetzes vom 23 . Februar 1897 (N .-G .-Bl . Nr . 63) errichteten Verbandes
hat einen Beirath der politischen Bezirksbehörde in den nachfolgend bezeichneten
gewerblichen Angelegenheiten zu bilden:

rr) Ertheilnng des Dispenses behufs Antrittes eines verwandten handwerks¬
mäßigen Gewerbes (Z 14 , Absatz 6 der Gewerbeordnung ) ;

b) Ertheilnng des Dispenses von der Beibringung des Lehrzengnisses (Z 14,
Absatz 7 der Gewerbeordnung ) ;

o) Vereinigung von bisher gesondert bestandenen Genossenschaften zn einer
Genossenschaft nnd Ausscheidung einzelner Gewerbekategorien ans einer
bestehenden Genossenschaft (Z 111 der Gewerbeordnung ) ;

ck) Zuweisung einzelner Gewerbe zu einer Genossenschaft (8 112 der Ge¬
werbeordnung ) ;

o) Genehmigung der von einer Genossenschaft gefassten Beschlüsse, be¬
treffend die Errichtung der im Z 114 , Absatz 1 des citierten Gesetzes
erwähnten geschäftlichen Unternehmungen nnd Humanitären Anstalten,
ferner betreffend die Geschäftstheilnahme der Genossenschaft an solchen
Unternehmungen oder Anstalten , dann betreffend die materielle Förde¬
rung derselben aus den Mitteln der Genossenschaft (Z 115 a, Absatz 1
der Gewerbeordnung ).

8 2.
Der Beirath wird von der politischen Bezirksbehörde nach Bedarf zn

Sitzungen Unberufen , welche nicht öffentlich stattsinden.
Hinsichtlich der Leitung der Verhandlungen nnd der Beschlussfähigkeit

des als Beirath fungierenden Ausschusses des Genossenschaftsverbandes sind
die betreffenden Bestimmungen der Verbandsstatnten maßgebend.

1*
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Behufs Ertheilnng der allenfalls erforderlichen Informationen hat den
Verhandlungen des Beirathes ein vom Vorsteher der politischen Bezirksbehörde
zu bestimmender Beamter dieser Behörde beizulvohnen.

Der Beirath erstattet sein Gutachten über die ihm vorgelegten Fragen
auf Grund der mit einfacher Stimmenmehrheit der anwesenden Mitglieder
gefassten Beschlüsse.

Über die Verhandlungen wird ein Beschlussprotokoll geführt.

8 3.
Sofern der zur Verhandlung kommende Gegenstand es als zulässig und

wünschenswert erscheinen lässt , bleibt dem Ermessen der politischen Bezirks¬
behörde anheimgestellt , von der Einberufung des Beirathes zu einer Sitzung
Umgang zu nehmen und denselben schriftlich einznvernehmen , in welchem Falle
dem Beirathe von der politischen Bezirksbehörde ein angemessener Termin zur
Erstattung seines Gutachtens zu setzen ist.

8 4.
Wenn der Beirath bei zweimaliger behördlicher Einberufung nicht be¬

schlussfähig wird , oder den in Z 3 gesetzten Termin nicht einhält , können die
Verfügungen der Gewerbebehörde , welche den Anlass der Einberufung bildeten,
ohne das Gutachten des Beirathes getroffen werden.

8 5.
In den Fällen des H 1, lit . a bis o, hat die , politische Bezirksbehörde

das Gutachten des Beirathes mit ihrer eigenen Äußerung der politischen
Landesbehörde zum Zwecke der der letzteren Anstehenden Entscheidung vorzulegen.

8 6-
Die Function der Mitglieder des Beirathes ist ein Ehrenamt ; dieselben

haben ans eine Entlohnung oder Vergütung etwaiger Auslagen keinen Anspruch.

8 7-
Diese Verordnung tritt gleichzeitig mit dem Gesetze vom 23 . Februar

1897 (R .-G .-Bl . Nr . 63) in Wirksamkeit.

1V.

(Trottoir -Bespritzung und -Reinigung ) .
Der Wiener Magistrat hat unterm 24 . März 1897,

M .-Z . 50802/X1V , Nachstehendes knndgemacht:
Auf Grund des Circulares der k. k. n .-ö. Landesregierung vom 28 . April

1799 , und des Z 93 des Gemeindestatntes für die k. k. Neichshaupt - und
Residenzstadt Wien vom 19 . December 1890 , L.-G .-Vl . Nr . 45 , werden die
Eigentümer , Administratoren oder Besorger der Häuser , der Baugründe oder
sonstigen Plätze sowohl in der Inneren Stadt , als auch in den übrigen Ge-
meindebezirkcn , in den Bezirken XI , XII , XIII , XIV , XV , XVI , XVII,
XVIII und XIX nur innerhalb der verbauten geschlossenen Bezirkstheile ver¬
pflichtet , die Fußwege in der ganzen Ausdehnung ihrer Realität , und zwar
ohne Unterschied , ob dieselben gepflastert oder ungepflastert sind, in der Zeit
vom 15 . April bis 15 . October bei trockener Witterung täglich zweimal , nnd
zwar vormittags zwischen 7 und 8 Uhr , nachmittags zwischen 2 und 3 Uhr
bespritzen , bei nasser Witterung aber vom Kothe reinigen zu lassen. Von dieser
Verfügung sind auch die Fußwege vor den öffentlichen Gebäuden nicht aus¬
genommen.

Das Reinigen (Kehren ) der Trottoirs und Fußwege ist bei
trockener Witterung erst nach dem Bespritzen dieser Wege vor-
znneh  m en.

In solchen engen Gassen , in denen keine abgegrenzten Fußwege bestehen,
ist längs der betreffenden Realität ein Flächenranm in der Breite von min¬
destens 1'25 m zu bespritzen, beziehungsweise zu reinigen.

In jenen Theilen des X . bis XIX . Bezirkes , in welchen dem Eigen-
thümer der Realität das zur Bespritzung erforderliche Wasser nicht zur Ver¬
fügung steht, kann der Herr Bczirksamtsleiter nach Bedarf von der Verpflich¬
tung zur Bespritzung der Fußwege entheben.

Die Nichtbefolgung der Anordnung dieser Kundmachung wird vom
Magistrate nach dem erwähnten Circulare der k. k. n .-ö. Landesregierung und
nach Z 93 des Gemeindestatntes mit einer Geldstrafe bis zum Betrage von
200 fl. ö. W . oder mit einer Arreststrafe bis zu 14 Tagen geahndet.

11 .

(Rauchverbot in den städtischen Schlachthäusern .)
Der Wiener Magistrat hat unterm 24 . Marz 1897 , M .-

Z . 163787/XV , Nachstehendes knndgemacht:
Ans Grund des Z 93 des Gemeindestatntes vom 19 . December 1890,

L.-G .-Bl . Nr . 45 , wird in Handhabung der Feuer - und Sanilätspolizei das
Tabakranchen aus Pfeifen oder mittels Cigarren oder Cigarretten in den
Stallungen , Schlachtkammern , Böden und Hosränmen der städtischen Schlacht¬
häuser verboten.

Übertretungen dieser Vorschrift werden , soweit dieselben nicht nach dem
Strafgesetze zu ahnden sind, nach § 93 des Gemeindestatntes mit Geldstrafen
bis zu 200 fl. oder mit Arrest dis zu 14 Tagen bestraft.

12 .
(Stettuugsbezirk Melk .)

Laut Erlasses der k. k. n .-ö. Statthalterei vom 30 . März 1897 , Z . 8567
(M .-Z . 72257/XVI ), hat das hohe k. k. Ministerium für Landesverlheidigung
mit dem Erlasse vom 26 . Jänner 1897 , Z . 3119/kraos . II a ex 1896 , nach
gepflogenem Einvernehmen mit dem hohen k. n. k. Neichs -Kriegsministerium
eröffnet , dass der neue politische und Stellnngsbezirk Melk (Z t , zweiter
Absatz, der Wehrvorschriflen I . Theil ) im Bereiche des Heeres -Ergänznngs-
bezirks -Commandos Nr . 49 in St . Pölten , sowie des k. k. Landwehr -Ergän-
znngsbezirks -Commandos Nr . 21 in St . Pölten zu verbleiben hat.

13 .
(Zulässigkeit der Verleihung einer Gewerbebesngnis

an eine Firma .)
Im Sinne des im magistratischen Verordnungsblatt vom Jahre 1892,

Seite 11, anfgenommenen Statthalterei -Erlaffes vom 11 . Februar 1892,
Z . 55236 , wurde dem H. W . A., offenen Gesellschafter der Firma H. W . A.
L Comp ., welche um die Verleihung der Concession zur gewerbemäßigen Her¬
stellung von Anlagen für die Leitung von Elektricität eingeschritten war , die
Belehrung ertheilt , dass es unzulässig sei, eine Gewerbebesngnis an mehrere
Personen zum gemeinschaftlichen Betriebe zu verleihen . Herüber hat jedoch
die k. k. n .-ö. Statthalterei mit Erlass vom 23 . Juni 1896 , Z . 47320 , dem
Magistrate bemerkt, dass eine offene Handelsgesellschaft , wie es die Firma
H. W . A. L Comp , ist, eine juristische Person vorstellt und der Verleihung
einer Concession an eine solche gemäß Z 8 der Gewerbeordnung an sich nichts
im Wege steht, vorausgesetzt , dass ein den gesetzlichen Anforderungen ent¬
sprechender Stellvertreter namhaft gemacht wird.

Über die Anfrage , ob — entgegen dem Erlasse vom 11. Februar 1892,
Z . 55236 — nunmehr der Erlass der k. k. n .-ö. Statthalterei vom 23 . Juni
1896 , Z . 47320 , dem Magistrate zur Richtschnur zu dienen habe, wurde von
der Statthalterei eröffnet , dass das hohe k. k. Ministerium des Innern in
wiederholten Entscheidungen die Anschauung ausgesprochen habe , dass die
offene Handelsgesellschaft gewerberechtlich als juristische Person aufznfassen sei.

Mit dem Statthalterei -Erlasse vom 5 . April 1897 , Z . 28006 (M .-
Z . 75525/XIV ex 1897 ), wurde auf Grund des Erlasses des hohen k. k.
Ministeriums des Innern vom 20 . März 1897 , Z . 6424 , über den von
H. W . A. im Namen der handelsgerichtlich protokollierten Firma H. W . A.
L Comp , eingebrachten Recnrs dieser Firma die erbetene Concession gegen
genaue Beobachtung der diesfalls maßgebenden Vorschriften verliehen , nach¬
dem durch die beigebrachten Belege die erforderliche sachliche Befähigung des
als Stellvertreter beziehungsweise Geschäftsführer für den betreffenden Betrieb
in Aussicht genommenen Firmatheilhavers nachgewiesen erscheint.

14 .
(Nadfahrorduuug . )

Verordnung des k. k. Statthalters im Erzherzogthnme Öster¬
reich unter der Enns vom 13 . April 1897 , Z . 34114 , mit welcher
für dieses Verwaltnngsgebiet provisorische Bestimmungen bezüglich
des Fahrens mit dem Fahrrade aus den öffentlichen Straßen und
Wegen , und zwar hinsichtlich der öffentlichen nicht ärarischen
Straßen und Wege , im Einvernehmen mit dem niederösterreichischen
Landesansschusse erlassen werden:

Bis zur Erlassung gesetzlicher, das Fahren mit dem Fahrrade auf öffent¬
lichen Straßen und Wegen regelnder Bestimmungen wird ans Rücksichten für
die öffentliche Sicherheit und auf Grund der bestehenden straßengesetzlichen
Bestimmungen verordnet:

8 1-
Das Fahrrad in seinen verschiedenen Gestalten ist als leichtes Fuhrwerk

im Sinne der niederösterreichischen Straßenpolizeiordnnng für die öffentlichen
nicht ärarischen Straßen vom 10 . October 1875 , L,-G .- und V .-Bl . Nr . 62,
nnd der niederösterreischen Straßenpolizeiordnung für die Reichsstraßen vom
8. April 1888 , L.- G .- nnd V .-Bl . Nr . 27, zu behandeln nnd genießt dessen
Rechte.

Mit dem Fahrrade dürfen , abgesehen von den in den HZ 3 und 9 fest¬
gesetzten Ausnahmen , alle öffentlichen Fahrstraßen und Gemeindefahrwege
befahren werden.

8 2.
Mit dem Zweirade dürfen außerhalb geschloffener Ortschaften , abgesehen

von den in den HZ 3 und 9 vorgesehenen Fällen , auch die Straßenbanqnette
befahren werden.

Die Benützung von öffentlichen Fußwegen mit dem Zweirade ist nur
auf Grund ausdrücklicher Gestattung der berufenen Behörden und Corpora-
tionen zulässig.

8 3.
Wo längs öffentlicher Straßen eigene Radfahrwege für das Zweirad

vorhanden sind, haben die Radfahrer nur diese Fahrbahn zu benützen.
8 4.

Die Bestimmungen der ZH 10, 13, 14, 16 , 17, 20 nnd 21 der nieder¬
österreichischen Straßenpolizeiordnnng für die öffentlichen nicht ärarischen
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Straßen vom 10 . October 1875 , L.-G .- und V .-Bl . Nr . 62 , beziehungsweise
der 88 t0 , 11 , 12 , 15 und 16 der provisorischen Siraßenpolizeiordnung für
die Reichsstraßen im Erzherzogthume Österreich unter der Enns vom 8. April
1888 , Z . 19611 . L.-G .- und B .-Bl . Nr . 27 , endlich die Bestimmungen deS
ß 21 der Verordnung der n .-ö. Statthalters vom 1. December 1891 , L.-G .-
und V .-Bl . Nr . 53 , betreffend die Betriebsordnung für die Zweispänner
(Fiaker ) und Einspänner im Wiener Polizeirayone haben auf das Fahren mit
dein Fahrrade analoge Anwendung zu finden.

8 5.
Nadwettfahrten auf öffentlichen Straßen sind als den Verkehr auf den¬

selben behindernd (Z 13 der nicderösterreichifchen Siraßenpolizeiordnung für
die öffentlichen nicht ärarischen Straßen , beziehungsweise ß 10 der nieder¬
österreichischen Siraßenpolizeiordnung für die Neichsstraßen ) im allgemeinen
verboten.

Eine ausnahmsweise Bewilligung kann über ein die Zustimmung der
betreffenden Straßenverwaltung nachweisendes Ansuchen im Polizeirayon Wien
von der Wiener Polizeidircction , außerhalb desselben aber von den zuständigen
politischen Bezirksbehörden unter den erforderlichen , in jedem einzelnen Falle
festzusetzenden Bedingungen ertheilt werden.

8 o.
Alle Gattungen Räder müssen mit einer sicher wirkenden Handbremse

versehen sein (ß 10 der niederösterreichischen Straßenpolizeiordnnng für die
öffentlichen nicht ärurischen Straßen , beziehungsweise ß 7 der niederöster¬
reichischen Straßenpolizeiordnung für die Neichsstraßen ), welche an der Lenk¬
stange in solcher Weise angebracht ist, dass sie sofort in Thätigkeit gesetzt
werden kann.

Vom Beginne der Dunkelheit bis zur Morgendämmerung müssen alle
Gattungen Fahrräder mit einer beleuchteten Laterne versehen sein (ß 20 der
niederösterreichischen Straßenpolizeiordnung für die öffentlichen nicht ärarischen
Straßen , beziehungsweise ß 15 der niederösterreichischen Straßenpolizeiordnnng
für die Neichsstraßen ), welche am Kopfe der Maschine vor dem Körper des
Fahrers angebracht sein muss und keine färbigen Gläser haben darf.

An anderen Stellen des Rades dürfen beleuchtete Laternen nicht ange¬
bracht sein.

Außerdem muss jedes Fahrrad bei der anderen Handhabe der Lenkstange
mit einer laut tönenden Glocke versehen sein.

8 7.
а) Der Radfahrer hat langsam , das ist in einem solchen Tempo , welches

ein rüstiger Fußgänger noch einhalten kann , zu fahren : Beim Einbiegen
aus einer Straße in eine andere und beim Übersetzen von Straßen¬
kreuzungen innerhalb geschlossener Ortschaften , oder wo sonst größere
Menschenansammlungen , insbesondere auch Truppenanfzüge , feierliche
Umzüge , kirchliche Functionen , Leichenbegängnisse rc., es nothwendig
machen.

б) Der Radfahrer darf innerhalb geschlossener Ortschaften oder in sonst
frequenten «Straßen nur mit der Lenkstange in beiden Händen , die Füße
auf den Pedalen , mit dem Fahrrade fahren.

e) Schnellfahren , das ist ein das Tempo eines im frischen Trabe fahrenden
Wagens überschreitendes Fahren , ist innerhalb der geschlossenen Ort¬
schaften verboten.

4 ) Der Radfahrer hat auf Fußgänger , Reitpferde , Zug - und andere Thiere
im Falle des Vorfahrens , insbesondere beim Einbiegen in Straßen und
beim Kreuzen der letzteren, zu achten und das Warnnngssignal mit der
Handglocke stets rechtzeitig zu geben . Bei stärkerer Straßenfreqnenz
namentlich in geschlossenen Ortschaften dürfen die Radfahrer nur einzeln,
einer hinter dem anderen fahren.

o) Die Mitnahme von kleinen Kindern auf dem Fahrrade ist verboten.
Ebenso ist es untersagt , Hunde mit einer Leine an das Rad zu binden

und nachlanfen zu lassen.
8 8.

Nahmen , Speichen und Felgen , sowie die Laternen aller im öffentlichen
Verkehre zu verwendenden Radfahrzenge dürfen weder in der Weise poliert,
noch so vernickelt sein, dass sie in der Sonne glitzern.

8 9.
Der k. k. Polizeidirection in Wien und den Ortspolizeibehörden bleibt

es Vorbehalten , auf einzelnen Fahrstraßen innerhalb der geschlossenen Ort¬
schaften, dann wenn die Straßen besonders enge und gleichzeitig stark frequentiert
sind, für die Zeit des starken Verkehres oder ans sonstigen öffentlichen Rück¬
sichten, das Fahren sowie eventuell auch das Schieben der Fahrräder ganz
ober für eine bestimmte Zeit zu verbieten.

Durch solche Verbote darf jedoch der Durchzug durch ganze Orte oder
auch nur durch Örtstheile , sowie die Anbringung von Fahrrädern in die in
solchen Ortstheilen gelegenen Häuser nicht unmöglich gemach: werden (Z 20
des Gesetzes vom 19 . April 1894 , L.-G .- und B .-Bl . Nr . 20, betreffend die
Herstellung und Erhaltung der öffentlichen nicht ürarischen Straßen und Wege,
und § 26 , Punkt 3 der niederösterreichischen Gemeindeordnnng vom 31 . März
1864 , L.-G .- und V -Bl . Nr . 5).

Derlei Fahrverbote sind in Wien seitens der k. k. Polizeidirection in
der üblichen Weise kundznmachen . In allen anderen Orten des Landes sind
dieselben an den einzelnen in Betracht kommenden Straßen und Plätzen auf
Anschlagtafeln ersichtlich zu machen.

8 10.
Bei Beanständnngen durch Sicherheits - oder Straßenaufsichtsorgane ist

der Radfahrer verpflichtet, sofort abznsitzen.

Übertretungen der Vorschriften dieser Nadfahrordnnng sind , insofern sie
nicht unter das allgemeine Strafgesetz fallen , oder nach Maßgabe der für
das Erzherzogthum Österreich unter der Enns giltigen Straßenpolizeiordnungcn
vom 10. October 1875 , L.-G .- u. V .-Bl . dir . 62 , und vom 8. April 1888,
L.-G - u . V .-Bl . Nr . 27 . zu ahnden sind, nach der Ministerialverordnnng vom
30 . September 1857 , N .-G .-Bl . Nr . 198 , zu bestrafen.

Radfahrer , welche bei der Beanständnng sich über ihre Identität nicht
docnmentarisch (Pass , Leginmattonskarte , Arbeitsbuch n. dgl .) ansznweisen ver¬
mögen , find verbunden , dem beanständenden Organe , das Rad schiebend, in
das nächstgelegene Amtslocale der zuständigen Sicherheitsbehörde zu folgen
und über Aufforderung dieser die Sicherstellung des Strafbetrages eventuell
durch Zurücklassung des Fahrrades zu leisten.

8 11-
Alle activen Personen der bewaffneten Macht und der Gendarmerie sind

den Vorschriften dieser Radfahrordnnng nur insofern unterworfen , als sich
dieselben außer der militärischen Action befinden oder sich beim Radfahren der
Civilkleidung bedienen.

Aber auch in diesen Fällen ist sich bei Beanständnngen auf die Erstattung
der Anzeige an die zuständige Militärbehörde zu beschränken.

8 12-
Diese Verordnung tritt mit 1. Mai 1897 in Kraft und werden mit

diesem Zeitpunkte alle mit derselben nicht im Einklänge stehenden, für einzelne
Gebietstheile Niederösterreichs erlassenen , das Radfahren betreffenden Bestim¬
mungen (Radfahrordnnngen n. s. w.) außer Wirksamkeit gesetzt.

15 .
(Öffentliche Sammlungen ) .

Die k. k. n .- ö. Statthalterei hat unterm 11. März 1897 , Z . 21000 . dem
Curatorinm der Stiftung „Hans der Barmherzigkeit " , gestiftet von der
Bruderschaft der allerheiligsten Dreifaltigkeit zur Pflege armer Unheilbarer , die
Bewilligung ertheilt , zu Gunsten der von ihm erhaltenen Pflegeanstalt eine
Sammlung milder Spenden in Niederösterreich veranstalten zu dürfen.

Über Ermächtigung des hohen k k. Ministeriums des Innern vom
19. Februar 1897 , Z . 1320 M I ., hat die k. k. Statthalterei in Wien unterm
8 . März 1897 , Z . 17238 (M .-Z . 56548/III ), der Vorsteherin des Bern-
hard inerinnen - Klosters in Zakliezyn  die Bewilligung ertheilt,
zum Zwecke der Errichtung einer mit einem Pensionate verbundenen Mädchen-
schnlê im Laufe des Jahres 1897 durch zwei Monate , d. i . vom 1. April bis
31 . Mai d. I -, milde Gaben im Erzherzogthume Österreich unter der Enns
bei bekannten Wohlthätern , daher mit Ausschluss von Hans zu Hans , sammeln
zu dürfen.

Die k. k. n.-ö. Statthaltern hat unterm 25 . März 1897 , Z . 25039
(M .-Z . 68739/III ), dem Maria Elisabethen - Verein  in Wien die Be¬
willigung ertheilt , bis 31 . December 1897 eine Sammlung milder Spenden
zu Vereinszwecken bei bekannten Wohlthätern , somit nicht von Hans zu Hans,
im Erzherzogthume Österreich unter der Enns vornehmen zu dürfen.

Seitens des Wiener Magistrates wurde mit Bescheid vom 3 . April
1897 , M .-Z . 64448/111 , dem F r a ne n - W oh lth ä ti g ke it s v e reine  tin
III . Bezirke die Bewilligung ertheilt , bis 31 . März 1898 im Wiener Gemeinde¬
gebiete für Vereinszwecke Spenden zu sammeln.

I«.
(Holz - und Kohlen -Cunwerseu .)

Rkflublieation.
Der Wiener Magistrat hat unterm 9 . December 1871,

Z . 130260 , Nachstehendes knndgemacht:
Anlässlich vielfach gemachter Wahrnehmung , dass bei dem Einwerfen des

Holzes und der Kohlen durch die im Trottoir befindlichen Einwnrfsöffnnngen in
die Kellerränme nicht mit der die körperliche Sicherheit der Passanten gebürend
wahrenden Vorsicht vorgegangen werde , hat sich der Magistrat bestimmt ge¬
funden , Folgendes anznordnen:

1 . Das Einwerfen des Holzes und der Kohle durch die im Trottoir-
befindlichen Einwnrfsöffnnngen in die Kellerränme ist fernerhin nur nick
Benützung eines sogenannten hölzernen E i n Wurfstrichters ge¬
stattet.

2 . Zur Beistellung dieser Einwnrfstrichier sind die Eiqenthümer derjenigen
Gebäude Ve, pflichtet, vor welchen IM Trottoir derlei Einwnrfsöffnnngen bestehen.

Die Übertretung dieser Anordnungen wird vom Magistrate nach der
kaiserl. Verordnung vom 20 . April 1854 , R .-G -Bl . Nr . 96 , geahndet.

17 .
(Verkleinerung , Zufuhr und Abladung von Brenn
Holz im k . (Hemeittdebezirke , Beiftetlnng nnd Be¬

nützung von Holz -CiuwurfsLrichtern . )
kosiublleation.

Der Wiener Magistrat hat unterm 28 . October 1873,
Z . 44348 6x 1870 , Nachstehendes knndgemacht:

Wiederholten Wahrnehmungen zufolge werden die in den h . o. Kund¬
machungen vom 26 . April 1870 , Z . 44348 , nnd vom 9. December 1871,

2
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Z . 130260 (siehe die vorstehende Nummer 16), bezüglich der Verkleinerung,
Zufuhr und Abladung des Brennholzes im I , Gemeindebezirke , sowie rücksichtlich
der Beistellnng und Benützung von Holz -Emwurfstrichtern erlassenen Vor¬
schriften in neuester Zeit vielfach außeracht gelassen.

Der Magistrat sieht sich daher veranlasst , diese Anordnungen in Fol¬
gendem neuerlich zur allgemeinen Kenntnis zn bringen.

1. Das Verkleinern des Brennholzes ans den Straßen und Plätzen des
I . Gemeindebezirkes ist durchaus untersagt.

2 . Das Znführen des Brennholzes in den Straßen des I . Gemeinde-
bezirkcs zn den Häusern mit ungeraden Orientierungsnnmmern ist am Montag,
Mittwoch und Freitag — zu den Häusern mit geraden Orientierungsnnmmern
am Dienstag , Donnerstag und Samstag jeder Woche gestattet , während die
Zufuhr zn den Häusern ans Plätzen täglich stallsinden kann.

8 . Dem Publicum bleibt freigestellt , den Holzbedarf in ganzen Scheitern
im I . Gemeindebezirke sich znführen zn lassen, wenn die Parteien das Holz
in ganzen Scheitern verbrauchen , oder wenn sie Gelegenheit haben , dasselbe
im Inneren der Häuser zum Verbrauche zu verkleinern.

4 . Auf den Holzlegstätten sind die Preise des Holzes nach den ver¬
schiedenen Gattungen desselben , und je nachdem es im unverkleinerten oder
verkleinerten Zustande verkauft wird , ans den ämtlich vidierten Tafeln ersichtlich.

Die Marktaufsicht ist angewiesen , die Maßhültigkeit zn überwachen , und
cs steht jedem Käufer frei , die Nachmessung zn verlangen , und sich sowohl
dieserwegen , als wegen jeder sonstigen vermeintlichen Beeinträchtigung an die
städtische Marktanfsichl zn wenden.

5 . Das Abladen und Hinwegschafsen des zngeführten Holzes in die
Haushöfe oder Keller ist in allen Fällen nnanfgehalten und mit aller Be¬
schleunigung zu bewerkstelligen und die Gasse jederzeit sobald als möglich von
dem Holze freizumachen und von den Abfällen zu reinigen.

6. Bei jenen Gebäuden , vor welchen sich die Kellereinwnrssöffnnng im
Trottoir oder in der Hauseinfahrt befindet , ist das Einwerfen des Holzes
in die Kellerränme nur mit Benützung eines hölzernen Einwurfstrichters , zn
dessen Beistellnng die betreffenden Hanseigenthümer verpflichtet sind , gestattet.

Die k. k. Polizeibehörde wird darüber wachen , dass diese Anordnungen
genau befolgt werden , und es ist den diesfälligen Weisungen der polizeilichen
Aufsichtsorgane Folge zn leisten.

7 . Wie bisher darf auch künftig , ivsolange im I . Bezirke Victnalien-
märkte bestehen, in den Gassen und Plätzen , wo diese Märkte abgehalten
werden und soweit sich letztere erstrecken, an den Markttagen und während der
Marktzeit kein Holz abgeladen werden.

8 . Übertretungen dieser Anordnungen werden von dem Magistrate nach
der kaiserlichen Verordnung vom 20 . April 1854 , N .-G .-Bl . Nr . 96 , geahndet.

18 .
(Bier -, Wein - nnd Banmaterialienznsnhr .)

Kkpublimtlioii.
Der Wiener Magistrat hat unterm 1. April 1879 , Z . 69945,

Nachstehendes knndgeinacht:
Mit Rücksicht ans die mit dem hohen Erlasse der k. k. n .-ö. Statthalterei

vom 4 . März 1879 , Z . 6200 , erflossene Abänderung der mit hieramtlicher
Kundmachung vom 15 . Oktober 1878 , Z . 235202 , behufs Regelung ver¬
öffentlichen Passage in Wien  pnblicierten Verordnungen wird Nach¬
stehendes knndgeinacht:

1 . Die in dem Gemeindegebiete der Stadt Wien verkehrenden Bier¬
wägen  dürfen höchstens sogenannte Achter sein, nnd auch diesen ist die Ein¬
fahrt dahin nur dann gestattet , wenn sie nicht mit mehr als zwei Pferden
bespannt sind.

Das Verbot des Hochhängens der Bierfässer zn beiden Seiten eines
Bierwagens wird aufgehoben ; jedoch dürfen an den Klammern der oberen
Tragbalken nur solche Bierfässer eingehängt werden , deren Inhalt nicht mehr
als einen halben Hektoliter betrügt.

Das Doppelhängen der Fässer an den unteren Theilen eines Bierwagens
ist nur in dem Falle zulässig , wenn hiezu bloß Gebinde mit einem Fassungs-
ranme von nicht mehr als einem halben Hektoliter verwendet werden , die
Länge der zum Doppelhängen bestimmten Klammern sammt den Ringen
höchstens 0 '22 m beträgt und die Ladnngsbreite des Wagens das Ausmaß
von 1'90 m nicht übersteigt . Dagegen wird das Doppelhängen der Fässer an
den oberen Tragbalken der Bierwägen , das Aushängen leerer Fässer an dem
Beilloche nnd das Anbringen der seitlichen Kutschersitze strengstens untersagt.

Der Eigenthümer eines Bierwagens bleibt für jeden aus der mangel¬
haften Beschaffenheit desselben oder seiner Bestandtheile hervorragenden Schaden
verantwortlich nnd ersatzpflichtig.

Bei jedem Bierwagen sollen die Brauer nebst einem Biersührer einen
zweiten Abträger aufstellen , oder sich mit den Gastwirten in das Einvernehmen
setzen, dass dieselben beim Ein - nnd Anskellern der Bierfässer durch ihre
Dienstlente mithelfen , damit der Bierführer nicht genöthigt werde , von dem
Gespanne sich zn entfernen.

Das Abladen der vollen und das Ausladen der leeren Fässer hat übrigens
mit der thunlichsten Beschleunigung zn geschehen nnd ist jedes nnnöthige Anhalten
der Bierwägen vor den Gasthäusern strenge zu vermeiden.

Die in die Innere Stadt verkehrenden Bierwägen haben in dieselbe
spätestens bis 1 Uhr nachmittags cinzufahren und bis 2 Uhr nachmittags
herausznfahren.

Zugleich wird auf die noch in Kraft bestehende Verordnung der hohen
k. k. n .-ö. Statthalterei vom 15. Mai 1855 , Z . 18848 , hingewiesen , wonach

die Brauhaus -Inhaber unter persönlicher Verantwortung verpflichtet sind, bei
der Expediernng der Bierwägen unter einem auch den Namen des Kutschers
anfzunehmen oder durch die Bierabträger anfzcichnen zn lassen.

2 . Bezüglich der Weinwägen  wird die früher bestandene Zeitbeschränkung,
gemäß welcher dieselben erst von 10 Uhr vormittags angefangen in die Innere
Stadt einfahren durften , aufgehoben.

Am Orte ihrer Bestimmung angelangt , find jedoch die Fässer sogleich
abzuladen , hierauf die Wägen in die inneren Hofräume der Häuser nnter-
znbringen , oder wo dies nicht möglich ist, sogleich ans der Inneren Stadt
zn entfernen und die leeren Fässer in letzterem Falle nur in den Nachmittags-
stnnden abznholen.

Das Abschlanchen des Weines vom Wagen ans ist, wenn nicht besondere
von der k. k. Polizei -Direction zn würdigende Gründe für eine Ausnahme
vorhanden sind, in der Inneren Stadt verboten.

3. Die Zu - und Abfuhr der Baumaterialien  ist in der Inneren
Stadt , soweit nur immer möglich , auf die Morgenstunden zn beschränken.
Hauptsächlich sind aber lange Bäume nnd Leitern in der Inneren Stadt nur
am frühen Morgen zn transportieren und dürfen Fuhren mit Baumaterialien
nur bis 10 Uhr früh in die Innere Stadt gelangen.

Die Übertretungen dieser znm größten Theile neuerdings in Erinnerung
gebrachten Verordnungen werden nach der kaiserlichen Verordnung vom
20 . April 1854 , N .-G .-Bl . Nr . 96 . geahndet werden.

IN.

( Rotlbal kenv ers chlrisse. )
üspublioalion.

Der Wiener Magistrat hat unterm 31 . Juli 1883,
M .-Z . 175574 , Nachstehendes knndgeinacht:

Zur Hintanhaltnng des belästigenden Geräusches bei dem Öffnen und
Schließen der Rollbalken an den Gewölbsthüren und Schaufenstern wird ans
Grund des Z 64 des Gemeindestatntes für Wien angeordnet , dass nur solche
Rollbalkenverschlüsse angewendet werden dürfen , welche bei ihrer Bewegung
keinen Lärm verursachen , nnd dass die bestehenden Nollbalkenverschlüsse , welche
dieser Anforderung nicht entsprechen, bis längstens 31 . Dcccmber 1883 in
geeigneter Weise umzugestalten sind.

Übertretungen dieser Vorschrift werden nach Z 116 des Gemeindestatutes
für Wien bestraft werden.

2 «.
(Verhütung der Fenersgesahr bei der Ausführung

von Lötharbeiten . )
sre.siiiüliokition.

Der Wiener Magistrat hat unterm 16 . August 1884,
Z . 163353 , Nachstehendes knndgeinacht:

Zur Verhütung der Fenersgcfahr bei der Ausführung von Lötharbeiten
wird vom Magistrate der k. k. Neichshaupt - und Residenzstadt Wien auf
Grund des Z 64 des hiesigen GemeiNöestaluteS vom Jahre 1850 angeordnet:

1. Zu allen Lötharbeiten , welche in Wohnrünmen , auf Dachböden , sowie
überhaupt außerhalb der ordentlichen Werkstätten vorgenommen werden , dürfen
vom 1. October 1884 an nur mehr derartig konstruierte Löthöfen verwendet
werden , bei welchen das Herausfallen glühender Kohlentheile und das Ans¬
sprühen von Funken selbst bei starkem Luftzüge soweit als möglich ver¬
hindert ist.

Das Muster eines solchen, vom Stadtbanamte als zweckmäßig erklärten
Ofens kann bei diesem Amte selbst oder beim Vorstände der Spengler¬
genossenschaft im III . Bezirke , Obere Weißgärberstraße 14, besichtigt werden.

2. In der Nähe des in Verwendung stehenden Löthofens sind stets ein
mit Wasser gefülltes Gefäß nnd zwei Fenereimer in Bereitschaft zn halten.
Selbstverständlich ist auch beim Gebrauche der in Gemäßheit dieser Anordnung
konstruierten Löthöfen beim Anfenern . Anslöschen nnd beim Anfbewahren
derselben nach beendeter Arbeit im Sinne des Z 459 des allgemeinen Straf¬
gesetzes jederzeit die nöthige Vorsicht zn beobachten.

Übertretungen dieser Verordnung werden , insofern sie nicht nach dem
allgemeinen Strafgesetze zn behandeln sind , vom Magistrate auf Grund des
ß 116 des Gemeindestatntes geahndet werden.

21 .
(Hintanhaltnng der Verunreinigung der Strafen

durch sogenannte Cabs .)
!?6pubIi63iion.

Der Wiener Magistrat hat unterm 26 . März 1892,
Z . 52481/XIV , Nachstehendes knndgeinacht:

Um die Verunreinigung der Straßen nnd Plätze Wiens infolge Ver¬
wendung der zweirädrigen Wägen , sogenannter Cabs , hintanzuhalten , wird
im Sinne des Z 93 des Gemeindestatntes für Wien vom 19 . December 1890,
L.-G .- und V .-Bl . Nr . 45 , angeordnet , dass die zur Verwendung gelangenden
Cabs derart hergestellt sein müssen , dass das Herabfallen des Materiales
während der Fahrt vermieden wird.
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Die Bauführer , sowie die Unternehmer von Demoliernngs - nnd ^ Erd-
abarabungsarbeiten haben von der beabsichtigten Verwendung dieses
Werkes unter Namhaftmachung des betreffenden Fuhrwerksbesitzers vor In¬
angriffnahme der Materialabfnhr dem magistratischen Bczirksamtc jenes Bezirkes,
von welchem ans die Verführung erfolgt , ,m kurzen Wege die Anzeige zu
erstatten , und wird denselben sodann die Fahrronte , an welche sich die Cabs¬
führer strenge zu halten haben , vorgeschrieben werden.

Übertretungen dieser Anordnung werden mit Geldstrafen bis zum Betrage
von 200 fl . ö . W . oder Arrest bis zu 14 Tagen geahndet.

22 .

(Kohlen - nnd Coaksverkanf .)
stkpublioaiion.

Der Wiener Magistrat hat unterm 6 . Angnst 1892 , Z . 364/59
ex 1891/XV , Nachstehendes kundgemacht:

Infolge des mit dem Erlasse des hohen k. k. Ministeriums des Innern
vom 14 . November 1874 , Z . 16243 , genehmigten Gemeinderaths -Beschlnsses
vom 20 . Mürz 1874 und des Stadtraths -Beschlusses vom 17 . Jnm 1892,
Z . 2550 , werden für den Handel mit Mineralkohle nnd Coaks folgende Be¬
stimmungen erlassen:

I . Gemeinsame Bestimmungen für den Verkauf im großen und
im kleinen.

1 . Der Verkauf der mineralischen Brennstoffe (Kohle , Coaks ) hat nach
dem metrischen Gewichte stattzufinden , und der Preis ist nach dem Netto¬
gewichte zu berechnen . .

2 Die Gewichte und Wagen müssen rin Sinne der Ministenal -Verord-
nnng von ? 28 . März 1881 , R .-G .-Bl . Nr . 30 , vor Ablauf von je zwei Jahren
der periodischen Nachaichnng unterzogen werden.

3 . Im Interesse des kaufenden Pnblicnms ist das Vermengen ver¬
schiedener Kohlengattungen untersagt , weshalb die verschiedenen Kohlenmarken
voneinander abgesondert zu lagern sind . ^ ^

4 . Der Brennwert der ans den Wiener Markt gelangenden Kohlen-
qattnnqen wird nach den vorgenommcnen calorimetrischen Erprobungen und
chemischen Analysen von Zeit zu Zeit im Amtsblatts der k. k. Reichs-
Haupt - und Residenzstadt Wien und ans andere geeignete Weise verostentlicht
werden,

II . Specielle Bestimmungen für den Verkauf im großen.
1 Zur Erleichterung der Kohlenznfnhr haben die Verwaltungen der in

Wien einmündenden Eisenbahnen eine mehrtägige Lagerfreiheit zugestanden
und über die von ihnen mit den Kohlenhändlern nnd Producenten zu treffenden
Vereinbarungen auf den Bahnhöfen geeignete Lagerplätze (Rutschen ) gegen
Entrichtung eines mäßigen Bestandzmses zur Verfügung gestellt.

2 . Die Kohlenhändler haben im Interesse des kaufenden Pnblicnms bei
den Verkanfsplätzen den Fundort dieser Kohle (Grube ) mit Bezeichnung der
Gattungen und der verschiedenen Preise per g (Quintal , Metercentner —
100 ü § ) unter Beisetzung ihres Namens oder ihrer Firma auf eine leicht
wahrnehmbare Weise ersichtlich zu machen.

Wird zugleich die Versendung der Kohlen nach den verschiedenen
Gemeindebezirken , das Auf - und Abladen n . s. w . besorgt so sind die Res-
fälligen Kosten nach Art der Verführung und Verpackung besonders nn ^ artt

),i b^ eichnem ^ rkanfte Kohlenpartie ist als Geleitschein der Sendung
eine Verkaufsnote über das Gewicht und die Gattung der Kohle , sowie die
Art der Verladung oder Verpackung auszusteüen und die ^ .ara (Korbe , Lacke,
Butten , und bei ganzen Wagenladungen auch das Gewicht des Wagens ) von
dem Bruttogewichte in Abzug zu bringen.

4 . Die Kohle kann auf jede beliebige Weise , auf Wagen geichuttet oder
in Körbe Butten oder Säcke verpackt , bezogen werden . Beim Abladen der
auf Wäq 'en geschütteten Kohle ist dieselbe in Butten oder derlei Geschirre zu
fassen ' die Straße und das Trottoir dürfen hiebei nicht mehr , als unvermeidlich
ist verunreinigt werden und müssen unmittelbar nach vollendeter Abladung
von denjenigen , welche die Kohle bezogen haben , gesäubert werden.

Im I . Gemeiabebeziike ist die Zufuhr der uns Wägen geschütteten Kohle
auf die Zeit bis 10 Uhr vormittags beschränkt.

5 Wird die Zufuhr der Kohle in Säcken . Butten oder Korben bedungen,
so darf ' in ein solches Geschirr nicht mehr nnd nicht weniger als 50 ge¬
füllt werden . Die Geschirre sind stets iu luuuchbuiem Zustande zu erhalten,
und Säcke müssen mit Plomben , welche die Anfangsbuchstaben des Vor - und
Zunamens des Kohlenhändlers oder seiner Firma enthalten , verichlosien werden.
Auf der Rückseite der Plombe ist der Kohlenlagerplatz mit römischen Zahlen,
und zwar:

mit I . für den Nordbahnhof,
, II . „ „ Nordmestbahnhof,
„ III . „ „ Franz Josefs -Bahnhof,
„ IV . „ „ Südbahuhof,
„ V . „ „ Staatsbahnhof,

VI „ „ Donancanal und
I VII . „ „ Aspangbahlihof ersichtlich zu machen.

6 . Das kaufende Publicum wird in seinem eigenen Interesse aufgefordert,
sich von der Nichtigkeit des Gewichtes der ins Hans gelieferten Kohle zu uber-
rengen ' zu diesem Behufs haben die Kohlenhändler auf jedem Wagen , Mit
welchem sie den Consumenten Kohle zusühren , eine ordnungsmäßig gcaichte

Schncllwage oder eine Decimalwage sammt den erforderlichen metrischen
Gewichten mitzuführen und dem Empfänger der Kohle über dessen Begehren
dieselbe kostenlos vorznwägen.

III . Specielle Bestimmungen für den Verkauf im kleinen.
1 . Der Preistarif , in welchem die im Verschleiße befindlichen Gattungen

von Mineralkohle rc . nach dem Preise für 1, 5 , 10 , 25 , 50 und 100 üss anf-
znnehmen sind , ist , von dem Geschäftsinhaber unterschrieben und mit dem
Datum versehen , an den Anßsnthüren over Außenwänden des Geschäftslocales
so zu afsichicrcn , dass er von jedermann ohne vorheriges Betreten des
Berkanfslocales gelesen werden kann.

Jede Änderung in den Verkaufspreisen ist allsogleich in diesem Tarife
zu bemerken nnd durch eine Abschrift desselben binnen längstens 24 Stunden
der städtischen Marktamts -Abtheilnng des betreffenden Gemeindebezirkes be-

kanntzngeben .^ b^ g^ rkausslocale ist eine ordnungsmäßig geaichte Decimal-
waqc sammt den erforderlichen metrischen Gewichten bereitzuhalten , und das
kaufende Publicum wird in seinem eigenen Interesse aufgefordert , sich - -
namentlich beim Einkäufe kleinerer Quantitäten — die Kohle selbst holen und
auf dieser Decimalwage vorwägen zu lassen.

3 . Auch für den Kleinkohlenhändler gelten , insofern sie ausnahmsweise
größere Kohlenlieferungen besorgen , die speciellen Bestimmungen für Verkauf

un RWen . Marktamt ist aus öffentlichen Rücksichten beauftragt , den
Verkauf der mineralischen Brennstoffe sowohl auf den Lagerplätzen der Bahn¬
höfe der in Wien einmündenden Eisenbahnen und auf den Schiffen un Donan-
canale , als auch auf den sonstigen Verkanfsstäiten . sowie bei der Zufuhr auf
das strengste zu überwachen . . .

Die Außerachtlassung dieser für den Handel mit mineralischen Brenn¬
stoffen (Kohle , Coaks ) erlassenen Bestimmungen wird nach Z 93 des Gesetzes
vom 19 . December 1890 , L.- G .-Bl . Nr . 45 , mit Geldstrafen bis zum Betrage
von 200 sl. ö. W . oder Arreststrafen bis zu 14 Tagen und nach Umstanden
auch nach den Bestimmungen des Strafgesetzes geahndet werden.

23 .

(Transport von Eisenbahnschienen , Traversen n. dgl . )
llkpubliostion.

189 o,Der Wiener Magistrat hat unterm 26 . August

Z . 212294 ex 1892 , Nachstehendes kundgeiuacht:
Auf Grund des Z 93 der Gemeinde -Ordnung für Wien vom 19 . December

1890 L -G -Bl.  Nr . 45 , wird Nachstehendes angeordnet:
'l Die Eisenbahnschienen , Traversen , Stabeisen , Eisenklammern , eiserne

Schließen . Eisen - nnd Blechplatten nnd alle ähnlichen Objecte sind zum Zwecke
des Transportes nach ihrem Bestimmungsorte auf Last - oder Handwägen so
-n v? laden dass die einzelnen Theile der Ladung durch weiche Zwischenlager:
von Stroh Werg oder durch ein anderes geeignetes Materiale voneinander
geschieden werden und dadurch das gegenseitige Aufschlagen derselben während
des Transportes behindert ist . ^ ^ ^ . «r.

2 Stabeisen , eiserne Schließen n . dergl . , welche bei der Verladung über
die normale Länge der Streifwägen oder anderer hiezu benützter Wägen hmans-
hänqen und während des Transportes durch Aneinanderschlagen oder durch
Nachschleifen der überhängendcn Theile der Ladung ein ungewöhnliches Gerau,ä>
verursachen , müssen so verladen werden , dass dieselben in der Mitte und am
Ende der Frachtstücke , mittels eiserner Ketten fest verbunden , rnckstchtlich
aneinander gefesselt sind . ^ ^ ^

3 . Derlei Ladungen sind derart einznrrchtcn , da,s sie der Sicherheit der
Passanten keine Gefahr bringen . . . . . . . . .. .

4 Für die genaue Befolgung dieser Verordnung sind die betreffenden
Frächter oder Gewerbslcnte . welche den Transport der bezeichneren Objecte
innerhalb des Gemeindegebietes von Wien besorgen oder jeweilig übernommen
baben verantwortlich und wird die Außerachtlassung dieser Vorschrift nach
8 93 'der Gemeinde -Ordnung für Wien mit Geldstrafen bis zum Betrage von
200 fl . ö . W . oder mit Arrest bis zu 14 Tagen geahndet.

24 .

(Hintauhaltnng der Verunreinigung von Straßen . —
Vorschriften , betreffend die Dnngerverfnhrnng . -
Verbot des Hinei,rwerfens thierischer und vege¬
tabilischer Abfälle in Canäle und Reinhalten der

Hänser re.)
llkpudlioAlioli.

Der Wiener Magistrat hat unterm 16 . November 1894,

Z . 119016 ex 1893/X1V , Nachstehendes knndgemacht:
Auf Grund des Z 93 der Gemcindeordnnng für Wien vom 19 . De¬

cember 1890 L.-G .- Bl . Nr . 45 , wird verordnet : ^ .. .
1. Die ' Verunreinigung der Straßen , Plätze , Flnssufer und Bangrunde,

sei es durch Ansgießen von unreinem Wasser und Blut , durch Ableeren von
Schutt , Hanskehricht und sonstigen Abfällen , sowie Ableitung von faulenden
oder fäulnisfähigen Substanzen oder in anderer Wege ist verboten.
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2 . Die Düngergruben dürfen nicht überfüllt werden nnd ist die Aus¬
räumung derselben möglichst häufig in den Morgenstunden in der Art vor¬
zunehmen , dass hiebei die .-Straßen nicht verunreinigt werden , nnd dass die
Deckeln dieser Düngergruben nach der jedesmaligen Räumung stets wieder
ordnungsmäßig geschlossen werden . Die Verladung des Düngers auf Wägen
hat ohne Zeitversäumnis nnd in der Weise zu geschehen, dass jede Straßen-
verunreinignng vermieden wird.

3. Die mit Dünger beladenen Wägen dürfen ohne Unterschied der
Jahreszeit im I . Bezirke nach 9 Uhr vormittags , in den Bezirken II bis
inlnsive IX nach 2 Uhr nachmittags , nnd im geschlossenen Verbanungsgebiete
Wiens der übrigen Bezirke nach 3 Uhr nachmittags nicht mehr verkehren.
Das unnöthige Verweilen der mit Dünger beladenen Wägen auf den Straßen
ist verboten.

Außerhalb des geschlossenen Verbanungsgebietes von Wien ist die Ver¬
führung des Düngers an obige Zeitbeschränknng nicht gebunden.

Außerhalb des geschlossenen Verbanungsgebietes von Wien liegen dermalen:
Theile des II . Bezirkes (Kaisermühlen ), die nicht dicht verbauten Tbeile

des V . Bezirkes außerhalb des ehemaligen Linienwalles nnd des X . Bezirkes;
ferner die noch ländlichen Charakter tragenden , nicht dicht verbauten Theile
von Ober - und Unter -Meidling , Ottakring , Neulerchenfeld , Hernals , Währing,
Weinhans nnd Ober -Döbling , endlich ganz  Simmering , Kaiser -Ebersdorf,
Hetzendorf , Altmannsdorf , Lainz , Hietzing , Penzing , Breitensee , Ober - und
Unter -St . Veit , Hacking, Baumgarten , Schönbrunn , Speising , Hütteldorf,
Dornbach , Nenwaldegg , Nenstift am Walde , Pötzleinsdorf , Gersthof , Salmauus-
dorf , Unter -Döbling , Ober - und Unter -Sievering , Grinzing , Heiligenstadt,
Nussdorf , Kahlenbergerdorf nnd Josefsdorf.

4 . Die Abfuhr von Trank , Spülicht , Knochen , Küchenabfällen nnd Speise¬
resten hat womöglich täglich im frischen Zustande nur in gut verschlossenen
Gefäßen auf bedeckten Wägen innerhalb der im Punkte 3 für Düngerfuhren
bestimmten Zeit zu geschehen.

Der Transport von frischen Trebern nnd frischer Schlempe , letztere in
gut verschlossenen Gefäßen , ist an diese Bestimmung nicht gebunden ; jedoch
dürfen sich Wägen znm Abholen dieser Gegenstände vor Brauhäusern,
Spiritus - und Presshefe -Fabriken rc. vor 4 Uhr morgens nicht aufstellen.

5 . Die Hinterlegung des Unrathes bei Räumung der Canäle nnd Senk¬
gruben auf die Straße ist verboten ; cs ist derselbe vielmehr gleich auf bereit¬
gehaltene Wägen (deren Truhen wasserdicht nnd mit Deckeln verschließbar sein
müssen) zu laden nnd dafür zu sorgen , dass bei dem Hinwegführen kein Unrath
verschüttet werde.

6. Das Hiueinwerfen thierischer und vegetabilischer Abfälle in die Haus¬
canäle und in Wasserlänfe ist strengstens untersagt , und haben insbesondere
die betreffenden Gewerbslente für die entsprechende , thunlichst rasche Entfernung
aller unbrauchbar gewordenen animalischen Abfälle auf die zur Ablagerung
oder Vertilgung bestimmten Plätze zu sorgen.

7. Die I?. 4 . Hanscigenthümer und Administratoren werden aufgefordert,
für die möglichst vollkommene Reinhaliung des Inneren der betreffenden
Häuser , namentlich der Hans - und Lichthofe, der Aborte nnd Pissvke , sowie
der etwa vorhandenen Ställe und Düngergruben Sorge zu tragen , überhaupt
alles zu vermeiden , wodurch der Boden verunreinigt und die Lust verdorben
werden kann ; auch haben dieselben thunlichst hintanznhalten , dass aus ihren
Häusern ein Mist , Schutt , Kehricht oder was immer für Unrath , sowie auch
verendete Thiere aus die Gasse geworfen werden.

Übertretungen dieser Vorschriften werden mit Geldstrafen bis zum Be¬
trage von 200 fl. ö. W . oder mit Arreststrafen bis zu 14 Tagen geahndet.

25 .

(Anfstellen von Waren nnd sonstigen Gegenständen
ans den Trottoirs nnd den öfsentlichen Plätzen . )

Kkpublicütlon.
Der Wiener Magistrat hat im September 1896 , Z . 77614

ex 1882 , Nachstehendes knndgemacht:
Nachdem das Aufstellen von Waren und sonstigen Gegenständen auf den

Trottoirs nnd den öffentlichen Plätzen den Verkehr beeinträchtigt und zu zahl¬
reichen Beschwerden Anlass gibt , so wird die bezüglich der Regelung des
öffentlichen Verkehrs in Wien am 24 . März 1882 , Z . 77014 , erlassene Kund¬
machung hiemit verlantbart:

1. Das Aushängen der Waren vor den Auslagen wird unter der Be¬
dingung gestattet , dass die ansgehängten Waren die Sicherheit und Be¬
quemlichkeit des Pnblicnms in keiner Weise gefährden.

Dieselben dürfen daher vom Erdboden bis zur Höhe von sieben Schuh
(2 -21 m) nicht mehr als sechs Zoll (15 om) und über diese Höhe von sieben
Schuh nicht mehr als einen schuh (31 em ) über das Portal hervorragen,
nnd ist in beiden Fällen für die Hintanhaltung jeder , den Straßenverkehr
hemmenden oder störenden Bewegung der ausgehängten Waren durch eine
angemessene Befestigung derselben Sorge zu tragen.

2 . Für die Reinigung der Portale , sowie für das Ordnen und Ans¬
hängen der Waren wird die Zeit bis 9 Uhr morgens ohne Rücksicht auf die
Jahreszeit gleichmäßig für alle Bezirke bestimmt.

3 . Das Anfstellen der Waren , sowie das Abwägen und Liegenlaffen der
Ki;ten und Colli und sonstiger , den Verkehr hindernder Gegenstände auf der
Straße beziehungsweise den Trottoirs ist aus Verkehrsrücksichten unbedingtverboten.

4 . Das Verbot des Befahrens des Trottoirs mit Handkarren bleibt in
Wirksamkeit.

5 . Das Ausladen der Waren auf die Fracht - nnd Streifwägen nnd das
Abladen von denselben hat , wo es möglich ist, in den Hofränmen zu ge¬
schehen, wo dies jedoch nicht ausführlich erscheint, ist das Auf - und Abladeu
thunlichst zu beschleunigen.

Die gleichzeitige Aufstellung von mehr als einem Fracht - oder Last¬
wagen vor den Geschüftslocalitüten ist zwar , aber nur dort gestattet , wo es
unvermeidlich ist und ohne alle Beirrung des freien Verkehres geschehen kann,
nnd ist das Auf - nnd Abladen derselben jedenfalls ohne Verzug vorzunehmen.

Die Übertretung dieser Vorschriften wird nach den Bestimmungen des
8 93 des Gemeindestatntes mit Geldstrafen bis zu zweihundert Gulden oder
Arreststrafen bis zu vierzehn Tagen geahndet.

II. NiN'miltniluMmmmulen.

26 .
(Bei Besetzung erledigter Stellen im städtische »»
Dienste genießen in Wien heimatsberechtigte Be

Werber den Vorzug .)
Magistrats -Director Tachau hat mit Erlass vom 23 . Fe¬

bruar 1897 , M . -D . -Z . 540 , den Bureauvorstündeu Nachstehendes
bekanntgegeben:

Der Stadtrath hat anlässlich einer Besetzung , bei welcher vom Magistrate
nicht in Wien heimatsberechtigte Competenten zur Verleihung der betreffenden
Stellen in Antrag gebracht wurden , in der Sitzung am 16 . Februar 1897,
zur Zahl 1267 nachstehenden Beschluss gefasst:

Der Magistrat wird für weitere Besetzungen erinnert , dass nach wieder¬
holten Stadtralhs - und Gemeinderaths -Beschlüffen die in Wien zuständigen Be¬
werber vor anderen Competenten den Vorzug haben.

Hievon werden Euer Wohlgeboren unter Hinweis auf die Gemeinderaths-
Beschlüffe vom 14 . Juli 1882 , Z . 3359 , M .-D .-Z . 523 ox 1882 , und vom
1 . October 1896 , Z . 7043 , zur Danachachtung in die Kenntnis gesetzt.

27 .
(Veräußerung von Altmaterialien .)

Der Stadtrath hat zufolge Beschlusses vom 11. Mürz 1897 , Z . 2109,
angeordnet , dass die Veräußerung von Altmaterialien künftig in erster Linie
durch allgemeine öffentliche Offertverhandlnngeu zu erfolgen hat ; wenn bei
denselben für einzelne Gegenstände gar keine oder keine entsprechenden Anbote
erzielt wurden , so sind für diese Gegenstände Minimalpreise in Antrag za
bringen , zu welchen dieselben von der betreffenden Materialverwaltnng , respective
vom Stadtbauamte abgegeben werden dürfen ; wenn größere Partien von
Altmaterialien zur Veräußerung kommen , ist die betreffende Offertausschreibnng
in nachbenannten Blättern , und zwar „Deutsche Zeitung " , „ Deutsches Volks¬
blatt " , „Neichspost " und „Neuigkeits -Weltblatt " zu inserieren.

Die unter einem genehmigte Vorschrift , welche gleichzeitig als Offert-
formulare zu dienen hat , kann von der städtischen Hauptcassa bezogen werden,
welche auch im Bedarfsfälle deren neuerliche Drucklegung zu veranlassen hat.
An Private ist die Vorschrift zum Preise von 10 kr. per Stück abzuqeben.
(M .-Z . 9042/1V .)

28 .
(Ausfertigung von Preisausweisen respective Markt¬

berichten . )
Vom Wiener Süidtrathe wurde unterm 16 . März 1897

uä St .-N .-Z . 2122 nachstehender Beschluss gefasst:
1. An Behörden , öffentliche Anstalten nnd Redactionen von Tages¬

blättern sollen Lebensmittclausweise nnd Marktberichte wie bisher unentgeltlich
verabfolgt werden.

2 . Privatpersonen und privaten Anstalten , sowie Geschäftsleuten , die das
Ansuchen um Ausfertigung solcher Ausweise stellen, ist zu bedeuten , dass
ihrem Wunsche durch Abonnieren des Amtsblattes , welchem die Mittheiluugen
des statistischen Departements des Wiener Magistrates beigelegt werden , ent¬
sprochen werden kann.

3 . Ansuchen um Ausfertigung von vollständigen Jahresausweisen soll
nur gegen Entrichtung einer Gebür von 10 fl . entsprochen werden.

29 .
(Vorkehrungen gegen die Benutzung ungeeigneter

Sonterrainloealitäten zu Wohnzwecken . )
Vice -Bürgermeister Dr . Josef Neumayer  hat au den

Magistrats -Director Victor Tachau uuterm 23 . März 1897,
Z . 2263 (M .-D .-Z . 766 ), nachstehenden Präsidial -Erlass gerichtet:

Der Stadtrath hat gelegentlich eines Necnrses über sanitätspolizeiliche
Aufträge im IX . Bezirke, deren Durchführung eine unverhältnismäßige Zeit



Amtsblatt der k. k. Neichshaupt - und Residenzstadt Wien . — Nr . 35 , 30 . April 1897.

in Anspruch nahm , in der Sitzung vom 17 . d . M . den Beschluss gefasst , den
Magistrat zu beauftragen , künftig bei Vorkehrungen gegen die Benützung
ungeeigneter Sonterrainlocalitäten zu Wohnzwecken die gesetzlichen Zwangs¬
maßregeln zur strengsten Durchführung zu bringen.

Hievon setze ich Sie , Herr Magistrats -Director , zur weiteren Vcraulaflnng
in Kenntnis . _

30.
(Entsendung von Coneeptsbeamten als Vertreter der
politischen Behörde zur Leitung gemischter Com¬

missionen .)
Die k. k. n .-ö. Statthalterei hat an den Herrn Bürgermeister

Josef Strobach  unterm 5 . Mürz 1897 , Z . 9676 (M .-Z . 60281 ) ,
nachstehendes Schreiben gerichtet:

Das hohe k. k. Ministerium für Landesvertheidignug hat mit dem Er¬
lasse vom 27 . Jänner 1897 , Z . 33574/7162 II b ox 1896 , daraufhingewiesen,
dass es angemessen erscheint , als Vertreter der politischen Behörde zur Leitung
von gemischten Commissionen , bei welchen in der Regel Militärpersonen von
der IX . Nangclasse aufwärts intervenieren , womöglich die Entsendung von
Manipnlationsbeamten zu vermeiden.

Infolge des obbezogenen Erlasses werden Euer Hochwohlgeboren ersucht,
mit der Vertretung bei den vorstehend bezeichncten , sowie überhaupt bei Amts¬
handlungen , welche ein commissionclles Zusammenwirken der politischen und
militärischen Behörden erfordern , womöglich nur Conceptsbeamte zu betrauen.

31 .

(Instandhaltung der Aetenznstellnngswägen .)
Zufolge Senats -Beschlusses des Magistrates vom 18 . März 1897,

M .-Z . 55707/IV , wurde die Instandhaltung der Actenznstcllungswägett dem
Feuerwehr - Coinmando übertragen.

Die Bestimmungen über das Genehmigungsrecht erfahren hiedurch keine
Änderung.

32 .

(Kaftanienbratöfen .)
kesiudlieniion.

Magistrats -Director Krenn  hat unterm 5 . April 1896,
M .-Z . 218097 ox 189Ö/III , an die magistratischen Bezirksämter
nachstehenden Erlass gerichtet:

Der Magistrat ist in die Kenntnis gelangt , dass von den magistratischen
Bezirksämtern bei Ertheilnng der Bewilligung zur Aufstellung von Öfen zun,
Braten von Kastanien , Äpfeln und Erdäpfeln ein ungleichartiger Vorgang
beobachtet wird , und dass hiebei nicht die gleichen Taxen und Gebüren ein¬
gehoben werden.

Das magistratische Bezirksamt wird daher infolge Nathsbeschlnsscs des
Magistrates vom 3 . d. M . angewiesen , über Gesuche um Ertheilnng der Be¬
willigung zur Aufstellung von Öfen zum Braten von Kastanien , Äpfeln und
Erdäpfeln künftighin keine Augenscheine  mehr vornehmen zu lassen , sondern
derlei Gesuche nach im kurzen Wege mit der k. k. Polizeibehörde und der
Gemeinde -Bezirksvorstehung gepflogenen Einvernehmen zu erledigen.

Von den Kastauienbratern sind im Sinne der diesfalls gegenwärtig
geltenden Normen bloß ein Platzzins von 5 fl ., falls die Aufstellung des
Öfens auf commnnalem Grunde stattfindet , und eine Kanzleitaxe von 50 kr.
(20 kr. für den Nathschlag und 30 kr . für die Zustellung ) einzuheben.

Die Anmeldung des betreffenden Gewerbes hat nicht alljährlich , sondern
nur einmal zu geschehen.

Hievon wird das magistratische Bezirksamt zur künftigen Danachachtnng
und Jnstrniernng der unterstehenden Beamten in die Kenntnis gesetzt.

III. Griebe
uou besonderer Mehligkeit snr den iwtitischen Ver¬

waltungsdienst.
33 .

(Verkehr mit Lebensmitteln und einigen Verbrnnchs-
gegenftänden .)

Gesetz vom 16 . Jänner 1896 , N .-G . Bl . Nr . 89 ex 1897,
betreffend den Verkehr mit Lebensmitteln und einigen Verbrauchs¬
gegenständen . (Knndgemacht am 13 . April 1897 ) :

Mit Zustimmung der beiden Häuser des Neichsrathes finde Ich anzu-
orduen , wie folgt:

Gegenstand des Gesetzes.

Der Verkehr mit Lebensmitteln (Nahrnngs - und Genussmitteln ), kosmeti¬
schen Mitteln , mit Spielwaren , Tapeten , Bekleidniigsgegenständen , Ess - oder
Trinkgeschirren , sowie Geschirren und Gcräthen , die znm Kochen oder zur
Aufbewahrung von Lebensmitteln oder zur Verwendung bei denselben bestimmt
sind , ferner mit Wagen , Maßen und anderen Messwerkzeugen , die zur Ver¬
wendung bei Lebensmitteln zu dienen haben , die Verwendung bestimmter Farben
zur Zimmermalerei , endlich der Verkehr mit Petroleum unterliegt den Be¬
stimmungen dieses Gesetzes.

Auffichtsorgaue.
8 2.

Aufsichtsorgane , denen die in den 88 3 bis 5 bezeichneten Befugnisse
znstehcn , sind die Organe der politischen Behörden (beziehungsweise Magistrate
der Städte mit eigenem Statute ), insbesondere die landesfürstlichen Bezirks¬
ärzte , sowie jene Örgane der autonomen Körperschaften , welche hiezu durch die
Landesgesetzgebnng bestimmt sind.

Die Negierung kann zur Handhabung ihres gesetzlichen Wirkungskreises
in Angelegenheit dieses Gesetzes nach Einholung des Gutachtens des be¬
treffenden Landtages besondere landesfürstliche Aufsichtsorgane bestellen . Die¬
selben unterstehen der politischen Landesbehörde.

Der Landesgesetzgebnng bleibt überlassen , zu bestimmen , welche autonomen
Körperschaften besondere und beeidete Organe für die Handhabung der Gesnnd-
heits - und Lebensmittelpolizei zu bestellen haben.

Es sind nur solche Organe mit dem Anfsichtsdienste zu betrauen und
zu beeiden , welche eine für denselben zureichende fachliche Befähigung nach¬
gewiesen haben . Die Negierung hat zu bestimmen , in welcher Weise der Nach¬
weis der fachlichen Befähigung zu erbringen ist.

Der gesetzliche Wirkungskreis der mit der Verwaltung der Gesundheits-
nud Lebensmittelpolizei betrauten autonomen Körperschaften wird hiedurch
nicht eingeschränkt.

Befugnisse der Auffichtsorgaue.
8 3.

Die im 8 2, Absatz 1 und 2 , bezeichncten Organe sind befugt , in den
Räumlichkeiten , in welchen Gegenstände der im 8 1 bezeichncten Art feilgehalten
werden , oder welche zur Aufbewahrung , Gewinnung oder Herstellung solcher
zum Verkaufe bestimmten Gegenstände dienen , znm Zwecke der Handhabung
dieses Gesetzes während der üblichen Geschäftsstnnden oder während die Räum¬
lichkeiten dem Verkehre geöffnet sind , Revisionen vorznnchmen.

Sie sind ferner befugt , von den in den angegebenen Räumlichkeiten sich
befindenden Gegenständen der im 8 1 bezeichneten Art und den daselbst Vor¬
gefundenen Substanzen , welche zur Herstellung dieser Gegenstände bestimmt
sind , dann von Gegenständen der im 8 1 bezeichncten Art , welche an öffent¬
lichen Orten , auf Märkten , Plätzen , Straßen oder im Umherziehen verkauft
oder feilgehalten werden , nach ihrer Wahl Proben znm Zwecke der Unter¬
suchung gegen Empfangsbescheinigung zu entnehmen.

Die entnommene Vrobe ist in zwei Hälften zu theilen , deren ; ede unt
dem amtlichen Siegel und über Verlangen der Partei auch mit deren Siegel
versehen in zweckdienlichen Gefäßen zu bewahren ist . Uber Verlangen der Partei
ist ihr ein Theil der Probe , amtlich versiegelt , znrückzulassen . Die eine Hälfte
dient als Material für die technische Untersuchung , die andere hat den Zweck,
einerseits , wenn gegen die Identität der untersuchten Probe ein gegründeter
Einspruch erhoben wird , eine Vergleichung zu ermöglichen , andererseits in den
Fällen des 8 27 , um als Substrat zu einer Überprüfung verwendet zu werden.
Diese Hälfte ist in amtlicher Verwahrung zu halten.

Für die entnommene Probe ist auf Verlangen des Eigenthümcrs eine von
der politischen Behörde zu bestimmende Entschädigung in der Höhe des üblichen
Kaufpreises vom Staate zu leisten . Die Entschädigung entfällt , wenn auf
Grund dieser Probe vom Gerichte entweder eine bestimmte Person vcrnrtheilt
und auf den Verfall der betreffenden Ware (8 20 , Absatz 2) erkannt worden ist.

Revision der Geschäfte.
8 4.

Die Geschäfte , welche sich mit der Gewinnung , Herstellung oder Ver¬
arbeitung oder mit dem Vertriebe von Lebensmitteln befassen , sind auch ohne
besonderen Anlass zeitweise einer Revision zu unterziehen.

Bei Vornahme der Revisionen und Entnahme von Proben ist eine
Störung des Geschäftsbetriebes und jedes Aufsehen so viel als thnnlich zu
vermeiden.

Brrsichrrii mit den entnommenen Proben nnd mit ersichtlich verdorbenen
Waren.

8 5.
Die entnommene Probe ist in der Regel an jene Untersnchnngsanstalt

(88 24 nnd 25 ) zum Zwecke der technischen Untersuchung einznsenden , in deren
Sprengel die Gemeinde gelegen ist, aus welcher die Probe entnommen
worden ist . . . ..

Bei gesundheitsschädlichen Lebensmitteln ist , wenn Gefahr un Verzüge ist
oder wenn die Waren einer so raschen Veränderung oder inneren Verderbnis
unterliegen , dass dadurch eine einwandfreie Beurtheilnng ihrer bei der Beschau
vorhandenen Beschaffenheit fraglich wird , von der Entnahme von Proben
Umgang zu nehmen und in Gegenwart von zwei Zeugen nach Aufnahme
eines Befundprotokollcs die Vernichtung der Ware anzuordnen . Die Vernichtung
der Ware unterbleibt , wenn diese in genießbaren Zustand zurückversetzt oder
anderweitig in einer die Gefährdung der Gesundheit zuverlässig ausschließeuden
Art verwendet werden kann , vorausgesetzt , dass kein Missbrauch zu besorgen ist.
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Die Negierung ist ermächtigt , im Verordmmgsmege die Art des Vor¬
gehens der mi Z 2, Absatz 1 und 2, bezeichnten Auffichtsorgane bei der
Revision und Entnahme von Proben fcstznsetzen, dann jene Untersuchungen
zu bezeichnen, welche von allen im 8 2, Absatz 1 und 2 , bezeichnten Organen
oder nur von den beeideten , oder nur von gewissen Kategorien derselben vor¬
genommen werden dürften , sowie die dabei anznweudenden Methoden vorzu-
schreiben.

Auch kann die Negierung bestimmen , über welche durch einfache Mittel
ans ihre Qualität bestimmbaren Lebensmittel und über welche Beschaffenheit
derselben von allen im 8 2, Absatz 1 und 2 bezeichnten Organen , oder nur
von den beeideten , oder nur von bestimmten Kategorien derselben auf Grund
eigener Untersuchung Befunde und Gutachten ausgestellt werden dürfen . Wird
in den in den Absätzen 3 und 4 dieses Paragraphen gedachten Fällen von
dem Aufsichtsorgane (Z 2, Absatz 1 und 2) ein Befund und Gutachten aus¬
gestellt, so kann die sich hiedurch beschwert erachtende Partei lie technische
Untersuchung oder eine Revision des Gutachtens durch eine Untersnchnngs-
anstalt begehren und hat im ersteren Falle die Kosten der technischen Unter¬
suchung sofort zu erlegen und finden in Hinsicht auf einen allfälligen Rückersatz
dieser Kosten die Bestimmungen der Strafprocessordnnng Anwendung.

Wurde in einem der Fälle , von denen die Absätze' 2, 3 und 4 ' handeln,
von einem der im 8 2, Absatz l und 2 , bezeichnten Organe eine Beanständnng
erhoben , so ist unter Anschluss des Befundes und Gutachtens (Attestes ) jenes
Organes , welches die Amtshandlung gepflogen hat , die Anzeige an die Staats¬
anwaltschaft zu erstatten.

Mit den beanständeten Waren sind die im öffentlichen Interesse noth-
wendigen Vorkehrungen nach den bestehenden Vorschriften zu treffen.

Crmächtlgnnst der Negierung zur Erlassung von Verboten.
ß 6.

Von den betheiligten Ministerien können zum Schutze der Gesundheit
Vorschriften erlassen werden , welche verbieten oder beschränken:

1. Bestimmte Arten der Herstellung , Gewinnung , Aufbewahrung und
Verpackung von Lebensmitteln , die zum Verkaufe bestimmt sind;

2 . das Verkaufen und Feilhalten von Lebensmitteln von einer gewissen
Beschaffenheit;

3 . die Verwendung bestimmter Stoffe und Farben zur Herstellung , sowie
eine gewisse Beschaffenheit von Spielwaren , Tapeten , Bekleidnngsgegenständen
und kosmetischen Mitteln , dann von den im 8 1 bezeichneten Ess -, Trink-
nnd anderen Geschirren und Geräthen , ferners von Wagen , Maßen und
anderen Messwerkzeugen (8 1) , die Verwendung bestimmter Farben zur
Zimmermalerei , sowie das gewerbsmäßige Feilhalten , Verkaufen und Gebrauchen
von Waren , deren Herstellung oder Beschaffenheit diesen Vorschriften zuwider ist;

4 . das gewerbsmäßige Verkaufen und Feilhalten von Petroleum von
einer bestimmten Beschaffenheit.

8 7.
Von den beteiligten Ministerien kann das gewerbsmäßige Herstellen,

Verkaufen und Feilhalten von Gegenständen , welche zur Nachmachung oder
Fälschung von Lebensmitteln bestimmt sind, dann das gewerbsmäßige Verkaufen
und Feilhalten von Lebensmitteln unter einer der wirklichen Beschaffenheit nicht
entsprechenden Bezeichnung verboten oder beschränkt werden.

Anwendung bisher nicht verwendeter Stoffe bei Herstellung von Geschirren.
8 8.

Stoffe , welche bisher nicht für die Herstellung von Geschirren znm Essen,
Trinken , Kochen, zur Aufbewahrung von Lebensmitteln , dann von Geräthen,
Wagschalen , Maßen und anderen Messwerkzeugen , die zur Verwendung bei
Lebensmitteln bestimmt sind , in Anwendung stehen, dürfen nicht eher zur Her¬
stellung dieser Gegenstände verwendet werden , bevor nicht das Ministerium
des Innern die Zulässigkeit der Verwendung ausgesprochen hat.

Die Taxe für die vom Ministerium des Innern über Einschreiten von
Parteien zu veranlassende Prüfung der im ersten Absätze gedachten Stoffe wird
im Verordnungswege festgeftellt.

Strafbestimmungen.
8 9.

Wer den Vorschriften des 8 3 zuwider , den Eintritt in die Räumlich¬
keiten, die Entnahme einer Probe oder die Revision verweigert , macht sich,
insofern die Handlungsweise nicht den Thatbestand einer nach dem allgemeinen
Strafgesetze schwerer zu ahndenden starfbareu Handlung begründet , einer Über¬
tretung schuldig und ist mit Arrest von einem bis zu vierzehn Tagen oder an
Geld von 5 fl. bis zu 100 fl. zu bestrafen.

8 10
Wer den auf Grund der 88 6 und 7 erlassenen Verordnungen oder

der Anordnung des 8 8 zuwiderhandelt , macht sich einer Übertretung schuldig
und ist mit Arrest von drei Tagen bis zu drei Monaten , womit Geldstrafe
bis zu 500 fl. verbunden werden kann , oder an Geld von 5 fl. bis zu 500 fl.
zu bestrafen.

Desgleichen macht sich einer Übertretung schuldig und ist nach Maßgabe
des vorstehenden Absatzes zu bestrafen , wer den bereits vor der Wirksamkeit
dieses Gesetzes erlassenen gesetzlichen oder den von der zuständigen obersten
Verwaltungsbehörde erlassenen und allgemein kundgemachten Vorschriften , wo¬
mit bisher schon Anordnungen oder Verbote im Sinne der 88 6 und 7 dieses
Gesetzes erlassen wurden , znwiderhandelt.

Die Negierung hat die im zweiten Absätze erwähnten , noch fortan in
Geltung stehenden Vorschriften und Verordnungen gleichzeitig mit dem gegen¬
wärtigen Gesetze zu verlantbaren.

- 8 11-
Einer Übertretung macht sich schuldig und ist mit Arrest von einer Woche

bis zu drei Monaten , womit auch Geldstrafe bis zu 500 fl. verbunden werden
kann, oder an Geld von 5 fl. bis zu 500 fl. zu bestrafen:

1. Wer Lebensmittel zum Zwecke der Täuschung im Handel und Verkehr
nachmacht oder verfälscht.

2 . Wer wissentlich Lebensmittel , welche nachgemacht , verfälscht , verdorben,
" " reif sind, oder an ihrem Nährwerte eingebüßt haben , unter einer zur
Täuschung geeigneten Form oder Bezeichnung festhält.

3 . Wer Lebensmittel zum Zwecke der Täuschung unter einer falschen
Bezeichnung freihält oder verkauft.

4 . Wer wissentlich Lebensmittel , welche nachgemacht , verfälscht, verdorben,
unreif sind, oder an ihrem Nährwerte eingebüßt haben , verkauft , es wäre
denn , dass der Käufer diesen Zustand kannte oder offenbar erkennen musste.

8 12.
Wer die »n 8 H unter Zahl 2 und 4 bezeichneten Handlungen aus

Fahrlässigkeit begeht, oder wer fahrlässigerweise Lebensmittel feilhält oder ver¬
kauft, welche znm Zwecke der Täuschung mit einer falschen Bezeichnuna ver¬
sehen sind, macht sich einer Übertretung schuldig und ist mit Arrest von drei
Tagen bis zu vierzehn Tagen , womit auch Geldstrafe bis zu 100 fl. verbunden
werden kann, oder an Geld von 5 fl. bis zu 800 fl. zu bestrafen.

8 13.
Als falsche Bezeichnung eines Lebensmittels ist nicht auzusehen , wenn

dasselbe unter einer hinsichtlich der Beschaffenheit und Qualität der Ware
allgemein üblichen Bezeichnung in den Verkehr gebracht wird , welche derselben
nicht in einer auf Täuschung gerichteten Absicht beigelegt wird.

Als Verfälschung eines Lebensmittels ist nicht auzusehen , wenn demselben
irgendein unschädlicher Stoff beigemischt oder eine Mengung mit unschädlichen
Mitteln vorgenommen wird , um das Lebensmittel für längere Aufbewahrung
oder zur Versendung haltbarer oder znm Verbrauche geeigneter zu machen,
ohne dass durch diesen Vorgang das Gewicht oder Maß znm Zwecke der
Täuschung gesteigert oder die geringere Qualität des Lebensmittels verdeckt wird.

8 14.
Einer Übertretung macht sich schuldig und ist mit Arrest von einer Woche

bis zu drei Monaten , womit auch Geldstrafe bis zu 500 fl. verbunden werden
kann , oder an Geld von 5 fl. bis zu 500 fl. zu bestrafen:

1. Wer fahrlässigerweise Lebensmittel , welche zum Handel und Verkehr
bestimmt sind, derart herstellt oder derart konserviert , dass der Genuss derselben
die menschliche Gesundheit zu beschädigen geeignet ist.

2. Wer fahrlässigerweise Gegenstände , deren Genuss die menschliche
Gesundheit zu beschädigen geeignet ist, als Lebensmittel feilhält , verkauft oder
sonst in Verkehr bringt.

8 15-
Einer Übertretung macht sich schuldig und ist mit Arrest von drei Tagen

bis zu drei Monaten , womit auch Geldstrafe bis zu 500 fl. verbunden werden
kann , oder an Geld von 5 fl. bis zu 500 fl. zu bestrafen:

1. Wer fahrlässigerweise Koch-, Ess - oder Trinkgeschirre oder Geschirre
und Geräthe , die zur Aufbewahrung von Lebensmitteln oder zur Verwendung
bei denselben bestimmt sind, dann Wagen und Maße , die zur Verwendung bei
Lebensmitteln bestimmt sind, derart erzeugt oder znrichtet , dass der bestim¬
mungsgemäße oder voranszusehende Gebrauch dieser Gegenstände die mensch¬
liche Gesundheit zu beschädigen geeignet ist.

2 . Wer fahrlässigerweise die in Zahl 1 bezeichneten Gegenstände , obwohl
ihm die gesundheitsschädliche Beschaffenheit derselben bei Anwendung der
schuldigen Aufmerksamkeit bekannt sein konnte , verkauft oder feilhält.

3 . Wer fahrlässigerweise die in Zahl 1 bezeichneten Gegenstände oder
überhaupt Geschirre zum Gebrauche mit Lebensmitteln , welche zum Verkehre
bestimmt sind, in gesundheitsschädlicher Weise, obwohl ihm dieselbe bei An¬
wendung der schuldigen Aufmerksamkeit bekannt sein konnte, verwendet.

. .. . 8 16.
Einer Übertretung macht sich schuldig und ist mit Arrest von drei Tagen

bis zu drei Monaten , womit auch Geldstrafe bis zu 500 fl. verbunden werden
kann, oder an Geld von 5 fl. bis zu 500 fl. zu bestrafen:

1. Wer fahrlässigerweise kosmetische Mittel , Spielwaren , Tapeten , Be-
kleidnngsgegenstände derart erzeugt oder znrichtet , dass der bestimmungsgemäß?
oder voranszusehende Gebrauch dieser Gegenstände die menschliche Gesundheit
zu beschädigen geeignet ist.

2 . Wer fahrlässigerweise die in Zahl 1 bezeichneten Gegenstände , obwohl
ihm die gesundheitsschädliche Beschaffenheit derselben bei Anwendung der
schuldigen Aufmerksamkeit bekannt sein konnte, verkauft oder feilhält.

8 17.
Die Zuwiderhandlung gegen eine im Sinne des 8 6 erlassene Anordnung

oder gegen die Anordnung des 8 8, sowie die in den 88 11, 12, 14, 15 und
16 bezeichneten Handlungen begründen ein Vergehen , wenn hieraus eine
schwere körperliche Beschädigung oder der Tod eines Menschen erfolgt ist.

Wegen des Vergehens ist der Schuldige im Falle des Eintrittes einer
schweren körperlichen Beschädigung mit Arrest von einem bis zu sechs Monaten,
womit auch Geldstrafe bis zu 500 fl. verbunden werden kann , im Falle des
Eintrittes des Todes jedoch mit strengem Arreste bis zu einem Jahre , womit
auch Geldstrafe bis zu 1000 fl. verbunden werden kann , zu bestrafen.

8 18-
Eines Vergehens macht sich schuldig und ist mit strengem Arrest von

einem bis zu sechs Monaten , womit Geldstrafe bis zu 500 fl. verbunden
werden kann , zu bestrafen:
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1 . Wer wissentlich Lebensmittel , welche znm Handel nnd Verkehr bestimmt
sind , derart herstellt , oder derart conserviert , dass der Genuss derselben die
menschliche Gesundheit zu beschädigen geeignet ist.

2 . Wer wissentlich Gegenstände , deren Genuss die menschliche Gesundheit
zu beschädigen geeignet ist, als Lebensmittet verlaust , feilhält oder sonst in
Verkehr setzt.

3 . Wer wissentlich Koch -, Ess -, Trink - oder andere im § 1 bezeichnte
Geschirre , Gcräthe , dann Wagen und Maße (8 1), ferner kosmetische Mittel,
Spielwarcn , Tapeten , Bekleidnngsgegenstäude derart erzeugt oder znrichtet,
dass der bcstimmungsgemäße oder ' voransznsehende Gebrauch derselben die
menschliche Gesundheit zu beschädigen geeignet ist.

4 . Wer wissentlich Gegenstände der in Zahl 3 bezeichnten Art verkauft,
feilhält oder sonst in Verkehr setzt oder in gesundheitsschädlicher Weise znm
Gebrauche für andere verwendet.

8 19.
Wurde durch eine der im 8 18 angeführten strafbaren Handlungen eme

schwere körperliche Beschädigung oder der Tod eines Menschen herbeigeführt,
so ist das Vergehen mit strengem Arreste von sechs Monaten bis zu einem
Jahre , womit auch Geldstrafe bis zu 1000 fl. verbunden werden kann , zu
bestrafen.

Wurde eine der im 8 18 angeführten Handlungen unter Umständen
begangen , dass daraus eine Gefahr für das Leben ober die Gesundheit von
Menschen in größerer Ausdehnung entstehn , kann , sa ist die That als Ver¬
brechen mit Kerker von einem bis zu fünf Jahren zu bestrafen , womit auch
Geldstrafe bis zu 5000 fl . verbunden werden kann.

Stellt sich eine dieser strafbaren Handlungen (88 18 und 19 ) nach dem
allgemeinen Strafgesetze als strenger strafbar dar , so tritt die Strafe des
allgemeinen Strafgesetzes ein.

8 20.
Mit der Verurtheilnng wegen einer der in diesem Gesetze bezeichneten

strafbaren Handlungen kann auch ans den Verfall der den Gegenstand der
strafbaren Handlung bildenden Waren und Gcräthe , diese mögen dem Ver-
urtheilten gehören oder nicht , erkannt werden und hat dies stets zu erfolgen,
wenn diese Gegenstände als gesundheitsschädlich erkannt wurden.

Ist die Verfolgung oder Verurtheilnng einer bestimmten Person nicht
ausführbar , so kann ans den Verfall selbständig erkannt werden . Gegen den
Beschluss , welcher den Betheiligten bekanntzngeben ist, ist Beschwerde zulässig.
Beim Gerichtshöfe erster Instanz kommt die Beschlussfassung der Nathskammer
zu ; für die Beschwerde sind die Bestimmungen des 8 114 der Strafprocess-
ordnnng vom 23 . Mai 1873 , N .-G .-Bl . Nr . 119 , maßgebend.

8 21.
Erfolgt eine Verurtheilnng nach diesem Gesetze , so kann das Gericht bei

Verbrechen und Vergehen schon bei der ersten , bei Übertretungen aber bei der
zweiten Verurtheilnng auf die öffentliche Bekanntmachung des Urtheilcs auf
Kosten des Schuldigen erkennen.

Ferner kann wegen Verbrechens oder Vergehens schon bei der ersten
Verurtheilnng nnd wegen der Übertretungen der 88 14 , 15 nnd 16 mit der
zweiten Verurtheilnng auch ans Verlust der Gewerbsbcrechtigung für beständig
oder ans eine bestimmte Zeit erkannt werden.

8 22.
Das Verfahren und die Urtheilsfüllung rücksichtlich der in diesem Gesetze

vorgesehenen Übertretungen steht dem Bezirksgerichte zu.

8 23.
Wurde von einem der im 8 2 , Absatz 1 nnd 2 , oder 8 26 , Absatz 2,

bezeichneten Organe auf Grund der Bestimmungen der Absätze 2 , 3 nnd 4
des Z 5 eine Beanständung erhoben , so kann der Richter in Übertretungs¬
fällen , wenn die Anzeige ans eigener dienstlicher Wahrnehmung beruht oder
wenn die im 8 30 dieses Gesetzes bezeichnte Beurkundung beigebracht wird,
insofern er Arrest von höchstens einer Woche oder eine Geldstrafe von höchstens
50 fl . zu verhängen findet , ans Antrag des mit den staatsanwaltschaftlichcn
Verrichtungen betrauten Beamten die verwirkte Strafe ohne voransgegangenes
Verfahren durch eine Strafverfügung festsetzen . Mit der Strafverfügung kann
auch der Verfall der mit Beschlag belegten Ware ausgesprochen werden.

Auf die Strafverfügung finden die Bestimmungen der 88 461 und 462
der Strasprocessordnnng Anwendung.

Bestellung staatlicher Untersnchungsnnstaltcn.
8 24.

Für die technische Untersuchung von Lebensmitteln nnd der in den
Nahmen dieses Gesetzes fallenden Gebranchsgegenstände sind nach Bedarf
staatliche Untersnchnngsanstalten zu bestellen nnd mit den erforderlichen Be¬
helfen ansznstatten.

Die Regierung ist ermächtigt , mit Rücksicht ans die vorhandenen Ein¬
richtungen nnd die verfügbaren Fachmänner den Wirkungskreis der staatlichen
Untersnchnngsanstalten zu bestimmen , die Methoden für die Untersuchungen,
sofern sie ein gleichartiges Vorgehen behufs Erzielung einwurfsfreier Resultate
erheischen , vorzuschreiben , erforderliche Instructionen betreffs des Betriebes
und der inneren Gebarung dieser Anstalten zu erlassen , den Gebürentarif für
die Untersuchungen sestzustellen und sonstige erforderliche Anordnungen
zu treffen.

Behufs Sicherung der hiezu unerlässlichen fachwissenschaftlichen Infor¬
mationen hat die Regierung sich eines ans den Vertretern der einschlägigen
wissenschaftlichen Disciplinen zusammengesetzten ständigen Beirathes zu bedienen.
Diesem Beirathe obliegt es auch , die Erfordernisse über die wissenschaftliche
und praktische Befähigung der au den Untersnchnngsanstalten zu bestellenden

Fachmänner zu bezeichnen und über die Art , wie der Befähigungsnachweis
zu liefern ist, Anträge zn stellen.

Zur Heranbildung tüchtiger Organe der Gcsundhcitspolizei sind Unter-
richtscnrse einznrichten.

Bon Gemeinden , Bezirken oder Ländern errichtete ttntcrsuchungsanstaltcn.
8 25.

Von autonomen Körperschaften errichtete Anstalten für die technische
Untersuchung von Lebensmitteln nnd Gebranchsgegenständen sind hinsichtlich
ihres Wirkungskreises den staatlichen gleichzustellen nnd finden insbesondere
rücksichtlich der von solchen Anstalten ausgestellten Befunde nnd Gutachten die
BZtimmnngen des 8 30 Anwendung , wenn das deren Errichtung und Leitung
betreffende Statut den für die staatlichen Anstalten aufgestellten Normen ent¬
spricht nnd von der Negierung unter ausdrücklicher Anerkennung dieser Be¬
stimmung genehmigt wurde . Im Falle , als sich bei einzelnen solchen Anstalten
ergeben sollte , dass dieselben ihrem Zwecke nicht entsprechen , kann die Regierung
diese Anerkennung entziehen.

Die Fachverstäudigcn , welche mit der Ausstellung von Gutachten betraut
sind , sind von der Negierung zn beeidigen . Sie haben sich bei der Ausführung
von Untersuchungen der von der Negierung jeweilig festgesetzten Untersnchnngs-
methoden zu bedienen.

Obliegenheiten nnd Rechte der Nntcrsnchnngsanstaltcn.
8 26.

Die staatlichen Untersnchnngsanstalten sind verpflichtet , sowohl über An¬
langen der mit der Aufsicht über die Handhabung dieses Gesetzes betrauten
Behörden nnd Organe (Z 2 , Absatz 1 nnd 2 ) nnd der Gerichte , als auch über
Ansuchen von Privatpersonen die technische Untersuchung der der Anstalt zur
Untersuchung überbrachten Lebensmitteln nnd in den Nahinen dieses Gesetzes
fallenden Gebranchsgegenstände innerhalb des der Untersnchnngsanstalt ein-
geränmten Wirkungskreises vorzunehmen nnd hierüber Befund und Gutachten
abzngeben.

' Die staatlichen nnd die im Sinuc des 8 25 genehmigten Untersnchnngs¬
anstalten sind berechtigt , durch ihre eigenen Organe die den Anfsichtsorganen
nach Z 3 eingeränmten Befugnisse unter Zuziehung dieser Organe ansznüben,
wenn es der Untersnchnngsanstalt im Laufe einer anhängigen technischen
Untersuchung nothwendig erscheint , oder wenn sie von einer politischen Behörde
oder einer Gemeinde zur Entnahme von Proben im Sprengel der politischen
Behörde , beziehungsweise im Gemcindegebiete angegangen werden.

Überprüfung des Bcsnndes einer Nntersuchungsanstalt.
8 27.

Hat eine politische Behörde , ans deren Bezirk eine der technischen Unter¬
suchung unterzogene Probe entnommen wurde , oder ein Gericht gegen den
Befund , insofern mit demselben ausgesprochen wurde , dass sich bei Prüfung
der Ware ein Anstand nicht ergeben habe , gegründete Bedenken , so hat die
politische Behörde beziehungsweise das Gericht die Überprüfung durch eine
andere , nnd zwar staatliche Untersnchnngsanstalt zn veranlassen.

Anzeigepflicht der Nntersuchungsanstalt.
8 28.

In allen Fällen , in denen eine Untersnchnngsanstalt anlässlich der von
ihr dnrchgeführten technischen Untersuchung eines Lebensmittels oder eines in
den Nahmen dieses Gesetzes fallenden Gebranchsgegenstandes den Verdacht des
Thatbcstandes einer strafbaren Handlung schöpft , hat die Untersnchnngsanstalt
an den Staatsanwalt des zuständigen Gerichtes , und wenn letzteres der Anstalt
nicht bekannt ist , an den Staatsanwalt des Gerichtes , in dessen Sprengel sich
die Untersnchnngsanstalt befindet , die Anzeige zu erstatten.

Kosten der technischen ttntersnchnng.
8 29.

Wenn eine Privatperson bei einer staatlichen Untersnchnngsanstalt um
die technische Untersuchung eines in den Nahmen dieses Gesetzes fallenden
Lebensmittels oder Gebranchsgegenstandes ansucht , so hat sie die Kosten der
technischen Untersuchung zn erlegen und kann deren Rückersatz dann ansprechen,
wenn die dnrchgeführte technische Untersuchung den Anlass zn einer rechts¬
kräftigen Verurtheilnng oder Verfallserklärung (8 20 , Absatz 2 ) gegeben hat.

Im übrigen gelten hinsichtlich der Kosten der technischen Untersuchung
die Bestimmungen der Strasprocessordnnng bezüglich der Kosten des Straf¬
verfahrens.

Die Kosten der technischen Untersuchung sind nach dem festgesetzten
Gebürentarife (Z 24 ) zn berechnen.

Die von einer Partei der Untersnchnngsanstalt zn ersetzenden Kosten der
technischen Untersuchung können auf dem politischen Exccntionswcge ein¬
getrieben werden.

Zulässigkeit der Führung des Lachverständigenbeweiscs durch die Be¬
urkundungen der Äufsichtsorgane und Üntersnchungsanstaltcn.

8 30.
Die Untersnchnngsanstalten (88 24 nnd 25 ) und , soweit es sich um

Fälle des Z 5 , Absatz 2 , 3 und 4 , handelt , die im 8 2 , Absatz Z nnd 2 , nnd
8 26 , Absatz 2 , bezeichneten Organe sind hinsichtlich ihrer im Strafverfahren
nach diesem Gesetze abzngebenden Beurkundungen , Befunde nnd Gutachten
gleich den im Sinne des 8 119 der Strasprocessordnnng bei dem Gerichte
angestellten Sachverständigen zn betrachten.
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Gewerbsmäßig betriebene Untersuchung von Lebensmitteln nnd Gcbrauchs-
gcgcnständen durch Private.

8 31.
Privatpersonen , welche die technische Untersuchung von Lebensmitteln

und von Gebrauchsgcgenständen der im Z 1 erwähnten Art gegen Entgelt
zu betreiben beabsichtigen , bedürfen hiezu einer besonderen Bewilligung des
Ministeriums des Innern . Demselben ist Vorbehalten , fallweise über die Zu¬
lassung von Bewerbern zu dem beabsichtigten Geschäftsbetriebe und dessen
Umfang zu entscheiden und die Bedingungen für die Ausübung desselben
vorznschreiben.

Ausftthrnngsbcstimmttttgcn.
8 32.

Dieses Gesetz tritt sechs Monate nach seiner Kundmachung in Kraft.
Mit dem Zeitpunkte der Wirksamkeit dieses Gesetzes treten die Bestim¬

mungen der 403 bis 408 des allgemeinen Strafgesetzes vom 27 . Mai 1852,
R .-G .-Bl . Nr . 117, außer Kraft.

Die Bestimmungen des Gesetzes vom 29 . Februar 1880 , R .-G .-Bl.
Nr . 35 , betreffend die Abwehr nnd Tilgung ansteckender Thierkrankheiten,
dann des Gesetzes vom 29 . Februar 1880 , R .-G .-Bl . Nr . 37 , betreffend die
Abtvehr und Tilgung der Rinderpest , des Gesetzes vom 24 . Mai 1882,
R .-G .-Bl . Nr . 51 , womit die strafrechtlichen Bestimmungen des Gesetzes vom
29 . Februar 1880 , R .-G .-Bl . dir . 35 , und des Gesetzes vom 29 . Februar 1880,
R .-G .-Bl . Nr . 37 , abgeändert wurden , ferner der Ministerial -Berordnnng vom
10 . April 1885 , R .-G .-Bl . Nr . 54, betreffend die Abwehr nnd Tilgung des
Nanschbrandes der Rinder nnd des Nothlanfes der Schweine , des Gesetzes
vom 14 . August 1896 , R .-G .-Bl . Nr . 171 , betreffend die Abänderung des
Z 28 des Gesetzes vom 29 - Februar 1880 , R .-G .-Bl . Nr . 35 , endlich des
Gesetzes vom 17. August 1882 , R .-G .-Bl . Nr . 142 , betreffend die Abwehr
nnd Tilgung der Lnngenseuche der Rinder , bleiben unberührt . Es haben
jedoch, insofern bestimmte Handlungen oder Unterlassungen sowohl nach den
eben erwähnten Vorschriften als auch nach diesem Gesetze unter Strafe gestellt
sind und dieses Gesetz strengere Strafbestimmungen enthält , die Straf¬
bestimmungen dieses Gesetzes Anwendung zu finden.

8 33.
Der § 5 des Gesetzes vom 21 . Juli 1880 , R .-G .-Bl . Nr . 120 , be¬

treffend die Erzeugung und den Verkauf weinähnlicher Getränke , wird auf¬
gehoben.

Ans die in den Aß 3 nnd 4 des erwähnten Gesetzes bezeichueten straf¬
baren Handlungen ist dieses Gesetz zur Anwendung zu bringen.

8 34.
Meine Minister des Innern und der Justiz haben dieses Gesetz im Ein¬

vernehmen mit den übrigen betheiligten Ministerien zu vollziehen.

(Verzeichnis der im Reichsgesetzblatte und im Larides-
gesetzblatte für Österreich unter der Gnus im Jahre

1897 tznblieierten Gesetze und Verordnungen .)
Aeichsgesctzblatt.

Nr . 89 . Erlass des Ministers für Cttltus und
Unterricht vom 27 . März 1897 , womit ans Grund der Aller¬
höchsten Entschließung vom 31 . December 1896 im Einvernehmen mit dem
k. n . k. Neichs -Kriegsministerinm , dem Ministerium des Innern nnd dem
Ackerbanministerinm ein neuer thierärztlicher Stndienplan für die im Reichs-
rathe vertretenen Königreiche nnd Länder knndgemacht wird.

Nr . 81 . Gesetz vom 5. März 1897 , betreffend die
Erstreckung der Rückzahlnngstermine für die an Gewerbe - nnd Handeltreibende
in Krain und Steiermark anlässlich des Erdbebens gewährten Vorschüsse.

Nr . 82 . Verordnung der Ministerien der Finanzen,
des Handels und des Ackerbaues vom 8 . März 1897,
betreffend die facnltative Zulassung des Fassverschlnsses nach dem Systeme
Mengarini für die zum Transporte italienischer Weine nach Österreich -Ungarn
verwendeten Weinfässer.

Nr . 83 . Verordnung des Handelsministers im
Einvernehmen mit dem Minister des Innern vom
20 . März 1897 , womit die Competenz der einen gewerblichen Beirath
der politische» Bezirksbehörden bildenden Ausschüsse von Genossenschaftsverbänden
bestimmt wird .*)

Nr . 84 . Verordnung des Ministers für Cultus
und Unterricht vom 23 . März 1897 , betreffend die Zulassung
von Frauen als ordentliche oder außerordentliche Hörerinnen an den philo¬
sophischen Facnltüten der k. k. Universitäten.

*) Erscheint in dieser Nummer der „Verordnungen rc ." vollinhaltlich ausgenommen.

Nr . 85 . Concessionsurkunde vom 20 . März 1897
für die Localbahn von Trzebinia nach Skawce.

Nr . 86 . Kundmachnng des Eisenbahnministeriums
vom 23 . März 1897 , betreffend die Concessioniernng einer Nebenlinie
der mit elektrischer Kraft betriebenen schmalspurigen Kleinbahn von Teplitz
nach Eichwald.

Nr . 87 » Gesetz vom 7 . März 1897 , betreffend die
Veräußerung der Frantisek - und der Königshofer Kaserne in Prag , solvie die
Art der Verwendung des Erlöses.

Nr . 88 . Verordnung des Handelsministers im
Einvernehmen mit dem Minister des Innern vom
2 . April 1897 , womit die Ministerial-Verordnnng vom 27. Mai 1885
(R .-G .-Bl . Nr . 82 ) , betreffend besondere Bestimmungen bezüglich der Arbeits¬
pausen bei einzelnen Kategorien von Gewerben , ergänzt wird.

Nr . 89 . Gesetz vom 16 . Jänner 1896,  betreffend den
Verkehr mit Lebensmitteln nnd einigen Gebrauchsgegenständen .*)

Nr . 99 . Verordnung des Ministers des Innern
vom 3 . April 1897 , betreffend die Einsetzung eines ständigen Bci-
ralhes für Angelegenheiten des Verkehres mit Lebensmitteln nnd einigen
Gebrauchsgeqenständen.

Nr . 9ll . Kundmachung des Ministeriums für
Lau des vcrtheidigung vom 20 . März 1897,  womit die Ein¬
tragung der höheren Handelsschule in Olmütz in das Verzeichnis der den
Obergymnasien und Oberrealschulen in Bezug ans den Einjährig -Frciwilligen-
dienst gleichgestellten Lehranstalten des Inlandes verlantbart wird.

Nr . 92 . Gesetz vom 9 . Mürz 1897 , betreffend nach¬
trägliche Änderungen des Finanzgesetzes vom 28 . März 1896 (R .-G .-Bl . Nr . 43) .

Nr . 93 . Concessiousurkuude vom 30 . März 1897
für die Localbahn Wolframs —Teltsch.

L. Landesgesetzblatt.
Nr . 16 . Gesetz vom 14 . Februar 1897 , wirksam für

das Erzherzogtum Österreich unter der Enns , betreffend die Entwässerung
der Grundstücke in Haselbach.

Nr . 17 . Gesetz vom 15 . Februar 1897 , wirksam für
das Erzherzogtum Österreich unter der Enns , betreffend die Entwässerung
der Grundstücke in den Gemeinden Jmmendorf nnd Schalladorf.

Nr . 18 . Gesetz vom 15 . Februar 1897,  wirksam für
das Erzherzogtum Österreich unter der Enns , betreffend die Regulierung des
ZwcttlbachcS im Gebiete der Oltsgonwinde Dorf Rosenau.

Nr . 19 . Gesetz vom 16 . Februar 1897 , betreffend die
Regulierung des Poybaches in der Ortsgemeinde Klein -Hadersdors.

Nr . 29 . Gesetz vom 22 . Februar 1897 , wirksam für
das Erzherzogtum Österreich unter der Enns , betreffend die Regulierung des

! Roggendorfergrabens und Melioration der angrenzenden Grundstücke in der
j Gemeinde Roggendorf.

Nr . 21 . Gesetz vom 18 Februar 1897,  betreffend die
Ausführung von Ergänzungsarbeiten an der Regulierung des großen Tulln¬
baches von oberhalb Jndenan bis zur Ausmündnng in die Donau , des kleinen
Tullnbaches von Kogel bis zur Ansmündung in die Donau und der End-
strecke des in den kleinen Tullnbach einmündenden Elsbaches.

Nr . 22 . Kuudmachuug des k. k. Statthalters im
Erzherzogthume Österreich unter der Euus vom
10 . März 1 897 , I . 21730,  betreffend die Veräußerung der von
den Realitäten Einl .-Z . 858 nnd 859 im III . Bezirke in Wien nach der
neuen Banlinie verbleibenden Baugrnndflächen im Gesammtausmaße von
663 48 durch die Gemeinde Wien.

Nr . 23 . Verordnung des k. k. Statthalters im
Erzherzogthuine Österreich unter der Enns vom
13 . April 1897 , I . 34114 , mit welcher für dieses Verwaltnngs-
gcbiet provisorische Bestimmungen bezüglich des Fahrens mit dem Fahrrade
ans den öffentlichen Straßen nnd Wegen , nnd zwar hinsichtlich der öffentlichen
nicht ärarischcn Straßen nnd Wegen im Einvernehmen mit dem nieinröster-
reichischen Landesansschusse erlassen werden .*)

* ) Erscheint in dieser Nummer der „Verordnungen rc ." vollinhaltlich ausgenommen.
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G >stehe, Verordn»»«!»'» u»i>E »tschkid»»gr»,
sowie

Nmmltililicstiilliilllilgcil des Gemcindcrathes, Stadtrathes»ud des MMnitcs
in Ingelegenjikite» der Ge>neindcoerninltnng und politischen Anitsknlirnng.

Inhalt:

I . Verordnungen und Entscheidungen:
1. Die Krankenversicherungspflicht der bei der bernfsgenossenschaftlichen

Unfallversicherungs -Anstalt der ösierr . Eisenbahnen beschäftigten Personen.
2. Fachinger ' sches Mineralwasser.
3 . Einwanderung in die südafrikanische Republik.
4. Übertragung eines verkäuflichen Gewerbes an eine andere Veliiebsslätle.
5 . Levico-Wasser.
6 . Legitimationsvorschreibnng unehelicher Kinder.
7 . Gebürenbehandlnng von Grnnderwerbungen ans Anlass der Anlegung,

Verlegung oder Erweiterung von öffentlichen Straßen , Wegen rc.
8 . Ebreichsdorf , Stellungsort für die Gemeinden des gleichnamigen

Gerichtsbezirkes.
9 . Abgrenzung des Competenzkreises der Organe der staatlichen Cnltnsverwal-

tung in Ansehung des Gesetzes über die äußeren Rechtsverhältnisse der
israelitischen Religionsgesellschaft vom 21 . März 1890 , N .-G .' Bl . Nr . 57.

10 . Die Gemeinde Wien ist zur Zahlung von Unfallversichernngsbeiträgen
rücksichtlich des Betriebspcrsonales des Theresienbades von dem Zeit¬
punkte ab nicht mehr verpflichtet , mit welchem sie auf Grund des ß 4
U.-V .-G . das Nisico der Unfälle übernahm.

11 . Bestellung eines Generalcousuls von Monaco.
12. Fahrordnung für die Starhemberggasse im IV . Bezirke.
13 . Fahrordnnng für den Marktplatz in der Schwendergasse im XIV . Bezirke.
14 . Aufhebung des Hausierhandels auf dem Gebiete der Stadt Belovar.
15 . Hintanhaltnng des Verkaufes unreifer Kälber.
16 . Einbringung von seitens der k- l . Krankenanstalten zu leistenden , rück¬

ständigen , öffentlichen Abgaben.
17 . Ernennung eines Gewerbe -Jnspectors -Assistenten.
18. Einsetzung eines ständigen Beirathes für Angelegenheiten des Verkehres

mit Lebensmitteln und einigen Gebrauchsgegenständen.
19 . Bezug von Fabrikssalz aus der Saline Ebensee.
20 . Verbot der Ausübung des Bindergewerbes seitens Spiritusraffinerien.
21 . Theater -Localcommission.
22 . Gewerbliche Befugnisse der Kammacher.
23 . Ergänzung und Abänderung der Ministerialverordnnng vom 24 . April

1895 , N .-G .-Bl . Nr . 58 , betreffend die Gestattung der gewerblichen
Arbeit an Sonntagen.

24 . Einfluss der neuen Civilprocessordnung auf die Schiedsgerichte gewisser
Körperschaften . .

25 . Rückständige Kranken - und Unfallversichernngsbeiträge geniesten ein
Vorzugsrecht nur bei der execntiven Veräußerung des ausschließlich
für Zwecke des versichernngspflichtigen Unternehmens bestimmten Gutes.

26 . Behandlung von Fällen , in welchen anlässlich eines Betriebsunfalles
ein Verschulden dritter Personen nicht ganz ausgeschlossen ist.

27 . Hintanhaltnng des Zuzuges von Hausierern nach England.
28 . Hintanhaltnng der Einschleppung -der Post.
29 . Landescommisston für Weinbau -Angelegenheiten.
30 . Zur Radfahrordnnng.
31 . Vostbegleitadressen für von der Frachtbriesstempelgebur befreite Parteien.
32 . Öffentliche Sammlungen . ^ ^
33 . Fahrordnnng für die Große Stadtgntgasse , Taborstraße und Obere

Angartenstraße . ^ .
34 . Verbot , betreffend den Verkehr der Heu - und Strohfuhrwerke zu und

von den k. k. militär -är arischen Magazinen in der Florianigasse durch
die Lerchenfelder- und Josefstädterstraße . „ .

35 . Verbot , betreffend das Befahren eines Theiles der Hernalser Haupt¬
straße durch schweres Fuhrwerk.

H . Normativbestimmungen:
Geineinderath:

36 . Zins - und Schnlkreuzer für die zu Wien einbezogenen Theile der
Gemeinden Ober - und Unter -Laa , Kaiser -Ebersdorf , Klcdcrrng und Anhof.

37 . Commnnale Auszeichnungen.
Stadtrath:

38 . Wassermeffer.
39 . Überlassung von Turnsälen an Turnvereine.

Magistrat:
40 . Journaldienst in den magistratischen Departements und Ämtern während

der Gemcinderaths -Sitzungen.
41 . Zuweisung der Leichen rücksichtlich der ehemaligen Vororte -Friedhöfe.

Verzeichnis der im Neichsgesetzblatte und im Landesgesetzblatte
für Österreich unter der Enns im Jahre  1897 pnblicierten
Gesetze und Verordnungen.

I. VrrtN'imniigen und Entscheidungen.
i

(Die Krankendersicherurrgspflicht der bei der bernfs-
genossenschaftlichen Unfallversicher,ings - 'Anstalt der
österreichischen Eisenbahnen beschäftigten Personen . )

Entscheidung des k. k. Verwaltungsgerichtshoses vom 6 . No¬
vember 1896 , Nr . 5873 (M .-Z . 59516/XVIII ) :

Im Namen Seiner Mchestät des Kaisers!
Der k. k. Verwaltnngsgerichtshof hat unter dem Vorsitze des k. k. Senats-

Präsidenten Dr . Ritter Böhm v. Bawerk,  in Gegenwart der Näthe des
k. k. Verwaltniigsgerichtshofes Ritter v. Hennig , Dr . Habercr , Dr . Zistler
und Dr . Freiherr v. Schenk,  dann des Schriftführers k. k. Rathssecretärs-
Adjuncten Pietsch,  über die Beschwerde der Wiener Bezirkskrankencassa gegen
die Entscheidung des k. k. Ministeriums des Innern vom 2 . September 1895,
Z . 25578 , betreffend eine Krankenversicherniigspflicht nach der am 6. November
1896 durchgeführten öffentlichen mündlichen Verhandlung , und zwar nach An¬
hörung des Vortrages des Referenten , sowie der Ausführungen des Dr . Koentzer,
Hof - und Gerichtsadvocatcn in Wien , in Vertretung der Beschwerde und der
Gegenansführnngen des k. k. Ministerial -Vice -Secretärs Freiherrn v. Weiß
in Vertretung des belangten k. k. Ministeriums des Innern zu Recht erkannt:

Die angesochtene Entscheidung wird als gesetzlich nicht begründet ausge¬
hoben.

Entscheidungsgründe:
Die angesochtene Entscheidung des k. k. Ministeriums des Innern vom

2. September '1895/Z . 25578 , mit welcher erkannt wurde , dass das bei der berufs¬

genossenschaftlichen Unfallversicherungs -Anstalt der österreichischen Eisenbahnen
in Wien beschäftigte Personale der Krankenversicherungspflicht nicht unterliege,
ist damit begründet , dass die bezeichnete Anstalt weder zu den im Artikel V,
lit . 1c des Kundmachungs -Patentes zur Gewerbeordnung bezeichnten Versiche¬
rungsanstalten noch zu den sonstigen im Z 1, Absatz 2 des Gesetzes vom
30 . 'März 1888 , N .-G .-Bl . Nr . 33 , erwähnten gewerbsmäßig betriebenen
Unternehmungen gehört.

Diese Begründung erscheint jedoch keineswegs stichhältig. Die Versiche-
rnngspflicht ist im Z 1,' Absatz 2 Krankenversicherungsgesetzes nebst anderen hier
nicht in Betracht kommenden Kategorien von Personen auch für alle Arbeiter
und Betriebsbeamten festgesetzt, welche bei einer unter die Gewerbeordnung
fallenden oder bei einer sonstigen gewerbsmäßig betriebenen Unter¬
nehmung  beschäftigt sind.

Der hier gebrauchte Ausdruck „gewerbsmäßig betriebene Unter¬
nehmung"  darf , und zwar insbesondere mit Rücksicht auf den Zweck des
Krankenversichernngsgesetzes nicht mit dem Begriffe „ gewerbliche" (als auf
Gewinn berechnete) Unternehmung verwechselt werden . Denn in Beziehung auf
die Hilfsbedürftigkeit der in dem Unternehmen beschäftigten Personen im Krank¬
heitsfälle ist es ganz gleichgiltig , ob das Unternehmen auf Gewinn abzielt oder
nicht, sobald dasselbe nur überhaupt nach Art der gewerblichen Unternehmungen
eingerichtet ist.

Die berufsgcnossenschaftliche Unfallversicherungs -Anstalt der österreichischen
Eisenbahnen betreibt Versicherungsgeschäfte ständig und unter Verwendung von
Arbeit , somit , da gewiss nicht behauptet werden kann , dass die Einrichtung
des Geschäftsbetriebes dieser Anstalt von der anderer Versicherungsanstalten
grundsätzlich verschieden wäre , nach Art eines Gewerbes oder gewerbsmäßig.

Die Versicherungspflicht der bei dieser Anstalt angestellten Personen wird
also auch durch den Umstand nicht aufgehoben , dass die Anstalt nicht lediglich
eine auf die Förderung der Privatinteressen der Mitglieder gerichtete Unter¬
nehmung ist, sondern dass sie der obligatorischen Arbeiterversichernng zu dienen
hat , somit zugleich für die Erreichung öffentlich-rechtlicher Zwecke bestimmt ist,



46 Amtsblatt der k. k. Ncichshaupt - und Residenzstadt Wien . — Nr . 43 , 28 . Mai 1897.

zumal hiedurch die Art des Betriebes insbesondere in ihren Wirkungen auf
die in demselben beschäftigten Personen nicht geändert wird.

In diesen Erwägungen fand der Verwaltnngsgerichtshof die angefochtene
Entscheidung als gesetzlich nicht begründet anfznheben.

2 .
(Fachinger sches Mineralwasser .)

Die k. k. ii .-ö. Statthalterei hat mit dem Erlasse vom
7 . Jänner 1897 , Z . 122005 ( G .-Z . 1761/1 . Bezirk ) . Nach¬
folgendes dem magistratischen Bezirksamte für den I . und VIII . Be¬
zirk bekanntgegeben:

Das hohe k. k. Ministerium des Innern hat mit dem Erlasse vom
23 . December 1896 , Z . 39099 , dem Neeurse des S . S ., Vertreters der Firma
Siemens L Comp ., gegen das vom magistratischen Bezirksamte in Wien
unterm 18 . August 1896 , Z . 35012/1 , erlassene und mit der h. o. Ent¬
scheidung vom 24 . September 1896 . Z . 86034 . bestätigte Verbot der Ver¬
öffentlichung von Annoncen , in denen das Fa chin g er ' sche Mineralwasser als
ein „specifisches Mittel " gegen bestimmte Krankheiten und als „lebens-
verlängcrnd " bezeichnet wird , keine Folge zu geben gefunden , weil der Ver¬
schleiß von Mineralwässern im Sinne der Bestimmungen des Z 2 und 8 3,
Alinea 2 der Ministerialverordnnng vom 17 . September 1883 (N.-G .-Bl.
Nr . 152 ), unter Voraussetzung der Erfüllung der gesetzlichen Bedingungen,
mit Rücksicht darauf freigegeben ist, dass die Mineralwässer nicht nur zu Heil¬
zwecken, sondern auch zu anderen , insbesondere zu diätischcn Zwecken und als
ein Getränk überhaupt dienen können.

Insofern jedoch beim Vertriebe und sonach bei der Ankündigung der
Mineralwässer die Wirkung derselben als Arznei - oder Heilmittel hervor-
gehoben wird , haben in dieser Hinsicht auch die allgemeinen Vorschriften Be¬
achtung zu finden , welche hinsichtlich des Vertriebes von Arzneien überhaupt
gelten , sonach das Publicum irreführende , fälschliche Angaben enthaltende
Ankündigungen zu unterbleiben.

Da das Fa chi nger - Mineralwasser auf eine derartige unstatthafte Weise
in öffentlichen Tagesblättern als „specifisches Mittel " ' gegen verschiedene
Krankheiten und als „ lebensverlängernd " angepriesen wurde , waren die
politischen Behörden in Gemäßheit ' der Weisungen des h. o. Erlasses vom
22 . Juni 1890 , Z . 5954 (Ö . «s .-W . 2, Nr . 28 , 439 ) , gehalten , das
Verbot einer derartigen Ankündigung eintreten zu lassen.

L.
(Einwanderung in die südafrikanische Republik .)

Die k. k. n .-b. Sltitihnlletet hak mit Jud .-Erlass vom
18 . Jänner 1897 , Z . 2301 (M .-Z . 14434/XVI ) , Nachstehendes
zur Kenntnisnahme und geeigneten weiteren Verlautbarung mit-
getheilt:

Gesetz, betreffend die Einwanderung von Fremden in die südafrikanische
Republik.

Artikel  1.

Alle Fremden können in die Republik zngelassen werden und müssen
hiezu mit einem regelrechten , von der Heimatsbehörde des Betreffenden aus¬
gestellten Auslandspasse versehen sein ; der letztere muss überdies das Visum
eines Consnlates der südafrikanischen Republik tragen.

Artikel  2.

Ans dem Passe muss zu entnehmen sein, dass dessen Träger genügende
Subsistenzmittel besitzt oder sich dieselben durch Arbeit erwerben kann.

Artikel  3.
In Ermanglung eines Passes mit den im Artikel 2 enthaltenen Er¬

fordernissen können auch Fremde zugelassen werden , welche Bürgschaft anderer
Art leisten oder durch Vorführung von Bürgen , welche zur Zufriedenstellung
der Behörden die Identität des Betreffenden und das Vorhandensein der
Erfordernisse des Artikels 2 bezeugen.

Artikel  4.

Die Zulassung wird gewährt durch den Veldcornet am Orte der An¬
kunft oder beim Passieren der Grenze durch den von der Regierung hiezu
ernannten Beamten , indem dieser denr Fremden einen Pass oder einen Anfent-
haltsschein ausfolgt.

Artikel  5.
Diese Pässe oder Aufenthaltsscheine sind auf drei Monate giltig und

können successive auf weitere drei Monate verlängert werden durch den Veld¬
cornet des Aufenthaltsortes des Fremden.

Die Verlängerung kann nur wegen des Mangels der im Artikel 2 ent¬
haltenen Erfordernisse verweigert werden . — Gegen die Verweigerung des
Veldcornets kann an die Regierung recurriert werden.

Artikel  6.

Fremde , welche bei Gelegenheit der Verlängerung ihrer Scheine die
Absicht zu erkennen geben, sich ständig in der Republik niederznlassen , brauchen
ihre Scheine nur einmal im Jahre erneuern zu lassen, vorausgesetzt , dass sie
dem Veldcornet ihres Aufenthaltsortes genügende Garantien , sei es durch

einen Eid oder auf andere Weise, dafür bieten, dass sie immer die Gesetze des
Landes beobachten werden.

Artikel  7.

Dieses Reglement hat ans jene Fremden keinen Bezug , welche sich zur
Zeit der Veröffentlichung desselben bereits im Lande anfhalten und sich nach
dem Gesetze durch den Veldcornet einschreiben ließen oder sich innerhalb eines
Monates nach dem Inkrafttreten desselben einschreiben lassen.

Artikel  8.

Die nach diesem Gesetze ausgefertigten Aufenthaltsscheine müssen auf
Verlangen eines Beamten oder Mincn -Commissärs , Friedensrichters oder
Veldcornets sofort vorgewiesen werden.

Artikel  9.

Fremde , welche nicht in Übereinstimmung mit diesem Reglement in der
Republik betreten werden , können nach dem Gesetze Nr . 25 vom Jahre 1896
des Landes verwiesen werden.

Artikel  10.
Dieses Gesetz tritt am 1. Jänner 1897 in Kraft.

4 .
(Übertragung eines verkäuflichen Gewerbes an eine

andere Betriebsstätte .)
Entscheidung des k. k. VerwnltnngSgerichtshofes vom 29 . Jänner

1897 , Nr . 613 ( M .-Z . 8975 ) :

Im Nomen Seiner Mchestüt des Kaisers!
Der k. k. Verwaltnngsgerichtshof hat unter dem Vorsitze des k. k. Ersten

Präsidenten Dr . Grafen Schönborn,  in Gegenwart der Räche des k. k. Vcr-
waltungsgerichtshofes k. k. <L>enatspräsidentcn Dr . Ritter v. Alter,  dann der
k. k. Hofräche Dr . V erdin,  Ritter v. Hennig und Praxmarer,  dann des
Schriftführers k. k. Nathssecretärs -Adjnncten Dr . Hitler,  über die Be¬
schwerden des Heinrich Jhl in Wien gegen die Entscheidung der k. k. n .-ö.
Statchaltcrei vom 3. Februar 1895 , Z . 12319 , und des ks k. Ministeriums
des Innern vom 3. Juli 1895 , Z . 18745 , betreffend die Übertragung eines
verkäuflichen Schankgewerbes , nach der am 29 . Jänner 1897 durchgeführten
öffentlichen mündlichen Verhandlung , und zwar nach Anhörung des Vortrages
des Referenten , sowie der Ausführungen des k- k. Ministerial -Secretärs
v. Nag y, in Vertretung des belangten k. k. Ministeriums des Innern , sowie
der belangten k. k. n .-ö. Statthalterei zu Recht erkannt:

Die Beschwerde gegen die angefochtene Statthalterei -Entscheidnng wird
als unzulässig znrückgewiesen ; dagegen wird die angefochtene Ministerial-
Enischeidung uls gesetzlich nicht begründet aufgehoben.

E n t s ch e i d u n g s g r ü n d e:
Dem Ansuchen des H . I . um Bewilligung zur Übertragung seines ver¬

käuflichen Schankgewerbes vom XVI . Bezirke , P . . . . gaffe 19, in den
VIII . Bezirk, A . . . . straße 69 in Wien, wurde mit der Entscheidung der
k. k. Statthalterei vom 3. Februar 1895 , Z . 12319 , in Bestätigung des
magistratischen Bescheides vom 11 . Jänner 1895 , Z . 198708 , in Rücksicht auf
die Localverhältnisse mit dem Beifügen keine Folge gegeben, dass gegen diese
Entscheidung gemäß ß 20 , nkinoa 4 G .-O . dem Necurrenten ein weiteres
Beschwerderecht nicht znsteht.

Über den von H. I . gegen diese Entscheidung unter fristgerechter Ein¬
bringung der Beschwerde an den Verwaltungsgerichtshof ergriffenen Ministerial-
rccnrs hat das k. k. Ministerium des Innern in die meritorische Entscheidung
der Sache eingehend mit dem Erlasse vom 3 . Juli 1895 , Z . 18745 , die
Statthalterei -Entscheidung aus dem Grunde derselben bestätigt , wogegen von
dem Genannten gleichfalls Hiergerichts die Beschwerde eingebracht wurde.

Es handelt sich demnach in dieser Beschwerdesache, da die Eigenschaft
des vom Beschwerdeführer im XVI . Bezirke , P . . . . gasse 19 betriebenen,
im Gewerbebuche über die verkäuflichen Gewerbe von Neulerchenfeld sul»
Folio 228 inneliegenden Schankgewerbes als eines verkäuflichen unbestritten
feststeht, vorerst um die Frage , welcher Jnstanzenzug bei der Transferierung
eines verkäuflichen Gewerbes platzgreift.

Kraft der Bestimmung des Artikels VII des Einführungspatcntes zur
Gewerbeordnung vom 20 . December 1859 , mit welcher die Nealeigenschaft der
bestehenden radicierten und verkäuflichen Gewerbe aufrecht erhalten wird , sind
auch die diese Gewerbe betreffenden Vorschriften in Geltung verblieben , und
erscheinen daher auch in Betreff des Wirkungskreises der Behörden in Bezug
auf die radicierten und verkäuflichen Gewerbe die älteren Normen insoweit
maßgebend , als durch die nachfolgenden gesetzlichen Vorschriften nicht besondere
Bestimmungen getroffen sind.

Den älteren Vorschriften zufolge gehört die Bewilligung zur Über¬
tragung eines radicierten Gewerbes  auf ein anderes Hans , sowie
die Bestätigung der Verkäuflichkeit eines Gewerbes  in den Wir¬
kungskreis der Landesstelle ; denn das Hofdecret vom 20 . Februar 1795
(Jnstizgesetz -Sammlnng Nr . 219 und politische Gesetzsammlung , Bd . 5,
Nr . 1736 ), bestimmt , dass radicierte  Gewerbe von dem Hanse , in dessen
Gewähr sie enthalten sind , nur mit Vorwissen und Bewilligung der Landes-
fielle auf ein anderes Haus übertragen werden könncrr und das an die
niederösterreichische Landesregierung erlassene , infolge Hofkammer -Verordnung
vom 20 . Juli 1814 , Z . 16157 , auf Jnnerösterreich ausgedehnte Hofkanzlei-
Decret vom 31 . März 1808 verfügt , dass die daselbst anfgeführten Erforder-
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nisse eines verkäuflichen  Gewerbes dargethan werden müssen , insofern
nicht schon eine nach besonderer Erhebung erfolgte Bestätigung der
Verkäuflichkeit von Seite der Landes - oder Hofstelle  ansgewiesen
werden kann.

Aus den vorstehenden Normalvorschriften darf abcr deshalb , weil m
denselben einzelne bestimmt bezeichnte Agenden in Bezug auf die radicierten
und verkäuflichen Gewerbe den Landesstellen zngewiesen sind , wozu noch die
denselben in der Ministerial -Verordnung vom 31 . Oktober 1856 , N .- G .-Bl.
Nr . 204 , vorbehaltene Anerkennung der Nealeigenschaft der radicierten Ge¬
werbe kommt , nicht gefolgert werden , dass alle Angelegenheiten der radicierten
und verkäuflichen Gewerbe , insbesondere auch in Betreff der Ausübung der¬
selben dem Wirkungskreise der Gcwerbebehörde I . Instanz entzogen seien.
Vielmehr geht aus den vorcitierten Normalvorschriften , sowie aus anderen
älteren Vorschriften hervor , dass mit Ausnahme der oben angeführten Agenden
den Ortsobrigkeiten als Gewerbcbehörden I . Instanz die Entscheidung auch
in Angelegenheit der radicierten und verkäuflichen Gewerbe zustand . Das Hof¬
decret vom 20 . Februar 1795 verordnet nämlich snd iik . n , dass , wenn bei
der öffentlichen Feilbietung eines verkäuflichen Gewerbes mehrere den Normal¬
preis desselben anbieten , die Dorfobrigkeit  unter den Käufern , sowie bei
Verleihung eines Personalgewerbes unter den Anwerbern die Wahl haben soll.
Das Hofkanzleidecret vom 31 . März 1808 fordert , dass ein Gewerbe , um für
ein verkäufliches zu gelten , schon vor dem Normaljahre 1775 bestanden haben
und unter einem Privatrechtstitcl von Geschenk , Abtretung , Kauf , Verheiratung,
Erbschaft n . dgl . von einem Besitzer auf den anderen mit obrigkeitlicher
Bestätigung  übertragen worden fein muss.

Die Hofkanzleideerete vom 20 . August 1807 , vom 7 . December 1815 und
vom 19 . Juni 1816 (politische Gesetzessammlung , Band 29 , 6l , Band 13,
pass . 394 , und Band 44 , prr ^ . 230 ) schreiben ferner , und zwar das erst - und
letztbezogene speciell für den Magistrat in Wien zur Richtschnur vor , dass Play-
verändernngen der Gewerbsleute nicht ohne Vorwissen und Einwilligung des
Magistrates als Ortsobrigkeit geschehen dürfen , da dieser die Übersicht über die
Gewerbe behalten und wichtige Polizeirücksichten wahrnehmen muss . Diese
Hofkanzleideerete sprechen zwar von Gewerben im allgemeinen und können
für die radicierten Gewerbe , deren Übertragung auf ein anderes Hans nur mit
Bewilligung der Landesstelle zulässig ist, nicht Geltung haben ; zweifellos haben
sie aber außer den Personalgewerben auch die verkäuflichen Gewerbe im Auge,
da diese nach obigem hinsichtlich der der Obrigkeit überlassenen Auswahl unter
mehreren Anwerbern den Personalgewerben gleichgestellt sind und auch ihre
Übertragung auf einen anderen Besitzer nur der Bestätigung der Ortsobrigkeit
bedarf . Endlich stellt das Hofkanzleidecret vom 19 . Oktober 1842 (politische
Gesetzessammlung , Band 70 . dir . 125 ) die radicierten und verkäuflichen Gewerbe
hinsichtlich der Ausübung der persönlichen Gewerbe insoweit gleich , dass auch
der Besitzer eines radicierten oder verkäuflichen Gewerbes die persönlichen
Erfordernisse zum Betriebe des betreffenden Gewerbes nachzuweisen (hat und
bei Ermanglung derselben das Gewerbe nur durch einen qualificierten Stellver¬
treter ausüben kann , wobei die Amtshandlung im Sinne des 8 55 des Gewerbe¬
gesetzes vom 15 . März 1883 , N .-G .-Bl . Nr . 39 , unzweifelhaft der Gewerbe¬
behörde I . Instanz zukommt , in deren Wirkungskreis auch durch die Ver¬
ordnung vom 3 . November 1855 , R .-G .-Bl . Nr . 190 , betreffs der verkäuflichen
Gewerbe „ die Führung der Vormerkprotokolle " und „ alles , was sich d'ran knüpft"
verwiesen wird.

Nachdem nun in allen gewerblichen Angelegenheiten , welche nicht un
Gesetze ausdrücklich dem Wirkungskreise der Landesstclle oder des Ministeriums
Vorbehalten sind , der regelmäßige Jnstanzenzug platzzugreifen hat , so darf aus
dem Vorstehenden die Competenz des Magistrates als Gcwerbebehörde I . Instanz
in Angelegenheit der Übertragung eines verkäuflichen Gewerbes an eine andere
Betriebsstätte umsomehr gefolgert werden , als in den angeführten Vorschriften
ganz analoge Agenden in Bezug auf die verkäuflichen Gewerbe dem Wirkungs¬
kreise der Ortsobrigkeit zugewiesen sind.

Hienach war zur Entscheidung über das Ansuchen des ^ Leschwerdeführers
um Bewilligung zur Transferierung seines verkäuflichen Schankgewerbes in
I . Instanz der Magistrat in Wien berufen , und cs war somit die in der
Statthalterei - Entscheidung ausgesprochene Beschränkung des Jnstanzenznges
nicht begründet.

Mit dem Erlasse vom 3 . Juni 1895 , Z . 18745 , hat jedoch des k. k. Ministe
rinm in der Sache selbst meritorisch erkannt , so dass dem Beschwerdeführer ans
der besprochenen , in der Statthalterei - Entscheidnug erfolgten Beschränkung des
Jnstanzenznges keinerlei Nechtsnachtheil erwachsen ist und eben darum auch für
den Verwallungsgerichlshof jeder Anlass entfiel , auf diesen formalen Beschwerde-
Punkt des weiteren einzugehen.

In der Sache selbst wurde der Verwaltungsgeuchlshvs bei seiner Ent¬
scheidung von den folgenden Erwägungen geleitet:

Die Abweisung des Ansuchens des Beschwerdeführers um ^Übertragung
seines verkäuflichen Schankgewerbes wurde in der bestätigten Statthalter ei
Entscheidung lediglich mit der Rücksicht ans die Localverhältnisse motiviert.
Was unter diesem ganz allgemeinen Ausdruck zn verstehen sei, ob darunter
alle in Z 18 , Absatz 3 , beziehungsweise in 8 20 , Absatz 1 der Gewerbeordnung
angeführten , die localen Verhältnisse kennzeichnenden Momente oder aber nur
einzelne derselben , und welche inbegriffen sein sollen , darüber bietet auch die
Ministerial -Entscheidnng keinen Aufschluss.

Ans der Berufung des 8 20 G .-O . in der Entscheidung der I . und
II.  Instanz und ans den Ausführungen des Negiernngsvertreters bei der
öffemlichen Verhandlung darf aber wohl geschlossen werden , dass die Administrativ¬
behörden auf den concreten Fall die Anwendung der Bestimmungen des
8 20 G .-O . direct und unmittelbar für zulässig erkannt haben.

Dieser Nechtsanschauung tonnte jedoch der Verwaltnngsgerichtshof nicht
beipflichten.

Es ist zunächst ivohl nicht zweifelhaft , dass zwischen einem verkäuflichen
Gewerbe und einem bloß concessionierten Gewerbe ein rechtlicher Unterschied
in der Richtung besteht , dass das verkäufliche Gewerbe als em stärkeres Be¬
fugnis als das bloß concessionierte Gewerbe anznsehen ist. Das wesentliche und
unterscheidende Merkmal des verkäuflichen Gewerbes gegenüber dem concessio¬
nierten Gewerbe , die freie Übertragbarkeit desselben , muss folgerichtig auch
rechtliche Consequenzen in der Richtung haben , dass die Ausübung dieses
Befngnisses keineswegs in das Ermessen der Behörden gestellt sein kann , da
ja sonst von einem Recht und einer Berechtigung füglich nicht mehr gesprochen
werden könnte.

Diese ans dem Wesen und der Natur einer verkäuflichen Gerechtsame
sich ergebenden Rechtsfolgen haben denn auch die Gesetze vor Angen gehabt,
wenn sie, wie die Hof - Entschließung vom 15 . März 1784 , Gesetze Josef II .,
Baud 6 , xaA . 46 , und das Hofdecret vom 20 . Februar 1795 , politische Gesetzes¬
sammlung , Band 6 Nr . 23 , darauf Hinweisen , dass „ die verkäuflichen Gerecht¬
same Vorrechte vor anderen in sich schließen " und „ dass ihr Besitzer mit
denselben wie mit anderen Eigenthumsobjecten schalten kann " .

Allerdings ist auch der Besitzer eines verkäuflichen Gewerbes in Betreff
seiner Ausübung an die Gewerbevorschriften gebunden (arg . Art . I V, VI " " d VII
des Kundmachungs -Patentes zur Gewerbeordnung ; a . h . Entschließung vom
14 . Mai 1822 , Kropatschek - Gontta , Band 47 , Nr . 271 ) ; allein daraus folgt
noch nicht , dass die Bestimmung des 8 20 G .-O . in ihrem vollen Umfang
auch auf verkäufliche Gewerbe anwendbar wäre . Denn der 8 20 handelt
zunächst nicht von der Ausübung des Gast - und Schankgewerbes , sondern
lediglich von der Übertragung derselben und hat sonach — wie anch âus seinem
Wortlaut sich ergibt — die persönlichen concessionierten Gast - und schankrechte
vor Angen , welche ja an und für sich weder veräußerlich noch übertragbar sind.

Es ist nun von rechtlicher Bedeutung , dass bei der Verleihung der Con-
cession die Voraussetzung der Ertheilung derselben nach 8 18 , Absatz 3 G .-O.
eben die ist, dass die Constituiernng dieses neuen Gewerbes im Einklang sei
mit allen den ini 8 18 , Absatz 3 , angeführten gewerbepolizeilichen Bedingungen
und den in dieser Gesetzesstelle angeführten Momenten entspreche . Die Ver¬
leihung der Coneession eines Personalgewerbes erfolgt also unter der Voraus¬
setzung des Zntreffens der erwähnten Momente und es ist demnach lediglich
eine vollständig zutreffende Conseqnenz , wenn der 8 20 der Gewerbeordnung
dann , wenn es sich um die Übertragung eines concessionierten Gast - und
Schankgewerbes an einen anderen Standort innerhalb derselben Ortschaft
handelt , diese wiederum von der Genehmigung der Gewerbebehörde abhängig
macht und die abermalige Prüfling aller obwaltenden thatsächlichen Verhältnisse
in der Richtung vorschreibt , ob denn auch bei der Übertragung des concessio¬
nierten Gewerbes die ans seinem neuen Standorte sich ergebenden gewerbe-
polizeilichen Consequenzen entsprechende sind oder nicht.

Nicht also steht es aber bei den verkäuflichen Gewerben . Denn ein ver¬
käufliches Gewerbe schließt in sich die Berechtigung zum Betriebe nicht an
einem bestimmten Standorte,  sondern innerhalb der Ortschaft , für welche
es constitniert wurde . Während also der Inhaber eines concessionierten Gewerbes
in der Verweigerung der Übertragung desselben an einen anderen Standort
keinerlei Einschränkung des ihm ertheilten Rechtes erkennen kann , würde dies
bei einem verkäuflichen Gewerbe als eine das wesentliche Befugnis nahezu anf-
hebende Beschränkung erkannt werden müssen , wenn die Zulässigkeit der Aus¬
übung desselben an einem anderen Standorte in dem gleichen Maße , wie dies
bei concessionierten Gelverben der Fall ist, von der Genehmigung der Gewerbe¬
behörde anhängig gemacht werden wollte.

Eben darum wird die Gewerbebehörde , wenn es sich um die Übertragung
eines verkäuflichen Gewerbes von einem Standorte an einen anderen handelt,
diese Übertragung nur insofern und insoweit auszuschließen berechtigt sein , als
gesagt werden kann , dass an dein neuen Standorte die Ausübung des Gewerbes,
d. i . Bethätigung der mit dem Gewerbe verbundenen Befugnisse in einer den
Gewerbevorschriften entsprechenden Weise nicht erfolgen könnte.

Das Gast - und Schankgewerbe zählt nun allerdings zu jenen Gewerben , die
nach ihrem Wesen eines Betriebslocales bedürfen , wie dies auch in dem Hofdecret
vom 23 . Mai 1788 Jnstizgesetzes -Sammlnng Nr . 834 , zum Ausdruck gelangt ist.

Eben darum wird auch , nachdem — wie oben bereits hervorgehoben wurde
— in Betreff der Ausübung die verkäuflichen Gewerbe den persönlichen con¬
cessionierten gleichgestellt sind , die Gewerbebehörde mangels Eignung der zur
Ausübung gewählten Localitäten den Betrieb auch des verkäuflichen Gast - und
Schankgewerbes in derlei Localitäten zu untersagen befugt sein ; allein , im
gegebenen Falle erfolgte die Untersagung der llbertragnng des concreten ver¬
käuflichen Gewerbes nicht ans diesem Grunde , sondern — wie erwähnt — ans
der ganz allgemeinen Berufung auf die Localverhältnisse.

Darm nun erkannte der Verwaltnngsgerichtshof eine weitere als die dem
Wesen eines verkäuflichen Gewerbes entsprechende Einschränkung der Rechte
des Beschwerdeführers , und es war darum die angefochtene Entscheidung nach
8 7 des Gesetzes vom 22 . October 1875 , R .-G .-Bl . Nr . 36 ox 1876 , anf-
zuheben.

5 .
(Levieo Wasser .)

Die k. k. n .-v . Statthalterei hctt mit Erlass vom 24 . Februar

1897 , Z . 5195 ( G .-Z . 1251 I/I . Bezirk ), dem magistratischen
Bezirksamte für den 1. und VIII . Bezirk Nachstehendes zur
Kenntnis gebracht:

Laut Note der k. k. Statthalterei für Tirol und Vorarlberg vom
7 . Jänner 1897 , Z . 208 , hat das hohe k. k. Ministerium des Innern unter
dem 27 . December 1896 , Z . 40772 , folgenden Erlass dahingerichtet:

1*
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In Berücksichtigung der hinsichtlich der eisenhaltigen Mineralwässer ob¬
waltenden besonderen Verhältnisse wird nach Einholung des Fachgutachtens
des obersten Sanitätsrathes bis auf weiteres gestattet , dass das für den Ver¬
sandt bestimmte Levico-Wasser ohne Ersichtlichmachnng der Jahreszahl der
stattgehabten Füllung am Flaschenverschlnsse in Verkehr gebracht werde.

Hietwn wird der Wiener Magistrat mit Beziehung ans den Bericht des
magistratischen Bezirksamtes für den I . und VIII . Bezirk und im Nachhange
zum hierortlichen Erlasse vom 23 . Juni 1896 , Z . 26813 , zur weiteren Ver¬
anlassung in Kenntnis gesetzt.

«.
(Legitimatiottsvorschreibttttg unehelicher Kinder .)

Die k. k. n .- ö. Statthalterei hat mit dem Erlasse vom
28 . Februar 1897 , Z . 8601 (M .-Z . 51701/XVIk ) , dem Wiener
Magistrate Nachstehendes eröffnet:

Das hohe k. k. Ministerium des Innern hat laut Erlasses vom 25 . Jänner
1897 , Z . 81989 sx 1896 , in Abänderung des Normal -Erlasses vom 7. No¬
vember 1884 , Z . 12350 (hierüintliche Jntimation vom 3. Februar 1885,
Z . 52681 ex 1884 ), betreffend den Vorgang bei der Eiiileilnng und Durch¬
führung von Legitimationsvorschreibnngen unehelicher Kinder seitens politi¬
scher Behörden  eröffnet , dass neben der in gehöriger Form abgegebenen
Vaterschaftserklärung des unehelichen Kindesvaters eine Erklärung der un¬
ehelichen Kindesmntter behufs Durchführung der durch 8ub86gn6ns matri-
monium eingetretenen Legitimation eines unehelichen Kindes in der Gebnrts-
matrik nicht in dem Sinne zu fordern ist, dass diese letztere als unerlässliche
Bedingung der Durchführbarkeit der erbetenen Legitimationsvorschreibung im
administrativen Wege anznsehen sei. Hingegen erscheint es vollkommen an-
gemessen, lediglich zum Zwecke der Coutrole der Erklärung der als Kindes-
vater sich„bezeichnenden und die Eintragung in die Malrik fordernden Person
auch die Äußerung der Kindesmntter , sofern selbe ohne erhebliche Schwierig¬
keiten beschafft werden kann , einznholen.

7.
(Gebürenbehar »dlililg von Grunderwerbuttgen ans
Anlass der Anlegung , Verlegung oder Erweiterung I

von öffentlichen Straften , Wegen re.)
Die k. k. Finanz -Laiides -Direetioil in Wien hat nnterm

6 . März 1897 . Z . 12355 (M .-Z . 74428 ), an das k. k. Central-
^axamt in Wien und an sämmtliche k. k. Finanz -Bezirks-
Directionen (G .-A .) in Niederösterreich nachstehenden Erlass ge¬
richtet :

Das hohe k. k. Finanzministerium hat mit dem Erlasse vom 20. Februar
1897 , Z . 30333 ex 1896 , in Ansehung der h. ä. Verordnung vom 12. August
1893 , Z . 33019 , V .-Bl . Nr . 43 , beziehungsweise in Betreff der Gebüren-
behandlnng von Grnnderwerbnngen aus Anlass der Anlegung , Verlegung
oder Erweiterung von öffentlichen Wegen n . s. w . Nachstehendes eröffnet:

Von der Forderung des in Punkt 2 der vorbezeichneten Verordnung
ungeordneten Nachweises bezüglich des Expropriationsrechtes der erwerbenden
Gemeinde oder autonomen Körperschaft ist in allen Fällen Abstand zu nehmen,
in welchen die Erwerbung zu Straßenzwecken auf Grund der 88 9 und 10
der Bauordnung für Wien , vom 17 . Jänner 1883 , L.-G . -Bl . Nr . 35 , oder
der HZ 12 und 14 der Bauordnung für Niederösterreich mit Ausschluss von
Wien vom 17 . Jäuuer 1883 , L.-G .-Bl . Nr . 36 , stattgefuuden hat.

Zur Nachwcisnng dieses die Gebürenbefreinng begründenden Umstandes
genügt eine Bestätigung des Wiener Magistrates , beziehungsweise der zu¬
ständigen Bezirkshanpunannschaft , dass die Erwerbung ans Grund der vor¬
bezeichneten Bestimmungen der Bauordnung erfolgte.

Im übrigen muss es, wie schon in dem h. ä. Erlasse vom 20 . Jänner
1895 , Z . 40051 ex 1894 (hierämtliche Jntimation vom 8. Februar 1895,
Z . 5001 ), ausgesprochen wurde , in der Regel den Parteien überlassen bleiben,
den Nachweis der Bedingungen , an welche die Begünstigungen des Punktes 2,
Alinea 2 des wiederholt citierten Erlasses geknüpft sind, zu erbringen.

Wäre nun im einzelnen Falle die politische Behörde außer Stande , sich
über die Zulässigkeit der Expropriation zu äußern , dann ist bei der Gebüren-
bemessnng so vorzugehen , als ob im betreffenden Falle ein Expropriationsrecht
nickt zugestandeu worden wäre , und wird demnach gemäß Punkt 2, Alinea 5
des h. ä. Erlasses vom 12. August 1893 , Z . 33019 , die Percentnalgebür
mit dem halben Betrag einzuheben sein.

Die Bemessungsämter haben somit die Grunderwerbungen zu Straßen¬
zwecken betreffenden B .-Negisteraeten gleich allen anderen Acten der Bemessung
zu unterziehen und es den Parteien zu überlassen , durch Lieferung der er¬
forderlichen Nachweisnngen innerhalb der Frist des H 77 G .-G ., welche über
entsprechend motiviertes Ansuchen durch Gewährung von Zahlungsfristen er¬
streckt werden kann , die Abschreibung beziehungsweise Rückvergütung der be¬
messenen Gebür zu erwirken.

Das hohe k. k. Finanzministerium hat ferner mit dem eingangs be¬
zogenen Erlasse bemerkt, dass eine Übertragung der im Punkl 4 der h. ä . Ver - I

I ordnung vom 12 . August 1893 , Z . 33019 , den Finanz -Landesbehörden An¬
gewiesenen Competenz zur Gewährung der in dieser Verordnung vorgesehenen
Gebürenbegünstignngen an die leitenden Finanzbehörden erster Instanz im
allgemeinen derzeit nicht ins Auge gefasst werden kann.

Das hohe k. k. Finanzministerium hat jedoch das Ceutral -Tax - und
Gebürenbemessnugsamt in Wien ausnahmsweise ermächtigt , die Gesuche um
Gewährung der Gebürenbefreinng auf Grund des h. ä. Erlasses vom 12 . August
1893 , Z . 33019 (B .-Bl . Nr . 43 ), im eigenen Wirkungskreise zu erledigen.

Weiters wurde mit dem wiederholt bezogenen h. ä. Erlasse eröffnet , dass
in jenen Fällen , in welchen von einer erworbenen Realität nur ein Theil
derselben als „ Straße " , „ Weg " n. s. w. in das Verzeichnis für das öffentliche
Gut übertragen , der Rest aber wieder verbaut wird , die Gebürenfreiheit auf
Grund des h. ä . Erlasses vom 12 . August 1893 . Z . 33019 , nur bezüglich jenes
verhältnismäßigen Theilcs des Ablösungspreises einzntreten hat , welcher ans
den zur Anlage beziehungsweise zur Erweiterung der „ Straße " verwendeten
Grund entfällt.

Bei Tauschverträgen , durch welche Grnnderwerbnngen zu Straßenzwecken
stattsinden , ist nach dem im h. ä . Erlasse vom 12 . Jänner 1895 , Z . 42197
ex 1894 (Beilage 1 zum V .-Bl . ox 1895 ), ertheilten Weisungen vorzngehen,
wobei bemerkt wird , dass der Gemeinde oder autonomen Körperschaft die
Persönliche Gebürenbefreinng auf Grund der Tarifpost 75 5 G .-G . nur iuso-

I fern zukommt , als dieselbe Liegenschaften erwirbt , nicht aber insofern sie
solche veräußert.

8 .

(Ebreichsdors , Steltungsort für die Gemeinden des
gleichnamigen Gerichtsbezirkes . )

Erlass der k. k. n .-ö. Statthalterei vom 7 . März 1897,
Z . 20650 , an die k. k. Bezirkshauptmannschaft Mödling (M .-
Z . 56552/XVI ) :

Über den mit dem Berichte vom 25 . Jänner 1897 , Z . 2337 , gestellten
Antrag findet die k. k. n .-ö. Statthalterei cinvernehmlich mit dein k. und k.
2. Corps -Commando und mit dem k. k. Landwchr -Commando in Wien die
Gemeinde Ebreichsdorf im Stellungsbezirke Mödling als Stellnngsort für die
Gemeinden des gleichnamigen Gerichtsbezirkes in Gemäßheit des 8 41 , 1,
Absatz 2 der Wchrvorschriften I . Theil , zu bestimmen.

Hievon wird die k. k. Bezirkshanptmannschast unter Rückschluss der
Beilagen des oberwähntcn Berichtes zur entsprechenden weiteren Verlautbarung
in Kenntnis gesetzt.

s.
(Abgrenzung des Eoinpeteuzkreises der Organe der
staatlichen Cttltnsverwaltnng in Ansehung des Ge¬
setzes über die änfteren Rechtsverhältnisse der israeli¬
tischen Neligionsgesellschast vom 21 . März 1890,

N .-G . Bl . Nr . 57 . )
Verordnung des Ministeriums für Cnltns und Unterricht

vom 18 . März 1897 , N .-G .-Bl . Nr . 96:

Auf Grund der Bestimmung der HZ 33 und 36 des Gesetzes vom
21 . März 1890 , R .-G .-Bi . Nr . 57 , betreffend die Regelung der äußeren
Rechtsverhältnisse der israelitischen Neligionsgesellichaft wird im Einvernehmen
mit dem k. k. Ministerium des Innern verordnet , wie folgt:

8 i.
Die zufolge des Gesetzes vom 21 . März 1890 , N .-G .-Bl . Nr . 57 , der

Staatsverwaltung Ankommenden Befugnisse in Angelegenheiten der israelitischen
Cultusgemeinden sind von den Organen der politischen Verwaltung , also der
Regel nach in I . Instanz von den Bezirkshanptmannschaften , beziehungsweise
in Städten mit eigenen L -tatuten von den Commnnalämtern , in II . Instanz
von den politischen Landesstellen , in III . Instanz vom Ministerium für Cnltns
und Unterricht ausznüben.

8 2.
Der Amtshandlung der politischen Landesbchörde als I . Instanz bleibt

jedoch Vorbehalten:
a) Die Entscheidung über das Vermögen einer Cnltnsgemeinde (Cnltus-

verbandes ), welche in dem bisherigen Bestände aufgelöst wird oder hin¬
sichtlich des Gebictsumfanges eine Umgestaltung erfährt (HZ 5 und 8,
Io§ . o) in Fällen , wenn die aufgelöste , beziehungsweise umgestaltete
Cnltnsgemeinde (Cultusverband ) oder die Cnltnsgemeinde , in deren Ge¬
biet sie ganz oder zum Theile cinverleibt wird , iu verschiedenen Ver¬
waltungsbezirken gelegen sind.

b) Die Erhebung der Einsprache gegen die in Aussicht genommene , respek¬
tive die Untersagung der gesetzwidrig erfolgten Bestellung des Rabbiners
oder Nabinner -Stellvertreters (HZ 12, 13, 14, lo^ . o), wenn die Cultus-
gemeiude ihren Amtssitz in einer Stadt mit eigenem Statute hat.

e) Die Genehmigung der Cultusgemeindestatnten und der Änderung der
Bestimmungen derselben (HZ 19, 20 , 29, Io» , c) .

ck) Die Auflösung einer Cultusgemeindevertretung (H 30 , 1o§. o) .
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8 3.
Dem k. k. Ministerium für Cnltns und Unterricht bleibt Vorbehalten:

n) Die Entscheidung über daS Vermögen aufgelöster oder hinsichtlich dev
Gebietsumfanges nmgestalteter , in den Verwaltnngsgebieten zweier oder
mehrerer Politischen Landesbehörden gelegenen Cultnsgemeinden (Cultus-
verbäude ) (FF 5 und 8 , lo ^ . e) .

b ) Jede Änderung in der Abgrenzung der Cultnsgemeindesprengel , sowie
jede Nenerrichtung einer Cnltnsgemeinde (F 7 , IsK . o).

e ) Die Entziehung der staatlichen Anerkennung bestehender Cultnsgemeinden
(F 8 , leA . c) .

ä ) Die Genehmigung der Gemeindestatnten für die israelitischen Cultns¬
gemeinden , deren Sprengel zwei oder mehrere Kronländer umfassen , sowie
der Änderung der Bestimmungen dieser Statuten (FF 19 , 20 , 29 , IsZ . o).

8 4.

In Rücksicht von Cultnsgemeinden . deren Sprengel in zwei oder
mehrere politische Bezirke fällt , hat — Fälle von Gefahr im Verzüge aus¬
genommen — jene politische Bezirksbehörde des Amtes zu handeln , in deren
Amtsbereich die Cnltnsgemeinde ihren Amtssitz hat . Die politische Bezirks-
behörde , in deren Amtsbereich der übrige Theil des Cultnsgemeindesprengels
siegt , hat — die erwähnten Fälle ausgenommen — nur über Ersuchen der
ersteren vorzugehen.

Diese Bestimmung hat auch bei Amtshandlungen der politischen Landes¬
behörden in II . respectiver I . Instanz in sinngemäße Anwendung zu kommen,
wenn das Gebiet der Cnltnsgemeinde ans zwei oder mehrere Länder sich
erstreckt.

8 5.

Die Untersagung von Versammlungen zn Cnltnszwecken , denen öffent¬
liche Rücksichten entgegenstehen (F 27 , 1o^ . o), hat die politische Bezirksbehörde
des Versammlungsortes , eventuell im Einvernehmen mit der Bezirksbehörde
in deren Amtsbereich der Amtssitz der betreffenden Cnltnsgemeinde gelegen
ist , ansznsprcchen.

IN.

(Die Gemeinde Wien ist zur Zahlung vvu Unfall
Versicherungsbeiträgen rücksichtlich des Betriebs-
persvnales des Dheresienbades vvn dem Zeitpunkte
ab nicht mehr verpflichtet , mit welchem sie ans Gruud
des F 4 N. B . G . das Nifieo der Unfälle übernahm . )

Die k. k. ii .-ö. Statthalterei hat unterm 22 . Mürz 1897,
Z . 9747 ( M .-Z . 68370/VII ), nachstehende Entscheidung getroffen:

Die k. k. Statthaltern findet dem Einsprüche der Gemeinde Wien cks
prü 8. 7 . October 1896 gegen die Entscheidung des Vorstandes der Arbciter-
Unfallversichernngsanstalt für Niederösterreich in Wien vom 25 . September
1896 , LN.- Sch . 2989 , Pr .-Nr . 73803 , mit welcher an fälligen Versicherungs¬
beiträgen im Betriebe „ Theresienbad " für das zweite Semester 1895 und das
erste Semester 1896 ein Betrag von 51 fl . 5 kr . zur Nachzahlung vorgeschrieben
wurde , gemäß F 23 des Gesetzes vom 28 . December 1887 , N .- G .-Bl . Nr . 1
ex 1888 , „ insofern Folge zn geben , als die Gemeinde Wien zur Zahlung
von Versicherungsbeiträgen für die Zeit nach dem 11 . März 1896 nicht für
verpflichtet erkannt wird ."

Die Gemeinde Wien hat nämlich unterm 11 . März 1896 bei gleich¬
zeitiger Begleichung der bis dahin ausgelaufenen Versicherungsbeiträge au die
Uufallveisicherniigsanstalt die Erklärung abgegeben , dass die Commune vom
12 . März 1896 an auf Grund des F 4 des Unfallversichernngsgesetzes das
Nisico der Unfälle bezüglich sämmtlicher in dem fraglichen Betriebe beschäftigten
Personen im Umfange der FF 6 und 7 desselben Gesetzes übernimmt . Diese
Verfügung vom 11 . März 1896 wurde mit Gemeinderaths -Beschluss vom
9 . October 1896 in folgender Weise interpretiert : „ Den Bediensteten des
städtrschen Dheresienbades ' und den nach dem Unfallversichernngsgesetze vom
28 . December 1888 , R .-G .- Bl . Nr . 1 ox 1889 , auspruchsberechtigten An¬
gehörigen derselben steht beim Eintritte eines Betriebsunfalles der Anspruch
auf eine Reute beziehungsweise Pension zn , welche die Höhe der in den FF 6
und 7 des obenerwähnten Gesetzes festgesetzten Rente beziehungsweise Pension
erreicht , vorausgesetzt , dass diesen Bediensteten nicht auf Grund anderer Be¬
stimmungen der Anspruch ans eine höhere Uufallseutschädignng zukommt . "

Es ist sonach nachgewiesen , dass auf den Betrieb „ Theresienbad " die
Voraussetzungen des Z 4 des Unfallversichernngsgesetzes seit 12 . Mai 1896
zntreffen.

Gegen diese Entscheidung steht der genannten Anstalt der binnen 14 Tagen
nach Zustellung der vorstehenden Entscheidung bei dieser k. k. Statthalterei ein-
znbringende Recurs an das hohe k. k. Ministerium des Innern offen .* )

Die Beilagen des Recurses und die Bezugsacten , sowie die Beilagen
des Berichtes des magistratischen Bezirksamtes Meidling vom 29 . Jänner 1897,
Z . 3()701 , folgen zurück.

LI.

(Bestellung eines Generalkonsuls von Monaeo .)
Der k. k. Statthalter in Österreich unter der Enns , Graf

Kielm ansegg,  hat mit Erlass vom 24 . Marz 1897,
Z . 2094/ ? r . (M .-Z . 6678/XVIlI ), dem Wiener Magistrate Nach¬
stehendes zur Kenntnis gebracht:

Seine k. n . k. Apostolische Majestät haben mit Allerhöchster Entschließung
vom 26 . Februar d. I . dem Bestallnngsdiplome des zum Generalconsnl von
Monaco in Wien ernannten österreichischen Staatsangehörigen Dr . Josef
Porzer  das Exequatur hnldreickst zu erthcilen geruht.

Hievon wird der Wiener Magistrat mit dem Beifügen in die Kenntnis
gesetzt , dass der Genannte in seiner amtlichen Eigenschaft anzuerkeunen und
zur Ausübung seiner Consnlarfunction znznlassen ist.

12 .

(Fahrordttttng für die Starhemberggaffe im
8H . Bezirke . )

Der Wiener Magistrat hat unterm 24 . Mürz 1897 , aä
M .-Z . 167810/XIV , Nachstehendes kundgemacht:

Aus Gruud des Z 93 der Gemeiudeorduuug für Wien vom 19 . De¬
cember 1890 , L.- G .-Bl . Nr . 45 , wird das Befahren der Starhemberggasse im
IV . Bezirke in der Strecke zwischen der Nainergasse und Mayerhofgasse durch
Lastenfuhrwerk , welches zu der respective von der Wiedener Hauptstraße ver¬
kehrt , verboten . . . . . .

Dieses Fuhrwerk hat sonach seinen Weg von der Favoritenstrage ,n die
Kolschitzkygasse und Starhemberggasse bis zur Nainergasse und durch die
Nainergasse bis zur Schanmburgergasse und sohin durch diese zur Wiedener-
Hauptstraße , beziehungsweise von der Wiedner Hauptstraße durch die Schanm¬
burgergasse und sohin durch die Rainergasse zur Favoritenstraße zn nehmen.

Von diesem Verbote ist nur jenes Fuhrwerk ausgenommen ^ welches die
Zn - und Abfuhr von Gütern für die m der vorbezeichneteu Straßenstrecke
ansässigen Wohnparteien und Gewerbetreibenden besorgt und hat dessen Ab¬
fahrt durch die Waltergasse rücksichtlich Nainergasse zu erfolgen.

Übertretungen dieser Anordnung werden nach F 93 der Gemeinde-
ordunng für Wien mit Geldstrafen zn Gunsten des allgemeinen Versorgnngs-
fondcs bis zum Betrage von 200 fl - oder mit Arreststrafen bis zu 14 Tagen
geahndet.

1 »

(Fahrordnuug für dev Marktplatz in der Schweuder-
gasfe im Bezirke .)

Der Wiener Magistrat hat unterm 24 . Mürz 1897 , aä

M .-Z . 160907/XIV , Nachstehendes knndgemacht:
Ans Grund des F 93 der Gemeiudeordnuug für Wien vom 19 . De¬

cember 1890 , L.-G .-Bl . Nr . 45 , wird das Befahren des Marktplatzes in der
Schwcndergasse an den Markttagen während der Marktstunden mit anderem
als Marktfuhrwerk verboten.

Von diesem Verbote ist nur jenes Fuhrwerk ausgenommen , welches
Passagiere , Frachten oder andere Gegenstände in die den Marktplatz be¬
grenzenden Häuser befördert oder von dort abznholen hat.

Die Durchfahrt des Marktfuhrwerkes sowie des vorerwähnten Fuhr¬
werkes ist während der Marktstnnden nur in der Richtung der Rcichsapfelgasse
zur Neindorfgasse gestattet.

Übertretungen dieser Anordnung werden nach F 93 der Gemeinde-
ordnnng für Wien mir Geldstrafen zu Gunsten des allgemeinen Versorgungs-
fondes 'bis zum Betrage von 200 fl . oder mit Arreststrasen bis zn 14 Tagen
geahndet.

14 .

(Aufhebung des Hausierhandels auf dem Gebiete
der Stadt Belovar .)

Die k. k. n .- v. Statthalterei hat mit Erlass vom 25 . Mürz

1897 , Z . 24303 . lM .-Z . 69348 ) , dem Wiener Magistrate Nach¬
stehendes bekanntgegeben:

Laut einer an das hohe k. k. Ministerium des Innern gelangten Mit -
thcilnnq des köuigl . ungar . Handelsministeriums vom 17 . Februar d. >5. ,
Z . 5455 , ist die Ausübung des Hausierhandels auf dem Gebiete der Stadt
Belovar unter Aufrechthaltung der im F 17 der bestehenden Haustervorschrlfteii
und in den diesen Paragraph ergänzenden Nachtrags -Verordnungen den
Bewohnern gewisser Gegenden gewäbrten Rechte verboten worden.

Hievon wird zufolge Erlasses des hohen k. k. Ministeriums des Innern
vom 7 März 1897 , Z . 7261 , mit Beziehung ans 8 10 des Hausierpatentev

") Ein solcher wurde nicht eingebracht. 2
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15 .
(Hintauh »rltuilg des Verkaufes unreifer Kälber . )

Die k. k. n .-ö. Statthalterei hat an alle k. k. n .- ö. Bezirks-
hauptmamlschaften und die Stadträthe in Wiener -Neustadt und
Waidhofen a . d . Abbs unterin 25 . März 1897 , Z . 20065
(M .-Z . 69336/XV ), nachstehenden Erlass gerichtet:

Gemäß Erlasses des h. k. k, Ministeriums des Innern vom 25 - Februar
1897 , Z . 6460 , werden die mit Erlass des genannten k. k. Ministeriums vom
7. Juni 1882 , Z . 4788 ox 1880 (h. o. Erlass vom 27 . Jnni 1882 , Z . 26441 ),
getroffenen Verfügungen , betreffend den Verkauf unreifer Kälber , im Nach¬
stehenden zur genauesten Danachachtnng repnbliciert:

Es ist dahin zu wirken , dass die unterstehenden Gemeinden , in welchen
ein Jung - »nd Stechviehmarkt abgehalten wird , bezüglich der znm Verkaufe
zulässigen Kälber in die Marktordnung die Bestimmung aufnehmen , dass
unreife Kälber vom Markte auszuschließen sind, und dass den mit der Markt-
anssicht betrauten Organen , sowie den Vieh - und Fleischbeschanern die nach-
bezeichneten Merkmale der Kälberreife zu dem Ende bekanntgegeben werden,
damit dieselben bei der Bennheilnug , ob Kälber znm Markte znzulassen seien
oder das Fleisch des geschlachteten Kalbes bankmäßig und znm Verkaufe
zulässig sei, die nöthigen Anhaltspunkte haben.

Die Merkmale der Kälberreife sind nachstehende:
1. Sämmtliche Milchschneidezähne des Kalbes müssen vollständig durch-

gebrochen und in ihrer Entwicklung so weit vorgeschritten sein, dass sie nicht
Uber- und hintereinander , sondern nebeneinander in einer bogenförmigen
Reihe stehen, das Zahnfleisch darf nicht mehr stark geröthet , weich und saftig
sein , sondern muss derber und bleicher erscheinen und dem Halse des Zahnes
in Form eines deutlichen Wulstes angeschlossen sein.

2. Der Nest der Nabelschnur am Nabel des Kalbes muss gänzlich abge¬
fallen und der Nabel selbst so weit in der Vernarbung vorgeschritten sein, dass
die Stelle daselbst nur mit einer dünnen Kruste bedeckt ist ; sollte infolge
einer Erkrankung , namentlich einer Verdickung des Nabelschnurrestes der
Heilungsprocess noch nicht so weit eingetreten sein, so hat das Vorhandensein
der sonstigen Merkmale darüber zu entscheiden, ob das Fleisch eines solchen
Kalbes znm Genüsse zngelassen werden darf.

3 . Das Fleisch geschlachteter Kälber darf nicht gallertig , snlzähnlich , an
der Oberfläche erweicht (schlitzig) oder stark durchfeuchtet sein ; die Muskulatur
muss daher etwas derber und deutlich gefasert erscheinen, das Bindegewebe
unter der Haut und zwischen den Muskeln soll nicht schleimig und fettarm,
sondern etwas dichter und von einigem , nicht krümmlichem , sondern in den Fett¬
zellen abgelagertem Fette durchsetzt sein : in der Bauchhöhle muss am Gekröse,
besonders aber um die Nieren etwas Fett abgelagert sein.

Diese Merkmale der Kälberreife sind insbesondere den mit der Vieh-
und Fleischbeschau betrauten Organen mit dem Aufträge bekanntzugeben , sich
strenge nach denselben zu halten und unreife Kälber vom Marklverkehre ab-
zuhalten und das Fleisch solcher znm menschlichen Genüsse nicht znzulassen
sondern dem Gemeindevorstande zur Vertilgung zu übergeben.

1«.
(Einbringung von seitens der r. k. Krankenanstalten
zu leistenden , rückständigen , öffentlichen Abgaben .)

Tie k. k. n .- ö. Stntthalterei hat mit Erlass vom 27 . März
1897 , Z . 24191 ( M .-Z . 68735/XV1I ), dem Wiener Magistrate
Nachstehendes kundgemacht:

Es ist wiederholt vorgckomuien , dass die Wiener magistratischen Bezirks¬
ämter die Einbringung von Seilen ter Wiener k. k. Krankenanstalten zu
leistenden , rückständigen , öffentlichen Abgaben , Steuern , Wassergebüren n. s. w
bei den Spitalsverwaltnngen durch Beamte der Epccutionsabtheilnng veranlassen.

Der Wiener Magistrat wird anfgefordert , die magistratischen Bezirks¬
ämter anznwersen , über solche Rückstände vor deren epecutiver Einmahnunq
hreher zu berichten, damit die k. k. Statthaltern nicht bloß wegen deren so¬
fortiger Begleichung das Erforderliche veranlassen , sondern auch die unter¬
stehenden Organe , welche an der Verzögerung der rechtzeitigen Einzahlung
solcher Rückstände die Schuld tragen , zur Verantwortung ziehen kann.

17 .
(Ernennung eines Gewerbe -Jnspectors Slssistenten .)

Die k. k. n .- ö. Statthnlterei hnt mit Erlass vom 30 . März
1897 , Z . 20l6/ ? r . ( M .-Z . 70854/XVII ), dein Wiener Magistrate
Folgendes bekanntgegeben:

Der Herr Handelsminister hat sich gemäß Erlasses vom 1. März 1897
Z . 9737 , nn Einvernehmen mit dem Herrn Ministerpräsidenten und Leiter des
Ministeriums des Innern , bestimmt gefunden , den k. und k. Maschinenban-
uud Betriebs -Ingenieur 11. Elaste Joses Pengg  in Pola zum Gewerbc-
^nspcctors -Assistenten in provisorischer Eigenschaft zu ernennen und denselben
dem k. k. Gewerbe -Jnsp . ctor für den ersten Anfsichtsbezirk , mit dem Amtssitze
m Wien , zur Dienstleistung znzuweisen.

18 .
(Einsetzung eines ständigen Beirathes für Angelegen¬
heiten des Verkehres mit Lebensmitteln und einigen

Gebranchsgegenständen . )
Verordnung des Ministers des Innern vom 3 . April 1897,

N .-G .-Bl . Nr . 90:

Ans Grund des Z 17. Absatz 4 des Gesetzes vom 30 . April 1870
(R .-G .-Bl . Nr . 68 ) wird in Ausführung des 8 24 . Absatz 3 des Gesetzes vom
16. Jänner 1896 (N.-G .-Bl . Nr . 89 sx 1897 ) behufs Sicherung fach-
wlstenschaftlicher Informationen in Angelegenheiten des Verkehres mit Lebens¬
mitteln und einigen Gebranchsgegenständen beim Ministerium des Innern ein
ständiger Beirath bestellt, dessen Wirkungskreis und Zusammensetzung durch die
nachfolgenden Bestimmungen geregelt:

Der ständige Beirat !) ist ein berathendes und begutachtendes Organ zur
Unterstützung des Ministers des Innern in den durch das Gesetz vom
16 . Jänner 1896 (R .-G .-Bl . Nr . 89 ox 1897 ) geregelten Angelegenheiten
des Verkehres mit Lebensmitteln und einigen Gebranchsgegenständen.

Er ist im allgemeinen berufen und verpflichtet , in wichtigen Fragen
welche die Regelung und Überwachung des Verkehres mit Lebensmitteln und
mit Gebranchsgegenständen der im bezogenen Gesetze bezeichneten Art betreffen
fachtechnische Gutachten abzugebeu . '

Seiner Begutachtung werden insbesondere unterzogen-
Die Grundsätze für die Bestellung und Ausstattung der staatlichen

Untersuchnngsanstalten;
die Bestimmung des Wirkungskreises der staatlichen und der denselben

gleichgestellten sonstigen Untersuchungsanstalten:
die Vorschreibnng von Methoden für Untersuchungen , welche behufs

Erzielung einwnrfsfreier Resultate ein gleichartiges Vorgehen erheischen-
die Erlassung von Instructionen betreffs des Betriebes und der inneren

fachgemäßen Gebarung der vorgedachten Anstalten;
die Feststellung der Gebürentarife für Untersuchungen;
die Zulassung von Privatpersonen znm gewerbsmäßigen Betriebe der

technischen Untersuchung von Lebensmitteln und Gebrauchsgeqenstünden der
erwähnten Art.

8 2-
Dem ständigen Beirathe obliegt es auch , über die Erfordernisse hin¬

sichtlich der fachlichen Befähigung der für den Aufsichtsdienst zu beeidenden
Organe , dann über die Erfordernisse hinsichtlich der wissenschaftlichen und
praktischen Befähigung der an den Untersuchnngsanstaltcn zu bestellenden Fach¬
männer , sowie über die Art , ivie der Befähigungsnachweis zu liefern ist,
Anträge zu stellen und bei der Bestellung besonderer landesfürstlicher Anfsichts-
rrgane , sowie der Fachmänner an den staatlichen Untersuchunqsanstalten sein
Gutachten zu erstatten . ^ >

8 3.
Der ständige Beirat !) besteht ans dem Vorsitzenden und mindestens zehn

Mitgliedern ; der Referent für die Sanitäts -Angelegenheiten und der admini¬
strative Referent im Ministerium des Innern für die in den 88 1 und 2
bezeichneten Angelegenheiten haben dem Beirathe als ordentliche Mitglieder
kraft ihres Amtes anzugehören.

Die übrigen Mitglieder werden vom Minister des Innern mit der Maß¬
gabe ernannt , dass mindestens drei den ordentlichen Mitgliedern des Obersten
Sauitätsrathes zu entnehmen sind.
^ Die Functionsdauer der ordentlichen Mitglieder währt drei Jahre.
Scheidet ein Mitglied vor Schluss des Trieuniums aus , so ist an seine Stelle
für den Nest desselben ein anderes zu ernennen.

^ ie nach Ablauf ihrer Funclionsdauer Ausscheidenden können wieder
ernannt werden.

8 4.
Den Berathnngen können auch außerordentliche Mitglieder von Fall zu

Fall über Anordnung oder mit Genehmigung des Ministers des Innern bei¬
gezogen werden.

§ 5.
Der ständige Beirats , versammelt sich über Einladung des Vorsitzenden

so ost ês die seiner Wirksamkeit zugewiesenen Geschäfte erfordern.
Im Falle der Verhinderung des Vorsitzenden übernimmt der vom

Minister des Innern jeweils bestimmte Stellvertreter dessen Functionen.
Die Verhandlungen des Beirathes finden in nicht öffentlichen Sitzungen

statt . Ein Schriftführer und die Kanzleierfordernisse werden vom Ministerium
des Innern beigestellt.

8 6.
Die Function der Mitglieder des ständigen Beirathes ist ein Ehrenamt

mit welchem eine Entlohnung nicht verbunden ist.
Für Reisen , welche die Mitglieder in Ausübung ihrer Function unter¬

nehmen , haben sie Anspruch ans Diäten im Betrage täglicher zehn Gulden
und auf Vergütung der effectiven Neiseauslagen.

Für die mit der Besorgung besonderer Arbeiten verbundenen baren
Auslagen gebürt den Mitgliedern des Beirathes die Vergütung . Für größere
fachmännische Arbeiten können von Fall zu Fall auch Remunerationen be¬
willigt werden.

8 7.
Die gegenwärtige Verordnung tritt mit dem Tage der Kundmachuna in

Wirksamkeit . "
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IS.
(Bezug voll Fabrikssalz ans der Saline Ebensee . )

Die k. k. Staatsbahn -Direction Wien hat mit Zuschrift vom
3 . April 1897 , Nr . 3256/8 § . (M .-Z . 78529/XV ), dem Wiener-
Magistrate Nachstehendes zur Kenntnis gebracht:

Es wird hicmit zur Kenntnis gebracht , dass das Fabrikssalz  ans der
k. k. Saline Ebensee  gegen Beibringung der vorgeschriebenen Bewilligung
von der zuständigen k. k. Finanz -Direction und eines mit einem 50 kr.- Stempel
versehenen Ansuchens an die k. k. Saline um Ansfolgnng des Salzes franco
Eisenbahnwagen des Bahnhofes in Ebensee gegenwärtig und bis ans weiteres
mit 1 fl. 90 kr., sage ein Gulden neunzig Kreuzer , per 100 in zwei Säcken
a 50 geliefert wird.

Wenn eine derlei Bewilligung (Certificat ), welche znm Bezüge eines
bestimmten Quantums Ebenseer Fabrikssalz  berechtigt , anher gesendet
würde , so wird die Effectuierung dieser Bestellung nach Empfang des ent¬
fallenden Geldbetrages mit angewiesener Fracht veranlasst und ist letztere stets
beim Bezüge der Sendung zu bezahlen.

Die Bezahlung des Salzpreises hat gleichzeitig mit der Bestellung zu
erfolgen ; dieselbe kann entweder durch frankierte Einsendung des jeweilig
entfallenden Betrages an die hierseitige k. k. staatsbahn -Directionscassa oder
durch Erlag des Geldes für hicrseitige Rechnung im Wege der k. k. Post-
sparcassa geleistet werden , wobei die Zahlung des Postportos entfällt.

In dem Begleitpapiere zur Geldsendung , beziehungsweise auf dem be¬
treffenden Erlagscheine wolle die Bemerkung : „Für Fabrikssalz"  und die
genaue Angabe der Abgabsstation beigefügt werden.

Auf den Conto Nr . 812828 lautende Posterlagsscheine sind in Heften zu
10 , 20 und 50 Stück im Salzgeschäfte erhältlich.

Die Salzbestellnngen sind brieflich an das Salzgeschäft der k. k. öster¬
reichischen Staatsbahnen , Wien (Westbahnhof ), frankiert zu richten.

Zur Verpackung des Fabrikssalzes ist auch die Beistellnng von Parteisäcken
zulässig , welche franco aller Spesen an den Bevollmächtigten des Salzgeschäftcs
der k. k. österreichischen StaatSbahncn nach Ebensee zu senden sind.

Wird das Fabrikssalz in Parteisäcken verpackt geliefert , so ermäßigt  sich
der angegebene Preis um 24 kr.

Wenn einzelne der beigestellten Parteisäcke bei der Füllung bersten oder
überhaupt unbrauchbar sein sollten, so werden Säcke ans dem hierseiligen
Vorrathe als Ersatz beigestellt und mit 13 kr . per Stück angerechnet , be¬
ziehungsweise es wird der entfallende Betrag der Sendung nachgenommen.

In den Bestellungen ist ausdrücklich anzngeben , ob zur Verpackung des
Fabrikssalzes Säcke bei gestellt werden  oder nicht.

Wenn Parteisäcke beigestellt werden , wird für Verwechslungen derselben
keine Haftung  übernommen , ebensowenig dafür , falls infolge mangelhaften
Zustandes der Säcke das Fabrikssalz irgendwie Schaden leiden sollte.

Die Kosten der bei der k. k. Saline Ebensee unter finanzämtlicher Controle
vorzunehmenden Denaturierung  des Fabrikssalzes , sowie etwaige hiebei er¬
wachsende Spesen werden der Sendung nachgenommen.

Den zahlreichen Bestellungen wird cntgegengesehen.

2 «.

(Verbot der Ausübung des Bindergewerbes seitens
Spiritrrsraffinerien . )

Die k. k. n .-ö. Statthaltern hat mit Erlass vom 5 . April 1897,
Z . 29572 (M .-Z . 74440/XV1I ), dem magistratischen Bezirksamte
für den XIl . Bezirk Nachstehendes zur Kenntnis gebracht:

Laut Erlasses vom 25 . März 1897 , Z . 4-133, fand das hohe k. k.
Ministerium des Innern im Einvernehmen mit dem hohen Handelsministerium
dem Recnrse der Firma G . und St ., Spiritnsfabrikanten in Wien , gegen die
hierortige Entscheidung vom 2 . December 1896 , Z . 111032 , womit der ge¬
nannten Firma in Bestätigung des dortämtlichen Bescheides vom 3. Oc-
tober 1896 , Z . 25079 , der Betrieb des B in d erg e w erb c s in ihrer
Spiritusraffinerie untersagt wurde , keine Folge zu geben , da die Firma
G - ^ St ., wie ihr Vertreter I . D . bei seine,. Einvernahme am 2 . Oc-
tober 1896 zugab , Gebinde repariert , neue Gebinde anfertigt und überhaupt
das Bindergewerbe im vollen Umfange ansübt.

Die Ausübung dieses handwerksmäßigen Gewerbes als solchen  aber
der genannten Firma auf Grund ihrer Gewerbeberechtigung zweifellos nicht
zusteht, somit auch die Voraussetzungen zu einer Entscheidung der politischen
Landesbehörde im Sinne des Z 36 G .-O . diesbezüglich  nicht gegeben
waren.

Dagegen wurde das dortämtliche Erkenntnis vom 2 . October v. I -,
Z . 25079 , mit welchem Fabriksdirector I . D . zu einer Geldstrafe eventuell
zu Arrest vernrtheilt worden ist, sowie der dasselbe bestätigende Theil der
-citierten h. o. Entscheidung von amtswegen behoben , weil im Augenblicke der
Schöpfung des erwähnten Straferkenntnisses mit Rücksicht auf die voraus¬
gegangenen Statthalterci -Entscheidungen vom 4 . November 1894 , Z . 61744,
und vom 1. Juli 1895 , Z . 58795 , das Moment eines snbjectiven Verschuldens
ausgeschlossen erschien, das neuerliche Straferkenntnis der I . Instanz somit

nicht gleichzeitig mit der Aufforderung zur Einstellung des unbefugten Ge¬
werbebetriebes gefällt werden konnte , da die Firma erst durch diese ämtliche
Verfügung über die Unzulässigkeit der bis dahin unter Billigung der Gewerbs-
bchörde beobachteten Gepflogenheit aufgeklärt worden ist.

Die Beilagen des Berichtes vom 27 . Jänner 1897 , Z . 2631 , folgen mit
der Weisung zurück, in ähnlichen Fällen im Sinne des vorstehenden Erlasses
vorzngehen.

(Vergl . Amtsblatt Nr . 69 ox 1896 „Gesetze, Verordnungen : c." VllI , 7
»S - 161 ).

21 .
(Theater -Loealeommission .)

Der k. k. Statthalter Graf Kielmansegg  hat mit Erlass vom
7. April 1897 , Z . 910/ ? r . (M .-Z , 76396/XIV ), den Ober -Jnspector der
Wiener Bernfsfenerwehr Wilibald Lhitil  im Grunde des Z 37 des Gesetzes
vom 15 . December 1882 , L.-G .-Bl . Nr . 68 , als Ersatzmann für das Mitglied
der Theater -Localcommission für Wien Fenerwehr -Commandant Eduard
Müller  in diese Commission berufen.

22 .

(Gewerbliche Befugnisse der Kammacher . )
Die k. k. n .- ö. Statthalterei hat mit Erlass vom 8 . April

1897 , Z . 26328 ( M .-Z . 82940/XVI1 ) , dem Wiener Magistrate
Nachstehendes bekanntgegeben:

Das hohe k. k. Ministerium des Innern fand zufolge Erlasses vom
16 . März 1897 , Z . 7835 , im Einvernehmen mit dem hohen k. k. Handels¬
ministerium dein Rekurse der Genossenschaft der Optiker in Wien gegen die
Entscheidung der n .-ö. Statthalterei vom 18. August 1896 , Z . 76533 , mit
welcher ausgesprochen wurde , dass die Kammacher ebenso wie die Optiker das
Recht besitzen, Brillen , Zwicker und Lorgnettenfassnngen ans Schildpatt , Horn,
Celluloid und Kautschuk zu erzeugen , ans den Gründen dieser Entscheidung
keine Folge zu geben.

Die Beilagen des Berichtes vom 29 . October 1896 , Z . 180262 , folgen
zur weiteren Veranlassung zurück.

23.

(Ergänzung und Abänderung der Ministerialverord-
nnng vom 24 . April 18S5 , R .-G .-Bl . Nr . 58 , be¬
treffend die Gestattung der gewerblichen Arbeit an

Sonntagen .)
Verordnung des Handelsministeriums im Einvernehmen mit

dem Ministerium des Innern und dem Ministerium für Cnltns
und Unterricht vom 10 . April 1897 , R .-G .- Bl . Nr . 97:

In Ergänzung und theilweiser Abänderung der Ministerialverordnnng
vom 24 . April 1895 , R .-G .-Bl . Nr . 58 , betreffend die Gestattung der gewerb¬
lichen Arbeit an Sonntagen bei einzelnen Kategorien von Gewerben , wird
Nachstehendes ungeordnet:

Artikel I.

Im Z 2 der citierten Verordnung hat der Punkt 4 „ Eisenhüttenwer
iitsrrr 6 zu lauten , wie folgt:

e) Bessemer - und Martinanlagen , welche nicht mit Hochöfen in Ver¬
bindung stehen, ferner Tieqclgnssstahlhütten und Walzwerke , welche
ans Puddel - und Schweißöfen bedient werden:

Es ist gestattet , die Betriebsunterbrechung an Sonntagen auf
zwölf Stunden in der Weise zu beschränken, dass mit der Be¬
schickung der Öfen , je nach dem Zeitpunkte des 'Schichtwechsels,
Sonntag um zwölf Uhr mittags oder um sechs Uhr abends be¬
gonnen wird . Von diesem Zeitpunkte an ist die Sonntagsarbeit
gestattet für die Zufuhr des Roheisens zu den Schmelzöfen und >
des geschmolzenen Materiales zu den Convertern , für die Zufuhr
des Einsatzes zu den Martin - und Tiegelgnssstahlöfcn , beziehungs¬
weise zu den Bvrwärmösen , für die Bedienung der Generatoren
und Gebläse für das Chargieren und die schmelzarbeiten in den
Convertern , den Martin - und Tiegelgnssstahlöfcn , für den Abstich
des fertigen Prodnctcs in Coguillen und die Verführung der
Schlacken auf die Lagerplätze , sowie endlich für den Gesammtbetrieb
der aus Puddel - und Schweißöfen bedienten Walzwerke.

G

o
G

Artikel  II.

Im Z 7 der citierten Verordnung haben der Punkt ä in geänderter
Fassung und der neue Punkt ü zu lauten , wie folgt:

ä ) Zuckerbäcker, Kuchen- und Mandolettibäcker , dann Lebzelter und Ver¬
schleißer von Zuckerbäcker- und Lebzeltcrwaren;

Ir) Kastanicnbrater.
Artikel III.

Die gegenwärtige Verordnung tritt mit dem Tage ihrer Kundmachung
in Wirksamkeit.
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24 .

(Einfluss der neuen Civilprozessordunng ans die
Schiedsgerichte gewisser Körperschaften .)

Die k. k. n .-ö. Statthalter ei hat mit Erlass vom 13. April
1897 , Z . 14213 (M .-Z . 83885/XV1II ), dem Wiener Magistrate
Nachstehendes znr Kenntnis gebracht:

Nach Artikel I des Gesetzes vom 1. August 1895 , N .-G .-Bl . Nr . 112,
treten die Bestimmungen der neuen Civilprocessordunug mit 1. Jänner 1898
für alle Arten von Schiedsgerichten in Kraft , insoweit nicht einzelne Schieds¬
gerichte bestimmter Körperschafteil nach Artikel Xll von der Anwendung der
neuen gesetzlichen Bestimmungen ausgenommen sind.

Insoweit es sich nun um die Träger der obligatorischen Arbeiter -Unfall-
nnd Krankenversicherung handelt , sind von der Anwendung dieser Bestimmungen
nur die Schiedsgerichte der Unfallversicherungs -Anstalten , der territorialen
sowohl als der bernfsgeuosscnschaftlichen , sowie die jener Krankencasscu , auf
welche die Bestimmung des Z 41 K.-B .-G . Anwendung findet ; also der
Bezirks -, Betriebs - und Bau -Krankencassen vollständig  ausgenommen.

Den Vereins -Ki aukencassen und den registrierten Hilfscassen ist hingegen
nur das Recht gewahrt , die Entscheidung von Streitigkeiten aus dem Mitglied-
schastsverhältnisse Schiedsrichtern zn übertragen , es finden aber im übrigen
die Bestimmungen der ßß 586 , 592 , 595 , 598 und 599 des Gesetzes vom
1. August 1895 , N .-G .-Bl . Nr . 113 , auf dieselben Anwendung.

Der Wiener Magistrat wird demnach anfgefordert , diese Casseu uns die
oben citierten gesetzlichen Bestimmungen mit dem Beifügen aufmerksam zu
machen , dass mit denselben unvereinbare , statutarische Bestimmungen vor dem
1. Jänner 1898 entsprechend zu ändern sind.

25 .

(Nuckständige Kranken - nnd Nitfallversichernngs-
beiträge geniefren ein Vorzugsrecht nur bei der
exeentiven Veräußerung des ausschließlich für Zwecke
des verfichernngspflichtigen Unternehmens bestimmten

Gutes . )

Das k. k. stcidt.-deleg. Bezirksgericht Hietzing hat unterm
14 . April 1897 , Z . 9772/V (M . - Z . 85907 ) , dem Wiener-
Magistrate Nachstehendes znr Kenntnis gebracht:

Das k. k. Oberlandesgericht Wien hat in der Execntionsjache der Ersten
österreichischen Dparcassa durch Dr . O . N . wider E . H., Hausbesitzer in.
. . . . puncto 119 fl. 7 kr. dem Recnrse der Wiener Bezirkskiankencassa
gegen den Liquidierungsbescheid des k. k. stüdt .-deleg. Bezirksgerichtes Hietzing
in Wien ckckto. 24 . December 1896 , Z . 26002 , insofern mit demselben der
von der Necnrrentin zn dem für die execntiv versteigerte , im Grundbnche
.Einl .-Z . 187 inliegende Realität des E . H. (Haus Nr . 216
sammt Gründen in . ) erzielten Meistbote per 8200 fl. als
Verzugspost aiigemeldeten Forderung an rückständigen Versicherungsbeiträgen
sammt Nebengebüren im Betrage von 1265 fl. 851/2  kr ., das Vorzugsrecht
aberkannt wurde , sowie auch dem Necurse der Arbeiter -Uufallversichernngs-
anstalt für Niederösterreich in Wien gegen denselben Liquidieruugsbescheid
insofern mit denselben die von der genannten Anstalt zn obigem Meistbote
als Vorzugspost augemeldeten rückständigen Unfallversicherungsbeiträge per
701 fl. 89 kr. 0. s. e. bei diesem Meistbote als Vorzngspost nicht liquidiert
wurden , keine Folge zn geben, nnd den obbezogeneu , im übrigen unberührt
bleibenden Bescheid vom 24 . September 1896 , Z . 2600 , in den beiden
angefochtenen Punkten aus den erstrichtlichen Gründen nnd in der Er-
wägung zu bestätigen befunden , dass die in Rede stehenden , dem Executen
als Baumeister vorgeschriebenen und bisher nicht bezahlten Versicherungsbeiträge
nicht zur Kategorie der von dem unbeweglichen Gute selbst zu entrichtenden
Stenern nnd Abgaben oder der sogenannten Coucurrenzbeiträge (Hofdecret
vom 4 . Jänner 1836 , J .-G .-S . Nr . 113 ) gehören ; dass , wenn auch nach den
Bestimmungen der Gesetze vom 28 . December 1887 , N .-G .-Bl . Nr . 1 vom
Jahre 1888 und vom 30 . März 1888 , N .-G .-Bl . Nr . 33 , diese Beiträge als
öffentliche Abgaben , die auf den verfichernngspflichtigen Unternehmen haften,
anznsehen wären , diese ans dem Gesetze abzuleitende Haftung doch nur auf
die im einschlägigen Gewerbebetriebe,  vorliegend im Betriebe des Bau¬
gewerbes , unmittelbar zur Verwendung gelangten und zu diesem Betriebe
gehörigen Einrichtungen , Maschinen , Materialien , und Werkzeuge ausgedehnt
werden könnte , dass jedoch zu diesen Betriebsmitteln das den Gewerbetreibenden
hier dem Baumeister gehörige , epecntiv versteigerte Hans keineswegs gerechnet
werden kann , weil von dem Necnrreuten weder behauptet , geschweige denn
nachgewieseu wurde , dass diese executiv versteigerte Realität des Executen zum
Gewerbebetriebe derselben ausschließlich bestimmt , nur dazu eigens eingerichtet
war und weil ein von einem Baumeister auf eigenem Grunde erbautes Wohn¬
haus , selbst dann , wenn der Ban nur zn Speculationszwecken erfolgt wäre,
was übrigens im vorliegenden Falle auch nicht dargethau ist, deshalb allein
noch keineswegs als zum Betriebe oder zn den Betriebsmitteln eines solchen
Gewerbsmannes gehörig gezählt werden kann.

Hievon werden Sie zufolge h. oberlandesgerichtlichen Erlasses ääto.
30 . März 1897 , Z . 4441 , in Kenntnis gesetzt.

26 .
(Behandlung von Fällen , in welchen anlässlich eines
Betriebsunfalles ein Verschulden dritter Personen

nicht ganz ausgeschlossen ist .)
Die k. k. n .- ö. Statthalterei hat mit Erlass vom 15 . April

1897 , Z . 25263 (M .-Z . 146102/XVIII ) . dem Wiener Magistrate
Nachstehendes znr Kenntnis gebracht:

In Abänderung der h. 0. Erlässe vom 17 . August 1896 nnd 1. Jänner
1897 , ZZ . 67203 und 115967 , wird dem Wiener Magistrate znr Danachachtung
eröffnet , dass es in Hinkunft in den in diesen Erlässen erwähnten Fällen , in
welchen anlässlich eines Betriebsunfalles ein Verschulden dritter Personen nicht
ganz ausgeschlossen ist, von der Abtretung des instruierten Unfallserhebnngs-
actes an das Strafgericht abznkommen hat.

Hingegen wird der Wiener Magistrat angewiesen , in solchen Fällen,
wenn nämlich ein Verschulden dritter Personen an dem Unfälle nicht aus¬
geschlossen erscheint , sofort , nachdem der Wiener Magistrat von dem Betriebs¬
unfall Kenntnis erlangt hat , eventuell sofort , nachdem sich Anhaltspunkte für
das Vorhandensein einer strafbaren Handlung ergeben , im Sinne des Z 84
St .-P .-O . die Anzeige  an die Staatsanwaltschaft oder an das zuständige
Bezirksgericht zu erstatten.

Hiebei hat der Wiener Magistrat in die Anzeige eine kurze Darstellung
des Sachverhaltes aufzunehmen nnd namentlich jene Momente zn berühren,
welche den Verdacht einer strafbaren Handlung begründen . Ist die Feststellung
der Veranlassung und der Art des Unfalles an Ort nnd Stelle im Sinne des
Z 31 A.-V .-G . noch nicht erfolgt , so ist dem Staatsanwalte hievon eigens
Mittheilnng zu machen , damit bei Vorhandensein der Voraussetzungen " des
Z 88 , Abs. 3 St .-P .-O ., in Gemäßheit dieser Bestimmungen das Protokoll
über den durch die Sicherheitsbehörde vorgenommenen Localangenschein auch
für gerichtliche Zwecke verwendbar gemacht werden könne.

27 .

( .HintauhalLuug des Zuzuges von Hausierern nach
England . )

Die k. k. n.-ö. Statthalterei hat mit Erlass vom 17 . April
1897 , Z . 30638 (M .-Z . 86669/XVIII ), dem Wiener Magistrate
'Nachstehendes zur Kenntnis gebracht:

Das hohe Ministerium des Innern hat aus einem ihm seitens des
Ministeriums bes Äußern zngekommenen Berichte des k. u . k. General -Consulates
in London entnommen , dass drei österreichische Staatsbürger mit ihren Ansuchen
um Hansierbewilliguugen für England seitens der dortigen Behörden , welche
überhaupt solche Licenzen an Ausländer , wo nur immer möglich zu verweigern
trachten — wegen der den Gesnchstellern abgehenden genügenden Kenntnis
der englischen Sprache abgewiesen wurden.

Der Wiener Magistrat wird über Erlass des hohen Ministeriums des
Innern vom 30 . März 1897 , Z . 8070 , angewiesen , dahin wirken zn wollen,
den Zuzug von Hausierern nach England thunlichst zn verhindern.

28 .

( .Hiutauhaltnug der Einschleppung der Pest .)
Der Wiener Magistrat hat unterm 19 . April 1897 , M .-Z.

73389/VIII , Nachstehendes knndgemacht:
Die Verbreitung der Pest von den ostindischen Seehäfen ans in andere

sndasiatische Küstengebiete läßt die Vorsicht geboten erscheinen, schon gegenwärtig
alle Vorbereitungen zn treffen , um im Falle des Näherrückens der Pestgefahr
das Eindringen dieser Jnfectionskrankheit über die Grenzen des Reiches
thunlichst verhüten , dieselbe in dem unerwarteten Falle der vereinzelten Ein¬
schleppung sofort am Orte des Auftretens ersticken nnd so an der epidemischen
Verbreitung hindern zu können.

Mit dem Erlasse des hohen k. k. Ministeriums des Innern vom
19. Mürz d. I ., Z . 5630 , wurde daher angeordnet , dass die nach dem An¬
landen zum freien Verkehre , beziehungsweise zur Weiterreise zngelassenen
Insassen von ans Pestgegenden angekommenen Schiffen vorsichtshalber auch
noch zn Laude hinsichtlich ihres Gesundheitszustandes während des Auf¬
enthaltes im Julande , beziehungsweise auch während einer weiteren Reise-
beweguug durch sieben Tage — vom Tage der Landung an gerechnet — unter
sauitätspolizeiliche Überwachung gestellt werden.

Zn diesem Behufe werden alle Wohnnngsinhaber , insbesondere sämmt-
liche Inhaber von Hotels , Herbergen , Massenqnartieren , Asylen nnd sonstigen
Unterkunftsorten für Fremde verpflichtet , von dem Eintreffen derartiger
Reisenden , unbeschadet der polizeilichen Meldungspflicht , sofort die Anzeige
bei der Gemeindebehörde zn erstatten nnd im Falle eintretender Erkrankung
derartiger Personen augenblicklich für ärztliche Hilfe vorznsorgen und beim
geringsten Verdachte einer sich entwickelnden Jnfectionskrankheit die unverzüg¬
liche Meldung an die Behörde zu erstatten.

Ebenso ist vom Abgehen derartiger Personen innerhalb der festgesetzten
siebentägigen Überwachnngsfrist der Gemeindebehörde unter Angabe des nächsten
Reisezieles unverzüglich Mittheilung zn machen.
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Zur Erstattung der vorbemerkten Anzeigen sind weiters auch alle Herren
praktischen Ärzte , welchen derartige Erkrankungen zur Kenntnis kommen , ver¬
pflichtet.

Alle diese Anzeigen sind jederzeit , und zwar im I . Bezirke im Stadt-
phhsikate I ., Lichtenfelsgasse 2, in den Bezirken II bis VII , X bis XIII , XV
bis XIX bei den betreffenden magistratischen Bezirksämtern , in den Bezirken
VIII , IX und auch im XIV . Bezirke in der Kanzlei der Bezirksvorstehung
zu erstatten.

Die Außerachtlassung dieser Anzeigepflicht wird nach der Ministerial-
verordnung vom 30 . September 1857 , R .-G .-Bl . Nr . 198 , strenge geahndet.

2S.

(Landeseoriimissiott für Weinbau Angelegenheiten . )
Verordnung des Ackerbattministeriums vom 22 . April 1897,

mit welcher die Verordnungen vom 20 . December 1885 , N .-G .-Bl.
Nr . 5 ox 1886 , beziehungsweise vom 14 . März 1893 , R .-G .-Bl.
Nr . 35 , betreffend die an Seite der politischen siandesstellen und
des Ackerbanministeriums als sachliche Beirathe in Reblaus-
Angelegenheiten fungierenden Commissionen bezüglich Niedcrösler-
reichs im Einvernehmen mit dem niederösterreichischen Landes-
ausschusse abgeändert werden (N .-G .-Bl . Nr . 101 ) :

Z " I.
In Niederösterreich hat vom Jahre 1897 angefangen an Stelle der mit

der Verordnung vom 20 . December 1885 , N .-G .-Bl . Nr . 5 ox 1886 , ein¬
gesetzten Landescommission für Reblaus -Angelegenheiten eine Landescommission
für Weinban -Angelegenheiten als fachlicher Beirath der Landesstelle zn fnngiern.

Die Thätigkeit ' dieser Commission hat sich ans alle mit dem Weinbane
zusammenhängenden Fragen , also auch ans die Bekämpfung der Reblaus zn
erstrecken.

Zn II.
Den Vorsitz der Landescommission für Weinbau -Angelegenheiten führt der

Statthalter oder ein von ihm hiezu bestimmter Stellvertreter.
Stimmberechtigte Mitglieder der Landescommission sind:

n) der Landesculturreferent der Statthalterei;
b ) der Weinban -Jnspector des Ackerbanministerinms;
c) die vom Staate bestellten technischen Leiter der Arbeiten zur Bekämpfung

der Reblaus;
ck) zwei vom Statthalter ans dem Kreise der Weinbaninteresseuten für das

Jahr 1897 und dann ans je eine dreijährige Fnnctionsdaner berufene
Fachmänner;

e) der Landesculturreferent des niederösterrcichischen Landesansschnsses ; '
t') nachstehende für Zwecke des Weinbaues bestellte landschaftliche Fnnctionäre,

und zwar:
1. der Leiter der niederösterreichischen Landesrebschule in Korneubnrg

und der vom Lande bestellte Wanderlehrer für Weinbau und Kellerei¬
wirtschaft;

2 . die Directoren der Landeswinzerschnlen in Krems und Netz;
3 . der mit der Leitung der niederösterreichischen Landes -Handelsrebschnle

in Klosterneuburg betraute nicderösterreichische Landesbeamte;
A) zwei vom Vorsitzenden ans der Reihe der vom Staate und Lande be¬

stellten Vertrauensmänner für Ertheilnng von Neblansvorschüssen fall¬
weise zu berufende Mitglieder;

I,) ein Delegierter der k. k. niederösterreichischen Landwirtschafts -Gesellschaft.
Dem Vorsitzenden ist es anheimgestellt , nach Bedarf noch andere Fach-

und Vertrauensmänner , jedoch ohne Stimmrecht , den Sitzungen beiznziehen.

Zu in.
- Die Commission versammelt sich in Wien über Einberufung durch den

Vorsitzenden.
Zn IV.

Zll den Sitzungen der Landescommission sind stets alle oben unter rr bis I>
bezeichneten Mitglieder einznbernfen ; die Commission hat wenigstens zweimal
im Jahre zusammenzntreten.

Zu V.
Die Mitglieder der Landescommission üben ihre Functionen als un¬

entgeltliches Ehrenamt.
Die nicht am Versammlungsorte wohnhaften Mitglieder und die kein

Stimmrecht besitzenden Fach - und Vertrauensmänner können Diäten im Be¬
trage von 5 fl., sowie die Vergütung der ihnen durch die Reise von ihrem
Wohnorte znm Versammlungsorte und zurück factisch erwachsenden Reise-
anslagen ansprechen.

Die bezüglichen Auslagen werden für die unter o und 1 bezeichneten
Mitglieder ans Landesmitteln , für die übrigen Mitglieder und Vertrauens¬
männer ans dem Etat des Ackerbanministerinms bestritten.

Zu VII.
Als sachlicher Rath der Landescommission gilt dasjenige , wofür sich die

absolute Mehrheit der in der Sitzung anwesenden stimmberechtigten Mitglieder
ausgesprochen hat.

Als Ausfertigung des Gutachtens dient das Sitzungsprotokoll.

Die von der Commission beschlossenen Gutachten sind regelmäßig zn
verlantbaren.

Die Artikel VI und VIII der Verordnung vom 20. December 1885,
R .-G -Bl . dir . 5 ex 1886 , finden auch ans die niederösterreichische Landes¬
commission in Weinbau -Angelegenheiten sinngemäß Anwendung.

Das im Artikel X bezeichnete Recht, einen Delegierten in die Central¬
commission für Reblaus -Angelegenheiten zu wählen , steht nunmehr der nieder¬
österreichischen Landescommission in Weinbau -Angelegenheiten für das Jahr
1897 und dann für jede dreijährige F-nnclionsperiode zu.

SV.
(Zur Nadfahrordmnrg . )

Die k. k. Polizei -Direction in Wien hat unterm 26 . April
1897 nachstehende Kundmachung erlassen:

Auf Grund des Z 9 der Verordnung Seiner Excellenz des Herrn k. k.
Statthalters in Österreich unter der Enns vom 13 . April 1897 , Z . 34114,
L.-G .- u . V .-Bl . Nr . 23 , mit welcher für dieses Vcrwaltungsgebiet provisorische
Bestimmungen bezüglich des Fahrens mit dem Fahrrade  auf den öffent¬
lichen Straßen und Wegen mit der Wirksamkeit vom 1. Mai 1897 erlassen
worden sind , findet die k. k. Polizei -Direction ans Sicherheit -?- und Verkehrs-
rncksichten für den Wiener Polizeirahon Nachstehendes anznordnen:

I . Das Radfahren und Rad sch Leben  durch die k. k. Hofburg , über
den äußeren Bnrgplatz , durch die im Wiener Polizeirahon liegenden k. k. Hof-
gebände und die dazu gehörigen Hofränme , Parkanlagen und Gärten , dann
ans den Militär -Exercierplätzen ist unbedingt und zu jeder Ta ges¬
und Nachtzeit,  auf den Straßenmärkten für die Dauer des Marktverkehres
verboten . Der Marktverkehr ist mit dem Zeitpunkte als beendet anzusehen , zn
welchem die Marktlente die eingenommenen Straßenstände geräumt haben
müssen.

II . Das Radfahren  ist in der Zeit von 8 Uhr früh bis 9 Uhr abends
untersagt:

1. In der Inneren Stadt (I . Bezirk ) : in der Schottengasse von
der Helferstorferstraße bis zur Frehnng , in der Herrengasse , in der Stranch-
gasse, in der Schanslergasse , ans dem Michaelerplatze , in der Neitschnlgasse,
in der Augustinerstraße , in der Naglergasse , in der Bogucrgasse , in den Lnch-
lanben , ans dem Kohlmarkte , ans dem Graben , dem Stock -im-Eisenplatze und
dem Stephansplatze , in der Stallburggasse , in der Plankengasse , in der Wipp-
lingerstraße in der Strecke zwischen der Nenngasse und dem Hohen Markte,
ans dem Hohen Markte selbst, ans dem Lichtensteg. ans dem Bauernmärkte , in
der Milchgasse und Freisingergasse , in der Rolhenlhnrmstraße , in der Wollzeile
in der Strecke von der Nothenthnrmstraße bis zur Dominicanerbastei und in
der Kärnthnerstraße in der Strecke vom Stephansplatz bis zur Wallfischgasse.

2. In der Leopoldstadt (II . Bezirk ) :
a) in der Taborstraße in der Strecke von der Oberen Angartenstraße bis

zur Großen Stadtgntgasse,
b) ans dem Praterstern,
e) ans dem Treppelwege längs des linken Ufers des Donancanales.

3 . Auf der Wieden (IV . Bezirk) : in der Wiedener Hauptstraße von
der Elisabethbrücke bis zur Schleifmühlgasse.

4 . In der Josefstadt (VIII . Bezirk) : ans der Alserstraße.
5. In Hietzing (XIII . Bezirk) :

rr) ans der Schönbrunner Schlossbrücke,
b ) über das am linken Wienufer gelegene Rondeau vor derselben , dann
e) vor dem Hanpteingange in das Schönbrunner Schloss in der Länge des

Gitters des großen Schlossplatzes.
An Sonn - und Feiertagen  gelten die in diesem Artikel (II ) ent¬

haltenen Fahrbeschränkungen nur für die Zeit von 8 Uhr früh bis 1 Uhr
nachmittags , mit Ausnahme der unter 2 b (Praterstern ) und 5 (Brücke,
Nondean und Hauptemgnng vor dem Schönbrunner Schlosset angeführten
Plätze , für welche die Fahrbeschränknng auch an Sonn - und Feiertagen in
der Zeit von 8 Uhr früh bis 9 Uhr abends aufrecht bleibt.

III . Bezüglich des Nadfahrverkehres im k. k. Prater  hat das hohe
k. und k. Obersthofmeisteramt unter Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufes
^slullel , dass die Radfahrer die eigens für dreselben angelegten Wege , sowie
sämmtliche im k. k. Prater befindlichen Fahrstraßen , mit Ausnahme der Haupt¬
allee und der zwischen dieser und der Laufbergerstraße gelegenen Abzweigung
der Gürtelstraße benützen dürfen.

Außerdem wurde das Fahren mit Fahrrädern noch gestattet ans:
1. dein unregulierten , zwischen der Seilerwerkstätte und dem Donan-

cauale gelegenen Wege von dem Ende der Schüttelstraße (Waldmüllergasse)
abwärts bis zur Schlachthansbrücke;

2 . dem unregulierten Verbindungswege zwischen der Aspern - und
Stemmerallee längs der sogenannten Seeschlucht;

3 . dem unregulierten Wege über dem Ameisbügel , welcher sich in der
Stemmerallee bis znm Lnsthans fortsetzt , und

4 . dem in der Verlängerung der Achse der Sophienbrücke von der Gnrtel-
straße bis zur Rotunde führenden Wege . ^

Nach cingctrctener Dunkelheit dürfen jedoch die unbeleuchteten Straßen
nnd Wege des k. k. Praters nicht befahren werden.

Außerdem ist das Radfahren im sogenannten Volksprater , das ist m
dem zwischen der Ansstellnngsstraße , der kleinen Abfahrtsstraße , der Lager¬
hausstraße , der Eßterhüzystraße und der Hanptallee gelegenen Theile des
k. k. Praters in der Zeit vom 1. April bis I . Oktober um 2 Uhr nachmittags
bis 12 Uhr nachts untersagt.
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Die Hauptallee darf nur an vier Stellen , und zwar nächst dem 1 . Kaffee-
Hause, bei der Kaiserallee (Rotunde ), ferner nächst dem I . Rondeau in der
Richtung von und zur Krieau und bei der Einmündung der alten Lnsthaus-
straße , und zwar nur mittels Schiebens des Rades übersetzt werden.

Außerdem ist das Rad noch ans nachstehenden Strecken zu schieben:
1. bei dem 1. Kaffeehause von der Hauptallee bis zur Ansfahrt von der

Praterhütte Nr . 6 (Brauner Hirsch) ;
2 . auf dem Wege von der Sophienbrücke zur Rotunde von der Spenadl-

wiese bis zum Plateau vor dem Südportale der Rotunde , und
3 . über den Gehweg unter dem über die Hauptallee führenden Viaducte

der Österr .-nngar . Staatseisenbahn -Gesellschaft.
In allen übrigen Thcilen des Praters (Gehwege , Reitwege , Wiesen und

Auen ) ist das Radfahren verboten.
IV . Die Radfahrer sind den bestehenden Vorschriften für das leichte

Fuhrwerk unterworfen und haben den diesfälligen Anordnungen der Sicher¬
heitsorgane jederzeit unweigerlich Folge zu leisten.

V. Die Polizei -Direction behält sich vor , bei besonderen Anlässen die
nothwendigen Beschränkungen hinsichtlich des Verkehres milFahrrädern eintreten
zu lassen.

VI . Übertretungen der erlassenen Fahrverbote und Fahrbeschränkungen
werden nach der Ministerial -Verordnung vom 30 . September 1857 , N .-G .-
Bl . Nr . 198 , bestraft.

VII . Diese Kundmachung tritt mit dem 1. Mai 1897 in Kraft . (M .-
Z . 89275/XIV ox 1897 .)

r»
(Postbegleitadreffen für von der Frachtbriefstempel

gebür befreite Parteien .)
Die k. k. Post - und Telegraphen -Direction für Österreich

unter der Enns hat mit Note oom 5 . Mai 1897 , Nr . 31859/91
(M .-Z . 96450/III ), dem Wiener Magistrate Nachstehendes be¬
kanntgegeben :

Das hohe k. k. Handelsministerinin hat mit dem Erlasse vom 31 . März
d. I -, Z - 11574 (P .- n . T .-V .-Bl . Nr . 32 ox 1897 ), nachstehende Anordnung
getroffen:

Behufs Erzielung der ans betriebsdienstlichen Rücksichten nothwendigen
Gleichförmigkeit der Begleitdocnmente für Pakete werden für die nach Tarif'
post 75 des Gebürengesetzes vom 9. Februar 1850 , N .-G .-Bl . Nr . 50 , von
der Frachtbriefstempelgebür befreiten Parteien (Staatsbehörden u. s. w .), denen
bis nun gestattet war , ihren Paketsendnngen beliebig ansgestattete Frachtbriefe
beizngeben , besondere Postbegleitadreffen ohne Finanzstempel , und zwar auf
weißem Papier mit schwarzem Vordrucke aufgelegt.

Dieselben sind in Päckchen zu 25 Stück zum Preise von 10 kr. bei allen
Postämtern erhältlich und dürfen von diesen nur an die vorerwähnten Parteien
verkauft werden.

Die voü diesen Parteien selbst aufgelegten müssen mit den von der Post-
verwaltnng aufgelegten Poftbegleitadressen ohne Finanzstempel bezüglich der
Stärke und Farbe des Papiercs , sowie der sonstigen Ausstattung genau über¬
einstimmen , widrigens dieselben von der Annahme ausznschließen sind.

Diese Verordnung tritt mit 1. Juni 1897 in Wirksamkeit.
Hievon beehrt man sich, mit dem Beifügen Mittheilnng zu machen, dass

die Begleitadressen ohne Finanzstempel nur für höchstens je drei Sendungen
ohne Nachnahme benützt werden können.

32

(Öffentliche Sammlungen . )
Die k. k. n .-ö. Statthalterei hat unterm 12 . April 1897 , Z . 12112 (83888/111 ),

dem Katholischen Waisenhilssvereine in Wien  die Bewilligung ertheilt,
eine Sammlung milder Spenden bei bekannten Wohlthätern , somit nicht von
Hans zu Hans , zu Vereinszwecken in Niederösterreich im Jahre 1897 ver¬
anstalten zu dürfen.

Seitens des Wiener Magistrates wurde mit Decret vom 1. Mai 1897,
Z . 89676 , der Conferenz zum heiligen Franciscns Negis des Ver¬
eines vom heiligen Bincenz von Paul in Wien  die Bewilligung zur
Sammlung von Geldspenden bei bekannten Wohlthätern im Gemeindegebiete
von Wien zur Förderung der Vereinszwecke ertheilt.

33 .
kFahrordttttng für die Große Stadtgntgaffe , Tabor¬

straße nnd Obere Angartenstraße . )
Kkpublioation.

Kundmachung des Wiener Magistrates vom 8 . Juli 1882,
Z . 39534:

Von dem Magistrate der k. k. Neichshaupt - und Residenzstadt Wien wird
zur Verminderung von Unfällen und Verkehrsstockungen in der Taborstraße
im Einvernehmen mit der k. k. Polizei -Direction der Verkehr des Kohlenfnhr-
Werkes sowohl im beladenen als unbeladenen Zustande , ferner des schweren
Lastenfuhrwcrkes mit Eisen , Holz, Wein , Getreide u . dgl . zwischen dem Nord¬
bahnhofe nnd den nordwestlichen Vororten durch die Große Stadtgutgasse,

Taborstraße und Obere Angartenstraße vom 15 . Juli 1882 angefangen nach
beiden Richtungen gänzlich untersagt und angeordnet , dass derlei Fuhrwerke
nur durch die Nordbahn -, Nordwestbahn - nnd Wallensteinstraße über die
Brigittabrücke nach beiden Richtungen zu verkehren haben.

Die Dawiderhandelnden werden nach Z 116 des Gemcindestatutes für
Wien vom 20 . März 1850 zur Verantwortung und Strafe gezogen werden.

34 .

(Verbot , betreffend den Berkehr der Herr- nnd Stroh¬
fuhrwerke zn und von den k. k. Militär ärarifchen
Magazinen in der Florianigaffe durch die Lerchen

felder - und Josefstädterftraße .)
Kkpublioalion.

Kundmachung des Wiener Magistrates vom 13 . Juli 1889,
Z . 179389:

Zur Verhinderung von Unfällen nnd Verkehrsstockungen in der Lerchen¬
felderstraße und in der Josefstädterstraße wird untersagt , dass die zu und von
den k. k. militär -ärarischen Magazinen in der Florianigaffe verkehrenden Hen-
und Strohfnhrwerke obige Straßen benützen ; derlei Fuhrwerke haben den
Weg zu nnd von diesen Magazinen durch die Florianigaffe im VIII . Ge¬
meindebezirke Josefstadt zu nehmen.

Die Dawiderhandelnden werden nach ß 116 des Gemeindestatutes für
Wien vom 6. März 1850 zur Verantwortung gezogen werden.

35 .

(Verbot , betreffend das Befahren eines Theiles der
Hernalfer Hauptstraße durch schweres Fuhrwerk . )

Kkpublieation.
Kundmachung des Wiener Magistrates vom 13 . Mai 1895,

Z . 67319.
Der Verkehr von Kohlen - und anderem Lastenfuhrwerk in der Strecke

der Hernalfer Hauptstraße zwischen der Gürtelstraße und der Calvarienberg-
gaffe ist in beiden Richtungen verboten.

Übertretungen dieser Anordnung werden nach 8 03 des Gemeindestatutes
sür Wien mit Geldstrafen bis zum Betrage von 200 fl. oder mit Arreststrafen
bis zu 14 Tagen bestraft.

>1. R»r»mti»brl1i»l»u»u>kii.
siemeiudeialh:

36 .

(Zins - nnd Schnlkrenzer für die zn Wien einbe-
zogenen Theile der Gemeinden Ober - und Unter Laa,

Kaiser -Ebersdorf , Kledering und Auhof . )
Der Wiener Gemeinderath hat in der Plenarsitzung vom

9 . April ncl Z . 1060 (M . - Z . 5966/XVIl ) folgenden Beschluss
gefasst:

Für die in das Gemeindegebiet von Wien einbezogenen Gebietstheile
der ehemaligen Gemeinden Ober - nnd Unter -Laa , Kaiser-Ebersdorf , Kledering
nnd Auhof , beziehungsweise für die daselbst befindlichen , auf Grund des
Gesetzes vom 5. Jänner 1896 , R .-G .-Bl . Nr . 13, hauszinssteuerpflichtigcn
Gebäude sind die für das übrige Gemeindegebiet jeweilig bestimmten , derzeit
mit 91/4  kr . per Zinsgulden normierten Zins - nnd Schnlkrenzer unter Ge¬
währung einer zehnjährigen Übergangsperiode in der Weise zn berechnen , dass
im Jahre 1898 nur ein Zehntel und in jedem folgenden Jahre ein Zehntel
mehr von diesem Betrage vorgeschrieben , sohin erst im Jahre 1907 das für
das übrige Gemeindegebiet geltende Ausmaß an Zins - und Schulkrenzern
erreicht werde . Ausgeschlossen von dieser Begünstigung sind jene Gebäude,
welche nach dem Jahre 1897 in dem in Rede stehenden Gemeindegebiete neu
errichtet werden.

37 .

(Commnnale Anszeichnnngen .)
Der Wiener Gemeinderath hat in seiner Plenarsitzung vom 21 . April 1897

uä Z . 2729 (M .-Z . 53502/III ) den Beschluss gefasst , auf persönliche An¬
suchen um Verleihung von communalen Auszeichnungen künftig nicht mehr
einzugehen.
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81ad1nüh:
38.

(Wassermesser . )
Der Stadtrath hat mit Beschluss vom 29 . April 1897,

Z . 3534 , Nachstehendes angeordnet:
„In jenen Fällen , in welchen bei Abgabe größerer Wasserquantitäten an

die Consumenten geaichte Wasserinesser entsprechenden Calibers nicht vorhanden
sind, sind zwei kleinere Wasserinesser entsprechenden Calibers , welche den
größeren Wasserinesser ersetzen, entsprechend einznbanen nnd in diesem Falle
die Wassermesserrente gemäß ß 5 der Kundmachung für die Wasscrabgabe
aus der Hochquellcnleitung für einen Wassermesser größeren Calibers zu be¬
rechnen."

Hievon hat Magistrats -Director Tachan mit Erlass vom 3. Mai 1897,
M .-Z . 76158/VII , die magistratischen Bezirksämter mit dem Aufträge in
Kenntnis gesetzt, im entsprechenden Falle hievon die Parteien , welche größere
Wasserquantitäten aus der Hochquellcnleitung beziehen wollen und diesfalls
die Anmeldung erstatten , zu verständigen.

39.
(Überlassung von Turnsälen an Turnvereine .)

Magistrats -Director Tachan hat mit Erlass vom 5 . Mai
1897 , Z . 193460/X , den magistratischen Bezirksämtern Nach¬
stehendes bekanntgegeben:

Zufolge Stadtraths -Beschlusses vom 23 . April d. I ., Z . 10112 ex 1896,
wurde der Magistrat beauftragt , bei den cinlangenden Gesuchen um Über¬
lassung der Turnsäle an Turnvereine in der Folge immer bekanntzugebcn,
ob und welchem Verbände der betreffende Verein augehört.

Hievon wird das magistratische Bezirksamt zur gefälligen Danachtung
in die Kenntnis gesetzt.

40.

(Jonrnaldienst in den magistratischen Departements
nnd Ämtern während der Gemeinderaths -Sitznngen .)

Magistrats -Director Tachan hat mit Erlass vom 13 . Mai
1897 , M .-D . -Z . 1202 ex 1897 , an sämmtliche Departements - nnd
Amtsleiter Nachstehendes bekanntgegeben:

Es hat sich bereits öfters der Fall ereignet , dass während der Gemeindc-
raths -Sitzungen dringend Auskünfte über in der Amtshandlung befindliche
oder auch bereits registrierte Acten verlangt wurden , dass jedoch dieselben aus
dem Grunde nicht beschafft werden konnten , weil ein Beamter in den betreffenden
Departements nicht anwesend war.

Ich sehe mich daher über Weisung des Magistrats -Präsidiums veranlasst,
Euer Wohlgeboren zu ersuchen, dafür Sorge zu tragen , dass in Hinkunft in
dem Ihrer Leitung unterstehenden Amte (Departement ) während der ganzen
Dauer der Gemeinderaths -Sitzungen ein Journaldienst gehalten werde , d. i . ein
Beamter anwesend ist, um auf Verlangen einen Act beschaffen oder Auskünfte
ertheilen zu können.

4L.
(Zuweisung der Leichen rncksichtlich der ehemaligen

Vororte Friedhöfe .)
Magistrats -Director Tach au hat mit Erlass vom 27 . April

1897 , M .-Z . 144339 ox 1896/VII1 , den magistratischen Bezirks¬
ämtern Nachstehendes bekanntgegeben:

Der Wiener Stadtrath hat anlässlich der Vorlage von Gesuchen um Zu¬
erkennung der niedrigen Grabstellgcbür für eigene Gräber ans den Friedhöfen
der bestandenen Vorortegemeinden mit dem Beschlüsse vom 1. April d. I .,
Z . 2609 , den Magistrats -Antrag genehmigt , wonach für die Bemessung der
Grabstellgebüren für eigene Gräber und Grüfte auf jenen Friedhöfen der be¬
standenen Vorortegemeinden , deren Friedhofsordnungen verschiedene Preis¬
ansätze für „ Einheimische " und „Fremde " enthalten , die Zuweisung der be¬
treffenden Leiche entscheidend ist.

Für diese Zuweisung in einen Friedhof ist vor allem der Sterbeort,
sodann der ständige Wohnort  des Verstorbenen maßgebend.

Es werden daher z. B . am Hernalser Friedhofe alle Leichen jener Per¬
sonen gegen Erlag der niedrigeren Grabstellgebür zu beerdigen sein, welche im
Gebiete der früheren Gemeinde Hernals entweder gestorben sind oder daselbst
ihren ständigen Wohnort zur Zeit ihres Ablebens hatten , wenn sie auch im
letzteren Falle etwa  während eines vorübergehenden Aufenthaltes in einem
anderen Bezirke , z. B . in einem außerhalb des Bezirkes gelegenen Krankcnhause
gestorben sind.

Dagegen werden alle Leichen von Personen , welche weder im Gebiete
von Hernals gestorben sind, noch daselbst ihren letzten ständigen Wohnort
hatten , als „ Ortsfremde " zu behandeln sein.

Hienach bleibt auch das h. ä. Deere t vom 15 - September  1896,
Z . 66696 , betreffend die Behandlung jener Personen , welche in einem öffent¬
lichen Krankenhause verstorben sind, aufrecht.

Diese Verständigung wolle als Normale behandelt werden.

*

Das obencitierte Decret des Magistrates ääto . 15 . September

1896 , Z . 66696 , ist an die magistratischen Bezirksämter für den
XI . bis XIX . Bezirk gerichtet und hat nachstehenden Wortlaut:

Anlässlich einer seitens eines magistratischen Bezirksamtes gestellten An¬
frage wird im Nachhange znm h. ä . Dekrete vom 14 . December 1891 , Z . 474591,
bis zur definitiven Regelung des Beerdigungsdienstes in den Bezirken XI
bis XIX Nachstehendes mitgetheilt : ^ ^

In dem Falle , wenn eine Person , welche ihren ständigen Wohnort
in einem Wiener Gemeindebezirke beziehungsweise Bezirkstheile hat , erkrankt
und aus irgend einem Grunde in ein Spital überführt wird und daselbst stirbt,
oder wenn eine solche Person Plötzlich aus der Straße oder sonst außerhalb
dcS Spitales vom Tode ereilt wird , so kann die Beerdigung dieser Leiche aus
dem nach dem ständigen Wohnorte zugewiesenen Friedhofe erfolgen und ist für
die Grabstelle nur die einfache Gebür zu entrichten.

Selbstverständlich ist in solchen Fällen auch die Beerdigung in einem
Schachtgrabe (einfachen Grabe ) zulässig.

(Verzeichnis der im Reichsgeseichlatte und im Landes-
gesetchlatte für Österreich unter der Enns im Jahre

1897 pnblieierten Gesetze und Verordnungen .)
X . Reichsgesehbialt.

Nr . 94 . Concessionsnrkunde vom 3. April 1897
für die Localbahn Mauthauscn — Grein.

Nr . 95 . Beiordnung des Handelsministers vom
17 . April 1897 , betreffend die Vorschriften zur Verhütung von

Zusammenstößen auf See.
Nr . 99 . Verordnung des Ministeriums für Cultns

und Unterricht vom 18 . März 1897 , betreffend die Abgrenzung
des Competenzkreises der Organe der staatlichen Cnltusverwaltung in Ansehung
des Gesetzes über die äußeren Rechtsverhältnisse der israelitischen Ncligions-
gescllschaft vom 21 . März 1890 , R .-G .-Bl . Nr . 57 .*)

Nr . 97 . Verordnung des Handelsministeriums im
Einverlieh  uien mit dem Ministerium des Innern und
dem Ministerium für Cultns und Unterricht vom
10 . April 1897 , womit die Ministerialverordnung vom 24. April
1895 , N .-G .-Bl . Nr . 58 , betreffend die Gestattung der gewerblichen Arbeit an
Sonntagen bei einzelnen Kategorien von Gewerben ergänzt und theilwcise
abgeändert wird .*)

Nr . 98 . Verordnung des Finanzministeriums vom
16 . April 1897 zur Vollziehung des Gesetzes vom 2. Juli 1896,
R .-G .-Bl . Nr . 131 , betreffend die Aufhebung der Ergrciferantheile bei Gefälls-
übertretungen in Ansehung der ohne Einleitung eines Strafverfahrens zu
ahndenden Übertretungen der Gesetze über Stempel - nnd unmittelbare Gebüren,
Effektenumsatzsteuer und den Spiclkarteuslempel.

Nr . 99 . Erlass des Finanzministeriums vom
21 . April 1897 , womit der Verschleißpreis der bei den k. k. Salinen-
vcrwaltnngeu Ebeusee und Ischl erzeugten Sorte geformten Salzes (Salz-
briquetten ) herabgesetzt wird.

Nr . 199 . Verordnung der Ministerien des Acker-
baues , des Innern , der Finanzen , des Handels und
der Eisenbahnen vom 22 . April 1897 , betreffend die Ein¬
beziehung des k. k. Nebenzollamtes in Mittelwalde unter die im Anhänge zu
der Verordnung vom 15 . Juli 1882 , N .-G .-Bl . Nr . 107 , bczeichuetcn Zoll-
(Eingangs -)Ämter.

Nr . 191 . Verordnung des Ackerbnuministeriums
vom 22 . April 1897 , mit welcher die Verordnungen vom 20. De¬
cember 1885 , N .-G .-Bl . Nr . 5 ex 1886 , beziehungsweise vom 14. März 1893,
R .-G .-Bl . Nr . 35 , betreffend die an Seite der politischen Landesstellen und

* ) Erscheint in dieser Nummer der „Verordnungen rc." vollinhaltlich ausgenommen.
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des Ackcrbauministcrinms als fachliche Beiräthe in Reblaus -Angelegenheiten
fungierenden Commissionen bezüglich Nicdcrösterreichs im Einvernehmen mit
dem nicderösterreichischen Landesausschnffe abgeändert werden .*)

Nr . 102 . Kundmachung des Ministeriums für
Landcsvcrtheidignng vom 27 . März 1897 , womit die Ein¬
tragung der drciclassigen städtischen höheren Handelsschule in Proßnitz in das
Verzeichnis der den Obergymnasien und Oberrealschnlen in Bezug auf den
Einjährig -Freiwilligendienst gleichgestellten Lehranstalten des Inlandes ver¬
lautbart wird.

Nr . 103 . Verordnung des Finanzministeriums
vom 15 . April 1897 , betreffend die Theilnng der Steueradministration
in Prag in zwei Steueradministrationen.

Nr . 104 . Verordnung der Ministerien der Finanzen
und des Handels vom 26 . April 1897 , betreffend die Zoll-
behandlnng von Selenschlamm.

Nr . 105 . Verordnung der Ministcrien derFi nanzc n
und des Handels vom 26 . April 1897 , betreffend die Ab¬
änderung der Bestimmungen des alphabetischen Warenverzeichnisses zum
Zolltarife beim Schlagworte „Hüte und Kappen " .

Nr . 100 . Verordnung der Ministeriell der Finanzen
und des Handels vom 26 . April 1897 , betreffend die Zoll¬
behandlung von Barinmsuperoxyd.

Nr . 107 . Verordnung der Ministerien der Finanzen
und des Handels vom 26 . April 1897 , betreffend die Er¬
gänzung der Bestimmungen beim Schlagworte „Architektenleinwand " des
alphabetischen Warenverzeichnisses znm Zolltarife.

Nr . 108 . Vollzngsvorschrist zum Gesetze vom
25 . Octobcr 1896 , N . - G . -Bl . Nr . 220 , betreffend die
direkten Personalstencrn . IV . Hanptstück, betreffend die Personalcinkommen-
steuer und Besoldungsstcner von höheren Dienstbezngen.

Nr . 100 . Vollzngsvorschrist zum Gesetze vom
25 . Octobcr 1896 , N .-G .-Bl . Nr . 220 , betreffend die
direkten Pcrsonalstenern . V . Hauptstück, betreffend Strafbestimmungen.

Nr . 110 . Vollzngsvorschrist znm Gesetze vom
25 . Octobcr 1896 . N.-G . -Bl . Nr . 220 , betreffend die
direclen Personalstenern . VI . Hauptstück, betreffend allgemeine Bestimmungen.

Nr . 111 . Verordnung der Ministerien für Acker¬
bau , des Innern , der Justiz und der Finanzen vom
20 . April 1897 , womit Durchführungsbestimmungen zu dem Gesetze
vom 6 . Juli 1896 , R .-G . Bl . Nr . 144 , über die zum Zwecke der Boden-
verbeffcrnng aufgenommenen Darlehen (Mcliorations - Darlehen ) erlassen
werden.

Nr . 112 . Verordnung des Justizministcrs vom
5 . Mai 1897 , womit eine neue Geschäftsordnung für die Gerichte erster
und zweiter Instanz erlassen wird.

Nr . 113 . Verordnung des Justizministers vom
5 . Mai 1897 , womit in Betreff der Anwendung der neuen Geschäfts¬
ordnung für die Gerichte erster und zweiter Instanz Übergangsbestimmungen
erlassen werden.

Nr . 114 . Verordnung des Justizministcrs voill
5 . Mai 1897 , womit ergänzende Bestimmungen für die Behandlung
der Geschäfte bei den Staatsanwaltschaften getroffen werden.

Nr . 115 . Verordnung des Justizministers vom
5 . Mai 1897  über die Anwendung der Execntionsordunng vom
27 . Mai 1896 , N .-G .-Bl . Nr . 79 , in den Verfachbnchländern (Verfachbuch-
verordnnng ).

Nr . 110 . Verordnung der Minister der Justiz,
des Innern und des Ackerbaues vom 5 . Mai 1897,
betreffend die Mitwirkung der landesfürstlichen politischen und Bergbehörden
und der Gemeinden bei Anlegung , Berichtigung und Ergänzung der amtlichen
Verzeichnisse der Zwangsverwalter.

Nr . 117 . Kundmachung des Finanzministeriums
vom 24 . April 1897,  betreffend die Veranlagnngsbezirke zur allge¬
meinen Erwerbstener.

Nr . 118 . Verordnung des Justizministeriums vom
30 . April 1897 , betreffend die Aktivierung des Kreisgerichtes Stryj in
Galizien.

Nr . 110 . Verordnung der Ministerien der Finanzcn
und des Handels , sowie des Eisenbahnministerinms
vom 10 . Mai 1897,  durch welche die mit der Verordnung der
Ministerien der Finanzen und des Handels vom 18 . December 1893
(R .-G .-Bl . Nr . 177 ) erlassenen Durchführungsbestimmungen zu dem Gesetze
vom 26 . Juni 1890 (R .-G .-Bl . Nr . 132 ), betreffend die Statistik des aus¬
wärtigen Handels , theilweise abgeändert und ergänzt werden.

Nr . 120 . Handelsconvention vom 21 . (9 .) De¬
cember 1896 zwischen der österreichisch- ungarischen Monarchie und
Bulgarien.

Nr . 121 . Kundmachung des Eiscnbahnministeriums
vom 30 . April 1897 , betreffend die Concessionicrnng einer mit elek-
trischer Kraft zu betreibenden schmalspurigen Kleinbahn von Linz nach Urfahr
und von da auf den Pöstlingberg.

L. Landcsgesehblatt.
Nr . 24 . Kundmachung dcs k. k. Statthalters im

Erzhcrzogthume Österreich unter der Enns vom
13.  April 1897 , Z . 24585,  betreffend die Abänderung der W 4,
6, 8 und 9 der für den Cnrort Baden bestehenden Cnrtaxordnnng.

Nr . 25 . Verordnung des Handelsministeriums vom
14 . März 1897 , womit die im II. Abschnitte unterö I der provi¬
sorischen Schisiahrts - und Strompolizeiordnnng für die Donau vom 31 . August
1874 , R .-G .-Bl . Nr . 122 , enthaltenen Bestimmungen für die Anlände bei der
Stadt «stein außer Kraft gesetzt werden.

Nr . 20 . Kundmachung des k. k. Statthalters im
Erzherzogthnmc Österreich unter der Enns vom
24 - April 1897 , Z . 25848 , womit für die Donanlände bei der
Stadt Stein neue Bestimmungen getroffen werden.

Nr . 27 . Gesetz vom 14 . April 1897 , wirksam für das
Erzhmzogthnm Österreich unter der E »»s , betreffend die Regulierung des
Zöbernbaches oberhalb Kirchschlag sammt Verbauung der Wildbäche bei
Krumb ach.

Nr . 28 . Gesetz vom 14 . April 1897 , wirksam für das
Erzherzogthum Österreich unter der Enns , betreffend die Ausführung von
Nachtragsarbeiten an den Wildbachvcrbannngcn im Pittcngebiete.

Nr . 20 . Gesetz vom 18 . April 1897 , womit der Stadt¬
gemeinde Mödling die Bewilligung zur Einhebnng einer Musik- und Ver-
schönernngstaxe ertheilt wird.

Nr . 30 . Kundmachung des k. k. Statthalters im
Erzherzogthume Österreich unter der Enns vom
29 . April 1897 , Z - 38772,  betreffend den Verkauf des dem
Wiener Bürgerspitalsfonde gehörigen Hauses im ersten Wiener Gemeindebezirk
Kärnthnerstraße Oricntiernngsnummer 24 , Neuer Markt Orientiernngs-
nnmmer 4.

Nr . 31 . Kundmachung des k. k. Statthalters
im Erzherzogthume Österreich unter der Enns vom
12. Mai 1897 , Z . 4 3032 , betreffend die den Gemeinden Florids¬
dorf und St . Pölten ertheiltc Bewilligung zur Einhebnng von Mietzins¬
krenzern.

Nr . 32 . Kundmachung des k. k. Statthalters im
Erzherzogthume Österreich unter der Enns vom
15.  Mai 1897 , I . 44001,  betreffend die Einhebnng von Bier¬
beziehungsweise Brantwein -Consnmauflagcu in den Gemeinden Krems , Poysdorf
und Floridsdorf.y Erscheint in dieser Nummer der „Verordnungen rc . " vollinhaltlich ausgenommen.
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Gesetze, Verordn«»«!?» »»>>Entscheidungen,
sowie

Notittatllilicstimiinmgcil des Gemciilderlithes, Stadtrathcs»nd des MiMrlltes
i» Ii !P >kjjkil!>kitru der Oemeiiiiulleillliiitmig»»LDlitische» A»itzfHrmig.

Inhalt:

I . Verordnungen und Entscheidungen:
1. Entscheidung des Verwaltnngsgerichtshofes vom tO. Februar 1897,

Nr . 811 (M '.-Z .104996/V ), betreffend die Verpflichtung zur Evacniernng
der durch die Straßenanschüttung berührten Localitäteu des Hauses
IX ., Lazarethgasse 29, und zur Durchführung der uothwendigen Ad¬
aptierungen auf Kosten deS HauseigcuthüiuerS .)

2 . Verfahren mit den anlässlich der Ansfolgung der Landsturmpässe von
den Meldepflichtigen abgcnommcnen Landwehrpässen.

3. Widmung der auf Grund der Gewerbeordnung verhängten Geldstrafen.
4 . Fahrordnung für Theile der Hechtengasse im IV . Bezirke.
5 . Bestellung der Bezirkshauptmannschaft Wiener -Neustadt als Behörde

zur Erhebung der Wasserrcchte und zur Führung des Wasserbnches
rücksichtlich des Wiener -Ncustädtercanales.

6. Brandproben für Baumaterialien.
7 . K. k. General -Jnspectiou der österreichischen Eisenbahnen.
8 . Trauungen jener Officiere der k. u . k. Kriegsmarine und der k. ung.

Landwehr , welche für Localanstellnngen vorgemerkt sind.
9. Trauungen , welche in der Schweiz durch confessionelle Organe por

äolo ^ ationom vorgenommen werden , sind gesetzwidrig.
10 . Zulassung der Martin Neuwirth 'schen Zahnstangen -Hängegerüste.
11. Ersatz von Krankenverpflegskosten durch den schlesischen Landesfond für

nach Schlesien zuständige zahlungsunfähige Kranke.
12 . Stiegenstnfenmateriale.
13. Zufuhr der für den Markt Am Hof bestimmten Waren.
14 . Urtheil des k. k. Oberlandesgerichtes in Wien vom 26 . Mai 1897,

Z . 7445 , in der Besitzstörnngssache der Jmperial -Continental -Gas-
Ässociation contra Gemeinde Wien , betreffend Legung der städtischen
Gasrohre.

15. Giftverschleiß.

16. Öffentliche Sammlungen.
17 . Fahrordnnng für einen Theil der Wienstraße.
18 . Fahrordnnng für die Schrei - und Malzgasse im II . Bezirke.
19. Fahrordnnng für die Zufahrt zum Wildpretmarkt vom Bauernmarkt.
20 . Fahrordnnng für die Griechengasse im I . Bezirke.
21 . Fahrordnnng für die Mondscheingasse im VII . Bezirke.
22 . Fahrordnnng für die L)chmelzgasse im 14. Bezirke.
23 . Verbot , betreffend das Befahren eines Theiles der Berggasse im

IX . Bezirke durch schweres Fuhrwerk.
24 . Fahrordnnng für einen Theil der Wiedener Hauptstraße.

>I . Normativbcstimmttttgen.
Ge m eind erath:

25 . Änderung des H 7 , Absatz 1 der Dienstpragmatik für die Gemeinde-
beamten und Diener.

Stadtrath:
26 . Materiallieferungen für die städtische Feuerwehr.
27 . Interpretation des Punktes 2, Absatz 3 des Urlanbsnormales für die

städtischen Beamten und Diener.
28 . Nealitätenkänfe und Verkäufe.
29 . Revision der Bewilligung von Tischansstellnngen.

Dl agistrat:
30 . Hintanhaltung von Stempelgcbrechen.
31 . Evidenzhaltung der bei den Mitgliedern von gewerblichen Genossen¬

schaften beschäftigten Hilfsarbeiter.
32 . Ansfolgung von in der städtischen Hanptcassa erliegenden Cautionen

und Vadien.
33 . Behandlung von Terminstücken.
Verzeichnis der im Neichsgesetzblatte und im Landesgesetzblatte

für Österreich unter der Enns im Jahre  1897 publicierten
Gesetze und Verordnungen.

I. VennkUttiiigk» »nk> Entlchrikniiige».
i.

(Entscheidung des Verwaltnttgsgerichtshofes vom
RO. Februar R807 , Nr . 8l l ( M Z . IO >«.»«.><; H ),
betreffend die Verpflichtung zur Evaenierung der
durch die Strapenanschnttttttg berührten Loealitäteu
des Hanfes Lazarethgasse 20 , und zur Durch
fuhrung der uothwendigen Adaptierungen auf Kosten

des Hanseigenthnmers .)
Im Namen Seiner Miycstät des Kaisers!

Der k. k. Verwaltnngsgerichtshof hat unter dem Vorsitze des k. k. Senats-
Präsidenten Dr . Ritter Böhm v. Bawerk  in Gegenwart der Näthe des
k. k. Verwaltnngsgerichtshofes , k. k. L>enats -Präsidenien Dr . Ritter v. Alter,
k- k. Hofräthe Ritter v. Hennig , Zenker  und Ritter v. Schnrda,  dann des
Schriftführers , k. k. Hof -Secretärs Pietsch,  über die Beschwerde des Dr . Her¬
mann Wengraf,  Advocaten in Floridsdorf , gegen die Entscheidung der Bau-
depntation für Wien vom 27 . Mai 1895 , Z . 15, betreffend die Verpflichtung
zur Evacniernng der durch eine Straßenanschültnng berührten Localitäteu und
zur Durchführung der uothwendigen Adaptierungen auf eigene Kosten , nach
der am 10. Februar 1897 durchgesührten öffentlichen mündlichen Verhandlung,
und zwar nach Anhörung des Vortrages des Referenten , sowie der Aus¬
führungen des Dr . Josef Jerusalem,  Hof - und Gerichtsadvocaten in Wien,
in Vertretung der Beschwerde und der Gegeuausführnngen des k. k. Statt-
haltereirathes Frciherrn v Kutschern,  in Vertretung der Bandeputation für
Wien und des Magistrats -Commissärs . Dr . Weiß,  in Vertretung der mit-
betheiligten Stadtgemeinde Wien , zu Recht erkannt:

Die Beschwerde wird als unbegründet abgewiesen.
Entsch eidun gsgrUn de:

Die Gesetzmäßigkeit der Entscheidung derBaudepntation ääto . 27 . Mai 1895,
Z . 15, mit welcher der Auftrag des Magistrates der k. k. Neichshaupt - und
Residenzstadt Wien ääto . 31 . Oktober 1894 , Z . 147739 , auf Evacniernng

der durch die Straßenanschüttung berührten Localitäteu des Hanfes Nr . 29
der Lazarethgasse im IX . Bezirke und auf Bewerkstellignng der nothwendig
werdenden Adaptierungen auf eigene Kosten aufrecht erhalten wurde , wird in
der Beschwerde zunächst aus dem formalen Grunde angefochten , weil der er¬
wähnte magistratische Auftrag dem Beschwerdeführer überhaupt nicht, sondern
dem früheren Eigenthümer des Hanfes zugestellt worden ist, nnd weil daher
die über den Necnrs dieses Eigenthümers erfolgte Entscheidung nicht an den
Beschwerdeführer hätte zugestellt werden sollen, da ihm auf diese Weise die
instanzmäßige Bekämpfung des erwähnten Räumnngsauftrages unmöglich
gemacht wurde . Sodann bestreitet die Beschwerde die Gesetzmäßigkeit der Ent¬
scheidung auch in rnorito , weil die ans dem Bauconsense vom 13 . Öctober 1883,
Z . 266249 , abgeleitete Verpflichtung auf Durchführung der durch die pro-
jccticrte SOußeuanschüttung nothwendig werdenden Vorkehrungen den Be¬
schwerdeführer als einen dritten Besitzer in keiner Weise treffe, da dieselbe der
dringlichen Natur entbehre.

Der Verwaltungsgerichtshof hat die Beschwerde nicht für begründet
befunden.

Die Beschwerde geht von der unzutreffenden Voraussetzung ans , dass der
Cousens zur Erbauung eines Hauses nnd die durch diesen Consens festgestellten
Rechtsverhältnisse für das betreffende Object die Nachfolger im Besitz des
Hauses in keiner Weise binden , insbesondere dann nicht, wenn die aus dem
Eonscns etwa sich ergebenden Verpflichtungen die Natur eines dringlichen
Rechtes durch Eintragung in die öffentlichen Bücher nicht erlangt haben.

Der Verwaltnngsgerichtshof war dagegen der Nechtsanschaunng , dass
der Banconsens als ein öffentlich-rechtlicher Act seinem Wesen und seiner Be¬
stimmung nach keineswegs die Rechtsbeziehungen einer einzelnen Person , sondern
die Rechtsbeziehnngen des Objectes selbst regelt nnd dass eben darum die
durch den Banconsens statuierten , das Banobject betreffenden Verpflichtungen
mit allen ihren Consequenzen unverändert in Geltung bleiben , auch wenn
eine Änderung im Besitz des Objectes eintritt.

Dieses Wesen und diese Bedeutung des Bauconsenses entspricht nicht
nur der Natur der Sache nnd dem Zwecke der Banbewillignng , sondern hat
auch in der Bauordnung selbst dadurch Anerkennung gefunden , dass , wie die
Textierung der §§ 23 und 97 ff. B .-O . erkennen lässt , der Banconsens nicht
für eine bestimmte Person , sondern für ein bestimmtes Object zu ertheilen ist.
So bestimmt der 8 23 , dass die Feststellung des Bauconsenses dahin zu er-
folgen habe, ob „die beantragte Banführnng"  in öffentlicher Rücksicht
zulässig sei. Die W 97 ff. bezeichnen gleichfalls als Gegenstand der Bau-
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bewilligung , der commissionellen Verhandlung und aller nachfolgenden Amts¬
handlungen „ den Bau " und die „ Bauten " , und aus Z 32 B .-O . folgt,
dass die Baubewilligung eine bestimmte Zeit hindurch wirksam bleibt , ohne
Rücksicht darauf , ob etwa innerhalb dieser Zeit bei dem Object selbst eine
Besitzveränderung sich ergibt.

Von dieser Nechtsanschannng über das Wesen und die Natur des Ban-
conseuses geleitet , konnte nun der Verwaltnugsgerichtshof in dem Umstande,
dass die Entscheidung der Bandeputation vom 27 . Mai l895 , Z . 15 , dem
Beschwerdeführer , der während des Recurszuges das Haus IX . Bezirk , Lazareth-
gasse 29 erworben hat , zugestellt worden ist, keinen Mangel des Verfahrens
erkennen , da diese Entscheidung eben dasjenige Object betraf , dessen Eigen-
thümer der Beschwerdeführer zur Zeit ihrer Schöpfung und Zustellung
gewesen ist.

Ebensowenig konnte der Verwaltungsgerichtshof die Nothwendigkeit einer
neuerlichen Zustellung des magistratischen Auftrages an den neuen Hans-
eigenthümer als gegeben erkennen , da dieser magistratische Auftrag ebenso zu¬
treffend an die zur Zeit seiner Erlassung im Besitz des Hauses befindliche
Person ergangen ist.

Der Verwaltungsgerichtshof konnte aber auch den meritorischen Be¬
schwerdepunkt nicht als begründet erkennen . Aus der commissionellen Ver¬
handlung über das Project zur Erbauung des Hauses Nr . 29 Lazarethgasse,
tX . Bezirk , und ans dem Baucousense äcito . l3 . October 1883 , Z . 268249,
ergibt sich mit aller Deutlichkeit , dass damals bereits das Niveau für die
Straße , welches nach den Bestimmungen der ZZ 1, 2 und 26 B .-O . für die
Bauführnng maßgebend gewesen ist, um 180 m höher als die Straßenbahn
gelegen war , bestimmt worden ist , und es ist daher kein Zweifel und ist auch
lin Protokolle und im Bauconsens ausdrücklich festgestellt , dass der Ban selbst
unter Festhaltnng dieses Niveaus ansgeführt werden musste.

Die Zusassung der Benützung jener Localitäten , welche bei Durchführung
des festgesetzten Niveaus unter die Straßenbahn zu fallen hatten , war daher
nur eine provisorische und bedingte , und zwar umso gewisser , als das Ban-
project — wie gleichfalls in dem Protokolle constatiert erscheint — nur mit
Rücksicht ailf diese künftige Anschüttung den gesetzlichen Vorschriften über die
Stockwerkzahl (Z 42 B .-O .) als entsprechend befunden wurde.

Nachdem nun die Höherlegung der Straßenbahn durch die Commune in
Angriff genommen werden sollte , war der Magistratsauftrag vom 31 . Oc¬
tober 1894 auf Evacnierung der durch die Straßenanschüttung berührten
Localitäten des bezeichnten Hauses und auf Durchführung der nothwendig
werdenden Adaptierungen auf eigene Kosten und eben darum auch die mit der
angefochtenen Entscheidung erfolgte Bestätigung dieses Auftrages gesetzlich be¬
gründet und es war daher die Beschwerde als unbegründet abzuweisen.

2 .

(Verfahren mit den anlässlich der Ansfol ^ung der
Landftnrmpäffe von den Meldepflichtigen abge¬

nommenen Landwehrpässen .)
Das k. k. Landstnrmbezirks - Commando Wien Nr . 1 hat

unterm 25 . März 1897 dem Wiener Magistrate (M .-Z . 98113/XVI)
nachstehenden Erlass des k. k. Ministeriums für Landesvertheidigmig
Nr . 15525/1644/IV 5 sx 1895 , zur Kenntnis gebracht:

Die gelegentlich der Zustellung (Einhändigung ) der Landstnrmpässe
von den Meldepflichtigen abzunehmenden Landwehlpässe (Landwehrscheine ) der
nach den im Neichsrathe vertretenen Königreichen und Ländern heimatsberechtigten
Landsturmpflichtigen sind von den k. k. politischen Bezirksbehörden direct den
k. k. Landwehr - Ergünznngsbezirks -Commanden zu übersenden , wogegen die,
von den nach den Ländern der ungarischen Krone heimatsznständigen Land¬
sturmpflichtigen eingezogenen derlei Docnmente dem k. k. Landsturmbezirks-
Commando ihres Bereiches zur direkten Absenkung an die heimatlichen königl.
ungarischen Landwehr - Ergänzungsbezirks - Commanden behufs weiteren Ver¬
fahrens znzustellen sind.

3 .

(Widmung der auf Grund der Gewerbeordnung
verhängten Geldstrafen .)

Die k. k. n .-ö. Statthalterei hat mit Erlass vom 19 . April
1897 , Z . 2322 (M .-Z . 85994/XVII ), dem Wiener Magistrate
nachfolgendes Schema über die Widmung der auf Grund der
Gewerbeordnung verhängten Geldstrafen (nach Z 151 G .-O . und
den Normal - Erlässen des k. k. Handelsministeriums a.) vom
14 . Mai 1885 , Z . 35351 sx 188 -1 siS . Magistr . Verordnnngsbl.
Nr . 6 ex 1885 , Z . 15, pa § . 196 (>, d) 2 . Oetober 1885 , Z . 24787
HS. Magistr . Verordnnngsbl . Nr . 9 ex 1895 , Z . 13, 276ch
e) 28 . Juni 1889 , Z . 25900 sS . Magistr . Verordnnngsbl.
Nr . 9 ex 1889 , Z . 15, xu§ . 264 (j, und ä) 27 . October 1890,
Z . 35169 sS . Magistr . Verordnnngsbl . Nr . 12 ex 1890 , Z . 17,

xgA. 314 , und Weigelspergs  Comp , vom Jahre 1890,
S . 274 , 276 , 218 und I . Nachtrag S . 49Z , übermittelt:

Widmung der
Geldstrafe

Anmerkung'

Erstens : Der Straffällige ist Gewerbe¬
inhaber und betreibt sein Gewerbe:

X . befugt:
I . Er ist Mitglied einer Genossenschaft;

diese Genossenschaft:
a ) hat allein oder gemeinsam mit anderen

Genossenschaften eine Gehilfenkrankencassa,

b ) ist einer anderen Krankencassa beigetreten,
diese Krankenkassa ist:

1 . die Bezirkskrankencassa,

2 . eine Vereinskrankencassa,
« ) falls dieselbe den Bestimmungen

des Z 121 entspricht,

/2) anderenfalls 2)

o) hat keine Gehilfenkrankencassa und ist
auch keiner anderen Krankencassa beige¬
treten :

1 . Der Straffällige beschäftigt Hilfs¬
arbeiter ; dieselben sind Mitglieder,

« ) der Bezirkskrankencassa

/S) einer Vereinskrankencassa

2 . Der Straffällige beschäftigt keine
Hilfsarbeiter

« ) bei der Genossenschaft besteht
eine Meister - Unterstütznugs-

_cassa, _ _
bei der Genossenschaft besteht
keine derartige Institution

II . Er ist nicht Mitglied einer Genossen¬
schaft.

a ) er beschäftigt Hilfsarbeiter ; dieselben sind
versichert bei:

1 . der Bezirkskrankencassa,

2 . der BetriebSNunkeucassa,

3 . einer Vereinskrankencassa

b ) er beschäftigt keine Hilfsarbeiter.

L . unbefugt:
I . Er beschäftigt Hilfsarbeiter

II . Er beschäftigt keine Hilfsarbeiter

Zweitens : Der Straffällige ist Hilfsarbeiter,
und zwar:

X . Lehrling und ist Mitglied,
I . der genossenschaftlichen Lehrlings-

krankencassa.

II . der Bezirkskrankencassa,
a ) falls der Lehrling Arbeitsverdienst in

Geld bezieht,

d ) sonst

III . der Betriebskrankencassa,

IV . einer Vereinskrankencassa.

L . sonstiger Hilfsarbeiter ; derselbe ist:
I . Angehöriger einer Genossenschaft ; dies¬

falls gilt analog das bei „ Erstens X,
I , a ), d ) und o) 1 " gesagte.

II . Nichtangehöriger einer Genossenschaft
und Mitglied,

a.) der Bezirkskrankencassa,

b ) der Betriebskrankencassa,

dieser

dieser

dieser

Armenfond )̂

dieser

Armenfond )̂

dieser

Armenfond )̂

dieser

Armcnfond

detlo

detto

Bezirks¬
krankencassa

Armenfondb)

Armenfond )̂

Bezirks¬
krankencassa

Armeufond

aAbs . 10

b Abs . 2 n . 3

b Abs . 3

detto

detto

detto

dieser

o) einer Vereinskrankencassa.

Armenfond 3)

detto

e Abs . 11

6 Abs . 3

I) Abs . 8

detto

o Abs . 11

ä Abs . 1

ck Abs . 3

ä Abs . 2

o Abs . 11
H 1 K . V . G.

a Abs . 2

ä Abs . 9,
10, 11

detto

detto

detto

detto

ä Abs . 10

ä Abs . 9

ä Abs . II
detto

ft In der Rubrik „Anmerkung " sind die betreffenden Normalerlässe entsprechend ihrer
angeführten Bezeichnung nur mit a , b, o, ä angeführt ; Abs . 1 des Gesetzes.

ft In diesem Falle hat die Genossenschaft auch nicht der Vorschrift des Z 121, Abs . i
der Gewerbeordnung entsprochen.

ft Unter Armenfond ist hinsichtlich Wiens der allgemeine Versorgungsfond , hinsichtlich
des flachen Landes gemäß 8 40 , Abs 1 des Gesetzes vom 13. October 1893, L. - G .- Bl . für
Niederösterreich Nr . 53 , der Bezirtsarmenfond zu verstehen.

dM . Wenn ein Mitglied einer Genossenschaft wegen unbefugten Betriebes eines ihm
nicht zustehenden Gewerbes gestraft wird , so gilt unter allen Umständen das bei „ Erstens X I"
Gesagte . - Abs . 12. -
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4 .
(Fahrordunng für Theile der Hechtengasse im

IN Bezirke .)
Kundmachung des Wiener Magistrates vom 12 . April 1897,

Z . 169672:
Auf Grund des Z 93 der Geiueiudeorduuug für Wien vom 19 . De-

ccmber 1890 , L.-G .-Bl . Nr . 45 , wird bestimmt , dass im engen Theile der
Hechtengasse im IV . Bezirke zwischen den Häusern Or .-Nr . 12 und 17 nur
im Schritte gefahren werden darf.

Übertretungen dieser Anordnung werden nach Z 93 der Gemeindeordnnng
für Wien mit Geldstrafen bis zum Betrage von 200 fl. ö. W . oder mit
Arreststrafen bis zu 14 Tagen geahndet.

5 .
(Bestellung der Bezirkshanptmannschaft Wiener Neu¬
stadt als Behörde zur Erhebung der Wasserrechte
und zur Führung des Wasferbuches rttlksichtlich des

Wiener Nenstädtereanales .)
Die k. k. n . -ö. Statthalterei hat dem Wiener Magistrate

unterm 28 . April 1896 , Z . 27743 ( M .-Z . 84857 ), eine Abschrift
ihres an die k. k. Bezirkshanptmannschast Wiener -Neustadt ge¬
richteten Erlasses vom 28 . April 1896 , Z . 27743 , intoniert.
Letzterer hat folgenden Wortlaut:

Über den Bericht vom 17 . März 1856 , Z . 5977 , dessen Beilage zurück¬
folgt , findet die Statthalterei die k. k. Bczirkshanptmannschaft als diejenige
politische Behörde zu bestimmen , welche unter Mitwirkung der betreffenden,
durch den Wiener -Neustädtercanal berührten anderen politischen Bezirksbehörden
die Wasserrcchte des Wener -Nenstädlercanales sowohl , als die an demselben
bestehenden secnndären Wasserbenützungsrechte zu erheben und ins Wasserbnch
einzntragen hat.

Die k. k. Bezirkshauptmannschaft wird anfgefordert , die erforderlichen
Einleitungen wegen möglichst rascher Durchführung dieser Erhebungen und
Eintragungen zu treffen und das Programm über die diesfalls vorznnehmenden
Arbeiten bis Ende Juni d. I . hieher vorzulegen.

Von dieser Erledigung werden unter einem die Bezirkshauptmannschaften
Nennkirchcn , Baden und Bruck a . d. Leitha, sowie der Wiener Magistrat
verständigt.

6 .
(Brandhroben für Baumaterialien .)

Zufolge Magistrats -Beschlusses vom 29 . April 1897 (M .-Z .221161 6x1896)
wird über Einschreiten des Fenerwehr -Commandos verfügt , dass zu allen
Brandproben , bei welchen cs sich um die Widerstandsfähigkeit von Bau¬
materialien gegen Feuersgefahr handelt , ein Feuerwehr -Officier als Com¬
missionsmitglied beigezogen werde.

Hievon wird das Fenerwehr -Commando mit Bezug auf die Eingabe
vom 15 . December 1896 , Z . 1201 4., mit dem Beifügen in Kenntnis gesetzt,
dass in derlei Fällen , wo der Vertreter des Stadtbauamtes unter Intervention
eines Feuerwehr -Officiers als Commissionsmitglied die Brandprobe vornimmt,
die Entscheidung über die Art und Weise der Vornahme im Falle von
Meinungsverschiedenheiten dem Bauamtsvertreter , welcher als Commissions¬
leiter anzusehen ist, znkommt , wobei es jedoch dem Feuerwehr -Ofsicier Vor¬
behalten bleibt , seine etwa abweichende Anschauung im Protokolle zum Aus¬
drucke zu bringen.

7 .
(K . k. General Jnspeetion der öfterreichifchen Eifett

bahnen .)
Der k. k. General -Jnspector der österreichischen Eisenbahnen

hat dem Wiener Magistrate unter Z . 265/ ? ra68 . 8 . Nachstehendes
bekanntgegeben:

Die k. k. General Inspektion der österreichischen Eisenbahnen bringt dem
löblichen Magistrate diensthöflich zur Kenntnis , dass sich ihre Amtslocalitäten
vom 29 . Mai 1897 angefangen im Kopfgebände des Kaiser Franz Josefs-
Bahnhofes in Wien (IX ., Althanplatz ) befinden werden.

8 .
(Trannngen jener Offieiere der k. n . k. Kriegsmarine
nnd der k. nng . Landwehr , welche für Loealanstellnngen

vorgemerkt find . )
Die k. k. n .-ö. Statthalterei hat mit Erlass vom 4 . Mai

1897 , Z . 32808 (M .-Z . 97755/XVI ) , dem Wiener Magistrate
Nachstehendes zur Kenntnis gebracht:

Im Nachhange zum Erlasse vom 10 . Oktober 1896 , Z . 23624 , hat das
hohe k. k. Ministerium für Cnltus nnd Unterricht mit Erlass vom 20 . März
1897 , Z . 5875 , über Ersuchen des k. n . k. Reichs -Kriegsministerinms eröffnet,
dass die mit dem erstcitierten Erlasse in Betreff der Trannngen von Ossicieren
des Ruhestandes im allgemeinen gegebenen Weisungen auch für Offieiere
der k. u . k. Kriegsmarine nnd der königlich ungarischen Landwehr,
welche im Frieden für eine Localanstellnng vorgemerkt sind, volle Geltung
haben.

Hievon wird der Magistrat im Nachhange zu dem hierortigen Erlasse
vom 16 . November 1896 , Z . 104464 (Amtsblatt Nr . 104 ox 1896 , „ Gesetze rc ."
XII 8, pg,A. 119) , zur Danachachtung mit dem Beifügen in Kenntnis gesetzt,
dass die Verständigung der Seelsorger von Hieramts veranlasst wird.

S.
(Trannngen , welche in der Schweiz durch eonfeffionelle
Organe z»« > «I« vorgenommen werden,

find gesetzwidrig . )
Abschrift einer Zuschrift der k. k. n .-ö. Statthalterei vom

5 . Mai 1897 , Z . 36342 , an das f. e. Ordinariat in Wien und
an das bischöfliche Ordinariat in St . Pölten ( M .-Z . 97754 ) :

Es sind wiederholt Fälle vorgekommen , dass österreichische Seelsorger
zu Trauungen , zu deren Vornahme sie auf Grund der Bestimmungen des
zweiten Hauptslückes des allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuches berufen gewesen
wären , Seelsorger in der Schweiz delegiert haben.

Seitens der Regierung dieses Landes , in welchem zufolge des
Bnndesgesetzes vom 24 . December  1874 , betreffend Feststellung
nnd Beurkundung des Civilstandes nnd die Ehe , die obli¬
gatorische Civilehe besteht und die Matrikenführnn g aus¬
schließlich weltlichen Standesbeamten übertragen  ist , wurde m
diesen Fällen die Erklärung abgegeben , dass derartige , auf schweizerischem
Boden durch konfessionelle Organe psr äslsZationom vorgenommene
Trauungen gesetzwidrig seien, für das trauende Organ eine strafbare Handlung
bedeuten nnd eine Ehe nicht begründen.

Dementsprechend hat auch die schweizerische Regierung in dem Falle , als
der männliche Nnptnrient schweizerischer Staatsangehöriger war , den Erwerb
der schweizerischenStaatsangehörigkeit seitens der Gattin und der Kinder , sowie
überhaupt die Legitimität dieser letzteren nicht anerkannt.

Außerdem stößt auch die ordnungsmäßige und für den staatlichen Bereich
qiltige Matriknliernng derartiger Eheschließungen auf sehr erhebliche Schwierig¬
keiten, indem der trauende schweizerische Seelsorger zu einer staatlich giltigen
Beurkundung einer Ehe nach den Gesetzen seines Landes überhaupt grund¬
sätzlich nicht berechtigt ist, während andererseits nach österreichischem Matriken-
rechte-Erlass des k. k. Ministeriums des Innern vom 6. August 1882,
Z . 16258 sx 1881 , die Matriknliernng von im Delegationswege geschlossenen
Ehen mit fortlaufender Reihen zahl  nicht dem delegierenden , sondern
dem delegierten Seelsorger obliegt.

Hievon beehrt sich die k. k. Statthalterei infolge Erlasses des hohen
k. k. Ministeriums des Innern vom 15 . April 1897 , Z . 11422 ox 1896 , mit
dem Ersuchen Mittheilung zu machen , die Pfarrämter behufs Vermeidung
ähnlicher Conflicte und Schwierigkeiten gefälligst entsprechend verständigen zu
wollen.

I« .
(Zulassung der Martin Neuwirth scheu Zahnftangen-

Hängegernste . )
Ans Grund der vom Stadtbanamte vorgenommenen Erprobung der

Zahnstangen - Hängegerüste mit Schneckenantrieb des Baupoliers Martin
Neuwirth, II ., Nordwestbahnstraße 11 , und auf Grund der gutachtlichen
Äußerung der Vorstehung der Ban - nnd Steinmetzmeister - Genossenschaft
werden zufolge Magistrats -Beschlusses vom 20 . Mai 1897 (M .-Z . 165580/IX)
diese Zahnstangen -Hängegerüste zur Verwendung bei Bauten im Gemeinde¬
gebiete von Wien unter folgenden Bedingungen zngelassen:

1. Für die Herstellung der Gerüste darf nur gesundes Holz , sowie
überhaupt nur tadelloses Material verwendet werden und hat die Construction
nach den Plänen X und L bei genauer Einhaltung der daselbst festgelegten
Dimensionen bei allen Gerüsten zu erfolgen ; es ist jedoch darauf Rücksicht zu
nehmen , dass der Haken 1) ans sehr gutem Eisen konstruiert wird und eine
größere Länge erhalte , als in der Zeichnung angegeben ist, damit das Ans¬
springen ans dem Gliede d nicht möglich ist, nnd überhaupt muss darauf
gesehen werden , dass der Ring b sehr stark und gut konstruiert ist, nachdem
derselbe die ganze Last des Gerüstes trägt.

2 . Es dürfen keine Gerüste von mehr als 10 m Gesammtlängc bei
Höchstentfernnng der Aufhängestellen von 5 m verwendet werden.

3 . Die Gesammtlängc , sowie die Länge des Mittelfeldes sind auf den
Gerüsten deutlich in Ziffern ersichtlich zu machen.

4 . Die Zahnstangen müssen im neuen Zustande einen Querschnitt von
mindestens 60 X 12 mm besitzen und sind dieselben gegen Verrosten zu
schützen. Die durch Verwendung abgenützten , in den planmäßigen Dimensionen
nicht mehr maßhältigen Zahnstangen dürfen nicht mehr benützt werden.

5. Auf den Gerüsten dürfen nicht mehr als vier Mann gleichzeitig
arbeiten.

1*
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6 . Die Länge der Zahnstangen ist derart zn bemessen, dass während der
Benützung der Gerüste das untere Ende höchstens 1 m vom Terrain absteht.
Außer der Zeit der Benützung ist eine entsprechende Verkürzung der Zahn¬
stangen und eine Versicherung der Gerüste in der Weise vorznnehmen , dass
eine Benützung derselben seitens Unberufener ausgeschlossen erscheint.

7 . Die in Aussicht genommenen Ausschussriegel (20 om hoch, 18 om
breit ) dürfen in der Regel nur bis zn 3 m freier Ausladung verwendet werden
und sind für größere Ausladungen , die jedoch die Länge von 4 m nicht über¬
steigen dürfen , entsprechend stärker dimensionierte Balken zn benützen.

8 . Bei dem am Ansschnssbalken befestigten Anhängeöhr ist zwischen
Schraubenmutter und oberer Balkenfläche eine 3 mm starke eiserne Unterlags¬
platte einznlegen und muss bei angezogener Mutter ein Slück Spindel von
2 om Länge mit Gewinde über den Kopf der Mutter hinausragen.

9 . Die Haken der Zahnstangen sind im eingehängten Zustande derart
zn versichern , dass ein Hinansgleiten aus den Öhren nicht möglich ist.

10 . Bei Benützung der Gerüste sind die Bestimmungen der Magistrats-
Kundmachung vom 8 . Jänner 1894 , Z . 1528 (Siehe Amtsblatt Nr . 11
ex 1894 , „ Verordnungen rc." I , 14, pass 5 , genau einznhaltcn . Die Er¬
gänzung der Bedingungen für den Fall der Nothwendigkeit , sowie der Widerruf
der Bewilligung mit Rücksicht ans die Ergebnisse der praktischen Erfahrung
wird Vorbehalten . Behufs Erleichterung der Controle über die vorschrifts¬
mäßige Verwendung der vorliegenden Hängegerüste wird je ein Pare der
Pläne ^ und L , sowie der Beschreibung 6 und Berechnung I) im Evidenz-
burean des Stadtbauamtes zur etwa uothweudigen Einsichtnahme hinterlegt.

11.
(Crfatz von Krankenverpflegskosten durch den
schlesischen Landessond für nach Schlesien zuständige

zahlnngsnnfähige Kranke . )
Kundmachung des k. k. Statthalters im Erzherzogthume

Österreich unter der Enns vom 23 . Mai 1897 , Z . 44160:
Laut Mittheiluug der k- k. schlesischen Landesregierung in Troppan vom

16 . April 1897 , Nr . 7686 , hat der schlesische Landtag in seiner am 27 . Fe¬
bruar 1897 abgehaltenen 19 . Sitzung nachstehende Beschlüsse gefasst:

Die Beschlüsse des schlesischen Landtages vom 18 . November 1872 und
4 . December 1885 , betreffend den Ersatz von Krankenverpflegskosten durch den
Laudesfond , werden aufgehoben und wird für die Zukunft angeordnet:

1 . Die Kosten für die Verpflegung von nach Schlesien zuständigen
Kranken , welche wegen der mit der Krankheit verbundenen Ansteckungsgefahr
oder Gemeingesährlichkeit , zum Beispiel wegen Erkrankung an Typhus,
Blattern , Syphilis , Krätze, Delirium potatorium u . dergl ., in einem nicht
öffentlichen,  sei es in oder außerhalb Schlesiens gelegenen Spitale unter-
gebracht werden , sind ans dem schlesischen Landesfonde zu erfolgen , wenn:

u) der Kranke und dessen zu seiner Erhaltung verpflichtete Anverwandte
zahlungsunfähig sind und auch andere zahlungsfähige Verpflichtete nicht
vorhanden sind;

d ) wenn der Kranke in der Gemeinde , wo er verpflegt wird , nicht zu¬
ständig ist;

o) wenn in dem Lande, wo die Verpflegung stattfindet , die Neciprocität
gewährt wird.
Die Bestimmungen über den Ersatz von Verpflegskosten an öffentliche

Spitäler  werden dadurch nicht berührt.
2 . In Schlesien wohnende Dienstgeber werden unter allen Umständen,

also auch bezüglich der öffentlichen Krankenanstalten , von dem Ersätze der
Verpflegskosten für ihre an den obbezeichneten Krankheiten erkrankten Dienst¬
boten befreit.

3 . Die Verpflegskosten für einer gesetzlichen Krankenvcrsicherungscassa
angehörige Kranke werden von dem Landessonde nur in dem die gesetzliche
Verpflichtung der Krankencassa übersteigenden Ausmaße übernommen.

4 . Die Verpflegskosten werden an nicht öffentliche Spitäler nach dem für
dieselben geltenden Tarife , jedoch höchstens mit dem für die dritte Verpflegs-
classe in dem Troppauer Dr . Heidrich ' schen  Krankenhause festgesetzten Tarif¬
sätze geleistet.

Dies wird unter Bezugnahme auf die hierämtliche Kundmachung vom
6 . März 1886 , Z . 5549 (L.-G -- und V .-Bl . für das Erzherzogthum Österreich
unter der Euus Nr . 17 ex 1886 ), betreffend die bedingungsweise Übernahme
von Verpflegskosten für nach Schlesien zuständige , in nicht öffentlichen Heil¬
anstalten behandelte zahlungsunfähige Kranke auf den schlesischen Landesfond,
zur allgemeinen Kenntnis gebracht.

12 .
(Stiegenstnfenmateriale .)

Der Wiener Magistrat hat unterin 24 . Mai 1897 aä
Z . 204559 ex 1896 Nachstehendes knndgeinacht:

Auf Grund des Gutachtens des Stadtbauamtes über das Ergebnis ein¬
gehend vorgenommener specieller Erprobungen wird zufolge Magistrats-
Beschlusses vom 20 . Mai 1897 die h. ä. Kundmachung vom 4 . Angnft 1896,
M .-Z . 92673 (Siehe Amtsblatt Nr . . 8 ox 1896 „ Gesetze rc." IX , 8, pa § . 87)
wie folgt , abgeäudert , beziehungsweise ergänzt:

Die Sandsteine
1. ans den Brüchen des Herrn Ernst Franke  in Prinzbach , Gemeinde

Altlengbach;

2. aus dem ärarischen Steinbrnche in Lawies , Abtheilnng 49/6 , Catastral¬
gemeinde Tullnerbach , betrieben von Herrn Georg Hutterer;

3 . ans dem Bruche des Herrn Franz Marik  in Eichgraben , Gemeinde
Pressbaum , Nied , Hagelwiesberg;

4 . aus dem Bruche der Eheleute Johanu und Josefa Niber  am
Grüukranz in Tullnerbach , betrieben durch Herrn Johanu Malli;

5. aus dem von Herrn Johann Charamsa  in Gablitz gepachteten
ärarischen Bruche am Troppberg in Gablitz;

6 . aus dem von Herrn Karl Stagl  betriebenen ärarischen Steinbrnche
in Höllenstein , Abtheilung 34 ä , Catastral -Gemeinde Nekawinkel , und

7. aus dem von Herrn Josef Lederl  gepachteten ärarischen Hohenaner
Steinbrnche bei Kierling
werden unter nachstehenden Bedingungen zu Stieqenstnfen als zulässig erklärt:

1. Dieser Sandstein ist zur Verwendung bei freitragenden Stiegen aus¬
geschlossen und darf nur bei Stiegen in Anwendung kommen , bei denen die
Stufen beiderseits eingcmanert oder einerseits eingemauert und andererseits
unterstützt sind, wobei die freie Stnfenlänge von D50m nicht überschritten
werden darf.

2 . Das Stnfenprofil ist derartig zn dimensionieren , dass der Auftritt
mindestens 15 cm hoch und die Stufe an der schwächsten Stelle mindestens
15 cm stark ist, und ist das Stufeuprosil in den Consensplänen ersichtlich zn
machen.

Bei Traversenstiegen haben die Stufen einen vorderen Falz und eine
rückwärtige Schräge von mindestens 5 om Stärke zn erhalten.

3 . Es darf nur Stein von mindestens derselben Qualität zur Verwendung
gelangen , wie der zn den Proben gelieferte.

4 . Die Erbringung des Qualitätsnachweises kann jederzeit gefordert
werden.

Für den Fall , als der Qualitätsnachweis nicht erbracht wird , bleibt es
dem Stadtbauamte Vorbehalten , Proben mit den zur Einmauerung bestimmten
Stufen vorznnehmen , von deren Ausfall die Verwendung der Stufen ab¬
hängig gemacht werden wird.

13
(Zufuhr der für deu Markt Am Hof bestimmte«

Ware « . )
Der Wiener Magistrat hat unterm 31 . Mai 1897,

Z . 106544/XV , nachstehende Kundmachung erlassen:
Der Magistrat findet bis auf weiteres zu gestatten , dass mit der Zufuhr

der für den Markt Am Hof bestimmten Waren statt wie bisher um 12 Uhr
nachts , in Hinkunft schon um 9 Uhr abends begonnen wird und diese Waren
in der Zeit von 9 Uhr abends bis znm Marktbeginne auf der Mitte des
Marktplatzes , und zwar um die Mariensänle herum deponiert werden.

Übertretungen dieser sofort in Wirksamkeit tretenden Anordnungen
werden nach Z 93 des Gemeindestatntes für Wien bestraft.

14.
(Urtheil des k. k. Oberlandesgerichtes iu Wien vom
2tt Mai 1897 , Z . 7445 , iu der Befitzstörnngssache
der Jmperial -Cotttiueutal -(Has -Asfoeiatiott r*
Gemeinde Wien , betreffend Legung der städtischen

Gasrohre . )
Das k. k. stndtisch -delegierte Bezirksgericht Simmering hat

unterm 2 . Juni 1897 , Z . 5176/2 , dem Hof - und Gerichts-
advocateu Dr . Josef Porzer  nomins Stadtgemeinde Wien
nachstehenden Bescheid intimiert:

Das k. k. Oberlandesgericht in Wien hat in der nach der kaiserlichen
Verordnung vom 27 . October 1849 , Nr . 12, verhandelten Rechtssache der
Jmperial -Contineutal -Gas -Association in Wien , Klägerin durch Dr . Leopold
Teltscher , wider die Stadtgemeinde Wien durch Dr . Josef Porzer und Karl
Wagenführer , Ingenieur iu Wien , Geklagte , wegen Besitzstörung e. s. o. den
abweisiichen Erkenntnisbescheid des k. k. städtisch - delegierten Bezirksgerichtes
Simmering vom 5 . Mai 1897 , Z . 4181 , über Recnrs der Klägerin zn be¬
stätigen und zn erkennen befunden , Klägerin habe die Kosten ihres Recnrses
selbst zu tragen . Dies aus den im wesentlichen sach- und gesetzmäßigen
Gründen des ersten Richters und aus nachstehenden Erwägungen:

Der Besitz eines dinglichen Rechtes auf oder in dem öffentlichen Grund
und Boden der vorbestandenen Ortsgemeinde Simmering macht Klägerin nicht
geltend , sondern nur den Besitz eines obligatorischen Rechtes

1. ans ausschließliche Benützung jener öffentlichen Gründe zur Legung
von Gasleitungsröhren in denselben;

2 . ans Untersagung der Benützung jener öffentlichen Gründe zur Gas¬
rohrleitung durch die Gemeinde Simmering , nun Wien oder durch einen
Dritten.

Die Störung dieses Rechtsbesitzes soll darin gelegen sein, dass die Stadt¬
gemeinde Wien in den Straßen und öffentlichen Gründen der vormaligen,
seit 1891 mit Wien vereinigten Ortsgemeinde Simmering unbestritten seit
12 . April 1897 durch den Zweitgeklagten Karl Wagenführer als ihren Unter-
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nehmer Gasrohre legen lässt , und dass letzterer thatsächlich diese Nohr-
legung besorgt . , . .

Aus dem Zusammenhänge des von der Klägerin als Titel ihres Rechts-
besitzeS berufenen § 3 des von ihr mit der vocmuligeu OUSgemeinde Simmering
unbestrittenen geschlossenen Velenchtnngsvertrages ^ vom 3i . Ncarz 18//  uut
den übrigen Bestimmungen , insbesondere Z 1, 2 und 4 desselben ergibt sich
zunächst, 'dass der Klägerin durch diesen Vertrag keineswegs ein Benutzungs¬
recht im eigentlichen Sinne auf oder in jenen öffentlichen Gründen zu
Simmering 'eingeräumt wurde , sondern nur die Berechtigung in diesen Gründen
Gaslcitnngsrohre zu legen, dies jedoch als das unbedingt nothwendige Mettel
zur Erfüllung der Vertragspflicht seitens der Klägerin . Dadurch trägt jene
Bcnützungsbercchtigung der Klägerin , deren Besitz sie zunächst behauptet , zu¬
gleich die rechtliche' Natur einer Vertragspflicht in sich gegenüber der Gemeinde
Simmering , nun der Stadtgemeinde Wien . Durch den Gebrauch (Ausübung)
jener Berechtigung , zugleich Erfüllung einer Vertragspflicht konnte Klägerin in
den Besitz eines Benützungsrechtes , welchen sie zunächst geltend macht, gemäß
HZ 3l2 und 315 a. b. G . B . nicht kommen . Insofern sich die vormalige Orts-
qcmeiude Simmering in Z 3 des Beleuchtungsvertrages 4. für die Dauer
desselben vom 1. November 1883 bis 1. November 19l3 verpflichtet hat,
weder einem Anderen die Legung von Gasrohren im öffentlichen Gemeinde¬
orunde zu gestatten , noch Gasrohre selbst zu legen, so kann, wie schon der
erste Richter richtig dargelegt hat , die Erwerbung des Besitzes des aus dieser
Verpflichtung von ' der Klägerin abgeleiteten Uuttrsaguugsrechtcs gemäß ZZ 312
und 313 , Schlußsatz , und 1459 a. b. G . B . nicht schon durch den Vertrag
Z 3 rücksichtlich durch die Willenserklärung der Contrahenten dort als rechtlich
erfolgt augesehen werden , weil Klägerin nach Z 320 durch diese Vertrags-
bestiwmuug nur den Titel zum Besitze erlangte , Klägerin den thatsächlicheu
Gebrauch solchen Untersaguugsrechtes (Verbot ) im Sinne des Z 312 rückfichtlich
Z 313 , Schlusssatz , und Z1459 a. b. G . B . weder gegen die vormalige Orts¬
gemeinde Simmering , noch weniger aber gegen die Stadtgemeinde Wien zu
behaupten , geschweige denn standhaft darzuthun vermochte, wenn sie auch seit
1 . November 1883 in der ersteren Ortsgemeinde ausschließlich Ga »leitungs¬
rohre gelegt hat.

Insofern Klägerin aber aus den vorbezogenen Verpflichtungen der vor¬
maligen Ortsgemeiüdc Simmering den Besitz ausschließlicher obligatorischer
Rechte (Monopol ) für die Vertrag 'sdaner geltend macht , die Geklagte , Gemeinde
Wien , aber mit Berufung auf das u .- ö. Laudesgesetz vom 19 . December 1890,
Nr 45 insbesondere Art .' IV und aus Z 3 des mit der Klägerin geschlossenen
(Beleuchtungs -) Vertrages Nr . 1 vom 22 . Mai 1875 die Anerkennung solchen
Nechtsbesitzes verweigert , die Ungiltigkeit des Vertrages X in Betreff der vor-
gedachteu Verpflichtungen in Z 3, die Unzulässigkeit solcher Rechte auf öffent¬
lichem Gemeindegrunde nach Z 288 und 311 a. b. G . B . behauptet , eventuell
die Erlöschung derselben eiuwendet , und indem sie unbestritten seit 12 . April
1897 in dem öffentlichen Gemeiudegrunde zu Simmering Gasleitungsrohre
selbst legen lässt , seither somit die Erfüllung des Vertrages (Z 3 in -4) ver¬
weigert, ' kann über alle diese streitigen Rechtsfragen im vorliegenden Besitz¬
störungsverfahren gemäß Z 5 kaiserlicher Verordnung vom 27 . October 1849,
Nr . 12 , nicht erkannt werden , und steht der Klägerin gemäß Z 919 a. b. G . B.
nur bevor , auf Erfüllung eventuell Ersatz ex contractu zu klagen.

Aus diesen Erwägungen , wesentlich wegen Abganges des Besitzes des
behaupteten Benützungsrechtes und wegen Mangels der gesetzlichen Erwerbung
des Besitzes des behaupteten Untersaguugsrechtes auf Seite der Klägerin
folgeweise bei Abgang des behaupteten factischen Nechtsbesitzes war die Störung
eines solchen nicht, vielmehr die erstrichterliche Abweisung des Klagebcgehrens
als sachlich und gesetzlich begründet auzuerkeuneu.

Der Ausspruch über die Necurskosten beruht auf ZZ 24 und 26, Gesetz
vom 16 . Mai 1874 , Nr . 69 . . < . « <

Hievon werden Sie zufolge Entscheidung des hohen k. k. Oberlaudes¬
gerichtes vom 26 . Mai 1897 , Z . 7445 , verständigt.

K. k. städtisch-delegiertes Bezirksgericht Simmering.
Wien,  den 2. Juni 1897.

Der k. k. LandcsgerichtSrath:
U. 8 . Bedlivy  m . p.

15 .
(Giftverfchleis ;. )

DaS magistcutische Bezirksamt für den I . Bezirk hat mit Erledigung vom
9 . Juni 1897 , G .-Z . 55213 , dem Herrn Dr . Gustav Adolf Raupe nstrauch,
I ., Neichsrathsstraße 27, die augesuchte Concessiou zum Verschleiße von Giften
und von zu arzneilicher Verwendung bestimmten Stoffen und Präparaten mit
dem Standorte 1., Neichsrathsstraße 27 , verliehen.

1«.
(Öffentliche Sammlungen . )

Die k. k. Statthaltern in Wien hat unterm 15 . Mai 1897 , Z . 41224
(M .-Z . 102378/III ), die der Oberin des Beruh ardinerinnen - Klosters in
Jaklnznn  über Ermächtigung des hohen k. k. Ministeriums des Innern
vom 19 Februar 1897 , Z . 1320M . R , unterm 8. März 1897 , Z . 17238,
ertheilte Bewilligung znm Zwecke der Errichtung einer mit einem Pensionate
verbundenen Mädchenschule im Laufe des Jahres 1897 durch zwei Monate,
d. i . vom 1. April bis 31 . Mai d. I . milde Gaben im Erzherzogthume
Österreich unter der Enns bei bekannten Wohlthätcrn , daher mit Ausschluss
von Haus zu Hans , sammeln zu dürfen , dahin abgeändert , dass die der Ge¬
nannten ertheilte Sammlungsbewilligung für die Zeit vom 1. Mai bis
30 . Juni 1897 Geltung zu haben hat.

Sr . Ehrwürden Fra Carlo S . di Catarina Trinitario scalzo, derzeit in
Wien , Kloster der barmherzigen Brüder , wurde mit Statthalterei -Decret vom
24 . Juni 1897 , Z . 58450 , die Bewilligung ertheilt , für Missionszwecke in
Afrika un Gemeuidegetnete von Wien durch 14 Tage bei bekannten Wohl-
thätern milde Gaben zu sammeln.

Seitens des Wiener Magistrates wurde ferner mtt Decret vom
20 . Mai 1897 , M -Z . 63341/III, ' den derzeit in Wien , XVIII . Bezirk , Geutz-
gasse 106 befindlichen barmherzigen Schwestern aus der Congregation des
heil. Karl ' Borromäus in Alexandrien die Bewilligung ertheilt , eine Geld-
sPenden-Sammlung im Wiener Gcmeindebezirke bei bekannten Wohlthateru,
also mit Ausschluss des Sammelns von Haus zu Haus , für die Wohl-
thätigkeitsaustalteu der Congregation im Jahre 1897 vorzunehmeu.

17 .
(Ftchrordttimg für einen Theil der ÄVienstrahe . )

likpubliestion.
Kundmachung des Wiener Magistrates vom 14 . März 1883,

Z . 344581 :
Vom Magistrate der k. k. Reichshaupt - und Residenzstadt Wien wird zur

Verminderung von Unfällen und Verkehrsstockungen in der Wcenstraße von
der Pressgüsse bis zur Lcopoldsbrücke der Verkehr des Baumaterialien -Fuhr-
werkes nämlich des Ziegel -, Stein -, Kalk-, Sand - und Schutt -Fuhrwerkes,
auf dieser Strecke untersagt und es haben derlei Fuhrwerke sowohl nu be-
ladenen als unbeladeneu Zustande vom 27 . Marz 1888 angefangen folgenden
Weg zu nehmen : . „

1. Von der Matzleinsdorferstraße herab durch die ganze Ziegelofengasse
auf die Margarethenstraße bis zur Kettenbrückengasse und durch dieselbe über
die Nudolfsbrücke in die Magdalenenstraße bis herab zur Lasteustraße

2. Von der Margarethenstraße herab durch die Kettcnbrückengaffe über
die Nudolfsbrücke in die Magdalenenstraße bis herab zur Lastenstraße.

Für den Rückweg werden dieselben Strecken bestimmt , so dass ein Über¬
setzen der Leopoldsbrücke durch dieses Fuhrwerk nach beiden Richtungen aus¬
geschlossen bleibt . ^ cr-

Die Dawiderhandelnden werden nach 8 116 des Gemeindestatutes für
Wien vom 20 . März 1850 zur Verantwortung gezogen werden.

18 .
(Fahrordilttttg für die Schrei - und Malzgaffe im

>1 . Bezirke . )
kvpublieniion.

Kundmachung des Wiener Magistrates vom 15 . September
1892 , Z . 165196:

Der Verkehr von Kohlen - und anderem Lastenfuhrwerk in der Richtung
von der Unteren Augartenstraße durch die Schrei - und Malzgassc zur Oberen
Augartenstraße ist verboten , , »

Übertretungen dieser Vorschrift werden nach Z 93 des Gemeindestalutes
für Wien bestraft.

IS.

(Fahrordnung für die Zufahrt zum Wildpretmarkt
vom Bauernmarkt .)

Kksiublioalion.
Kundmachung des Wiener Magistrates vom 16 . September

1893 , Z . 132248:
Auf Grund des Z 93 der Gemeindeordnung für Wien vom 19 . De¬

cember 1890 , L.-G .-Bl . Nr . 45 , wird die Zufahrt von Wägen zum Wildpret¬
markt vom Bauernmarkt aus nur durch den engen Theil des Wildpret-
Marktes , und die Abfahrt der Wägen vom Wildpretmarkt nur durch den
breiten Theil der Landskrongasse zum Bauerumarkt gestattet.

Übertretungen dieser Anordnung werden nach Z 93 der Gemeindeordnung
für Wien mit Geldstrafen zu Gunsten des allgemeinen Versorgungsfoudes bis
zum Betrage von 200 fl. oder mit Arreststrasen bis zu 14 Tagen geahndet.

20 .
(Fahrordttttng für die Griecheugaffe im I . Bezirke .)

kepublieaiion.
Kundmachung des Wiener Magistrates vom 8 . Jänner 1894,

Z . 191344:
Auf Grund des Z 93 der Gemeiudeordnung für Wien vom 19. De¬

cember 1890 , L -G .-Bl . Nr 45 , wird das Befahren der Griechengasse in der
Strecke von der Nothenthnrinstraße bis zur Grenze der Häuser ^-r .-Nr . 2
und 4 Griecheugaffe verboten und die Einfahrt in die Griecheugaffe nur vorn
Fleischmarkt aus und die Ausfahrt aus der Griechengasse ebenfalls nur m der
Richtung gegen den Fleischmarkt zu gestattet . ^ . . .

Übertretungen dieser Anordnung werden nach Z 93 der Gemeindeordnung
für Wien mit Geldstrafen zu Gunsten des allgemeinen Versorgungsfondes bis
zum Betrage von 200 fl. oder mit Arreststrafen bis zu 14 Tagen geahndet.
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21 .
(Fahrordnnng für die Mondfcheingasse im VIT . Be

zirke.)
Kkputilioaiion.

Kundmachung des Wiener Magistrates vom 17 . Mai 1895,
Z . 88538 :

Der Verkehr von Fuhrwerk jeder Art in der Strecke der Mondscheingasse
zwischen der Nenbangasse und der Zollergasse ist nur in der Richtung von ' der
Nenbangasse gegen die Zollergasse gestattet.

Übertretungen dieser Anordnung werden nach Z 93 des Gemeindestatntes
für Wien wit Geldstrafen bis zum Betrage von 200 fl . oder mit Arreststraseu
bis zn 14 Tagen geahndet.

22 .
(Fahrordnrtng für die Schmelzgasse im RV. Bezirke .)

klepublioation.
Kundmachung des Wiener Magistrates vom 21 . Februar 1896,

Z . 183169:
Alls Grund des ß 93 der Gemcindeordnnng für Wien vom 19 . De-

cember 1890 , L.- G - Bl . Nr . 45 , wird die Durchfahrt von Fuhrwerk aller Art
durch die Schmelzgasse im II . Gemeindebezirke , in der Richtung von der Tabor-
straße gegen die Grosse Mohrengassc , beziehungsweise Praterstraße , untersagt.

Übertretungen dieser Anordnung werden nach Z 93 der Gemeinde-
ordunng für Wien mit Geldstrafen zn Gunsten des allgemeinen Versorqnnqs-
sondes bis zum Betrage von 200 fl . oder mit Arreststraseu bis zu 14 Tagen
geahndet.

23
(Verbot , betreffend das Befahren eines Theiles der
Berggaffe im IX . Bezirke durch schweres Fuhrwerk . )

likpublieslion.
Kundmachung des Wiener Magistrates vom 21 . Februar 1896,

Z . 126414:
Ans Grund des Z 93 der Gemeindeordnnng für Wien vom 19 De-

ccmber 1890 , L.-G .- Bl . Nr . 45 , wird das Befahren der Berggasse im IX . Ge¬
meindebezirke in der Strecke zwischen der Währingerstraße und Liechtenstein-
straße durch schweres Fuhrwerk verboten.

Von diesem Verbote ist jenes den Stcignngsverhältnissen dieser Gasse
entsprechend bespannte Fuhrwerk ausgenommen , welches die Zn - und Abfuhr
von Gütern für die in der vorbezerchncten Straßenstrecke ansässigen Wohn-
parteien und Gewerbetreibenden besorgt , und hat die Zufahrt von solchem
Fuhrwerke zn den betreffenden Häusern und sohin die Abfahrt , beziehungs¬
weise Weiterfahrt in der Richtung gegen die Währingerstraße zn erfolgen.

Übertretungen dieser Anordnungen werden .nach Z 93 der Gemeinde¬
ordnung für Wien mit Geldstrafen zn Gunsten des allgemeinen Versorqunqs-
fondes bis zum Betrage von 200 fl . oder mit Arreststraseu bis zu 14 Tagen
geahndet.

24.
(Fahrordnnng für einen Theil der Wiedener Haupt

strafte .)
k?6pub!i63lion.

Kundmachung des Wiener Magistrates vom 27 . März 1896
Z . 207802:

Von dem Magistrate der k. k. Reichshaupt - und Residenzstadt Wien wird
zur Verhütung von Unfällen und Verkehrsstockungen in dem engen Theile der
Wiedener Hauptstraße vom Hause Nr . 14 Wiedener Hauptstraße bis zur
Paulanerkirche und an der Krenznngsstelle bei der letzteren der Verkehr von
Lastenfuhrwerk aller Art in der obenbezeichneten Strecke der Wiedener Haupt¬
straße untersagt und haben demnach derlei Fuhrwerke , wenn sie:

n) von der Richtung der Matzleinsdorferstraße kommen , entweder durch
die Waggasse gegen die Margarethenstraße oder durch die Floragasse , Guss-
hausstraße und Karlsgasse oder auch durch die Tanbstnmmengasse und Wohl¬
lebengasse gegen die Lastenstraße , ferner wenn sie

b ) von der Favoritenstraße herabkommen , einerseits durch die Floragasse
gegen die Wiedener Hauptstraße aufwärts , andererseits durch die Gussh 'ans-
straße und Karlsgasse oder auch durch die Taubstninmengasse und Wohlleben¬
gasse gegen die Lastenstraße , endlich wenn sie

e) von der Stadtseite über die Elisabethbrücke kommen , sogleich nach
Passiernng der letzteren ans der Lastenstraße nach rechts oder links abzn-
w eichen.

Ausgenommen von jenem Verbote sind nur jene Lastenfuhrwerke , welche
bei den in der obenbezeichneten Strecke gelegenen Häusern oder Geschäfts-
Etablissements Lasten abzugcben oder auszunehmen haben.

Übertretungen dieser Anordnung werden nach 8 93 der Gemeinde¬
ordnnng für Wien mit Geldstrafen zn Gunsten des allgemeinen Versorgnnqs-
fondes bis zum Betrage von 200 fl. oder mit Arreststrafen bis zn 14 Tagen
geahndet . "

II. Uiirmiltivliestimiimiufe».
Helneillkst'lait):

25.

(Änderung des F 7 , Absatz 1 der Dienstpragmatik
für die (Hemeindebeamten und Diener .)

Laut Gemeiuderaths -Beschlusses vom 13 . Juu 'c 1893 wurde
der Z 7 , Absatz 1 der Dieustpragmatik folgeudermaßeu abgeäudert:

Zur Erlangung einer Anstellung im Kanzleifache ist erforderlich , dass der
Candidat entweder das Nntergymnasinm oder die Unterrealschnle , eine öffentliche
Lehrerbildungsanstalt , eine Cadettenschnlc oder Militärakademie oder eine mit
dem Offentlichkeitsrechte versehene Fachlehranstalt (Knust - , Handels -, höhere
Gewerbe -, land - oder forstwirtschaftliche Schule ) , mit deren Absolvierung das
Recht zum Einjährig -Freiwilligendienste verbunden ist , vollständig und mit
gutem Erfolge absolviert oder die Befähignngsprüfnng für den Einjährig-
Freiwilligendienst vor der hiezu bestellten Prüfungs -Commission mit gutem
Erfolge bestanden hat.

Überdies hat der Candidat die für den Kanzleidienst erforderliche Be¬
fähigung in einer beim Magistrate abznlegenden Prüfung zn erproben.

Klndlratt ) :
26.

(Materiallieferungen für die städtische Feuerwehr .)
Der Wiener Stadtrath hat mit dem Beschlüsse vom 18 . Mai d. I .,

Z - 4384 (M .-Z. 74187/XIV ), den Antrag des Magistrates , den Lieferungs-
termin für Tuchwaren an die städtische Feuerwehr von vier ans nenn Wochen
anszndehnen und den § 19 , rU. 1 der Liefernngsvorschriften vom 21 . Jänner
1896 , Z . 10191 ex 1895 , dementsprechend abzuändern , genehmigt.

ß 19 , nl . 1 citierter Vorschrift hat demnach zu lauten , wie folgt:
Die Lieferung der Leinenwaren , des Leders und der Nebenmaterialien

hat binnen vier Wochen , die der Stiefel , Schuhe und Kappen binnen sechs
Wochen , die Lieferung der Tnchwaren aber binnen nenn Wochen vom Tage
der seitens des Fenerwehr -Commandos erfolgenden Anschaffung zu erfolgen.

27.
(Interpretation des Punktes 2 , Absatz 3 des Urlaubs
normales für die städtischen Beamten nnd Diener .)

Der Stadtrath hat in seiner Sitzung vom 19 . Mai 1897 , ZZ . 4042
nnd 4466 (M .-D .-Z . 1088 ). über ein Ansuchen mehrerer städtischer Beamten
um authentische Interpretation des Punktes 2 , 3 . Absatz des mit Gemeinde-
raths -Beschlnss vom 10 . Juli 1896 , ZZ . 3734 und 4824 , genehmigten Urlanbs-
normales für die städtischen Beamten nnd Diener den Beschluss gefasst , dass
bei Beamten nnd Dienern , welche früher in provisorischer Eigenschaft bei der
Gemeinde Wien  dienten , hinsichtlich der Berechnung der Dienstzeit für den
Anspruch nnd die Dauer des Urlaubes der Antritts tag der provi¬
sorischen Dienstzeit  in Betracht zn kommen hat.

28.
(Nealitätenkänfe und -Verkäufe .)

Der Stadtrath hat in der Sitzung vom 20 . Mai 1897,
ad St .-N .-Z . 2861 (M .-Z . 21822 ) , nachstehenden Beschluss
gefasst:

Der Magistrat habe in Hinkunft bei Nealitätenkänfen nnd - Verkäufen in
seinem Berichte anzngeben , ob das betreffende Object die 18jährige Steuer¬
freiheit besitzt oder nicht.

2S.
(Revision der Bewilligungen von Dischanfstellnngen .)

Vice -Bürgermeister Strob  ach hat unterm 28 . Mai 1897

Z . 4665 , nachstehenden Präsidial -Erlass an den Herrn Magistrats-
Director Victor Tach an gerichtet:

Anlässlich eines Ansuchens um Gestattung einer Tischausstellnng hat
der Stadtrath in der Sitzung vom 25 . d. M . beschlossen , es seien die Ämter
anznweisen . jene Geschäfte , bei welchen Tischanfstellnngcn bewilligt wurden,
einer Revision zn unterziehen , und in den Fällen , wo über die normierte
Breite hinansgcrückt wurde , die Geschäftsinhaber zn verhalten , dass sie Hinein¬
rücken.

Ich ersuche Sie , Herr Magistrats -Director , diesfalls das Geeignete zn
veranlassen.



63Amtsblatt der k. k. Reichshaupt - und Residenzstadt Wien . — Nr . 52 , 29 . Juni 1897.

ZlkaMral:
30 .

(Hintanhaltnng von Stempelgebrechen .)
Magistratsrath Silberbaner  hat mit Neferatsabschrift

vom 23 . April 1897 , M .-Z . 51974 , sämmtliche Referenten nnd
Amtsvorstände von Nachstehendem in Kenntnis gesetzt:

Laut Note des k. k. Central -Taxamtes und Gebürenbemessungsamtes in
Wien vom 26 . Februar 1897 , Z . 7319/VII ex 1897 wurden anlässlich der
Shstemal -Stempelrevision von Agenden des Magistrates ex 1893 und 1894
folgende Anstände erhoben:

1. Bei Verträgen über Arbeiten und Lieferungen für die Commune
Wien , wo der Wert der bedungenen Leistungen zur Zeit des Geschäftsabschlusses
nicht genau bestimmt werden kann , wurde der Bertragsstempel zugleich mit
dem Stempel der Quittung über das Entgelt verwendet.

2 . Bei den im Offertwcge vergebenen Lieferungen wurden viele Ver¬
tragsstempel nicht mit dem Texte der Genehmignngsclausel überschrieben,
sondern mit der Stampiglie des Magistrats -Departements obliteriert , sowie
bei vielen Offerten die zweite , dritte und vierte Seile mit Stempelmarken voll¬
ständig bedeckt vorgefnnden.

3 . Auf Verpachtungs -Protokollen fehlte der Protokollsstempel.
4. Nur wenige wegen Stempelgebrechen zu beanständende Eingaben

respective Urkunden wurden seitens des Magistrates thatsächlich beanständet.

Infolge dieser Noten des k. k. Central -Taxamtes nnd Gebürcnbemessungs-
amtes Wien wird auf Grund des Gremial -Beschlusses des Magistrates vom
15. d. M . Nachstehendes ungeordnet beziehungsweise verfügt:

1. Die gleichzeitige Anbringung des Vertragsstempels und des Stempels
der Quittung über das Entgelt bei Verträgen über Lieferungen und Arbeiten,
wo der Wert der Leistung bei Abschluss des Geschäftes nicht genau bestimmt
werden kann, hat zu unterbleiben und sind dem in der citierten Note des
k. k. Central -Taxamtes gestellten Begehren gemäß , in Hinkunft in diesen Ver¬
tragsfällen nach ZZ 5 nnd 44 Geb .-Ges. die Vertragsinstrumcntc (Offerten re.)
diesem Amte zu übersenden , was umso eher geschehen kann , als die currenten
Arbeiten nnd Lieferungen — nnd um diese handelt es sich hier — nur in
einem magistratischen Departement und nur alle drei Jahre sichergestellt werden,
und nach der Finanzministerial -Verordnnng vom 29 . April 1879 , Z . 16785,
im Sinne der Verordnung vom 6. April 1856 , N .-G .-Bl . Nr . 50 , die Erweiterung
der Frist zur Einbringung der nach Z 44 Geb .-Ges. zu erstattenden Anzeige
des gebürenpflichtigen Rechtsgeschäftes angesncht und gestattet werden kann.

2. Die Verpflichtung zur Anbringung dev Vertragsstempel auf der ersten
Seite der Offerte wird auf den Z 3 der Finanzministerial -Verordnnng vom
28 . März 1854 , N .-G .-Bl . Nr . 70 gegründet ; wenn diese Anbringung des
Stempels auf der ersten Seite des Offertes nicht möglich sein sollte, dann
müsste nach der vorliegenden Note des k. k. Central -Taxamtes dem letzteren
eine Abschrift des Offertes zur Gebürenbemessnng übersendet werden.

Da die erwähnte Verpflichtung durch kein Gesetz, sondern nur durch eine
Miuisterial -Vcrordnung ausgesprochen wird , so wird unter einem an Se.
Excellenz den Herrn k. k. Finauzminister unter Hinweisung auf die der An¬
fertigung von Abschriften der Offerte nnd deren Belege entgegenstehenden
Schwierigkeiten um die Gestattung der Beibehaltung des bisherigen Vorganges
hinsichtlich der eventuellen Anbringung der Vertragsstempel auch auf der
zweiten , dritten und vierten Seite der Offerte das Ersuchen gestellt.

Hinsichtlich der Unterlassung der Oblitiernng der Vertragsstempel bei
Offerten und deren alleinigen Überschreibung mit dem Texte der Genehmigungs-
clansel wird auf Z 3 , Absatz 3 der Verordnung des k. k. Finanzministeriums
vom 28 . März 1854 , N .-G . -Bl . Nr . 70 und die Verordnung dieses Ministeriums
vom 26 . November 1876 , Z . 26442 (Erlass der k. k. n .-ö. Statthalterei vom
23 . December 1877 , Z . 39149 , Magistrats -Verordnungsblatt sx 1877 , Seite 22)
hingewiesen.

3. Auf den Protokollen , welche anlässlich der Verpachtung von der
Commune Wien gehörigen Grundstücken aufgenommen werde », ist außer
dem nach Scala 11 entfallenden Vertragsstempel auch der Protokollsstempel
nach T .-P . 79, lit . 2 des Gesetzes vom 13 . December 1862 , N .-G .-Bl . Nr . 89,
anznbringen.

4 . Die Beamten des Einreichnngs -Protokolles , sowie jene Beamten,
welche ärmliche Ausfertigungen vorzunehmen oder zu überwachen haben , sind
zur genauen Beobachtung der ihnen gemäß des Erlasses des hohen k. k.
Finanzministeriums vom 3. Mai 1850 , Z . 5824 , obliegenden Verpflichtung,
insbesondere dazu zu verhalten , dass die im Bereiche ihrer ärmlichen Wirk¬
samkeit wahrgenommenen Übertretungen der Stempel - nnd Gebürenvorschriften
auf dem in den ZZ 8 und 9 des bezogenen Erlasses angegebenen Wege , d. i.
durch Aufnahme amtlicher Befunde dem k. k. Central -Taxamte nnd dein Ge-
bürenbemessnngsamte in Wien mitgetheilt werden.

Hievon werden Euer Wohlgeboren zur gefälligen Kenntnisnahme und
entsprechenden Verfügung , insoweit Ihr Ressort im vorliegenden Falle berührt
erscheint, dienstfreundlichst verständigt.

31 .
(Evidenzhaltnng - er bei den Mitgliedern von
gewerblichen Genossenschaften beschäftigten Hilfs

arbeiter .)
Magistrats -Director Dachau hat unterm 11 . Mai 1897,

G .-Z . 95973/XV1II , au sämmtliche Geuosseuschafts -Commissäre
nachstehenden Erlass gerichtet:

Der Magistrat ist zur Kenntnis gelangt , dass seitens der Genossenschaften
den statutarischen Bestimmungen bezüglich der Evidenzhaltnng der bei den
Genossenschafts -Mitgliedern beschäftigten gewerblichen Hilfsarbeitern entweder
gar nicht oder doch nicht mit jener Genauigkeit entsprochen wird , welche es der
Genossenschaft ermöglicht , jederzeit über die Anzahl der Genossenschafis -Ange-
hörigcn in Kenntnis zn sein, was jedoch unbedingt erforderlich ist, wenn dav
nach Z 2 des Statuts des schiedsgerichtlichen Ausschusses anznfertigende Ver¬
zeichnis der stimmberechtigten Mitglieder der Gehilfen - Versammlung auf
Richtigkeit Anspruch machen will . , ,

Wenngleich diese mangelhafte Evidenzhaltnng der Hilfsarbeiter haupt¬
sächlich auf die säumige Erfüllung der den Genossenschafts -Mitgliedern nach
dem Statute obliegenden Pflicht der An - und Abmeldung ihrer gewerblichen
Hilfsarbeiter zurückzuführen sein dürfte , so kann doch dieser Umstand für die
Genossenschafts -Vorstehnng keinen Grund der Entschnldignug dieser Unter¬
lassung bilden , umso weniger , als durch das Statut das Recht eingcränmt ist,
diese Außerachtlassung der Meldungspflicht durch Ordnungsstrafen zu ahnden
und so die Erfüllung dieser Pflicht zu erzwingen.

Die Genossenschaft erhält daher den gemessenen Auftrag , unverzüglich
alle Maßnahmen zu treffen , durch welche eine vollständige und verlässliche
Evidenzhaltung sämmtlicher Genossenschafts -Angehörigen erzielt wird.

Hievon werden Euer Wohlgeboren mit dem Aufträge in die Kenntnis
gesetzt, die Durchführung dieser Verfügung zn überwachen und Ihre Genossen¬
schaft, falls dieselbe der vorstehenden Anordnung binnen eines angemessenen
Zeitraumes nicht nachgekommen sein sollte, dem Magistrate anzuzeigen.

32 .
(Ansfolgnng von in - er städtischen Hauptcassa er¬

liegenden Cantionen nnd Badien .)
Magistrats -Director Tachau hat au sämmtliche Magistrats-

Referenten unterm 19 . Mai 1897 , Z . 9872I/III , nachfolgenden
Erlass gerichtet:

Bei Ansfolgung der in der städtischen Hauptcassa erliegenden Cantionen
nnd Vadien ereignet es sich sehr oft , dass Parteien auf Grund des ihnen zn-
gestellten Magistratsdecretes , in welchem der Passus enthalten ist, dass sie
gegen Vorweisung desselben das betreffende Depot beheben
können,  diese Behebung durch irgend eine hiezu nicht berechtigte Person be¬
sorgen lassen wollen.

Die städtische Hauptcassa ist jedoch laut Magistrats -Directions -Erlass
vom 17 . Juli 1877 , Nr . 599 , angewiesen , Geld und Geldeswerte nur an
solche Personen zn erfolgen , für welche die Erfolg lassung wirklich lautet,
und welche daher auch zur Saldierung berechtigt sind,  oder an
Personen , welche sich mit einer vom betreffenden Magistrats-
Referenten vidierten Behebnngsv ollmacht ans weisen können.

Da nun dieser Umstand in den Parteidecreten nicht ersichtlich ist, kommt
es häufig vor , dass die städtische Hauptcassa zur Behebung erscheinende Personen
als hiezu nicht berechtigt znrückwcisen muss , nnd dass hierüber sehr oft Be¬
schwerden erhoben werden.

Euer Wohlgeboren werden daher ersucht, zur Vermeidung vieler unnützer
Verhandlungen in die betreffenden , den Parteien znzusendcnden Decrete die
Bemerkung anfnehmen zn lassen, dass das erliegende Depot (Caution oder
Vadium ) nur durch den Bezugsberechtigten persönlich oder durch
einen sich mit einer gestempelten , vom Magistrats - Referenten be¬
ziehungsweise Bezirksamts ! eit er vidierten Vollmacht hierüber
ausweisenden Vertreter  behoben werden könne.

33

(Behandlung von Terminstücken . )
Magistrats -Director Tachau hat unterm 31 . Mai 1897,

uä M .-D .-Z . 1395 ex 1897 , nachstehenden Erlass hinausgegeben:
Der Herr Bürgermeister hat an mich folgenden Erlass äckko. 27 . Mai 1897,

Z . 5043 , gerichtet:
„Die Beschwerde der Gemeinde Wien , betreffend den Bauconseus für die

Theilstrecke Schlachthaus —Schikanedcrsteg der Wienthalliuie der Wiener Lrtadt-
bahn , wurde gestern 10 Minuten nach 2 Uhr nachmittags beim Verwaltungs¬
gerichtshofe überreicht , nachdem dieselbe erst gestern nach 12 Uhr mittags dem
Präsidium zur Veranlassung der Signierung durch einen Advocaten vorgelegt
worden ist nnd es nicht mehr möglich war , die bezüglichen Formalitäten
innerhalb des Zeitraumes von nicht ganz zwei Stunden zn erfüllen.

Im Interesse der Sache , sowie im Interesse des Ansehens der städtischen
Verwaltung ist dieser Vorfall außerordentlich bedauerlich.
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Nachdem mir als Chef der städtischen Verwaltung die Verantwortung für
die Gebarung des Magistrates und der sämmtlichen städtischen Ämter obliegt,
ich aber persönlich in derartige Details der Verwaltung einzugreifen nicht in
der Lage bin . sehe ich mich gezwungen , in Hinkunft für alle derartigen Details
Sie , Herr Magistrats -Director , beziehungsweise die magistratischen Referenten
voll verantwortlich zu machen.

Gleichzeitig ordne ich an , dass in Hinkunft Eingaben an die Gerichte
oder an andere Behörden , welche beim Magistrale verfasst werden und deren
Überreichung an einen bestimmten Termin gebunden ist, zwei Tage vor Ablauf
des Termines überreicht , beziehungsweise wenn die Vorlage der Munda an
das Präsidium ans irgend einem Grunde erforderlich ist, zwei Tage vor
Ablauf des Termines dem Präsidium vorgelegt werden.

Weiters ordne ich an , dass Terminstücke , welche der Beschlussfassung des
Stadtrathes oder Gemeinderathes bedürfen , nicht, wie sich leider dieser Abusus
eingebürgert hat , in allerletzter Stunde , sondern derart rechtzeitig vorgelegt
werden , dass eine sachliche, nicht überhastete Berathung möglich ist.

Endlich mache ich sämmtlichen Referenten des Magistrates zur Pflicht,
dann , wenn beim Stadtralhe anhängige Terminstücke zwei Tage vor jenem
Termine , welcher mit Rücksicht auf die anberaumten Sladtraths - oder Ge-
meiuderaths -Lutzungen der letzte zur Erledigung der bezüglichen Stücke mögliche
Termin ist, dem Präsidialburean behufs Erwirkung der rechtzeitigen Erledigung
die Anzeige zu machen.

Ich ersuche Sie , Herr Magistrats -Director , strengstens die Befolgung der
vorstehenden Anordnungen zu überwachen und diejenigen Beamten , welche die¬
selben außeracht lassen sollten , ohne weiteres zur Verantwortung zu ziehen."

Indem ich Euer Wahsgevoien diesen Erlass zur eigenen Wissenschaft und
behufs Verständigung des Ihnen unterstehenden Beamtenpersonales mit dem
Beifügen mitlheile , dass demselben auf das genaueste zu entsprechen  ist,
füge ich nachstehende Bemerkungen hinzu.

Damit die Magistrats -Direction die ihr anferlegte volle Verantwortung
für die Geschäftsgebarung übernehmen und die ihr aufgetragene Überwachung
pflegen kann , muss sie rechtzeitig  in die Kenntnis aller jener Termin¬
stücke gesetzt werden , bei welchen die Überschreitung des Prä¬
clus i v t e r m i n es irgendeinen Nachth eil für die Gemeinde nach sich
ziehen kann.

Ich finde daher anzuordnen , dass die Herren Departements - und Bezirks¬
amtsleiter alle Terminstücke dieser Art  der Magistrats -Direction mittels
eigener Evid cnzblätter  stets ohne Verzug bekanntgeben , dagegen nach er¬
folgter Erledigung beziehungsweise Expedition eines derartigen Terminstückes
das bezügliche Evidenzblatt sofort im kurzen Wege widerrufen.

Zur Herstellung der unumgänglich nothwendigen Bureau - Evidenz
ist ferner von jedem für die Magistrats -Direction bestimmten Evidenzblatte
ein Pare  zurückzubehalten.

Die Evidenzblätter sind nach dem Datum der Termine zu ordnen , und
es ist ein verlässlicher Beamter mit der Aufgabe zu betrauen , täglich früh
nachznsehen , ob in den nächsten Tagen ein Termin fällig wird , um gegebenen
Falles darauf den Amtsleiter aufmerksam zu machen , dessen Pflicht es sein
wird , das Nöthige wegen Einhaltung des Termines , eventuell nach persönlicher
Rücksprache mit der Magistrats -Direction vorznkehrcn.

Die Formnlarien  der Evidenzblälter sind bei der Magistrats -Direction
erhältlich ; dieselben sind in Heften leicht abtrennbar gebunden , damit das auszn-
fcrtigende Pare mittels blauen Pansepapieres gleichzeitig mit dem Originale
hergestellt werden kann.

(Verzeichnis der im Reichsgeseichlatte und im Landes
gesetchlatte für Österreich unter der Enns im Jahre

18S7 pnblieierten Gesetze nnd Verordnungen .)
Ncichsgkschblalt.

Nr . 122 . Verordn nug des Handels Ministerin ins
im Einvernehmen mit dem Ministerium des Innern
nnd des Ackerbaues vom 12 . Mai 1897 , womit eine Schiff-
fahrts - nnd Seepolizeiordnung für die Seen Kärnthens erlassen wird.

Nr . 123 . Verordnung der Ministemen der Finanzen
und des Handels vom 12 . Mai 1897 , betreffend Er¬
läuterung der Bestimmungen der Instruction zur zollamtlichen Untersuchung
der Banmwollgarnc (Verordnung vom 21 . Mai 1887 —1, R .-G .-Bl . Nr . 57) .

Nr . 124 . Vollzugsvorschrift znm Gesetze vom
25 . Octobcr 1896 , R .-G .-Bl . Nr . 220 , betreffend die
directen Personalsteuern . II . Hauptstück, betreffend die Erwerbstener von den
der öffentlichen Rechnungslegung unterworfenen Ünternehmungen . (Knndgemacht
mit Erlass des Finanzministers vom 18 . Mai 1897 .)

Nr . 125 . Kundmachung des Handelsministeriums
im Einvernehmen mit den Ministerien des Innern
nnd der Finanzen vom 18 . Mai 1897 , betreffend das
Verbot des Hausierhandels im Curorte Bad Fusch (St . Wolfgang in der
Fusch) .

Nr . 126 . Erlass des Finanzministeriums vom
19 . Mai 1897,  betreffend das Maß der Sicherstellung für die richtige
Einzahlung des Bonificationsrückersatzcs bei der Znckeransfnhr in der Be¬
triebsperiode 1897/98.

Nr . 127 . Verordnung der Ministerien der Finanzen
und des Handels vom 21 . Mai 1897 , betreffend die Er¬
gänzung der Bestimmungen des alphabetischen Warenverzeichnisses zum Zoll¬
tarife hinsichtlich der Zollbehandlung von Asphalt.

Nr . 128 . Verordnung der Minister der Justiz
nnd des Ackerbaues vom I . Juni 1897 , über die Er¬
nennung der fachmännischen Laienrichter aus dem Kreise der Bergbanknndigen.

Nr . 1211. Verordnung der Minister der Justiz und
des Handels vom 1. Juni 1897 , über die Ernennung der
fachmännischen Laienrichter aus dem Handelsstande nnd ans dem Kreise der
Schiffahrtsknndigen.

Nr . 1311. Verordnung des Ministeriums der
Justiz , des Innern und der Finanzen im Einver¬
nehmen mit dem Ministerium für Cnltns nnd Unter¬
richt vom 23 . Mai 1897 , über das Armenrecht und die Aus¬
fertigung nnd Bestätigung von Zeugnissen zur Erlangung des Armenrechtes.

Nr . 131 . Kundmachung des Finanzministeriums
vom 22 . Mai 1897 , betreffend die Änderung der Bezeichnung des
Hauptzollamtes II . Elaste in Nen -Jtzkanh (Bahnhof Snczawa -Jtzkany ) .

Nr . 132 . Kundmachung des Handelsministeriums
Vom 26 . Mai 1897 , betreffend die Aichnng nnd Stempelung von
Wasterverbranchsmestcrn.

Nr . 133 . Verordnung des Justizministeriums vom
28 . Mai 1897 , betreffend die Benennung des Bezirksgerichtes Lieban
in Stadt Lieban in Mähren.

11. Landesgejetzblatt.
Nr . 33 . Verordnung des k. k. Statthalters im

Erzherzogthume Österreich unter der Enns vom 30 . Mai
1897 , Z . 47138 , womit eine neue Todtenbeschanordnung für das
Erzherzogthnm Österreich unter der Enns mit Ausschluss der k. k. Hanpt-
nnd Residenzstadt Wien erlassen wird.

Nr . 34 . Kundmachung des k. k. Statthalters im
Erzherzogthume Österreich unter der Enns vom
23 . Mai 1897 , Z . 44160 , betreffend den Ersatz von Kranken-
vcrpflegskosten durch den schlesischen Landesfond für nach Schlesien zuständige
zahlungsunfähige Kranke .*)

Nr . 35 . Kundmachung des k. k. Statthalters im
Erzherzogthume Österreich unter der Enns vom
24 . Mai 1897 , Z . 47343 , betreffend die Einstellung von 100 Per¬
cent der directen Steuern übersteigenden Umlagen in den Gemeinden Tannen-
brnck, Nuprechtshofen , Dietmanns , Naspach und Mollendorf für das Jahr 1897.

Nr . 36 . Kundmachung des k. k. Statthalters
im Erzherzogthume Österreich unter der Enns vom
24 . Mai 1897 , Z . 47721 , betreffend die der Gemeinde Wien
ertheilte Bewilligung zum Verkaufe mehrerer städtischer Baugründe.

Nr . 37 . Kundmachung des k. k. Statthalters im
Erzherzogthume Österreich unter der Enns vom
26 . Mai 1897 , Z . 47344 , betreffend die Ausscheidung mehrerer
Häuser , Grund -, Weg -, Ortsraum - und Bachparcellen ans der Catastral-
gemeiude Fünfling , Ortsgemeinde St . Oswald , Constituiernng dieses Gebietes
als selbständige Catastralgemeinde und Zuweisung der letzteren zur Orts¬
gemeinde Röchling.

Nr . 38 . Kundmachung derk. k. n.-ö. Statthalterei vom
27 . Mai 1897 , Z . 27299 , betreffend die Hinweglassnng der
Jahreszahl der stattgefnndenen Füllung auf den Zinnverschlüstcn der Mineral-
Wasserflaschen nnd Krüge.

*) Erscheint in dieser Nummer der „Verordnungen rc ." vollinhaltlich ausgenommen.
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I. Vkrmk»»l»gen und E»tlcheiä»»ge».
i.

(Amtteldilttgett hattdwerksmäfziger Gewerbe von Par¬
teien , welche den Befähigungsnachweis nicht in seiner

Gänze zn erbringen vermögen . )
Die k. k. n .-ö. Statthalterei hat mit Erlass vom 22 . Februar

1897 , Z . 65027 (M .-Z . 51181/XVI1 ), dem Wiener Magistrate
Nachstehendes zur Kenntnis gebracht:

Nach h. a. gemachten Wahrnehmungen kommt es vor , dass die Gewcrbe-
behörden , insbesondere die magistratischen Bezirksämter in Wien , sobald sich
eine Partei zum Antritte eines handwerksmäßigen Gewerbes meldet , auch
wenn diese ein Lehrzenguis nicht beibringen kann, mit derselben unter Be¬
nützung der hiefür im Gebrauche stehenden Drncksorte ein Protokoll anf-
nehmen , in welchem zwar gewöhnlich am Schlüsse der Mangel dieses Theiles
des Befähigungsnachweises constatiert und zugleich die Bitte um den Dispens
von der ordnungsmäßigen Erbringung des Befähigungsnachweises aus¬
genommen wird , das jedoch im übrigen mit einer ordnungsmäßigen Gewerbe-
anmeldnng auf Grund des vollständig erbrachten Befähigungsnachweises gleich¬
lautend ist und in einzelnen Fällen in der Rubrik : „Anfang (Beginn ) der
Ausübung des Geschäftes " oder ähnlich die Angabe „sofort " enthält.

Dieser Vorgang im Zusammenhänge damit , dass bei der Protokolls-
anfnahme auch regelmäßig der für die Gewerbeaumeldnng vorgeschriebcne
Stempelbetrag eingehoben wird , ist nicht nur einerseits geeignet , die Partei zn
der irrigen Meinung zu verleiten , dass sie nunmehr bereits die Gewerbe¬
berechtigung erworben habe und mit dem Betriebe beginnen könne, was dann
zn Unannehmlichkeiten und Unzukömmlichkeiten führen muß , wenn dem Ge-
werbsmanne , der sich mittlerweile schon etablierte und hiefür Auslagen bestritt,
nachträglich bei verweigerter Dispensertheilnng der Betrieb eingestellt werden
muss , sondern steht andererseits auch mit dem Gesetze im Widerspruch , da der
Antritt eines handwerksmäßigen Gewerbes gemäß M 11 und 14 G .-O . nur
unter gleichzeitiger Erbringung des vollständigen Befähigungsnachweises an¬
gemeldet werden kann.

Der Wiener Magistrat wird daher angewiesen , Anmeldungen handwerks¬
mäßiger Gewerbe von Parteien , welche den Befähigungsnachweis nicht m
seiner Gänze zn erbringen vermögen , erst dann entgegenznnehmen , wenn die¬
selben den erforderlichen Dispens bereits erlangt haben , und die Bitten um
Dispensertheilnng abgesondert der Amtshandlung znznsühren.

2 .

(Entscheidung des k. k. Oberlandesgerichtes in Wien
in einer Besitzstörnngssache gegen die Bannnter-
nehmnng , die Gemeinde Wien und die Commission
für Berkehrsanlngen anlässlich des Baues der

Wienslnssregnliernng . )
Das k. k. städt .-deleg . Bezirksgericht Margarethen hat unterm

11 . März 1897 , Z . 115/2 , III 96/547 , nachstehenden Bescheid
hinausgegeben :

Das k. k. Oberlandesgericht in Wien hat in der Rechtssache des Eduard
Schöffmann,  protokollierter Kaufmann in Wien , durch Dr . Josef Jerusalem
als Kläger gegen die protokollierte Firma Doderer , Göhl L Comp ., Ban-
nnternehmnng in Wien , durch Dr . Emil Gnttmann,  die Commission für
Verkehrsanlagen in Wien und die k. k. Neichshaupt - und Residenzstadt Wien
durch Dr . Max Weiß  als Geklagte , wegen Besitzstörnng dem Recnrse des
Klägers gegen den h. g. Erkenntnisbescheid vom 3 . Februar 1897 , Z . 1883,
keine Folge zn geben und diesen Bescheid ans nachstehenden Erwägungen zn
bestätigen befunden.

Während das Gesetz im Z 339 a. b. G . B . im allgemeinen jedem Besitze
den Schutz gegen eigenmächtige Ŝtörungen gewährt und dem Gestörten das
Recht znspri 'cht, die Untersagung des Eingriffes und den Ersatz des erweis¬
lichen Schadens gerichtlich zu fordern , enthält das Gesetz in den ßß 340 und
341 a. b. G . B . besondere Bestimmungen für den Fall , als der Besitzer einer
unbeweglichen Sache durch Führung eines neuen Gebäudes , Wasserwerkes,
oder anderen Werken in seinen Rechten gefährdet wird . In einem solchen
Falle ist der Gefährdete zwar berechtigt, das Verbot einer solchen Neuerung
vor Gericht zu fordern , jedoch einzig und allein nur dann , wenn der Bau-
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führer es unterlassen hat , sich nach Vorschrift der allgemeinen Gerichtsordnung
gegen ihn zu schützen.

Nach dem Hofdecrete vom 5 . März 1787 , Nr . 611 I . G . S ., hat
nämlich der Bauführer um die Ertheilnng des Banconsenses bei der Politischen
Behörde einzuschreiten , welche die Nachbarn und Anrainer zu vernehmen hat.
In dem vorliegenden Falle , in welchem es sich um die Regulierung des
Wienflnsses handelt , ist dies von Seite der Commission für Verkehrsanlagen
in Wien laut Beilage Nr . 1 auch geschehen, und hat die Politische Behörde
das in dem Gesetze vom 28 . August 1870 , L.-G .-Bl . dir . 56 , für Österreich
unter der Enns vorgeschriebene Änffordernngsverfahren eingelcitet . Bei der
diesfälligen Verhandlung wurden nun von Ignaz und Ottilie Matzka , welche
damals die Eigenthümer des gegenwärtig dem Kläger zu zwei Drittheilen
gehörigen Hauses in Wien , V., Hundsthurmerstraße 84 , waren , zugestandener¬
maßen gegen die Ausführung des Prosectes keinerlei Einwendungen erhoben.

Die Unterlassung der rechtzeitigen Vorbringnng von Einwendungen hat
aber nach Z 78 des citierten Gesetzes die Folge , dass die Betheiligteu der
beabsichtigten Unternehmung und der dazu nöthigen Abtretung oder Belastung
von Grnndeigenthnm als zustimmend angesehen werden . Diese von dem Gesetze
angenommene Zustimmung der Betheiligteu schließt nun das zum Begriffe
einer Besitzstörung im Sinne des Z 339 a. b. G . B . wesentliche Momente der
Eigenmächtigkeit ebenso aus , als wenn die Zustimmung ausdrücklich ertheilt
worden wäre . Allerdings wird durch diese Zustimmung die allfällige Ver¬
pflichtung der Geklagten zum Ersätze eines den Anrainern durch die Aus¬
führung des Prosectes etwa zugefügten Schadens keineswegs ausgeschlossen,
aber von einem provisorischen Schutze ihres Besitzes kann keine Rede mehr sein.

Die Kosten seines erfolglosen Necurses hat der Kläger selbst zu tragen.
Hievon werden beide Theile , und zwar der Necnrrent unter Anschluss

seines belegten Necurses mit Bezug ans die Entscheidung des hohen Ober¬
landesgerichtes Wien vom 3 . März 1897 , Z . 3051 , verständigt.

L.
(Resultatlosigkeitder Begehren um Übernahme ameri¬
kanischer Staatsbürger in die heimatliche Verpflegung,

sowie nm Ersatz erwachsener Verpflegskosten . )
Das k. u . k. Ministerium des k. u . k. Hauses und des

Äußern hat mit Erlass vorn 8 . April 1897 , Z . 5282/3 , der
k. k. n .-ö. Statthalterei aä Z . 34067 (M .-Z . 109309/XI ), Nach¬
stehendes zur Kenntnis gebracht:

Mit den Noten vom 8 . December v. I ., Z . 114317 , und vom 28 . April
1896 , Nr . 38685 , war es der löblichen Statthalterei gefällig , die Vermitt¬
lung der k. n . k. Gesandtschaft in Washington zn dem Ende in Ansprnch zn
nehmen , damit die im k. k. allgemeinen Krankenhanse in Wien nntergebrachtcn
geisteskranken amerikanischen Staatsbürger Boris Adler  und Amalia Noeber
in die heimatliche Verpflegung übernommen werden.

Wie nun aus den nebst Allegaten hier mitfolgendcn Berichten der ge¬
dachten k. n. k. Mission vom 16 . Jänner d. I, , Z . 'lll l > und 111 0 ersehen
werden wolle , ist deren Intervention in beiden Füllen , und zwar deshalb
ohne Erfolg geblieben , weil hinsichtlich des Boris Adler  die unentgeltliche
Übe,stellung nach Indiana verlangt wurde und bei Amalia Roeber  die Ver¬
pflichtung eines bestimmten Einzelstaatcs zn ihrer Versorgung nicht nach¬
gewiesen werden konnte.

Was im allgemeinen die Begehren nm Übernahme amerikanischer Staats¬
bürger in die heimatliche Verpflegung , sowie um Ersatz der österreichischen
Krankenanstalten für Behandlung derselben erwachsenen Auslagen betrifft , so
beehrt sich das k. u . k. Ministerium des Äußern ans Grundlage des hierüber
vorhandenen Actenmateriales zn bemerken , dass derartige Rcclamationen bisher
ohne Ausnahme resultatlos geblieben sind.

Die Negierung der Vereinigten Staaten von Amerika hat sich in solchen
Fällen beschränkt, darauf hinzuweisen , dass die Zahl der in ihrem Gebiete
ve>pflegten und unterstützten mittellosen Österreicher weitaus jene der Hier¬
lands behandelten amerikanischen Staatsbürger überschreite und trotzdem seitens
der Bundesregierung niemals ein Begehren nm Repatriierung oder Ersatz der
Verpflegskosten gestellt wurde.

In Ansehung dessen erscheint es daher nur billig , wenn unsererseits jedes
solche Petit fallen gelassen wird.

4 .

(Handel mit Menschenhaar .)
Die k. k. n .-ö. Statthalterei hat mit Erlass vom 24 . April

1897 , Z . 19542 ( M .-Z . 90461/17 ) , dem Wiener Magistrate
Nachstehendes znr Kenntnis gebracht:

Das hohe k. k. Handelsministerium hat im Einvernehmen mit dem hohen
k. k. Ministerium des Innern mit dem Erlasse vom 12 . Februar 1897,
Z . 4350 , betreffs der gewerberechtlichen Behandlung jener Personen , welche
im Umherziehen von der weiblichen Landbevölkerung Menschenhaar einkanfen
oder gegen Schnittwaren u . dgl. einlauscheu , Nachstehendes eröffnet:

Für die gcwerberechtliche Behandlung der sich mit dem obigen Geschäfts¬
zweige befassenden Personen ist zunächst der Umstand entscheidend, ob der
Einsammelnde das gekaufte oder im Tauschwege erworbene Haar im Umhcr-
ziehen oder von einer festen Betriebsstätte aus wiederverkanst.

In dem ersteren Falle wird der Betreffende zweifelsohne als ein Hausierer,
in dem zweiten Falle dagegen als Inhaber eines stabilen freien Gewerbes an-
znsehen sein.

In dein in der Praxis am häufigsten vorkommenden Falle dagegen , in
welchem der sich mit dem Einsammeln von Menschenhaar befassende, ohne im
Dienste eines bestimmten , den Verkauf von Menschenhaar betreibenden Handels¬
oder sonstigen Gewerbeunternehmcns zn stehen, das Einsammeln des Haares
im Umherziehen selbständig oder im Aufträge mehrerer solcher Gewerbe¬
treibenden besorgt , wird eine derartige Beschäftigung in gleicher Weise zn be¬
handeln sein, wie dies durch den SNinisterial -Erlass 'vom 22 . December 1881,
Z . 2049 (h. ä. Erlass vom 3 . Februar 1882 , Z . 491 ), und zwar mit der
Bestimmung 8ub U, Ut 1 dieses Erlasses bezüglich des Einsammelns von
Hadern , Strazzen , Knochen, Kuh - und Rosshaar n. dgl. angeordnet worden ist.

Demgemäß ist das in der letzterwähnten Form sich vollziehende Ein-
sammeln von Menschenhaar nach Art . V, Ut . § des Kundmachungs -Patentes
znr Gewerbeordnung nicht als Gewerbe anznsehen , sondern lediglich von dem
Besitze einer Licenz abhängig zn machen, deren Ausfertigung den politischen
Bezirksbehörden , beziehungsweise den Magistraten der mit eigenem Statute
versehenen Städte zukommt.

Hievon wird der Wiener Magistrat znr Danachachtnng in Kenntnis
gesetzt. Die magistratischen Bezirksämter werden unter einem directe verständigt.

5 .
(Exeention gegen Gemeinden nnd gegen als öffentlich

nnd gemeinnützig erklärte Anstalten . )
Verordnung des Jnstizininisters im Einvernehmen mit den

Ministern des Innern und des Ackerbaues und mit dem Minister
für Cnltns und Unterricht vom 6 . Mai 1897 , R .-G .-Bl . Nr . 153:

Zur Durchführung der Bestimmungen des § 15 der Execnliousordnnng
(Gesetz vom 27 . Mai 1896 , N .-G .-Bl . Nr . 79 ) wird vom Justizminister ans
Grund des Artikels XUl des Gesetzes vom 27 . Mai 1896 , N.-G .-Bl . Nr . 78,
betreffend die Einführung der Exccntionsordnung , im Einvernehmen mit den
Ministern des Innern nnd des Ackerbaues und mit dem Minister für Cnltns
nnd Unterricht Nachstehendes verordnet.

Gemeinden.
8 i.

Als Gemeinden im Sinne des § 15 der Executionsordnnng sind nebst
den nachZ -en Gemeindeordnnngen bestehenden Ortsgemeinden nnd den mit
eigenem Statut versehenen Städten auch die znr selbständigen Geschäftsführung
berufenen Gemeindefractionen (Ortschaften , Stenergemeinden , Ortstheilel , die
zn gemeinschaftlicher Geschäftsführung vereinigten Gemeinden (Verwaltung s-
gemeinden ) nnd alle sonstigen zur Verwaltung öffentlicher Angelegenheiten
berufenen Concnrrenzen nnd Verbünde anzusehen , die entweder gesetzlich als
Gemeinden bezeichnet oder für die Besorgung von Angelegenheiten einer oder
mehrerer Gemeinden gesetzlich bestellt nnd mit dem Rechte zur Einführung
von Umlagen für die Deckung ihrer Erfordernisse gesetzlich ansgestattet sind,
wie z. B . die Vertretungsbezirke , Kirchen - und Pfarrbanconcnrrenzent , Pfarr-
gemeiuden , Cultusgemeinden , Schulbezirke nnd Schulgemeinden , Straßen-
ansschnsse nnd Straßenconcnrrenzen , Armenbezirke , Schnbconcnrrenzbezirke n . a.

Öffentliche nnd gemeinttiitzige Anstalten.
8 2.

Als Anstalten , welche im Sinne des § 15 der Executionsordnnng von
der Verwaltungsbehörde als öffentlich nnd gemeinnützig erklärt werden können
kommen insbesondere in Betracht : Stiftnn 'gs - nnd Privatspitäler , Gebär - und
Findelanstalten , Armen -, Versorgnngs - und Siechenhänser , Siechenanstalten,
Kinderasyle , Greisenasyle , Asylhänser nnd Asyle für Obdachlose , Blinden - und
Tanbstnmmen -Jnstitnte und andere Anstalten für nicht vollsinnige Kinder,
Anstalten von Rettungsgesellschaften und Nettnngshäuser . Kindergärten nnd
Kinderbewahranstalten , Jrrenheil - und Jrrcnpflegeanstalten , Volksküchen,
Wärmestnben nnd sonstige Wohlthätigkeitsanstalten , Volkslesehallen , Arbeits-
verinittlnngsanstalten , Schulen nnd andere Unterrichtsanstalten , Feuerwehren,
beziehungsweise die Corporationcn , Stiftungen , Vereine und andere Verbände,
welche solche Anstalten errichten nnd erhalten oder sonst die freiwillige Be¬
sorgung einzelner in den selbständigen Wirkungskreis der Gemeinden (Unter¬
richts -, Gesnndheits - , Dienstboten - und Armen 'wesen, Sittlichkeitspflege , Feuer¬
polizei u . s. w.) fallenden Aufgaben übernommen haben und t'hatsächlich
aussühren.

Die im ersten Absätze bezeichnet« ! Anstalten , sowie Kirchen, Tempel und
sonstige Cultusanstalten , Friedhöfe nnd Leichenhänser können als öffentliche
und gemeinnützige Anstalten im Sinne des 8 15 der Execntionsordnnng
erklärt werden , wenn sie, ohne einer der im ß 1 genannten Gemeinden , Con¬
cnrrenzen nnd Verbände zu gehören , von diesen erhalten werden.

8 3.
Die Erklärung , dass eine Anstalt öffentlich nnd gemeinnützig sei, steht

der landessnrstlichcn politischen Bezirksbehörde , bei Anstalten aber, ' die sich im
Gebiete einer Stadt mit eigenem Statut befinden , der politischen Landes¬
behörde zu. Tie Erklärung erfolgt auf Ansuchen der Anstalt nach Vornahme
der erforderlichen amtlichen Erhebungen über die Zwecke und die thatsächliche
Wirksamkeit der fraglichen Anstalt . Bei Anstalten , deren Thätigkeit sich ans
Aufgaben des selbständigen Wirkungskreises der Gemeinde bezieht, ist vor Ab-
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gäbe der Erklärung auch die Gemeinde einzuvcrnchmen , in deren Gebiet sich
die Anstalt befindet.

Gegen die Entscheidung kann von der Anstalt an die politische Landes¬
behörde , wenn jedoch diese selbst zur Abgabe der Erklärung berufen war , an
das Ministerium des Innern innerhalb der im Gesetze vom 12 . Mai 1896,
N .-G .-Bl . Nr . 101 , bezeichneten Fristen Necnrs ergriffen werden . In den
Fällen , in welchen die politische Landesbehörde in zweiter Instanz eurscheidet,
findet ein weiterer Beschwerdezug nicht statt.

Die Erklärung ist für die Gerichte insolauge bindend , als sic nicht infolge
eines gemäß Absatz 2 eingelegten Necnrses aufgehoben oder von der Behörde,
welche ' sie abzngeben berufen war , znrückgenommen wird . Letzteres kann ans
Ansuchen eines Gläubigers der Anstalt , für dessen Geldsordernng ein
Execntionstitel vorliegt , oder von amtswegen erfolgen , wenn sich die Thätigkeit
der Anstalt inzwischen so geändert hat , dass die Anstalt nicht mehr als eine
öffentliche und gemeinnützige angesehen werden kann . Vor der Entscheidring
sind in beiden Fällen die erforderlichen amtlichen Erhebungen vorzunehmen;
auch sind die Vertreter der Anstalt vor der Entscheidung zu hören.

Hinsichtlich des Necnrses gegen diese Entscheidung gelten die Vorschriften
des zweiten Absatzes.

Execiltionsarten , ans welche 8 15 E .-O . Anwendung findet.
8 4.

Die im ß 15 der Execntionsordnnng bestimmte Einschränkung der
Execntionsbewillignng gilt für alle Executionsarten , welche durch Entziehung
von Vermögensbestandtheilen oder durch Einschränkung oder durch Behinderung
ihrer Verwendung die durch die Gemeinde oder Anstalt zu wahrenden öffent¬
lichen Interessen beeinträchtigen würden ; unter letzterer Voraussetzung finden
daher die Bestimmungen des ß 15 der Execntionsordnnng insbesondere auch
Anwendung , wenn von dem betreibenden Gläubiger ans Unternehmungen,
Anlagen oder Rechte der Gemeinde oder Anstalt mittels Zwangsverwaltnng
Execution geführt wird.

Bestimmung der einer Execution entzogenen Berniögensbestandtheile.
8 5.

Die staatlichen Verwaltungsbehörden , welche gemäß ß 15 der Execntions¬
ordnnng die Erklärung abzugeben haben , inwieweit Vermögensbestandtheile
einer Gemeinde oder einer als öffentlich und gemeinnützig erklärten Anstalt
ohne Beeinträchtigung der durch sie zu wahrenden öffentlichen Interessen zur
Befriedigung des Gläubigers verwendet werden können, sind die landesfürst¬
lichen politischen Bezirksbehörden ; in Ansehung der Anstalten , welche sich im
Gebiete einer Stadt mit eigenem Statut befinden oder einer solchen Stadt
gehören , ist die Erklärung von der politischen Landesbehörde abzugeben.

Der Kreis der Vermögensbestandtheile , welche der Execution unterliegen,
ist von den genannten Behörden nach freiem Ermessen zu bestimmen.

8 6.
Diese Erklärung erfolgt entweder ans Anfrage des Gerichtes , bei welchem

ein Execntions -Antrag wider eine Gemeinde oder eine als öffentlich und ge¬
meinnützig erklärte Anstalt gestellt wurde , oder ans Ansuchen der Gemeinde
oder Anstalt oder eines ihrer Gläubiger , für dessen Geldforderung ein Exe-
cntionstitel vorliegt.

Die Gemeinde oder Anstalt kann eine solche Erklärung nur verlangen,
wenn wider sie schon ein Execntions -Antrag vorliegt . Gläubiger einer Ge¬
meinde oder einer als öffentlich und gemeinnützig erklärten Anstalt können
hingegen eine Erklärung über den Umfang der Vermögensbestandtheile , die
einer Execution unterliegen , schon vor Anbringung des Executions -Antrages
begehren . Wenn der Gläubiger seinem Execntions -Antrage eine solche Er¬
klärung der Verwaltungsbehörde beigelegt hat , entfällt die amtliche Anfrage
des Gerichtes.

Vor Abgabe der Erklärung sind die Vertreter der Gemeinde oder der
Anstalt und der Gläubiger zu hören und die erforderlichen amtlichen Er¬
hebungen über die Bestimmung und thatsächliche Verwendung der in Frage
kommenden Vermögensbestandtheile vorznnehmen.

In Bezug aus die Anfechtung dieser Entscheidung gelten die Vorschriften
des Z 3, Absatz 2 ; auch der Gläubiger ist zur Erhebung des Necnrses be¬
rechtigt.

8 7.
Die im ß 6, Absatz 1, gedachte Anfrage hat das Gericht auch dann von

amtswegen an die landesfürstliche politische Bezirksbehörde oder an die
politische Landesbehörde zu richten ^ wenn sich erst nach Bewilligung der
Execution ergibt , dass sie gegen eine Gemeinde oder eine als öffentlich und
gemeinnützig erklärte Anstalt geführt wird , und nicht schon letztere inzwischen
eine Erklärung über den Umfang der zulässigen Executionsführung erwirkt
haben . Die Vorschriften des Z 6, Absatz 2 und 3, finden auch in diesem Falle
unverändert Anwendung.

Bis zur rechtskräftigen Feststellung des zur Befriedigung des Gläubigers
verwendbaren Vermögens kann die Execution auf Antrag ganz oder theilweise
aufgehoben werden (ZZ 42 , Z . 3 und 43 , Absatz 3 der Execntionsordnnng ).

Wirkung der verwaltunM ' thördlichen Erklärung ans spätere Execntions-
Anträge.

8 8.'
Wenn infolge der Erklärung der Verwaltungsbehörden die Bewilligung

der Execution verweigert oder eine Einschränkung der Execution angecndnet
wurde , kann auf die hienach der Execution entzogenen Vermögensbestandtheile
von demselben oder von anderen betreibenden Gläubigern wegen Geld¬

forderungen nur dann Execution geführt werden , wenn zugleich mit dem
Execntions -Antrage eine Erklärung der Verwaltungsbehörde beigebracht wird,
dass diese Vermögensbestandtheile zur Befriedigung der durch die Gemeinde
oder Anstalt zu wahrenden öffentlichen Interessen nicht mehr benöthigt werden.

Für die Erwirkung dieser Erklärung gelten die Vorschriften des Z 6 der
gegenwärtigen Verordnung.

Dringlichkeit der Erledigungen.
8 9.

Da die Verzögerung der Execntionsbewillignng den betreibenden
Gläubiger unter Umständen der Gefahr eines unwiederbringlichen oder doch
sehr empfindlichen Vermögensnachtheilcs anssetzen kann , wird sowohl den
Gerichten , wie den Verwaltungsbehörden zur Pflicht gemacht, bei Stellung
der Anfragen sowie bei allen nach Inhalt der gegenwärtigen Verordnung
stattsindenden Erhebungen , Verhandlungen und Entscheidungen mit der mög¬
lichsten Raschheit vorzugchen und sich die Dringlichkeit aller derartigen An¬
fragen und Erledigungen stets gegenwärtig zu halten.

6 .
(Einbannng von Carburations Apparaten in Eas-

rohrleitnngen . )
Anlässlich eines speciellen Falles , in welchem die Einbannng sogenannter

Carburations -Apparate der Gasbeleuchtungs -Unternehmung Albert Land  an,
vormals Herzig  L Rund , I ., Schottenbastei 14, in Gasrohrleitnugen zur
Aufbesserung der Leuchtkraft des Gases ohne specielle behördliche Genehmigung
erfolgte , hat der Magistrat in der Gremial -Sitzung vom 6 - Mai 1897 (aä
M .-Z . 57852/X1V ) beschlossen, von einer principiellen Entscheidung , beziehungs¬
weise von der Erlassung allgemeiner Anordnungen über die Verwendung von
Gas -Carburations -Apparatcn Umgang zu nehmen , nachdem hinsichtlich der
Einbannng derartiger Apparate in Gasrohrleitnngen ohnedies die Bestimmungen
des Gasregulativs vom 9. Mai 1875 , R .-G .-Bl . Nr . 76 , maßgebend sind.

Der Genossenschaft der Gas - und Wasserleitungs -Installateure wurden
demgemäß rüeksichtlich der Einbannng solcher Apparate die Bestimmungen des
citierten Regulativs in Erinnerung gebracht , und weiters noch jene Be¬
dingungen bekanntgegeben , welche seitens ihrer Mitglieder bei Einschaltung
von Carburatious -Apparaten in Gasrohrleitnngen zu beobachten sind, als:

1. In jedem einzelnen Falle ist die schriftliche Anzeige an das com-
petente magistratische Bezirksamt zu erstatten.

2 . Die Bedienung der Apparate hat von einer damit vertranten Person
zu geschehen.

3 . Als Standort für den Apparat ist ein permanent ventiliertes Locale
zu wählen , in welchem mit offenem Lichte nicht hantiert werden darf.

4 . Der Verschluss des Apparates ist öfters und insbesondere beim Nach-
füllen der Carbnriernngsmasse ans seine Dichtigkeil zu untersuchen-

(Mineralwässer . )
Die k. k. u .-ö. Statthalterei hat mit Erlass vom 27 . Mai

1897 , Z . 27299 (M .-Z . 114313/VIII ) , dem Wiener Magistrate
Nachstehendes znr Kenntnis gebracht:

Das hohe k. k. Ministerium des Innern hat mit dem Erlasse vom
19. Mürz 1897 , Z . 6284 ex 1896 , die mit dem Erlasse desselben Ministeriums
vom 20 . Mai 1852 nä Z . 22873 ex 1850 getroffene und mit der h. ä . Ver¬
ordnung vom 19. April 1852 , Z . 10842 (L.-G .-Bl . und R -.G .-Bl . Nr . 167
ex 1852 ), kundgemachte Anordnung , dass auf den Zinnplättchen , welche znm
äußeren Verschlüsse der Mineralwasserflaschen und -Krüge verwendet werden,
auch die Jahreszahl dee slattgesundenen Füllung ersichtlich zu machen ist, ans
Grund des Fachgutachtens des Obersten Sanitätsrathes außer Kraft gesetzt.

Mineralwässer , welche die ursprünglichen physikalischen Eigenschaften nicht
mehr besitzen, insbesondere Mineralwässer , welche schon bei der äußeren Be¬
sichtigung eine deutliche Trübung und andere Zeichen einer eingetretenen Zer¬
setzung erkennen lassen, sind vom Verkehre ausgeschlossen.

Hievon hat der Magistrat die in den ihm unterstehenden Bezirken befindlichen
Brnnnenverwaltnngen und Mineralwasserhändlcr in Erledigung des unmittelbar
bei dem hohen k. k. Ministerium des Innern eingebrachteu Collectivgesuches
vom 30 . November 1895 in Kenntnis zu setzen.

8 .
(Radfahrnnterricht .)

Die k. k. n .- ö. Statthalterei hat mit Erlass vom 27 . Mai
1897 , Z . 48078 (M .-Z . 109827/XVlI ), dem Wiener Magistrate
Nachstehendes znr Kenntnis gebracht:

Die Unterweisung im Radfahren wurde bisher als eine unter den Be¬
stimmungen der kaiserl . Verordnung vom 27 . Juni 1850 , R .-G .-Bl . Nr . 309,
über den Privatunterricht fallende Beschäftigung angesehen.

Nachdem jedoch in den sogenannten Radfahrschnlen , welche von Fahr¬
rad -Erzeugern und -Händlern gehalten werden oder mit Übungsplätzen ver¬
bunden sind, ein eigentlicher systematischer „ Unterricht " nicht ertheilt wird,
überdies durch die Verordnung vom 13 . April 1897 , L.-G .-Bl . Nr . 23, die
Nothwendigkeit der Prüfung von Radfahrern entfallen ist und insolgedessew

1*
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nun auch die Erbringung des Befähigungsnachweises für die Ertheilnng des
Fahrunterrichtes durch Ablegung einer diesbezüglichen Prüfung vor einer maß¬
gebenden Prüfnugsstelle nicht mehr möglich sein wird , erscheint es angemessen,
die Unterweisung im Radfahren analog dem Unterrichte im Schwimmen und
Eisläufen als eine lediglich unter die Gewerbe - und Stcnergesetze fallende Be¬
schäftigung zu betrachten.

Der Magistrat und alle magistratischen Bezirksämter werden daher hier¬
mit angewiesen , etwa einlangendc Gesuche um die Bewilligung zur Ertheilnng
des Radfahrnnterrichtes hinfort nicht mehr anher vorznlegen , sondern über
dieselben im eigenen Wirkungskreise amtsznhandeln.

Auch hat es selbstverständlich von der Vorlage der statistischen Jahres-
nachweisnngen der Nadfahrschnlen das Abkommen zu finden.

9 .
(Verbot des Hausierhandels ans dem Gebiete der

Stadt Knposvrsr . )
Die k. k. n . -ö. Statthalierei Hut mit Erlass vom 2 . Juni

1897 , Z . 40202 (M .-Z . 113187 ) , dem Wiener Magistrate Nach¬
stehendes znr Kenntnis gebracht:

Laut cincr an das hohe Ministerium des Innern gelangten Mittheilnng
des lönigl . nngar . Handelsministeriums ist die Ausübung des Hausierhandels
auf dem Gebiete der Stadt Kaposvnr unter Anfrechthaltnng der im § 17 der
bestehenden Hansier -Vorschristen und in den diesen Paragraph ergänzenden
Nachtrags -Verordnungen den Bewohnern gewisser Gegenden gewährten Rechte
verboten worden.

Hievon wird zufolge Erlasses des hohen Ministeriums des Innern vom
13 . Mai 1897 , Z . 14630 , mit Beziehung auf § 10 des Hansier -Patentes die
Mittheilnng gemacht.

19 .

(Verbot des Hausierhandels aus den » Gebiete der
Stadt Nagybr «ttya .)

Die k. k. n .- ö. Statthalterei hat mit Erlass vom 2 . Juni
1897 , Z . 46203 ( M .-Z . 113188 ) , dem Wiener Magistrate Nach¬
stehendes znr Kenntnis gebracht:

Laut einer an das hohe Ministerium des Innern gelangten Mittheilnng
des köuigl . nngar . Handelsministeriums ist die Ausübung des Hausierhandels
auf dem Gebiete der Stadt Nagybäuya unter Anfrechthaltnng der im § 17
der bestehenden Hausiervorschriflcn und in den diesen Paragraph ergänzenden
Nachtragsverordnnngen den Bewohnern gewcher Gegenden gewährten Rechte
verboten worden.

Hievon wird zufolge Erlasses des hohen Ministeriums des Innern vom
13. Mai 1897 , Z . 14631 , mit Beziehung auf § IO des Hansier -Patentes die
Mittheilnng gemacht.

II
(Auweudttiig des zweite »» Absatzes des 2 des

Laudsturmgesetzes )
Das k. k. Landsturm -Bezirks Commnudo Wien Nr . 1 hat

mit Zuschrift vom 4 . Juni 1897 , Nr . 1083 (M .-Z . 113260/XVI ) ,
dem Wiener Magistrate nachstehenden Erlass des k. k. Landwehr-
Commandos in Wien vom 12 . Mai 1897 , M .-A . Nr . 2382,
zur Kenntnisnahme übermittelt:

Es wird znr allgemeinen Danachachtnng bekanntgegeben , dass der
zweite Absatz des § 2 des Laudsturmgesetzes , beziehnngsivelse die Fußnote
znm Punkte 10 der Landstnrmvorschrift , nur auf jene Personen Anwendung
zu finden hat , welche vor dem Eintritte in das landstnrmpflichtige Alter , also
nicht in jenem Jahre assentiert wurden , in welchem sie auch das 19 . Lebens¬
jahr vollendeten.

Diese Verordnung ergeht an die unterstehenden Landstnrm -Bezirks-
Commanden und ist im Dienstbuche X—XVIII bei den citierten Stellen vor-
znmerkcn.

12 .
(Znr Hiutauhaltttttg der F »i»»re»»k»ar»kheit .)

Der Wiener Magistrat hat unterm 8 . Juni 1897 zur
M .-Z . 108873/XV nachstehende Kundmachung erlassen:

Zufolge Erlasses der hohen k. k. n .-ö. Statthalterei vom 27 . Mai 1897,
Z . 119638 , wird die auf Grund des Erlasses derselben vom 4. Oktober
189 .9, Z . 79412 , mit der Magistrats -Kundmachung vom 11. November 1895,
M .-Z . 183550 (siehe Amtsblatt Nr . 96 ex 1895 , „ Verordnungen rc." XI,
10, paß '. 92 ), den Viehhändlern am Schweinemarkte auferlegte Anzeigepflicht
von den zu ihrer Kenntnis gelangenden Fällen von Finnenkrankheit auf jene
Fülle beschränkt , in denen sie diese Kenntnis durch Mittheilnngen des Käufers
erlangen und in denen nicht ohnehin bereits ein amtslhierärztliches Vertil-
gungscertificat vorliegt.

13

(Wiederaufnahme von ehemalige »»ungarische »»Staats
angehörigen ii» de »» »»»»garische »» Staatsverband , wenn
dieselbe »» keine neue Staatsbürgerschaft erworben

haben .)
Die k. k. n .-ö. Statthalterei hat mit Erlass vom 9 . Juni

1897 , Z . 18122 (M .-Z . 117187/XV1 ), dem Wiener Magistrate
Nachstehendes znr Kenntnis gebracht:

Das hohe k. k. Ministerium für Landesv .rtheidignng hat mit Bezug¬
nahme auf den Erlass des hohen k. k. Ministeriums des Innern vom
17. September 1896 , nä Z . 3340 ox 1891 (h. o. Erlass vom 5 . März 1897,
Z . 89810 , Ziehe Amtsblatt Nr . 35 ox1897 „Gesetze, Verordnungen re ." IVO 0
pa § . 35Z , eröffnet , dass die Zurücknahme von Individuen in den ungarischen
Staatsverband , welche die ungarische Staatsbürgerschaft im Grunde des § 31
des ungarischen Gcsetzartikels I- vom Jahre 1879 durch mehr als 10jährige
ununterbrochene Abwesenheit von Ungarn verloren , die Staatsbürgerschaft in
den im Reichsrathe vertretenen Königreichen und Ländern aber nicht erworben
haben , seitens des königlich-ungarischen Ministeriums des Innern seither in
wiederholten Fällen auch im Hinblicke darauf verfügt wurde , dass die be¬
treffenden sonst in keinem Staatsgebiete der Monarchie zur Erfüllung ihrer
Wehrpflicht herangezogen werden könnten.

Hievon wird der Magistrat infolge Erlasses des hohen k. k. Ministeriums
für Landesvertheidignng vom 19 . Februar 1897 , Z . 25419/416 I 1,, znr
eigenen Kenntnis und entsprechenden Danachachtnng , sowie znr Bekanntgabe
an die magistratischen Bezirksämter verständigt.

14 .
(Tilophagplatten dürfen nur in öffentlichen Apo¬

theke »» verkauft werden .)
Die k. k. n .- ö. Statthalterei hat miterm 9 . Juni 1897,

Z . 36260 (M .-Z . 116133/VIII ), dem Wiener Magistrate Nach¬
stehendes znr Kenntnis gebracht:

Anlässlich der Berichterstattung über eine strafgerichtliche Verhandlung
wegen unbefugten Verkaufes eines Hühnerangenvertilgnngsmittels ist dem
hohen k. k. Ministerium des Innern znr Kenntnis gekommen, dass die soge¬
nannten Tilophagplatten , welche ans einem KantschnkPflasterstreifen mit einer
medikamentöse Salichlsänrc enthaltenden Auflagerung bestehen, in Droguerien
und anderen Handelsgeschäften , sowie im Hausierhandel frei verkauft wurden.

Da dieses Mittel mit Rücksicht auf seine Zusammensetzung sich als ein
Arzneimittel darstellt und diese nach § 1 der Ministerial -Verordnnng vom
17 . September 1883 , R .-G .-Bl . Nr . 152 , nur in öffentlichen Apotheken unter
den vorgeschriebencn Bedingungen verkauft werden dürfen , wird infolge Er¬
lasses des hohen k. k. Ministeriums des Innern vom 11 April 1897,
Z . 3834 , hievon der Magistrat unter Rückschluss der Beilage des Berichtes
vom 28 December 1896 , Z . 217758/VIII , znr Bekanntmachung der Unstatt¬
haftigkeit des freien Verkaufes dieses Artikels außerhalb der Apotheken in den
Kreisen der interessierten Geschäftsleute in Kenntnis gesetzt und znr Über¬
wachung des Arznciwarenhandels auch in dieser Beziehung angewiesen.

15 .

(Cottstatierrmg der Erlverbsfähigkeit über die bei
Entscheid »»»»;; über Reklamationen in Betracht kom¬
menden , noch im nichtaetiven Verhältnisse des Heeres
oder der Landwehr stehenden männlichen Ange¬

hörigen .)
Die k. k. n .-ö. Statthalterei hat mit Erlass vom II . Juni

1897 , Z . 49447 (M .-Z . 119058/XVI ) , dem Wiener Magistrate
Nachstehendes znr Kenntnis gebracht:

Anlässlich einer gestellten Anfrage , ob die bei der Entscheidung über
Reklamationen in Betracht kommenden , noch im nichtaetiven (Reserve- oder
Ersatzreserve-) Verhältnisse des Heeres oder der Landwehr befindlichen männ¬
lichen Angehörigen behufs Benrtheilnng ihrer Erwerbsfähigkcit einer Stellungs-
Commission vorgestellt werden können, hat das hohe k. k. Ministerium für
Landesvertheidignng , einvernehmlich mit dem hohen k. n . k. Neichs -Kriegs-
ministerium anznordnen befunden , dass derlei Angehörige erst nach ihrer
eventuell erfolgten Ausscheidung aus dem Heeres - oder Land¬
lvehr - Verbau de behufs Constatierung ihrer Erwerbsfähigkeit
einer Stellungs - Commission vor ge stellt werden dürfen.

Wenn also der Anspruch auf die Begünstigung als Familicnerhalter auf
die mittlerweile Erwerbsunfähigkeit eines im nichtaetiven (Reserve - oder
Ersatzrescrve -) Verhältnisse des Heeres oder der Landwehr stehenden Angehörigen
gegründet wird , hat das zuständige Ergänznngsbezirks -Commando über das
gntächtliche, die mittlerweile erfolgte Erwerbsunfähigkeit bekräftigende Ersuchen
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der betreffenden politischen Bezirksbehörde die Snperarbitriernng sofort  zn
veranlassen.

Hievon wird der Wiener Magistrat infolge Erlasses des hohen k, k.
Ministeriums für LandcZvcrthcidignng vom 24 . Mai 1897 , Z . 11696 .3473 II n,
zur Wissenschaft und Dauachachtnng , sowie zur Verständigung der magi¬
stratischen Bezirksämter , mit dem Bemerken in Kenntnis gesetzt, dass die
militärischen Ergänznngsbchörden in dieser Richtung bereits angewiesen wurden.

1V.
1Rückvergütung der Verzehrungssteuer für zum
menschlichen (Hennsfe ungeeignete , vom LÜiener

Central Viehmarkte bezogene Schweine.

Die k. k. Finanz -Bezirks -Direction in Wien hat mit Zuschrift
vom 18 . Juni 1897 , Z . 31637/X1X ( M .-Z . 120389/XV ) , dem
Wiener Magistrate Nachstehendes znr Kenntnis gebracht:

Mit der Zuschrift der h . k. k. Finanz -Landes -Direction vom 11 . Juni
1897 , Z . 82524 , wurde ein löblicher Magistrat bereits in die Kenntnis ge¬
setzt, dass das h . k. k. Finanzministerinm mit Erlass vom 31 . Mai 1897,
Z . 3992 , die Ermächtigung ertheilt hat , ans die Dauer der gegenwärtigen
Vcterinärverhältnisse für die vom Wiener Central - Viehmarkte bezogenen
Schweine (Post 6 a , d und o des Wiener Verzehrnngssteuertarifes ), welche
nmgestanden sind oder nach der Schlachtung als zum menschlichen Genüsse
ungeeignet erkannt und daher amtlich vertilgt wurden , die entrichteten Ver-
zehrnngssteuer -Localgebüren sammt Gemcindeznschlag unter nachstehenden Be¬
dingungen rückznvergütcn:

1 . Die Rückvergütung der Verzchrnngsstener -Localgebüren ist längstens
binnen 14 Tagen nach dem Umstehen , beziehungsweise nach der Schlachtung
des betreffenden Thieres bei der Finanz -Bezirks -Direetion in Wien schriftlich
anznsnchen.

2 . Die Gesuche sind nebst der bezüglichen Zahlnngs - beziehungsweise
Dep .-Bollete mit dem Certificate des städtischen Amts -Thicrarztes über
die eifolgte Vertilgung des betreffenden Thieres zn belegen.

3 . Für Schweine , welche nnr theilweise der Vertilgung zugeführt wurden,
wird keine Rückvergütung geleistet.

Die gefertigte Direktion beehrt sich sonach einem löblichen Magistrat
unter Berufung ans die geschätzte Zuschrift vom 14 . Juli 1896 , Z . 78068/XV,
das hohenorts genehmigte Muster eines thierärztlichen Certisicates , welches im
Gegenstände fallweise znr Verwendung zn kommen hat , znr weiteren Ver¬
fügung zn übermitteln.

Beigefügt wird , dass die Genossenschaften der Gastwirte , Fleischhauer
und Fleischselcher von dieser Ermächtigung von hieraus unter einem ver¬
ständigt werden.

17 .

(Berechtigung zur Führung einer öffentlichen
Apotheke . )

Magistrats -Director Tachau hat mit Erlass vom 19 . Juni
1897 , M .-Z . 119587/V1II , das Stadtphysikat von Nachstehendem
in Kenntnis gesetzt:

Die hohe k. k. n .-ö. Statthalterei hat mit dem Erlasse vom 17 . Juni d . I .,
Z . 51829 , dem Nccnrse gegen die h . ä . Entscheidung vom 12 . April d. I . ,
Z . 62690 , mit welcher dem Ansuchen eines Magisters der Pharmacie um Zu-
erkennnng der Berechtigung znr selbständigen Leitung einer össentlichen
Apotheke im Hinblicke darauf , dass durch die Ministenal -Verordnnng vom
9 . Mai 1890 , N .-G -Bl . Nr . 81 , Punkt 8 , bestimmt worden sei, Jass kein
Magister der Pharmacie ohne die Bestätigung der fünfjährigen L-ervierzeit
ans dem Magisterdiplom znr selbständigen Leitung einer öffentlichen Apotheke
zngclassen werden dürfe , nnd derselbe nicht den Nachweis der fünfjährigen
Servierzeit nach Erlangung des Magisterdiplomes erbracht habe , keine Folge
gegeben wurde , ans den folgenden Gründen zn beheben:

Durch die Verordnung des hohen k. k. Ministeriums des Innern vom 9 . Mai
1890 , R .-G .-Bl . Nr . 81 , wird allerdings für die Berechtigung znr Führung
einer öffentlichen Apotheke der Nachweis der fünfjährigen Servierzeit verlangt,
cs bezieht sich jedoch , wie der Erlass desselben hohen k. k. Ministeriums vom
28 . Juli 1890 , Z . 14677 (mitgetheilt mit Statthaltcrei -Erlass vom 7 . August
1890 , Z . 48002 ), ausdrücklich sagt , diese Bestimmung bloß auf jene Pharma-
centen , welche nach dem Inkrafttreten der obcitierten Verordnung das Diplom
eines Magisters der Pharmacie erlangt haben , weil der bezogenen Verord¬
nung eine rückwirkende Kraft nicht znkommt.

Da nun der Magister der Pharmacie bereits durch sein am 2. Mai
1889 erworbenes Diplom das Recht zur Führung einer öffentlichen Apotheke
erlangt hatte , kann ihm dieses Recht gegenwärtig nicht abgesprochen werden.

Was die Bestätigung dieses seines Rechtes auf dem Diplome betrifft,
so ist eine solche Bestätigung allerdings nirgends vorgeschrieben , sie ist aber
auch nicht nöthig , da dem Necnrrenten auch ohne diese Bestätigung das Recht
znr Führung einer öffentlichen Apotheke znsteht.

Hievon wird das Stadtphysikat hiemit verständigt.

18 .

(Zulässigkeit des Handels mit Calcium - Carbid znr
Darstellung von Acetylengas in gewerblicher Be¬
ziehung , beziehungsweise Zulässigkeit solcher Be

lenchtnngsanlagen .)
Magistrats -Direetor Tachau hat mit Erlass vom 21 . Juni

1897 , G .-Z . 119060 XIV , Nachstehendes bekanntgegeben:
Die hohe k k- n .-ö . Statlhaltcrei hat über einen an dieselbe erstatteten

Bericht , betreffend die Zulässigkeit des Handels mit Calcium - Carbid behufs
Darstellung von Acetylengas in gewerbepolizeilicher Beziehung mit dem Erlasse
vo n 15 . Juni 1897 , Z . 22112/dein Magistrate in dieser Hinsicht , sowie be¬
züglich der Zulässigkeit solcher Beleuchtungsanlagen Nachstehendes znr vor¬
läufigen Dauachachtnng eröffnet.

1 . Die erforderlichen Rohrleitungen sind nach den Bestimmungen des
Gasregnlativs vor der Jnbetriebletznng der Anlage ans Dichtheit zn Prüfen.
Die Verwendung von Gnmmischlänchen ist ausgeschlossen.

2 . Die Anfbewahrnngslocale für das Calcium - Carbid ist permanent zn
ventilieren.

3 . Die Abfälle der Gaserzeugung ducken nicht in die Canäle gegossen
werden , nnd es ist dafür Sorge zn tragen , dass beim Gasometer oberhalb
der Wasserschichte eine dicht abschließende Masse Ol angebracht wird , damit
das eventuell vom Wasser anfgenommene Acetylen nicht in bewohnte Räume
gelangen kann.

4 . Das Anfbewahrnngslocal im Souterrain darf nnr mit einer Sicher¬
heilslampe betreten werden.

5 . Für den Betrieb der Beleuchtungsanlage ist ein im Jnstallations-
und Gasfache vertranter Sachverständiger als verantwortliches Anfsichlsorgan
zn bestellen und der Gewerbebehörde namhaft zn mache » , welcher sich bei der
Inbetriebsetzung der Apparate fortgesetzt im Locale ansznhalten hat.

6 . Der Gaserzengnngsapparat ist mit einem permanenten Zn - nnd Ab¬
lauf des Wassers zn versehen , beziehungsweise ist in Ansnahmsfüllen der
Wechsel des Wassers durch Nachfüllen zn bewerkstelligen.

7 . Das Sperrwasser im Gasbehälterbassin ist mit einem Zusätze von
Kochsalz zn versehen . Bei Apparaten , welche den Temperatureinflüssen ans¬
gesetzt sind , ist die Sperrflüssigkeit anstatt mit einer Ölschichte mit einer
Glycerinschichte zn versehen.

8 . Es ist eine genaue Beschreibung des Acetylengas -Erzenguugsapparates,
welche vom Constrnctenr nnd vom verantwortlichen Anfsichtsorgane gefertigt
sein muss , der Gewerbebehörde vorznlegen.

9 . Alle Beleuchtungskörper (Laster ) bei welchen der Abschluss des
Gases mit Hähnen geschieht , sind von Sachverständigen ans ihre Dichtheit zn
prüfen.

10 . Das Calcinm -Carbid ist in geschlossenen , gelötheten Blechgefäßen an
einem trockenen , möglichst gut ventilierten Örte anfznbewahren . Dieser Ort
darf nnr von einer Person ' betreten werden , welche mit dem Wesen nnd der
Behandlung des Calcinm -Carbids vollkommen vertrant ist.

11 . Flüssiges Acetylen darf weder erzeugt , noch verwendet werden.
12 . Das Äcctylengas darf keinem größeren Drucke als lck/2  Atmosphären

ansgesetzt werden.
13 . Erwärmung des Acctylengases über 100 « 6 . darf nicht stattsinden.
14 . Meialle , wie Kupfer nnd Silber , mit deren Salzen das Acetylen

Explosivstoffe bildet , dürfen für die Apparate und Leitungen nicht verwendet
werden.

15 . Knallpräparate nnd andere Explosivstoffe dürfen weder im Er-
zengnngslocale noch im Depotranm für das Calcium - Ca -bid anfbewahrt
werden.

I».
(Verkauf von Büffelfleisch am täglichen Fleischmarkte

in der Groymarkthalle .)
Der Wiener Magistrat hat unterm 26 . Juni 1897 , M . -

Z . 202093 ex 1896/XV , Nachstehendes knndgemacht:
Im Grunde des Z 93 des Gesetzes vom 19 . Decembcr 1890 , L.- G .- Bl-

Nr . 45 , findet der Magistrat anznordnen , dass die Verkäufer von Büffelfleisch
am täglichen Fleischmarkte in der Großmarkthalle die betreffenden Fleisehstücke,
welche nach der Magistrats -Kundmachung vom 15 . Mai 1895 , M .-Z . '90475,
an der Verkaufsstelle als Büffelfleisch deutlich ersichtlich zn machen sind , auch
bei der Abwage dem Wagmcister als Büffelfleisch ausdrücklich zn bezeichnen
haben.

Diese Verordnung tritt mit dem 1. Angust 1897 in Wirksamkeit , nnd
wird die Außerachtlassung derselben nach dem eingangs citierten Gesetze
geahndet werden.

2«.
(Hebräische Schildaufschriften .)

Die k. k. n .-ö. Statthaltern hat dem magistratischen Bezirks-
ainte für den II . Bezirk mit Erlass vom 3 . Juli d. I ., Z . 53951
(G .-Z . 55958/11 . Bezirk ), in Erledigung eines Necnrses des Vor-
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standes der israelitischen Cultusgemeinde Wien folgende Ministerial-
Entscheidung intoniert:

Das hohe k. k. Ministerium des Innern hat mit Erlass vom 6. Juni 1897,
Z . 3196 , Nachstehendes anher eröffnet:

Mit der Statthalterei -Entscheidnng vom 13 . April 1896 , Z . 41634
ox 1894 , wurde in Bestätigung des Bescheides des magistratischen Bezirks¬
amtes fiir den II . Wiener Gemeindebezirk vom 16 . Februar 1894 , Z . 5890,
dem Einschreiten der israelitischen Cultusgemeinde ia Wien um Beseitigung
der hebräischen Schildaufschriften bei den im obigen Gemeindebezirke befind¬
lichen Geschäftslocalen der Fleisch -Verschleißer K. N, , A. S . und I . W , nicht
stattgegcben.

Über den dagegen vom Vorstände der genannten Cultusgemeinde ein-
gebrachten Necnrs findet das k. k. Ministerium des Innern nach mit dem
k. k. Ministerium für Cnltns und Unterricht gepflogenen Einvernehmen die
angefochtene Statthalterei -Entscheidnng , sowie den derselben zugrundeliegenden
bezirksämtlichen Bescheid, insoweit diese Entscheidungen sich ans I . W . be¬
ziehen , zu beheben und der Genannten die Entfernung der erhobenermaßen
an der äußeren Eingangsthüre ihres Geschäftslocales im II . Bezirke,
S . . . gasse 21 , in hebräischen Schriftzeichen angebrachten Aufschrift „Koscher¬
fleisch" anfzntragen , »veil das Schächten , die Qnalificiernng des Fleisches als
„koscher", sowie die Beaufsichtigung des Ansschrotcns von „Koscherfleisch'
Cultusangelegenheiten der israelitischen Neligionsgesellschaft sind , I . W . nicht
nachgewiesen hat , dass sie den diesbezüglichen Anforderungen der israelitischen
Cultusgemeinde in Wien nachgekommen sei, und dieselbe, in solange ein
solcher Nachweis nicht erbracht  ist , auch zu der obenerwähnten
äußeren Bezeichnung ihrer Betri ebsst ärte  gemäß § 44 der Gewerbe¬
gesetznovelle vom 15 . März 1883 , R .-G .-Bl . Nr . 39 , nicht berechtigt erscheint.

Was dagegen K. N . betrifft , welche den nachträglich gepflogenen Er¬
hebungen zufolge bei ihrem im II . Bezirke , K . straße 30 , befindlichen
Geschüftslocale außer einer in deutscher Sprache abgcfassten Aufschrift auch
eine Tafel angebracht hat , auf welcher ihr Name in hebräischen Schriftzeichen
steht, so wird dem eingangs erwähnten Necnrse der Cultusgemeinde keine
Folge gegeben , nachdem gegen diese Art der äußeren Bezeichnung der Betriebs¬
stätte ein im Gesetze begründeter Anstand nicht obwaltet.

Hinsichtlich der A. S . entfällt eine weitere Entscheidung anlässlich des
vorliegenden Necnrses ans dem Grunde , weil die Genannte nach dem Er¬
gebnisse der gepflogenen Erhebungen inzwischen den von ihr im II . Bezirke,
K . straße 26 , betriebenen Fleisch -Verschleiß aufgegeben hat.

Die Beilagen des Berichtes vom 19 . Jänner d . I ., Nr . 3903 , folgen
zurück.

(Beschränkung des Ftthrwerkverkehres in der Hechten
gasse im Bezirke . )

Der Wiener Magistrat hat unter dein 8 . Juli 1897,
M .-Z . 120219/V , Nachstehendes knndgeinacht:

Zur Verhütung von Unfällen und Verkehrsstockungen in dem engen,
zwischen den Gassenfronten der Häuser Or . -Nr . 17 und 18 gelegenen Theile
der Hechtengasse im IV . Bezirke , wird daselbst, vom 1 . August d. I . an , der
Verkehr von Fuhrwerk aller Art untersagt , und wird zu diesem Zwecke dieser
Straßentheil an seinen beiden Enden durch je einen nmlegbaren Holzpflock ab¬
gesperrt . Von diesem Verbote sind nur die zu und von den genannten zwei
Häusern verkehrenden Fuhrwerke ausgenommen , für welche der Schlüssel zur
Umlegung und Wiederaufstellnng der Holzpflöcke bei der städtischen Feuerwehr-
siliale im znnächstgelegenen Gemeindehanse in der Kleinschmidgasse gegen
Wiederhinterlegnng nach gemachtem Gebrauche bereit liegt.

Übertretungen dieser Anordnung werden nach § 93 des Wiener Gemeiude-
statnts an den Schnldtragenden mit Geldstrafen bis znm Betrage von 200 fl.
oder mit Arreststrafen bis zu 14 Tagen geahndet.

22 .

(Ergänzung des K 66 : 4 der Wehrvorschriften
I . Theil .)

Kundmachung des Ministeriums für Landesvertheidignng
vom 10 . Juli 1897 , N .-G .-Bl . Nr . 166:

Im Einvernehmen mit dem k. und k. Neichs - Kriegsministerinm wird die
Giltigkeitsdaner des Eintriltsscheines , welchen die Einjährigfreiwilligcn -Aspi-
ranten nach § 69 : 4 lit . a der Wehrvorschriften I . Theil (Verordnung des
Ministeriums für Landesvertheidignng vom 15 . April 1889 sN.-G .-Bl . Nr . 45s)
ihren diesfälligen Gesuchen auznschließen haben , auf drei Monate vom Tage
der Ausstellung an gerechnet , festgestellt, und es bleibt der Eintrittsscheiu nach
Einbringung des Gesuches während der Dauer der Verhandlung auch über
die angeführte Frist , und zwar bis zur Entscheidung über das Gesuch in
Geltung.

Die Giltigkeit der Nachweise nach § 64 : 4 lit . c und ä , der Wehr-
Vorschriften I . Theil , unterliegt keiner Zeitbeschränkung.

23 .

(Giftverschleifz .)
Das magistratische Bezirksamt für den XVI . Bezirk , Ottakring in Wien,

hat zur G .-Z . 8224/25 ex 1897 , die Anzeige des Julius Ludwig Dum von
der erfolgten Transferierung des Verschleißes von Giften und des Verschleißes
von chemischen Prodncten und Bedarfsartikeln vom VII . Bezirke, Ziegler¬
gasse 44 in den XVI . Bezirk , Neiuhartsgasse 41 , zur Kenntnis genommen.

Ferner hat das magistratische Bezirksamt für den I . Bezirk, mit Bescheid
vom 10. Juli 1897 , G .-Z . 22000 , dem püarm . Gustav Hell  in
Troppan , die angesnchte Coucession znm Verschleiße von Giften im I . Bezirke,
Sterugasse 8, verliehen , und die Bestellung des Karl Klobantschnik  znm
verantwortlichen Geschäftsführer genehmigt.

24 .

(Öffentliche Sammlungen . )
Laut Erlasses der k. k. n .-ö. Statthalterei vom 3 . Juni 1897 , Z . 49962

(M .-Z . 113I94/III ), hat das hohe k. k. Ministerium für Cultus und Unter¬
richt sich mit Erlass vom 18. Mai 1897 , Z . 10028 , im Einvernehmen mit
dem k. k. Ministerium des Innern bestimmt gefunden , dem Comito für
den Wiederaufbau der griechisch - orientalischen Kathedrale in
Cattaro,  die erbetene Bewilligung zur Sammlung von freiwilligen Bei¬
trägen für den bezeichnten Zweck in dem Kronlande Österreich unter der
Enns , und zwar für einen Zeitraum von höchstens sechs Monaten und mit
der Einschränkung zu ertheileu , dass diese Sammlung lediglich bei Angehörigen
des griechisch orientalischen Glaubensbekenntnisses und mit strengem Ausschlüsse
der Sammlung von Hans zu Haus vorzunehmen ist.

Zugleich ist zu veranlassen , dass in jedem Verwaltungsgebiete nur je
2 (zwei ) Sammler  zngelassen werden , welche sich vor Beginn der Samm¬
lung unter Vorweisung einer entsprechend ausgestellten Legitimation im
Präsidium der k. k. n .-ö. Statthalterei behufs Erlangung der speciellen
Sammlungs -Licenz vorzustellen haben.

Über Ermächtignug des hohen k. k. Ministeriums des Innern vom
22 . Mai 1897 , Z . 4894 M . I ., hat ferner die k. k. Statthalterci in Wien
unterm 4 . Juni 1897 , Z . 48646 (M .-Z . 113601/III ) , die dem Asplverein e
für arme , kranke Kinder in  Ischl mit dem Erlasse vom 24 . Februar
1897 , Z . 15184 , ertheilte Sammlnngsbewilligung für Niederösterreich bis
Ende 1897 verlängert , und mit Erlass vom 22 . Juni 1897 , Z . 51357 (M .-
Z . 124658/111 ), dem Verein „Patronage für katholische Arbeiterinnen
in Wien"  eine Sammlung milder Gaben für Bereinszwecke in Niederösterrcich
im Jahre 1897 bei bekannten Wohlthätern , also mit Ausschluss der Sammlung
von Hans zu Hans , bewilligt.

II. Rmm,M»I>esti»l»n»utt'il.
5fMl nU) :

25 .
( Obst - und Südfrüchten Detailverschleisr auf den

Währinger Märkten . )
Zufolge Stadtraths - Beschlusses vom 4 . Juni 1897 Z . 5207 (M .-

Z . 101210/XV ), wurde das Ansuchen der Genossenschaft der Marktoictualien-
händler um Gestattung des Feilbietens seitens der Obst - und Südfrüchteu-
Detailverschleißer auf den Währingcr Märkten , und zwar am Johann
Nepomuk Voglplatze , in der Kutschkergasse und L>chopenhauerstraße von mittags
bis znm Einbrüche der Dämmerung an Wochentagen bewilligt.

26 .
(Herabfehnng von Canaleinmündnttgsgebüren .)

Der Stadtrath hat anlässlich eines speciellen Falles , in welchem seitens
eines magistratischen Bezirksamtes der Antrag auf Herabsetzung der nach dem
Gesetze vom 19. Jänner 1890 , L.-G .- n . V .-Bl . Nr . 9 , vorgeschriebenen Canal-
eiumündnngsgebür gestellt wurde , ohne dass in dem Anträge auf das die
Grundlage der Herabsetzung bildende G . vom 9 . April 1894 . L. G .- n . V .-Nl
Nr . 14, Bezug genommen worden wäre , das magistratische Bezirksamt mit
dem Bescheide vom 25 . Juni 1897 , Z . 25830 , angewiesen , diese Novelle in
solchen Fällen immer hervorzuheben.

27 .
(Zninittlnng der Kundmachnngen wegen städtischer
Arbeiten nnd Lieferungen an den Verein „ Christliche

Familie " in Wien . )
Der Wiener Stadtrath hat zufolge Beschlusses vom 7. Juli 1897,

Z . 6339 (M .-Z . 87699/V ), die städtische Kanzleidirection angewiesen , ein
Exemplar jeder Kundmachung wegen Vergebung von kommunalen Arbeiten
oder Lieferungen durch eine allgemeine öffentliche Osfertverhandlung mit dem
Zeitpunkte ihrer Affichierung der Centralleitung des Vereines „Christliche
Familie " in Wien , VI ., Baruabitengasse 10, zuzumitteln.



71Amtsblatt der k. k. Reichshaupt- und Residenzstadt Wien . — Nr . 61 , 30 . Juli 1897.

ZltmMiat:
28.

(Überwachung der Privatbaustthrttttgeu rmksichtlich
etwaiger Abweichungen von den genehmigten Ban

Plänen . )
Magistrats -Director T a cha u hat an die magistratischen

Bezirksamtsleiter rc. unterm 15 . Juni 1897 , M .-D .-Z . 1387,
nachstehenden Erlass gerichtet:

Der Hcrr Bürgermeister hat unterm 25 . Mai 1897 zur Zahl 4985
nachstehenden Erlass au mich gerichtet:

„Wiederholt hat sich der Fall ereignet , dass von den genehmigten Ban¬
plänen seitens der Bauwerber abgewichen wurde , ohne dass seitens des be¬
treffenden magistratischen Amtes ans diese Abweichung aufmerksam gemacht
worden wäre.

Anlässlich des von einem magistratischen Bezirksamte vorgelegten An¬
trages ans nachträgliche Genehmigung des bei einem Hanse ohne Bewilligung
ansgesührten Dhorportales hat daher der Stadtralh beschlossen, es sei dem
Magistrate und den magistratischen Bezirksämtern zur Pflicht zu machen,
derartige Abweichungen von den genehmigten Plänen strengstens zu über¬
wachen ."

Hievon setze ich Euer Wohlgeboren unter Hinweis ans die Magistrats-
Decrete vom 12 . Jänner 1892 , Z . 502253 sx 1891 (siehe Amtsblatt „Ver¬
ordnungen rc." , Seile 8) und vom 10 . Februar 1896 , Z . 22488 (siehe Amts¬
blatt „ Verordnungen rc. 1896 , Seite 31 ), mit der Weisung in die Kenntnis,
die Privatbauführungen genanestens zu überwachen und bei den vom Stadt¬
bauamte zur Anzeige gebrachten Abweichungen von den genehmigten Bau¬
plänen die Schnldtragenden einer strengen Bestrafung znzuführen.

2;».
(Behandlung der (̂ ewerbeanmeldnttgen und Erwerb
ftenererklärnttgen mit Rücksicht ans die neuen Steuer

geselle . )
Magistrats -Director Tuch au hat den magistratischen Bezirks¬

ämtern mit Erlass vom 15 . Juli 1897 , M . Z . 132596/XV11,
Nachstehendes zur Kenntnis gebracht:

Das Präsidium der hohen k. k. Finanz -Landes -Direction hat folgenden
Erlass an das Magistrats -Präsidium gerichtet:

„Zufolge der ZZ 41 und 64 des Gesetzes vom 25 . Oktober 1896 , N .-G .-Bl.
Nr . 220 , hat jeder , der eine steuerpflichtige Unternehmung oder Beschäftigung
beginnt oder eine neue Belriebsstätte eröffnet , dieselbe vor oder längstens
mit dem Betriebsbeginne bei der Steuerbehörde erster Instanz anznmelden
und sind die Erwerbstenererklärungeu über individuelle Aufforderung der
Steuerbehörde binnen einer in dieser Aufforderung festzusetzenden, mindestens
achttägigen Frist bei derselben einzubringen.

Der Artikel 50 der Vollzugsvorschrift zum I . Hauptstücke des bezogenen
Gesetzes enthält weitere Bestimmungen des Inhaltes , dass die Erstattung einer
durch die Gewerbevorschriften vorgezeichneten Anmeldung bei einer Gewerbe¬
behörde noch nicht als Erfüllung der Pflicht der Anmeldung bei der Steuer¬
behörde gelte , dass es jedoch genüge , wenn eine stempelfreie Abschrift der an
die Gewerbebehörde gerichteten Anmeldung , d. i. vor vder gleichzeitig mit dem
Betriebsbeginne bei der Steuerbehörde eingebracht werde.

Aus letzterer Bestimmung im Zusammenhänge mit Z 243 , Z . 1 des be¬
zogenen Gesetzes ergibt sich, dass derjenige , welcher das Gewerbe bei der
Gewerbebehörde angemeldet hat , jedoch die Anzeige bei der Steuerbehörde
unterlässt , nicht wegen Slenerverheimlichuug zur Verantwortung gezogen
werde » kann ; allerdings ist aber den Steuerbehörden durch die Bestimmungen
des Z 2 des Gesetzes vom 18 . Mürz 1876 , R .-G .-Bl . Nr . 31 , das Recht
gewahrt , im Falle der eine Pflichtverletzung involvierenden Unterlassung der
Steueranmeldung nachträglich mit der Stenerbemessnng vorzugehen.

Nachdem Nachtragsbemessungen im allgemeinen und insbesondere vom
«Standpunkte der gefährdeten Stcuereiubringung thunlichst vermieden werden
sollen , empfiehlt es sich, Maßnahmen für jene' Fälle zu treffen , wo Gewerbe
oder Beschäftigungen , welche der allgemeinen Erwerbsteuer nuterliegen , zwar
bei der Gewerbebehörde angemeldet , jedoch der Steuerbehörde gar nicht oder
nicht rechtzeitig angezcigt werden.

Auf Grund des Z 270 des citierten Gesetzes vom 25 . Oktober 1896
wird das Präsidium eingeladen , die magistratischen Bezirksämter , falls es
ncch nicht geschehen sein sollte, sogleich äuzuweisen , alle nach dem 1. Jnni
1897 stanfindcuden Gewerbe - (Concessions -)verleihungen , sowie alle denselben
bekannt werdenden Fälle von Gcwerbeübersicdluugen oder Betriebsstätten-
eröfsuuugeu der zuständigen Steueradministration mittels individueller Ver¬
ständigung mitzutheilen.

Zufolge Art . 18, P . 2, Abs. 2 der Vollzngsvorschrift hat die bisher in
Wien übliche Aufnahme der Erwerbsteuererkläruugen durch die magistratischen
Bezirksämter in Hinkunft allerdings zu unterbleiben ; diese Anordnung bezieht

sich jedoch nur auf die behufs Veranlagung der neuen allgemeinen Erwerb¬
steuer vom Jahre 1898 an eiuznbringenden Erwerbstenererklärungeu ; dagegen
ist in Gemäßheit des Art . XV des Personalstcuergesetzes , wonach Angelegen¬
heiten , die sich auf die für die Zeit vor dem 1. Jänner 1898 zu entrichtenden
Steuern auch nach diesem Zeitpunkte » ach den bisherigen Normen zu behandeln
sind, rücksichtlich aller bis zum 31 . Decembcr 1897 steuerpflichtigen Betriebe
die Erwerbsteuererklärung wie bisher aufzunehmen und in Gemäßheit des
8 8 des Erwerbstenerpatentes die entsprechende Bestenernng bei der zuständigen
Steuerbehörde zu beantragen.

Das Präsidium wird eingeladen , in diesem Sinne auf die magistratischen
Bezirksämter eiuznwirken und dieselben insbesondere anznweisen , auf die
thunlichst baldige Finalisiernng aller noch nach den bisherigen Personalstencr-
vorschriften zu behandelnden , bei denselben noch anhängigen , beziehungs¬
weise anhängigwerdenden Verhandlungen besonderes Augenmerk zu verwenden ."

Die magistratischen Bezirksämter werden zur genauen Befolgung des
vorstehenden Erlasses mit dem Bemerken anfgefordert , dass wegen allfälliger
Änderung der Drucksorten für Gewerbescheine und Coucessionsdecrete die ein¬
zelnen Bezirksämter , beziehungsweise die BezirksamtSleiter -Confereuz das Er¬
forderliche zu verfügen hätten.

(Verzeichnis der im Reichsgeseichlatte und im Landes-
geseichlatte für Österreich unter der Enns im Jahre

1867 pnblieierten Gesetze und Verordnungen .)

X. Ncichsgcsthblatt.

Nr . 134 . Verordnung des Finanzministeriums
vom 1 . Juni 1897 , betreffend die Abänderung der Bezeichnung der
neu errichteten Steueradministrationen in Prag.

Nr . 135 . Verordnung des Finanzministeriums vom
9 . Juni 1897 , betreffend die Einziehung der Knpferscheidemünzen zn
einem und zu einem halben Kreuzer österreichischer Währung.

Nr . 136 . Kundmachung des Finanzministeriums
vom 20 . Mai 1897 , betreffend die Befngniserweiternng des k. k.
Hanptzollamtes II . Classe in Wels.

Nr . 137 . Concessionsurkunde vom 26 . Mai 1897
für die Localbahn Laibach (Bresoviz )— Ober -Laibach.

Nr . 138 . Concessionsurkunde vom 26 . Mai 1897
für die Localbahn von Hermann -Möstetz nach Borohradek mit Abzweigung
von Hrochow -Teinitz nach Chrast.

Nr . 136 . Concessionsurkunde vom 31 . Mai 1897
für die Localbahn Poliöka — Skutsch.

Nr . 146 . Verordnung der Ministerien des Acker¬
baues , des Innern , der Finanzen , des Handels und
der Eisenbahnen vom 6 . Jnni 1897 , betreffend die Er¬
mächtigung einiger k. k. Jnuerlandszollämter zur Abfertigung der mit der
Post ans dem Anslande einlangenden Pflanzenscndnugen.

Nr . 141 . Verordnung des Finanzministeriums vom
12 . Jnni 1897 , betreffend die Umwandlung der Stener-Localcom-
mission in Czernowitz in eine Steueradministration.

Nr . 142 . Verordnung des Handelsministeriums im
Einvernehmen mit den Ministerien des Innern und
der Finanzen vom 18 . Jnni 1897 , betreffend das Verbot
des Hausierhandels im Gebiete der Landeshauptstadt Salzburg.

Nr . 143 . Kundmachung des Finanzministeriums
vom 28 . Mai 1897 , betreffend die Ergänzung beziehungsweise Ab¬
änderung des Verzeichnisses jener italienischen Versuchsanstalten , welche zur
Ausstellung von Aualysenccrtificaten für italienische Weine ermächtigt sind.

Nr . 144 . Erlass des Finanzministeriums vom
8 . Jnni 1897 , betreffend die Herstellung der amtlichen Znckerverschluss-
markcn ohne Anwendung des Abziehverfahrens.

Nr . 145 . Kundmachung des Finanzministeriums
vom 17 . Jnni 1897 , betreffend die Errichtung einer Expositnr des
Nebenzollamtcs Weigsdorf in Engelsdorf.
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Nr . 146 . Kundmachung des Handelsministeriums
vom 18 . Juni 1897 , womit ein Nochtrag zu den Vorschriften in
Betreff der Aichnng und Stempelung eines automatischen Petroleum -Wäge-
apparates der Firma Brauner L Klasek veröffentlicht wird.

Nr . 147 . Kundmachung des Handelsministeriums
vom 18 . Juni 1897 , womit ein Nachtrag zu den Vorschriften, be¬
treffend die Aichnng und Stempelung von Messapparaten für Petroleum und
andere einer starken Verflüchtigung unterliegende Flüssigkeiten , verlantbart wird.

Nr . 148 . Berorduuug des Handelsministeriums
im Einvernehmen mit den Ministerien des Innern
und der Finanzen vom 18 . Juni 1897 , womit die Mini-
sterialverordnung vom 7 . Mai 1895 fN .-G .-Bl . Nr . 66 ), betreffend die
periodische Nachaichnng der Messapparate für Petroleum und andere einer
starken Verflüchtigung unterliegende Flüssigkeiten , abgeändert wird.

Nr . 149 . Verordnung der Ministerien der Finanzen
und des Handels vom 20 . Juni 1897 , betreffend die Er¬
gänzung der Bestimmungen des alphabetischen Warenverzeichnisses zum Zoll¬
tarife beim Schlagworte „ Presslücher " .

Nr . 130 . Kundmachung des Finanzministeriums
vom 17. Juni 1897 , wegen Auflassung der Pnnziernngsslätten in
St . Pölten , Scheibbs , Nied , Braunau in Oberösterreich , Bochnia , Oaslan
und Eger.

Nr . 131 . Verordnung des Finanzministeriums vom
25 . Juni 1897 , womit in Ausführung der ZH 28 und 198 des Gesetzes
vom 25 . Oetober 1896 (N .-G .-Bl . Nr . 220 ) die Höhe der den Vorsitzenden
und Mitgliedern der Commissionen für die allgemeine Erwerbstener und für
die Personaleinkommenstener gebürenden Reisekostenvergütnng geregelt , ferner
eine Bestimmung über den Anspruch der im Sinne des Z 199 gewählten
Vertrauensmänner auf eine Neisekostenvergütnng getroffen wird.

Nr . 132 . Couressivusurkuude vom 22 . Juni 1897
für die Eisenbahn Zeltweg —Wolfsberg und Unterdranbnrg — Wöllan.

Nr . 133 . Verordnung des Justizministeriums im
Eiliveruehmeu mit den Ministern des Innern und des
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Unterricht vom 6 . Ma i 1897 , betreffend die Execntion gegen Ge¬
meinden und gegen als öffentlich und gemeinnützig erklärte Anstalten .*)

Nr . 134 . Kundmachuug des Finanzministeriums
vom 25 . Juni 1 897,  betreffend die Umwandlung derNebcnzollämter
I . Elaste Canal Nosega und Dnino , sowie des Nebenzollamtes II . Elaste
Mernico in Zollexposituren , dann betreffend die Nenanfstellung der Zoll¬
abfertigungsstellen in Triest.

Nr . 133 . Verordnung der Ministerien der Justiz
und der Finanzen im Einvernehmen mit dem Obersten
Rechnungshöfe vom 29 . Juni 1897,  betreffend die Ermächtigung
der Eivilgerichts -Depositenäintcr in Prag , Graz und Triest zur Beschaffung
neuer Conponsbogen zu den in gerichtlicher Verwahrung befindlichen Wert¬
papieren.

Nr . 136 . Verordnung des Justizministeriums vom
5 . Juli 1897 , betreffend die Errichtung des Kreisgerichtes Marburg in
Steiermark.

Nr . 137 . Verordnung des Justizmiuisters vom
24 . Juni 1897 , betreffend die Ausübung der den Execntionsgerichten
zngewiesenen gerichtlichen Geschäfte.

Nr . 138 . Verordnung des Ministeriums für Cultus
und Unterricht im Einvernehmen mit dem Ministerium
des Innern vom 20 . Juni 1897,  betreffend die Einführung
einer theoretischen Staatsprüfung an dein Cnrse für Bersichernngstechuik an
der k. k. technischen Hochschule in Wien.

») Erscheint in dieser Nummer der „Verordnungen rc ." vollinhaltlich ausgenommen.

Nr . 130 . Concessionsurkuude vom 18 . Juni 1897,
für die Localbahn Knttcnthal — Untcr -Cetno.

Nr . 160 . Kundmachnng des Eisenbahnministeriums
vom 5 . Juli 1897 , betreffend die Concessioniernng einer normal-
spnrigen Kleinbahn zum Rennplätze bei Kottingbrnnn.

Nr . 161 . Kuudmachung des Finanzministeriums
vom 24 . Juni 1897 , betreffend die Ermächtigung desk. k. Nebenzoll¬
amtes in Corinons zur zollfreien Abfertigung von retonrgehenden Emballagen.

Nr . 162 . Kundmachuug des Finanzministeriums
Vom 5 . Juli 1897 , betreffend die Ermächtigung derk. k. Hanptzoll-
ämter II . Elaste in Bielitz und Loschen zur zollfreien Behandlung von voraus-
und nachgesendcten Neisceffccten.

Nr . 163 . Verordnung des Justizministeriums vom
8 . Juli 1897 , betreffend die Zuweisung der Gemeinde Znorow zu dem
Sprengel des Bezirksgerichtes in Straßuitz in Mähren.

Nr . 164 . Verordnung der Ministerien derFiuauzeu
und des Handels vom 10 . Juli 1897 , betreffend die Er¬
gänzung der Bestimmungen zu den Schlagworten „Thonwaren " und „Ziegel"
des alphabetischen Warenverzeichnisses zum Zolltarife.

Nr . 163 . Verordnung der Ministerien der Finanzen
und des Handels vom 10. Juli 1897 , betreffend die Er¬
gänzung der Bestimmungen des alphabetischen Warenverzeichnisses zum Zoll¬
tarife beim Schlagworte „ Maße und Maßstäbe " .

Nr . 166 . Kundmachuug des Ministeriums für
Laudesvertheidiguug vom 10 . Juli 1897 , betreffend eine
Ergänzung des Z 69 : 4 der Wehrvorschrificn I . Theil .*)

Nr . 167 . Verordnung des Justizministeriums vom
11 . Juli 1897 , betreffend die Zuweisung der Gemeinde Patzetlnk zu

dem Sprengel des Bezirksgerichtes in Holleschan, beziehungsweise des Kreis¬
gerichtes in Nng .-Hradisch in Mähren.

Nr . 168 . Erlass des Finanzministeriums vom
12 . Juli 1897 , betreffend die Bezeichnung der Znckererzengnisse mit
gewerblichen Marken.

Nr . 160 . Kaiserliche Verordnung vom 15 . Juli
1897 , betreffend die Eröffnung von Nachtragscrediten zum Staatsvoran-
schlage und zum Jnvestitionspräliminare für das Jahr 1897.

Nr . 170 . Verordnung des Justizmiuisters vom
18 . Juli 1897 , betreffend das Personal der Gerichtskanzlei(Kanzlei-
personal -Verordnnng ) .

L. Landcsgesehblntt.

Nr . 30 . Kundmachung des k. k. Statthalters im
E rz Herzog thume Österreich unter der Enns vom
24 . Juni 1897 , Z . 56815 , betreffend die Eiuhebnng einer Bier-
consnmanflage in der Gemeinde Stockerau.

Nr . 40 . Kundmachuug des k. k. Statthalters im
Erzherzog thume Österreich unter der Enns vom
13.  Juli 1897, Z.  5141/1 *1'. , betreffend die Evidenthaltnng der
Personen des Mannschaflsstandes des Heeres und der Kriegsmarine , sowie der
Landlvehr in der Gemeinde Krems.

*) Erscheint in dieser Nummer der „Verordnungen " rc . vollinhaltlich ausgenommen.
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I. Vn'ink»iti»gen n»i> Entlcheiäunge».
i

(Schlachtgebür für Schweine .)
Die k. k. n .- ö. Statthalterei hat mit Erlass vom 2 . Jänner

1897 , Z . 121699 ex 1896 (M .-Z . 1089/XV ), dem Wiener
Magistrate Nachstehendes zur Kenntnis gebracht:

Die k. k. Statthalterci findet die mit Erlass vom 3 . November 1896,
Z . 90800 (M .-Z . 192386/XV ), vorläufig provisorisch erfolgte Genehmigung
des vom Wiener Gemeinderathe in der Sitzung vom 18. September v. I.
gefassten Beschlusses, wonach die Schlachtgcbür für die neu eingerichteten
Schwcineschlachtstätten in der fünften Abtheilung des St . Marxer Schlacht¬
hauses , sowie im Meidlinger Schlachthanse mit 50 kr. Per Schwein ohne
Unterschied der Gattung festgesetzt wurde , nunmehr , nachdem das hohe k. k.
Ackerbauministerinm mit Erlass vom 22 . December 1896 , Z . 23438 , diese
h. o. Verfügung zur Kenntnis genommen hat , definitiv zu ertheilen.

Das genannte hohe Ministerium hat ferner laut des bezogenen Erlasses
im Einvernehmen mit dem hohen k. k. Ministerium des Innern und dem
hohen k. k. Handelsministerium den in derselben Sitzung des Gemeinderathes
gefassten Beschluss , womit die Gebür für die Benützung der Stechhütte auf
dem Central -Viehmarkte für ein Schwein ohne Unterschied der Gattung mit
50 kr. bestimmt wurde , genehmigt.

Die Festsetzung dieser Gebür für die Benützung der Stechhütte ist als
nachträgliche Ergänzung in den mit dem Ministerial -Erlasse vom 6. Juni

1887 , Z . 6030 , genehmigten Marktgebürcntarif für den Wiener Central -Vieh-
markt in St . Marx aufznnehmen und zu publicieren.

Schließlich wird der Wiener Magistrat eingeladen , 10 Exemplare der
Marktordnung vorzulegen , vorausgesetzt , dass die Marktordnung in einer den
erfolgten Abänderungen und Ergänzungen entsprechenden Fassung dortamts

" ^ ^ Die ^ Beilagcn des Berichtes vom 22 . September 1896 , Z . 150912,
folgen zurück.

2 .

(Erwerbstenerpflicht eines lediglich znr Entgegen¬
nahme von Bestellungen errichteten Bureaus . -

Entscheidung des k. k. Venvaltnngsgerichtshofes vom
14 . Jänner 1897 , Nr . 93 sx 1897 (M .-Z . 90465/XV1I ) :

Im Namen Seiner Majestät des Kaisers!

Der k. k. Vorwaltnngsgerichtshof hat unter dem Vorsitze des k. k.
zweiten Präsidenten Dr . Freiherrn v. Lemayer,  in Gegenwart der Räthe
des k. k. Verwaltnngsgerichtshofes , k. k. Senatspräsidenten Dr . Freiherrn v.
Budwinski,  k . k. Hofräthe Dr . Verdin , Birnbacher  und Dr . Freiherr»
v. Schenk , dann des Schriftführers k. k. Hofseeretärs Dr . Pawlitza,  über
die Beschwerde des österreichischen Vereines für chemische und metallurgische
Production in Aussig a . d. Elbe gegen die Entscheidung der k. niederöster-
reichischcn Finanz -Landes -Direction vom 1. Mai 1896 , Z . 14165 , betrefsend
die Erwcrbstenerpslicht des Betriebes eines „Central -Verkaufsbnreans der ver¬
einigten österr .-ungar . Sodafabriken ", nach der am 14 . Jänner 1897 durch-
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geführten öffentlichen mündlichen Verhandlung , und zwar nach Anhörung des
Vortrages des Referenten , sowie der Ausführungen des Dr . Anton P erg elt,
Hof - und Gerichtsadvocaten in Wien , in Vertretung des beschwerdeführenden
Vereines und der Gegenansführnngen des k. k. Ministerial -Vice -Sccretärs
Dr . Pensch,  in Vertretung der belangten k. k. niederösterreichischen Finanz-
Landes -Direction , zu Recht erkannt:

Die angefochtene Entscheidung wird als gesetzlich nicht begründet auf¬
gehoben.

Entsch ei d n n gs gr ü n d e:

Die belangte k. k. Finonz -Landes -Direction hat mit der angefochtenen
Entscheidung den Necnrs des beschwerdeführenden Vereines gegen die dem¬
selben von der Steneradministration für den l . Bezirk in Wien vom Betriebe
des „ Central -Verkaufsbnreans " in Wien vom II . Semester 1888 angefangen
in der II . Hanptbeschäfiignngs -Abtheilnng vorgeschriebene Erwerbstener jähr¬
licher 105 fl . auf Grund der gepflogenen Erhebungen , insbesondere mit
Rücksicht auf die Anmeldung eines „ Central -Verkaufsbureans " in Wien und
die weiteren Erhebungen , wonach sich das unter der Leitung des beschwerde-
führenden Vereines stehende Central -Verkanfsbnreau der vereinigten östcrr .-
nngar . Sodafabriken als eine besondere Vereinigung darstelle , welche mit den
einzelnen Teilnehmern , den Fabriken , nicht identisch ist, und fortlaufende
Handelsgeschäfte im Sinne des Art . 271 , Z . 2, und 272 , Z . 4 Handelsgesetz¬
buches abschliest , sonach als besondere Handclsunternehmnng gemäß 88 1, 2
und 9 des Erwerbsteuerpatentes und 8 11 des Central -Hofcommissions-
Decretes vom 14 . Jänner 1813 crwerbstenerpflichtig sei, keine Folge gegeben.

Der beschwerdesührende Verein wendet dagegen ein , dass die Lhätigkeit
des Central -Verkanfsburcans in Wien sich in keiner Beziehung als eine der¬
artige Beschäftigung darstelle , welche der Erwerbstener unterliegt . Das Central-
Verkanfsbnreau habe lediglich die Aufgabe , die von den Abnehmern ein-
langenden Bestellungen von Soda zu übernehmen und au die einzelnen
betheiligten Fabriken nach Maßgabe des jeder derselben Angewiesenen Con-
tingentes zu übermitteln . Alles übrige , nämlich die Bestimmung des Preises,
die Ausfertigung der Facturen , die Einbeziehung des Kanfschilliiigs , sei Sache
der einzelnen Fabriken . Mit dem Verkaufe habe aber das Verkanfsbnrcan gar
nichts zu thun , dasselbe besitze lediglich die Eigenschaft eines Evidenzhaltnngs-
bureaus und schließe Handelsgeschäfte überhaupt nicht ab . Die für den ge¬
werbsmäßigen Betrieb erforderlichen Eigenschaften , nämlich die Selbständigkeit
und das Streben nach Gewinn , die Möglichkeit eines Risicos , liegen also nicht
vor . Es könne daher auch nicht behauptet werden , dass das Ceittral -Verkanfs-
bnrcan Handelsgeschäfte im Sinne der Art . 271 , Z . 2, und 272 , Z . 4 Handels¬
gesetzbuches abschließe. Es handle sich vielmehr ausschließlich um eine Ver¬
tretung , welche in einer bestimmten Dienstleistung gegen einen im vorhinein
bestimmten Lohn ohne eigenes Nisico bestehe und daher nicht erwerbstener-
Pflichtig sei.

Der Verwaltnngsgerichtshof vermochte die angefochtene Entscheidung
nicht als gesetzlich gegründet zu erkennen.

Durch die mit den Angaben des beschwerdeführenden Vereines voll¬
kommen übereinstimmenden Erhebungen , insbesondere durch den Bericht des
Marktcommissariates vom 30 . Juli 1889 , Z 202194 , die Angaben des Ver¬
treters des Gremiums der Wiener Kaufmannschaft vom 3. October 1888 und
die Note der niederösterreichischen Handels - nnd Gewerbekammer vom 5. Oc-
tobcr 1891 , Z . 5995 , ist constatiert , dass die Beschäftigung des von den ver¬
einigten Sodafabriken in Wien errichteten sogenannten „ Central -Verkanfs-
bnrcans " lediglich darin besteht, dass dasselbe die von den einzelnen Soda¬
abnehmern entlaufenden Bestellungen au Soda in Evidenz zn halten und den
betheiligten >Lodafabriken nach Maßgabe des jeder derselben vertragsmäßig
zugewiesenen Contingentes zum Zwecke der Realisierung der Bestellungen zu-
znstellen hat . Für diese Leistung wird das Central -Verkanfsburean nicht von
Fall zu Fall von den einzelnen Fabriken oder von den Bestellern entlohnt
und werden die Angestellten des Bureaus von dem beschwerdeführenden Ver¬
eine, welcher diese Kosten wieder ans die einzelnen Fabriken repartiert , bezahlt.
Ein Verkauf von Soda durch das Verkaufsbureau findet nicht statt , sondern
die einzelnen Fabriken verkaufen direct an die ihnen zugewiesenen Abnehmer,
sacturieren direct und empfangen unmittelbar von den Abnehmern die ver¬
einbarten Kaufpreise.

In dieser Thätigkeit des Berkaussbnreans vermochte der Verwaltungs¬
gerichtshof die Ausübung von Handelsgeschäften im Sinne der in der ange¬
fochtenen Entscheidung citierten Art . 271 , Z . 2, nnd 272 , Z . 4 des Handels¬
gesetzbuches nicht zn erkennen , weil das Verkaufsburean nicht die Lieferung
von zn diesem Zwecke angeschafften Waren übernimmt und nicht gewerbsmäßig,
d. h. nicht fortdauernd und in gewinnbringender Absicht die Vermittlung oder
Abschließnng von Handelsgeschäften für andere Personen besorgt , die vom
Verkaufsburean vorgenommencn Handlungen nach der geschilderten Einrichtung
desselben vielmehr im vorhinein die Möglichkeit eines Gewinnes , sowie über¬
haupt jedes geschäftliche Risico  für das Verkanfsbnreau ansschließen . Es
kann daher von einer wirtschaftlich selbständigen Geschäftsthätigkeit des Vcr-
kanfsbnrcans , also von einer Erwerbsteuerpflicht im Sinne der Einleitung
znm Erwerbstenerpatcnte im vorliegenden Falle nicht die Rede sein.

Auch ans der Bezeichnung „ Central -Verkaufsbnrean " kann ein Schluss
ans die Thätigkeit dieses Bureaus und sonach ans die Erwerbstenerpflicht nicht
gezogen werden , weil , wie erwähnt , dieses Bureau tatsächlich weder kauft,
noch verkauft nnd auch die gewerbsmäßige Vermittlung von Kauf - und Ver¬
kaufsgeschäften nicht ausübt.

Der Verwaltungsgerichtshof war sonach nicht in der Lage, in der
Thätigkeit des Central -Berkanfsbnreans eine erwerbstenerpflichtige Beschäftigung
zn erkennen und konnte daher auch die von dem Vertreter der belangten
k. k. Finanz -Landes -Direction bei der öffentlichen mündlichen Verhandlung

vorgebrachte Einwendung , der zufolge der für den beschwerdeführenden Verein
ansgefertigte Erwerbstenerschein nachträglich ans „ die vereinigten Sodafabriken"
richtiggestcllt worden sei, nicht als relevant erkennen , weil dort , wo ein
erwerbsteuerpflichtiges Unternehmen überhaupt nicht vorliegt , die Frage nach
dem Namen des Steuersnbjecles gar nicht aufgeworfen werden kann.

Diesen Erwägungen zufolge musste die angefochtene Entscheidung gemäß
8 7 des Gesetzes vom 22 . October 1875 , R .- G .-Bl . Nr . 36 ex 1876 , ans¬
gehoben werden.

».
(Einfluss der neuen Civilprocessordttnng ans alle

Arten von Schiedsgerichten . )
Die k. k. ii .- ö. Statthalterei hat mit Erlass vom 12 . Februar

1897 , Z . 122949 ox 1896 «M .-Z . 33016 ) , dem Wiener Magi¬
strate Nachstehendes zur Kenntnis gebracht:

Das k. k. Handelsministerium hat mit Erlass vom 22 . December 1896,
Z . 22527 , aufmerksam gemacht , dass nach Art . 1 des Gesetzes vom 1. August
1895 , R .-G .-Bl . Nr . 112 , mit 1. Jänner 1898 die Bestimmungen der neuen
Civilproccssordnung für alle Arten von Schiedsgerichten Wirksamkeit gewinnen.

Es werden sohin jene Handels - nnd Gewerbckammerii , die Gewerbe¬
genossenschaften, sowie die Lagerhaus -Unternehmungen , bei welchen ständige
Schiedsgerichte organisiert sind, die betreffenden statutarischen Bestimmungen
den Anforderungen der neuen Civilprocessordnnng (88 577 bis 599 ) durch
ordnungsmäßige Beschlussfassungen rechtzeitig anznpassen haben , damit der
ungestörten Wirksamkeit dieser Schiedsgerichte ans den Bestimmungen der neuen
Civilprocessgesetze keine Hindernisse erwachsen.

Der Magistrat wird demnach anfgcfordert , in geeigneter Weise Vorsorge
zu treffen , dass die entsprechend geänderten Statuten der schiedsgerichtlichen
Ausschüsse der Gewerbegenossenschaften des dortigen Verwaltnngsgebietes recht¬
zeitig die hierämtliche Genehmigung erlangen.

Znm Bchnfe der Abänderung der Statuten der schiedsgerichtlichen
Ausschüsse der Genossenschaften wird dem Magistrate hierscits ein Musterstatut
hinausgegeben werden.

Hievon wird der Magistrat zur weiteren entsprechenden Amtshandlung
mit dem Aufträge in die Kenntnis gesetzt, die rechtzeitige Befolgung der dies¬
bezüglichen Aufträge genanestens zn überwachen.

Die n.-ö. Handels - nnd Gewerbekammer wird von der Statthalterei
direct verständigt.

4 .

(Anführung des Namens des zweiten Nnptnrienten
in Ehefähigkeitszengnisfen ist gestattet .)

Die k. k. n .-ö. Statthalterei hat mit Erlass vom 24 . April 1897,
Z . 31058 (M .-Z . 90453/XV1 ), dem Wiener Magistrate Nach¬
stehendes eröffnet:

Das hohe k. k. Ministerium des Innern hat mit Erlass vom 27 . März 1897,
Z . 8877 , betreffend die Form der für Österreicher , welche im Anslande zu
einer Ehe schreiten, anszustellenden Ehefähigkeitszengnisse in vorläufiger Er¬
ledigung des diesfalls von hier ans erstatteten Berichtes anher eröffnet , dass
cs keinem Anstande unterliegt , in den ermähnten Ehefähigkntszengnissen auch

den Namen des zweiten Nuptnrienten in passender Weise (etwa : N . N.
. . seiner

wird ans Anlass >" Aussicht genommenen Verehelichung mit . . . .

(folgt der Name des zweiten Nnptnrientenj bestätigt rc.), und zwar , insoweit
dies thnnlich ist, unter Angabe seiner Gebnrts - nnd Znständigkeitsdaten , anzn-
führen.

(Entlohnung der Sachverständigen bei politischen
Amtshandlungen .)

Die k. k. n .-ö. Statthalterei hat dem Wiener Magistrate mit
Erlass vom 12 . Mai 1897 , Z . 39392 ( M .-Z . 101968 ), Nach¬
stehendes zur Kenntnis gebracht:

Im Nachhange zu dem Erlasse vom 1. April 1885 , Nr . 4666 II n
(h. ö. Jutimation vom 23 . Mai 1885 , Z . 13164 ) (S . Magistrats -Verord¬
nungsblatt ex 1885 , pa § . 194 ), hat das hohe k. k. Ministerium für Landes-
vertheidignng eröffnet , dass die mit den Sachverständigen (Schätzlcnten)
welche nicht Staatsbeamte sind, rücksichtlich der Entlohnung seitens der poli¬
tischen Behörden zn treffenden Vereinbarungen nicht erst zn Beginn der be¬
züglichen Amtshandlungen , sondern gleich bei Bestellung derselben zu er¬
folgen haben.

Hievon wird der Magistrat infolge Erlasses des genannten hohen Mini¬
steriums vom 26 . April 1897 , Z . 8341/1898 , II . C ., zur Wissenschaft nnd
Danachachtnng in Kenntnis gesetzt.
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6 .

(Abstellung von eine klaglose Dnrchsuhruug der
Nusallversicheritttg bei den Baugewerbe » hindernden

Nbelständen . )
Die !. k. n .- ö. Statthalterei hat mit Erlass vom 13 . Mai

1897 , Z . 41689 ( M, -Z . 102985/XVII ) , dem Wiener Magistrate
Nachstehendes zur Kenntnis gebracht:

Laut Erlasses des hohen k. k. Ministeriums des Innern vom 28 . April
1897 , Z . 8816 , wurden in letzter Zeit zn wiederholtenmalen sowohl seitens
einzelner Arbeiter -Unfallversichernngsanstalten , als auch seitens anderer Körper¬
schaften , unter welchen insbesondere der Verein der Baumeister im Königreiche
Böhmen in Prag zn nennen ist, die ans zahlreichen Verhandlungen bekannten
Schwierigkeiten , welche sich einer klaglosen Durchführung der Unfallversicherung
bei den Bangewerben cutgegenstellen , neuerdings erörtert , und wurden Vor¬
schläge erstattet , die zum Theile zwar eine Gesetzcsändernng voraussetzen , zum
Theile aber im administrativen Wege durchführbar sind.

Als Übelstände wird besonders schwer empfunden , dass die ordnungs¬
mäßige Verrechnung und Abstattung des den Arbeiter -Unfallversichernngs-
anstalten gebürenden Versicherungsbeitrages hinsichtlich der bangcwerblichen
Betriebe nicht dnrchgesetzt werden kann , was die Unfallversichernngsanstalt
schädige und nothwendigerweise eine die ehrlich fatierenden Betriebsnnternehmer
bedrückende Rückwirkung auf die Gefahrenclassen -Eintheilnng üben müsse;
ferner dass durch die unbefugte Ausführung von Banarbciten den befugten
Gewerbetreibenden eine besonders drückende Concnrrenz deshalb erwachse , weil
sich die betreffenden Personen den ans der Unfallversicherung entspringenden
Lasten zu entziehen wissen.

Das genannte hohe Ministerium hat nun mit dem eingangs citierten
Erlasse Folgendes anher eröffnet:

Im Nahmen der bestehenden Gesetze wird sich diesen Übelständen nur
dadurch begegnen lassen , dass einerseits alle Mittel sorgfältig benützt werden,
welche die möglichst vollständige Heranziehung der Baugewerbe znr Erfüllung
der ans der Unfallversicherung erwachsenden Pflichten , insbesondere die ordnungs¬
mäßige Abstattung der Versicherungsbeiträge sicherstellen , und dass andererseits
seitens der Gewerbebehörden die einschlägigen gewerberechtlichen Bestimmungen
auf das strengste gehandhabt werden.

In erstercr Beziehung werden die politischen Behörden erster Instanz den
Unfallversichernngsanstalten eine wesentliche Unterstützung gewähren können,
wenn sie es sich angelegen sein lassen , über die in ihrem Bezirke bestehenden
beziehungsweise neu errichteten concessionierten Baugewerbe jene Mittheilungen
an die Arbeiter -Unfallversicherungsanstalten zn richten , zu denen sie gemäß
Z 18 , Absatz L U.-V .-G . verpflichtet sind.

Da zufolge des Erlasses des hohen k. k. Ministeriums des Innern vom
19 . Juni 1889 , Z . 11689 (intimiert mit dem Statthalterei - Erlasse vom 3 . Juli
1889 , Z . 38021 ), ein Pare der von den Betriebsnnternehmern erstatteten
Betriebsanzeigen znr Unfallversicherung bei der politischen Behörde erster
Instanz zum eigenen Amtsgebranche zn verbleiben hat , kann es hier keine
Schwierigkeiten bereiten , den Anstalten jene concessionierten Baugewerbe zu
bezeichnen , welche ihrer Anzeigepflicht nicht entsprochen haben , und das weiter
Erforderliche , einzuleiten.

Besonders schwierig gestaltet sich für die Unfallversicherung bekannter¬
maßen die Controle der einbekannten Lohnsummcn hinsichtlich der Bangewerbe-
treibenden.

Das Ministerium des Innern hat bereits mehrere Unfallversicherungs¬
anstalten auf die Nothwendigkeit verwiesen , der Controle der Baugewerbe ein¬
gehende Aufmerksamkeit zn widmen , eventuell die Bestellung besonderer Be¬
auftragter zur Controle dieser Betriebe in Aussicht zn nehmen.

In der eingangs erwähnten Eingabe des Vereines der Baumeister in
Prag wird eine ,. organische Vereinigung der Controle der Kranken - und Unfall¬
versicherung " in Anregung gebracht.

Wiewohl eine solche organische Bereinigung die Schaffung entsprechender
gesetzlicher Bestimmungen voraussetzt , ist doch auch bei dem gegenwärtigen
Zustande in vielen Füllen durch ein Zusammenwirken der Krankencassen mit
den Unfallversichernngsanstalten der erwünschte Erfolg zn erzielen.

Die Ausschreibungen der Krankencassen über die versicherten Personen
sind zwar , wie anlässlich von Necnrsentscheidungen wiederholt hervorgehoben
werden musste , znr Bestimmung der für die Unfallversicherung maßgebenden
Lohnsnmmen insbesondere hinsichtlich der Baugewerbe häufig nur in beschränktem
Matze verwendbar , immerhin aber meistens geeignet , um wenigstens grobe
Benachtheilignngen der Versicherungsanstalten hintanznhalten.

Den Ünfallversicherungsanstalten wird daher empfohlen , in der angeregten
Richtung den Contact mit den Krankencassen nach Möglichkeit zu pflegen.
Sache der polnischen Behörden wird es hiebei sein , die Versicherungsanstalten
in diesem Bestreben zn unterstützen und insbesondere ans die Krankencassen
nachdrücklich dahin einznwirken , dass sie ihre Ausschreibungen den Versicherungs¬
anstalten znr Verfügung stellen.

Von schwerwiegender Bedeutung sowohl für die Unfallversichernngs¬
anstalten , als auch für die Gewerbetreibenden selbst ist der Umstand , dass das
Unwesen der unbefugten Ausführung von Banarbeiten vielfach noch fortbesteht.

In dieser Beziehung wird ans den Inhalt des Ministerial -Erlasses vom
20 . Juni 1891 , Z . 22522 ex 1890 (intimiert mit Statthalterei - Erlass vom
23 . Juli 1891 , Z . 39192 ), betreffend die Abstellung von Missbränchcn bei
dem Baugewerbe durch Deckung des unbefugten Gewerbsbetriebes Dritter
mittels sogenannter Meisterzettcl verwiesen.

Auf einen in größerem Stile ansgeübten unbefugten Gewerbsbetrieb
beim Baugewerbe weist übrigens die erwähnte Eingabe des Vereines der
Baumeister in Prag hin . Dieselbe führt diesbezüglich ans:

..Diese Leute (nicht befugte Personen ), welche natürlich bei der Gewerbe¬
behörde nicht angemeldet sind, nehmen Bangehilfen (Maurer , Zimmerer n. dgl.)
ans , bezahlen , also beschäftigen dieselben , benützen ihre eigenen Banreqnisiten,
verwenden ihre eigenen Poliere und führen ans diese Weise im wahren Sinne
des Wortes ganz selbständig Bauten aus , geradeso , als ob sie befugte Bau-
gewerbetreibende wären.

Und werden diese Leute von der Baubehörde dazu verhalten (in großem
Maße ist dies gar nicht der Fall ) , dem Gesetze entsprechend den befugten Ban-
gewerbeinhaber ' namhaft zn machen , welcher den Ban ansführt und für den¬
selben verantwortlich ist, dann verschaffen sich dieselben einfach die sogenannte
„Aufsicht " (Deckung ) irgendeines mehr oder weniger zweifelhaften Baumeisters,
Maurermeisters , concessionierten Maurers , welcher um ein Spottgeld den Be¬
hörden gegenüber sich als der verantwortliche Bauführer repräsentiert , obwohl
er manchesmal gar nicht weiß , wo der Bau anfgeführt wird.

Es sind Fälle bekannt , wo mancher dieser Bangewerbsinhaber für
zwanzig und mehr Bauten (auch in verschiedenen Gegenden ) seinen Namen
hergegcben hat ; in vielen Bezirken hat dieses Übel derartige Dimensionen an¬
genommen , dass dort die Existenz ordentlich befugter Bangewerbetreibender
überhaupt unmöglich geworden ist.

Gemäß Z 44 des am 28 . December 1887 erlassenen Gesetzes (R .-G .-Bl.
Nr . 1 vom 1/Jänner 1888 ) über die Arbeiter -Unfallversicherung ist bloß der
betreffende Bangewerbetreibende verpflichtet , bei der Unfallversichernngsanstalt
die Anmeldung zn machen.

Infolgedessen melden die erwähnten Personen , welche keine Berechtigung
besitzen , gewerbliche Gehilfen zn beschäftigen , bei der Unfallversicherung nicht
an , weil sie hiezu nicht verpflichtet sind.

Der Bangewerbeinhaber , welcher die bloße Aufsicht hat , daher den Ban
nicht ausführt , meldet ebenfalls nicht an und kann dies überhaupt nicht thnn,
weil er ja keine Bangehilfen aufnimmt , bezahlt , also beschäftigt und infolge¬
dessen keine eigenen Lohnlisten führt . Und so kommt es , dass weder der Bau¬
herr , welcher den Ban ausführt , noch der Bangewerbeinhaber , welcher die
bloße „ Aufsicht " hat , Versicherungsbeiträge zahlen.

Ans diese Weise werden Jahr um Jahr beträchtliche Summen ver¬
schwiegen , von welchen die Unfallversichernngsanstalt hätte die ihr gebürenden
Versicherungsbeiträge bemessen können.

Da dieses Gebaren bedeutende finanzielle Vortheile mit sich bringt , welche
mit der thatsächlichen Befreiung von Stenern und anderen Gebüren beginnt
und die Gefahr eines Einschreitens seitens der Behörden bei den geschilderten
zerfahrenen Verhältnissen und bei dem gegenwärtigen Vorgänge bei den Er¬
hebungen der angezeigten Ungesetzlichkeiten , wie schon in einer besonderen
Eingabe des Näheren dargelegt wurde , eine sehr geringe ist , ist es erklärlich,
dass man geradezu dazu verlockt wird , Hochbauten auf diese Weise anszuführen,
was auch je weiter , desto häufiger geschieht.

Die Consegncnzen davon treffen bloß jene Baugewerbetreibenden , welche
sich ordnungsmäßig angemeldet haben und sich leicht controlieren lassen , also
vorzugsweise Gewerbcinhaber höherer Kategorien , welche in größeren Städten
ihren Sitz haben.

Es ergeht daher an den Magistrat über Auftrag des hohen k. k. Mini¬
steriums des Innern die Aufforderung , soweit die geschilderten Missbrauche
auch in dem dortigen Verwaltungsbezirke bestehen , diesem Unwesen in strenger
Handhabung der ' einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen , insbesondere der
Bestimmungen der 16 'und 17 des Gesetzes vom 26 . December 1893,
N .-G .-Bl . Nr . 193 , betreffend die Regelung der concessionierten Baugewerbe,
bei jeder Gelegenheit entgegenzntreten.

Hievon werden unter einem auch die magistratischen Bezirksämter ver¬
ständigt.

7 .

(Gerichtsstands iProrogations lelauseln für Ärarial-
v ertrüge .)

Die k. k. n .- ö. Statthalterei hat mit Erlass vom 18 . Juni
1897 , Z . 50547 (M .-Z . 122530/1 ) , dem Wiener Magistrate
Nachstehendes znr Kenntnis gebracht:

Nach H 51 der Execntionsordnnng vom 27 . Mai 1896 , N .-G .-Bl . Nr . 79,
sind die in derselben ungeordneten Gerichtsbestände ausschließliche und sind
Vereinbarungen der Parteien über die Zuständigkeit der Gerichte im Execn-
tionsverfahren wirkungslos.

Es ergab sich sonach die Nothwendigkeit , den mit dem Erlasse des
Finanzministeriums vom 18 . November 1856 , Z . 15076/F .-M . (Fiuanz-
ministerial -Verordnungsblatt Z . 51 ) , vorgeschriebenen Wortlaut der Proroga¬
tionsklausel , welche nach 8 ^ der provisorischen Dienstesinstrnction für die
Finanzprokuraturen vom 16 . Februar 1855 , R -G .-Bl . Nr . 34 , in die das
Staatsvermögen und die demselben gleich gehaltenen Fonde betreffenden Ver¬
träge und Urkunden ansznnehmen ist, in der Richtung abzuändern , dass der
in die Ärarialverträge anfznnehmende Vorbehalt des Gerichtsstandes am Lätze
der betreffenden k. k. Finanzprocnratnr nur rücksichtlich jener Rechtsstreitigkeiten
zn gelten habe , welche nicht kraft Gesetzes einem besonderen Gerichtsstände
ausschließlich Vorbehalten sind.

Das Finanzministerium hat daher mit Erlass vom 19 . April d . I . ,
Z . 2061/F . - M ., den Finanz -Landesbehörden die im Einvernehmen mit dem
Justizministerium festgesetzten neuen Prorogatiousformeln mitgetheilt , von

1*
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welchen der Wiener Magistrat im Anschlüsse eine Abschrift mit dem Beifügen
erhält , dass dieselben in Hinkunft in Verträge und Urkunden , die das Ärar
oder die demselben gleichgehaltenen Fonde betreffen , anfznnehmen sind, wobei
es dem Ermessen der betreffenden administrativen Behörde überlassen bleibt,
ob im concreten Falle die eine oder die andere Fassung zu wählen ist.

Da weiters nach dem Wortlaute der ZZ 83 und 49 , Z . 5 des Gesetzes
vom k. August 1895 , R .-G .-Bl . Nr . Ill , die Klagen über das Bestehen eines
Bestandvertrages , sowie ans Zahlung des Zinses nicht mehr ausschließlich zur
Competenz jenes Bezirksgerichtes gehören , in dessen Sprengel der Bestand¬
gegenstand liegt , kann nunmehr die Gerichtsstandsvereinbarnug nach einem
der vorgeschricbenen Formnlarien auch in die Bestandverträge ausgenommen
werden und wird der diesbezüglich im entgegengesetzten Sinne lautende Staats-
ministerial -Erlass vom 27 . Jänner 1863 , Z . 1397 , hiemit außer Kraft gesetzt.

*

Genchtsstaiiösclausrl.

I . In den ans diesem Vertrage etwa entstehenden Ncchtsstreitigkeiten,
welche nicht kraft Gesetzes einem besonderen Gerichtsstände ausschließlich Vor¬
behalten sind, ist das Ärar (der Fond , die Stiftung . . . .), wenn es (er, sie
. ) als Kläger anftritt , berechtigt , auch bei den sachlich zuständigen Gerichten
am Sitze der k. k. Finanzprocnratur in . einzuschreiten.

Oder:
II . Für alle aus diesem Vertrage etwa entspringenden Nechtsstreitigkeiten,

welche nicht kraft Gesetzes vor einen ausschließlichen besonderen Gerichtsstand
gehören , sind in erster Instanz die sachlich zuständigen Gerichte am Sitze der
k. k. Finanzprocnratur in . ausschließlich zuständig.

8 .

(Abgrenzung der gewerblichen Befugnisse der Metasl-
drnrker und Spengler rncksichtlich der sogenannten

runden Blechwaren . )

Die Handels - und Gewerbekannner für das Erzherzogthnin
Österreich unter der Enns hat mit Note vom 19 . Juni 1897,
Z . 5563/6568 ( G .-Z . 20594/XII . Bezirk ) , dem magistratischen
Bezirksnmte für den XII . Bezirk Nachstehendes mitgetheilt:

Mit der geschätzten Jndorsatuote vom 2. und 5 . März d. I ., Z . 2588
ox 1897 , wurde eine Äußerung der Unterzeichneten darüber eingeholt ) ob und
inwieweit ein Metalldrncker beziehungsweise Drechsler berechtigt ' ist, die soge¬
nannten runden Blechwaren , als Schnellsieder , alle Gattungen Siebe , Milch¬
kannen , Blechschaffe n . 8. zu erzeugen.

Die Kammer hat über diese Frage die betheiligten Genossenschaften ver¬
nommen . deren Gutachten jedoch zu keinem allseitig befriedigenden Resultate
geführt haben . Es wurde daher eine mündliche  Expertise ' veranstaltet , zu
welcher je zwei Vertreter der Genossenschaften der Drechsler und der Spengler
in Wien eingeladen worden und auch erschienen sind.

Als Ergebnis dieser Einvernahme kann das Folgende mitgetheiltwerden:
Die Metalldrnckerei hat sich allmählich ans anderen Metall verarbeitenden

Gewerben , insbesondere ans dem Spenglergewerbe zu einem selbständigen
Gewerbe herausgebildet , welches heutzutage alle jene Arbeiten , die früher auf¬
gezogen , gehämmert n . s. w . wurden , durch das Drucken des Metallcs über
eine selbstverseNigte runde oder ovale Form ausfühlt . Es ist eine Übung , dass
einerseits die «Spengler vielfach Metalldrnckerarbeiten vornehmen , andererseits
die selbständigen Drucker ihre Erzeugnisse auch löthen und znsammenstellen
(schrauben n. s. w .) , wenn z. B . ein Silberdrncker einen Leuchter druckt, so
wird er selbst die einzelnen Vestandtheile auch miteinander verbinden . Derlei
Verrichtungen sind eben als bloße Vollendnngsarbeiteu des Druckers im Sinne
des Z 37 G .-O . anznsehen , allerdings unter der von beiden Seiten als
unerlässlich bezeichneten Voraussetzung , dass die Drnckarbeit die Hauptsache an
dem Gegenstände bilde und nicht etwa andere , z. B . Lötharbeit , "vorwiege.

Die eingangs erwähnten Artikel stellen sich nun nach Ansicht der Experten
ausschließlich als Erzeugnisse des Spenglers und nicht des Druckers dar ; nur
gewifse Arten runder , gedruckter Siebe  können dem Drucker zugesprochen
werden . Nur wenn dieser im Stande wäre , z. B . ein Blechschaff aus einem
Stück Metall sammt ^Überwurf zu drucken, so könnte man nichts dagegen ein¬
wenden , dass er diesen Artikel verfertige . Bei derlei Gegenständen kommen
aber Druckarbeiten nur an einzelnen Theilen vor . Bei der Milchkanne z. B.
wird nur der Obertheil gedruckt ; der Henkel wird nicht gedruckt und muss
mit Weichlöthnng befestigt werden ; der Boden wird auch nicht eingedruckt
n . s. f. Nur jene Siebe , welche thatsächlich ans einem Stück Metall gedruckt
werden , kann der Drucker auch fertigstellen , die sogenannten Stanitzsiebe aber
sind bereits Artikel , die dem Spengler zngehören.

Die Kammer ist daher der Ansicht, dass der Metalldrncker nur jene
Blechwaren , bei denen die Drnckarbeit die Hauptsache bildet , durch Löthunq
n . a. auch fertigstellen darf ; doch muss betont werden , dass dies bei den in
der geschätzten Note angeführten Artikeln (mit Ausnahme der ans einem Stücke
gedruckten Siebe ) nicht zutrifft , und diese vielmehr Spenglerarbeiten sind.

Ä.
(Cintragnng verheirateter Männer als Väter nn

ehelicher Kinder in die Gebnrtsmatriken .)
Die k. k. u .- ö. Statthalterei hat unterm 27 . Juni 1897,

Z . 55451 ( M .-Z . 127740/III ), au sammtliche kirchlichen Behörden
und Neliglonsgenossenschasten in Niederösterreich nachfolgenden
Erlass gerichtet:

Das hohe k. k. Ministerium des Innern hat nach gepflogenem Einver¬
nehmen mit dem k. k. Ministerium für Cultns und Unterricht mit dem Erlasse
vom 11 . Juui 1897 , Z . 2884 , eröffnet , dass keine Norm besteht, wonach es
unzulässig erschiene, dass ein verheirateter Mann als Vater eines unehelichen
Kindes in die Tauf - (Geburts -) Matrik unter den vorgeschriebenen Vorsichten
eingetragen werde . Was speciell das Hofkanzlei -Dccret vom 21 . October 1813,
P .-G .-S .-Nr . 49 und die mit demselben erlassene Instruction zur Führung
der Geburtsbücher — in beiden erster Absatz — und das Hofkanzlei -Decret
vom 13 . Jänner 1814 , P .-G .-S . Nr . 7, lit d, , anbelangt , so können nach der
Absicht und dem Sinne der citierten Gesetze im ganzen diese Gesetzstellen, in¬
soweit in denselben von der Eintragung verheirateter Männer als Väter un¬
ehelicher Kinder in die Gebnrts -Matrik die Rede ist, nur so verstanden werden,
dass eine derartige Eintragung nicht als solche, sondern nur insofern zu ver¬
hindern , beziehungsweise unstatthaft ist, als sie ohne Wissen und Willen der
betreffenden Männer , etwa auf bloßes Angeben der Mutter oder anderer nicht
gehörig legitimierter Personen hin , erfolgen soll-

Eine gegentheilige Annahme würde auch mit der eine Ausnahme nicht
zulassenden materiellrechtlichen Bestimmung des Z 163 a. b. G .-B . in einein
inneren Widerspruche stehen.

IO.
(Franz Ludwig sche Doppelsalz nnd Zackenziegel . )

Der Wiener Magistrat hat unterm 28 . Juni 1897 , M .-
Z . 118991/IX , nachstehenden Bescheid hinansgegeben:

In Erledigung des Ansuchens des Herrn Franz Ludwig,  Baumeisters,
Wien , VIII ., Alserstraße 69, und im Nachhange zu dem h. ü. Decrete vom
25 . März 1895 , Z . 173782 , wird zufolge Magistrats -Beschlusses vom 24 . Juni
1897 , Z . 118991 , ini Gemeindegebiete von Wien die Verwendung der von
dem genannten Baumeister erzeugten und patentierten Doppelfalz - und,Zacken¬
ziegel für die Herstellung von Deckengewölben unter folgenden Bedingungen
als zulässig erklärt:

1 . Die Deckengewölbe sind bei einer zufälligen Belastung bis zu 550
per 1 n>2 zulässig und dms die Spannweite derselben (von Trägerachse bis
Trägerachse ) bei einer zufälligen Belastung
von über 310 ü§ /m ^ bis 450ÜA/m ? . 1 65

„ „ 450 I<§ /m2 bis 550trss/ntt . 1 50m
nicht überschreiten nnd sind für diese Fälle die Gewölbe mit mindestens 35 mm
Pfeilhöhe herzustellen.

2 . Ist die Verankerung der Gewölbe zwischen Traversen bei zufälligen
Belastungen über 310 per Quadratmeter in der Weise dnrchzuführen , dass
mindestens 20 mm starke schmiedeeiserne Schließen angewendet werden , wovon
ans eine Gewölbslänge von 5 50 m mindestens je eine anznordnen ist, und
sind bei nebeneinander gereihten Gewölben die Schließen nm ^ der Gewölbs¬
länge versetzt anzuordnen , so dass auf diese Länge in den aufeinander folgen¬
den Feldern abwechselnd eine und zwei Schließen vorhanden sind. Bezüglich
der Verankerung der Gewölbe bei Belastungen unter 310 ü »/m - bleibt Punkt 4
des Magistratsdecretes vom 25 . März 1895 , Z . 173782 , in Geltung.

Der beigebrachte Mnsterziegel wird zur Erleichterung der Controle im
Evidenzbnreau des Stadtbauamtes hinterlegt.

II.
(Regelung des ttniformtragens für ins Ausland

reisende rumänische Ossieiere .)
Die k. k. n .-ö. Stntthalterei hat mit Erlass vom 3 . Juli

d. I . . Z . 54101 (M .-Z . 131772/XXI ) , dem Wiener Magistrate
Nachstehendes eröffnet:

Laut Erlasses des hohen k. k. Ministeriums des Innern vom 8 . Juni
d- I -, Z 4995/M . I ., hat der königl . rumänische Kriegsminister in jüngster
Zeit einen Erlass verlantbart , durch welchen alle ins Ausland reisenden
rumänischen Ofsiciere und Gleichgestellte angewiesen wurden , sich unbedingt
der Civilkleidnng zu bedienen nnd die Uniform nur über besondere Ermächtigung
bei speciellcn Anlässen zu tragen.

Bezüglich des usuellen Grenzverkehres der beiderseitigen Ofsiciere und
Gleichgestellten speciell zwischen Kronstadt nnd Sinai bleibt das Überein¬
kommen aus den Jahren 1884 nnd 1886 geltend , wonach unseren Officieren,
welche mit Grenzübertritts -Cernsicaten des Militär -Stations -Commandos Kron¬
stadt versehen sind, der Besuch Sinai 's in voller Uniform (stets Nock, respective
Attila ) gestattet wird , und sie bei Aufenthalten bis zu 24 Stunden von der
Meldnngs - (Vorstellungs -) Pflicht enthoben sind.

Volle Reciprocität gilt für die rumänischen Ofsiciere , die in Kronstadt
erscheinen.
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12 .
(Aufnahme der Kinder eines Coufessiouslosett in die

römisch -katholische Religionsgenofsenschast .)
Die k. k. n .- ö. Statthalterei hat mit Erlass vom 3 . Juli

1897 , Z . 59295 ( G .-Z . 35881/1 . Bezirk ) , dem magistratischen
Bezirksamte für den I . und VIII . Bezirk Nachstehendes zur
Kenntnis gebracht.

Das k. k. Ministerium für Cultus und Unterricht bat laut Erlasses vom
22 . Juni 1897 , Z . 1101 ox 1896 , dem Recnrse des L. F . in Wien wider die
gleichförmigen Entscheidungen des magistratischen Bezirksamtes für den I . und
VIII . Bezirk in Wien vom 15. August 1895 , Z . 37877 , und der k. k. n .-ö.
Statthalterei vom 28 . September 1895 , Z . 84333 , womit dessen Ansuchen,
seine am 15 . April 1889 , beziehungsweise am 16. April 1890 geborenen , legi¬
timierten Söhne O . und I . in die römisch-katholische Religionsgenossenschaft
aufnehmcn lassen zu dürfen , abgewieseu wurde , in der Erwägung Folge ge¬
geben, dass L. F . vor seiner Confessiouslosigkeits -Erklärung Katholik war,
diese Erklärung nicht als Neligionswechsel erscheint und die Söhne desselben
daher zufolge der eingetreteneu Legitimation gemäß Art . 2, Abs. 2 des Ge¬
setzes vom 25 . Mai 1868 , N .-G .-Bl . Nr . 49 , der katholischen Religion an¬
zugehören haben . Die Beilagen des Berichtes vom 8 . Jänner 1896 , Z . 60992,
folgen zur weiteren Veranlassnng zurück.

13 .
l Ttrasamtshandlungeu gegen (Hagisten und Personen
des Mnnnschasts stand es der nicht aetiven k. k. nnd

der königl . nngar . Landwehr . )
Die k. k. n .- ö . Statthalterei hat mit Erlass vom 6 . Juli

1897 , Z . 60228 (M .-Z . 133013/XVI ) , dem Wiener Magistrate
Nachstehendes bekanntgegeben:

Mit der Verordnung des k. k. Justizministeriums voin 26 . März 1896,
I . 5853 , Justizministeriäl -Verordnungsblatt , Jahrgang 1896 , VII . Stück,
Nr . 10, wurden die k- k. Gerichte angewiesen , nicht bloß hinsichtlich der
Gagisten nnd der Personen des Mannschaftsstandes der nicht activen k. k. Land¬
wehr , sondern auch hinsichtlich der Gagisten nnd der Personen des Mann-
schaflsstaudes der königl . nngar . Landwehr die Einleitung der Voruntersuchung
bei unmittelbaren Anklagen die rechtskräftige Versetzung in den Anklagestand,
die Verhängung der Untersuchungshaft , das rechtskräftige Urtheil , dann im
Falle der Vernrtheilnng zu einer Freiheitsstrafe den für den vernrtheilten
bestimmten Strafort , den Tag des Strafantrittes , sowie eine etwa später
erfolgende Abkürzung der Strafzeit der Politischen Bezirksbehörde , in deren
Amtsspreugel sich das Gericht befindet, bekanutzngeben.

Im Anschlüsse hieran wird , nachdem seitens des königl. nngar . Justiz¬
ministeriums eine reciproke Verfügung bezüglich der in Ungarn domicilierenden
Gagisten nnd Personen des Mannschaftsstandes der nicht activen k. k. Land¬
wehr getroffen worden ist, der Wiener Magistrat infolge des im Einvernehmen
mit dem k. k. Ministerium für Landesvertheidigung ergangenen Erlasses des
h . k. k. Ministeriums des Innern vom 23 . Juni 1897 , Z . 13799 , angewiesen,
die gemäß der obigen Jnstizministerial -Verordnnng ihm seitens der k- k. Ge¬
richte znkommenden Mittheilungen über Strafamtshandlnngen gegen Gagisten
und Personen des Maunschaftsstandes der nicht activen königl . nngar . Landwehr
in analoger Anwendung des Z 7 , Punkt 6 der Durchführungsbestimmungen
zum Wehrgesetze IV . Theil (Evidenzvorsckrift , betreffend die in eine Nangclasse
eingetheilten Gagisten in der nicht activen k. k. Landwehr ), sowie des 8 10,
Punkt 3 der Evi 'denzvorschrift für die Personen des Mannschastsstandes der
k. k. Landwehr (Anhang zu den Wehrvorschriften III . Theil ) an die zuständige
ungarische Bezirksbehör 'de zur weiteren Verfügung zu übersenden.

Außerdem wird im Sinne einer mit dem königl . nngar . Ministerium
des Innern hinsichtlich eines reciproken Vorganges getroffenen Übereinkunft
der Wiener Magistrat angewiesen , die von ihm verhängten Bestrafungen von
Gagisten und von Personen des Mannschaftsstandes der nicht activen königl.
nngar . Landwehr , analog den Bestimmungen des Z 7, Punkt 7 der Etudenz-
vorschrift , betreffend die in eine Nangclasse eingetheilten Gagisten in der nicht
activen k. k. Landwehr , sowie des H 10 , Punkt 4 der Evidenzvorschrift für die
Personen des Mannschaftsstandes der k. k. Landwehr , gleichfalls der zu¬
ständigen ungarischen Bezirksbehörde zur weiteren Verfügung zur Kenntnis
zn bringen.

14 .
( (Hiltigkeitsdarrer der Ciutrittsscheiue der Eiujährig-

Freiwilligen -Aspiranten .)
Das k. u . k. Ergänzuugs -Bezirks -Commando Nr . 4 in Wien hat

dem Wiener Magistrate mittels Zuschrift vom 6 . Juli 1897,
Z . 31641 (M .-Z . 130865/XVI ) , nachstehende Circular -Verordnung
des k. u . k. Neichs -Kriegsministeriums däto . 1 . Juli 1897,
Abth . 2 , Nr . 5354 , übermittelt:

Im Einvernehmen mit dem k. k. Ministerium für Landesvertheidigung
nnd dem königl . nngar . Landesvertheidignngs -Minister wird die Giltigkeitsdaner

des Eintrittsscheines , welchen die Einjährig -Freiwilligen -Aspiranten nach Z 69 : 4,
11t. a der Wehr -Vorschriften , I . Theil , ihren diesfälligen Gesuchen anzn-
schließen haben , auf drei Monate,  vom Tage der Ausstellung an gerechnet,
festgestellt, nnd es bleibt der Eintrittsschein nach Einbringung des Gesuches
während der Dauer der Verhandlung auch über die angeführte Frist , nnd zwar
bis zur Entscheidung  über das Gesuch in Geltung.

Die Giltigkeit der Nachweise nach Z 69 : 4,  lit . o nnd ä der Wehr-
Vorschriften , I . Theil , unterliegt keiner Zeilbeschränkung.

Diese Bestimmungen sind bei Z 69 : 4 der erwähnten Vorschriften vorzu¬
merken.

15 .
<Eintreibung rückständiger genossenschaftlicher

Krankeneafsabeiträge im politischen Verwaltungs¬
wege . )

Die k. k. n .- ö. Statthalterei hat mit Erlass vom 7 . Juli 1897,

Z . 58798 (M .-Z . 136304/XVIII ) , dem magistratischen Bezirks¬
amte für den XII . Bezirk Nachstehendes zur Kenntnis gebracht:

Das hohe k. k. Handelsministerium fand laut Erlasses vom 18 . Juni
1897 , Z . 7699 , dem mit dem dortämtlichen Berichte vom 29 . December 1896,
Z . 40751 , hieher vorgelegten Recnrse der genossenschaftlichen Krankencassa der
Tischler in Wien gegen die hierämtliche Entscheidung vom 7. November 1896,
Z . 102515 , mit welcher in Bestätigung des Bescheides des magistratischen
Bezirksamtes für den XII . Bezirk in Wien vom 2 . April 1896 , Z . 758 , dem
Ansuchen der genannten Cassa um Eintreibung rückständiger Cassenbeiträge
im Verwaltungswege von einer größeren Anzahl von Gewerbs -Jnhabern
nicht willfahrt wurde , keine Folge zn geben , weil die fraglichen Executions-
Gesuche keinen von dem Schuldner bestätigten Aufschluss darüber geben, ans
welchem Grunde die Zahlung der verzeichnelen rückständigen Beiträge von den
betreffenden Gewerbs -Jnhabern versäumt beziehungsweise verweigert wurde,
und somit die erforderliche Gewähr für die unbedingte Zulässigkeit der Ein¬
treibung der rückständigen Beiträge im Verwaltungswege nicht bieten.

Die Beilagen des eingangs bezogenen sowie jene des Nachtrags -Berichtes
vom 6 . Februar d. I ., Z . 3087 , folgen angeschloffcn mit dem Bemerken
zurück, dass hingegen solchen Execntions -Gesnchen , welche den durch ein vom
rückständigen Bcitragsschulduer unterschriebenes Netour -Necepisse oder auf
andere glaubwürdige Art erbrachten Nachweis der statutenmäßigen Vor¬
schreibung nnd der eingetretenen Versäumnis oder erfolgten Verweigerung der
Beitragsleistnng enthalten , ungesäumt Folge zn geben sein wird.

Hievon ist die rec . Cassa in die Kenntnis zn setzen.

14 -.

(Attsterunrlrrttssetzttttg der Kupserscheidemüuzett zu
einem und zu einem halben Kreuzer .^

Die k. k. n .- ö. Finanz -Landes -Direction hat unterm 10 . Juli
1897 , F .-L.-D .-Z . 40994 , Nachstehendes knndgemacht:

Es wird bekanntgemacht , dass die Knpferscheidemünzen zn einem und
zn einem halben Kreuzer ö. W . mit 1 . Juli 1898 außer gesetzlichen Umlauf
gesetzt werden.

Es besteht daher nur noch bis einschließlich 30 . Juni 1898 eine Ver¬
pflichtung , diese Münzen im Privatverkehre zum Nennwerte in Zahlung zn
nehmen.

Dagegen werden diese Münzen von den k. k. Cassen und Ämtern bis
einschließlich 31 . December 1899 angenommen.

Nach Ablauf dieses Termines ist jede Verpflichtung des Staates zur
Einlösung dieser Münzen erloschen.

17 .
(Zur gewerberechtlichen Behandlung der Zahn¬

techniker .)
Die k. k. n .- ö. Statthalterei hat mit Erlass vom 12 . Juli

1897 , Z . 23809 (M .-Z . 141506/XVII ) , dem Wiener Magistrate
Nachfolgendes bekanntgegeben:

In Erledigung des Berichtes vom 23 . November 1894 , Z . 53275 , wird
dem Wiener Magistrate zufolge Erlasses des hohen k. k. Handelsministeriums
vom 20 . Februar 1897 , Z . 68282 ox 1894 , in Angelegenheit der seitens des
Wiener Magistrates gestellten Anfrage , wie sich jenen Zahntechnikern gegenüber
zu verhalten sei, auf welche die mit dem Ministerial -Erlasse vom 12. Jänner
1887 , Z . 23191 , festgesetzte Beschränkung Anwendung fand , Nachstehendes
eröffnet:

Es erscheint zunächst als feststehend, dass von irgendeiner amtswegigen
Änderung des Inhaltes eines von der Gewerbebehörde hinausgegebenen
Gewerbescheines oder von einem Austausche der Gewerbescheine , wie ein solcher
von der Genossenschaft der Zahntechniker in Wien in der Eingabe vom
21 . März 1894 angestrebt wird , nicht die Rede sein kann , da die gewerbe-
gesetzlichen Vorschriften den Behörden diesfalls keine Handhabe bieten.

Am allerwenigsten könnte aber , was im vorliegenden Falle geschehen
musste , der Gewerbeschein gegen ein Concessionsdecret umgetauscht werden.
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Den einzelnen Inhabern von auf die früher frei gewesene Ausübung
des Zahntechnikergewerbes lautenden Gewerbescheinen würde es wohl unbe¬
nommen bleiben , sich um die nach der dermaligen Rechtslage nothwendige
Concessionsverleihnng zu bewerben , doch musste dies in jedem Falle als eine
Neubegründung des Gewerbes angesehen werden , und hatte für die betreffenden
Gewerbsinhaber praktisch keinen besonderen Vortheil zur Folge , weil diese
Personen doch weiterhin das von ihnen noch als freies Gewerbe angetretene
Zahntechnikergewerbe unbeirrt ausüben können.

Es ist nun selbstverständlich , dass für die Beurtheilung der Grenzen
einzelner Gewerbsberechtigungen die jeweilig hiefür bestehenden allgemeinen
Vorschriften maßgebend sind, und dies ist dermalen bezüglich der Zahntechniker
die Ministerial -Verordnung vorn 20 . März 1802 , R .-G .-Bl . Nr . 55 . Stach den
Bestimmungen dieser Verordnungen sind alle dermalen noch in Ausübung
befindlichen besonderen zahntcchnischen Gewerbsberechtigungen , mögen dieselben
wann immer begründet worden sein, zu behandeln.

Der Umstand aber , dass in den von der einschreitenden Zahntechniker-
Genossenschaft zur Sprache gebrachten Fällen in den Gewerbescheinen aus¬
drücklich die oben angeführte Beschränkung hervorgehoben erscheint, kann nicht
als eine nach Z 36 G .-O . dem bezüglichen Gewerberechte im subjectiven Sinne
ein - für allemal anferlegte Restringiernng erachtet werden , weil die bezügliche
Beschränkung nicht als Ausfluss der zweifellos jedem Anmelder eines Ge¬
werbes znstehenden Facnltät , der angemeldeten Gewerbsberechtigung subjektiv
innerhalb der Gesetzesgrenzen freiere oder engere Schranken zu ziehen, gedeutet
werden darf , sondern lediglich ein Hinweis auf die zur Zeit der Gewerbs-
arrmeldnug für die zahntechnische Gewerbsberechtigung objecliv bestandenen
Grenzen ist, der mit dem Wegfall dieser Grenzen gegenstandslos wurde.

L8.
(Eheschliefrnngen ungarischer Staatsangehöriger im

Auslände . )
Die k. k. n .-ö. Statthaltern hat dem Wiener Magistrate mit

Erlass vom 12 . Juli 1897 , Z . 51534 ( M .-Z . 139192/XVI ),
Nachstehendes zur Kenntnis gebracht:

Die königlich ungarischen Minister der Justiz und des Innern haben
unter dem 27 . Februar 1897 , Z . 1l435/J .-M ., eine Verordnung erlassen , be¬
treffend eine Modisication und Ergänzung der Vorschriften über das in Ungarn
vorzunehmende Aufgebot der außerhalb Ungarns zu schließenden Ehen.

Infolge des über Ersuchen des königl . ungarischen Ministeriums am
Allerhöchsten Hoflager in Wien im Einvernehmen mit dem k. k. Justiz¬
ministerium und dem k. k. Ministerium für Cultus und Unterricht erslossenen
Erlasses des hohen k. k. Ministeriums des Innern vom 28 . Mai 1897,
Z . 10132 , wird unter Bezugnahme auf die hierortigeu Erlässe vom 9. März
1896 , Z . 20022 (S . Amtsblatt Nr . 34 ox 1896 , „Gesetze re ." IV , 8, pa § . 36 ),
und vom 13 . April 1896 , Z . 32013 (S . Amtsblatt Nr . 52 ex 1896
„Gesetze rc." VI , 3, 54 ), der Wortlaut dieser Verordnung in deutscher
Übersetzung dem Magistrate zur Wissenschaft und Dauachachtuug bekannt-
gegeben.

Hiebei wird der Wiener Magistrat insbesondere auf die wichtige Be¬
stimmung aufmerksam gemacht , dass die Documentc , welche von den außerhalb
Ungarns zu einer Ehe schreitenden ungarischen Staatsbürgern den ungarischen
Matrikelsührern behufs Anordnung des Aufgebots vorgelegt oder cingesendet
werden müssen , nach Beendigung des Verkündignngsverfahrens weder im
Originale noch in Abschrift znrückbehalten werden , sondern den Parteien durch
die Matrikelführer bei Übersendung des Anfgebotszeugnisses zurückziistellen sind.

Bezüglich des Verhältnisses dieser Verwendung zu den eherechtlichen Be¬
stimmungen des österreichischen Rechtes wird auf den Schlussabsatz des oben
an zweiter Stelle citierten Erlasses verwiesen.

44 44
44

Verordnung des königl . Ungar . Ministers der Justiz und des
Innern vom 27 . Februar 1897 , Z . 11435/J .-M . 1897 , betreffend
die Modisication und Ergänzung der Vorschriften über die in
Ungarn zu erfolgende Verkündigung (Aufgebot ) der außerhalb
Ungarns zu schließenden Ehen:

Bei Außerkraftsetzung des 5 . Absatzes des Z 2 der Verordnung der
Minister der Justiz und des Innern vom 12 . Februar 1896 , Z . 7870/J .-M -,
verordnen wir , wie folgt:

1. Wenn ein in Ungarn gemeindeznständiger , ungarischer Staatsbürger
(ob Mann oder Weib ) in Croatien -Slavonien oder im Auslande mit einem
ungarischen Staatsbürger oder einem Ausländer vor einer nach dem Gesetze
des Ortes der Eheschließung zur Vornahme der Eheschließung zuständigen
weltlichen oder confessionellen Behörde die Ehe entgehen will , sind die wegen
Verkündigung (Aufgebot ) einer solchen Ehe in Ungarn , dem ungarischen
Matrikelführer vorzulegenden Documeute nach Beendigung des Verkündigungs¬
verfahrens in der Urkundensammluug des ungarischen Matrikelführers weder im
Originale noch in Abschrift zurückzubehalte 'n , sondern ist der Matrikelführer
verpflichtet , dieselben sammt dem im Punkte 2 erwähnten Aufgebotszeugnisse
an die Partei gelangen zu lassen. Auf Ansuchen der Partei muss der Matrikel¬
führer das im Punkte 2 erwähnte Aufgebotszengnis , wenn die Partei auch
dem Punkte 4 entsprochen hat , im Sinne des Punktes 3 in Begleitung eines
Berichtes , behufs Ausstellung der Ehebescheinignng dem königl . ungarischen

Jnstizminister unterbreiten und hievon die Partei unter Rücksendung der vor-
gelegten Dokumente verständigen.

2. Die erste Zeile des Textes des Aufgebotszeugnisses , welches über den
Vollzug der Verkündigung von einer im Punkte 1 erwähnten Ehe , laut
Formular 12 der Justiz -Ministerial -Jnstrnction , Z . 27243/95 , ausznstellen ist,
hat der Matrikelführer mit folgenden Worten zu ergänzen : „ außerhalb
Ungarns " , so dass die erste Zeile des Textes des Zeugnisses folgenden Wort¬
laut habe : „Die Ehe wollen miteinander schließen außerhalb Ungarns ."

3 . Der ungarische Staatsbürger (ob Mann oder Weib ), welcher auf
Grund eines im Sinne des Punktes 2 ausgestellten Aufgebotszeugnisses in
Gemäßheit des Z 59 G .-A. XXXIII vom Jahre 1891 eine Bescheinigung
vom königl. ungar . Justizminister darüber zu erlangen beabsichtigt , dass gegen
seine im Auslande zu schließende Ehe nach dem Gesetze Ungarns kein Hindernis
obwaltet , ist berechtigt , bei dem zur Anordnung des Eheaufgebotes in Ungarn
kompetenten Matrikelführer auch darum anzusucheu , dass der Matrikelführer
nach Beendigung des Verkündigungsverfahrens das Aufgebotszengnis sammt
den vorgelegteu Werten (Punkt 4) dem königl. ungarischen Jnstizminister unter¬
breiten.

4 . Im Falle eines solchen Ansuchens unterliegt das an den ungarischen
Matrikelführer gerichtete Gesuch oder das über die Bitte verfasste Protokoll
im Sinne des 2 . Absatzes, Z 9 der Verordnung der Minister der Justiz und
des Innern vom 12 . Februar 1896 , Z . 7870 , einer Gesuchs -Stempelgebür
von 50 kr. nach jedem Bogen und ist zur Bestreitung der für das im Punkte 2
der gegenwärtigen Verordnung erwähnte Aufgebotszeugnis als Beilage zu ent¬
richtenden Beilagen -Stempelgebür eine Stempelmarke von 15 kr. vorznlegen.
Außerdem unterliegt die im Sinne des Z 59 G .-A. XXXIII vom Jahre 1891
auszustellende Bescheinigung einer Stempelgebür von 1 fl. Einem Gesuche ans
dem Auslände kann anstatt von Stempelmarken auch deren Äquivalent in
Barem beigeschlossen werden.

Damit den Parteien die Justiz -Ministerial -Bescheinigung im Wege der
Post nach dem Auslände franco zugestellt werden könne, muss auch das Post¬
porto vorgelegt werden . Innerhalb der Länder der ungarischen Krone kann die
Justizministerial -Bescheinignng portofrei den Parteien vom königl. ungarischen
Justizministerium zugesendet werden.

5. Wenn die Partei den Bestimmungen des Punktes 4 der gegen¬
wärtigen Verordnung nicht Genüge geleistet hat , kann der ungarische Matrikel-
führer die im Punkte 3 erwähnte Bitte nicht erfüllen , sondern hat die vor¬
gelegten Dokumente nach Beendigung des Verkündignngsverfahrens sammt
dem im Sinne des Punktes 2 ausgestellten Aufgebotszeugnisse mit der Ver¬
ständigung an die Partei zu senden, dass wegen Erlangung der im Z 59 des
G .-A. XXXIII vom Jahre 1894 erwähnten Bescheinigung , das an den königl.
ungarischen Jnstizminister zu richtende Gesuch mit dem Anfgebotszeugnisse zu
versehen und die im Punkte 4 bezeichnten Stempel - und Postmarken oder
deren Äquivalent beizuschließeu sind.

6. Das im Sinne des Punktes 2 der gegenwärtigen Verordnung aus¬
gestellte Anfgebotszeugnis bescheinigt zwar , dass der ungarische Nupturient der
in den Zß 113 und 147 des G .-A. XXXI vom Jahre 1894 begründeten Ver¬
pflichtung , wonach die außerhalb Ungarns zu schließende Ehe eines ungarischen
Staatsbürgers (ob Mann oder Weib ) auch in Ungarn aufgeboten werden
muss , entsprochen hat , und das erwähnte Äufgebotszengnis ist auch dazu ge¬
eignet , um als Grundlage der im Z 59 des G .-A. XXXIII vom Jahre 1894
bezeichnten Justiz -Ministerial -Bescheinignng zu dienen ; wenn aber die Ehe-
schlicßenden von ihrer ursprünglichen Absicht abweichend , ihre Ehe in Ungarn
eingeheu wollten , müssen sie bei demjenigen ungarischen Matrikelführer oder
demjenigen anderen ungarischen Civilbeamten (Standesbeamten ), vor welchem
sie ihre Ehe eingeheu wollen , den in Gemäßheit des letzten Absatzes des Z 4 und
des letzten Absatzes des Z 5 der Verordnung der Minister der Justiz und des
Innern vom 12. Februar 1896 , Z . 7870 , etwa uothwendigen Voraussetzungen ent¬
sprechen und jedenfalls sämmtliche auf ihre abznschließende Ehe bezüglichen
Dokumente von neuem vorlegen ; in solchen Fällen müssen die Dokumente nach
Abschluss der Ehe im Originale oder in Abschriften , welche vom betreffenden
Matrikelführer beziehungsweise anderen Civilbeamten (Standesbeamten ) zu be¬
glaubigen sind, in der Urkundensammlung des betreffenden ungarischen Matrikel¬
führers beziehungsweise anderer Civilbeamten (Standesbeamten ) aufbewahrt
werden.

HS.
(Verpflichtung zur Ausfüllung eiues Fragebogens
znm Zwecke statistischer Erhebungen für die Ver¬

sicherung von Privatangestellten .)
Die hohe k. k. n .- ö. Statthalterei hat mit Erlass vom

14 . Juli 1897 , Z . 63538 (G .-Z . 39366/1 . Bezirk ) , dem magi¬
stratischen Bezirksamte für den I . und VIII . Bezirk Nachstehendes
bekanntgemacht:

Das hohe k. k. Ministerium des Innern hat mit Erlass vom 5 . Juli 1897,
Z . 19257 , den Rekursen der Hof - und Gerichtsadvocaten V , I . und Z . gegen
die Entscheidung der hohen k. k. n .-ö. Statthalterei vom 2. April 1897,
Z . 3755 , beziehungsweise vom 31 . März 1897 , Z . 6212 , und vom 31 . März 1897,
Z . 6213 , betreffend die Verpflichtung zur Ausfüllung eines Fragebogens zum
Zwecke statistischer Erhebungen für die Versicherung der Privatangestellten keine
Folge gegeben, weil sie kraft gesetzlicher Bestimmungen zur Ertheiluug der vom
magistratischen Bezirksamte verlangten Auskünfte verpflichtet waren . Denn die
politischen Behörden sind nach der auch in der Statthaltcrei -Entscheiduug



79Amtsblatt der k. k. Reichshaupt - und Residenzstadt Wien . — Nr . 70 , 3l . August 1897.

citicrten kais. Verordnung vom 20 . April 1854 , R .-G .-Bl . Nr . 96 (Z 9), be¬
rechtigt , die in ihrem Amtsgebiete befindlichen Personen , deren Erscheinen in
einer Amtshandlung nöthig ist, vorznladen , und es sind weiters die Vor¬
geladenen verpflichtet , der Vorladung Folge zu leisten und die verlangten
Auskünfte zu ertheilen.

Es steht somit der Berechtigung der politischen Behörden zum Zwecke
von Amtshandlungen , zu welchen jedenfalls auch die von der Oberbehörde für
die Zwecke der politischen Verwaltung ansgetragenen statistischen Erhebungen
gehören , die erforderlichen Auskünfte von den in ihren : Amtsgebiete befindlichen
Personen zu begehren , die Verpflichtung der hiezu Aufgeforderten gegenüber,
die verlangten Auskünfte über die ihnen bekannten Thatsachen zu ertheilen,
insoweit nicht ein gesetzlich anerkannter Befreinnngsgrnnd besteht . An dieser
Verpflichtung ändert der Umstand nichts , wenn die Behörde im Interesse der
betreffenden Person von dem persönlichen Erscheinen absieht und ihr Verlangen
auf die Ertheilnng der Auskunft im schriftlichen Wege beschränkt.

2 <Z.
(Verwendung des Poppenwalder Sandsteines — St.
Andrä vor dem Hagenthale — zu Stiegenftnfen .)

Über das Ansuchen des Franz  Anfhanser, Steinmetzmeisters , XII,
Meidlinger Hauptstraße , um Vornahme der Prüfung von Stiegenftnfen ans
Poppenwalder Sandstein in St . Andrä vor dem Hagenthale , wird auf Grund
der am 17 . und 20 . Mai 1897 vorgenommenen Erprobungen zufolge Magi¬
strats -Beschlusses vom 15 . Juli 1897 (M .-Z . 80258/IX ), die Verwendung des
Poppenwalder Sandsteines in St . Andrä vor dem Hagenthale unter nach¬
folgenden Bedingungen als zulässig erklärt:

1 . Dieser Sandstein ist zur Verwendung bei freitragenden Stiegen aus¬
geschlossen und darf nur bei Stiegen in Anwendung kommen , bei denen die
Stufen beiderseits eingemauert oder einerseits eingemanert und andererseits
unterstützt find und wobei die freie Stufenlänge von 150 m nicht überschritten
werden darf.

2 . Das Stufenprofil ist derart zu dimensionieren , dass der Auftritt
mindestens 15 ein hoch und die Stufe an der schwächsten stelle mindestens
5 ew stark ist.

Bei Traversenstiegen haben die Stufen einen vorderen Falz und eine
rückwärtige Schräge von 5 cm Höhe zu erhalten.

3. Es darf nur Stein von mindestens derselben Qualität zurVerwendung
gelangen , wie der zu den Proben gelieferte Stein.

4 . Die Erbringung des Qualitätsnachweises kann jederzeit gefordert
werden.

Das Zeugnis der Prüfnngsanstalt des technischen Gewerbemnseums so¬
wie das Protokoll über die vorgenommencn Proben sind im Evidenzbnrean
des Stadtbanamtes zu hinterlegen.

Für den Fall als der verlangte Qualitätsnachweis nicht erbracht wird,
bleibt es dem Stadtbanamte Vorbehalten , Proben mit den zur Verwendung
bestimmten Stufen vorzunehmen und wird die Zulassung des Steines von
dem Ergebnisse dieser Proben abhängig gemacht.

LI.
(Verbindung der eommissionelLen Vanverhandlnng
mit der Erhebung über die gewerbepolizeiiiche Zu¬

lässigkeit der Betriebsanlage .)
Magistrats -Director Tachau hat mit Erlass vom 27 . Juli

1897 , M .-Z . 141063/XVIl , Nachstehendes bekanutgegeben:
Die h. k. k. n .-ö. Statthalterei hat in dem Erlasse vom 15 . Juli 1897,

Z . 21906 , M .-Z . 141063/XVIl , betreffend eine gewerbliche Betriebsanlage,
Nachstehendes bemerkt:

„Weiters wird auf Z 25 der Bauordnung für Wien (Gesetz vom 17. Jänner
1883 , Nr . 35 L.-G .-Bl .) hingewiesen , nach welchem die commissionelle Ban¬
verhandlung womöglich gleichzeitig mit der Erhebung über die gewerbe¬
polizeiliche Zulässigkeit der Betriebsanlage vorzunehmen ist, womit bezweckt
werden soll, dass nicht Fabriksgebäude ohne Rücksichtnahme ans Anforderungen
erbaut werden , die, durch den gewerblichen Betrieb bedingt , nothwendigerweise
gestellt werden müssen und die bei einem fertigen Bane nicht mehr durch¬
führbar sind, daher in den meisten Fallen mcht mehr gestellt werden können ."

Hievon werden Herr Magistratsrath Dr . Franz Sauer  und die Herren
Bezirksamtsleiter , dann die Banamts -Direction zur Danachachtnng und In¬
struction der ihnen zugewiesenen Concepts - und Bauamtsbeamten in die
Kenntnis gesetzt.

22 .
(Wagen und Gewichte .)

Der Wiener Magistrat hat unterm 28 . Juli 1897 , M .-
Z . 74853/XV , nachstehende Kundmachung , betreffend die auf die
Verwendung von Wagen und Gewichten beim Verkaufe von
Fleisch und Fleischwaren bezüglichen Vorschriften , erlassen:

1. Zum Abwägen von Fleisch und Fleischwaren im Detailverkanfe dürfen
nur gehörig geaichte, gleicharmige Balkenwagen oder Tafelwagen (auch ober-
schalige oder Balancewagen genannt ) verwendet werden.

Die Wagschalen der Balkenwagen können höchstens 4 cm tief sein ; die
Wagen selbst sind nicht höher als 80 cm vom Boden der Nerkaisisbank anzn-
bringen und derart anfznstellen , dass zwischen dem höchstens 5 cm hohen
Schalenuntersatze und den Wagschalen ein freier Spielraum von mindestens
8 cm übrig bleibt.

Die horizontal anfzustellenden Tafelwagen sollen so eonstrniert sein, dass
sie in unbelastetem Zustande einspielen.

Den Käufern muss die Möglichkeit geboten sein, das Abwägen jederzeit
und ungehindert zu controlieren . Ans diesem Grunde wird es untersagt , die
Zunge oder den Balken der Wage durch Vorhängen von Fleischstücken oder-
anderen Objecten zu verdecken und den Angen des Käufers zu entziehen.

2 . Zum Auswägen sind von nachstehend verzcichneten , gehörig geeichten
Gewichten die Stücke von jenem Gewichte abwärts bereit zu halten , welches
der Tragfähigkeit der Wage entspricht, und zwar:

1. Ein Eisengewicht . . . zu 20 Kilogramm,
2. „ Messinggewicht . . „ 10 „
o. „ „ . . „ „
4 . Zwei Messinggewichte . „ 2 „

6. ,, „ . . „ „
7. „ Ausgleichsgewichte „ 20 Dekagramm,
8 . Ein Ausgleichsgewicht . „ 10 „

10 . Zwei Ausgleichsgewichte „ 2 „
11 . Ein Ausgleichsgewicht . „ 1

3. Sowohl Wagen als auch Gewichte sind stets rein zu halten und in
Gemäßheit des Z 1 der Ministerial -Verordnnng vom 28 Mürz 188l , R .-G .-
Bl . Nr . 30 , vor Ablauf von je zwei Jahren der Nachaichnng zn unterziehen.

4 . Diese Vorschriften haben die Fleischhauer , Fleischverschleißer, Flcisch-
selcher, Selchwaren -Verschleißer , Pferdefleischhauer , Flecksieder, Wurst -Erzeuger,
Wildbrethändler , sowie alle anderen Verkäufer von Fleisch- nnd Fleischwaren
zn beobachten.

5 . Sollten falsche Wagen oder Gewichte im Gebrauche angetroffen werden,
so werden die Gewerbseigenthümer sowie derjenige , welcher zwar die vorge¬
schriebenen Wagen und Gewichte gebraucht , bei dem Abwägen aber die Käufer¬
in: Gewichte verkürzt , entweder nach dem Strafgesetze oder mit Rücksicht ans
die obwaltenden Umstände nach den diesfalls bestehenden politischen Vorschriften
bestraft.

Die Markanfsichtsbeamten sind angewiesen , bei den Gewerbslenten Nach¬
schau zn halten , nicht geaichte oder nicht gehörig nachgeaichte, gefälschte, fehler¬
haft oder vorschriftswidrig befundene Wagen nnd Gewichte sofort mit Beschlag
zn belegen nnd hierüber , sowie über den Mangel einzelner vorgeschriebener
Gewichlsstücke und über constalierte Gewichtsverkürznngen die Anzeige zn
erstatten.

23 .
(Gros ; Republik von Central Amerika .)

Die k. k. n .- ö . Statthalterei hat mit Erlass vom 3 . August

1897 , Z . 56394 ( M .-Z . 150048/XVI ) , dem Wiener Magistrate
Nachfolgendes zur Kenntnis gebracht:

Die Republiken von Honduras , Nicaragua nnd San Salvador haben
sich dahin geeinigt , einen Staatenbund zn gründen , wobei ihre innere Selb¬
ständigkeit gewahrt bleiben soll, sie jedoch dem Anslande gegenüber einen
einzigen Körper bilden nnd durch einen Ausschuss (Dieta ) repräsentiert werden
sollen.

Se . k. u . k. Apostolische Majestät haben die Notisication der Dieta zur
Allerhöchsten Kenntnis zn nehmen nnd die Anerkennung der „ Groß -Rcpublik
von Central -Amerika " (Rcxublioa mchor äc Ocntro -Xmcriea ) durch die
k. n . k. Monarchie mit dem Vorbehalte bekannt geben zn lassen geruht , dass
die Erledigung eventueller Reclamationen zum Schutze österreichischer oder-
ungarischer Staatsangehöriger durch die neuen Institutionen keine Erschwerung
erleiden dürfe.

Hievon wird der Magistrat über Erlass des k. k. Ministeriums des
Innern vom 15 . Juni 1897 , Z . 5683/M . I ., mit dem Bemerken in Kenntnis
gesetzt, dass Österreich -Ungarn bisher zn keiner der mehr erwähnten drei
Republiken in einem Vertragsverhältnisse steht nnd zur Zeit nur in Nicaragua
durch einen in Managua residierenden k. n . k. Consnl vertreten ist.

24 .
( .Heranziehung der Neserve -Officiere zu den Waffen-

übmrgeii . )
Die k. k. n .- ö . Statthalterei hat unterm 4 . August 1897,

Z . 63970 ( M .-Z . 150735/XVI ) , dem Wiener Magistrate Nach¬
folgendes zur Kenntnis gebracht:

Das hohe k. k. Ministerium für Landesvertheidignng hat laut Erlasses
vom 8 . Juli 1897 , Z . 18998/4932 II a, einvernehmlich mit dem hohen
k. u . k. Neichs -Kriegsministerium anznordnen befunden , dass jene Neserve-
ofsiciere, welche mindestens volle vier Jahre als Bernfsofficiere activ gedient
haben und in der Qnalificationsliste zur Beförderung geeignet beschrieben
sind, künftighin „ in der Regel " nicht mehr , die sonstigen dem Bernfstande
entstammenden Neserveofficiere aber in dem, dem Austritte aus dem activen
Dienste folgenden zweiten nnd vierten Jahre , wenn diese noch innerhalb der
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ersten sieben Jahre ihrer HeercsdienstPflicht fallen , zu den Wafsenübungen
heranzuziehen sind.

Borstehende Verfügung ist vorläufig beim Z 43 : 2 der Wehrvorschriften
II . Theil vorzumerken.

Hievon wird der Magistrat zur eigenen Wissenschaft nud zur entsprechen¬
den Verständigung der magistratischen Bezirksämter in Wien in Kenntnis gesetzt.

23 .
(Zltweisttrrg der Stellnrrgsbezirke Floridsdorf und

Mödling . )
Die k. k. ii .- ö. Statthalterci hat mit Erlass vom 5 . August

1897 , Z . 54299 (M .-Z . 152712/XV1 ), dem Wiener Magistrate
Nachfolgendes bekauutgegeben:

Aus Anlass der Abänderung in der territorialen Abgrenzung des poli¬
tischen Bezirkes Groß -Enzersdorf und der Übertragung 'des Amtssitzes der
Bezirkshauptmannschast in Groß -Enzersdorf von dort nach Floridsdorf , ferner
infolge Errichtung einer Bezirkshauptmannschast in Mödling bei gleichzeitiger
Zuweisung der Gerichtsbezirke Aspaug und Kirchschlag zum Amtsbezirke der
Bezirkshauptmannschast Wiener -Neustadt , hat das hohe k. k. Ministerium für
Landesvertheidigung mit dem Erlasse vom 8 . Juni 1897 , Z . 9140/2097 II u,
nach gepflogenem Einvernehmen mit dem k k. Neichs -Kriegsministerium eröffnet,
dass die neuen politischen nud Stcllungsbezirke Floridsdorf und Mödling
<8 1 : 2 szweiter Absatz) der Wehrvorschriflen I . Theil ), dem Heeres -Ergän-
zuugsbezirks -Coiumaudo Nr . 84 in Wien und ersterer überdies dem k. k.
Landwebr -Ergänzungsbezirks -Commando Nr . 1 in Wien , letzterer dem k. k.
Landwehr -Ergäuzungsbezirks -Commando Nr . 21 in St . Pölten zugewiesen
werden.

Die Berichtigung der Beilage I zu Z 1 der Wehrvorschriftcn I . Theil,
sowie jene der Landwehr -Ergänzungs -, beziehungsweise Landsturm -Bezirks-
eintheilung wird separat erfolgen.

Hievon wird der Wiener Magistrat in Kenntnis gesetzt.

2S.
(Verbot der Cmfnhr von Hunden nach Groß¬

britannien . )
Die k. k. u - ö. Statthalterei hat uuterm 5 . August 1897,

Z . 68225 (M .-Z . 150170/XV ), Nachstehendes kundgemacht:
Laut Verordnung des königl . ungar . Ackerbauministeriums vom Mai d. I.

ist die Einfuhr von Hunden nach Großbritannien aus irgendeinem anderen
Lande als aus Irland und von der Insel Mau , ohne vorher schriftlich einge-
bolte specielle Erlaubnis dieses Ministeriums (l 'o tllo Socretur ^ , Lourll , ok
X^ rioulturs 4 IVüitsImtt I ' Iaos , Iwnllon 8 . 17 .) vom 15. September d. I.
angefangen , verboten.

Dieser Verordnung zufolge ist iu dem betreffenden Ansuchen eine genaue
Beschreibung des zu importierenden Hundes hinsichtlich der Haarfarbe und
Abzeichen, des Geschlechtes, Alters und der Nace zu geben und das Land der
Herkunft , sowie der Landungshaseu , die Route nach dem Bestimmungsorte , in
welchem dessen Verwahrung und Isolierung nach Vorschrift der ' erlangten
Licenz in der Dauer bis zu sechs Monaten auf Kosten des Eigenthümers statt-
findcu soll, genau zu bezeichnen.

Dies wird gemäß Erlasses des hohen k. k. Ministeriums des Innern
vom 19 . Juli 1897 , Z . 19035 , hiemit zur allgemeinen Kenntnis gebracht.

27 .
(NenmüiLer sche Betottstuferr mit Eiferreinlagen . K

Auf Grund der über Ansuchen der Firma Josef Neumüller L Comp .,
Cemeutwarenfabrik , XIX ., Heiligenstädterstraße 179 , vom Stadtbauamte vor¬
genommenen Erprobungen werden unter Bezugnahme auf die hierämtliche Kund¬
machung vom 4 . August 1896 , Z . 92673 , zufolge Magistrats -Beschlusses vom
5 . August 1897 (M .-Z . 152218/IX ) die iu der Fabrik von Josef Neu¬
müller  L Co  inp . erzeugten Betonstufen mit Eiseneiulagen unter folgenden
Bedingungen zur allgemeinen Verwendung im Gemeiudegebiete von Wien
zugelassen:

1 . Die Stufen werden vorläufig nur bei Stiegen zugelasseu , bei welchen
die Stufen ein beiderseitiges Auflager erhalten;

2 . Die projectierte Verwendung ist in den Consensplänen ausznweisen.
3 . Der Beton , aus welchem die Stufen hergestellt werden , ist aus gutem,

abgelagerten , nicht treibendem Portland -Cemeute , im Mischungsverhältnisse
von nicht weniger als einem Volumtheile Cement zu drei Volumtheilen reinen,
reschen Sandes und Schotters zu erzeugen.

Die Eiseueiulage muss wenigstens aus vier Stäben von nicht weniger
als 10mm Durchmesser bestehen , welche durch eine zweite Stablage aus
wenigstens 3 mm dicken Stäben winkelrecht zu kreuzen ist. Beide Stablagen
sind an den Krenzungsstellen mittels Eisendraht zu verbinden.

Die Entfernung der Stäbe der ersten Lage soll nicht mehr als rund 80,
jene der zweiten Lage nicht mehr als rund 150 mm betragen.

Die Eiseulage ist au der unteren Stufeufläche auf die ganze Stnfen-
länge derart anzubringen , dass ihre Lage und ihre Abmessungen an dem zur
Eiumauerung bestimmten Stufeuende ohne wesentliche Beschädigung der Stufen
festgestellt werden kann.

4 . Das Stufeuprofil ist derart zu wählen , dass die Stufen im Verbände
des Stiegenarmes wenigstens eine achtfache Brnchsicherheit besitzen, wobei die
zufällige Belastung der einzelnen Stufen für Wohnhäuser oder sonstige
Objecte , iu welchen die Stiegen keine anderen Beanspruchungen als in ge¬
wöhnlichen Wohnhäusern erfahren , wenigstens mit 400 bei solchen Objecten
jedoch, iu welchen die Stiegen eine größere Beanspruchung erfahren , mit einer
entsprechenden , zumiudesteus aber mit einer zufälligen Belastung von 640 1 »-
für das Quadratmeter zu bemessen ist.

Die größte freie Länge der Stufen wird vorläufig auf 1/50 m beschränkt.
5 . Jede «stufe muss mit dem Fabrikszeichcn und einem Stempel ver¬

sehen sein, aus welchem auch nach dem Versetzen noch die Zeit der Stufen¬
erzeugung leicht festgestellt werden kann.

Die Stufen dürfen nicht früher als zwei Monate nach der Erzeugung
zum Bau geliefert werden.

6. Abgesehen von den Belastungsproben bleibt den Organen des Stadt¬
bauamtes das Recht gewahrt , au beliebigen Stufen den Nachweis der Er¬
füllung der Vorschriften über die Eisensiula 'ge und der Qualität des Materiales
der Stufen überhaupt zu fordern und die Materialien , sowie die Erzeugung
der Stufen in der Erzeugnugsstätte selbst zu controlieren.

7. Schadhafte oder diesen Vorschriften nicht entsprechende Stufen dürfen
nicht auf Bauten geliefert oder versetzt werden.

8. Die Abänderung und Ergänzung dieser Vorschriften nach Maßgabe
weiterer Erfahrungen bleibt Vorbehalten.

Übertretungen dieser Vorschriften werden , insofern sie nicht unter das
allgemeine Strafgesetz fallen , nach Z 94 der Bauordnung für Wien mit Geld¬
strafen von 5 fl. bis 300 fl., eventuell der emsprechendeu Arreststrafe geahndet.

28 .

(Abänderung der zur Durchfrihrnttg der Sonn - nnd
Feiertagsruhe im Gewerbebetriebe erlassenen Kund

machnngen . )

Kundmachung des k. k. Statthalters im Erzherzogthume
Österreich unter der Enns vom 7 . August 1897 , Z . 71404 , mit
welcher in Ergänzung und theilweiser Abänderung der zur Durch¬
führung der Sonn - und Feiertagsruhe im Gewerbebetriebe
erlassenen Kundmachungen vom 25 . April 1895 , Z . 38013,
L.-G .- und V .-Bl . Nr . 19 , vom 18 . October 1895 , Z . 91236,
L.-G .- und V .-Bl . Nr . 49 , und vom 31 . Mai 1896 , Z . 50839,
L.-G .- und V .-Bl . Nr . 40 , Nachstehendes festgesetzt wird:

Zu H. ^ttoducltvnsgemerlw.
1. Bäcker.

In Wien (ohne Unterschied des Bezirkes ) ist der Verschleiß des Gebäcks
am Sonntage nur bis 1 Uhr nachmittags nnd außerdem in der Zeit vom
1. October bis 31 . Mai von 6 bis 8 Uhr abends gestattet.

In Fällen außerordentlichen Bedarfes darf die Abgabe von Gebäck im
großen an Gast - nnd Kaffeehäuser u . dgl . auch in den 'Nachmittagsstunden.
jedoch mit Ausschluss der Verwendung von Hilfsarbeitern bei der Abgabe nud
zur Verführung des Gebäcks stattfinden , im übrigen sind aber die Geschäfts-
localitäten für das Publicum geschlossen zu halten.

Das Austragen bestellten Gebäcks durch das Personale ist nur bis
1 Uhr nachmittags gestattet.

Bäcker, die auch das Zuckerbäcker- oder Lebzeltergewerbe betreiben oder
den Handel mit Zuckerbäcker- nnd Lebzelterwarcn angemeldet haben , sind für
den Fall , als sie nur ein Geschäftslocale für den Verschleiß der Erzeugnisse
beider Gewerbe benützen , verpflichtet , dasselbe während der Zeit der für das
Bäckergewerbe angeordneten Sonntagsruhe geschlossen zu halten.

Von Bäckern außer ihren geiverblichen Erzeugnissen noch geführte andere
Lebensmittel dürfen am Sonntage nur während der für den Lebensmittel¬
handel gestatteten Stunden verkauft werden , welche Bestimmung durch Affichiernng
im Geschäftslocale zur Kenntnis des Pnblicnms zu bringen sein wird.

3 h. Pferdtfleischhaner.
Ansnahmsbesti m m ung.

In Wien (ohne Unterschied des Bezirkes ) ist in der Zeit vom 1. October
bis 31 . Mai die Ausschrotung beziehungsweise Erzeugung von Selchwaren
und Würsten , sowie der Verschleiß dieser Artikel nnd von Fleisch bis 10 Uhr
vormittags und außerdem der Verkauf von Selchwaren und Würsten . auch von
6 bis 8 Ühr abends gestattet.

In der Zeit vom 1 . Juni bis 30 . September ist die Ansschrotung,
beziehungsweise Erzeugung von Selchwaren und Würsten , sowie der Verschleiß
derselben nnd von Fleisch nur bis 11 Uhr vormittags zulässig.

5. Flcischsclcher nnd Wurst -Erzeuger.
Ausnahmsbesti  m m u n g.

In Wien (ohne Unterschied des Bezirkes ) ist der Verschleiß von Erzeug¬
nissen dieser Gewerbszweige in der Zeit vom 1. October bis 31 . Mai von
6 bis 10 Uhr vormittags nnd von 6 bis 8 Uhr abends , in der Zeit vom
1. Juni bis 30 . September von 5 Uhr früh bis 11 Uhr vormittags gestattet.
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In den Gemeinden Perchtoldsdorf , Nodann , Kaltenlentgeben und Gieß¬
hübel des politischen Bezirkes Mödling ist der Verschleiß in der Zeit vom
1. Mai bis t . Oktober von 6 Uhr früh bis 12 Uhr mittags nnd von 6 bis
8 Uhr abends gestattet.

7 . Molkereien , Milchmcier und Milch -Berschlcistcr.
Ansnahmsbestim mnng.

In Wien (ohne Unterschied des Bezirkes ) ist der Verschleiß der Milch¬
produkte in der Zeit vom 1. Oktober bis 31 . Mai von 0 Uhr früh bis 2 Uhr
nachmittags und von 6 bis 8 Uhr abends , in der Zeit vom 1. Juni bis
30 . September in der Zeit von 5 Uhr früh bis 1 Uhr nachmittags nnd von
6 bis 8 Uhr abends gestattet.

Zu 8 . Haudokgemerlie.
I . Für die k. k. Reich sh an Pt - nnd Residenzstadt Wien.

Beim Handelsgewerbe (mit Ausschluss des Lebensmittelhaudels ) sowie
für den Verschleiß bei den Prodnctionsgewerben , insoweit derselbe nicht nach
Artikel VI nnd VII des Gesetzes geregelt erscheint, ist in allen Bezirken der
Warenverkauf an allen Sonntagen des Jahres von 6 Uhr früh bis 11 Uhr
vormittags gestattet.

Beim Lebensmittelhandel ist in allen Bezirken der Verkauf in der Zeit
vom 1. Oktober bis 31 . Mai von 6 Uhr früh bis 10 Uhr vormittags und
von 6 bis 8 Uhr abends , in der Zeit vom 1. Juni bis 30 . September von
5 Uhr früh bis 11 Uhr vormittags gestattet.

Die bezüglich des Marktverkehres , des Lebensmittelhandels auf Ständen
außerhalb der Märkte und im k. k. Prater und bezüglich des Handels im
Umherziehen (Z 60 G --O .) geltenden Bestimmungen bleiben aufrecht ; ebenso
die Bestimmungen über den Warenverkauf zu Weihnachten.

Der Zeitungs -Verschleiß auf den Wiener Bahnhöfen ist von 1/26  Uhr-
früh bis ^ 4 Uhr nachmittags gestattet.

Zu III . Für die Laudliezirke.
Baden.

In der Gemeinde Heiligenkrenz ist der Handel mit Devotionalien und
Wallfahrtsartikeln in der Zeit vom 1. Mai bis 31 . Oktober von 10 Uhr vor¬
mittags bis 8 Uhr abends gestattet.

Mödling.

In der Gemeinde Mödling ist der Lebensmittelhandcl in der Zeit vorn
1. Mai bis 1. Oktober von 6 Uhr früh bis 12 Uhr mittags nnd von 6 bis
8 Uhr abends gestattet.

In den Gemeinden Perchtoldsdorf , Nodann , Kaltenlentgeben nnd Gieß¬
hübel ist der Lebensmittelhandel in der Zeit vom 1. Mai bis 1. Oktober gleich¬
falls von 6 Uhr früh bis 12 Uhr mittags nnd von 6 bis 8 Uhr abends
gestattet.

Die der Gemeinde Perchtoldsdorf für den Sonntag der Frohnleichnams-
fcier mit der hierämtlichen Kundmachung vom 31 . Mai 1896 , L.-G .- und
V .-Bl . Nr . 40 , gewährten Begünstigungen bleiben aufrecht.

Gemeinsame Bestimimmstell für das ganze Erzherzogthnm.

Den Verschleißern von Zuckerbäcker- nnd Lebzelterwaren , ferner den
Kastanienbratern , welche sich auf den Verschleiß der erwähnten Artikel beschränken
und nicht etwa nebenbei noch andere Artikel führen , ist der Verkauf von 9 Uhr-
früh bis 9 Uhr abends gestattet.

Die Comptoirarbeiten im Handelsbetriebe für das hiebei verwendete
Personale sind von 9 bis 11 Uhr vormittags gestattet.

Dasselbe gilt für die den Verschleiß bei Prodnctionsgewerben betreffenden
Comptoirarbeiten ; dagegen sind Comptoir - und Bnreauarbeiten , welche sich auf
die Production selbst beziehen , an Sonntagen überhaupt nicht gestattet.

Diese Kundmachung tritt mit dem 22 . August 1897 in Wirksamkeit.

20 .

(Veräiiderttttgeit im Stande der k. k. Evidenz-
hallnngs Gevmeter .)

Die k. k. Fiiiüiiz -Landes -Direction in Wien hat mit Note vom
10 . August 1897 , Z . 36861 (M .-Z . 154297 ) , dem Wiener
Magistrate Nachstehendes zur Kenntnis gebracht:

Das hohe k. k. Finanzministerium hat mit dem Erlasse vom 27 . April
1897 , Z . 20574 , an Stelle des in den zeitlichen Ruhestand versetzten k. k.
Evidenzhaltnngs -Obergeometers Karl Hans  in Groß -Enzersdorf den k. k.
Evidenzhaltnngs -Geometer I . Classe Friedrich Goethe  nnd mit dem Erlasse
vom 8. Mai 1897 , Z . 22601 , an Stelle des in den dauernden Ruhestand
versetzten k. k. Evidenzhaltnngs -Obergeometers Franz Jnrinka  in Waidhofen
an der Thaya den k. k. Evidenzhaltnngs -Geometer I . Classe Max Neinisch
ernannt.

Hievon wird mit Beziehung auf das h. o. Schreiben vom 28 . August
1895 , Z . 52948 , die höfliche Mittheilung gemacht.

30 .

(Flüssigmachung der Sttbstitritiousgebttreu au Lehr¬
personen in zehn Monatsraten . )

Verordnung des k. k. n .-ö. Landesschnlrathes vom 10 . August
l897 , Z . 8650 , mit welcher eine Dnrchführnngsvorschrift zu
Z 12 der Verordnung des k. k. n .-ö. Landesschnlrathes vom
30 . November 1895 , Z . 12101 , L.-G .-Bl . Nr . 54 , betreffend
das Substitntionsnormale für die öffentlichen Volksschulen in der
Neichshaupt - nnd Residenzstadt Wien , erlassen wird:

Auf Grund der vom Bezirksschnlrathe der Stadt Wien mit der Gemeinde
Wien bezüglich der Flüssigmachung der Snbstitntionsgebüren getroffenen Ver¬
einbarung wird angeordnet , dass die nach ZZ 5 bis 10 der Verordnung des
k. k. n .- ö. Landesschnlrathes vom 30 . November 1895 , Z . 12101 , L.-G .-Bl.
Nr . 54 , betreffend das Substitutionsnormale für die öffentlichen Volksschulen
in der Reichshanpt - nnd Residenzstadt Wien entfallenden Snbstitntionsgebüren
in zehn am Schluffe eines jeden Monates fälligen Raten ansbezahlt werden.

Diese Verordnung tritt mit Beginn des Schuljahres 1897/98 in Wirk¬
samkeit.

3 >.

(Vorkehrungen anlässlich des Hochwassers im
August 1897 )

Die k. k. n .- ö. Statthaltern hat dem Wiener Magistrate
eine Abschrift ihres an sämmtliche k. k. Bezirkshanptmänner in
Niederösterreich gerichteten Erlasses vom 14 . August 1897 , Z . 75013
(M .-Z . 155783 ) , intimiert . Derselbe lautet:

Anlässlich der letzten Hochwässer wurde die Wahrnehmung gemacht , dass
sich in Bezug auf die Wasserführungen bei den meisten Wasserläufen sehr-
bedauerliche Anstände ergeben haben.

Insbesondere hat es sich gezeigt, dass manche Dämme an regulierten
Flüssen und Bächen nicht genügend hoch und fest konstruiert waren . Auch
wurden im ' Laufe der Zeit Einbanten und Änderungen in Wasserläufen vor¬
genommen , deren nachtheilige Einflüsse auf die Wasserführung erst gelegentlich
der Hochwässer zutage getreten sind.

Desgleichen wurde beobachtet, dass Straßen - und Eisenbahnanfdämmungen
ohne Vorsorge für entsprechende Wasserdnrchlässe oder nur mit unzulänglichen
Dnrchlassobjecten ansgeführt wurden , wodurch der Ablauf des eindringenden
Wassers behindert , ausgedehnte Überflnthnngen des anliegenden Terrains nnd
in vielen Fällen auch die Zerstörung der Dammkörper nnd so sehr empfindliche
Verkehrsstörungen verursacht wurden.

Von besonderem Nachtheile war die vielfach gänzlich verabsäumte oder
nur ungenügend vorgenommene Räumung der Wasserläufe , was die sofortige
Verlegung der Gerinne , Uferbeschädigungen nnd ausgedehnte Überschwemmungen
zur Folge hatte.

Nach diesen Erfahrungen ist es dringend geboten , vorzusorgen , dass
solchen Übelständen schleunigst abgeholfen und Wasserkatastrophen für die
Zukunft möglichst vorgebengt werde.

Der Herr Bezirkshauptmann werden daher angewiesen , eingehende , den
ganzen Bezirk und dessen Wasserlänfe umfassende Erhebungen in diesen
Richtungen cinzuleiten , eine genaue Überprüfung der vorhandenen Wasser-
führnngsobjecte in Bezug auf deren Zulänglichkeit zu veranlassen und auf
Grund von Einvernahmen sachverständiger Bewohner des Bezirkes nnd der
Staatstechniker zu erheben , ob nicht die Nothwendigkeit entsprechender Regu¬
lierungen von Wasserläufen besteht, nnd welche Vorkehrungen überhaupt zu
treffen wären , um die schädlichen Wirkungen des Wassers künftig chintanzu-
halten oder doch auf ein geringeres Maß beschränken zu können.

Die Gemeindevorsteher werden anznweisen sein, dass sie die zur Räumung
der Wasserlaufe Verpflichteten zur ordnungsmäßigen Vornahme der Nänmungs-
arbeiten anffordern , eventuell behördliche Abhilfe veranlassen.

Eine besondere Pflicht der Bezirkshauptmannschaft wird es sein, diese
Maßregel strenge zu überwachen und bei Nachlässigkeit der Verpflichteten
zwangsweise vorzngehen.

Ebenso wird sich auch in Zukunft die Überzeugung zu verschaffen sein,
dass die Näumnngsarbeiten regelmäßig vorgenommen werden , und dass die
Wassergerinne in ordentlichem Stande erhalten bleiben.

Über die im dortigen Bezirke gemachten Wahrnehmungen sowie über die
zur Behebung von Unzukömmiichkeiten im eigenen Wirkungskreise bisher ge¬
troffenen Anordnungen , dann über die noch nothwendigen Vorkehrungen haben
der Herr Bezirkshauptmann unter Stellung bestimmter motivierter Anträge
bis Ende September d. I . ausführlich zu berichten.

Diese Anträge haben nach folgenden Kategorien übersichtlich geordnet
zu sein:

a ) vom Staate anzuordnende Vorkehrungen an Eisenbahnen , Nerchs-
straßen rc. ;

d) vom Laude an Landes -Flnssregnliernngen , Landstraßen rc. zu verlangende
Herstellungen;

o) die Competenz der Donanreguliernngs -Commission Betreffendes;
ck) sonstige Anträge , zu deren Durchführung die h. ä. Jugerenz erforderlich.
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Nachdem infolge der eingetretenen Beschädigungen Reconstructionen und
Nenherstellungen non Brücken , Durchlässen , Wehren und anderen Wasserbauten
ansznführcn sein werden , wird darauf zu achten sein, dass in allen der wasser¬
rechtlichen Genehmigung unterliegenden Fällen das vorgeschriebene Verfahren
dnrchgeführt werde , und wird unter Bedachtnahme ans die gelegentlich des
Hochwassers zutage getretenen Verhältnisse umsichtig vorzugehen nnd für nicht
entsprechende Objecte , insbesondere für solche Objecte , deren Dnrchflnssprofil
sich erfahrungsgemäß als zu klein erwiesen hat , die wasserrechtliche Genehmigung
zu verweigern sein.

Fast in allen Bezirken sind infolge der Überschwemmungen Häuser ein¬
gestürzt . Die Ursache hievon liegt meist in der ungenügenden , den Bestim¬
mungen der Bauordnung nicht entsprechenden Bauart derselben nnd in deren
Herstellung ans nicht geeignetem Materiale , welches, wie dies bei den häufig
verwendeten Luftziegeln der Fall ist, von dem eindringenden Wasser aufge¬
weicht wurde und so bedeutende Gefahren für das Leben nnd die persönliche
Sicherheit der Inwohner mit sich gebracht hall

Andererseits haben solche Gebäude , wo sie nicht eingestürzt sind, so starke
Sprünge oder sonstige Beschädigungen erlitten , dass mit deren Demolierung
wird vorgegangen werden müssen.

Ans öffentlichen Rücksichten erscheint es nothwendig , dass solche primitive,
nicht widerstandsfähige , gesetzwidrige Bauten nicht wieder ansgesührt werden,
und dass auch dem Einsturze drohende Baulichkeiten nicht bloß nothdürftig
ausgebessert , sondern ordnungsmäßig in Stand gesetzt werden , um für die
Zukunft ähnlichen Übelständen wirksam vorzubeugen.

Pflicht der Bezirkshanptmannschaft ist es daher , die Gemeinden ein¬
dringlichst aufzufordern und strenge darauf zu achten , dass auch beiden
erwähnten Bauobjecten den Bestimmungen der Bauordnung voll Rechnung
getragen werde . Die momentane precäre Lage einzelner Parteien kann im
Hinblicke auf die hiebei in Betracht kommenden höher stehenden öffentlichen
Rücksichten keinen genügenden Grund bilden , von dem Gesetze abzuweichen.

Übrigens bleibt es den Bezirks - nnd Gemeinde -Hilfscomitos Vorbehalten,
solche Hausbesitzer , welche nicht im Stande wären , ihre Gebäude banordnungs-
mäßig zu recoustruieren oder neu herzustellen , zur Betheilnng mit angemessenen
unverzinslichen Darlehen in Antrag zu bringen.

32 .
(Öffentliche Sammlungen .)

Die k. k. n .-ö. Statthnlterei hat mit Erlass vom l9 . Juli 1897,
Z . 64740 ( M .-Z . 143323/lV ) , dem Wiener Magistrate Nach¬
stehendes zur Kenntnis gebracht:

Das hohe k. k. Ministerium für Cnltus nnd Unterricht hat mit Erlass
vom 3 . Juli 1897 , Z . 16078 , dem Provinzial der Franzi scaner - Or d ens-
provinz zum Allerh eilig ste n Erlöser in Dalmatien  znm Zwecke  des
Ausbaues von Ordensbildungsanstalten die Veranstaltung von Sammlungen
milder Beiträge durch Ordensmitglieder bei Angehörigen der römisch-katholischen
Consession mit Ausschluss des Sammelns bei öffentlichen Behörden nnd
Ämtern in mehreren Verwaltnngsgebieten nnd speciell in Niederösterreich mit
der Einschränkung ans bekannte Wohlihäter und mit Ausschluss der Sammlung
von Hans zu Haus für die Jahre l897 bis 1899 bewilligt.

Obige Bewilligung ist außerdem au die Bedingung geknüpft , dass in
jedem Kronlande nicht mehr als vier Ordensmitglieder , welche sich seinerzeit
vor Beginn der Sammlung behufs Clansulicrung ihrer Sammelbücher um
der Originalinlimation oder beglaubigten Abschriften des Bewillignngserlasses
bei der betreffenden politischen Laudcsstelle einzufindeu haben , gleichzeitig das
Sammeln betreiben.

Hievon wird der Wiener Magistrat in Kenntnis gesetzt.
* *

*

Die k. k. n .-ö. Statthalterei hat unterm 6. Juli 1897 , Z . 36884 (M .-
Z . 133010/111 ), die dem Vereine „Kinder bewahran statt in Wien
Simmering"  mit Decret vom 10 . Jänner 1897 , Z . 1120 , crtheilte
Bewilligung , bis 30 . Juni 1897 im Erzherzoglhum Österreich unter der Enns
eine Sammlung milder Gaben zu Vereinszwecken bei bekannten Wohtlhätern,
somit nicht von Hans zu Hans veranstalten zu dürfen , bis znm 30 . Sep¬
tember 1897 verlängert.

Ferner hat die k. k. n .-ö. Statthalterei unterm 11 . Juli 1897 , Z . 61718
(M .-Z . 135153/III ), der I . (Lehrerinnen -)Section des I . Vereines
katholischer Lehrer i n n en in Österreich  bewilligt , eine Sammlung milder
Gaben in Niederösterreich znm Zwecke der Errichtung eines Heims katholischer
Lehrerinnen bis zum 31 . December 1897 , bei bekannten Wohlthätern , also mit
Ausschluss der Sammlung von Haus zu Hans zu veranstalten.

Dasselbe Recht wurde mit Bescheid der k. k. u .°ö. Statthaltern vom
11 . Juli 1897 , Z . 62996 (M .-Z . 186298/111 ), der Äbtissin nnd Oberin des
Benedictin erinnen - Klo sters Cobalunga in Eorsica  zu Gunsten dieses
Klosters auf eine Zeitdauer von zwei Monaten im Laufe des Jahres 1897 und mit
Bescheid derselben Behörde vom 14 . Juli 1897 . Z 64038 (M .-Z . 136861/III ),
dem 111 Caspar Fuchs , apostolischer Missionär in China , zu Gunsten der central-
chinesischen Mission in Ost -Hnrpö ans eine ' Zeitdauer von längstens einem
Monat dieses Jahres ertheilt.

Schließlich hat der , Wiener Magistrat mit Decret vom 10. August 1897,
M .-Z . 140934/111 , dem Öst erreichisch en Hilfsverein für Beamtinnen
eine Sammlung von Spenden zur Gründung eines Beanitinncnheims,
nnd zwar im Gemeindegebiete von Wien , jedoch nur bei bekannten Wohl¬
thätern gestattet.

33

(Fahrordnnnq für die Zn - und Abfahrt beim
Raimund Theater .)

Kkpubüeaiion.
Kundmachung des Wiener Magistrates vom 2 . December 1893,

Z . 189528:
Ans Grund des Z 93 der Gemeindeordnnng für Wien vom 19. De¬

cember 1890 , L.-G -Bl . Nr . 45, wird in Betreff der Zn - und Abfahrt beim
Raimund -Theater Nachstehendes bestimmt:

Die Zufahrt zu den Vorstellungen hat von der Mariahilserstraße durch
die Wallgasse zum Haupteingange des Theaters stattznfinden , von wo ans die
leeren Wägen ihren Weg entweder durch die Wallgasse in der Richtung gegen
die Gumpendorferstraße oder durch die Strohmayergasse zu nehmen haben.

Die Abfahrt der Wägen nach Schluss der Vorstellungen hat ausnahmslos
vom Hauptportale des Theaters durch die Wallgasse gegen die MariahUfer¬
straße,zu geschehen.

Übertretungen dieser Anordnung werden nach Z 93 der Gemeindeordnnng
für Wien mit Geldstrafen bis znm Betrage von 200 fl. ö, W . oder mit
Arreststrafen bis zu 14 Tagen geahndet.

II. 1Uir»»Nivl>rliiin»u»ige».
Llemeindeialy:

34 .

(Abänderung des zweiten Absahes , Punkt 2 des
Nrlanbsnormales für städtische Beamte nnd Diener . )

Der Gemeinderath hat in der Sitzung vom 9. Juli 1897 zur Zahl 4736
in theilweiser Abänderung des zweiten Absatzes des Punktes 2 des Urlanbs-
normales den Beschluss gefasst , dass den ehemals im Staatsdienste gestandenen
nnd anlässlich der Vereinigung der Vororte mit Wien in den städtischen Dienst
übernommenen Beamten die im Staatsdienste zugebrachte Dienstzeit bei Be¬
messung der Urlanbsdauer anznrechnen sei.

35 .

(Abänderung des Pensionsnormales für die städtischen
Beamten nnd Diener .)

Der Wiener Gemeinderath hat in der Sitzung vom 23 . Juli
1897 zur Z . 6908 nachstehenden Beschluss gefasst:

Es ist von der Unfallversicherung der definitiv angestellten städtischen
Beamten abzusehen , dagegen ist in das Pensionsnormale (an die Spitze des
Absatzes IV ) folgende Bestimmung anfzunehmen:

„Wenn einen städtischen Beamten oder Diener in einem von der Ge¬
meinde ans ihre Rechnung oder auf Rechnung der Commission für Verkehrs¬
anlagen ansgeführten nnfallvcrsichernngspflichtigen Betriebe ein Unfall trifft,
so haben er nnd seine nach dem Gesetze vom 28 . December 1887 , R .-G .-
Bl . dir . 1 für 1888 , anspruchsberechtigtcn Angehörigen mindestens die gleichen
Entschädigungen zu erhalten , wie sie in den ZZ 6 nnd 7 des citierten Gesetzes
normiert sind ."

81 Mi 'aU) :
36 .

(Afterverpachtnngen oder -Bermietnnqen städtischer
Realitäten .)

Gelegentlich der Berathung eines Referates über das Ansuchen eines
Afterpächters nur Banbewillignng ans einem Bürgerspitalfondsgrunde hat der
Stadtrath in seiner Sitzung am 19 . Mai 1897 all >st -R - Z.  4491 den Be¬
schluss gefasst , dass in Hinkunft Afterverpachtnngen oder -Vermietungen von
städtischen oder unter städtischer Verwaltung stehenden Realitäten nur mit
Zustimmung der Gemeinde Wien stattfinden dürfen.

37 .

(Werterhebnng von Grundstücken über Requisitionen
der Finanzbehörden .)

Der Wiener Stadtrath hat in seiner Sitzung vom 21 . Juli 1897 aä
St .-N .-Z . 5826 (M .-Z . 221698/III ) die Mitwirkung der städtischen Ämter
bei den Erhebungen über den Wert von Realitäten ans Anlass von Besitz-
veründernngen für Zwecke der Bemessung von Übertragnngsgebüren seitens
des k. k. Central -Taxamtes und der k. k. Finanzcassen abgelehnt.
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38.
(Instruction für die Mitglieder der vom Wiener
Gemeinderathe gewählten Commission zur Controle
des unbeweglichen Gemeinde - und Fondsvermögens

in Wien . )
Der Wiener Stadtrath hat in seiner Sitzung vom 2. Juli

1897 , Z . 6233 (M .-D .-Z . 2187 ), nachstehende Instruction ge¬
nehmigt :

8 1-
Im Sinne der 47 und 48 des Gemeindestatntes werden zur Aus¬

übung des dem Gemeinderathe Anstehenden Oberaufsichtsrcchtcs zufolge Ge-
meinderaths -Beschlusscs vom 9. April 1897 , Z . 6097 , für die einzelnen Be¬
zirke Commissionen eingesetzt zur Controle des gesummten in Wien befindlichen
unbeweglichen Vermögens der Gemeinde Wien , sowie des unbeweglichen Ver¬
mögens der unter ihrer Verwaltung stehenden Fonde.

Die bezirksweise gewühlten Commissionen bestehen aus je einem Stadt-
rathe und vier Gemeinderäthen für den 1. und ans je einem Stadtrathe und
zwei Gemeinderäthen für die Bezirke II bis XIX.

8 2.
Sämmtliche Commissionsmitglieder wühlen aus ihrer Mitte einen Obmann,

zwei Obmann -Stellvertreter und zwei Schriftführer ; desgleichen wird für die
einzelnen Bezirks -Commissionen je ein Obmann gewühlt.

8 3.
Den einzelnen Bezirks -Commissionen , sowie deren einzelnen Mitgliedern

obliegt es , genaue Nachschau zu halten , in welchem Zustande sich die einzelnen
Objecte der Gemeinde und der Fonde im Bezirke befinden , welche nothwendigen
Herstellungen erforderlich sind, um den ordentlichen Bestand zu erhalten ; die
Commissionen aber haben Auslagen , welche nicht ökonomisch sind, zu verhüten.

Es wird auch darauf zu sehen sein, ob die einzelnen Immobilien ent¬
sprechend ihrem Ankaufspreise , beziehungsweise dem dermaligen Werte ent¬
sprechend ertragsfähig sind, insbesondere sind die ans die Hebung der Ertrags-
fühigkeit zielenden Vorschläge zu machen , eventuell darüber zu berichten , wie
dieselben für andere städtische Zwecke besser verwertet werden können.

8 4.
Es wird zunächst nothwendig sein, dass sich die Bezirks -Commissionen

über die unter ihrer Controle stehenden Realitäten genau informieren , dieselben
eingehend besichtigen, um auf Grund der diesbezüglichen Erfahrungen , den
jedem Commissions -Mitgliede zngesendeten Fragebogen ansfüllen zu können;
der Fragebogen ist nach erfolgter Ausfüllung der allgemeinen Commission ein-
znsenden.

8 5 - ,.
Behufs Erlangung einer leichteren Übersicht und Erreichung einer zweck¬

mäßigen Controle wird cs zweckmäßig sein, jeden Bezirk in Rayons zu theilen.
Diese Eintheilnng wird durch die einzelnen Bezirks -Commissionen vorgenommen.

8 6-
Die gewonnenen Erfahrungen werden theils in den einzelnen Bezirks-

Commissionen unter dem Vorsitze des Obmannes der Bezirks -Commission,
den Conferenzen der Bezirks -Obmänner unter dem Vorsitze des Obmannes
der ganzen Commission , endlich in der Vollversammlung der Commissionen
berathen.

Die seitens der einzelnen Abtheilungen der Commission oder der Voll¬
versammlung der Commissionen beschlossenen Vorschläge werden dem Bürger¬
meister schriftlich zugemittelt . In dringenden Fällen und bei besonders crassen
Nbelständen und wahrgenommenen Unregelmäßigkeiten ist schleunigst dem
Bürgermeister eventuell mündlich Bericht zu erstatten.

8 7.
Den Commissions -Mitgliedern steht es nicht zu, selbständige Anordnungen

zu treffen.
8 8.

Als Ausweise erhalten die Commissions -Mitglieder vom Vingenueisler
ausgestellte , ans ihre Functionen beznghabende Legitimationen.

8 9.
Der Magistrat , die Bezirksämter , die Hilfsämter und die übrigen

städtischen Anstalten werden von dem Wirkungskreise der Commissionen ver¬
ständigt und angewiesen , den Commissionen , beziehungsweise deren Mitgliedern
zur Förderung ihres Zweckes an die Hand zu gehen ; insbesondere sind die
städtischen Ämter gehalten , bei geplanten baulichen Veränderungen den Obmann
der Bezirks -Commissionen zu verständigen , welcher zu den abznhaltcnden
Localangeuscheins -Verhandlungen die einzelnen Mitglieder delegiert.

8 io.
Um ein vollständiges Bild über die Thätigkeit der Commissionen zu

gewinnen , sind mit 31 . October jedes Jahres die gesammelten statistischen
Daten der Bezirks -Commissionen dem Obmanne der Commission behufs Ver¬
fassung des Rechenschaftsberichtes einzusenden.

39

(Änderung der Haftpflicht für enrrente Pflnstcrnngs-
arbeiten ans durch Umbauten zngewachfenen Straszen-

grundtheilen .)
Der Stadtrath hat mit Beschluss vom 10 . August 1897 , Z . 7673 (M .-

Z . 80566/V ), ungeordnet , dass in Hinkunft die ständigen städtischen Unter¬
nehmer für die currenten Pflasterungsarbeiten , welche in dieser Eigenschaft
Pflastcrnngsarbeiten auf durch Umbauten zugewachsenen Straßengrundtheilen
ausgeführt haben , zur unentgeltlichen Behebung von Schäden in diesen Pflaster¬
flächen aus dem Titel der sud Z 14 der Bestellungsvorschrift bedungenen
Haftung dann nicht verhalten werden sollen , wenn die Pflasterung vor Ablauf
eines Jahres nach Vollendung des Hausumbaues staltgefuuden hatte , und die
Schäden durch Setzungen im Straßengrunde entstanden sind.

ZItmMrnt:
><>

(Abänderung der Geschäftsordnung für den Magistrat
nnd die magistratischen Bezirksämter , betreffend die
ans Fleischverkaufsstände bezüglichen Angelegen¬

heiten . )
Magistrats -Director Dachau bringt nachstehenden an ihn

gerichteten Präsidial -Erlass des Bürgermeisters Dr . Lueger  vom
26 . Juni 1897 , Z . 4801 , den magistratischen Ämtern mit Jud .-
Erlass vom 23 . Juli 1897 , M .-D .-Z . 1705 , zur Kenntnisnahme
nnd Danachachtnng:

Der Gemeinderath hat in der Sitzung vom 18 . d. M . das Referat
M .-Z . 207485 , betreffend das Ergebnis der Verhandlungen mit den Inhabern
von Fleischverkaufsstäudcn wegen Eingehens bindender Verpflichtungen bezüglich
der Fleischpreise berathen:

In diesem Referate stellt der Magistrat den Antrag:
„Es sei die Geschäftsordnung für den Magistrat und die magistratischen

Bezirksämter beziehungsweise die Geschäftscintheilnug für die Magistrats-
Departemems dahin abzuändern , dass sämmtliche auf die transportablen nnd
stabilen Flepchverkaufsstände auf den Plätzen nnd Straßen Wiens bezüglichen
Angelegenheiten dem Magistrate , und zwar de n Departement XV Angewiesen
werden ."

Ich finde mich bestimmt , diesem Anträge mich anzuschlicßen nnd ersuche
Sie , Herr Magistrats -Director , das Weitere zu veranlassen.

41.
(Umlegung nnd Nenlegnttg elektrischer Kabel,
pneumatischer Rohre re. anlässlich der Legung der

städtischen Gasrohre .)
Bürgermeister Dr . Lueger  hak an den Magistratsrath

Dr . Waas  unterm 2 . Juli 1897 , Z . 5938 , nachstehenden Prä¬
sidial -Erlass gerichtet:

Der Wiener Stadtrath hat in der Sitzung vom 24 . Juni 1897 , Z . 5938,
auf Grund einer von der Commission zur Erbauung städtischer Gaswerke
gegebenen Anregung beschlossen, die Bauleitung für den Bau der städtischen
Gaswerke zu ermächtigen , im Einvernehmen mit dem  S ta  d tb au am te,
die neuen Tracen für elektrische Kabel , pneumatische Rohre rc., welche aus
Anlass der Legung der städtischen Hauptgasrohre umzulegen sind, selbständig
festzusetzen.

Weiters wurde auch bestimmt , dass die Legung neuer Kabel nur in
jenen Fällen zu bewilligen ist, wenn das Stadtbauamt ausdrücklich constaliert,
dass hiedurch die Legung der städtischen Gasrohre keinerlei Behinderung erleidet,
worauf das Stadtbauamt bei Erstattung aller derlei Referate stets Bedacht
zu nehmen habe.

Hievon werden Herr Magistratsrath zur Kenntnisnahme und Danach -
achtung verständigt . _ — ^

(Verzeichnis der im Neichsgesetzblatte nnd im Landes¬
gesetzblatte für Österreich nnter der Gnus im Jahre

1897 pnblieierten Gesetze und Verordnungen .)
I . Rcichsgesetzblatt.

Nr . 171 . Vollzugsvorschrift zum Gesetze vom
2b . October 1896 , N . -G . -Bl . Nr . 220 , betreffend die
directen Personalsteuern . III . Hauptstück, betreffend die Neuteusteuer.

Nr . 172 . Erster Nachtrag zu der Vollzugsvorschrift
zum I . Hauptstücke des Gesetzes vom 25 . October 1896,
N . - G . -Bl . Nr . 220,  betreffend die directen Personalsteuern.
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Nr . 173 . Zweiter Nachtrag zu der Vollzugsvor¬
schrift zum I. Hauptstücke des Gesetzes vom 25 . October
1896 , N .-G .-Bl . Nr . 220 , betreffend die directen Personalsteucrn.

Nr . 174 . Verordnung des Justizmiuisters vom
10 . Juli 189 ? über den bei der vorläufigen Feststellung des Lasten¬
standes und bei der Mcislbotsvertheilung zugrunde zu legenden Stenerschützwert
der mit einer Simnltanhppothek belasteten Liegenschaften.

Nr . 175 . Verordnung der Minister der Justiz,
des Innern und des Ackerbaues vom 25 . Juli 1897
über die Schätzung von Liegenschaften (Nealschätznngsordnuug ).

Nr . 176 . Verordnung des Eisenbahuministeriums
vom 16 . Juli 1897 , womit eine Vorschrift über die Uniformierung
a) der Beamten und Beamten -Aspiranten , b) der Unterbeamten und Anshilss-
Unterbeamten (Ilnterbeamten -Stcllvertreter ), sowie e) der Diener der Staats-
nnd Privateisenbahnen erlassen wird.

Nr . 177 . Kundmachung des Eiscubahnministeriums
vom 17 . Juli 1897 , betreffend die Fristerstreckung für die Betriebs-
eröffnnng der Localbahn Wodnan -Moldanthein.

Nr . 178 . Verordnung des Gesammtministeriums
vom 30 . Juli 1897 , womit der Tag bestimmt wird, an welchem
das Gesetz vom 30 . August 1891 über die Ausübung der Consnlargerichts-
barkcit (N .-G .-Bl . Nr . 136 ) in Wirksamkeit tritt.

Nr . 179 . Verordnung des Justizministers vom
30 . Juli 1897 , betreffend den Vollzug des Gesetzes vom 30. August
1891 über die Ausübung der Consnlargerichtsbarkeit (N .-G .-Bl . Nr . 136 ) .

Nr . 180 . Verordnung der Ministerien des Innern,
des Handels und der Finanzen vom 31 . Juli 1897,
betreffend die Ausdehnung des mit der Verordnung vom 18 . Februar 1897
(N .-G .-Bl . Nr . 54 ) erlassenen Verbotes der Ein - und Durchfuhr gewisser
tbierischer Rohprodukte und Abfälle aus den Häfen Britisch -Jndiens , sowie
der westlich gelegenen Häfen bis znm Rothen Meere auf die Ostküste des
Rothen Meeres bis zur Mündung des Snezcanales in den Golf von Suez.

Nr . 181 . Kaiserliche Verordnung vom 19 . Juli
1897 , betreffend eine Ergänzung desH 13 des Gesetzes vom 25. October
1896 , N .-G .-Bl . Nr . 220 , über die directen Personalsteucrn.

Nr . 182 . Kundmachuug des Finanzministeriums
vom 28 . Juli 1897 in Angelegenheit der Durchführung der kaiser¬
lichen Verordnung vom 19 . Juli 1897 , N .-G .-Bt . Nr . 181 , betreffend eine
Ergänzung des H 13 des Gesetzes vom 25 . October 1896 , N .-G .-Bl . Nr . 220,
über die directen Pcrsonalsteuern.

Nr . 183 . Kundmachung des Finanzministeriums
vom 29 . Juli 1897 , betreffend die Ermächtigung des königlich
ungarischen Nebenzollamtes in Tölgyes zur zollfreien Abfertigung von voraus-
und nachgesendetcn Reiseeffecten.

Nr . 184 . Verordnung des Justizministeriums vom
31 . Juli 1897 , betreffend die Zuweisung der Gemeinde Wioap zu dem
Sprengel des Bezirksgerichtes in Trebitsch , beziehungsweise des Kreisgerichtes
in Jglan in Mähren.

Nr . 185 . Verordnung des Justizministeriums vom
1 . August 1897 , betreffend die Aktivierung der Bezirksgerichte in
Ottynia und in Podwotoczhska in Galizien.

Nr . 186 . Verordnung des Finanzministeriums vom
5 . August 1897 , betreffend das Verbot des Spieles in der ungarischen
Classenlotterie.

Nr . 187 . Verordnung des Justizministeriums vom
9 . August 1897 , womit für richterliche und staatsanwaltschaftliche
Beamte , sowie für die fachmännischen Laienrichter ein Amtskleid eingeführt,
beziehungsweise für die Justizbeamten das Tragen der Uniform geregelt wird.

Nr . 188 . Verordnung des Justizministeriums vom
3 . AUgUst 1897 , betreffend die Aktivierung des Kreisgerichtes Sebenico
in Dalmatien.

Nr . 189 . Verordnung des Ministers für Cultus
und Unterricht vom 10 . August 1897 , betreffend die Bestellung
von Assistenten an der Akademie der bildenden Künste in Wien.

Nr . 196 . Kundmachuug der Ministerien der
Finanzen und des Handels vom 10 . August 1897,
betreffend die Errichtung einer Hafen - und See -Sanitätsexpositur mit Zolldienst
in Raöisöe auf der Insel Curzola.

Nr . 19 » . Verordnung des Handelsministeriums im
Einvernehmen mit dem Ministerium des Innern vom
18 . August 1897,  enthaltend eine Abänderung der mit Verordnung
vom 12. December 1895 (N .-G .-Bl . Nr . 190 ) erlassenen Bestimmungen über
die Beförderung von gefährlichen , nicht zu den Sprengstoffen gehörenden
Gegenständen , sowie von ätzenden Stoffen ans der Elbe von Melnik bis zur
österreichisch-deutschen Grenze.

Nr . 192 . Verordnung des Justizmiuisters vom
15 . August 1897 über den richterlichen Vorbereitungsdienst.

L. Laudesgeseichlntt.
Nr . 4 ». Verordnung des k. k. Statthalters im

Erzherzogthume Österreich unter der Enns vom
9 . August 1897 , Z . 70052 , betreffend den Beginn der Wirk¬
samkeit des Gesetzes vom 27 . April 1894 , Landesgesey - und Verordnungsblatt
Nr . 23 , womit die HZ 28 und 46 des Gesetzes vom 1. Juni 1870 , Landes-
gcsetz- und Verordnungsblatt Nr . 39 (Feuerpolizeiordnung für das Erzherzog¬
tum Österreich unter der Enns mit Ausschluss der Haupt - und Residenzstadt
Wien ), abgeändert werden.

Nr . 42 . Kundmachung des k. k. Statthalters im
Erzherzogthume Österreich unter der Enns vom
18. Juli 1897 , Z . 59297 , betreffend die Einhebnng der Landes¬
fondszuschläge für das Jahr 1897.

Nr . 43 . Kundmachuug des k. k. Statthalters im
Erzherzogthume Österreich unter der Enns vom
28 . Juli 1897 , Z . 61415 , betreffend die Verlautbarung des
von der Waffergenossenschaft in Jmmendorf und Schalladorf init dem nieder¬
österreichischen Laudesausschnsse und der Staatsverwaltung abgeschlossenen
Übereinkommens bezüglich der Entwässerungsanlage in den Gemeinden
Jmmendorf und Schalladorf.

Nr . 44 . Kundmachung des k. k. Statthalters im
Erzherzogthume Österreich unter der Euns vom
28 . Juli 1897 , Z . 61528 , betreffend die Verlautbarung des von
der Wassergenossenschaft in Haselbach mit dem niederösterreichischen Landes-
ausschusse und der Staatsverwaltung abgeschlossenen Übereinkommens bezüglich
der Entwässerungsanlage in Haselbach.

Nr . 45 . Kundmachuug des k. k. Statthalters im
Erzherzogthume Österreich unter der Euns vom
28 . Juli 1897 , Z . 61529 , betreffend die Verlautbarung des von
der Waffergenossenschaft in Hanfthal , Unter -Stinkeubrnnn und Nnter -Schottcrlee
mit dem niederösterreichischen Laudesausschnsse und der Staatsverwaltung
abgeschlossenen Übereinkommens bezüglich der Trockenlegung versumpfter
Grundstücke in Hanfthal , Unter -Stinkenbrnnn nnd Unter -Schotterlee.

Nr . 46 . Kundmachuug des k. k. Statthalters im
Erzherzogthume Österreich unter der Euns vom
7. August 1897 , Z . 71404 , betreffend die Ergänzung und teil¬
weise Abänderung der zur Durchführung der Sonn - und Feiertagsruhe im
Gewerbebetriebe erlassenen Kundmachungen vom 25 . April 1895 , Z . 38013,
L.-G .- nnd V .-Bl .-Nr . 19, vom 18 . October 1895 , Z . 91236 , L.-G .- nnd
V .-Bl . Nr . 49 , nnd vom 31 . Mai 1896 , Z . 50839 , L.-G .- und V .-Bl . Nr . 40, *)

Nr . 47 . Verordnung des k. k. u .-ö. Landesschul¬
rath es Vom 10 . August 1897 , Z . 8650 , mit welcher eine
Durchführnngsvorschrift zu H 12 der Verordnung des k. k. n .-ö. Landesschnl-
rathes vom 30 . November 1895 , Z . 12101 , L.-G .-Bl . Nr . 54 , betreffend das
Substitntionsnormale für die öffentlichen Volksschulen in der Neichshanpt-
nnd Residenzstadt Wien erlassen wird .*)

*) Erscheint in dieser Nummer der „Verordnungen rc ." vollinhaltlich ausgenommen.
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Inhalt:

I . Verordnungen und Entscheidungen:
1. Zustellungen iu Angelegenheiten der Bemessung und Vorschreibung der

Erwerb - und Einkommensteuer vom Staatsbahnbetricbe.
2. Anfertigung und Verkauf von Mutzen und Kappen ans verschiedenen

Stoffen
3 . Die Unterlassung der Beziehung des Beschwerdeführers zu den com-

missionellen Erhebungen erscheint als wesentlicher Mangel des Ver¬
fahrens.

4 . Verweigerung der Untertheilung ein s Erdgeschoßes.
5 . Abstandnahme von der Vornahme der sanitätspolizeilichen Obduction

der durch Selbstmord geendeten Staatsbeamten.
6 . Das im Umherziehen betriebene Lackierer-, Anstreicher - und Zimmcr-

maler -Gewerbe der Bewohner des Fassa - und Fleimserthales des
Bezirkes Cavalese in Tirol.

7 . Dienst -Instruction für den k. k. Binnenschiffahrts -Jnspector.
8 . Legitimationsvorschreibungen minderjähriger unehelicher Kinder sind

den vormundschaftlichen Gerichten mitzutheilcn.
9 . Zeugnisse zur Erlangung des Armenrechtes.

10 . Zulassung der Verwendung von Gnsswänden nach Patent Swiecicki.
11 . Weinhän 'dler sind als solche zum Handel mit gebrannten geistigen Ge¬

tränken nicht berechtigt.
12 . Actenvorlage in Thierscnchenfondsfällen.
13 . Untersuchnngsstationen für zur Färbung von Zuckerbäckerwaren und

Ligueuren verwendbare Thcerfarbftoffe.

14 . Hintanhaltnng der Auswanderung nach Pennsylvanien.
15. Zuständigkeit der dem k. k. Polizei -Commissariale Floridsdorf zur

Dienstleistung zugewiesencn Organe.
16 . Gewerbeberechtigung der Kunst - und Ziergärtner.
17 . Verbot des Hausierhandels auf dem Gebiete der Stadt Csongrad.
18 . Vornahme religiöser Trauungen nach bereits in Ungarn erfolgter

standesämtlicher Tranunq.
19 . Beginn der Amtswirksamkeit des Bezirksgerichtes Poysdorf.
20 . Telephonstation der städtischen Feuerwehr -Centrale.
21 . Öffentliche Sammlungen.

>1 . Normativbestimmungen:
Gemeinderath:

22 . Verständigung der Bezirksausschüsse von dem öffentlichen Aufliegen von
Stadtbahnplänen.

23 . Beschleunigung der Adjustierung der von städtischen Contrahenten ein-
gereichten Rechnungen.

Stadtrath:
24 . Bekanntgabe der eventuellen Steuerfreiheit bei Nealitätenkänfen und

-Verkäufen.
25 . Erkeranlagen.
26 . Plananfertigungskostcn.

Verzeichnis der im Neichsgesetzblatte und im Landesgesetzblatte
für Österreich unter der Enns im Jahre  1897 publicierten
Gesetze und Verordnungen.

I. vermdiinnge» und Entlcheikninge».
i

(Znstelllittgeu in Angelegenheiten der Bemessung nnd
Bvrschreibnttg der Erwerb - und Einkommensteuer

vom Stnatsbahnbetriebe . )
Die k. k. n .- v. Statthaltern hat mit Erlass vom 30 . April

1897 , Z . 24064 (M .-Z . 109134 ), dem Wiener Magistrate eine
Abschrift des nachstehenden Erlasses der k. k. Finanz -9andes -Direction
vom 23 . September 1896 , Z . 59682 , an die k. k. Steneradmini-
stration für den I . Bezirk in Wien , znr Kenntnisnahme , Danach-
achtnng nnd Verständigung der Bezirksämter , des städtischen Stener-
amtes und der Steueramts -Abtheilnngen zugefertigt:

Infolge Erlasses des hohen k, k. Finanzministeriums vom 1. September
1896 , Z . 41933 , wird der k. k. Administration über den dortigen Bericht vom
10 . August 1896 , Z . 120/V . 5, eröffnet , dass , insoweit es sich um die Bemessung
und Vorschreibung der Erwerb - nnd Einkommensteuer vom Staatsbahnbetriebe
handelt , alle Verfügungen , Aufforderungen , Entscheidungen , Zahlungsaufträge,
Verständigungen re. der Steuerbehörden in Hinkunft behufs Zustellung an das
k. k. Eisenbahnmiuisterinm im Wege der k. k. Finanz -Landes -Direction dem
hohen k. k. Finanzministerium vorznlegen sind.

Ebenso werden die den Staatsbahnbetrieb betreffenden Erwerbsteuer-
Erklärungen , Fassionen , Nachweisnngen rc. den Steuerbehörden in Hinkunft
seitens des k. k. Eisenbahmninisterinms durch das hohe k. k. Finanzministerium
zukommen.

2.

(Anfertigttttg und Verkauf von Muhen und Kappen
aus verschiedenen Stoffen . )

Die k. k. n .-ö. Statthalterei hat unterm 5 . Mai 1897,

Z . 84463 (M .-Z . 101148/XVII ) , nachstehende Entscheidung ge¬
troffen :

Die k. k. Statthaltern findet über das Ansuchen der Genossenschaft der
Kürschner in Wien um eine principielle Entscheidung darüber , ob Pfaidler,

Wäsche- nnd Wirkwarenhändlcr , Knrzwarenhändler , Modistinnen rc. berechtigt
sind, ans verschiedenen Stoffen , ans Tuch , Pelnche , Sammt rc. erzeugte
Kappen zum Verkaufe zu halten , nach Einvernehmung der n .-ö. Handels - nnd
Gcwerbekammer nnd der betheiligten Genossenschaften im Sinne des Z 36a 2
G .-O . zu erkennen, wie folgt:

Znr Führung von Mützen jeder Art sind berechtigt:
Die Modewarenhändler  und jene Händler,  welche sich mit dem

Verkaufe von Artikeln für Reise, Sport nnd Touristik befassen.

Modistinnen  sind zur Anfertigung und zum Verkaufe von Stoffkappen
jeder Art für das weibliche Geschlecht berechtigt ; die Erzeugung und der
Verkauf von Pelzkappen kommt ihnen hingegen nicht zu.

Kurzwarenhändler  sind zum Handel mit Kleidungsstücken aller Art,
somit auch mit Kappen nicht befugt.

Den Pfaidlern  steht das Recht zu, Kappen ans denjenigen Stoffen
herznstellen und zu verkaufen , aus denen sie ihre übrigen Artikel unfertigen
und ebenso den

Wäsche - nnd Wirkwarenhändlern  das Recht, ans waschbaren
Stoffen angefertigte Kappen zu verschleißen, ausgenommen hievon sind jedoch
Kappen mit Schirmen ans Leder oder lederähnlichen Stoffen , deren Anferti¬
gung nicht in das Erzengungs - nnd Verkanfsrecht der Pfaidler , welche auch
gar nicht befähigt sind, die zn ihrer Herstellung uothwendigen Arbeiten ans-
znführen , füllt , sondern ein ausschließliches Recht der Kürschner und
Kappenmacher  ist ; nnd ebensowenig können solche Kappen als Kürschner¬
artikel bezeichnet nnd ihre Führung den Wäsche- nnd Wirkwarenhändlern zn-
gestanden werden . Die Führung von Pelzkappen füllt selbstverständlich ebenfalls
nicht in die Befugnis der Pfaidler , Wäsche- nnd Wirkwarenhändler.

Auf das Recht zur Erzeugung und znr Führung gestrickter, gehäkelter
nnd gewirkter Kappen aller Art , sowie Capnchons erstreckt sich die voranstehende
Entscheidung nicht.

Gegen dieselbe steht der bei der k. k. n .-ö. Statthalterei binnen vier
Wochen einznbringende Necnrs an das hohe k. k. Ministerium des Innern
offen. *)

Hievon sind die betheiligtcn Genossenschaften zn verständigen.
Die Beilagen des Berichtes vom 5 . September 1896 , Z . 51040 ox 1895,

folgen zurück.

«) Gegen diese Entscheidung wurde in offener Frist ein Recurs nicht eingebracht.
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3 .
(Die Unterlassung der Beiziehnng des Beschwerde¬
führers zu den eommissionellen Erhebungen erscheint

als wesentlicher Mangel des Verfahrens .)
Entscheidung des k. k. Verwaltungsgerichtshofes vom 31 . Mai

1897 , Nr . 4180:

Im Namen Sr . Majestät des Kaisers!
Der k. k. Verwaltungsgerichtshof hat unter dem Vorsitze des k. k. ersten

Präsidenten Dr . Grafen Schönborn,  in Gegenwart der Räthe des k. k.
Verwaltnngsgerichtshofes k. k. Senats -Präsidenten Dr . Ritter v . Alter,
k. k. Hofräthe Dr . Verd  in , Ritter v . Hennig und Zenker,  dann des
Schriftführers k. k- Hofsecretärs Pietsch  über die Beschwerde des I . B . gegen
die Entscheidung der Bandepntation für Wien vom 8 . April 1896 , Z . 187
ox 1895 , betreffend die Canalherstellnng bei dem Hause Nr . T der Grillgasse
im XI . Wiener Stadtbezirke nach Durchführung des schriftlichen Vorverfahrens,
nachdem eine Gegenschrift nicht erstattet wurde , auf Grund der vorgelegten
administrativen Verhandlungsacten zu Recht erkannt : Die angefochtene Ent¬
scheidung wird wegen mangelhaften Verfahrens aufgehoben.

Entschei dun gs grün de:
Mit der angefochtenen Entscheidung wurde dem Beschwerdeführer auf-

getragen , sein Hans Ikr . X in der Grillgasse , XI . Bezirk , behufs Ableitung
der Abfallstoffe , der Stalljanche und des Abfallwassers zu canalisieren . Während
diese Entscheidung von der Voraussetzung ausgeht , dass ein Hanscanal bei
diesem Hause nicht besteht , behauptet der Beschwerdeführer in der vorliegenden
Beschwerde — wie er dies bereits im Necnrse gegen die erstinstanzliche Ent¬
scheidung an die Bandepntation gethau — dass bei seinem Hause bereits ein
Hanscanal bestehe , welchen er , nachdem in Simmering in der Grill - damals
Feldgasse der Hauptcanal fertiggestellt war . auf Grund des Laudesgesetzes
vom 30 . Mürz 1887 , L.- G .-Bl . Nr . 17 , im Jahre 1888 mit baubehördlicher
Bewilligung hergestellt habe.

Die angefochtene Verfügung stützt sich auf eine Anzeige des Sanitäts-
anfsehers und die Bestätigung der Nichtigkeit dieser Anzeige durch Amtspersonen
des magistratischen Bezirksamtes in Form eines „ Commissions -Protokolles
cläto . 29 . August 1895 " bezeichnten Bemerkung auf dieser Anzeige ; dass
diesem sogenannten Commissions -Protokolle der Hauseigenthümer zugezogen
worden wäre , ist nicht ersichtlich und entbehrt dasselbe infolgedessen auch jeder
Äußerung desselben.

Da nun in jenen Fällen , wo es sich um den Auftrag zu Herstellungen
an den Hauseigenthümer handelt , es in der Natur der Sache gelegen ist , dass
bei Constatierung des Thatbestandes dieser der Erhebung auch zugezogen
werde , damit er in die Lage komme , sich schon hiebei zu äußern , und die Ein¬
haltung dieses Vorganges im vorliegenden Falle um so nothwendiger war,
als Beschwerdeführer , und zwar bereits im Admiuistrativverfahren im Rccurse
den von der Baubehörde angeuommenen Thatbestand als uurichtig bestritt;
da ferner , wenn es richtig wäre , dass bereits im Jahre 1888 mit behördlichem
Cousense vom Beschwerdeführer ein Hanscanal bei seinem Hanse hergestellt
wurde , auch die Rechtslage sich als eine ganz andere darstellen könnte , als für
jenen Fall , wo ein solcher Canal überhaupt nicht besteht , musste der Ver-
waltuugsgerichtshof in der Unterlassung der ordnungsmäßigen eommissionellen
Feststellung der L >achlage unter Zuziehung des Beschwerdeführers einen wesent¬
lichen Mangel des Verfahrens erkennen und war daher die angefochtene
Entscheidung gemäß Z 6 des Gesetzes vom 22 . October 1875 , R .- G .-Bl . Nr . 36
ox 1876 , aufzuheben.

4 .

( V̂erweigerung herNutertheilittltt eines Erdgeschoßes .)
Entscheidung des k. k. Verwaltungsgerichtshofes vom 24 . Juni

1897 , Nr . 3575:

Im Namen Seiner Mchcstnt des Kaisers!
Der k. k. Verwaltnngsgerichtshof hat unter dem Vorsitze des k. k. zweiten

Präsidenten Dr . Freiherrn v . Lemayer,  in Gegenwart der Räthe des k. k.
Verwaltnngsgerichtshofes Ritter v . Hennig,  Freiherrn v . Giovanelli,
Dr . Reissig  und Freiherrn v. Jacobi,  daun des Schriftführers k. k.
Rathssccretärs -Adjuucten Dr . Freiherrn v. Hein old  über die Beschwerde des
Anton und der Rosa Krones  in Wien gegen die Entscheidung der Bau¬
deputation für Wien vom 27 . Februar 1896 , Z . 239 , betreffend die Unter-
theiluug eines Erdgeschoßes nach der am 24 . Juni 1897 durchgeführten öffent¬
lichen mündlichen Verhandlung , und zwar nach Anhörung des Vortrages des
Referenten , sowie der Ausführungen des Dr . Josef Ludwig Brunst ein,
Hof - und Gerichts -Advocaten in Wien in Vertretung der Beschwerde und der
Gegeuausführungen des k. k. Statthaltereirath -s Grafen Knenbnrg  in Ver¬
tretung der belangten Baudeputation für Wien zu Recht erkannt:

Die Beschwerde wird als unbegründet abgewiesen.

Euts cheid ungsgründe:
Es handelt sich im vorliegenden Falle um die Untertheiluug des Erd¬

geschoßes des neu erbauten Hauses der Beschwerdeführer Nr . 19 der Nuss-
dorferstraße.

Mit dem Cousense vom 6 . October 1895 , Z . 162790 , wurden den
Beschwerdeführern als Eigeuthümcr des Hauses Skr . 19 in der Nnssdorser-

straße , Ecke der Fuchsthallergasse , die Bewilligung zur Erbauung eines
Souterrain , Parterre und vier Stockwerke enthaltenden Wohn - und Geschäfts¬
hauses ertheilt . Der Couseus enthält unter anderem auch die Bestimmung , dass
aus dem Umstande , dass das Parterregeschoß mit einer Höhe von 9 ' 4 m
projectiert ist, keineswegs die Nothwcndigkeit einer späteren Uutertheilnng des¬
selben abgeleitet werden kann , da bereits das vorliegende Project nur mit
Rücksicht auf die erfolgte Weglassung der Uutertheilnng genehmigt wird.

Von dieser Erledigung des Magistrates verständigt , überrreichten die
Beschwerdeführer kurz darauf ein Gesuch beim Magistrate , wo sie um Ge¬
nehmigung der Auswechslung der genehmigten Pläne bitten . Die vorzn-
nehmende Änderung soll darin bestehen , dass das mit 8 ' 1 in Höhe projectierte
Parterregeschoß durch Einziehung einer Decke derart horizontal nutertheilt
werden soll , dass der untere Thcil (Parterre ) eine Höhe von 4 '01 in , der
obere (Parterre - Untertheiluug ) eine solche von 3 49 in erhalten soll.

Über dieses Auswechslnngsgesuch wurde vom 29 . October 1895 neuerlich
der Localaugenschein vorgenommen.

Mit dem Dccrete des Magistrates vom 10 . November 1895 , Z . 187477/IX,
wurde jedoch, , die Bewilligung der Planauswechslung beziehungsweise der
beantragten Änderungen nach 8 42 , Absatz 7 der Bauordnung versagt , nach¬
dem besonders rücksichtswürdige Gründe für die Gestattung einer Parterre-
Untertheiluug hier nicht vorlieaen , und wurde diese Entscheidung mit Erlass der
Baudeputation vom 27 . Februar 1896 , Z . 239 , aus ihren Gründen bestätigt.

Die Beschwerde bestreitet vor allem die Anwendbarkeit der Bestimmung
des Z 42 , Alinea 7 der Bauordnung für Wien vom Jahre 1883 auf den vor¬
liegenden Fall , weil nach dem Cousense die Bewilligung zum Ausbaue eines
Wohn - und Geschäftshauses ertheilt wurde , dieses ihr Gebäude daher unter
den Begriff eines Industriebaues fällt und für dasselbe sonach die Bestimmungen
des VII . Hauptstückes der Bauordnung , insbesondere jene des H 74 , Punkt 3,
maßgebend erscheinen.

Aber selbst bei Anwendung des 8 42 , Alinea 7 der Bauordnung sei die
Beurtheilung der Zulässigkeit der Uutertheilnng nicht in das freie Ermessen
der Baubehörde gestellt , sondern diese vielmehr gehalten , bei Zutreffen der vom
Gesetze gestellten Bedingung (dass jede der entstehenden Abteilungen eine
lichte Höhe von wenigstens 3 m erhält ) die hienach zulässige Uutertheilnng
zu bewilligen.

Endlich wäre selbst für den Fall , als angenommen werden könnte , dass
hiebei die Entscheidung in das freie Ermessen der Baubehörden falle , das ein¬
gehaltene Verfahren als ein mangelhaftes zu bezeichnen , weil unterlassen
wurde , die allenfalls für die Untersagung maßgebenden thatsächlichen Verhält¬
nisse festzustellen , vielmehr verlangt wird , dass die Partei selbst den Nachweis
über das Vorhandensein rücksichtswürdiger Gründe für die Uutertheilnng
liefere.

Der Verwaltnngsgerichtshof fand sich vor allem veranlasst , zu prüfen,
ob nicht mit Rücksicht auf die Bestimmung in dem ursprünglich ertheiltcn
Cousense vom 6 . October 1895 , Z . 162790 , dass das Project nur mit Rück¬
sicht auf die erfolgte Weglassung der Uutertheilnng genehmigt wird , hier
ros juäieata vorliege . Dies ist jedoch nicht der Fall , denn § 28 der Bau¬
ordnung erklärt ausdrücklich , dass Plauabwcichuugen , welche eine wesentliche
Änderung des genehmigten Planes bedingen , allerdings unter Einwirkung der
hiezu erforderlichen Genehmigung zulässig sind . Es kann daher im angegebenen
Falle umsoweniger von einer bereits entschiedenen Sache rücksichtlich der frag¬
lichen Untertheiluug die Rede sein , als die Behörden über das Planans-
wechslungsanbringen der Beschwerdeführer neuerlich commissioncll verhandelt
und ihre Entscheidung getroffen haben , ohne sich auf den Inhalt des Bau-
consenses zu stützen.

Dass aber auf die vorliegende Bauangelcgenheit die Bestimmungen des
VII . Hauptstückes der Bauordnung über Industriebauten keine Anwendung
finden , ist zweifellos , da seitens der Beschwerdeführer gar nicht behauptet wird,
dass ihr Neubau als eine Judustriebauanlage im Gegensätze zu einem Wohn¬
gebäude gemäß Zß 71 und 75 der Bauordnung anzusehen ist, mich im
Administrativ -Verfahren die Behandlung dieser Bansache als eines Industrie¬
baues in keiner Weise geltend gemacht wurde oder stattfand , und daraus , dass
ein Wohngebäude in einzelnen Theilen auch geschäftlichen Zwecken dienen soll,
noch keineswegs folgt , dass dieses Gebäude als ein Industriebau im gesetzlich
technischen Sinne sich darstellt ; es können daher hier nicht die Bestimmungen
für Industriebauten (88 74 und 77 ), sondern , insofern es sich um die Uuter-
theiluug des Erdgeschoßes handelt , nur jene des 8 42 , Punkt 7 der Bau¬
ordnung Anwendung finden.

Letzterer Paragraph lautet folgendermaßen:
„Untertheilungen der Erdgeschoße können von der Baubehörde unter der

Bedingung gestattet werden , dass jede der hiedurch entstehenden unteren und
oberen Abtheilungen eine lichte Höhe von mindestens 3 m erhält . '

Mit Rücksicht auf die vorhergehende Bestimmung der Alinea 6 des
8 42 , welche strikte vorschreibt , dass Wohnhäuser nicht mehr als fünf Geschoße
enthalten dürfen , wobei Erdgeschoß und allfülliges Mezzanin einzurechnen
sind , stellt sich die Zulässigkeit der Untertheiluug des Erdgeschoßes als eine
Ausnahme dar , deren Gestattung nur von der gesetzlich festgestellten mindestens
lichten Höhe für jede der beiden Abtheilungen abhängig ist , während für die
Verweigerung in keiner Weise nähere Umstände von dem Gesetze als maß¬
gebend bezeichnet werden , so dass diese in das durch das Gesetz selbst nicht
weiter beschränkte freie Ermessen der Behörde fällt , daher sich die Verweigerung
einer solchen Untertheiluug gemäß 8 3 , iit . o des Gesetzes der hiergerichllichen
Überprüfung entzieht . Aus diesem Grunde kann auch in der von der Beschwerde
angeführten Unterlassung der eommissionellen Feststellung der für die Ver¬
weigerung allfällig maßgebenden thatsächlichen Verhältnisse ein Mangel des
Verfahrens nicht erblickt werden.
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Übrigens wurde sowohl bei der commissionellen Verhandlung am
10 . September 1895 , als auch bei jener über das Planauswechslnngsansuchen
am 29 . October 1895 siattgehabtcn Localerhebnng die Frage der Untertheilung
des Erdgeschosses commissionell erörtert.

Wenn endlich die Beschwerde behauptet , dass darin ein Mangel des
Verfahrens liege, dass von der Partei der Nachweis rücksichtswürdiger Gründe
durch die angefochtene Entscheidung begehrt wurde , so ist demgegenüber zu
bemerken , dass diese Behauptung nicht richtig erscheint, da nach dem Wortlaute
der Entscheidung nicht deshalb , weil die Beschwerdeführer keine besonders
rncksichtswürdigen Gründe nachgewiesen haben , sondern deshalb , weil keine
solchen Gründe vorliegen , die Untertheilung verweigert wurde.

Der Vcrwaltungsgerichtshof konnte daher auch das abgesührte Verfahren
nicht als ein mangelhaftes erkennen , und musste sonach die Beschwerde in
ihrer Gänze als unbegründet abgewiesen werden.

5 .
(Abstandnahme von der Vornahme der sanitätspoli-
zeilichen Obduktion der durch Selbstmord geendeten

Staatsbeamten .)
Magistrats -Director Tachan hat mit Erlass vom 16 . Juli

1897 , Z . 133292/VI1I , dem Stndtphysikate Nachstehendes zur
Kenntnis gebracht:

In Gemäßheit des H 17 des Gesetzes vom 14 . Mai 1896 , N .-G -Bl.
Nr . 74 , betreffend Bestimmungen über die Versorgungsgenüsse der Civil-
Staatsbeamten , Staatslehrpersonen , daun der Diener , sowie deren Witwen
und Waisen werden die aus diesem Gesetze sich ergebenden Ansprüche der
Witwen und Waisen nach einem Staatsbediensteten dadurch , dass der letztere
durch Selbstmord geendet hat , nicht berührt.

Durch diese gesetzliche Bestimmung erscheint der Punkt 4 der Verordnung
der Ministerien des Innern und der Justiz vom 8 . April 1857 , R .-G .-Bl.
Nr . 73 , betreffend die Vornahme der sauitätspolizeilichen Obdnction der Leiche
eines durch Selbstmord geendeten Staatsbeamten behufs Constatiernng der
Unzurechnungsfähigkeit aufgehoben und hat demnach die bisher zu diesem
Zwecke erfolgte Anordnung der sanitätspolizeilichen Obdnction nunmehr zu
unterbleiben.

Hievon wird das Stadtphysikat mit dem Aufträge verständigt , die Herren
Arzte anlässlich der nächsten Monatsversammlnng in diesem Sinne zu in¬
struieren.

6 .
(Das im Nmherziehen betriebene Lackierer , An¬
streicher - nnd Zimmermaler -Gewerbe der Bewohner
des Fassa nnd Fleimserthales des Bezirkes Cavalese

in Tirol .)
Die k. k. n .- ö. Statthalterei hat mit Erlass vom 23 . Juli

1897 , Z . 63507 ( M .-Z . 144318/XV1I ) , dem Wiener Magistrate
Nachstehendes zur Kenntnis gebracht:

Da ans den anlässlich eines Majestätsgesuches der Gemeindevorstehung
in Canazei eingezogenen Erhebungen hervorgeht , dass die ungünstigen Erwerbs-
Verhältnisse des Fassa - und Fleimserthales für Bewohner dieser Theile des
politischen Bezirkes Cavalese die bei denselben herkömmliche Ausübung des
Lackierer- , Anstreicher - und Zimmermaler -Gewerbes im Umherziehen auch der¬
malen als eine Lebensfrage erscheinen lassen, so wird dem Wiener Magistrate
infolge Erlasses des hohen k. k. Handelsministeriums vom 1 . Juli 1897,
Z . 24540 , der die Ertheilung von Licenzen znm Betriebe des Lackierer-, An¬
streicher- und Zimmermaler -Gewerbes im Umherziehen an die oben Erwähnten
betreffende h . o. Normal -Erlass vom 10. November 1889 , Z . 66441 (Handels-
ministerial -Erlass vom 21 . October 1889 , Z . 36611 ), in Erinnerung gebracht.

» *
*

Der obcitierte Statthalterei -Erlass vom 10 . November 1889,
Z . 66441 (M .-Z . 385974 ox 1889 ), hat nachstehenden Wortlaut:

Aus den an das hohe k. k. Handelsministerium gelangten Berichten der
Statthalterei in Innsbruck , sowie aus einem Majestätsgesnche der Bewohner
des Fassa - und Fleimserthales in Tirol ist ersichtlich, dass für die Bewohner
der erwähnten Theile des Bezirkes Cavalese die herkömmlich im Umherziehen be¬
triebene Ausübung des Lackierer-, Anstreicher - nnd Zimmermaler -Gewerbes
eine Lebensfrage bildet.

Bei der geringen Ergiebigkeit des Bodens jener Gebiete und im Hin¬
blicke auf die ungünstigen Erwerbsverhältnisse derselben ergibt sich die Not¬
wendigkeit , Bestimmungen zu treffen , um den Angehörigen jener Orte den
Fortbetrieb der in Rede stehenden handwerksmäßigen Gewerbe insolange zu
ermöglichen , bis diese Frage durch das in Vorbereitung stehende neue Gesetz
über den Betrieb van Wandergewerben ihre definitive Regelung finden wird.

Unter diesen Verhältnissen hat das genannte hohe Ministerium im Ein¬
vernehmen mit dem hohen k. k. Ministerium des Innern und der Finanzen
laut Erlass vom 24 . October 1889 , Z . 36611 , gestattet, dass an die Be¬

wohner der erwähnten Thäler znm Betriebe der in Rede stehenden handwerks¬
mäßigen Gewerbe , insofern derselbe ausschließlich im Umherziehen stattfindet
(Art . 5, lit . <i des Kuudmachnngspatentcs zur Gewerbeordnung vom Jahre
1859 ), Licenzen im Sinne des hohen Haudelsministerial -Erlasses vom 23 . De-
cember 1881 , Z . 2049 B . g. (S . magistr . Verordnungsblatt ox 1882 , xa § . 87 ),
ansgefertigt werden dürfen.

Mit Rücksicht ans die eigenartige Natur dieser Betriebe wurden jedoch
die Bestimmungen des Abschnittes L , Ut . g des citicrten Erlasses betreffs
ihrer Anwendung auf diesen Fall in nachfolgender Weise erläutert , respective
modisiciert.

Zn X Punkt 1, Alinea 2:
Hinsichtlich der Beurtheilung der persönlichen Erfordernisse zur Erlangung

einer solchen Licenz wurde das freie Ermessen der competenten Behörde dahin
eingeschränkt, dass von dem Licenzwerber das Vorhandensein einer fachlichen
Befähigung znm Betriebe des betreffenden Gewerbes nachznweisen ist, dass
jedoch in dieser Beziehung die Anforderungen des Z 14 der Gewerbeordnung
nicht in voller Schärfe zu stellen sind, sondern mit dem Nachweise einer er¬
langten fachlichen Ausbildung , beziehungsweise der längeren praktischen Aus¬
übung bei einem Wanderbetriebe derselben Art sich begnügt werden soll.

Zu Punkt 1, Alinea  3 nnd 4:
Im Sinne jenes hohen Erlasses sollen derlei Bewilligungen in der Regel

ans drei bis sechs Monate ertheilt , können jedoch auch ans die Dauer eines
Jahres ausgestellt und nach Ablauf der Bewilligungsdauer anstandslos er¬
neuert werden.

Zu Punkt  2 1:
Bei solchen Betrieben dürfen , vorausgesetzt , dass dies im Herkommen

begründet nnd nach der Natur des Betriebes nothwendig erscheint, auch Hilfs¬
arbeiter verwendet werden , dieselben sind jedenfalls im Licenzscheine anfzu-
führcn und es sind seitens der zur Ausfertigung der Licenzscheine competenten
Behörden die Namen der auf denselben verzeichneten Hilfsarbeiter in ent¬
sprechende Vormerkung zu nehmen.

Die Ausfertigung selbständiger Legitimationen für den Hilfsarbeiter —
sie mögen in Arbeitsbüchern oder anderweitigen Ausweisen bestehen — ist
nicht statthaft.

Zu Punkt 2 , letztes Alinea:
In Absicht auf die Besteuerung solcher Betriebe hat es bei den Be¬

stimmungen des hohen Finanzininisterial -Erlasses vom 29 . Mai 1874 , Z . 1297 ;»,
sein Verbleiben , und wurde der k. k. Statthalterei in Innsbruck insbesondere
noch der Erlass des hohen k. k. Ministeriums des Innern vom 27 . Jänner
1878 , Z . 16512 , in Erinnerung gebracht , nach welchem die politischen Behörden
vor Aushändigung der diesfälligen Licenzen, beziehungsweise vor deren Er¬
neuerung die Überzeugung sich zu verschaffen haben , dass von der betreffenden
Partei die Erwerbsteuer sammt Zuschlägen , deren Zahlung für die Dauer der
Bewilligung auf einmal zu erfolgen hat , berichtigt wurde.

Zn si, 1 . Ali .nea.
Als competent zur Ausfertigung von Licenzscheinen an derlei Personen

erscheint jene politische Behörde , welcher der Legitimationswerber nach seinem
Wohnorte (nicht nach seinem Aufenthaltsorte ) angehört.

Zu si, 2 . Alinea.
Die Licenzen haben zunächst nur für den Sprengel , in welchem sie ertheilt

worden sind, Geltung , können jedoch durch Vidierung seitens der competenten
Behörden auch auf andere Bezirke ausgedehnt werden . , .

In dieser Hinsicht wird der Magistrat im Hinblicke darauf , dass die m
Rede stehenden Wandergewerbe von den Bewohnern des Fassa - nnd Fleimser¬
thales herkömmlich auch im hiesigen Verwaltnngsgebiete ansgeübt werden , und
unter Hinweis auf die rücksichtswürdigen Verhältnisse der Bewohner der
erwähnten Thäler zur Kenntnisnahine und entsprechenden Danachachtnng
verständigt.

7 .
(Dienst Instruction fnr den k. k. Binnenschiffahrts-

Jnspeetor . )
Die k. k. n .- ö. Statthalterei hat mit Erlass vom 24 . Juli

1897 , Z . 63i37 (M .-Z . 145583/X1V ), dem Wiener Magistrate
nachstehende Dienst -Jnstrnction zur Kenntnis gebracht:

Der Biunenschiffahrts -Jnspcctor ist das nautisch -technische Fachorgan des
Handelsministeriums nnd seiner Unterbehörden in Linienschiffahrts - und F-lösserer-
Angelegenheiten.

Außerdem hat derselbe als Special -Gewerbe -Jnspector fnr das Schiffer¬
gewerbe auf Binnengewässern im ganzen Geltungsgebiete des Gesetzes vom
17 . Juni 1883 , R .-G .-Bl . Nr . 117 , betreffend die Bestellung von Gewerbe-
Inspektoren , zu fungieren und ferner innerhalb seines Wirkungskreises die
durch die gesetzlichen Bestimmungen über die Arbeiter -Unfallversicherung der
Gewerbe -Jnspectoren zngewiesenen Obliegenheiten zu besorgen.

Als nautisch -technisches Fachorgan des Handelsministeriums obliegt dem
Binnenschiffahrts -Jnspector insbesondere:

1. Die nautisch -technische Begutachtung in den einer solchen bedürftigen
Fragen des Schiffahrtsbetriebes , insbesondere bezüglich der Einrichtung und
Organisation jener Schiffahrtsdicnste , bei deren Concessioniernng anv schlff-

1*
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fahrtspolizeilichen Rücksichten besondere Bestimmungen über die Einrichtung
und Organisation des Betriebsdienstes getroffen werden.

2 . Die Begutachtung der demselben zngewiesenen Entwürfe neuer
Schiffahrts - und Flößerei -Vorschriften von seinem Fachstandpnnkte.

3 . Die Begutachtung der einer behördlichen Genehmigung bedürfenden
Schiffahrtstarife auf ihre Angemessenheit mit Rücksicht auf die effectiven Be¬
triebskosten.

4 . Die nautisch -technische Begutachtung der Ausrüstung von Häfen und
Umschlagsplätzen , sowie anderweitiger die Schiffahrt und Flößerei fördernden
Maßnahmen der Staats - und sonstigen öffentlichen Verwaltung , insoweit dem
Handelsministerium hierauf eine Einflussnahme zusteht.

5 . Die fachliche Begutachtung aller sonstigen ihm zngewiesenen
Administrativ -Acten.

6 . Die Intervention bei jenen commissionellen Verhandlungen , bezüglich
deren ihm dieselbe vom Handelsministerium übertragen wird.

7 . Die aufmerksame Verfolgung aller nautisch -technischen Neuerungen
und Fortschritte im Binnenschiffahrts - und Flößerei -Betriebe und die Stellung
von Anträgen wegen Einführung derartiger Neuerungen und Verbesserungen
in den heimischen Betrieben.

In wichtigeren Angelegenheiten nautisch - technischer Natur ist der Binnen-
schisfahrts -Jnspector auch von den Schiffahrtsbehörden II . und I . Instanz,
den k. k. Statthalterin und Landesregierungen beziehungsweise den politischen
Bezirksbehörden als begutachtendes Organ heranznziehen.

Insbesondere hat eine solche Heranziehung stattznfindcn : Bei den Ver¬
handlungen wegen des Baues und Umbaues von Brücken über schiffbare
Gewässer und über solche flössbare Gewässer , welche in staatlicher Verwaltung
stehen oder bezüglich welcher dies im Interesse des Flossfahrts -Verkehres
erforderlich erscheint.

Ferner nach Thnnlichkeit bei der Untersuchung von Binnendampfschiffen
und Motorbooten auf ihre Tragfähigkeit , Tüchtigkeit , Ausrüstung und Be¬
mannung ; ebenso ist derselbe nach Thnnlichkeit der Prüfung von Bewerbern
um ein Patent zur Führung von Binnendampfschiffen und Motorbooten bei-
znziehen.

Dem Binnenschiffahrts -Jnspector obliegt ferner die Beaufsichtigung des
Schiffahrts - und Flößerei -Betriebes neben den Schifsahrtsbehördeu II . und
I . Instanz oder über deren Einladung.

Derselbe hat die schiff- und flossbaren Gewässer periodisch zu bereisen
und ist berechtigt , gegen vorherige Legitimierung jeden Schiffahrts - und
Flösserei -Betrieb — Fälle von Gefahr und Verzüge ausgenommen — ohne
Betriebsstörung zu besichtigen. Der Schiffahrts - beziehungsweise der Flößerei-
Unternehmer oder dessen iLtellvertreter sind berechtigt, den Binnenschiffahrts-
Jnspector bei der Jnspection zu begleiten.

Die bei derartigen Besichtigungen wahrgeuommenen Mängel und Ge¬
brechen sind, insofern deren Behebung nicht schon durch eine Rücksprache im
kurzen Wege veranlasst werden kann, vom Binnenschiffahrts -Jnspector sofort
der zuständigen Schiffahrts - oder sonst competenten Verwalmngsbehörde zur
Kenntnis zu bringen . Die über eine solche Anzeige getroffene Entscheidung ist
deni Binnenschiffahrts -Jnspector bekanntzugeben.

Als nautisch -technisches Fachorgan kann der Binnenschiffahrts -Jnspector
auch privaten Schiffahrts - und Flösserei -Unternehmnngen und anderen Schiffs-
Interessenten über deren Ansuchen nautisch -technische Fachgutachten abgeben,
beziehungsweise bei von derartigen Unternehmungen intern dnrchgeführten
Verhandlungen intervenieren , insoweit er dadurch nicht in Widerspruch mit
seinen Amtspflichten geräth.

Als Special -Gewerbe -Jnspector für das Schiffergewerbe auf Binnen¬
gewässern erstreckt sich die Thätigkeit des Binnenschiffahrts -Jnspectors auf alle
im Z 15 , Punkt 5 der Gewerbeordnung (Gesetz vom 15 . Mürz 1883,
N .-G .-Bl . Nr . 39 ) bezeichneten Unternehmungen in den im Reichsrathe ver¬
tretenen Königreichen und Ländern.

Ans andere Unternehmungen , wie Werften , Schiffmühlen , Lagerhäuser,
Flnssregnlicrnngs -Unternehmnngen , Hafen - und Qnaibauten , hat sich seine
gewerbeinspectorliche Thätigkeit nicht zu erstrecken.

Der Binnenschiffahrts -Jnspector hat seinen Amtssitz in Wien und unter¬
steht in dienstlichen und persönlichen Angelegenheiten unmittelbar dem Handels¬
ministerium , zu dessen Status er gehört . Lediglich insoweit er als Special-
Gewerbe -Jnspector für das Schiffergewerbe auf Binnengewässern fungiert,
haben auch die die dienstliche Stellung der Gewerbe -Jnspectoren betreffenden
Bestimmungen des Gesetzes vom 17. Juni 1883 , N .-G .-Bl . Nr . 117 , ans
denselben Anwendung zu finden.

Die vom Handelsministerium ausgehenden fachlichen Aufträge gehen
dem Binnenschiffahrts -Jnspector durch das betreffende administrative Departement
zu , an welch' letzteres auch die erstatteten Gutachten sowie etwaige ans eigener
Initiative gestellte Anträge gelangen.

Die beabsichtigten Bereisungen und deren Reihenfolge sind im vorhinein
dem Handelsministerium im kurzen Wege anznzeigen.

Besichtigungen , welche der Binnenschiffahrts -Jnspector außerhalb seines
Amtssitzes ans eigenem Antriebe unternimmt , sind , bei dringenden Fällen im
nachhinein , der politischen Landesstelle , in deren Vcrwaltnngsgebiete dieselben
erfolgen , zur Anzeige zu bringen.

Der Binnenschiffahrts -Jnspector hat einen Vormerk zu führen , in
welchem sämmtliche ihm zukommende , beziehungsweise von ihm ausgehende
Geschäftsstücke, und zwar die Schiffahrts -Angelegenheiten getrennt von den
Gewerbe -Jnspectious - und den Unfallversichcrnngssachen einzntragen sind.

Dieser Vormerk ist alljährlich abznschließen und durch einen neuen zu
ersetzen.

Unabhängig von der ihm als Special -Gewerbe -Jnspector für das
Schiffergewerbe auf Binnengewässern obliegenden Pflicht zur Berichterstattung

hat der Binnenschiffahrts -Jnspector alljährlich über seine Wahrnehmungen auf
dem Gebiete des Schiffahrts - und Flößereiwesens einen Bericht an das
Handelsministerium zu erstatten.

Die von dem Einvernehmen in nautisch -technischer Beziehung zwischen
der k. k. Bezirkshanptmannschaft Bregenz als Bodensee -Schiffahrtsbehörde und
dem dortigen k. k. Hafencommißär handelnden Bestimmungen des Z 17 der
Ministerial -Verordnnng vom 29 . October 1892 , N .-G .-Bl . Nr . 188 , womit
für den Bodensee Vorschriften zum Zwecke der Sicherheit der Schiffahrt
erlassen werden , sowie jene des Schlnssabsatzes der Ministerial -Verordnnngen
vom 14 . Jänner 1894 , N .-G .-Bl . Nr . 12, betreffend Bestimmungen über die
Beförderung gefährlicher Stoffe auf dem Bodensee , und vom 14 . Jänner 1894,
N .-G .-Bl . Nr . 13 , betreffend die Ergänzung und Abänderung einzelner Be¬
stimmungen der internationalen Schiffahrts - und Hafenordnnng für den
Bodensee , sowie der ersterwähnten Ministerial - Verordnnng werden durch
vorstehende Anordnungen nicht berührt.

8 .
(Legitimatiottsvorschreibrrligeit minderjähriger unehe¬
licher Kinder sind den vormundschaftlichen Gerichten

mitzntheilen )
Die k. k. n .-ö. Sltttthcllterei hat mit Erlass vom 25 . Juli 1897,

Z . 64770 (M .-Z . 147180/XVI ) , dem Wiener Magistrate Nach¬
stehendes zur Kenntnis gebracht:

Das k. k. Ministerium des Innern hat mit Erlass vom 7. Juli 1897,
Z . 38648 ex 1895 , im Einvernehmen mit dem k. k. Ministerium für Cultns
und Unterricht anzuordnen gefunden , dass die in den Gebnrtsmatriken hin¬
sichtlich minderjähriger  unehelicher Kinder vorgenommenen Legitimations-
vorschreibnngen den vormundschaftlichen Gerichten mitgetheilt werden.

Diese Verständigung hat , wenn die bezügliche Matrikeneintragung von
dem Matrikenführer im eigenen Wirkungskreise vorgenommen wurde , un¬
mittelbar durch diesen selbst, in jenen Fällen jedoch, in welchen die Intervention
der politischen Behörde eintrat , durch die letztere zu erfolgen.

Hievon wird der Wiener Magistrat zur Danachachtnng mit dem Bei¬
fügen in die Kenntnis gesetzt, dass die Verständigung der Matrikenführer unter
einem von Hieramts veranlasst wird.

Die Verständigung der magistratischen Bezirksämter erfolgt gleichfalls
von hieraus.

S.
(ZengrrLsse zur Erlangung des Arinenrechtcs . )

Magistrats -Vicedirector Pr eff er hat unterm 29 . Juli 1897,
M .-Z . 128768/XI , an die magistratischen Bezirksämter nach¬
stehenden Erlass gerichtet:

Auf Grund des V. und VI . Abschnittes der Ministerial -Verordnnng
vom 23 . Mai 1897 , N .-G .-Bl Nr . 130 , betreffend die Ausfertigung und Be¬
stätigung von Zeugnissen zur Erlangung des Armenrechtes (Z 64 der Civil-
process -Ordnnng , Gesetz vom 1. August 1895 , N .-G .-Bl . Nr . 113), hat der
Herr Bürgermeister Nachstehendes verfügt:

1 . Mit der Ausfertigung der Zeugnisse zur Erlangung des Armenrechtes
im Process - und Executionsverfahren sind die magistratischen Bezirksämter
zu betrauen . (Z 14, Älinoa 1 der citierten Ministerial -Verordnnng .)

2. Die hiezu erforderlichen Erhebungen sind durch die Armen -Jnstitnte
pflegen zu lassen.

3 . In Fällen , in denen die Armen -Jnstitnte behindert oder nicht in der
Lage wären , die erforderlichen Erhebungen mit genügender Verlässlichkeit zu
pflegen, sind die magistratischen Bezirksämter ermächtigt , diese Erhebungen
durch die Bezirksvorsteher oder die Marktamts - Abtheilungen pflegen , be¬
ziehungsweise ergänzen zu lassen (Z 15 a. a. O .).

In Ausführung dieser Verfügung werden nachfolgende Anordnungen
getroffen:

Vom 1. Jänner 1898 an hat jeder Zeugniswerber den Fragebogen,
welcher in sämmtlichen magistratßchen Bezirksämtern und in den Armen -
Instituten über mündliches Ansuchen unentgeltlich ansgefolgt wird und wo¬
von hundert Exemplare mitfolgen , nach genauer Ausfüllung der Rubriken
1 bis 11 und erfolgter Bestätigung durch den Hausbesitzer oder seinen Be¬
vollmächtigten beim Armen -Jnstitnte seines Wohnbezirkes während der ge¬
wöhnlichen Amtsstunden zu überreichen.

Das Armen -Jnstitut hat ungesäumt die erforderlichen Erhebungen zu
pflegen , seine Äußerung in einer der drei vorgedruckten Formen abzngeben
und den Fragebogen mittels der in hundert Exemplaren angeschlossenen
Drncksorte längstens am dritten Tage nach seiner Überreichung dem magistra¬
tischen Bezirksamte zur weiteren Amtshandlung zu übermitteln.

Das Armen -Jnstitut hat über die eingereichten Fragebogen ein ab¬
gesondertes Protokoll nach dem znliegenden Muster zu führen und genanestens
darauf zu achten, dass die überreichten Fragebogen in allen Rubriken ans¬
gefüllt find.

Die Beurtheilung , ob im concreten Falle das Zeugnis anszn stellen oder
zu verweigern ist, bleibt dem magistratischen Bezirksamte im übertragenen
Wirkungskreise Vorbehalten . Maßgebend hiebei sind die 63 und 65 der
Civilprocess -Ordnnng , welche das Armenrecht demjenigen znerkennen , der ohne
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Beeinträchtigung des für ihn und seine Familie erforderlichen , nothdürftigen
Unterhaltes die Kosten einer Processführnng zu bestreiten außer Stande ist.

Es bleibt ferner dem Ermessen des Bezirksamtes überlassen , ob es auf
Grund der Erhebung und Äußerung des Ärmen -Jnstitntes das angesuchte
Zeugnis ausfertigt oder vorher noch weitere Erhebungen durch die Bezirks¬
vorstehungen oder die Marktamts -Abtheilnngeu für nöthig erachtet.

Diese Art der Erhebung hat jedenfalls dann einzntretcn , wenn das
Armen -Jnstitut des Bezirkes nicht in der Lage oder behindert wäre , die noth-
wendigen Erhebungen mit der erforderlichen Genauigkeit und Zuverlässigkeit
zu Pflegen.

Auch das magistratische Bezirksamt hat ein abgesondertes Protokoll über
diese Zeugnisse nach dem Anliegenden Muster zu führen.

Die Herren Bezirksvorsteher werden ersucht, dahin Vorsorge zn treffen,
dass in jenen Fällen , in welchen das magistratische Bezirksamt ihre Inter¬
vention in Anspruch nimmt , die erforderlichen Erhebungen derart gepflogen
werden , dass das Resultat derselben unter Benützung der zwei hiezu ange¬
legten Drncksorten längstens am dritten Tage dem magistratischen Bezirks¬
amte bekanntgegeben werden kann.

Unter allen Umständen hat auch das magistratische Bezirksamt seine
Amtshandlung in der Weise zn beschleunigen, dass binnen fünf Tagen (somit
längstens am achten Tage nach Überreichung des ansgefüllten Fragebogens
seitens des Zengniswerbers beim Armen -Jnstitnte seines Wohnbezirkes ) jenem
entweder das bestätigte Zeugnis aber der ubweisliche Bescheid (Decrei ) (ver¬
gleiche die Anliegenden Drncksorten ), welcher kurz gefasst die Gründe der Ab¬
weisung und die Nccnrsclansel zn enthalten hat (ZZ 18 und 19 der citiertcn
Ministerial - Verordnung ), gegen Bestätigung ans dem Acte eingehändigt
werden kann.

In gleicher Weise ist vorzngehcn , wenn ein bereits ansgestelltes Zeugnis,
das seine Giltigkeit bereits verloren hat , erneuert werden muss . (Z 6 der
citierten Ministerial -Verordnnng .)

Die erforderlichen Drncksorten können nach Aufbrauchung der über¬
sandten Exemplare jederzeit vom Expedite des Magistrates nachbezogcn
werden.

Die Anliegenden Kundmachungen wollen sofort ans den Amtstafeln
assichiert und für deren fortgesetzte Erneuerung entsprechende Vorsorge ge¬
troffen werden.

H *
*

Die obcitierte Kundmachung ääto . September 1897 , M .-Z.
128708/XI , lautet folgendermaßen:

Vom 1. Jänner 1898 an wird die Ausfertigung und Bestätigung von
Zeugnissen zur Erlangung des Armenrechtes (Z 64 der Civilprocess -Ordnnng,
Gesetz vom 1. August 1895 , N .-G .-Bl . Nr . 118 ), im Sinne des ß 14 der
Ministerial -Verordnnng vom 23 . Mai 1897 , R .-G .-Bl . Nr . 130 , in nach¬
stehender Weise erfolgen:

1. Die erforderliche Drncksorte (Fragebogen ) wird jedem Zengniswcrber
über mündliches Ersuchen bei allen magistratischen Bezirksämtern und Armen-
Jnstitnten unentgeltlich ausgefolgt.

2 . Nach genauer Ausfüllung der Rubriken 1 bis 11 des Fragebogens
durch den Zeugniswerber und erfolgter Bestätigung der Rubriken 5 bis 8
durch den Hausbesitzer oder dessen Bevollmächtigten ist der Fragebogen während
der gewöhnlichen Amtsstnnden dem Armen -Jnstitnte des Wohnbezirkes zn
überreichen , welches hierüber die erforderlichen Erhebungen Pflegt.

3. Am achten Tage nach Überreichung des Fragebogens beim Armen-
Jnstitnte hat sich der Zeugniswerber an das magistratische Bezirksamt seines
Wohnbezirkes zn wenden , welches auf Grund der gepflogenen Erhebungen
demselben entweder das ansgestellte Zeugnis einhändigt , oder die Ausstellung
eines solchen mit einem schriftlichen Bescheid, unter Angabe der Gründe ver¬
weigert.

4 . Gegen die Verweigerung eines solchen Zeugnisses steht dem Gesuch-
steller der beim magistratischen Bezirksamte mündlich oder schriftlich anzn-
bringende Recurs an die hochlöbliche k. k- n .-ö. Statthalterei binnen 14 Tagen
vom Erhalt des abweislichen Bescheides offen.

5 . Zeugnisse , welche vor mehr als einem halben Jahre vor Anbringung
des Gesuches um Bewilligung des Armenrechtes bei Gericht ausgestellt wurden,
müssen erneuert werden , wobei derselbe Vorgang wie bei der Neuansstellung
eines solchen Zeugnisses einznhalten ist.

1«.
(Ztilassmtg der Verwendimg von Gnsswänden nach

Patent Swieeieki .)
Auf Grund des Gutachtens des Stadtbanamtcs wurde zufolge Magi¬

strats -Beschlusses vom 5. August 1897 (M .-Z . 39575/IX ), dem Herrn I . A.
Fleischer , X ., Hansergasse 24/26 , die angesnchte Bewilligung zur Verwendung
von Wänden nach Patent Swiecicki — bestehend aus vertical stehenden
Winkelcisen , zwischen welchen die aus einem Theile Stuccaturgips und einem
Theile Kohlengrieß hergestellte Masse , mit Wasser zn einem Brei angerührt,
theils mit , theis ohne Nohreinlage eingegossen wird — im Sinne des Schluss¬
satzes des Z 37 der Wr . B .-O ., unter folgenden Bedingungen für das Gebiet
der Stadt Wien ertheilt:

I . Die zur Abstufung dienenden Winkeleisen, welche bei 5, 7 und 10ein
dicken Wänden eine Schenkellänge von mindestens 4, 5 und 7 ein zu erhalten

haben , dürfen nicht weiter ols 2 in voneinander entfernt angebracht werden
und müssen am Fußboden und an der Decke sicher befestigt werden.

2. Die Wände dürfen nicht zur Abtrennung verschiedener Wohnungen
und Geschäftslocale und nicht zum Abschlüsse nach außen bei Wohnungen und
Geschäftslocalen verwendet und ohne besondere Unterstützung nicht höher als
ein Stockwerk anfgeführt werden.

Ebenso ist die Anwendung dort ausgeschlossen, wo wiederholte Durch¬
feuchtung voranszusehen ist.

Die beabsichtigte Ausführung von solchen Gusswänden ist in den Consens-
plänen anszuweisen.

3 . Obwohl bei Anwendung von Nohrgewebe -Einlagen das Gewicht der
Gusswände nur ungefähr die Hälfte einer gleich dicken Ziegelmaner beträgt,
so ergibt sich dennoch die Nothwendigkeit , die Tragfähigkeit der Fußboden-
constrnction , ans welche die Wände ausgestellt werden sollen , zn benrtheilen;
es muss auch zur Herstellung der Standfestigkeit auf bauliche und constrnctive
Verhältnisse Rücksicht genommen werden.

Die Aufstellung der Gnsswände kann demnach nur den concessionierten
Bangewerbetreibenden gestattet werden.

4 . Die Ergänzung und Abänderung dieser Bedingungen , eventuell die
Zurücknahme dieser Zulassnngsbewillignng bleibt mit Rücksicht auf die Er¬
gebnisse der Ausführung der Gnsswände Vorbehalten.

11.
(Weirlhärldler sind als solche zum Handel mit ge¬

brannten geistigen Getränken nicht berechtigt .)
Die k. k. n .-ö. Statthalterei hat mit Erlass vom 14 . August

1897 , Z . 70581 (M .-Z . 157199/XVII ) , dem Wiener Magistrate
Nachstehendes zur Kenntnis gebracht:

Das hohe k. k. Ministerium des Innern fand laut Erlass vom 27 . Juli
1897 , Z - 22285 . im Einvernehmen mit dem hohen k. k. Handelsministerium dem
Necurse des Club der Wiener Weinhändler gegen die h. ä . Entscheidung vom
4 . März d. I ., Z . 7767 , womit die k. k. Statthalterei gemäß 8 36 Gewerbe¬
ordnung ausgesprochen hat , dass den Weinhändlern auf Grund ihres Gewerbe¬
scheines die Berechtigung zum Handel mit gebrannten geistigen Getränken in
verschlossenen Gefäßen nicht znsteht, keine Folge zn geben, da der Weinhandel
und der Handel mit gebrannten geistigen Getränken in verschlossenen Gefäßen
als zwei selbständige Gewerbe zn betrachten sind.

Was die weitere in der h. ä. Entscheidung enthaltene Bemerkung betrifft,
dass das Gewerbe des Handels mit gebrannten geistigen Getränken in ver¬
schlossenen Gefäßen separat von jenem des Weinhandels anznmelden ist, hat
das hohe k. k. Ministerium des Innern darauf aufmerksam gemacht , dass die
Zusammenfassung des Weinhandels und des Handels mit gebrannten geistigen
Getränken mit verschlossenen Gefäßen in eine Erwerbsanmeldnng mit Rücksicht
auf die Bestimmung des Z 12 , Abs. 3, der Gewerbeordnung nicht unzulässig
erscheint.

Die Beilagen des Berichtes vom 4. Juni d. I ., Z . 106631 , folgen zur
weiteren Veranlassung mit der Weisung zurück, diese Erledigung auch den
magistratischen Bezirksämtern und der n .-ö. Handels - und Gewecbekammer
bekanntzngeben.

12 .

(Aetenvorlage in Thiersenchenfondsfällen . )
Die k. k. n .-ö. Statthalterei hat mit Erlass vom 18 . August

1897 , Z . 58721 (M .-Z . 158934/XV ), dem Wiener Magistrate
Nachstehendes zur Kenntnis gebracht:

Es wurde die Wahrnehmung gemacht, dass seitens einzelner Bezirks¬
behörden bei Vorlage der Schätznngsacten in Thiersenchenfondsfällen nicht
immer mit der gebotenen Raschheit das Amt gehandelt wird.

Auch der mit h. o. Erlass vom 17 . December 1895 , Z . 110876 , vor¬
geschriebene Vorgang bezüglich Übermittlung der Schätznngsacten bei Thier¬
seuchenfällen hat sich mitunter als umständlich erwiesen.

Die Statthalterei findet demnach , sämmtliche Unterbehörden anznweisen,
künftighin bei im Sinne des n .-ö. Thiersenchenfonds -Gesetzes vorkommenden
Entschädignngsfällen die Amtshandlungen schleunigst dnrchznführen und , wenn
es sich um Tnbercnlose oder Kalbefieber handelt , die betreffenden Verhandlnngs-
actcn unter Beischlafs des Befundes unverzüglich dem n .-ö. Landesausschusse
einzusenden.

Ferner findet die Statthalterei im Einvernehmen i.nit dem Landesausschusse
und in Abänderung des h. o. Normal -Erlasses vom 17 . December 1895,
Z . 110876 , sämmtliche Unterbehörden zn beauftragen , nunmehr in Thiersenchen-
fällen (Rotz, Milzbrand oder Ranschbrand ) den Schätznngsact dem nach Be¬
endigung des Senchcntilgungsverfahrens an die Statthalterei zu erstattenden
Schlnssberichte anzuschließen und in der Einbegleitnng ausdrücklich hervor-
znheben , ob der Entschädigungswerber eine Übertretung oder ein Vergehen
gegen das bestehende Thierseuchengesetz begangen hat und in welchem Stadium
sich die deshalb eingcleitete Strafamtshandlnng befindet.

Die Übermittlung der Schätznngsacten an den Landesausschnss wird
sodann von Hieramts veranlasst werden.
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1 »

(Nlltersttchttttgsstatiollelr für zur Färbung vonZncker-
bäckerwareu und Liqueureu verwettdbare Theer-

farbstosfe .)
Die k. k. n .- ö. Statthalterei hat mit Erlass vom 23 . August

1897 , Z . 20430 (M .-Z . 162820 ) , dem Wiener Magistrate Nach¬
stehendes zur Kenntnis gebracht:

Mit Beziehung auf die Ministerial -Verordnung vom 22 . Jänner 1896,
R .-G .-Bl . Nr . 22 , beziehungsweise vom 19. September 1895 , N .-G .-Bl.
Nr . 147 , wird infolge Erlasses des hohen k. k. Ministeriums des Innern vom
23 . Februar 1897 , Z . 11537 ex 1896 , der Wiener Magistrat ans Grund eines
diesfalls eingcholten Fachgutachtens des obersten Sanitätsrathes in die Kenntnis
gesetzt, dass den in den angeführten Ministerial -Verordnungen bezeichneten
inländischen Hochschnlinstituten , welche zur Untersuchung von znr Färbung von
Zuckerbäckerwaren , sowie von künstlich gefärbten Liqueuren verwendbaren Theer-
farbstoffen autorisiert sind , auch die k. k. landwirtschaftlich -chemische Versuchs¬
station in Wien und die k. k. Pomologisch -önologische Versuchsstation in
Klosterneuburg gleichzuhalten sind.

14 .

(Hintanhaltung der Auswanderung nach Penn
sylvanien . )

Die k. k. n .-ö. Statthalterei hat mit Erlass vom 23 . August 1897
Z . 75006 (M . - Z . 162233 ), dem Wiener Magistrate Nach¬
stehendes zur Kenntnis gebracht:

Nach einer Mittheilnng des k. n . k. Ministeriums des Äußern ist im
Staate Pennsylvanien mit 1 . Juli d. I . ein Gesetz in Kraft getreten , durch
welches die Verwendung fremdländischer , nicht naturalisierter Arbeiter in
Alter von über 21 Jahren mit 3 Cent Per Tag und Kopf besteuert und
zugleich bestimmt wird , dass diese Steuer von dem Lohne der betreffenden
Arbeiter in Abzug zu bringen ist.

Durch die e Maßnahme , welcher ähnliche in anderen Staaten folgen
dürften , werden in erster Linie Einwanderer getroffen , deren Lage in den
dortigen Kohlengruben ohnedies keine günstige ist, und wird ihnen auch die
Concurrenz mit den einheimischen Arbeitern wesentlich erschwert, so dass
zahlreiche eingewanderte Familien sich zur Nückkehr in die Heimat oder znr
Übersiedlung in andere Staaten veranlasst finden dürften.

Hievon wird der Wiener Magistrat mit dem Aufträge in Kenntnis ge¬
setzt, die Bevölkerung in geeigneter Weise vor der weiteren Auswanderung
nach diesem Staate eindringlichst zu warnen.

15 .
(Zuständigkeit der dem k. k. Polizei -Commissariate
Floridsdorf zur Dienstleistung zugewiesenen Organe . )

Erlass des Vice -Directors Preyer  vom 23 . August 1897,
Z . 158464/XVI:

Die k. k. Polizei -Direction in Wien hat mit Note vom 13 . August 1897,
Z . 3975 ? rn68 ., über die mit hierämtlichcr Note vom 9 . Juli 1897 , M .-Z . 129216,
gestellte Anfrage mitgetheilt , dass jene ihrer Organe , welche dem k. k. Polizei-
Bezirks -Commissariate Floridsdorf znr Dienstleistung Angewiesen sind, ihren
ständigen Amtssitz mit Rücksicht auf ihre Zugehörigkeit zur k. k. Polizei -Direction
in Wien nur in Wien besitzen und jederzeit , sowie ohneweiters im Bedarfs¬
fälle in den verschiedenen Bezirken des Wiener Polizeirayons in Verwendung
genommen werden.

Was die Aktivitütszulage betrifft , so ist dieselbe für sämmtliche k. k.
Sicherheitswach -Jnspectoren und Wachmänner im ganzen Wiener Polizeirayon
gleich normiert und beziehen daher dieselben in Floridsdorf die gleichen Beträge,
wie in irgend einem Wiener Gemeindebezirke.

Bezüglich der Activitätsznlage der k. k Polizeibeamten wäre zu erwähnen,
dass dieselben , so lange sie zur Dienstleistung bei dem k. k. Polizei -Bezirks-
Commissariate Floridsdorf commandiert sind, allerdings nur die Activitäts-
zulage nach Scala II angewiesen erhalten ; dass aber nichtsdestoweniger Wien
als ständiger Amtssitz und die Commandiernng nach Floridsdorf nnr als eine
vorübergehende zu betrachten ist, und dass auch thatsächlich Beamte dieses k. k.
Polizei -Bezirks -Commissariates jederzeit zu Dienstleistungen in anderen Theilen
des Wiener Polizeirayons bestimmt werden , was auch noch darin seinen Aus¬
druck findet , daß sie von Hieramts die Ergänzung ans die Wiener Activitäts-
zulage im Wege der Aufzahlung aus dem Titel „Dienstesanslagen " ansbezahlt
erhalten , mithin thatsächlich im Genüsse der Wiener Activitätsznlage sind.

Hievon werden die magistratischen Bezirks -Ämter und das Conscriptions-
amt mit dem Beifügen verständigt , daß demnach die dem k. k. Polizei -Bezirks-
Commissariate Floridsdorf znr Dienstleistung zugewiesenen und definitiv an-
gestellten Organe der k. k. Polizei -Direction in Wien das .Heimatsrecht in Wien
gemäß H 10 des Heimatsgesetzes vom 3 . December 1863 , R .-G .-Bl . Nr . 105
und des Gesetzes vom 5 . December 1896 , N .-G .-Bl . Nr . 222 , besitzen und
daher denselben über ihr Ansuchen Heimatscheine anszufolgen sind.

16 .

(Gewerbeberechtigung der Kunst - und Ziergärtuer .)
Die k. k. n .- ö. Statthalterei hat mit Erlass vom 27 . August

1897 , Z . 66287 ( M .-Z . 163377/XVII ) , dem Wiener Magistrate
Nachstehendes znr Kenntnis gebracht:

In Erledigung des Berichtes vom 30 . Jänner 1897 , Z . 46899 , be¬
treffend die Eingabe der Genossenschaft der Naturblnmenhändler und Natur-
blnmenbinder in Wien um Interpretation der h. o. Entscheidung vom
23 . September 1892 , Z . 56527 , bezüglich der Berechtigung der Kunst - und
Ziergärtner znr Anfertigung und zum Verkaufe von Blumengebinden , wird
dem Wiener Magistrate nach Einvernehmung der n .-ö. Handels - und Gewerbe¬
kammer eröffnet , dass die Inhaber eines auf Ziergärtnerei lautenden Gewerbe¬
scheines auch wenn dieselben wegen Mangel an Grundbesitz nicht in der Lage
sind, Blumen zu erzeugen , berechtigt sind, mit Blumen zu handeln , sowie
Natnrblnmengebinde herznstellen und zu verkaufen , da Z 37 Gewerbeordnun g
ausdrücklich festsetzt, dass eine Beschränkung ans den Verkauf der selbstgefertigten
Waren nicht stattsindet und infolgedessen jeder Gewerbetreibende , ohne Rück¬
sicht darauf , ob er wirklich selbst eine Erzeugung betreibt oder nicht, berechtigt
ist, mit den Waren , die er herznstellen befugt wäre , Handel zu treiben.
Schließlich wird bemerkt, dass nach den vorliegenden Acten der inerwähnte
H . K. sich nicht bloß auf den Blnmenhandel beschränkt, sondern auch die
Herrichtnng von Gartenanlagen , das Beschneiden von Bäumen und ähnliche
Verrichtungen für Privatknnden besorgt , und somit thatsächlich das Gürtner-
gewerbe in vollem Umfange betreibt.

Die Beilagen des obigen Berichtes folgen im Anschlüsse zurück.

17 .
(Verbot des Hausierhandels auf dem Gebiete der

Stadt Csongrad .)
Die k. k. n .- ö. Statthalterei hat mit Erlass vom 5 . September

1897 , Z . 73586 ( M .-Z . 169421/XVI ), dem Wiener Magistrate
Nachstehendes zur Kenntnis gebracht:

Laut einer au das h. k. k. Ministerium des Innern gelangten Mitthei¬
lnng des königl. ungar . Handelsministeriums , ist die Ausübung des Hausier¬
handels auf dem Gebiete der Gemeinde Csongrad (Comitat Csongrad ) unter
Aufrechthaltnng der im Z 17 der bestehenden 'Hausiervorschriften und in den
diesen Paragraphen ergänzenden Nachtragsverordnungen den Bewohnern ge¬
wisser Gegenden gewährten Rechte verboten worden.

Hievon wird der Magistrat zufolge Erlasses des h. k. k. Ministeriums
des Innern vom 4 . August 1897 , Z . 24005 , mit Beziehung auf Z 10 des
Hansierpatentes in die Kenntnis gesetzt.

18 .

(Vornahme religiöser Trauungen nach bereits iu
Ungarn erfolgter standesamtlicher Trauung .l
Die k. k. n .-ö. Statthalterei hat mit Jndorsatnote vom 6 . Sep¬

tember 1897 , Z . 79047 , dem Wiener Magstrate eine Abschrift
nachstehenden Erlasses des k. k. Ministeriums des Innern vom
18 . August 1897 , Z . 3831 , an die k. k. Statthalterei in Brünn
intoniert:

Mit Beziehung ans den Bericht vom 29 . Jänner 1897 , Z . 3486 , be¬
treffend die Matrikuliernng der zuerst in Ungarn vor dem Standesamte , dann
in Olmütz vor dem Rabbiner geschlossenen Ehe A. K. und A. L., wird der
k- k. Statthalterei im Einvernehmen mit dem k. k. Ministerium für Cultus
und Unterricht Nachstehendes eröffnet:

Nachdem nachgewiesenermaßen A. K. und A. L. am 19. December 1895
in Pressburg für den staatlichen Bereich bereits getraut worden waren , konnte
es sich bei dem am 25 . December desselben Jahres vor dem Rabbiner in
Olmütz vorgenommenen Trannngsacte , lediglich um einen religiösen Act
handeln , welcher in der österreichischen Tranungsmatrik mit fortlaufender
Nummer nicht eingetragen werden darf , wie denn auch der für den staat¬
lichen Bereich gütige Trauungsschein nicht von dem israelitischen Matriken-
führer in Olmütz , sondern allein von dem kön. nng . Matrikenführer in Press¬
burg ansgestellt werden kann.

Demnach wird die k. k. Statthalterci angewiesen , in der Trannngs-
matrik des israelitischen Matrikenbezirkes in Omütz bei der Eintragung der
in Rede stehenden Ehe die fortlaufende Neihenzahl löschen zu lassen.

Im übrigen obwaltet gegen die Vornahme der religiösen Trauung nach
bereits in Ungarn erfolgter standesämtlicher Trauung keinerlei Anstand.

In den Bestätigungen , welche über derartige religiöse Trannngsacte aus¬
gestellt werden , ist jedoch ausdrücklich zu bemerken, wo und wann die standes-
ämtliche Trauung in Ungarn bereits stattgefunden hat.
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19 .

(Beginn der Amtswirksamkeit des Bezirksgerichtes
Poysdorf . )

Verordnung des Justizministeriums vom 8 . September 1897,
betreffend den Beginn der Amtswirksamkeit des Bezirksgerichtes
Poysdorf in Niederösterreich (N .-G .-Bl . Nr . 208 ) :

Das mit Verordnung des Justizministeriums vom 1t . October 1895
(N .-G .-Bl . Nr . 157 ) neu errichtete Bezirksgericht in Poysdorf hat seine Amts-
Wirksamkeit mit 1. Jänner 1898 zu beginnen.

29 .

(Telcphonstation der städtischen Feuerwehr -Centrale .)
Der Wiener Magistrat hat unter Z . 96610 ex 1897

Nachstehendes bekanntgegeben:
Der Magistrat hat die Wahrnehmung gemacht, dass bei Ausbruch

größerer Brände , aber auch fast bei jeder Ausrückung der städtischen Feuer¬
wehr ans allen Kreisen der Bevölkerung zahlreiche telephonische Anfragen
privater Natur an die städtische Fenerwehr -Centrale I ., Am Hof Nr . 9, meisten-
theils zu einer Zeit einlangen , in welcher das Telegraphenpersonale der Fener¬
wehr -Centrale mit dringenden dienstlichen Obliegenheiten vollauf in Anspruch
genommen ist.

Da hiedurch der Telegraphen - und Telephondienst in empfindlichster
Weise gestört und das Telegraphenpersonale durch solche, gewöhnlich der
Neugier entstammende Anfragen mitunter gehindert wird , ihren wichtigen,
verantwortungsvollen Dienst mit der gebotenen Raschheit und Hinsicht zu
besorgen , sieht sich der Magistrat genöthigt , aufmerksam zu machen, dass die
in der Fenerwehr -Centrale eingerichtete Telephonstation Nr . 361 nur für
Brandmeldungcu und amtliche Correspondenzen bestimmt ist, dass daher
telephonische Anfragen und Mittheilungen , welche mit dem Feuerlösch - und
Rettungsdienste in keinerlei Zusammenhänge stehen, schon ans dem Grunde
zu unterlassen sind, weil insbesondere zur Zeit eines ansgebrochencn Brandes
oder eingetretenen Unglücksfalles das Feuerwehr -Commando derlei Anfragen
nicht beachten kann.

21 .

(Öffentliche Sammlungen .)
Laut Erlasses der k. k. n .-ö. Statthalterei vom 23 . Juli 1897 , Z . 65808

(M .-Z . 144994/III ), hat der Herr Minister für Cnltns und Unterricht mit
Erlass vom 2 . Juli d. I ., Z , 16079 , dem Bancomitä der römisch - katho¬
lischen Kaiser Franz Josef - Jnbilänms - Kirche in Dorna Warta
ans die Dauer eines Jahres die Bewilligung ertheilt , in Niederösterreich zum
Zwecke des Ausbaues der gedachten Kirche Geldsammlnngen unter der Be¬
dingung zu veranstalten , dass dieselben ans bekannte Wohlthäter beschränkt
werden , somit die Sammlung von Hans zu Hans unterbleibe.

Die k. k. n .-ö. Statthalterei hat unterm 5 . August 1897 , Z . 67714
(M .-Z . 152711/III ), dem Vereine der Kinderfrennde von Lainz und
Speising  die Bewilligung ertheilt , bis Ende des Jahres 1897 in Nieder¬
österreich, mit Ausnahme des Gemeindegebietes von Wien eine Sammlung
milder Gaben für Vereinszwecke bei bekannten Wohlthätern , also mit Aus¬
schluss des Sammelns von Haus zu Haus veranstalten zu dürfen.

II. Nnriimtnihestimiiimust'».
stemeiiideinth:

22 .

(Verständigung der Bezirksausschüsse von dem öffent¬
lichen Anstiegen von Stadtbahnplänen .)

Ans Anlass eines von dem Bezirksausschüsse für den XVI . Bezirk ein-
gebrachten Antrages wegen Vorlage von Plänen über ansznführende Hoch¬
bauten der Stadtbahn an die betreffenden Bezirksausschüsse vor Beschlussfassung
seitens des Stadtrathes beziehungsweise Gemeinderathes , welchen! Anträge
sich auch die Bezirksausschüsse der übrigen Bezirke angeschlossen haben , hat der
Wiener Gemeinderath in seiner Vollversammlung vom 31 . August 1897 zur
Z . 6643 (M .-Z . 145196/V ) nachstehenden Beschluss gefasst:

In Anbetracht des Umstandes , dass es erfahrungsgemäß wegen Zeit¬
mangels kaum dem Stadtraihe und dem Gemeinderathe möglich ist, über diese
Angelegenheiten rechtzeitig zu entscheiden, ist der Gemeinderath nicht in der
Lage, dem Wunsche der Bezirksvertretungen Rechnung zu tragen ; es wird
jedoch ausdrücklich verfügt , dass in Hinkunft der Bezirksausschuss des be¬
treffenden Bezirkes von dein jeweiligen Anstiegen von Stadtbahnplänen speciell
bei Veranlassung der Auflage dieser Projectsbehelfe behufs etwaiger Antrag-
stellnng verständigt werde.

23 .

(Beschleunigung der Adjustierung der von städtischen
Contrahenten eingereichten Rechnungen .)

Der Wiener Gemeindcrath hat zufolge Plenar -Beschlnsses vom 31 . August
1897 , Z . 6619 (M .-Z . 54601 ox 1896 ) Folgendes verfügt:

1. Die Bezirksvorstcher haben in Abänderung des Gemeinderaths-
Beschlnsses vom 26 . Jänner 1864 , Z . 1679 , alle Rechnungen über Beträge
von mehr als 10 fl. vor ihrer Auszahlung der städtischen Buchhaltung zur
Adjustierung vorzulegen.

2 . Das Banamt wird beauftragt , die Vorlage der Verdienstsnmmen an
die Buchhaltung behufs dortiger Adjustierung immer schleunigst durchzn-
führen.

3 . Die Buchhaltung wird beauftragt , die Adjustierung aller ihr vor¬
gelegten Rechnungen (Factnrcn ) immer sofort zu bewerkstelligen.

8tadtratlj:
24 .

(Bekanntgabe der eventuellen Steuerfreiheit bei
Nealitätenkänsen und -Verkäufen .)

Der Stadtrath hat in der Sitzung vom 20 . Mai 1897 anlässlich eines
speciellen Falles aä Z . 2861 (M .-Z . 21822 ox 1897/IX ) den Beschluss
gefasst , der Magistrat habe in Hinkunft bei Nealitätenkänsen und -Verkäufen
in seinem Berichte anzngeben , ob das betreffende Object die 18jährige Steuer¬
freiheit besitzt oder nicht.

25 .
(Erkeraulageu .)

Zufolge der Beschlüsse vom 23 . Juni und 1. Juli 1897 , Z . 5905 (M .-
Z . 113752/IX ), hat der Wiener Stadtrath entschieden, dass in Hinkunft nur
jene Erkeranlagen , welche dem ß 60 der Bauordnung nicht entsprechen, nnd
jene , welche von Wohnräumen nicht getrennt sind nnd zur Vergrößerung der
letzteren dienen , dem Stadtrathe vorzulegen sind.

» *

Aus Anlass eines speciellen Falles , hat ferner der Wiener Stadtrath
zufolge Beschlusses vom 10 . August 1897 , aä Z . 7531 (M .-Z . 144052/IX ),
die Verfügung getroffen , dass die Bewilligung der zur Vergrößerung der
Wohnräume dienenden Erker nur gegen dem ertheilt wird , dass sich der Ban¬
werber bereit erklärt , für die gemäß Z 60 der Wiener Bauordnung erforder¬
liche Zustimmung der Gemeinde als Eigenthümerin des Straßengrnudes zur
Herstellung der Erker entweder (wo eine Grnndabtretnng stattsindet ) sich die
Ansladnngsfläche der Erker bei der Berechnung der Schadloshaltnng im drei¬
fachen Ausmaße in Abzug bringen zu lassen, oder (wo keine Schadloshaltnng
eintritt ) einen dem Grundwerte der betreffenden Ansladnngsfläche der frag¬
lichen Realität entsprechenden Betrag vor Ausfertigung des Banconsenses zu
den eigenen Geldern der Gemeinde bei der städtischen Hanptcassa zu erlegen.

26 .

(Plauaufertigungskvsteu .)
Der Stadtrath hat mit Beschluss vom 10. September 1897 , Z . 8621

(M .-Z . 160103/1 ), bestimmt , dass bei allen zwischen der Gemeinde Wien nnd
Privaten , juristischen Personen u. s. w. abzuschlietzenden Rechtsgeschäften , deren
schriftliche Ausfertigung eine Plananfertignng , oder bücherliche Durchführung
erfordert , die Kosten dieser Plananfertignng , nnd zwar sowohl der Planver¬
fassung als der Vervielfältigung (Druck, Copiatur ), sowie die baren Kosten der
bücherlichen Durchführung seitens der Gemeinde grundsätzlich die Parteien zu
tragen haben , wenn sie es nicht vorziehcn , die erforderlichen Planparien durch
einen behördlich -antorisierten Civilingenieur anfertigen zu lassen nnd die
bücherliche Durchführung selbst oder durch einen Rechtsfrennd zu bewerk¬
stelligen.

Der Stadtrath hat weiters angeordnet , dass von diesem Grundsätze nur
in Nusnahmsfüllen abgegangen werden darf , und dass seitens der Fach-
dcpartemcnts nnd magistratischen Bezirksämter in die Verhandlungen über
Grnndtransactionen , Pachtverhandlungen rc., stets auch die Frage über die
Kosten der Plananfertignng und der eventuellen bücherlichen Durchführung
einznbeziehen , demnach schon bei der Aufnahme der Protokolle Uber Käufe
nnd Verkäufe von Grnndthcileu einer Realität , über Schadloshaltnngen und
über Bauverhandlnngen , wenn bei einem Neubau städtischer Grund für
Risalite oder Arrondierungen zu Realitäten einbezogen wird , über Pachtver¬
träge n . dgl. nach Thnnlichkeit die Parteien zu der Erklärung zu veranlassen
seien, ob sie die Plananfertignng und die bücherliche Durchführung selbst
besorgen oder gegen. Ersatz der Kosten durch die Gemeinde vornehmen lassen
wollen.
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(Verzeichnis der im Neichsgesetzblatte und im Landes¬
gesetzblatte für Österreich unter der Enns im Jahre

1887 pnblicierten Gesetze und Verordnungen .)
Reichsgesetzblatt.

Nr . 183 . Kaiserliche Verordnung vom 24 . August
1697 , mit welcher die Geltung der Bestimmungen des Gesetzes vom
5 . Jnli 1896 , N .-G .-Bl . Nr . 111 , wegen zeitweiser Abänderung einiger Be¬
stimmungen des Znckcrsteucrgesetzcs für die Zeit vom 1. August 1897 bis
31 . Jnli 1898 festgesetzt wird.

Nr . 184 Erlass des Finanzministeriums vom
26 . August 1897 , zur Vollziehung der kaiserlichen Verordnung vom
24 . August 1897 , R .-G .-Bl . Nr . 193 , mit welcher die Geltung der Bestim¬
mungen des Gesetzes vom 5 . Jnli l896 , N .-G .-Bl . Nr . 11 , wegen zeitweiser
Abänderung einiger Bestimmungen des Zuckersteuergesetzes für die Zeit vom
1. August 1897 bis 31 . Juli 1898 festgesetzt wird.

Nr . 185 . Gesetz vom 9 . Mürz 1897 , betreffend die
Besteuerung des Umsatzes von Effecten (Effectennmsatzstener ) .

Nr . litt ». Kundmachung des Finanzministeriums
vom 7. August 1897 , womit im Grunde des Z 285 des Gesetzes
vom 25 . October 1896 (R .-G .-Bl . Nr . 220 ) eine Anordnung , betreffend die
Behandlung der Dienstbezüge der in Bombay und Venedig ansässigen Ange¬
stellten der Dampfschiffahrts -Gesellschaft des österreichischen Lloyd, getroffen wird.

Nr . 187 . Verordnung der Ministerien der Finanzen
und des Handels vom 14 . August 1897 , betreffend die Er¬
gänzung der Bestimmungen des alphabetischen Warenverzeichnisses zum Zoll¬
tarife beim Schlagworte „Fette " .

Nr . 188 . Verordnung der Min isterien der Finanzen
und des Handels vom 16 . August 1897 , betreffend die
Zollbehandlnng von essigsanrcm Ammoniak.

Nr . 188 . Verordnung der Ministerien der Finanze n
und des Handels vom 20 . August 1897 , betreffend die
Zollbehandlung von ungefärbter weißer Kunstseide.

Nr . 288 . Kundmachung des Eisenbahnministcriums
vom 20 . August 1897 , betreffend das Erlöschen der Concession für
den Bau und Betrieb einer Localbahn von Elbogen nach Gießhübel.

Nr . 281 . Verordnung des Finanzministeriums vom
2 2 . August 1897 , betreffend eine interimistische Verfügung hinsichtlich
des Sitzes der Erwcrbstener -Commissionen für die Stenergesellschaften 111. und
IV . Classe des Veranlagungsbezirkes Lilienfeld (Bezirk Nr . 34 des im
XI .VI . Stücke des NeichsgesetzblattesSeite 891 knndgemachten Verzeichnisses
der Veranlagnngsbezirke zur allgemeinen Erwerbsteuer ).

Nr . 282 . Kundmachung des Ministeriums des
Innern vom 22 . August 1897,  betreffend die Errichtung einer
Bezirkshanptmannschaft in Lilienfeld in Niederösterreich.

Nr . 283 . Kundmachung des Handelsministeriums
vom 22 . August 1897 , betreffend die Aichnng und Stempelung
von Elektricitäts -Vcrbranchsmesseru.

Nr . 284 . Kundmachung des Eisenbahnministerillms
vom 2 . September 1897 , betreffend den Beitritt des Königreiches
Dänemark zum internationalen Übereinkommen über den Eisenbahnfracht¬
verkehr.

Nr . 285 . Concessionsnrknnde vom 20 . August 1897,
für die Localbahn Treibach -Althofen — Klein -Glödnitz (Gurkthalbahn ).

Nr . 288 . Verordnung des Ministerpräsidenten und
des Jnstizministcrs vom 20 . August 1897 , betreffend die
Anweisung der Bezüge der ans Anlass der Neusystemisiernng der Dienstes¬
stellen bei den Gerichten erster und zweiter Instanz ernannten Beamten.

Nr . 287 . Kundmachung des Eisenbahnministerillms
vom 31 . Anglist 1897 , womit die bestehende schmalspurige Local¬
bahn von Jenbach an die Südspitze des Achensees bis ans Widerruf rücksichtlich
des Betriebes als Kleinbahn im Sinne des Gesetzes vom 31 . December 1894
(N .-G .-Bl . Nr . 2 ox 1895 ) anerkannt wird.

Nr . 288 . Verordnung des Justizministeriums vom
8 . September 1897 , betreffend den Beginn der Amtswirksamkeit des
Bezirksgerichtes Poysdorf in Niederösterreich .*)

Nr . 288 . Kundmachung des Handelsministeriums
vom 23 . August 1897 , betreffend die Zulassung eines von Karl
Jeräbek  in Prag konstruierten Biermesshahnes zur Aichnng und Stempelung.

Nr . 218 . Kundmachung des Handelsministeriums
vom 23 . August 1897 , betreffend die Zulassung eines von Joachim
Kold ovsky  in Prag constrnicrten Biermcsshahnes zur Aichnng und Stempelung.

Nr . 211 . Kundmachung des Handelsministeriums
vom 23 . August 1897 , betreffend die Zulassung von Krahnwagen
zur Aichnng und Stempelung.

Nr . 212 . Kundmachung des Handelsministeriums
vom 23 . August 1897 , betreffend die Zulassung sogenannter Glas-
ballons , auch Korbflaschen oder Demijohns genannt , zur Aichnng und
Stempelung.

Nr . 213 . Kundmachung des Handelsministeriums
vom 23 . August 1897 , betreffend die Zulassung von Vorrichtungen
zur Qnalilätsbestimmung des Getreides mittels Wägung kleiner Körnermengen
unter der Bezeichnung „Getreideprober " zur Aichnng und Stempelung.

Nr . 214 . Kundmachung des Handelsministeriums
vom 23 . August 1897 , betreffend die Aichnng und Stempelung
der Wasscrverbranchsmesser.

Nr . 215 . Verordnung der Ministerien der Finanzen,
des Handels und des Ackerbaues vom 22 . August 1897,
betreffend die Einfuhr von Dnngsalzen (Abranmsalzen und Abfallsalzen der
Fabriken und Salzsndwerke und von künstlichen Düngnngsmitteln aus Salz-
gemengcn ) zu landwirtschaftlichen Düngnngszwecken.

Nr . 218 . Verordnung des Minstcrinms des Innern
im Einvernehmen mit dem Ministerium für Cultus und
Unterricht vom 10 . September 1897 , mit welcher neue Dienstes¬
vorschriften für Hebammen erlassen werden.

Nr . 217 . Kaiserliches Patent vom 9 . September
1897 , betreffend die Einberufung des Reichsrathes.

Nr . 218 . Kundmachung des Finanzministeriums
vom 8. September 1897 , betreffend die Bestimmung der Stadt
Karolinenthal als eines selbständigen Erwerbstencr - Veranlaannqsbezirkes
lll . und IV . Classe.

Nr . 218 . Verordnung des Handelsministers im
Einvernehmen mit dem Minister für Cultus und
Unterricht vom 13 . September 1897 , betreffend dieBezeichnung
von gewerblichen Unterrichtsanstalten , deren Zeugnisse zum Antritte von hand¬
werksmäßigen Gewerben berechtigen.

U. Landesgesetzblatt.
Nr . 48 . Verordnung des Justizministeriums vom

8 . September 1897 , betreffend den Beginn der Amtswirksamkeit
des Bezirksgerichtes Poysdorf in Nicderösterreich.

Nr . 48 . Kundmachung des k. k. Statthalters im
Erzherzogthume Österreich unter der Enns vom
11 . August 1897 , Z . 68948 , betreffend die Verlautbarung des
von der Wasser -Genossenschaft in Dorf Rosenau mit dem n .-ö. Landesansschusse
und der Staatsverwaltung abgeschlossenen Übereinkommens bezüglich der
Regulierung des Zwettlbachcs im Gebiete der Ortsgemeinde Dorf Rosenau.

Nr . 58 . Kundmachung des k. k. Statthalters im
Erzherzogthume Österreich unter der Enns vom
11 . August 1897 , Z . 69869 , betreffend die Verlautbarung des
von der Wasser- Genossenschaft in Roggendorf mit dem n.-ö. Landesansschusse
und der Staatsverwaltung abgeschlossenen Übereinkommens bezüglich der
Regulierung des Noggendorfer Grabens und der Melioration der angrenzenden
Grundstücke in der Gemeinde Noggendorf.

) Erscheint in dieser Nummer der „Verordnungen rc." vollinhaltlich ausgenommen.
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I. Vr»lnk>»n»grn nnk> Entlchrikniiulkn.

(Informative Bemerkungen zum Gesetze vom
23 . Februar 1897 Bl . Nr . 63 ,̂ betreffend
die Abänderung und Ergänzung der Gewerbe¬

ordnung)
Die k. k. n .-ö. Statthalterei hat mit Erlass vom 14 . Sep¬

tember 1897 , Z . 59999 (M .-Z . 176752/XVUI ), dem Wiener
Magistrate Nachstehendes zur Kenntnis gebracht:

Das hohe k. k. Handelsministerium hat zufolge Erlasses vom 20 . Juni d . I .,
Z . 31015 , im Einvernehmen mit dem hohen k. k. Ministerium des Innern die
Aufmerksamkeit der k. k. Statthalterei ans das Gesetz vom 23 . Februar 1897
(R .-G .-Bl . Nr . 63 ), betreffend die Abänderung und Ergänzung der Gewerbe¬
ordnung , zu lenken und dasselbe mit den nachfolgenden informativen Be¬
merkungen einznbegleiten befunden . Das erwähnte Gesetz , welches drei Monate
muh seiner Kundmachung , somit am 11 . Juni 1897 , in Wirksamkeit trat , hat
sich zur Aufgabe gestellt , einzelne Bestimmungen der Gewerbeordnung , welche
sich auf das Lehrlingswesen und die Gewerbegenossenschaften  beziehen,
einer Revision zu unterziehen . Zu der ersteren Gruppe von Bestimmungen
gehören die ZZ 99 , 99 b , 100 und 137.

Der Z 99 enthält einige Abänderungen und Ergänzungen der ans die
Aufnahme von Lehrlingen und ans den Lehrvertrag  bezüglichen Vor¬
schriften.

Insbesondere soll dem Übclstande , dass der Abschluss des Lehrvertrages
mitunter ungerechtfertigterweise weit hinausgeschoben wird , dadurch begegnet
werden , dass dieser Vertrag spätestens mit Ablauf der Probezeit , welche nach
Z 99 a drei Monate nicht übersteigen darf und in jedem Falle in die Lehrzeit
einznrechnen ist , abgeschlossen werden muss . Der Lehrvertrag kann mündlich
oder schriftlich abgeschlossen werden . Im Interesse der Klarheit der Rechts¬
verhältnisse wird jedoch thunlichst auf den schriftlichen Abschluss der Lehrverträge
hinzuwirken sein.

Im zweiten Absatz ist als Kriterium dafür , ob der mündliche Abschluss
des Lehrvertrages vor der Genossenschaftsvorstehnng oder vor der Gemeinde¬
behörde zu erfolgen hat , beziehungsweise ob der schriftliche Vertrag der Ge¬
nossenschaftsvorstehnng oder der Gemeindebehörde einzusendcn ist, an Stelle
des bisher maßgebend gewesenen Umstandes , ob für das betreffende Gewerbe
eine Genossenschaft besteht oder nicht , nunmehr das Moment gesetzt worden,
ob der Lehrherr einer Genossenschaft angehört oder nicht . Denn gegenwärtig
bestehen Genossenschaften , mit vereinzelten Ausnahmen , für alle Gewerbe;
andererseits unterliegen die Inhaber fabriksmäßig betriebener Gewerbennter-
nchmungen nicht der Verpflichtung , der betreffenden Genossenschaft anzngehörcn.
Wenn nun aber der Fabrikant der für sein Gewerbe bestehenden Genossen¬
schaft nicht freiwillig beigetreten ist , wird er auch in Bezug ans den Abschluss
des Lehrvertrages zweckmäßigerweise nicht an die Genossenschaft , sondern an
die Gemeindebehörde gewiesen sein.

Im vierten Absätze , Punkt 5 , ist die Verpflichtung des Lehrherrn , den
Lehrling in den Fertigkeiten seines Gewerbes zu unterweisen , für den Fall,
als sich der Lehrherr dieser Pflicht nicht selbst unterzieht , ausdrücklich ans die
Unterweisung durch einen hiezu befähigten Stellvertreter ausgedehnt worden.

Die bisherige Vorschrift des vorletzten Absatzes , dass die sümmtlichen
Bedingungen des Lehrvertrages in das Arbeitsbuch einzntragen sind , hat sich
als zu weitgehend erwiesen ; künftig werden nur die wesentlichsten Vertrags¬
bedingungen , wie die Dauer des Vertragsverhältnisses , einschließlich einer
etwaigen Probezeit , die Vereinbarungen hinsichtlich des Lehrgeldes oder Lohnes,
der Verköstigung , Bekleidung und Wohnung in das Arbeitsbuch anfznnehmen
sein . Zugleich erschien cs angezeigt , diese Eintragungen der Gemeindebehörde,
welche auch das Arbeitsbuch ausznfertigen hat , zu übertragen.

Im Z 99 d ist unter die Pflichten des Lehrlings der regelmäßige Besuch
der bestehenden geiverblichen Fortbildungsschulen ausgenommen und an die
vom Lehrlinge verschuldete Vernachlässigung dieses Schulbesuches die Rechtsfolge
einer Verlängerung der Lehrzeit über die durch das Genossenschaftsstatnt fixierte
regelmäßige Dauer derselbe bis zu einem Jahre geknüpft worden . Der bezügliche
Ansspruch wird über Anzeige des Schnlaufsichtsorganes durch die Gewerbe¬
behörde erster Instanz zu erfolgen haben . Das Verfahren hiebei wird ein
thunlichst abgekürztes zu sein haben ; von der Einvernehmung der betreffenden
Genossenschaft wird Umgang genommen und die Schlussfassnng lediglich nach
dem eigenen Ermessen der 'Gewerbebehörde getroffen werden können , da die
letztere den einzelnen Fall auch ohne Anhörung der Genossenschaft entsprechend
zu benrtheilen in der Lage sein wird . Die Rechtsfolge einer Verlängerung der
Lehrzeit wird vom Gesetze auch an das Nichtbestehen der statutenmäßig vor-
gcschriebenen Lehrlingsprüfnng geknüpft . In letzterer Beziehung wird allerdings
voranszusetzen sein , dass die Lehrlingsprüfnng von der Genossenschaft mittels
solcher statutarischer Bestimmungen geregelt ist , welche eine objective und correcte
Vornahme der Prüfungen gewährleisten . Hiebei ist darauf Bedacht zu nehmen,
dass in der betreffenden Prüfungs -Commission auch die Gehilfenschaft vertreten
ist . Eine eigenmächtige Verlängerung der Lehrzeit durch den Lehrherrn , im
Falle der Lehrling die Lehrlingsprüfnng nicht besteht , ist unzulässig und würde
als Übertretung der Gewerbeordnung zu behandeln sein ; die Verlängerung
kann vielmehr nur durch die Gewerbebehördc über Anzeige der Genossenschaft,
an welche sich der Lehrherr diesfalls zu wenden hat , erfolgen.

Da für die Verlängerung der Lehrzeit sowohl aus dem Titel des ver¬
nachlässigten Fortbildnngsnnterrichtes als ans dem der nicht bestandenen Lehr¬
lingsprüfung zusammen ein Maximalausmaß von einem Jahre ausgestellt ist,
wird die Gewerbcbehörde , wenn sie gegenüber einem Lehrling das erstemal in
die Lage kommt , einen bezüglichen Ausspruch zn fällen , nicht gleich bis zu dem
Ausmaße von einem Jahre greifen können.

In Bezug auf die durch den ß 100 festgestellten Pflichten des Lchrherrn
wird insbesondere darauf hingewiesen , dass der Lehrherr jede Misshandlung
des Lehrlings zu unterlassen und ihn gegen solche von Seite der Arbeits - und
Hausgenossen zn schützen hat . Angesichts der in dieser Beziehung noch immer
vielfach vorkommenden Klagen werden die Genossenschaften ans das erwähnte,
der Strafsanctiou des Z 133 , lit . a der Gewerbeordnung unterliegende , be¬
ziehungsweise nach dem allgemeinen Strafgesetze zn ahndende Verbot behufs
geeigneter Einwirkung ans die Genossenschaftsmitglieder besonders aufmerksam
zn machen sein ; auch werden die Gewerbebehörden bei zur Anzeige gelangenden
Übertretungen dieses Verbotes mit entsprechender Strenge vorzngehen haben.
Dasselbe gilt von der Vorschrift , dass dem Lehrlinge nicht Arbeitsverrichtnngen
in einer solchen Art und Dauer Angewiesen werden dürfen , dass sie seiner
physischen Kraft nicht angemessen sind , wobei das Gesetz speciell auf die häufig
vorkommende , so ungemein gefährliche Verwendung der Lehrlinge zur Trans¬
portierung von schweren Lasten , allerdings nur beispielshalber , hinweist.

In besonders nachdrücklicher Weise ist ferner in Absatz 3 die Verpflichtung
des Lehrherrn bezüglich des Besuches der gewerblichen Fortbildungsschulen
seitens der Lehrlinge betont . Wie die Erfahrung gezeigt hat , kommen die Lehr-
herrcn dieser ihnen bereits nach den bisherigen gesetzlichen Vorschriften ob-
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liegenden Verpflichtung nicht durchwegs nach . Die Schulanffichtsorgane haben
vielfach Veranlassung , gegen Lehrherren , welche den Schulbesuch der Lehrlinge
nicht nur nicht fördern und überwachen , sondern oft geradezu verhindern,
indem sie die Lehrlinge von demselben abhalten , mit Strafen vorzugehen und
bei consequenter Nichtbefolgnng dieser Vorschriften bezüglich höherer Bestrafung
an die G -werbebehörde Anträge zu stellen , welche diesfalls nach Z 133 , lit . a,
vorzugehen hat.

Manche Lehrherren begnügen sich, die über sie verhängte , in der Regel
nicht bedeutende Geldstrafe zu erlegen , ohne sich ihrer Pflicht bewusst zu
werden , und fahren fort , den Lehrling während der Schulzeit in der Werkstälte
zu verwenden , da die Arbeit desselben ihnen größeren Vortheil bietet , als der
Strafbetrag ausmacht . Durch ein solches Vorgehen wird der Lehrling an seiner
Ausbildung geschädigt , der Besuch der Fortbildungsschulen theilweise illusorisch
gemacht und den gewissenhaften Lehrherren , welche sich an die bestehenden Vor¬
schriften halten , durch jene , welche dieselben übertreten , eine unreelle Concurrenz
bereitet . Es erschien daher eine Verschärfung des bisher nicht ausreichenden
Strafrechtes gegenüber den Lehrherren im Interesse der Lehrlingsausbildung
unerlässlich , und wird zufolge der Bestimmung des Z 137 solchen Lehrherren,
welche ihrer mehrerwähnten Verpflichtung trotz wiederholter Aufforderung nicht
Nachkommen , das Recht , Lehrlinge zu halten , das erstemal für eine bestimmte
Zeit , im Wiederholungsfälle aber dauernd zu entziehen sein.

Es ist zu erwarten , dass die strenge Anwendung der erwähnten Be¬
stimmungen dazu beitragen wird , den Übelständen bezüglich des Besuches der
Fortbildungsschulen durch die Lehrlinge wirksam zu begegnen.

Zufolge der allgemeinen Bestimmung des ß 91 G .-O . gilt baS vom
Lehrherrn Gesagte auch von dessen Stellvertreter . Demnach erschien es dem
Gesetzgeber angezeigt , speciell im Z 100 auf die gleichartigen Verpflichtungen
des Stellvertreters des Lehrherrn ausdrücklich hinzuweisen.

Als eine Übertretung der Gewerbeordnung ist noch die vom Lehrherrn
verschuldete Verzögerung der Aufdingung oder Freisprechung des Lehrlings
bezeichnet , sofern diese Verzögerung mehr als vierzehn Tage beträgt . Den
Genossenschaften wird nahezulegen sein , für die Termine der Aufdingung und
Freisprechung der Lehrlinge , sofern solche ein - für allemal festgestellt sind , nicht
zu weit auseiuanderliegende Zeitpunkte anzusetzen , da hiedurch eine ungerecht¬
fertigte Verlängerung der Lehrzeit verursacht werden kann.

Schließlich ist strenge zu überwachen , dass es den Lehrlingen nicht durch
Zutragen von fertiggestellten Arbeiten , Reinigung der Werkstätte u . s. w . an
Vormittagen von Sonn - und Feiertagen unmöglich gemacht werde , ihren
religiösen Pflichten nachzukommen.

Die ZZ 103 , 107 , 114 , 115 , 115 n, 115 b , 118 , 119 ä und 120 betreffen
das Genossenschaftswesen.

Als allgemeiner Gesichtspunkt bezüglich der Organisierung der Gewerbe¬
genossenschaften ist die thunlichste Berücksichtigung des Grundsatzes der Ver¬
einigung von gleichen oder verwandten Gewerben zu Fachgenossenschaften,
wenn dieselben auch unter Umständen ein weiteres Territorium , wie etwa das
Gebiet eines politischen Bezirkes , umfassen sollten , im Auge zu behalten und
diesem Gesichtspunkte bei sich ergebenden Änderungen in der Organisation
bereits bestehender Genossenschaften nach Möglichkeit Rechnung zu tragen . Auch
ist zu veranlassen , dass dort , wo die Bildung von gewerblichen Genossenschaften
noch nicht zum Abschlüsse gelangt ist , die entsprechenden gesetzlichen Bestimmungen
ehestens zur Durchführung gelangen.

Im Z 106 , Absatz 1 , wird eine bisher zweifelhafte Frage , nämlich die
der Mitgliedschaft bei gewerblichen Genossenschaften in jenen Fällen , in welchen
das betreffende Gewerbe verpachtet ist , dahin geregelt , dass der Pächter , da er
sich als selbständiger Gewerbetreibender darstellt , consequenterweise auch als
Mitglied der Genossenschaft zu behandeln ist . Derselbe hat demnach die Auf-
nahmsgebür und die laufenden Beiträge ebenso wie der Verpächter zu leisten,
welch letzterer als Besitzer eines nicht zurückgelegten Gewerbescheines , beziehungs¬
weise einer nicht zurückgelegten Concession auch für seine Person Gewerbe¬
inhaber ist und aus seinem Gewerbe durch Verpachtung desselben eine Rente,
deu Pachtzins , bezieht . Anders steht es in jenen Fällen , in welchen ein Gewerbe
durch einen Stellvertreter ausgeübt wird . Da dieser nicht auf eigene Rechnung
arbeitet und nicht die variable Gewerberente , sondern lediglich eine mehr oder
minder fixierte Dieustrente bezieht , so ist nur der Gewerbeiuhaber , welcher das
Gewerbe angemeldet hat oder auf dessen Namen die Concession lautet , Mitglied
der Genossenschaft , wogegen aber die aus diesem Verhältnisse entspringenden
Rechte und Pflichten nur durch den Stellvertreter ausgeübt werden können.
Es werden daher auch die Genossenschaftsumlagen von dem Stellvertreter zu
zahlen sein ; das active und passive Wahlrecht in der Genossenschaft wird dem
Stellvertreter zustehen , hinsichtlich des Gewerbeiuhabers dagegen , welcher das
Gewerbe nicht persönlich betreibt , mittlerweile ruhen In Bezug auf den
Stellvertreter bleibt sonach der Haudelsministerial -Erlass vom 19 . Juli 1886,
Z . 20228 , vollkommen aufrecht , wogegen der Inhalt desselben bezüglich der
Pächter durch die nunmehrige gesetzliche Vorschrift des Z 106 , Absatz I , eine
entsprechende Modification erfährt . Als Angehörige der Genossenschaft siud
nach dem Wortlaute des Z 106 , Absatz 2 , sämmtliche Hilfsarbeiter der zu einer
Genossenschaft vereinigten Gewerbeinhaber anzusehen . Da zu den Hilfsarbeitern
zufolge Z 73 G .-O . auch die zu untergeordneten Hilfsdiensten im Gewerbe
verwendeten Arbeitspersoneu gehören , sind diese Individuen auch als An¬
gehörige der Genossenschaften und Mitglieder der Aunexinstitute derselben
(Krankencassen , schiedsgerichtliche Ausschüsse , Gehilfenversammlungen ) zu be¬
handeln , was im Absätze 4 außer Zweifel gestellt worden ist . Zufolge der
Bestimmung des Absatzes 5 können jedoch für die zu untergeordneten Hilfs¬
diensten verwendeten Arbeiter , wenn sie sich unter den Angehörigen einer
Genossenschaft in größerer Zahl vorsinden , abgesonderte genossenschaftliche

Institutionen gebildet werden . Die Entscheidung hierüber wird im einzelnen
Falle der betreffenden Geuossenschaftsversammlung (Z 119 b , lit . I>, und H 126
G .- O .) und im Wege der Genehmigung der beschlossenen statutarischen Be¬
stimmungen mit Berücksichtigung der concreten Verhältnisse der politischen
Landesbehörde zustehen.

Nach Z 107 , Absatz 2 , ist in Hinkunft die von den Genossenschaften
statutenmäßig vorgeschriebene Jucorporationsgebür schon vor Antritt des
Gewerbes zu entrichten . Der Bewerber um ein freies oder handwerksmäßiges
Gewerbe wird demnach schon in der nach ß 11 beziehungsweise Z 12 G .- O.
zu machenden Anmeldung eine Bescheinigung des Erlages der Jucorporations-
gebür an die betreffende Genossenschaft beizubringen , eventuell , wenn die
Genossenschaft die Annahme der Gebür verweigern sollte , gleichzeitig mit der
Anmeldung der Gebür bei der Gewerbebehörde selbst zu erlegen haben.

Wenn dies nicht erfolgt ist oder wenn es nach deu speciellen Ver¬
hältnissen ziveifelhaft sein sollte , welcher Genossenschaft der Bewerber auzugehören
haben wird , so wird es Sache der Gewerbebehörde sein , den Bewerber noch
vor Ausfertigung des Gewerbescheines entsprechend anzuweisen . Das Gleiche
gilt hinsichtlich der Ansuchen um die Verleihung eines concessionierteu Gewerbes,
wogegen bei der Bewerbung um ein fabriksmäßiges Gewerbe , wenn in der
Anmeldung , beziehungsweise in dem Ansuchen nicht zugleich die Absicht erklärt
wird , der für das betreffende Gewerbe bestehenden Genossenschaft freiwillig
beizutreten , die obige Vorschrift nicht zur Anwendung zu kommen hat.

Im Z 114 , Absatz 1, ist unter den Zwecken der Genossenschaften ins¬
besondere auch die Förderung der gemeinsamen Humanitären Interessen ihrer
Mitglieder und Angehörigen durch Gründung von Kranken - und UuterstützuugS-
casseu beziehungsweise Unterstützungsfonds für ihre Mitglieder und Angehörigen
angeführt . Von den Lassen ist im Z 115 a , beziehungsweise in den Bemerkungen
hiezu des Näheren die Rede . Abgesehen von der Errichtung förmlicher Kranken-
und Unterstützungscassen wird den Genossenschaften , welche nach ihren Ver¬
hältnissen hiezu in der Lage sind , gestattet sein , besondere Unterstützungsfonds
durch freiwillige Beiträge , Spenden , Legate u . s. w . anzusammeln , aus welchen
unter gewissen , im voraus festgestellten Bedingungen den Mitgliedern beziehungs¬
weise Angehörigen der Genossenschaft im Falle der Erwerbsunfähigkeit , des
Alters u . dergl . Unterstützungen zutheil werden . Diese Unterstützungsfonds
werden keineswegs als obligatorische , sondern nur als freiwillige Institutionen
ins Leben gerufen werden können ; bei der Genehmigung der betreffenden
statutarischen Bestimmungen kann von dem Nachweise der vorgängigen An¬
sammlung entsprechender Deckungscapitalien Umgang genommen werden.

Zu den wichtigsten Obliegenheiten der gewerblichen Genossenschaften
gehört die Vorsorge für ein geordnetes Lehrliugswesen.

Es wird Sache der Genossenschaften , und zwar zunächst der Genossen-
schaftsvorstehnugen sein , auf diesem Gebiete eine intensive Thätigkeit zu ent¬
wickeln , insbesondere auf den schriftlichen Abschluss von Lehrverträgen zn
dringen , die Lehrlingshaltuug und die Lehrlingsausbildung seitens der Ge¬
nossenschaftsmitglieder zu überwachen , Vorschriften über die Lehrzeit , die
Lehrlingsprüfnngen , über das Verhältnis der Lehrlinge zur Zahl der Gehilfen
im einzelnen Gewerbebetriebe zu erlassen , beziehungsweise zur behördlichen
Genehmigung vorzulegeu . Über die Vornahme der Lehrlingsprüfnngen sind
eingehendere Bestimmungen hinsichtlich der Gegenstände der Prüfung , der
Zusammensetzung der Prüfungs -Commission , welcher auch Vertreter der
Gehilfenschaft beizuziehen siud , der Prüfungstermine u . s. w . anfzustelleu.
Behufs Überwachung der gesetzlichen und statutarischen Bestimmungen über
das Lehrlingswesen sind , wenn nothwendig , Jnspiciernngen der einzelnen
Betriebe vorznnehmen , und können hiezu , wo dies nach den Verhältnissen sich
als wünschenswert herausstellt , eventuell besondere Organe seitens der Ge¬
nossenschaft bestellt werden . Bei Wahrnehmungen von Übertretungen der
Vorschriften über das Lehrliugswesen ist die Anzeige an die Gewerbebehörde
zu erstatten ; auch kann die Genossenschaftsvorstehung für solche Fälle Ordnungs¬
strafen statutarisch festsetzen und verhängen.

Im 4 . Absätze ist der Fall vorgesehen , dass die Gewerbebehörden vor
Ausfertigung eines Gewerbescheines für ein handwerksmäßiges Gewerbe oder
vor Verleihung eines concessionierteu Gewerbes , zu dessen Antritt eine besondere
Befähigung geordert wird , falls ihnen die zweifelhafte Stichhältigkeit des
beigebrachten Nachweises der Befähigung nicht genügend dargethan erscheint,
von der betreffenden Genossenschaft ein Gutachten verlangen . Da eine solche
Einvernehmung der Genossenschaften auch bisher schon vielfach thatsächlich
stattfand und sich in zweifelhaften Fällen in der That als zweckmäßig darstellt,
wird in derartigen Fällen , deren Vorhandensein übrigens von der Gewerbe¬
behörde nach ihrem Ermessen zn beurtheilen ist, die erwähnte Einvernehmung
künftig regelmäßig stattznfinden haben . Um jedoch nicht nngebürliche Ver¬
zögerungen in der Erstattung der Gutachten , welche auf den Antritt des Ge¬
werbes selbst znrückwirken würden , eintreten zu lassen , wird den Genossen¬
schaften zur Erstattung ihres Gutachtens jeweilig eine angemessene , etwa
vierzehutägige Frist mit dem Bemerken zu setzen sein , dass nach deren Ablauf
mit der gewerbebehördlichen Verfügung ohne weitere Abwartung des genossen¬
schaftlichen Gutachtens vorgegangen werden wird.

In Ausführung des letzten Absatzes des § 114 ist mit der Verordnung
vom 20 . März 1897 (R .-G .-Bl . Nr . 83 ) die Competenz der einen gewerb¬
lichen Beirath der politischen Bezirksbehörden bildenden Ausschüsse von Ge¬
nossenschaftsverbänden , welche alle Genossenschaften eines politischen Bezirkes
umfassen , bestimmt worden . Die im Z 1 , lit . n bis o, angeführten Angelegen¬
heiten obliegen allerdings nicht der Entscheidung der politischen Bezirks -,
sondern jener der Landesbehörde . Doch kommt die erstere Behörde in die Lage,
bei Gelegenheit der Vorlage der Berhandlungsacten und des Ergebnisses der
gesetzlich vorgeschriebenen Einvernehmungen (Handels - und Gewerbekammer,
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Genossenschaft ) sich über die Angelegenheit zn äußern , nnd kann daher der
Genossenschaftsverband auch in diesen Angelegenheiten als Beirath der politischen
Bezirksbehörde fungieren . Im 8 5 der Verordnung wird daher auch aus¬
gesprochen , dass in den Fällen a bis o die Bezirksbchördc das Gutachten des
Beirathes mit ihrer eigenen Äußerung der politischen Landesbehörde znm
Zwecke der der letzteren zustehenden Entscheidung vorznlegen hat . Die Be¬
stimmungen über die Leitung der Verhandlungen nnd die Beschlussfähigkeit
des als Beirath fungierenden Ausschusses des Genossenschaftsverbandes , wie
überhaupt eine kurze Geschäftsordnung für die Verhandlungen dieses Aus¬
schusses wird das von der politischen Landesbehörde zu genehmigende Verbands¬
statut zu enthalten haben . Die betheiligten Ministerien behalten sich übrigens
die Erlassung eines Musterstatuts für Genossenschaftsverbände im allgemeinen
einschließlich der speciell im letzten Absätze des Z 114 erwähnten Verbände vor.

Zn den Einnahmen der Genossenschaften gehören außer den bisher schon
im Z 115 erwähnten Zinsen des Vermögens und den Umlagen der Genossenschaft
auch die Jncorporationsgebüren , dann die Aufding - und Freisprechgebüren
der Lehrlinge . Es erschien nothwendig , die Genossenschaften zur statutenmäßigen
Feststellung beziehungsweise Einhebung dieser allgemein bestehenden Gebüren
ausdrücklich für berechtigt zu erklären , andererseits aber in dieser Richtung Be¬
schränkungen zn statuieren . Es hat sich in der Praxis , insbesondere aber aus
der Statistik der gewerblichen Genossenschaften für das Jahr 1895 gezeigt,
dass bei manchen Genossenschaften derartig hohe Jncorporationsgebüren
statutenmäßig festgestellt -wurden (bis zn 100 fl .), dass dieselben vielfach als
eine Erschwerung , ja mitunter geradezu als eine Behinderung des Antrittes
der betreffenden Gewerbe erscheinen . Ebenso stellen sich die von den Genossen¬
schaften festgesetzten Lehrlingsgebüren mehrfach als geradezu drückend dar . Da
das bisher schon den politischen Landesbehörden zustehende Genehmigungsrecht
bezüglich der Genossenschaflsstatuten (Z 126 ) diesen Vorkommnissen nicht durch¬
wegs zn steuern vermochte , werden nunmehr die erwähnten Gebüren durch die
politische Landesbehörde selbst nach Anhörung der Genossenschaft festzustcllcn
nnd eine Revision der bereits statutarisch festgestellten und genehmigten Gebüren
hinsichtlich ihrer Höhe , eventuell eine Herabsetzung derselben binnen drei
Monaten nach dem Geltungsbeginne des Gesetzes vorzunehmen sein.

Zum Zwecke dieser letzteren Revision der Genossenschaftsgebüren wird es
den politischen Landesbehörden unbenommen sein , die Handels - und Gewerbe¬
kammer einznvernehmen.

Als weiterer Übelstand hat sich in der Praxis ergeben , dass manche
Genossenschaften , ohne Umlagen von ihren Mitgliedern einzuheben , zur Deckung
ihrer Ausgaben entweder die Jncorporationsgebüren der neu eintretenden
Mitglieder oder aber die Lehrlingsgebüren verwenden . Um diesem Missstande
abznhelfen , ist nunmehr , abgesehen von dem obenerwähnten Rechte der Be¬
hörden zur Feststellung der Jncorporationsgebür nnd der Lehrlmgsgebüren,
eine gesetzliche Beschränkung hinsichtlich der Verwendung dieser Gebüren auf¬
gestellt worden , indem nämlich künftig nur gestattet sein wird , von den
Jncorporationsgebüren höchstens drei Viertel zn den laufenden Ausgaben der
Genossenschaften zn verwenden , wogegen der Rest dem Genossenschaftsvermögen
zuzuführen und fruchtbringend anzulegen ist ; dann von den Lehrlingsgebüren
höchstens die Hälfte zur Deckung der Ausgaben für die Geschäftsführung der
Genossenschaft heranzuziehen , den Nest aber zu solchen Zwecken zn verwenden,
welche der Ausbildung der Lehrlinge oder sonstigen Interessen derselben zugute
kommen . Die Gewerbebehörden erster Instanz werden die Durchführung dieser
Vorschriften bei der Prüfung der nach §115  5 ihnen vorzulegenden Schluss¬
rechnungen der Genossenschaften genau zu überwachen haben.

Die Bestimmungen des 8 115 a. bezwecken , die Errichtung gemeinsamer
wirtschaftlicher und humanitärer genossenschaftlicher Institutionen , welche bisher
in verhältnismäßig so geringer Zahl ins Leben gerufen worden sind , zu er¬
leichtern . Das Gesetz enthält den Hinweis auf die gesetzlichen Grundlagen für
die zn gründenden Anstalten , als welche einerseits das Gesetz vom 9 . April
1873 (N .-G .-Bl . Nr . 70 ) über Erwerbs - und Wirtschaftsgenossenschaften , anderer¬
seits das Gesetz vom 16 . Juli 1892 (R .- G .-Bl . Nr . 202 ), betreffend die
registrierten Hilfscassen , zu gelten haben . Zu letzteren hat das Ministerium
des Innern mit dem Erlasse vom 30 . December 1894 , Z . 3 ox 1895 , ein
Musterstatut nebst einer Anleitung zum Gebrauche desselben und einen Ver¬
sicherungsplan hinausgegeben.

Dieses in den „ amtlichen Nachrichten des Ministeriums des Innern , be¬
treffend die Unfallversicherung und Krankenversicherung der Arbeiter " , Jahr¬
gang 1895 , Seite 18 u . s. f., veröffentlichte Musterstatut soll insbesondere
aber ein vollständiges ausgeführtes Beispiel für die rationelle Einrich¬
tung der eine strenge versicherungstechnische Grnndloge erheischenden Versiche¬
rung von Alters - , Witwen - nnd Waisenrenten , sowie von Kinderansstattungen
bieten , wogegen ein zweites Musterstatut für die registrierten Hilfscassen,
welche ausschließlich die Versicherung von Krankenunterstützungen nnd Be¬
gräbnisgeldern betreiben , ebendaselbst , Seite 801 n . s. f. enthalten ist.

Bei der den Gewerbebehörden obliegenden Genehmigung der im Sinne
des ß 115a gefassten Beschlüsse wird darauf Bedacht zu nehmen sein , dass
sich die Genossenschaften nicht in gewagte , über ihre finanzielle Leistungsfähig¬
keit hinausgehende Unternehmungen einlassen , und wird zu diesem Behufe ge¬
mäß der Verordnung vom 20 . März 1897 (N .-G .- Bl . Nr . 83 ), H 1, lit . o,
der einen gewerblichen Beirath der politischen Bezirksbehörde bildende Aus¬
schuss des Bezirksgenossenschafts - Verbandes , erforderlichenfalls auch die zu¬
ständige Handels - und Gewerbekammer einzuvernehmen sein.

Die betreffenden Erwerbs - und Wirtschaftsgenossenschaften , beziehungs¬
weise Hilfscassen werden im Sinne der citierten Gesetze als selbständige , von
der Gewerbegenossenschaft verschiedene Vermögenssnbjecte zu errichten sein.

Was speciell die Hilfscassen betrifft , so erfolgt nach dem Gesetze vom 16 . Juli
1892 (R .-G .-Bl . Nr . 202 ) der Beitritt ordentlicher Mitglieder zur Hilfscasse
mittels schriftlicher Erklärung oder durch Unterzeichnung des Statutes . Hieran
wird durch den 8 115 a nichts geändert . Der Beitritt zn der von der Ge¬
nossenschaft zu errichtenden Meister - Kranken - oder Unlerstützungscasse wird
gleichfalls mittels schriftlicher Erklärung oder Unterzeichnung des Statutes
durch die einzelnen Genossenschaftsmitglieder zu erfolgen haben . Gegenüber der
Genossenschaft , welche in legaler Weise beschließt , dass der betreffenden Casse
alle Mitglieder der Genossenschaft anzngehören haben , wird allerdings die
Verpflichtung jener Mitglieder , welche von der Versichernngspflicht bei dieser
Casse nicht befreit werden , znm Beitritte zur Casse eintreten . Falls sich daher
ein oder das andere Mitglied einer Genossenschaft beim Zntresfen obiger Vor¬
aussetzung weigern sollte , der Meister - Kranken - oder Unterstützungscasse beizu-
treten — was wohl kaum zu erwarten ist. da es sich ja um eine humanitäre,
im Interesse aller Mitglieder zu gründende Institution handelt — so wird es
Sache der Genossenschaft sein , für die Durchsetzung der dem betreffenden Mit-
gliede obliegenden gesetzlichen Verpflichtung durch die ihr zustehenden Rechts¬
mittel , eventuell im Wege der Gewerbebehörde Sorge zn tragen . Die übrigen
Bestimmungen des Gesetzes bieten zn keinen weiteren Bemerkungen Veran¬
lassung.

Hievon wird die k. k. Bezirkshauptmannschaft mit dem Aufträge in die
Kenntnis gesetzt, auf die genaue Durchführung des in Rede stehenden Gesetzes
werkthätigen Einfluss zn nehmen und im Sinne der vorstehenden Aus¬
führungen die im dortigen Verwaltungsgebiete bestehenden Gewerbegenossen¬
schaften nnd Genossenschaftsverbände zn verständigen.

Ferners ist behufs Durchführung der in Gemäßheit des 8 115 , Absatz 3
des eingangs erwähnten Gesetzes den Landesbehörden obliegenden Revision
der Genossenschaftsgebüren bis längstens 15 . October d. I . ein vollständiges
Verzeichnis anher vorzulegen , ans welchem sämmtliche dort bestehende Gewerbe¬
genossenschaften und bei jeder einzelnen derselben die Höhe der Ausnahms-
(Jncorporations -) Gebür , welche von den Mitgliedern der Genossenschaft , dann
der Aufnahme - (Aufding -) nnd Freisprechgebür . welche von den Lehrlingen
zu entrichten ist, nach den gegenwärtig geltenden Bestimmungen der betreffenden
genehmigten Genossenschaftsstatnten mit aller Genauigkeit zu entnehmen sein
müssen.

2 .

(Scagliolplatten bei Ballführungen .)
Über das von Hans Miksch,  Archiükt , IX ., Berggasse 30 , gestellte An¬

suchen wird auf Grund der beigebrachten Nachweise nnd der vom Banamte
vorgenommenen Erprobung zufolge Magistrats - Beschlusses vom 30 . September
1897 (M .-Z . 123628/IX ) die Verwendung von Scagliolplatten bei Ballfüh¬
rungen in Wien unter folgenden Modalitäten und Bedingungen gestattet:

1 . Die aus Scagliol hergestellten Platten werden im Sinne des Schluss¬
satzes des 8 37 der Bauorduuug nur insolange als Banmalerial für Wände
in Wien als zulässig erklärt , als diese Platten dem überreichten Muster und
der zur M .-Z . 123628 ox 1896 bekanntgegebenen , jedoch als vertrauliche Mit¬
theilung bezeichnten Zusammensetzung entsprechen.

2 . Wände aus Scagliol dürfen nur aus vollkommen trockenen Platten
hergestellt werden : die letzteren müssen untereinander , sowie mit den anderen
Gebäudewänden zur Verhinderung des Umfallens mit Scagliolmasse erforder¬
lichen Falles auch unter Anwendung weiterer Hilfsmittel gut verbunden werden.

3 . Die aus Scagliolplatten hergestellten Wände dürfen zur Abtrennung
einzelner Bestandtheile einer Wohnung oder eines Geschäftslocales , jedoch
nicht zur Abtrennung verschiedener Wohnungen oder Geschäftslocale nnd hier
nur dann angewendet werden , wenn diese Wände keiner Belastung ausgesetzt
und nicht höher als ein gewöhnliches Stockwerk aufgeführt werden.

Die Scagliolwände müssen bei einer Zimmertiefe bis 5 50 m nnd
normaler Stockwerkshöhe im unverputzten Zustande eine Dicke von 5 om be¬
sitzen.

Bei Wänden von größerer Länge und Stockwerkshöhe hat die Wand¬
stärke 7 5 6M zn betragen.

Nach Sachlage der örtlichen Verhältnisse können auch andere Wand¬
stärken zur Verwendung kommen.

Die aus Scagliolplatten hergestellten Wände können bei untergeordneten
nnd provisorischen Objecten auch als Umfassungswände , jedoch nicht an Stelle
der Feuernlauern zur Anwendung gelangen , wenn nicht sicherheitspolizeiliche
oder sonstige Rücksichten gegen die Anwendung dieses Materiales sprechen,
worüber im einzelnen Falle die Entscheidung der Baubehörde umsomehr Vor¬
behalten bleiben muss , als das Scagliol bei Durchnässung eine Verminderung
seiner Festigkeit zeigt.

4 . Die beabsichtigte Ausführung von Scagliolwänden ist in den Consens-
Plänen auszuweisen.

5 . Die Aufstellung solcher Wände gehört zu den Befugnissen der con-
cessionierten Bangewerbetreibenden , nachdem es sich hier um sicherheitspolizei¬
liche Rücksichten , insbesondere auch um die Benrtheilnng der Tragfähigkeit
von Decken und Trägern handelt.

6 . Die Abänderung und Ergänzung vorstehender Bedingnisse , eventuell
die gänzliche Zurückziehung dieser Bewilligung auf Grund der praktischen Er¬
fahrungen mit diesem Baumateriale bleibt Vorbehalten.

1*
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3 .

(Berkehr mit Lebensmittel » nnd einigen iKebranchs-
gegenständen . )

Verordnung der Ministerien des Innern nnd der Justiz vom
13 . October 1897 , betreffend die Ausführung des 8 10 , Absatz 3,
des Gesetzes vom 16 . Jänner 1896 (R .- G .-Bl . dir . 89 ox 1897)
über den Verkehr mit Lebensmitteln und einigen Gebrauchsgegen¬
ständen (N .-G .-Bl . Nr . 234 ) :

In Ausführung des Z 10, Absatz 3 des Gesetzes vom 16 . Jänner 1896
(N .-G .-Bl . Nr . 89 ex 1897 ) werden die bereits vor der Wirksamkeit dieses
Gesetzes erlassenen gesetzlichen nnd die von der zuständigen obersten Ver¬
waltungsbehörde erlassenen nnd allgemein knudgemachten Vorschriften , womit
bisher schon Anordnungen oder Verbote im Sinne der ZZ 6 und 7 des be-
zcichnetcn Gesetzes getroffen wurden und welche noch fortan in Geltung ver¬
bleiben , in der Beilage verlautbart.

Diese Verordnung tritt mit dem Beginne der Wirksamkeit des Gesetzes
vom 16 . Jänner 1896 (R .-G .-Bl . Nr . 89 ox 1897 ) in Kraft.

Baden : in . p . Glei spach m . p.
I.

Verordnung des Staatsministerinms im Einvernehmen mit dem Handels >
Justiz - und Polizeiministerinm vom 1 . Mai 1866 (N .-G .-Bl . Nr . 54 ),
betreffend die Verwendung von Giftfarben nnd gesundheitsschädlichen Prä¬
paraten bei verschiedenen Gebranchsgegenständen nnd den Verkauf derselben.

Z 1 . Die Verwendung von Farben , welche Metalle (Eisen ausgenommen ),
Gummi Gntti , Pikrinsäure oder Anilin enthalten , ist bei Gennssartikeln aller
Art (Esswaren nnd Getränke ), einschließlich der ans Tragant , «stärke nnd
Zucker bereiteten Devisen nnd Figuren , verboten.

Z 2 . Zum Färben oder Bemalen von Kinderspielsachen dürfen Präparate
nnd Farben , welche Arsen , Antimon , Blei , Kadmium , Kupfer , Kobalt , Nickel,
Quecksilber (reinen Zinnober ausgenommen ), Zink oder Gummi Gntti ent¬
halten , nicht verwendet werden.

Die Verwendung anderer metallhältiger Farben ist zwar gestattet , es
muss jedoch die Farbe ans den Gegenständen , für welche sie verwendet wird,
mit einem , der Einwirkung der Feuchtigkeit widerstehenden , nicht leicht ab-
reibbaren Firnisse vollkommen gedeckt sein.

Z 3 . Die Stoffe , deren Verwendung in Z 2 untersagt oder nur bedingt
gestattet ist, dürfen bei Thonwaren , welche znr Aufnahme von Nahrungs¬
mitteln bestimmt sind, nur in Anwendung kommen , wenn der färbige Überzug
eingebrannt wird.

ß 4. Mit Arsenpräparaten gefärbte künstliche Blumen oder natürliche,
in eine arscnhältige Farbentüuche getauchte Pflanzentheile dürfen nur dann,
wenn das Abstäuben der giftigen Farbenstoffe durch einen Firnisüberzug
vollständig gehindert ist — ebenso dürfen Tapeten mit arsenhältigen Farben
nur in dem Falle verfertigt werden , wenn diese Tapeten oder die so bemalten
Partien derselben mit einem Firnisüberzuge versehen werden.

Z 5 . Die Verwendung arsenhältiger Farben zum Bemalen der Wände
von Wohnzimmern und von anderen zum Aufenthalte oder zur Versammlung
von Menschen dienenden Localitäten ist verboten.

Z 6. Überhaupt ist bei Bereitung von Gennssmittcln , von Ess - nnd
Kochgeräthen , von Bekleidungsgegenständen und jeder Art Toiletteartikeln die
Verwendung solcher Substanzen untersagt , welche in der Art nnd Form , in
welcher sie zur Verwendung kommen , die Gesundheit gefährden.

Z 7 . Nebst der Erzeugung ist der Handel , Ausschank nnd jeder sonstige
Absatz der in den vorstehenden Paragraphen angeführten Gegenstände , welche
den dort enthaltenen Bestimmungen nicht entsprechen, verboten.

II.

Verordnung des Ministeriums des Innern im Einvernehmen mit dem
Handels - und dem Justizministerium vom I . März 1886 (R .-G .-Bl . Nr . 34 ),
betreffend die Verwendung von ans Anilin oder ans anderen Theerbestand-

thcilcn hergeftelltcu Farbstoffen bei Bereitung von Gennssartikeln.

Die Verwendung von Farbstoffen , welche durch chemische Einwirkungen
ans Anilin oder aus anderen Theerbestandtheilen hergestellt werden , insbe¬
sondere der nach verschiedenen Methoden dargestellten Nosolsänre , ist bei Be¬
reitung von Gennssartikeln aller Art in Gemäßheit der ZZ 1 und 6 der
Verordnung vom 1. Mai 1866 (R .-G .-Bl . Nr . 54 ) verboten.

III.

Verordnung der Ministerien des Innern , der Finanzen , des Handels und
des Ackerbaues vom 10 . August 1892 (N .-G .-Bl . Nr . 134 ), betreffend das

Verbot der Einsnhr von mit Thcerfarbstoffen gefärbten Weinen.

Um den Vorgang der Zollämter mit den geltenden sanitären Bestim¬
mungen in Übereinstimmung zu bringen , welchen zufolge laut Verordnung vom
1 . Mai 1866 (R .-G .-Bl . Nr . 54 ) das Färben von Wein mit Theerfarbstoffen
verboten ist, wird im Einvernehmen mit den betheiligteu königlich ungarischen
Ministerien verordnet , wie folgt:

Die Einfuhr von mit Theerfarbstoffen gefärbten Weinen in das öster¬
reichisch-ungarische Zollgebiet ist verboten . , , ^ ^ ^ c»

Die Zollämter haben daher im Verdachtssalle Sendungen von Noth-
weinen ans eine eventuelle Färbung mit theerfarbstoffen zu untersuchen.

Diese Untersuchung hat gemäß den näheren Bestimmungen der an die
Zollämter hinauszugebenden Instruction zu erfolgen , nnd sind hienach etwaige
Färbungen des Nothweines mittels Theerfarbstoffen durch Ble :ess:g und
Amylalkohol nachzuweisen , wobei ungefärbte Rothweine keine Färbung des
sich nach der Mischung abscheidcnden Amylalkohols ergeben.

IV.

Verordnung der Ministerien des Innern , der Finanzen , des Handels nnd
des Ackerbaues vom 25 . August 1895 (N .-G .-Bl . Nr . 136 ), betreffend die
Ergänzung der Bestimmungen der Ministcrial -Verordnnng vom 10 . August
1892 (N .-G .-Bl . Nr . 134 ) über das Verbot der Einfuhr von mit Theer-

sarbstoffen gefärbten Weinen.

Im Einvernehmen mit den betheiligten königlich ungarischen Ministerien
wird die Verordnung vom 10 . August 1892 (N .-G .-Bl . Nr . 134 ), betreffend
das Verbot der Einfuhr von mit Theerfarbstoffen gefärbten Weinen dahrn
ergänzt , dass in dem Falle , wenn durch die im Sinne dieser Verordnung
ausgeführte Untersuchung der Rothweine mittels Bleiessigs nnd Amylalkohols
eine Färbung mit Theerfarbstoffen nicht nachgewiesen wird , noch eine weitere
Untersuchung der Rothweine mit gelbem Qnecksilberoxyd nach Maßgabe der
den Ämtern zugekommenen Instruction vorznnehmen ist.

Nur wenn beide Untersuchungen ergeben , duss der Wein ungefärbt ist,
dürfen die Zollämter denselben znr Einfuhr znlassen.

In Zweifelsfällen , beziehungsweise bei dem durch die Untersuchung be¬
stätigten Verdachte einer Färbung mit Theerfarbstoffen ist jedenfalls vor der
Zurückweisung des Weines das Gutachten einer der im Punkte 5 der
Ministerial -Vcrordnung vom 10 . August 1892 (R .-G .-Bl . Nr . 125 ) genannten
österreichischen oder ungarischen Versuchsanstalten einzuholen.

V.

Verordnung des Ministeriums des Innern im Einvernehmen mit dem
Handels - und Jnstizministerittm vom 19 . September 1895 (R .-G .-Bl.
Nr . 147 ), betreffend die Verwendung gewisser Theerfarbcn zur Färbung von
Znckerbäckerwarcn , sowie von an sich farblosen , jedoch gcwohnheitsgemäsi

künstlich gefärbten Lignenren.

Das mit der Verordnung des Staatsministerinms im Einvernehmen
mit dem Handels -, Justiz - nnd Polizeiministerinm vom 1. Mai 1866 (R .- G -Bl.
Nr . 54 ) nnd das mit der Verordnung des Ministeriums des Innern im
Einvernehmen mit dem Handels - nnd Justizministerium vom 1. März 1886
(N .-G .-Bl . Nr . 34 ) erlassene Verbot der Verwendung der ans Anilin oder
aus anderen Theerbestandtheilen hergestellten Farbstoffe bei Bereitung von
Gennssartikeln aller Art wird , soweit es sich um die Färbung von Zncker-
bäckerwaren , sowie von an sich farblosen , jedoch gewohnheitsgemäß künstlich
gefärbten Lignenren handelt , unter den unten angegebenen Bedingungen
hinsichtlich der nachstehenden Theerfarben außer Kraft gesetzt, und zwar:

Fuchsin , Sänrefnchsin , Roscellin , Bordeaux , Poncean , Eosin , Erythrosin,
Phloxin , Alizarinblan , Anilinblan , Wasserblan , Indulin , Säuregelb R , Tro-
paeolin 000 (Orange I ), Methylviolett , Malachitgrün , sowie hinsichtlich jener
grünen Farbstoffe , welche durch Mischung der vorgenannten blauen und gelben
Farbstoffe erhalten werden.

Die bezeichneten, znr Färbung von Znckerbäckerwarcn und von an sich
farblosen , jedoch gewohnheitsgcmäß künstlich gefärbten Lignenren verwend¬
baren Theerfarben dürfen zu dem genannten Zwecke nur dann verwendet
werden , wenn sie in Originalverpackungen der Fabriken , aus denen sie
stammen , bezogen wurden . — Ans dem Umschläge der Pakete muss die
Eignung des Theerfarbstoffes für den genannten Zweck angegeben nnd muss
überdies jedes Paket mit dem Siegel oder Marke des Fabrikanten , sowie mit
der Angabe des Datums der Bescheinigung eines zu benennenden chemischen
Hochschnlinstitntes versehen sein, durch welche die Reinheit des Fabrikates von
jeder gesundheitsschädlichen Beimengung nach dem Ergebnisse der mindestens
alljährlich einmal zu erneuernden sti .t probenweisen chemischen Untersuchung
sichergestellt ist.

Der Fabrikant ist jederzeit dafür verantwortlich , dass die von ihm in
den Handel gebrachten , mit der bezeichneten Widmung nnd mit seinem Siegel,
beziehungsweise mit seiner Marke ' versehenen genannten Theerfarben von
allen giftigen und gesundheitsschädlichen Verunreinigungen mctallffcher oder
organischer Natur frei sind.

VI.
Verordnung des Ministeriums des Innern im Einvernehmen mit den
Ministerien des Handels und der Justiz vom 22 . Jänner 1896 (N .-G .-Bl.
Nr . 22 ), betreffend ergänzende Bestimmungen zn der Ministerial -Verordnnng
vom 19 . September 1895 (R . -G .-Bl . Nr . 147 ) über die Verwendung gift¬

freier Theerfarben.

Außer den in der Ministerial -Verordnnng vom 19 . September 1895
(N .-G .-Bl . Nr 147 ) bezeichneten Theerfarben wird unter den in dieser Ver¬
ordnung festgesetzten Bedingungen auch der als Naphtholgelb (Natronsalz der
Dinitro -«-Naphthol -Snlfosüure ) benannte Theerfarbstosi zum Färben von
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Znckerbäckerwarcn und an sich farblosen , jedoch gewohnheitsgemäß künstlich
gefärbten Ligueuren zngelassen.

Die wissenschaftlichen Bezeichnungen der übrigen zugelassenen Thcer-
farbstoffc lauten:

Fuchsin — Nosanilinchlorhydrat;
Säure -Fuchsin oder Fuchsin 8, auch Rubin genannt ^ saures Natrium-

oder Calcinmsalz der Nosauilin -Disulfosänre;
' Roccellin oder Roscellin (Echtroth ) ^ Snlfo -Oxyazonaphthalin ;

Bordeaux - und Ponceanroth ^ Producte der Verbindung von st-Naphthol-
Disulfosäuren mit Diazoverbindungen des Xylols und höherer Homologen des
Benzols;

Eosin — Tetrabrom -Fluorescein;
Erythrosin — Tetrajod -Flnorcsce 'iu;
Phloxin — Tetrabrom -Dichlor -Flnorescern;
Alizarinblan — 617  Ng XI0 ^ ;
Anilinblan — Triphenilrosanilin;
Wasserblan Sulfosänren des Triphenilrosauilius;
Induline ^ Sulfosänren des Azodiphenilblau und seiner Derivate;
Säuregelb R oder Echtgelb II ---- Amido -Azobenzol -sulfosanres Na¬

trium ;
Tropaeolin 000 oder Orange I ---- Sulfoazobenzol -« -Naphthol;
Methylviolett — Hexa- und Penta -Methyl -Pararosanilin -Chlorhydrat;
Malachitgrün ^ Tetramelhyl -diamido -triphenyl -eaibinal -Ehlorhydrat.
Die mit der Ministerial -Verordnnng vom 19. September 1895 (R . -G .-Bl.

Nr . 147 ) festgesetzten Bestimmungen gelten auch hinsichtlich der gewerblichen
Verwendung von Farbpräparaten , welche, wie die sogenannten Teigfarben,
aus den bezeichnten Farben zum Zwecke der unmittelbaren Färbung der
Materialien hergestellt sind.

Die probeweise jährliche Untersuchung der zugelassenen Farben und
Farbpräparate hat an inländischen Hochschulinstituten zu erfolgen.

Die Verwendung der zugelassenen Farben oder der aus ?denselben her-
gestellten Farbstoffprüparate ist auch im Geschäftsbetriebe der Lebzelter und
anderer , färbige Znckerartikel (Zuckergüsse) oder Ligneure benützender Ge¬
schäfte, sowie zum Färben der Schalen ganzer Eier (Ostereier ) gestattet.

VII.

Verordnung des Ministeriums des Innern im Einvernehmen mit dem
Handclsministerinm vom 2 . Juni 1877 (R .-G .-Bl . Nr . 43 ), betreffend die
Verwendung von farbigem Papier als Einhiiltnngsmittel für Eonfitiiren,

Kafsecsnrrogatc und andere derartige Gcnnssartikcl.

Mit Rücksicht auf den Umstand , dass gegenwärtig nicht bloß grüne,
sondern auch andersfarbige Buntpapiere mit gcsnndheitschädlichen Farben¬
materialien erzeugt , in den Verkehr gebracht und zur Emballage von Geuuss-
artikeln verwendet werden , findet das Ministerium des Innern im Einver¬
nehmen mit dem Handelsministerium ans Sanitätsrücksichten im Nachhange
zur Verordnung des Staatsministeriums vom 1. Mai 1866 (N .-G .-Bl . Nr . 54)
zu verordnen , dass als Einhüllungmittel für die verschiedenen Eonfitiiren,
Zuckerbackwerke, Kaffeesurrogate und andere derartige Genussartikel nur ge¬
wöhnliches weißes oder nur im Zeug gefärbtes Papier verwendet werden
darf , und dass die Verwendung von sonstigem gefärbten Papiere nur als
zweites äußeres Umhüllungsmittel und auch als solches nur bei derartigen
Genussartikeln zulässig ist, welche bei der Aufbewahrung trocken bleiben , weder
erweichen noch zerfließen und infolgedessen am Umhüllnngsmittel ankleben
oder dasselbe durchtränken.

VIII.

Verordnung des Ministeriums des Innern im Einvernehmen mit dem
Handelsministerium vom 20 . November 1877 (R .-G .-Bl . Nr . 105 ), mit
welcher eine Erläuterung zu der Verordnnng vom 2 . Juni 1877 (R .-G . -Bl.
Nr . 43 ), betreffend die Verwendung farbiger Papiere als Emballage für

Gennssmittcl , erlassen wird.

Aus den Eingaben einiger Industrieller ist zu entnehmen , dass dem in
der Verordnung vom 2. Juni 1877 (N .- G .-Bl . Nr . 43 ) gebrauchten Aus¬
drucke „im Zeug gefärbte Papiere " eine verschiedene Deutung gegeben wird.

Aus diesem Anlasse werden die in der erwähnten Verordnung gegebenen
Bestimmungen bezüglich der Zulässigkeit der Verwendung färbigen Papieres als
Emballage für die daselbst näher bezeichneten Genussmittel dahin erläutert,
dass nebst den gewöhnlichen weißen Papiersorten nur solche Papiere ver¬
wendet werden dürfen , die entweder ans färbigen Lumpen erzeugt sind, oder
dadurch eine bestimmte Färbung erhalten haben , dass dem Gauzzeug bei der
Verarbeitung im Holländer Farbstoffe zugesetzt wurden.

Alle in anderer Weise gefärbten Papiere dürfen nur als zweites äußeres
Umhüllnngsmittel unter den in der obigen Verordnung gegebenen Vorsichten
verwendet werden.

IX.

Verordnung der Ministerien des Innern , der Finanzen und des Handels vom
30 . November 1894 (N .-G .-Vl . Nr . 221 ), betreffend das Verbot der Einfuhr,
der gewerbsmäßigen Erzeugung , des Vertriebes nnd des Zusatzes der so¬

genannten Verstärkttttgscssenzen für gebrannte geistige Getränke.

Im Grunde der Bestimmung des Z 6 der Ministerial -Verordnnng vom
1 . Mai 1866 (R .-G .-Bl . Nr . 54 ), wird die Einfuhr , die gewerbsmäßige Er¬
zeugung , der Vertrieb und der Zusatz von sogenannten Verstürkungsessenzen

für gebrannte geistige Getränke , welche stark reizende , insbesondere aus scharfen
Gewürzen und Vegetabilien , wie Pfeffer , Paprika , Meerzwiebel n . dergl . ge¬
wonnene Substanzen oder narkotische Stoffe oder Amylalkohol (Fusel ) ent¬
halten nnd dazu bestimmt sind, den gebrannten geistigen Getränken zngesetzt,
die reizende oder berauschende Wirkung derselben zu erhöhen , wegen ihrer,
dem Fachgutachten des Obersten Sanilälsrathes zufolge gesundheitsschädlicher
Wirkung im Einvernehmen mit der königlich ungarischen Regierung verboten.

Als Arznei - oder diätetische Mittel sich darstellende alkoholische Zu¬
bereitungen werden von diesem Verbote nicht betroffen.

4 .

(Ess - und Trinkgeschirre. )
Verordnung der Ministerien des Innern , der Justiz und des

Handels vom 13 . October 1897 , womit Bestimmungen über die
Erzeugung oder Zurichtung von Ess - und Trinkgeschirren , dann
Geschirren und Gerüchen , die zur Aufbewahrung von Lebensmitteln
oder zur Verwendung bei denselben bestimmt sind , sowie über den
Verkehr mit denselben erlassen werden ( N .-G .-Bl . Nr . 235 ) :

Auf Grund des Z 6 des Gesetzes vom 16 . Jänner 1896 , N .-G .-Bl.
Nr . 89 ax 1897 , werden vom Ministerium des Innern im Einvernehmen mit
den Ministerien der Justiz und des Handels nachstehende Bestimmungen
getroffen:

8 1-
Koch-, Ess - und Trinkgeschirre , Flüssigkeitsmaße , als Kinderspielzeng

dienende Essgeräthe dürfen nicht:
1. ganz oder theilweise aus Blei oder aus einer in 100 Gewichtstheilen

mehr als zehn Gewichtstheile Blei enthaltenen Legierung hergestellt;
2. an der Innenseite mit bleibehältigem Zinn verzinnt;
3 . mit einer Legierung , welche in 100 Gewichtstheilen mehr als zehn

Gewichtstheile Blei enthält , gelöthet;
4 . mit Glasur oder Email versehen sein, die bei halbstündigem Kochen

mit einem in 100 Gewichtstheilen 4 Gewichtstheile Essigsäure enthaltenden
Essig an diesen Blei abgeben.

Glasur und Email müssen mit der Unterlage gut verschmolzen sein und
dürfen nicht abblättern.

Zur Herstellung von Metalltheilen an Kindersaugflaschen dürfen ' nur
Metall -Legierungen verwendet werden , welche in 100 Gewichtstheilen nicht mehr
als einen Gcwichtstheil Blei enthalten.

8 2.
Zum Eiuhüllen von Lebensmitteln , sowie von Kau - und Schnupftabak

dürfei ? Metallfolien , die in 100 Gewichtstheilen mehr als einen Gcwichtstheil
Blei enthalten , nicht verwendet werden.

8 3-
Zur Reinigung von Gefäßen , die zur Aufbewahrung von Getränken

dienen , darf bleihaltiger Schrol nicht verwendet werden.

8 4'
Mühlsteine , welche unter Verwendung von Blei oder bleihältigen Stoffen

an der Mahlfläche hergestellt werden , dürfen nicht zur Verfertigung von
Nahrungs - und Genussmitteln verwendet werden.

8 5.
Zur Herstellung von Trinkbechern nnd Spielwaren darf bleihältiger

Kautschuk nicht verwendet werden.
Zur Herstellung von Sangringen , Warzenhütchen , Mundstücken für

Sangflaschen , von Schläuchen zum Ablassen von Bier , Wein , Essig, zur
Herstellung von Dichtungsringen für Conservenbüchsen darf bleihältiger oder
zinkhältiger Kautschuk nicht verwendet werden.

Sind solche Gegenstände mit einem Zusatz von Schwefelantimou hergestellt,
so dürfen sie nur dann verwendet werden , wenn sie bei der Behandlung mir
verdünnter Weinsäurelösung an diese kein Antimon abgeben.

8 6.
Geschirre nnd Geräthe aus Kupfer nnd Messing dürfen nur dann zur

Herstellung von Lebensmitteln verwendet werden , wenn sie auf der Innenseite
mit bleifreiem Zinn verzinnt sind . Die Verzinnung ist tadellos herzustellen
und zu erhalten , beziehungsweise rechtzeitig zu erneuern.

8 7.
Jedoch dürfen Mörser und Wagen aus Messing im unverzinnteu Zustande

zur Herstellung von Lebensmitteln und beim Verkehr mit denselben verwendet
werden ; es ist aber auf die Reinhaltung solcher Mörser nnd Wagschalen die
größte Sorgfalt zu verwenden . , ,

Desgleichen dürfen zum Caramelkochen , zur Erzeugung von Dragaes,
zum Einsieden von Fruchlsäfteu , sowie zur Erzeugung von Gemüseconserven
unverzinnte Kupfergeschirre unter folgenden Bedingungen verwendet werden:

1 . Die in Verwendung kommenden Kupfcrgefäße müssen stets blank
gescheuert, trocken gehalten und so aufbewahrt werden , dass sie vor der Ein¬
wirkung saurer Dämpfe und säure - oder salzhältiger Flüssigkeiten geschützt sind ;
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2 . bei der Gebrauchnahme dieser Gefäße ist darauf zu achten , dass sie
sorgfältig gereinigt sind und dass ihre Innenfläche eine blanke , metallglänzende
Oberfläche besitzt;

3 . die in nnverzinnten Kupfergefäßeu hergestellten Erzeugnisse müssen
sofort nach ihrer Fertigstellung in noch heißem Zustande in verzinnte oder-
emaillierte Metallgesäße überleert werden;

4.  die Verwendung nnverzinnter kupferner Seiher zum Ausnehmen der
aufgekochten Gemüse ist verboten;

5 . es sist verboten , den Gemüsen , sei es vor oder während des Auf¬
kochens , auch nur die geringste Menge einer Kupferverbiudung zuznsetzen oder
in das Kochgefäß Substanzen zu bringen , welche die Auflösung des Kupfers
aus der Gefäßwand begünstigen . Bei dem Aufkochen der Gemüse ist jede
Manipulation zu vermeiden , durch welche die Aufnahme von Kupfer vermittelt
würde.

8 8.
Weinlaub oder andere Pflanzenblätter , welche mit Knpfervitriollösnng

besprengt oder in anderer gesundheitsschädlicher Weise verunreinigt sind , dürfen
zur Einhüllung von Nahrungs - und Genussmitteln nicht verwendet werden.

8 9.
Kochgeschirre ans technisch reinem Nickel dürfen anstandslos verwendet

werden.
Dagegen ist die Verwendung von Geschirren und Geräthen aus Zink

zur Bereitung oder Aufbewahrung von Lebensmitteln oder zu einem sonstigen
Zwecke , bei welchem sie mit diesen in Berührung kommen , nicht gestattet.

8 10.
Diese Verordnung tritt gleichzeitig mit dem Gesetze vom >6 . Jänner 1896,

N .- G .-Bl . Nr . 89 ox 1897 , betreffend den Verkehr mit Lebensmitteln und
einigen Gebrauchsgegenständen , in Wirksamkeit.

5 .

(Gewerbsmäßige Sodawasser -Erzeugung . )
Verordnung der Ministerien des Innern und des Handels

vom 13 . October 1897 , betreffend die gewerbsmäßige Sodawasfer-
Erzengung (R .- G .-Bl . Nr . 236 ) :

' Zur Hintanhaltnng von Gesnndheitsschädigungen durch den Genuss von
gewerbsmäßig erzeugtem Sodawasser wird unter Aushebung der Miuisterial-
Verordnung vom 11 . Juli 1888 (N .- G .-Bl . Nr . 120 ) verordnet:

1 . Zur Herstellung von Sodawasser darf nur solches Wasser verwendet
werden , welches nach dem Ergebnisse der chemischen , erforderlichenfalls nach
Ermessen der Behörde auch der bucteriologischen Untersuchung als zum mensch¬
lichen Genüsse vollkommen geeignet befunden ist.

Die Wasserbezngsquelle ist vor Verunreinigung zu schützen ; bei der
Wasserentnahme ist strengste Reinigung zu beobachten.

Die zur Beladung des Wassers zu verwendende Kohlensäure muss frei
von gesundheitsschädlichen , sowie von sonstigen dem Genüsse und Geschmacke
abträglichen Verunreinigungen sein.

2 . Die Herstellung von Sodawasser darf nur in solchen Localen betrieben
werden , welche hiezu in Rücksicht ans die daselbst zu pflegende Reinlichkeit und
auf die Reinhaltung der zum Betriebe erforderlichen Apparate und Geräthe
geeignet sind.

3 . Der kupferne Mischapparat und das Rührwerk sind mit reinem Zinn
ohne jeden Bleizusatz zu verzinnen . Das zu dem Füllapparat abgehende Ver-
biudnngsrohr darf weder aus Blei , noch aus Zink , noch aus zinkhältigem
vulkanisiertem Kautschuk bestehen . Bei Verwendung von Zinn zu den Zu - und
Ableitungsrohren ist ein Bleigehalt von einem Percent gestattet . Zu - und Ab¬
leitungsrohre aus Kupfer müssen mit reinem Zinn ohne Zusatz von Blei
verzinnt sein.

Die Verzinnungen sind stets in gutem Zustande zu erhalten.
4.  In dem Mischgefäße darf Sodawasser nicht vorräthig gehalten werden.

Es ist daher bei jeder längeren Unterbrechung des Betriebes das Mischgefäß
vom Sodawasser gänzlich zu entleeren und vor der Wiederaufnahme des Be¬
triebes mit reinem Wasser anszuspüleu.

5 . Für die zum Flaschenverschlusse hergestellteu Metallköpfe (Syphon-
verschlüsse ) darf die Ziniilegieruug höchstens zehn Percent Blei enthalten.

Das Steigrohr muss aus Glas bestehen.

6 . Die Erzeuger von Sodawasser haben für die Reinhaltung der Soda¬
wasserflaschen zu sorgen.

Flaschen , an deren Boden oder Wandungen sich Niederschläge abgesetzt
haben , sind vom Verschleiße ausgeschlossen.

7 . Der Zulassung zum gewerbsmäßigen Betriebe der Sodawasser - Erzeugung
hat in Hinkunft zugleich mit den Erhebungen wegen Genehmigung der Betriebs¬
anlage im Grunde des Z 25 der Gewerbeordnung die Erhebung in Betreff
des zur Sodawasser -Erzeugung zu verwendenden Wassers und des für die Er¬
zeugung bestimmten Locales im Sinne der Punkte 1 und 2 dieser Verordnung
voranzugehen.

8 . Die im Punkte 7 enthaltenen Bestimmungen , betreffend die Erhebungen
über die Beschaffenheit des Wassers und die Genehmigung desselben finden auch

in jenen Fällen Anwendung , wenn der Gewerbetreibende ein anderes Wasser
als das genehmigte in Verwendung nehmen will.

Wenn die Verlegung einer Betriebsstätte auf einen anderen Standort
stattfiudet , sind alle Bestimmungen des Punktes 7 in Anwendung zu bringen.

9 . Die politischen Behörden und Gemeiudevorstände haben die genaue
Beobachtung der vorstehenden Anordnungen durch öftere Revisionen zu über¬
wachen. «.
(Verwendung von Druckapparaten beim gewerbs

mäßigen Ausschanke des Bieres . )
Verordnung der Ministerien des Innern und des Handels

vom 13 . October 1897 , betreffend die Verwendung von Drnck-
apparaten beim gewerbsmäßigen Ansschanke des Bieres (N .- G .-Bl.
Nr . 237 ) :

Behufs Hintauhaltung von Gesundheitsschädigungen durch Verwendung
von Druckapparateu beim gewerbsmäßigen Ausschanke des Bieres finden sich
die Ministerien des Innern und des Handels veranlasst , rücksichtlich der Ver¬
wendung dieser Apparate in Bierschanklocalitäten und in Gasthäusern unter
Aufhebung der Miuisterial -Verordnung vom 1 . März 1882 (R .- G .-Bl . Nr . 29)
Nachstehendes zu verordnen:

1 . Jeder Schankwirt , der bei seinem Gewerbsbetriebe Bier -Luftdruck¬
apparate verwendet , hat der Gewerbebehörde hievon Anzeige zu erstatten.

2 . Die Gewerbebehörde hat , und zwar wenn sie nicht zugleich Gemeinde¬
behörde ist , unter Zuziehung des Gemeindevorstandes zu prüfen , ob der
anzuwendende Apparat den nachfolgenden Erfordernissen entspricht , und nach
Maßgabe des Befundes zu bestimmen , ob der Apparat zur Benützung zuge¬
lassen werde.

Im Falle kein Anstand obwaltet , ist dem Anmelder die Benützung des
Apparates gegen genaue Einhaltung der in dieser Verordnung bezeichneten
Vorsichten zu bewilligen.

Besteht ein Anstand , so ist die Ertheilung der Bewilligung von der
Behebung desselben abhängig zu machen.

3 . Beim Ausschank des Bieres gestattbare Lnftdruckapparate müssen
nachstehenden Erfordernissen genügen:

и) die Aufstellung des Druckapparates muss derart geschehen , dass demselben
stets reine Luft zugeführt werden kann . Ist daher der Aufstellungsort
nicht derart , dass er au sich schon die Gewähr bietet , so muss die Luft¬
pumpe mit einem Saugrohr verbunden werden , welches bis an eine
Stelle geleitet ist, welche nach ihrer Lage die Aufsaugung einer reinen
Luft durch den Apparat sichert . Die Mündung der bis ins Freie
geleiteten Saugröhre darf unter keinen Umständen in einer Höhe ins
Freie münden , die weniger als zwei Meter über dem Erdboden beträgt.
Sie muss mit einem abnehmbaren , mit einer Siebplatte gedeckten,
trichterartigen Vorrichtung versehen sein , welch letztere mit Baumwolle
beschickt ist, derart , dass nur reine von Staub und Dünsten freie Luft in
den Windkessel gelangen kann . Die Baumwolle ist nach Bedarf , jedenfalls
alle vierzehn Tage zu erneuern;

b ) zwischen der Luftpumpe und dem Windkessel muss ein geeigneter , mit
einem Ablasshahne versehener Ölsammler angebracht sein;

c) zur Verhinderung des Rücktrittes des Bieres aus dem Fasse in den
Luftkessel muss an geeigneter Stelle eine entsprechende Vorrichtung (Rück¬
schlagsventil ) vorhanden sein . — Das Gehäuse des Rückschlagsventiles
muss leicht zu öffnen und das Ventil behufs Reinigung leicht heraus¬
zunehmen sein;

ä ) die Rohrleitungen dürfen , insoweit das Bier damit in Berührung kommt,
nur aus reinem (höchstens mit einem Percent Blei legiertem ) Zinn oder
aus Glas bestehen ; der Durchmesser der Leitungsröhren muss mindestens
10 mm betragen.

Das Bierrohr muss au seiner untersten Stelle mit einem Ablass¬
hahn versehen sein , durch welchen das nach Unterbrechung des Geschäfts¬
betriebes in dem Bierrohr befindliche Bier entleert werden kann.

Zur Herstellung und Erhaltung der Dichtigkeit an den Verbindungs¬
stellen der Röhrenleitung , sowie an nicht vermeidbaren Krümmungen ist
die Anwendung von Kautschukverbiudungsröhren gestattet ; letztere müssen
jedoch aus reinem , nicht mit Metallsalzen bearbeiteten Kautschuk herge¬
stellt sein;

o) behufs Regulierung des Luftdruckes muss in der Nähe des Ausschauk-
hahnes ein Jndicator angebracht sein . Der Luftdruck ist auf höchstens
einen Atmosphärenüberdruck zu beschränken.

к) die Benützung der Kohlensäure als Druckmittel anstatt der Luft ist nur
auf Grund einer besonderen Erlaubnis der Gewerbsbehörde zulässig und
die,e Erlaubnis nur dann zu ertheilen , wenn die Gewähr dafür geleistet
wird , dass die Darstellung und Reinigung der Kohlensäure in sachver¬
ständiger Weise erfolgt . Auch für die derartigen Apparate haben dieselben
Bestimmungen wie für die Lnftdruckapparate mit Ausnahme des Punktes u,
je nach ihrer Coustruction analoge Anwendung zu finden;

§ ) die einzelnen Theile der Bierdruckapparate und insbesondere die Bier¬
leitungsröhren müssen stets vollständig rein gehalten werden.
Die Reinigung wird zweckmäßig mittels Durchleiten von Wasserdampf

oder von heißem Wasser , oder von einer 2percentigen Sodalösung und Nach¬
spielen von Wasser , bis dasselbe klar abläuft , bewerkstelligt.
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Ist zur Reinigung keiue andere zweckdienlichere Vorrichtung vorhanden,
so kann die Reinigung derart vorgenommen werden , dass ans einem mit
heißem Wassel , oder mit Svdalösnng gestillten Fasse die Flüssigkeit mittels der
Luftpumpe durch die Bierrohrleitnng getrieben und dann in gleicher Weise die
Durchspülung mit reinem Wasser bewirkt wird.

4 . Bierdruckapparate , mit welchen ohne Anwendung von Luft oder
Kohlensäure als Druckmittel das Bier zum Ansschankhahn gefördert und durch
welche während des Ausschankes der Zutritt von Luft zu dem im Drnckapparate
befindlichen Biere verhindert wird , müssen rücksichilich des Materiales , ans dem
sie hergestellt sind und rücksichtlich ihrer Construction derart beschaffen sein,
dass jede Verunreinigung insbesondere mit gesundheitsschädlichen Metallen und
jede dem Biere als Gennssmittel abträgliche Verderbnis durch den Gebrauch
des Apparates ausgeschlossen ist.

Diese Apparate müssen auch derart beschaffen sein, dass sie eine gründliche
Reinigung aller mit dem Biere in Berührung kommenden Thcile gestatten.

Die Ausspülung und Reinigung des Apparates hat nach jedesmaliger
Entleerung seines Bierinhaltes staltznsinden und muss sich auch ans die zum
Ansschankshahn gehende Leitnngsröhre erstrecken.

Zum Überführen des Bieres ans dem Fasse in den Drnckapparat dürfen
nur Verbindnngsschläuche oder Röhren benützt werden , durch welche jede Ver¬
unreinigung des Bieres während seines Durchganges mit gesundheitsschädlichen
Metallen vermieden wird.

Insbesondere dürfen hiezu nicht Röhren aus Blei , Kupfer , Messing , Zink
und nicht mit schweren Metalloxyden vulcanisierte Kautschnkschlänche ver¬
wendet werden.

Die Haltung von Bierdrnckapparaten der letzteren Art ist von den
Schankwirten , die sich ihrer bedienen , gleichfalls der Gemerbebehörde anznzeigen,
und die letztere hat über die Anzeige in analoger Weise, wie im Punkte 2
bestimmt ist, vorzngehen und bei vorkommendcn Anständen das Nölhige zur
Beseitigung derselben vorzukehren.

5. Die Gewerbsbebörden und Gemeindevorstände haben die genaue
Beobachtung der vorstehenden Anordnungen durch öftere Revisionen zu über¬
wachen.

Die ertheilte Bewilligung zur Benützung des Apparates ist bei wieder¬
holten Außerachtlassungen der vorstehenden Anordnungen und bei grober
Fahrlässigkeit auch im ersten Übertretnngsfalle zu entziehen.

Bei der Entziehung der Bewilligung hat die Gewerbsbehörde die zur
Sicherstellung des Erfolges erforderlichen Maßregeln zu treffen.

7.
(Verbot der als Kinderspielzeng verwendeten , mit
Glasstanb bestreuten sogenannten „ Einklebebilder ". )

Verordnung der Ministerien des Innern und des Handels
vom 13 . October 1897 , betreffend das Verbot der als Kmderspiel-
zeng verwendeten , mit Glasstaub bestreuten sogenannten „ Ein¬
klebebilder " (N .-G .-Bl . Nr . 238 ) :

Da mit Glasstaub bestreut ?, sogenannte „Einklebebilder " als Kinderspiel-
zeng in den Handel gebracht werden , von welchen der Glasstaub , welcher sehr
leicht abznreiben ist, in die Augen , in den Mund und in die Athmuugsorgane
der Kinder gelangen und ernste Gesundheitsstörungen herbeiführen kann , finden
die Ministerien des Innern und des Handels unter Aufhebung der Ministerial-
Verordnung vom 28 . November 1890 (R .-G -Bl . Nr . 205 ) die Erzeugung,
den Verkehr und Vertrieb . derartiger Bilder ans öffentlichen Gesundheits¬
rücksichten zu verbieten.

8 .
(Verbot des , ,japanischen " Sternanis lSkimmi-

srnchteZ . )

Verordnung der Ministerien des Innern und des Handels
vom 13 . October 1897 , betreffend das Verbot des Verkaufes und
der Verwendung des „ japanischen " Sternanis (Skimmifrüchte ) zu
arzneilichen Zwecken und zu Gennssmitteln jeder Art ( R .- G .-Bl.
Nr . 239 ) :

Nachdem infolge von Fälschung des echten (chinesischen) Sternanis
(Badians ) mit den ihm sehr ähnlichen Früchten von lUioium reliAiosui»
Liobolcl , welche unter dem Namen „japanischer Sternanis " (Skimmifrüchte)
bekannt sind, Vergiftungen durch den Genuss des als Gewürz und Volksmittel
häufig benützten Sternanis (Badians ) vorgekommen sind, sieht sich das Ministe¬
rium des Innern im Einvernehmen mit dem Handelsministerium veranlasst,
unter Aufhebung der Ministerial -Vcrordnnng vom 7. Juni 1881 (R .-G .-Bl.
Nr . 50 ) die Verwendung und den Verkauf des japanischen Sternanis zu
arzneilichen Zwecken und zu Gennssmitteln jeder Art zu verbieten und nach¬
stehende Merkmale bekanntzngeben , an welchen der echte Sternanis von dem
japanischen unterschieden werden kann.

Beide Sternanissorten sind eine Sammelfrncht , die ans gewöhnlich acht
sternförmig ausgebreiteten , einem kurzen Mittelsäulchen angewachsenen Einzel¬
früchten besteht. Die ganzen Früchte des echten Sternanis sind im allgemeinen
größer (Durchmesser 22 bis 42 mm ), auch schwerer und holziger als die des
japanischen Sternanis , die im allgemeinen kleiner (Durchmesser 16 bis 33 mm ),
leichter und weniger holzig sind. Bei dein echten Sternanis ist an der Frucht

sehr häufig noch der Fruchtstiel oder ein zapfenartiger Frnchtstielrest vor¬
handen ; die Frnchtstielnarbe ist vertieft und nicht von einem helleren korkigen
Saume umgeben.

In der echten Ware finden sich häufig abgelöste an einem Ende keulen¬
förmig verdickte und gebogene Fruchtstiele vor , deren Länge 25 bis 50 mm,
deren Dicke 15 bis 2 mm beträgt ; ansgelöste Samen sind nur in geringer
Menge vorhanden.

An der Frucht des japanischen Sternanis ist höchst selten ein Fruchtstiel,
fast immer eine glatte flache, kreisrunde , von einem helleren , schmalen , vor¬
springenden Saume umgebene Frnchtstielnarbe vorhanden . Die in der Ware
vorkommenden abgelösten Fruchtstiele sind gerade , gleichdick, an beiden Enden
meist von einem Hellen, ringförmigen Korkwillst umgeben , 10 bis 30 mm lang,
1 mm dick. Ausgelöste Samen finden sich häufig vor.

Die Einzelfrüchte des echten Sternanis sind größer , stärker zusammen¬
gedrückt, weniger bauchig und klaffend, meist in eine kurze, dicke, häufig
stumpfe , gerade vorgestreckte oder etwas nach aufwärts gebogene Spitze endend.
Die Einzelfrüchte des japanischen Sternanis sind kleiner, bauchiger , mehr
klaffend, meist in eine dünne , schnabelförmig nach oben gekrümmte oder selbst
etwas hakenförmig umgebogenc Spitze vorgezogen.

Der Geruch des echten Sternanis ist angenehm anisartig , der Geschmack
anisariig , etwas süßlich. Der japanische Sternanis riecht eigenthümlich
balsamisch, nicht anisartig , schmeckt zuerst scharf, sauer , dann aromatisch , etwa
an Cardamomen erinnernd , zuletzt bitter.

Die Samen des echten Sternanis sind stärker znsammengedrnckt ; die
Samen des japanischen Sternanis sind gerundeter , weniger znsammengedrnckt
und haben an dem einen Ende (gleich dem echten Sternanis ) den warzen¬
förmigen Nabelwulst , am anderen Ende aber häufig einen kleinen knopf¬
förmigen Vorsprung.

Die Früchte des echten Sternanis geben ein dunkel rothbrannes , jene
des japanischen ein hellbraun rölhliches Pulver . Mit verdünnter Kalilauge
gekocht, gibt das erstere eine fast blntrothe , das letztere eine oraugebrännliche
Flüssigkeit . _

II. RlU-MlUnüielUmttMttlM.
^emeindeinth:

s.
(Unterstandslose . )

Der Wiener Gemeinderath hat in seiner Sitzung vom
17 . September 1897 , Z . 6660 (M .-Z . 132365/X1 ) , nachstehenden
Beschluss gefasst:

1 . Die Behandlung nnterstandsloser Familien und Einzelpersonen wird
in Hinkunft zunächst den Armeninstituten überlassen.

2 . Einzelpersonen und Familien , welche sich bei der k. k. Polizeibehörde
nnterstandslos melden , sind daher , aber nur unter der Voraussetzung , dass
deren Unterstandslosigkeit durch amtliche Erhebungen nachgewiesen erscheint,
dem Armeninstitnte jenes Bezirkes , in welchem sie ihren letzten Wohnort hatten,
znr weiteren Amtshandlung zu überstellen.

3 . Eine Überstellnng an den Wiener Magistrat hat nur zu erfolgen:
a) Wenn es sich um die Versorgung von Kindern handelt , deren Eltern

trotz mehrmaliger , ausreichender Unterstützung nicht in der Lage sind,
den Zins für eine ständige Wohnung anfznbringen.

In diesem Falle hat die Überstellnng an das Departement XII
des Wiener Magistrates (Departement für Armenkinderpflege ) zu erfolgen.

b) Wenn es sich um die Aufnahme altersgebrechlicher , gänzlich erwerbs¬
unfähig gewordener Personen m eine städtische Versorgnngsanstalt handelt,
in welchem Falle die Überstellnng an das Departement XI (Armen¬
departement ) zu erfolgen hat.
4 . In theilweiser Abänderung und Ergänzung der ZZ 38 und 39 der

Vorschriften über die Armenpflege werden die Armeninstitnte ermächtigt , in
rücksichtswürdigen Fällen amtlich nachgewiesener Unterstandslosigkeit über die
in den citierten Paragraphen normierten Aushilfen noch insofern hinaus-
zngehen , dass sie einen einmonatlichen Zinsbetrag bis zur Höhe von 15 fl.
gewähren können ; sie haben jedoch in jedem einzelnen Falle vorher telephonisch
im Armendepartement , woselbst im Ccntral -Cataster jede derartige Betheilnng
in Evidenz gehalten wird , anznfragen und sodann demselben die allfällig ge¬
währte Aushilfe durch eine kurze br . m . Note auf dem polizeilichen Über-
stellnngsacte behufs genauer Evidenzhaltnng ungesäumt bekanntzngeben.

5 . Diese Anordnungen treten am 11 . October 1897 in Wirksamkeit.

(Verzeichnis der im Reichsgesetzblatte und im Landes-
gesetzblatte für Österreich unter der Enns im Jahre

1897 pnblicierterr Gesetze und Verordnungen .)

X. Reichsgcsetzbüüt.
Rr . 229 . Verordnung des Ministers für Cnltns

und Unterricht vom 30 . August 1897 , betreffend die Prüfung
der Candidaten des Gymnasial - und Realschnl -Lchramtes.
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Nr . 221 . Verordnung des Justizministers vom
17 . September 1897 , betreffend die Gebären der Zeugen und Sach¬
verständigen in bürgerlichen Nechtsstreitigkeiten.

Nr . 222 . Verordnung des Finanzministers vom
21 . September 1897 , über die Durchführung des Gesetzes vom
9. März 1897 , N .-G .-Bl . Nr . 195, betreffend die Besteuerung des Umsatzes
von Effecten (Effectenumsatzsteuer ).

Nr . 223 . Knndmachung der Ministerien der Finanzen
und des Handels vom 1. September 1897 , betreffend die
Befngniserweiterung der Zollexpositur mit Hafen - und Seesanitätsdienst in
Castel Venier.

Nr . 224 . Verordnung des Ministeriums für Cultus
und Unterricht im Einvernehmen mit den Ministerien
des Innern , der Finanzen und des Ackerbaues vom
4 . September 1897 , betreffend die Einführung einer Staatsprüfung
an dem Curse zur Heranbildung von Vermessungs -Geometern an den tech¬
nischen Hochschulen.

Nr . 225 . Verordnung des Finanzministeriums
vom 17 . September 1897,  betreffend den amtlichen Aufdruck des
Stempelzeichens zu 1 kr. und 5 kr. auf Eisenbahnfrachtbriefen und Nechnungs-
blanketten in Aussig.

Nr . 22V. Kundmachung des Eisenbahuministeriums
vom 21 . September 1897 , womit die bestehende Zahnradbahn
auf den Gaisberg bei Salzburg rücksichtlich des Betriebes als Kleinbahn im
Sinne des Gesetzes vom 81 . December 1894 (N .-G .-Bl . Nr . 2 ox 1895)
anerkannt wird.

Nr . 22V. Verordnung des Finanzministeriums vom
22.  September 1897 zum Gesetze vom 7 . November 1862 (N .-G .-Bl.
Nr . 85 ), betreffend das Promessengeschäft mit Anlehenslosen.

Nr . 228 . Kundmachung des Eisenbahuministeriums
vom 22 . September 1897 , betreffend die Fristerstreckung für die
Betriebseröffnung der Localbahn Oeröan — Modran mit der Abzweigung
Mechemc —Dobrw.

Nr . 22V . Kundmachung des Ministeriums für
Landesverthcidigung und des Finanzministeriums vom
8 . August 1897 , womit die nachträgliche Einreihung der Gemeinde
Nisko in die sechste Classe des Militärzinstarifes (N .-G .-Bl . Nr . 225 ex 1890)
verlautbart wird.

Nr . 23V . Knndmachung des Ministeriums für
Landesvertheidigung vom 27 . August 1897 , womit die
Eintragung der deutschen höheren Handelsschule in Brünn in das Verzeichnis
der den Obergymnasien und Oberrealschulen in Bezug auf den Einjährig-
Freiwilligendienst gleichgestellten Lehranstalten des Inlandes verlautbart wird.

Nr . 231 . Kundmachuug der Ministeriell der
Finanzen und des Handels vom 15 . September 1897,
betreffend die Erweiterung der Verzollungsbefugnisse des Nebenzollamtes
1. Classe in Nossbach.

Nr . 232 . Verordnung  der Ministerien der
Finanzen und des Handels rom 20 . September 1897,
betreffend die zollämtliche Erhebung des Gewichtes bei einigen in ganzen
Waggouladnngen aus dem Auslände einlangenden Warengattuugen.

Nr . 233 . Kundmachung des Finanzministeriums
vom 4 . October 1897,  betreffend die Schätzungsbezirke zur Personal-
Einkommensteuer.

Nr . 234 . Verordnung der Minsterien des Innern
und der Justiz vom 13 . October 1897 , betreffend die Aus¬
führung des Z^IO, Absatz 3, des Gesetzes vom 16 . Jänner 1896 (N .-G .-Bl.
Nr . 89 ex 1897 ) über den Verkehr mit Lebensmitteln und einigen Gebrauchs¬
gegenständen .*)

* ) Erscheint in dieser Nummer der „Verordnungen rc ." vollinhaltlich ausgenommen.

Nr. 235 . Verordnung der Ministerien des Innern,
der Justiz und des Handels vom 13 . October 1897,
womit Bestimmungen über die Erzeugung oder Zurichtung von Ess - und
Trinkgeschirren , dann Geschirren und Gerüchen , die zur Aufbewahrung von
Lebensmitteln oder zur Verwendung bei denselben bestimmt sind, sowie über
den Verkehr mit denselben erlassen werden .*)

Nr. 236 . Verordnung der Ministerien des Innern
und des Handels vom 13. October 1897,  betreffend die
gewerbsmäßige Sodawasser -Erzeugung .*)

Nr . 237 . Verordnung der Ministerien des Innern
und des Handels vom 13 . October 1897 , betreffend die
Verwendung von Druckapparaten beim gewerbsmäßigen Ausschanke des
Bieres .*)

Nr . 238 . Verordnung der Ministerien des Innern
und des Handels vom 13 . October 1897 , betreffend das
Verbot der als Kinderspielzeng verwendeten , mit Glasstanb bestreuten soge¬
nannten „ Einklebebilder " .*)

Nr. 23V . Verordnung der Ministerien des Innern
und des Handels vom 13 . October 1897 , betreffend das
Verbot des Verkaufes und der Verwendung des „ japanischen " Sternanis
(Skimmifrüchte ) zu arzneilichen Zwecken und zu Genussmitteln jeder Art .*)

Nr . 24V . Verordnung der Ministerien des Innern,
der Justiz , der Finanzen und des Ackerbaues vom
13 . October 1897 , betreffend die Bestellung staatlicher Untersuchungs¬
anstalten für Lebensmittel und Gebrauchsgegenstände der im Gesetze vom
16 . Jänner 1896 , N .-G .-Bl . Nr . 89 ex 1897 , bczeichneten Art.

Nr. 244 . Verordnung des Ministeriums des
Innern und des Ministeriums für Cultus und
Unterricht vom 13 . October 1897 , betreffend die Regelung des
Studien - und Prüsungswesens für Lebensmittel -Experten.

Nr . 242 . Kundmachung des Eisenbahnministerinms
vom 27 . September 1897 , betreffend die Verlängerung des Bau-
termiues für zwei Ergänzungslinien der Localbahn Baden —Vöslau.

Nr . 243 . Kundmachung des Eisenbahuministeriums
vom 30 . September 1897 , betreffend die Concessioniernng zweier
mit elektrischer Kraft zu betreibenden normalspurigen Kleinbahnen in Prag
und in den Königlichen Weinbergen von der Parkstraße in die Florenzgasse
und vom Purkynöplatze in die Brenntegasse.

Nr. 244 . Verordnung des Finanzministeriums vom
9 . October 1897,  betreffend die Einführung neuer Stempelmarken.

U. Landesgesehblatt.
Nr. 51 . Kundmachung des k. k. Statthalters im

Erzherzogthnme Österreich unter der Enns vom
28 . August 1897 , Z . 78366 , betreffend die Errichtung eines
Aichamtes in Klosterneuburg.

Nr . 52 . Knndmachung des k. k. n .-ö. Landesschul-
rathes vom 31 . August 1897 , Z . 9159 , betreffend die
Activierung des Bezirksschulrathes für den Schulbezirk Lilienfeld.

Nr . 53 . Kundmachung des k. k. Statthalters im
Erzherzogthnme Österreich unter der Enns vom
20 . September 1897 , Z . 82612 , betreffend die Verlautbarung
des zwischen der Staatsverwaltung und dem n .-ö. Landesausschnsse abge¬
schlossenen Übereinkommens über die Ausführung der Regulierung des Zöbern-
bachcs oberhalb Kirchscklag sammt Verbauung der Wildbäche bei Krumbach.

Nr . 54 . Kundmachung des k. k. Statthalters im
Erzherzogthnme Österreich unter der Enns vom
20 . September 1897 , Z . 82613 , betreffend die Verlautbarung
des zwischen der Staatsverwaltung und dem n .-ö. Landesausschnsse abge¬
schlossenen Übereinkommens über die Ausführung von Nachtragsarbeitcn an
der Verbauung der Wildbäche im Gebiete des Pittenflusses.

*) Erscheint in dieser Nummer der „Verordnungen rc ." vollinhaltlich ausgenommen.
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Gesetze, VkimdnuiM» Mid Entscheidungen,
sowie

NoiMtlvtiestlilttllllMil des Gemcmdcrathes, Stadtrathes und des Magistrates
i» Iiigklrgliiheite» der Oei»ei>iAlle>iiuiltm>g und politischen Niiitsfichenng._

Inyalt:
I . « erordnungen und Entscheidungen:

1 . Der Titel „k. k. priv . Fabrik " ist unübertragbar . .
2. Das Verbleiben der bei einer genossenschaftlichen Gehilfen -Krankencassa

versicherten Hilfsarbeiter bei dieser Cassa ist nach Erlöschen der Genoffen-
schaftsmitgliedschaft des Arbeitgeber ? unzulässig . . .

3 . Den genossenschaftlichen Gehilsenausschüssen kommt m Lehrlmgssachen
kein Einfluss zu. . « - ^

4 . Verwendung von Stempelmarken auf den seitens der Gemeinde Venen
angenommenen Arbeits - und Liefernngsofferten.

5 . Dispensation vom Eheaufgebote nach ungarischem Rechte.
6 . Matrikenanstausch mit Ungarn.
7. Neue Dienstesvorschrift für Hebammen.
8 . Vorschüsse zur Wiederinstandsetzung von Weinpflanznngen.
9 . Fahrordnnng für die Straße zwischen der k. k. Akademie der bildenden

Künste und der Gartenanlage am Getreidemarkte.
10. Fictive Firmennamen znr Bezeichnung von Gewerbe -Erzeugnissen nach

8 49 G .-O . strafbar . .
11 . Abgabe von Pfleglingen aus den k. k. Krankenanstalten rn die Ver¬

sorgung.

12. Politische und gerichtliche Competenz in Wildschadensachen.
13 . Niederlegung gerichtlicher Zustellnngsstücke bei den Gemelndeorgancn

des Zustellungsortes . . . .
14 . Bestimmung der Competenz zur Eintragung von Personen m die

' Stellnngslisten , deren Zuständigkeit zweifelhaft ist.
15 . Abänderung der Marktordnung für den Wiener Central -Biehmarkt.
16 . Giftverschleiß.
17 . Unterirdische Sprengmitteldepots.
18 . Mörtelauszüge.

Li . Normativbestimmungen:
Stadtrath:

19 . Probeweise Verwendung des Königshofer Cementes zu Canalbantett.

Magistrat:
20 . Beisetzung der Überschriften auf den für das Verordnungsblatt des

Amtsblattes bestimmten Manuscripten.

Verzeichnis der im Reichs gesetzblatte im Jahre  1897 Publi eierten
Gesetze und Verordnungen.

I. VermimuittM und Entlcheitzungk».
i

(Der Titel „k. k. priv . Fabrik " ist unübertragbar )
Entscheidung des k. k. Verwaltungsgerichtshofes vom 18 . Juni

1896 , Nr . 3675:

Im Namen Seiner Magestäi des Kaisers!
Der k. k. Verwaltungsgerichtshof hat unter dem Vorsitze des k. k. Senats¬

präsidenten Dr . Ritter Böh m v. Bawerk,  in Gegenwart der Näthe des
k. k. Verwaltnngsgerichtshofes k. k. Senatspräsidenten Dr . Ritter v. Alter,
k k. Hofräthe Dr . Reissig,  Freiherrn v. Jacobi  und Dr . Freiherrn
v. Schenk , dann des Schriftführers k. k. Bezirks -Commissärs Dr . Frecherrn
v. Hein old,  über die Beschwerde des Emil Elias,  Spiritus - und Essig¬
fabrikanten in Wien gegen die Entscheidung des k. k. Ministeriums des
Innern vom 19 . Juni 1894 , Z . 21122 , betreffend die Fortführung der Be¬
zeichnung „k. k. Priv . Fabrik ", nach der am 18 . Juni 1896 dnrchgeführten
öffentlichen mündlichen Verhandlung , und zwar nach Anhörung des Vortrages
des Referenten , sowie der Ausführungen des Dr . Adolf Hirschler,  Hof - und
Gerichtsadvocaten in Wien , in Vertretung der Beschwerde, ferner der Gegen-
ausführnngen des k. k. Ministerial -Secretärs v. Nagy,  in Vertretung des
belangten k. k. Ministeriums des Innern , zu Recht erkannt:

Die Beschwerde wird als unbegründet abgewiesen.
Entscheidnngsgründe:

Mit dem Erlasse vom 19 . Juni 1894 , Z . 21122 ox 1895 , hat das
k. k. Ministerium des Innern nach gepflogenem Einvernehmen mit dem
k. k. Handelsministerium dem Recurse des Emil Elias,  Inhabers der protokol¬
lierten Firma Ignaz Elias,Essig - und Spirituosen -Erzeuger in Wien , Hernals,
Hauptstraße 45 , gegen die Entscheidung der k. k n .-ö. Statthalterei vom
15 . Juli 1892 , Z . 34180 , soweit mit derselben dem Ansuchen des Genannten
um Gestattung der Fortführung der seinerzeit dessen Vater , als vormaligem
Firma - und Geschäftsinhaber bewilligten Bezeichnung „k. k. priv . Fabrik"
nicht willfahrt wurde , im Hinblicke darauf , dass im Z 58 der Gewerbegesetz¬
novelle  vom 15 . März 1883 , N .-G .-Bl . Nr . 39 , die Bewilligung znr Führung
der angestrebten Bezeichnung nicht vorgesehen sei, keine Folge gegeben.

Die dagegen Hiergerichts eingebrachte Beschwerde stützt sich im Wesent¬
lichen darauf , dass Auszeichnungen der in Rede stehenden Art der Unter¬
nehmung (Firma ) und nicht dem Unternehmer ertheilt wurden , daher , wenn
nicht andere Erlöschungsgründe eintreten , dieselben nicht mit der physischen
Person des Unternehmers , sondern nnr mit der Unternehmung selbst aufhören.

Nach der Sachlage hatte der k. k. Verwaltungsgerichtshof die Frage zu
prüfen , ob etwa dem Beschwerdeführer ein Recht aus die Fortführung der
gedachten Bezeichnung zustehe, welches eventuell durch die angefochtene Ent¬
scheidung verletzt erschiene.

Diese Frage war zu verneinen . Im Z 61 der Gewerbeordnung vom
Jahre 1859 war bestimmt , dass Gewerbsunternehmungen , die von hervor¬
ragender Bedeutung für die Entwicklung der Nationalindustne und die Belebung
des Handels sind, mit dem Vorrechte betheilt werden können , den kaiserlichen
Adler im Schilde und Siegel und die Bezeichnung „k. k. pnv . (Fabrik , Groß¬
handlung rc.)" in der Firma zu führen.

Wenn das Gesetz nach diesem Wortlaute allerdings von Gewerbsuntei-
aehmunqen spricht, so wäre es doch ganz widersinnig , anzunehmen , dass dieser
Ausdruck etwa im Gegensätze zu der Person des Unternehmers gebraucht
erschiene, dessen Tüchtigkeit , Solidität und finanzielle Kraft ohne Zweifel die
Bedingungen für die Verleihung der gedachten Vorrechte schuf und dessen
verdienstliches Wirken durch diese letzteren ausgezeichnet werden sollte.

Wenn die fraglichen Auszeichnungen andererseits auch nicht der Person
des Unternehmers für sich allein , d. i . losgelöst von dem betreffenden Unter¬
nehmen gebürten , so müssen dieselben doch aber dem Unternehmer m ^ >ezng
und Absicht auf das betreffende Unternehmen und als dessen Mittelpunkt und
Repräsentanten zugedacht angesehen werden . .

Diese Auffassung erscheint auch in Fnßstapfen der einschlägigen alteren
Vorschriften gegründet . So wurde mit der Verordnung der Landesregierung nn
Erzherzogthnm Österreich unter der Enns vom 14 . December 1803 , Politische
Gesetzsammlung , 20 . Band , Nr . 64 (Kropatschek, Band 17, Nr . 5707 ), ausgestellt,
dass mehrere Fabrikanten , welche bloß ein fabriksmäßiges Befugnis besitzen, sich
gleich den k. k. Landesfabrikanten anmaßen , den kaiserlichen Adler zu führen,
dann sich die Benennung von vriv . Fabrikanten zu geben, und wurde erklärt,
dass diese Vorzüge bloß allein den k. k. Priv . Landesfabrikanten gebüren , und
dass einige der daselbst erwähnten Begünstigungen nur in einzelnen rucksichts¬
würdigen Fällen durch jedesmalige ausdrückliche Verleihung der Landesstelle
auch den Fabrikanten der zweiten Classe zugestanden werden.

Mit dem Hofkanzlei -Decrete vom 26 . Jänner 1813 , Politische Gesetz¬
sammlung Nr . 11 über die Bestimmung der Grenzlinien der verschiedenen
Fabriksbefugnisse wurde erklärt , dass die zweite Abstufung der Fabrlksbefugms
das förmliche Landes -Fabriksbefugnis sei, welches bisher ebenfalls irrig unter
der Benennung Fabriksprivilegium begriffen wurde , alle gegenwärtig aus diesen
sogenannten Privilegien fließenden Rechte zum Beispiel zur Führung des k. k.
Adlers in sich fasse und nnr Unternehmungen von vorzüglicher Wichtigkeit,
Solidität und Verdienstlichkeit nm die Industrie verliehen werde und wurde
(Schlnssabsatz ) bemerkt:

„ . . .und  man wird von nun an die Befugnisse sowohl der schon mit
Fabriksprivilegien versehenen , als auch künftig auf die zweite Stufe der
Fabriksbefugniffe zn erhebenden Individuen ansschließend mit der Benennung
„„Förmliche Landes -Fabriksbefngnisse " " bezeichnen, wobei denselben aber unbe¬
nommen bleibt , sich noch ferner der Firma : ,, „K. k. priv . Fabrik zu be¬
dienen ." . , ^ c -c--

Desqleichen geht aus dem Decrete der Commerzial -Hofcommission vom
8 . Februar 1817 , Politische Gesetz-Sammlung Nr . 24 , über die Bekannt¬
machung anheimgesagtcr und erloschener Landes -Fabriksbefugniffe , worin von
Landes -Fabriksbefngten und von dem Erlöschen der Landes -Fabriksbefugniffe durch
Anheimsagung , Concurs oder Absterben gesprochen wird , dann aus dem Hof-
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kanzlei-Decrete vom 3. Mai 1842, Z. 13820, Prov.-Gesetz-Sammlung für
Österreich unter der Enns , Band 24, Nr . 87, worin von dem mit dem
Landes-FabriksbefngnisseBetheilten gesprochen und ausdrücklich gesagt wird, dass
dieses Befugnis nur besonders bewährten und soliden Fabrikanten . . . zur
Auszeichnung und Aneiferung verliehen wird, mit aller Deutlichkeit hervor,
dass das mehrgedachte Befugnis sich auf die Person des Unternehmers bezog
und an dieselbe geknüpft war.

Wenn nun nach dem früher Gesagten der Nachfolger eines Gewerbs-
unternehmers schon auch eines natürlichen Titels ermangeln würde, in die
von seinem Vorgänger erworbenen Vorrechte der in Rede stehenden Art
schlechthin zu succedieren, so ergibt sich auch, wenn man von dem mit¬
spielenden persönlichen Momente absehen will, aus den Bestimmungen der
88 59 (alt) und beziehungsweise 56 (neu) der Gewerbeordnung, dass der
Fortbestand der fraglichen Vorrechte bei dem Eintritte eines neuen Unter¬
nehmers rechtlich ans dem Grunde nicht platzgreift, weil das nach den
citierten gesetzlichen Bestimmungen von dem Besitznachfolger neu anzn-
meldende, beziehungsweise das neu zu concessionierende Gewerbennternehmen
vom gewerberechtlichen Standpunkte nicht als dasselbe Unternehmen ange¬
sehen werden muss und folglich die dem concreten Unternehmen seinerzeit
verliehenen Auszeichnungen mit dem Ausscheiden des so bedachten Unter¬
nehmers jedenfalls als erloschen anznsehen sind.

Da nun schließlich nach dem Wortlaute des Erlasses der k. k. n.-ö. Statt¬
halterei vom 16. November 1864, Z. 46332, ans welchen sich die Beschwerde
stützt, dem bestandenenk. k. Bezirksamts in Hernals eröffnet wurde, dass die
k. k. Statthalterei dem Ignaz Elias das nachgesnchte Vorrecht zn ertheilen
findet, bei seiner von Bernhard N eitlin ger übernommenen Essig- und Spiritns-
fabrik in Hernals den kaiserlichen Adler im Schilde und Siegel und die Be¬
zeichnung„k. k. priv. Fabrik" in der Firma führen zu dürfen, mithin vor¬
liegenden Falles die Auszeichnung, deren Fortführung der Beschwerdeführer
beansprucht, auch wortdeutlich nur der Person des Vaters des Beschwerde¬
führers verliehen wurde, so erscheint der behauptete Anspruch umsominder
begründet und war die Beschwerde abzuweisen.

2 .
(Das Verbleiben der bei einer genossenschaftlichen
(Vehilsen -Krattkeneassa versicherte»» Hilfsarbeiter bei
dieser Cassa ist nach Erlöschen der Genossenschasts-

nritgliedschaft des Arbeitgebers unzulässig .)
Entscheidung des k. k. Verwaltungsgerichtshofes vom 23. April

1897, Nr. 2304:
Im Namen Seiner Majestät des Kaisers!

Der k. k. Verwaltnngsgerichtshof hat unter dem Vorsitze des k. k. Senats¬
präsidenten Dr. Ritter Böhm v. B awerk , in Gegenwart der Näthe des
k. k. Verwaltungsgerichtshofes Dr. Ritter v. Meznik , Praxmarer,
Dr . Haberer und Zenker , dann des Schriftführers k. k. Hossecretärs
Pietsch,  über die Beschwerde der Firma F . A. Lange  in Wien und der
Grcmialkrankencassa der Wiener Kaufmannschaft gegen die Entscheidung des
k. k. Ministeriums des Innern vom 7. April 1896, Z. 4502, betreffend die
Krankenversicherung des Personales einer Zweigniederlassungder beschwerde-
führenden Firma, nach der am 23. April 1897 dnrchgeführten öffentlichen
mündlichen Verhandlung, und zwar nach Anhörung des Vortrages des Refe¬
renten, sowie der Ausführungen des Dr. Ludwig Vogler,  Hof - und Gerichts-
advocaten in Wien, und des Julius Axmann,  Obmannes der Gremial-
krankencassa der Wiener Kaufmannschaft, in Vertretung der Beschwerde, dann
der Gegenansführnngen des k. k. Bezirkshanptmanncs Max Schön , in Ver¬
tretung des belangten k. k. Ministeriums des Innern , zn Recht erkannt:

Die Beschwerde wird als unbegründet abgewiesen.

Entscheidungsgründe:
Mit dem Erkenntnisse vom 27. Juni 1896, Z. 4342, wurde von dem

magistratischen Bezirksamte für den LH. Bezirk in Wien Franz Adolf Lange,
Inhaber der Firma F . Lange  in Wien, aufgefordert, das in seinem Betriebe
beschäftigte Personale bei der Bezirkskrankencassain Wien anzumelden.

Diesem Erkenntnisse liegt der Thatbestand zugrunde, dass die Firma
F . A. Lange  seit dem Jahre 1879 bis 1888 als Metallwarenhändler und
vom Jahre 1889 bis 1892 als Inhaberin einer Zweigniederlassung in Wien
Mitglied des Gremiums der Wiener Kaufmannschaft war, infolge der hier¬
gerichtlichen Entscheidung vom 23. April 1892, Z. 1317, aber als Gremial-
mitglied gelöscht wurde. Die in der Zweigniederlassung beschäftigten Personen
waren bis zum Ausscheiden der Firma aus dem Gremium kraft der Bestim¬
mung des 8 ^21 G.-O. obligatorisch, nach diesem Zeitpunkte aber gemäß
88 4 und 12 der Statuten der Gremialkrankencassa als „Selbstzahler" ver¬
sichert.

Die n.-ö. Statthaltern gab dem Recnrse des Firmainhabers Franz
Adolf Lange  mit der Entscheidung vom 25. November 1895, Z. 71891, keine
Folge und im weiteren Jnstanzenzuge bestätigte das k. k. Ministerium des
Innern im Einvernehmen mit dem k. k. Handelsministerium mit der Ent¬
scheidung vom 7. April 1896, Z. 4502, die Statthalterei-Entscheidung.

Die vorliegend angefochtene Ministerial-Entscheidung und die mit der¬
selben bestätigte Statthalterei-Entscheidung gehen von der Rechtsanschanung
ans, dass gemäß 8 121 G.-O. nur Hilfsarbeiter eines Genossenschafts¬
mitgliedes Mitglieder der Gremialkrankencassa sein können und dass ein Ver¬
bleiben der bei einer genossenschaftlichen Gehilfenkrankencassa versicherten
Hilfsarbeiter bei dieser Cassa nach Erlöschen der Geuossenschaftsmitgliedschaft
des Arbeitgebers, abgesehen von dem im 8 58, iit . o des Krankenversicherungs¬
gesetzes gedachten Falle des 8 13, Z. 3 Krankenversichernngsgesetzes, als eine
Art freiwilliger Krankenversicherung gesetzlich unzulässig sei.

Die Beschwerde gibt zwar zu, dass eine genossenschaftliche Krankencassa
Gehilfen, welche nicht bei einem Mitglieds der Genossenschaft beschäftigt sind,
auch als freiwillige Mitglieder nicht aufnehmen darf ; sie erachtet es aber
weder durch das Krankenversichernngsgesetznoch aber durch die Gewerbe¬
ordnung für ausgeschlossen, dass die einmal rechtlich anfgenommenen Mitglieder
einer genossenschaftlichen Krankencassa diese Mitgliedschaft auch beim Verluste
der Zugehörigkeit zur Genossenschaft durch ordnungsmäßige Fortzahlung der
Beiträge aufrecht erhalten und stützt sich insbesondere auf die §8 4 und 12
der behördlich genehmigten Statuten der Gremialrankencassa.

Es steht also vor allem die Frage zur Entscheidung, ob Personen,
welche nicht bei einem Genossenschaftsmitglieds beschäftigt, also nicht Ange¬
hörige der Genossenschaftskrankencassa, versichert sein können. Diese Rechtsfrage
musste der Verwaltungsgerichtshof verneinen.

Ans der Bestimmung des 8 58 im Zusammenhänge mit den 88 1 und
11 des Krankenversicherungsgesetzesfolgt nämlich, dass die Krankenversicherung
gewerblicher Hilfsarbeiter durch die Vermittlung der genossenschaftlichen
Krankencassen nur für die Mitglieder der ans Grund der Bestimmungen des
VII . Hauptstückes der Gewerbeordnungerrichteten genossenschaftlichenKranken¬
cassen erfolgen kann und dass nur für diese die Verpflichtung einer nach
Maßgabe der Vorschriften des Krankenversicherungsgesetzeserrichteten Kranken¬
cassa anzngehören nicht zutrifft.

Hilfsarbeiter, welche nicht Mitglieder genossenschaftlicher Krankencassen sein
können, sind somit nach dem Wortlaute des 8 58 Krankenversichernngsgesetz
von der Verpflichtung, einer nach Maßgabe der Vorschriften des Krankenver-
sichernngsgesetzes errichteten Cassa beizntreten, nicht befreit. Dass aber die Ge-
uoffenschafiskrankencaffennur zur Unterstützung der im Verbände der Ge¬
nossenschaft als Angehörige stehenden Hilfsarbeiter (Gehilfen, Gesellen), also
der Hilfsarbeiter der zn einer Genossenschaft vereinigten Gewerbsinhaber
(8 106, Absatz2 der Gewerbeordnung) bestimmt sind, ergibt sich unzweifel¬
haft ans dem Zusammenhänge der Bestimmungen der 88 106, 114, lit . «,
und 121 der Gewerbeordnung. Eine ansdchnende Interpretation dieser Be¬
stimmungen in der Richtung, dass etwa Mitglieder einer genossenschaftlichen
Krankencassa, die der Genossenschaft ungehörigen Gehilfen (Gesellen) sein
müssen, andere Hilfsarbeiter aber sein können und dass eben darum die Ver-
sichernugspflicht in Betreff solcher außerhalb der Genossenschaft stehenden Hilfs¬
arbeiter durch deren Beitritt zn einer genossenschaftlichen Krankencassa erfüllbar
sei, erscheint durch die ausdrückliche Bestimmung des Schlnssabsatzes des 8 121
der Gewerbegesetznovelle ausgeschlossen, wonach die Mittel der Krankencassa
unter keiner Bedingung zn anderen Zwecken als zur Krankenunterstützung
ihrer Mitglieder verwendet werden dürfen.

Hieraus folgt, dass durch die genossenschaftlichen Krankencassen die gesetz¬
liche Krankenversicherung der außerhalb des Verbandes der Genossenschaft
stehenden gewerblichen Hilfsarbeiter nicht übernommen werden kann und dass
das Ausscheiden eines Hilfsarbeiters ans der Genossenschaft auch dessen Aus¬
scheiden aus der genossenschaftlichen Krankencassa zur Folge haben muss.

Es kann dem auch nicht entgegengesetzt werden, dass das Kranken¬
versicherungsgesetz selbst einen Fortbestand der Mitgliedschaft bei der Genossen-
schaftskrankencassa auch nach dem Anshören der Angehörigkeit des Versicherten
zur Genossenschaft statuiert, indem gemäß ß 58, Absatz2, lit . o Krankenver¬
sichernngsgesetz Mitglieder für den Fall ihrer Erwerbslosigkeit nicht ungünstiger
als nach 8 ^3, Z - 3 Krankenversicherungsgesetz gestellt werden dürfen.
Denn einmal ist dieser Fortbestand zeitlich auf die Dauer von sechs Wochen
beschränkt und weiters darf diese Bestimmung als ausdrücklich und einzig
normierte Ausnahme von dem den Genossenschaftskrankencassenzugrunde
liegenden, oben entwickelten Grundsätze nicht auf andere Fälle ausgedehnt
werden. Zudem würde das Verbleiben der Mitglieder der genossenschaftlichen
Krankencassen bei diesen im Falle des Aufhörens ihrer Zugehörigkeit zur
Genossenschaft unter Fortzahlung der Krankencasscnbeiträge keineswegs als
Forterhaltung der Mitgliedschaft, sondern als die Begründung eines neuen,
nämlich freiwilligen, ans Vertrag gegründeten, an Stelle des bisherigen
obligatorischen Versicherungsverhältnisses anznsehen sein.

Demnach kann den mit dem Gesetze nicht im Einklänge stehenden Be¬
stimmungen der 88 4 und 12 der Statuten der Gremialkrankencassa der
Wiener Kaufmannschaft, wonach die aus dem Gremialverbande ansgeschiedenen
Cassenmitglieder sich die Mitgliedschaft zur Krankencassa durch Fortzahlung der
Beiträge erhalten können, keine rechtliche Wirksamkeit beigemeffen werden.'

Da nun weiters zu den nach Maßgabe der Vorschriften des Kranken¬
versicherungsgesetzes errichteten Krankencassen nur die Bezirks-, Betriebs- und
Bau-Krankencassen zählen, für die Versichernngspflicht im concreten Falle
aber nur die Bezirkskrankencassa in Frage kommen kann, so ist es gewiss, dass
die angefochtene Entscheidung, insofern mit derselben in Bestätigung der
Entscheidung der ersten Instanz die Anmeldung der in der Zweigniederlassung
der Firma F. A. Lange  beschäftigten Personen zur Wiener Bezirkskranken-
caffa angeordnet worden ist, dem Gesetze durchaus entspricht, und war dem¬
nach die Beschwerde als unbegründet abzuweisen.
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(Den genossenschaftlichen Gehilfenansschnsseii kommt
in Lehrlingssachen kein Einflnss zu . )

Entscheidung des k. k. Verwallnngsgerichtshofes vom 20 . Mai
1897 , Nr . 2905:

Im Namen Seiner Mchellät des Kaisers!
Der k. k. Verwaltungsgerichtshof hat unter dem Vorsitze des k. k. Senats-

Präsidenten Dr . Ritter Böhm v. Bawerk,  in Gegenwart der Räche des
k. k. Verwaltnngsgerichtshofes , k. k. Senats -Präsidenten v. Stransky,  k . k.
Hosräthe Dr . Ritter v. Meznik , Praxmarer und Dr . Haderer,  dann des
Schriftführers k. k. Hof -Secretärs Pietsch,  über die Beschwerde des Gehilfen-
ansschnsses des Gremiums der Buchdrucker und Schriftgießer in Wien , gegen
die Entscheidung des k. k. Handelsministeriums vom 19 . Juni 1896,
Z . 68113 ex 1895 , betreffend die Ablehnung der Einflussnahme des Gehilfen-
ansschusses in Lehrlingssachen , nach der am 20 . Mai 1897 durchgeführten
öffentlichen mündlichen Verhandlung , und zwar nach Anhörung des Vortrages
des Referenten , sowie der Ausführungen des Dr . Karl Ornstein,  Hof - und
Gerichtsadvocaten in Wien , in Vertretung der Beschwerde , und der Gegen-
ansführnngen des k. k. Ministerial -Concipisten Dr . Freiherrn v . Mensi,  in
Vertretung des belangten k. k. Handelsministeriums , zu Recht erkannt:

Die Beschwerde wird als unbegründet abgewiesen.

Entscheid nngsgrün de:
Mit der Entscheidung vom 23 . September 1895 , Z . 78284 , hat die

k. k. n .- ö. Statthalterei in Bestätigung des ablehnenden Bescheides des Wiener
Magistrates vom 12 . Jnni 1895 , Nr . 106041 , dem Ansuchen des Gehilfen¬
ausschusses des Gremiums der Buchdrucker und Schriftgießer in Wien , den
Magistrat zu verhalten , dass er die über eine Beschwerde , des Gehilfenaus¬
schusses in Angelegenheit von Zusatzbestimmungen zu den von Mitgliedern dieses
Gremiums abgeschlossenen oder noch abznschließenden Lehrverträgen an das
Gremium ergangene Verfügung nebst deren Begründung dein Gehilfenansschnsse
bekanntgebe , keine Folge gegeben , da nach den 88 120 und 120 a der Ge¬
werbeordnung die Vertretung der Interessen der Lehrlinge nicht in den
Wirkungskreis des Gehilfenansschusses fällt.

Das k. k. Handelsministerium hat mit der Entscheidung vom 19 . Jnni
1896 , Z . 68143 ox l895 , diese Entscheidung ans deren Gründen bestätigt.

Die Beschwerde bestreitet die Gesetzmäßigkeit dieser Entscheidung einer¬
seits , weil der Gehilfenansschuss der Natur der Sache nach zur Vertretung
der Interessen der Lehrlinge berufen sei, andererseits weil es sich bei Lehrlings-
Angelegenheiten um directe Interessen handle.

In Bezug auf die erste Einwendung ist darauf hinzuweisen , dass gemäß
8 120 , Absatz 5 der Gewerbeordnung den Gehilfen ein Recht zur Vertretung
der Interessen der einer Genossenschaft angehörenden Gehilfen (Gesellen ) , welche
sich nach Vorschrift des 8 120 , Absatz 1 , als Gehilfen -(Gesellen ) -Versammlnng
zu konstituieren haben , nur insofern zusteht , als ihnen das Gesetz (88 119
und 120 a) , beziehungsweise die Statuten der Genossenschaft (8 119 e ) ein
solches zncrkennen . Die in dem bezogenen 8 119 der Gewerbeordnung enthaltenen
und die in Gemäßheit des 8 119 6 in die Genossenschaftsstatuten etwa auf¬
genommenen Bestimmungen kommen für den vorliegenden Fall nicht in Be¬
tracht , weil dieselben bloß die Vertretung der Gehilfen (Gesellen ) in den
Genossenschaftsversammlungen und im Genossenschaftsausschnsse zum Gegen¬
stände haben.

Im 8 120 a wird der Wirkungskreis der Gehilfenversammlung (8 120)
bestimmt , und zwar gehört in denselben gemäß iit . a die Wahrnehmung und
Erörterung der Interessen der zur Genossenschaft gehörigen Gehilfen (Gesellen ) ,
soweit die Förderung dieser Interessen den Zwecken  der Genossenschaft (8114)
nicht widerstreitet.

Was unter Gehilfen (Gesellen ) in dieser Bestimmung zu verstehen ist,
ergibt sich aus 8 106 der Gewerbeordnung.

Hier werden die als Hilfsarbeiter , auf welche sich der genossenschaftliche
Verband erstreckt , die Gehilfen , Gesellen und Lehrlinge bezeichnet , letztere also
neben den Gehilfen und Gesellen ausdrücklich angeführt.

Diese Unterscheidung zwischen Gehilfen (Gesellen ) einerseits und Lehr¬
lingen andererseits wird auch in den Bestimmungen des 8 114 . Absatz 2,
Ut . n und b , Iit . s und k, festgehalten . Demnach kann der Ausdruck „ Gehilfe
(Geselle ) ' , in sämmtlichen Bestimmungen des VII . Hanptstückes der Gewerbe¬
ordnung , insbesondere auch im 8 120 a , Iit . n, nur im engeren , die Lehrlinge
ausschließenden Sinne ausgefasst werden.

Dass es sich aber , wie die Beschwerde weiters einwendet , bei Lehrlings-
Angelegenheiten um directe Interessen der Gehilfen (Gesellen ) handle , kann
wohl nicht als stichhältige Behauptung angesehen werden , da höchstens
mittelbar  das Lehrlingswesen auch Rückwirkungen ans die Interessen der
Gehilfen in gewissen Beziehungen üben kann.

Solche mittelbare Wirkungen geben aber den Gehilfen kein Recht , auf
die Einrichtungen des Lehrlingswesens Einflnss zu üben . Sie haben daher
auch keinen Anspruch darauf , von behördlichen Verfügungen auf dem Gebiete
des Lehrlingswesens , seien diese auch auf Anregung der 'Gehilfenversammlung
ergangen , verständigt zu werden.

Wenn der Vertreter der Beschwerde bei der öffentlichen mündlichen Ver¬
handlung ans dem Umstande , dass die Gewerbsbehörde ans die in der Ein¬
gabe der Gchilfenversammlnng vom 1 . November 1894 gemachten Anregungen
eingegangen ist , eine stillschweigende Anerkennung des Rechtes der Gehilsen-
versammlung zur Vertretung der Interessen der Lehrlinge ableiten zu können

glaubte , so ist zu erwidern , dass die erwähnte Eingabe lediglich den Charakter
einer Anzeige hatte , ans Grund deren die Gewerbebehörde kraft ihres Anf-
sichtsrcchtes über die Genossenschusten eiuzuschreiten berechtigt und verpflichtet
war , wie sie auch auf Grund eigener Wahrnehmung oder jeder von welcher
Seite immer gemachten Anzeige hätte einschreiten können , ohne dass der An¬
zeiger einen rechtlichen Anspruch auf Mittheilung der über seine Anzeige
getroffenen Verfügung hätte.

In diesen Erwägungen war die Beschwerde als unbegründet abznweisen.

4 .
(Verwendung von Stempelmarken auf den seitens
der Gemeinde Wien angenommenen Arbeits nnd

Liefernngsofferten .)
Das k. k. Ceiitral -Taxamt hat mit Schreiben vom 15 . Juli

1897 , Z . 45277/VI (M .-Z . 141649/VII ), dem Bürgermeister
Dr . Karl Lueger  Nachstehendes zur Kenntnis gebracht:

Zufolge Erlasses der hohen k. k. n .-ö. Finanz -Landes -Direction vom
3 . Juli 1897 , Z . 38843 , hat das hohe k. k. Finanzministerium laut Erfass
vom 27 . Jnni 1897 , Z . 30909 , über die von Euer Hochwohlgeboren eingebrachte
Eingabe , betreffend die Art der Verwendung von Stempelmarken auf den
seitens der Gemeinde Wien angenommenen Arbeits - und Lieferungsofferten,
ausnahmsweise zu gestatten befunden , dass die auf diesen Offerten zur Ver¬
wendung gelangenden Vertragsstempel auch ans den folgenden Seiten des
betreffenden Offertes angebracht werden können , falls die erste Seite desselben
hiezu nicht genügenden Raum bieten würde ; diese Stempelmarken sind jedoch
mit der die Genehmigung des Offertes enthaltenden Clansel zu übcrschreiben.

Man beehrt sich, hievon Euer Hochwohlgeboren in Kenntnis zu setzen.

5 .
(Dispensation vom Eheansgebote nach ungarischem

Rechte . )
Die k. k. n .-ö. Statthalterei hat mit Erlass vom 28 . August

1897 , Z . 67101 (M .-Z . 166105 ) , dem Wiener Magistrate Nach¬
folgendes zur Kenntnis gebracht:

Das königlich ungarische Justizministerium hat mit der an das k. k.
Ministerium des Innern gerichteten Note vom 6 . Mai 1897 , Z . 20923 , in
der Absicht , etwa anftanchenden Zweifeln zu begegnen , darauf aufmerksam
gemacht , dass es nach ungarischem Eherechte (88 113 , 27 nnd 36 des ungar.
Gesetzartikels XXXI  vom Jahre 1894 ) den ungarischen Staatsangehörigen,
welche im Auslande zu einer Ehe schreiten wollen , in dem Falle einer mit
nahem Tode drohenden Krankheit eines der beiden — auch des nicht-
ungarischen — Nupturienten gestattet ist , auch ohne Verkündigung in Ungarn,
beziehungsweise auch ohne Erwirkung des Dispenses von derselben die Ehe zu
schließen.

Infolge des über Ersuchen des genannten königlich ungarischen
Ministeriums im Einvernehmen mit dem k. k- Justizministerium nnd dem
k. k. Ministerium für Cnltns nnd Unterricht erflossenen Erlasses des k. k.
Ministeriums des Innern vom 15 . Juli 1897 , Z . 14906 , wird auf die vor¬
stehend erwähnte Bestimmung des ungarischen Ehegesetzes mit dem Beifügen
aufmerksam gemacht , dass es sich hiebei selbstverständlich nur um eine Er¬
leichterung der Eheschließung handelt , welche das ungarische Gesetz als
Personalstatut dem ungarischen Staatsangehörigen gewährt , nnd dass daher
neben derselben alle jene Vorschriften vollkommen unberührt und
aufrecht bleiben , welche das österreichische Recht  in Bezug ans die
Voraussetzungen nnd die Form der Eheschließung vor österreichischen Trannngs-
organen insbesondere auch für den Fall naher Todesgefahr statuiert.

Gleichzeitig folgt im Anschlüsse unter Bezugnahme auf den Erlass des
k. k. Ministeriums des Innern vom 28 . Mai 1897 , Z . 10132 (h . o. Jntimation
vom 12 . Juli 1897 , Z . 51534 ) , eine Abschrift der vom königlich ungarischen
Justizminister mit der eingangs erwähnten Note übermittelten Übersetzung
einer Verordnung des königlich ungarischen Ministeriums des Innern vom
7 . Jänner 1897 , Z . 11 , betreffend die Dispensation vom Eheansgebote zur
Kenntnisnahme und Daimchachtnng mit.

* *
*

K . k. Ministerium des Innern.

'^ 14906 ^ A v sch rift
einer Übersetzung der Verordnung des königlich ungarischen Ministers des
Innern ääto . 7 . Jänner 1897 , Z . 11 , über die Dispensation vom Ehe-

anfgebote.

8 i.
Zur Ertheilung der Dispensation vom Eheaufgebote ist der erste Beamte

desjenigen Municipiums zuständig , in dessen Amtssprengel der zur Anordnung
des Eheanfgebotes berufene Matrikenführer seinen Amtssitz hat . (Jnstiz-
ministerial -Jnstruction Z . 27243 ox 1895 , I . M . 8 2 ) . Sind zur Dispensation
vom Eheaufgebote die ersten Beamten mehrerer Mnnicipien zuständig , sö
haben die Ehewerber freie Wahl zwischen denselben.

1*
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Wenn der erste Beamte des Mnnicipinms das Gesuch um Dispensation
abweist , können sich die Ehewerber um Dispensation an den Minister des
Innern wenden.

Z 2.
Beim Ansuchen um Dispensation sind die Geburtszengnisse beider Ehe¬

werber oder diejenigen Docnmente , welche die Geburtszengnisse zu ersetzen
geeignet sind, ferner jene Schriften vorzulegen , aus welchen hervorgeht , dass
zwischen den Ehewerbern kein Ehehindernis obwaltet . (Justizministerial-
Jnstrnction Z . 27243 ex 1895 , I . M . Z 7).

Schriftstücke , welche in einer dem ersten Beamten des Mnnicipinms
überhaupt nicht oder nicht genügend bekannten Sprache verfasst sind, müssen
von den Parteien ans eigene Kosten mit beglaubigter ungarischer Übersetzung
versehen werden.

Die Gesuche um Dispensation unterliegen laut Gebürentarifpost 34 einer
Stempelgebür von 50 kr. per Bogen , die Beilagen aber einer Stempelgebür
von 15 kr. per Stück und Bogen.

§ 3.
Dispensation kann nur dann ertheilt werden , wenn die Ehewerber in

eigener Person mündlich oder in beglaubigter Urkunde erklären , dass nach
ihrem besten Wissen zwischen ihnen kein Ehehindernis obwaltet.

Wird die Erklärung in eigener Person mündlich abgegeben , so ist die¬
selbe zu Protokoll zu nehmen.

Das Protokoll ist laut Gebürentarifpost 79 , Punkt o, stempelfrei , wenn
jedoch in das Protokoll auch die Bitte um Dispensation ausgenommen wird,
so unterliegt das Protokoll laut Gebürentarifpost 52 , Punkt ^ 1, einer Ge-
snchs-Stempelgebür von 50 kr.

Wird die Erklärung schriftlich abgegeben , müssen die bezüglichen Doku¬
mente durch einen königlich öffentlichen Notar , königlichen Bczirksrichter,
Oberstuhlrichter , Bürgermeister , durch die Gemeindevorstehung oder den staat¬
lichen Matrikenführer beglaubigt sein.

8 4.
Die Dispensation kann nur im Falle triftiger Billigkeitsgründe ertheilt

werden . Ob solche Umstände vorhanden sind , welche die Ertheilnng der Dis¬
pensation billig erscheinen lassen, ist nach Maßgabe des einzelnen Falles zu
beurtheilen.

Stehen der Eheschließung sonstige Hindernisse entgegen , die mittels
Dispensation behoben werden können , z. B . Eheunmündigkeit , Blntverwandt-
schaft n . s. w ., so ist die Dispensation vom Aufgebote erst dann zu gewähren,
wenn den Ehewerbern von diesem sonstigen Hindernisse die Dispensation be¬
reits ertheilt wurde.

8 5. ^
Die zur Gewährung der Dispensation berufene Behörde ist berechtigt,

sowohl das ganze Aufgebot , als auch dessen einzelne Theile . z. B . die Ver¬
öffentlichung des Aufgebotes mittels Zeitung nachzusehen ; sie ist weiters auch
berechtigt , die Aufgebotssrist zu verkürzen.

8 6.
Die Dispensation ist taxfrei und laut Gebürentarifpost 34 stempelfrei.

8 7.
Die Dispensation hat außer der Verfügung über die Dispensation auch

die Aufzahlung der ans beide Ehewerber bezughabenden wesentlichen Daten,
sowie die Bemerkung zu enthalten , dass die Dispensation vom Aufgebote die
Ehewerber vom Nachweise der übrigen gesetzlichen Erfordernisse der Ehe¬
schließung nicht befreit.

Als zweckmäßiges Muster des Dispensations -Decretes kann folgende
Formel benützt werden:

Dispensation.

Dem (Name des Bräutigams ) . , geboren am.
in . , (Religion ) . , wohnhaft in . ,
Beschäftigung . , Sohn des (Vater des Bräutigams ) und der
(Mutter des Bräutigams ) . und

der (Name der Braut ) . , geboren am ,
in . , (Religion ) . , wohnhaft in ,
etwaige Beschäftigung . , Tochter des (Vater -der Braut ) und der
(Mutter der Braut ) . , ertheile ich hiemit auf Grund des Z 57
des Gesetzartikels XXXIII vom Jahre 1894 die Dispensation vom Ehe¬
aufgebote.

Diese Dispensation befreit die Ehewerber nicht vom Nachweise der
übrigen gesetzmäßigen Erfordernisse der Eheschließung.

8 8.
Wird die Dispensation ertheilt , hat die zur Dispensation berufene Be¬

hörde , falls die Ehewerber die im Sinne des ß 57 des Gesetzartikels XXXIII
vom Jahre 1894 erforderliche Erklärung schriftlich abgegeben haben , die be¬
zügliche Erklärung zurückznbehalten , die übrigen Schriften aber den Parteien
auszufolgen . Wird die Dispensation verweigert , erhalten die Ehewerber
sämmtliche Docnmente zurück.

8 9.
Wenn um Dispensation vom Aufgebote in Ungarn in Betreff einer

solchen Ehe angesucht wird , welche von einem in Ungarn gemeindezuständigen
ungarischen Staatsangehörigen (ob Mann oder Weib ) in Kroatien -Slavonien
oder im Auslande geschlossen werden soll, ist nach ß 8 der am 12 . Februar
1896 , Z . 7870 I . M ., erlassenen Verordnung der Minister der Justiz und des

Innern vorzugehen und sind auch der Absatz 4 des Z 2, ferner Z 4 dieser
citierten Verordnung entsprechend anzuwenden.

Auf Bitte der Parteien hat der erste Beamte des Mnnicipinms die
ertheilte Dispensation sammt allen Schriften — mit Ausnahme der im H 57
des Gesetzartikels XXXIII vom Jahre 1894 erwähnten und im Archive zurück-
zubehaltenden Erklärung — sowie sammt den vorgelegten Werten dem
königlich ungarischen Jnstizminister zu unterbreiten , und zwar behufs Aus¬
stellung der im Sinne des Z 59 des Gesetzartikels XXXIII vom Jahre 1894
darüber auszufolgenden Bescheinigung , dass gegen die Ehe nach den Gesetzen
Ungarns kein Hindernis obwaltet.

Das Gesuch um Dispensation oder das über die Bitte aufgenommene
Protokoll unterliegt auch in diesem Falle nur einer Stempelgebür von
50 Kreuzern , ferner jede Beilage , die ertheilte Dispensation mitinbegriffen,
einer Beilagen -Stempelgebür von 15 Kreuzern.

Außerdem entfällt Ein Gulden -Stempel auf die im Z 59 des Gesetz¬
artikels XXXIII vo n Jahre 1894 ansznstellende Bescheinigung . Einem Gesuche
ans dem Auslande kann anstatt von Stempelmarken auch deren Geldwert
beigeschlossen werden . Damit den Parteien die Jnstizministerial -Bescheinignng
sammt den übrigen Schriften im Wege der Post nach dem Auslande franco
zugestellt werden könne, ist auch das Postporto vorznlegen.

Für die richtige Abschrift
Wien,  am 15 . Juli 1897 . Fromm  m . p .,

k. k. Director.«.
(Matrikeiiaustarisch mit Ungarn .)

Die k. k. n .-ö. Statthalterei hat mit Erlass vom 2 . September
1896 , Z . 77369 ( M .-Z . 153857 ex 1896/111 .) , dein Wiener
Magistrate Nachstehendes zur Kenntnis gebracht:

Unter Bezugnahme auf die im Reichsgesetzblatte snd Nr . 150 erschienene
Verordnung der k. k. Ministerien des Innern und für Cnltns und Unterricht
vom 6. August 1896 , betreffend die Einrichtung eines Matrikenaustansches
zwischen den im Reichsrathe vertretenen Königreichen und Ländern einer - und
den Ländern der ungarischen Krone — mit Ausnahme von Croatien und
Slavonien — andererseits , ergeht zufolge Erlasses des k. k. Ministeriums des
Innern vom 6. August 1896 , Z . 20945 , der Auftrag , die dortamts nach
Ablauf eines jeden Quartals von den Matrikenführern einlangenden Matriken-
anszüge , betreffend ungarische Staatsbürger , zunächst dahin zn prüfen , ob
dieselben gemäß Z 1 der citierten Verordnung mit der Unterschrift und dem
Amtssiegel des Matrikenführers versehen sind und ob in denselben im Sinne
des ß 3 dieser Verordnung die Gemeindezuständigkeit des ungarischen Staats¬
bürgers , sowie eventuell die Daten der dieselbe nachweisenden Docnmente an¬
geführt sind. Nach eventuell veranlasster Ergänzung sind die Matrikenauszüge
unter Anschluss etwaiger Auszüge aus den von der politischen Behörde erster
Instanz selbst zu führenden Matriken gesammelt im Laufe der ersten Hälfte
des dem betreffenden Quartale nachfolgenden Monates hieher vorzulegen . Die
Mitvorlage von Zuständigkeits -Documenten hat , besondere Fälle ausgenommen,
zn unterbleiben . Sollte in einem Quartale der politischen Behörde erster
Instanz keine solche Urkunde seitens der unterstehenden Matrikenführer zugehen
und sie auch nicht selbst in die Lage gekommen sein , einen solchen Matriken-
anszug auszufertigen , so ist hierüber termingemäß die Fehlanzeige zu erstatten.
Allfällige dortamts eingelangte Fehlanzeigen der Matrikenführer sind nicht
mitvorzulegen.

Die magistratischen Bezirksämter in Wien haben die Matrikenauszüge
beziehungsweise Fehlanzeigen der schnelleren Geschäftsbehandlnng wegen nicht
im Wege des Magistrates , sondern unmittelbar hieher vorznlegen.

Schließlich wird bemerkt , dass seitens der ungarischen Behörden nach
der Circular -Verordnung des königl . ungar . Ministers des Innern vom
30 . März 1896 , Z . 26740 , in ähnlicher Weise vorgeaangen wird und die
Matrikenauszüge bezüglich der im Gebiete der Länder der ungarischen Krone
— mit Ausnahme von Croatien und Slavonien — vorkommenden Geburten,
Trauungen und Todesfälle österreichischer Staatsbürger gleichfalls nach Ablauf
eines jeden Quartales , ohne einer Legalisierung zu bedürfen , an das k. k.
Ministerium des Innern in Wien geleitet werden.

Die geschäftliche Behandlung mit diesen Matrikenauszügen , betreffend
österreichischeStaatsbürger , ist sodann die nämliche wie bezüglich aller übrigen
ans dem Auslande einlangenden derartigen Civilstandsurknnden . (Viäo Erlass
des Ministeriums des Innern vom 8 . Jänner 1878 , Z . 17699 fStatthalterei-
Jntimation vom 21 . Jänner 1878 , Z . 1526 ) , und Erlass des Ministeriums
des Innern vom 6. October 1879 , Z . 9397 fStatthalterei -Jntimation vom
18 . October 1879 , Z . 33143 ) .)

Die Verständigung sämmtlicher Matrikenführer wird unter einem von
Hieramts veranlasst.

7 .
(Neue Dienftesvorschrift für Hebammen .)

Verordnung des Ministeriums des Innern im Einvernehmen
mit dem Ministerium für Cnltns und Unterricht vom 10 . Sep¬
tember 1897 , mit welcher neue Dienstesvorschriften für Hebammen
erlassen werden (R .-G .-Bl . Nr . 216 ) :

Am 1. October 1897 tritt die unter dem Titel „Dienstesvorschriften für
Hebammen " im Verlage der k. k. Hof- und Staatsdruckerei ausgegebene neue
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Dienstes -Jnstruction für Hebammen in Kraft nnd wird die mit der Ver¬
ordnung des Ministeriums des Innern vom 4. Juni 1881 , R .-G .-Bl . Nr . 54,
erlassene revidierte Hebammen -Jnstrnction nebst der zugehörigen Belehrung
mit demselben Zeitpunkte außer Wirksamkeit gesetzt.

Jede Hebamme , welche die Befähigung und Berechtigung zur Ausübung
der Hebammenkunst in den im Reichsrathe vertretenen Königreichen und
Ländern erworben hat nnd daselbst ihren Beruf ausüben will , hat sich mck
einem Druckexemplare dieser Dienstesvorschriften zu versehen und sich genau
nach den Bestimmungen derselben zu benehmen.

Für Hebammen , welche bisher nach den Bestimmungen der alten
Hebammen -Jnstrnction die Praxis ausübten , wird der Zeitraum eines Jahres
als Übergangsfrist gewährt , innerhalb welcher sich dieselben die Bestimmungen
der neuen Dienstesvorschriften für Hebammen vollkommen anzueignen haben.
Nach Ablauf der einjährigen Übergangsfrist haben sich aber auch diese Hebammen
in ihrer Praxis ausschließlich nach den neuen Dienstvorschriften zu richten.

Diese Bestimmungen , welche theils fachtechnische Anweisungen für die
Ausübung der Hebammenhilfe , theils Vorschriften über die persönlichen , sowie
öffentlichen Verpflichtungen der Hebammen enthalten , haben auch , allen zur
Ausbildung der Hebammen und den zur Wahrnehmung oder Überwachung
ihrer Thätigkeit berufenen Organen zur Richtschnur zu dienen.

8 .

(Vorschüsse zur Wiederinstandsetzung von Weirr-
pflanznngen .)

Die k. k. n .- ö. Statthalterei hat mit Erlass vom 10 . Sep¬
tember 1897 , Z . 75008 (M .-Z . 195303/XV ), dem Wiener-
Magistrate Nachstehendes znr Kenntnis gebracht:

Das h. k. k. Ackerbauministerinm hat unterm 14 . Jänner 1897,
Z . 23528/3495 ox 1896 , anher eröffnet , dass Hochdasselbe nicht in der Lage
ist, dem Begehren des n .-ö. Laudesausschnsses , wegen der Ausdehnung der
Wohlthaten des Gesetzes vom 23 . August 1895 , R .-G .-Bl . Nr . 138 , hin¬
sichtlich der Gewährung von unverzinslichen Vorschüssen gemäss des Gesetzes
vom 28 . März 1892 , R .-G .-Bl . Nr . 61, zur Wiederinstandsetzung von Wein¬
pflanzungen in den Gemarkungen jener Gemeinden , in denen zwar die Reb¬
laus noch nicht amtlich konstatiert ist, die aber in einem von derselben be¬
drohten Gebiete liegen , für welches hinsichtlich des Verkehres mit Wurzel - nnd
Schnittreben u . s. w . die Bestimmungen der Verordnung der k. k. Statt¬
halterei vom 3. August 1896 , Z . 73697 , L.-G .-Bl . Nr . 55 , Geltung haben,
zu entsprechen, nachdem das angeführte Gesetz eine derartige Ausdehnung
nicht zulässt.

Hievon wird der Magistrat zur Wissenschaft und Danachachtung in
die Kenntnis gesetzt.

S.
(Fahrordnnng für die Straße zwischen der k. k.
Akademie der bildenden Künste nnd der Gartenanlage

am Getreidemarkte .)
Magistrats -Director Tachau hat mit Erlass vom 27 . Sep¬

tember l897 , M .-Z . 215431/XIV , den Bezirksamtsleitern Nach¬
stehendes znr Kenntnis gebracht:

Der Magistrat hat zufolge Nathsbeschlusses vom 24 . September d. I.
das Verbot der Befahrung der Straße längs der k. k. Akademie der bildenden
Künste , welche zwischen diesem Gebäude und der Gartenanlage am Getreide¬
markte liegt , durch schweres Fuhrwerk aufgehoben.

Es ist die vorbezeichnete Straße sohin dem allgemeinen Wagenverkehr
frcigcgcbcn.

Hievon werden Herr Bezirksamtsleiter znr gefälligen Kenntnisnahme
verständigt.

1«.

(Fiktive Firmennamen znr Bezeichnung von Ge¬
werbe -Erzeugnissen nach tz 4Ä G .-O . strafbar .)

Die k. k. Statthalterei hat mit Erlass vom 28 . September 1897,
Z . 58498 , den Necursen der Clara St . nnd des Max Sch . in Wien gegen
das Erkenntnis des magistratischen Bezirksamtes für den XVII . Bezirk vom
26 . März 1897 , Z . 8707 , mit welchem dieselben wegen Übertretung des
ß 49 G .-O ., durch Verwendung erdichteter französischer Firmennamen znr
Bezeichnung von Gewerbe -Erzeugnissen (Cognac ) mit 50 fl., „eventuell zehn
Tagen Haft bestraft wurden , bei erwiesenem Thatbestande der Übertretung und
dem Nachsichts - beziehungsweise Mildernngsgesnche der Clara St . mangels
rücksichtswürdiger Gründe keine Folge zu geben, dagegen ans den am 14 . April
1897 gegen das am 29 . März 1897 verkündigte Erkenntnis , also verspätet
eingebrachten Necurs des Adolf David K. überhaupt nicht einzngehen be¬
funden.

II.
(Abgabe von Pfleglingen ans den k. k. Krankea-

anftalteu in die Versorgung . )
Die k. k. n .-ö. Statthalterei hat mit 30 . September 1897,

Z . 53922 (M .-Z . 188672 ) , den Directionen beziehungsweise
Leitungen der Wiener k. k. Krankenhäuser Nachstehendes zur Kennt¬
nis gebracht:

Es erscheint aus Humanitären und rechtlichen Gründen nothwendig,
dass rücksichtlich solcher Pfleglinge der Wiener k. k. Krankenanstalten , welche
mit Rücksicht auf ihren Zustand zur weiteren Belastung in der Anstaltspflcge
nicht geeignet sind und zur Abgabe in die Versorgung gelangen sollen , hievon
auch die Angehörigen rechtzeitig verständigt werden , um solche Pfleglinge
eventuell noch vor der Abgabe in die Versorgung übernehmen zu können.

Die k. k. Statthalterei findet daher zur genauen Danachachtung anznordnen,
dass ein solcher Pflegling zuerst unter Benützung der hiefür bereits einge¬
führten Drucksorte Nr . 31 befragt werde , ob er zur Abgabe in eine Ver¬
sorgung seine Zustimmung gibt . Bejahenden Falles sind wegen Abgabe des¬
selben in die heimatliche Versorgung die erforderlichen Einleitungen in der
vorgeschriebenen Weise zu treffen und gleichzeitig  die Angehörigen des
Pfleglings , beziehungsweise diejenigen Personen , welche bei Aufnahme des
Kranken zur Entgegennahme von Mittheilungen über denselben namhaft ge¬
macht wurden , durch Ausfüllung der nach dem beiliegenden Muster neu auf¬
gelegten Drucksorte Nr . 133 zu benachrichtigen.

Bei Verweigerung der Zustimmung zur Abgabe in die Versorgung ist
den oberwähnten Angehörigen , beziehungsweise den für dieselben namhaft
gemachten Personen die Übernahme des Pfleglings mittels der nach dem an¬
geschlossenen Muster augefertigten Drucksorte Nr . 132 anheimzustellen.

Nach fruchtlosem Ablaufe der in der Drucksorte angegebenen Frist aber
ist dieser Pflegling aus der Anstalt zu entlassen oder — wenn derselbe sich
selbst nicht überlassen werden könnte — dem Wiener Magistrate znr Obsorge
zu übergeben.

Bei nicht eigenberechtigten Personen ist die Mitwirkung der gesetzlichen
Vertreter derselben innerhalb einer angemessenen Frist anznsprechen.

Die hier vorgeschriebenen Verständigungen sind vom Aufgabstage zu
datieren , zu frankieren und recommandiert anfzugeben.

Die Drucksorten Nr . 132 und 133 werden den Anstalten mit 1. Jänner
1898 znkommen.

Hienach haben die Directionen (Leitungen ) nnd die Verwaltungen der
Wiener k. k. Krankenanstalten im gegenseitigen Einvernehmen die erforder¬
lichen Verfügungen zu treffen.

Schließlich wird die Direction (Leitung ) unter Bezugnahme auf den hier-
ortigen Erlass vom 29 . September 1895 , Z . 5351/ ? r. (Jahrbuch der Wiener
k. k. Krankenanstalten , IV . Jahrgang , Normale Nr . 80 ) neuerlich anfgefordert,
für die eingehende und vollkommen verlässliche Untersuchung des Zustandes
von in eine Versorgungsanstalt abzutransportierenden Kranken unmittelbar
vor deren Abgang in geeigneter Weise Vorsorge zu treffen , damit Klagen , dass
solche Sieche nahezu in sterbendem Zustande transportiert werden und kurze
Zeit nach dem Einlangen in die Versorgnngsanstalt sterben , nicht mehr Vor¬
kommen.

V *

Anfnahmszahl.
Ich erkläre mich mit der Abtrausportiernng in die heimatliche Ver¬

sorgung einverstanden , da ich gänzlich verarmt und auch keine Verwandten
habe, die mich erhalten oder unterstützen könnten.

Wien , am . 189.
Wr . k. k. Kraukenanstaltenfond v . 8 . Hr . 31.

Ä--

Von der Verwaltung de k. k. .

3.
An.

k . M
D . seit . . . 189 . in h. o. Pflege befind¬

liche . . kann als nicht heilbar und nach den be¬
stehenden Vorschriften auch nicht länger in der Krankenanstalt belassen werden.

Mit Zustimmung des genannten Pfleglings wird unter einem dessen
Übernahme in die hierämtliche Versorgung eingeleitet.

Wien , am 189
Von der Verwaltung der k. k.

(Unterschrift .)

Wr . k. k. Krankenaustaltenfond I) . 8 . Kr . 133.
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Von der Verwaltung de . k. k.

3.
An . . . ..

De . seit
? . I.

- . - --- - . 189 . - in h . o. Pflege befind¬
liche kann als nicht heilbar und nach den be¬
stehenden Vorschriften auch nicht länger in der Krankenanstalt belassen werden.

Es wird Ihnen anheimgestellt , den genannten Pflegling , welcher die
Zustimmung zur Abgabe in die heimatliche Versorgung verweigert , binnen
acht Tagen  vom unten angesetzten Tage an in die eigene Obsorge zu über¬

nehmen , widrigenfalls derselbe
1 . da er sich selbst überlassen

werden kann,
2 . da er sich nicht selbst überlassen

all 1 . aus dem Krankenstände abgegeben
nä 2 . dem Wiener Magistrate zur Obsorge übergeben
nä 1 ., 2 . werden wird.

Der Pflegling ist mittels . in Begleitung
von transportabel.

Wien , am . 189

Von der Verwaltung der k. k.
(Unterschrift .)

Wr . k. k. Krankenanstaltenfond I) . 8 . Ar . 132.

12 .

(Politische und gerichtliche Competenz in Wild-
schadensachen .)

Die k. k. n .-ö. Stcitlhalterei hat mit Erlass vom 6 . Oc-
tober 1897 , Z . 89450 ( M .-Z . 191460 ) , dem Wiener Magistrate
Nachstehendes znr Kenntnis gebracht:

Anlässlich eines speciellen Falles ist die Frage der Abgrenzung der
politischen und gerichtlichen Competenz in Wildschadensachen ' aufgeworfen
worden und wird dem Magistrate nach mit dem n .- ö. Laudesausschusse ge¬
pflogenen Einvernehmen znr Danachachtnng , auch znr Benehmniig bei Ab¬
schluss von Jagdpachtvertrügen Nachstehendes eröffnet:

Competenzbedenken können bei der klaren Bestimmung im Z 6 des Ge¬
setzes ckcktc». 19 . Mai 1889 , L.-G .-Bl . Nr . 16 , wohl nur in Fällen platzgreifen,
wo sich der ersatzpflichtige Jagdpächier durch ein Panschal -Übereinkommen ab¬
gefunden hat.

Wurde dieses Übereinkommen in rechtsverbindlicher Weise zwischen ihm
und der Gesammtheit aller Grundbesitzer im verpachteten Gemeinde -Jagd¬
reviere abgeschlossen , so hört sich selbstverständlich jeder weitere Ersatzanspruch
gegen den Pächter ans.

Von einer Geltendmachung weiterer Ansprüche im politischen Wege kann
dann keine Rede mehr sein , die Grundbesitzer stehen dem Pächter gegenüber
ans der rein Privatrechtlichen Vertragsbasis und haben die Geltendmachung
dieser ihrer Vertragsrechte gegen den anderen Contrahenten , beziehungsweise
untereinander lediglich im ordentlichen Rechtswege zu suchen.

Ist ein Theil der Grundbesitzer dem Vertrage nicht beigetreten , so sind
diese selbstverständlich in ihren Ersatzansprüchen gegen den Pächter in keiner
Weise gebunden ; ihnen steht es zu , gegebenenfalls den normalen Weg der
Geltendmachung ihrer Forderung vor der politischen Behörde zu betreten,
sowie sie auch andererseits an die geleistete Pauschal -Zahlung des Pächters keine
Ansprüche zu stellen haben.

Daran kann wohl der Umstand nichts ändern , dass der Pächter sich bei
dem Abschlüsse seines Übereinkommens in dem Jrrthnme befunden hat , mit
allen Grundbesitzern contrahiert und sich gegen alle eventuellen Forderungen
gesichert zu haben.

Ans dem Grunde dieses Jrrthumes den Vertrag anznfechten oder
seinen Regress gegen jene zu suchen , welche den Jrrthum veranlassten , kann
ihm wieder nur der ordentliche Rechtsweg offen stehen.

Die Gemeinde als solche hat in allen diesen Fällen mit der Sache gar
nichts zu thnn.

Haben Organe der Gemeindevertretung bei dem Vertragsabschlüsse als
Machthaber des Pächters oder der Grundbesitzer interveniert , so können sie
dabei lediglich als Privatpersonen in Betracht kommen , daher auch nur im
Umkreise ihrer Vollmacht Pflichten übernehmen und Rechte Anerkennen.

Der durch sie zustande gekommene Vertrag aber wieder unterliegt hin¬
sichtlich seiner Tragweite und Nechtsverbiudlichkeit einzig und allein nur dem
richterlichen Urtheile.

Anders scheint die Sache zu liegen , wenn die Gemeindevertretung als
solche mit förmlichem Beschlüsse etwa gelegentlich der Jagdverpachtnng mit
dem Pächter einen solchen Panschal -Vergütnngsvertrag geschlossen hätte.

Da die Gemeindevertretung durch keine gesetzliche Bestimmung berechtigt
tst , derlei Verträge namens der ansprnchsberechtigten Grundbesitzer eiuzngehen,
kann sie dieselben auch im Vertrage nicht verpflichten.

Ein privatrechtliches Verhältnis würde nur zwischen ihr und dem
Pächter , nicht aber zwischen diesem und den Grundbesitzern constituiert.

Letztere sind unbehindert , ihre Ersatzansprüche gegen den Pächter geltend
zu machen , und werden mit denselben auch nur den politischen Weg betreten
können . i- > ^ ^

Für die Auseinandersetzungen zwischen Pächter und Gemeinde aber , für
die Ersatz - beziehungsweise Nückvergütungsforderungen des ersteren aus dem
Vertrage gegen die letztere greift wieder die gerichtliche Competenz Platz.

Hiebei wird bemerkt , dass auf eine Ersatzleistung der Gemeinde wohl
schwerlich würde erkannt werden können ; denn durch die Vereinbarung , dass
gegen die Zahlung eines Pauschales die Gemeindecassa aste vorkommenden,
beziehungsweise zum Ersätze angemeldeten Wildschaden zu vergüten haben
soll , wird für die Gemeinde eine Haftpflicht von eigentlich kaum bestimmbaren
Ausmaße übernommen.

Dass ein derartiger Beschluss der Gemeindevertretung der Zustimmung
des u .- ö. Landesausschusses bedürfte und daher ein auf diesem Beschlüsse be¬
ruhender Vertrag ohne diese Corroborierung nicht perfect werden kann , ist
nach Z 91 der Gemeindeordnuug beziehungsweise der Novelle cistto . 6 . Mai
1888 , L.-G .-Bl . Nr . 33 , nicht zu bezweifeln.

Es würden also gegebenenfalls nur die betreffenden Mitglieder der
Gemeindevertretung für die Regressforderungen des Pächters zu erreichen sein.

13

(Niederlegnng gerichtlicher Zttstellnugsstneke bei den
(Hernemdeorgaiten des Znstellirngsortes .)

Verordnung des Jnstizministers vom 7 . October 1897,
N .-G .-Bl . Nr . 245 :

Auf Grund des Artikels I . V dcS Gesetzes vom 1. August 1895 (R .-G --
Bl . Nr . 112 ) wird zur Durchführung der Vorschriften der Civilprocessordunug
(Gesetz vom 1 . August 1895 , R .-G .-Bl . Nr . 113 ) über die Zustellung durch
Niederlegung bei dem Gemeindevorsteher verordnet:

8 1.

Schriftstücke , die nach Vorschrift der Civilprocessordnung (ZZ 101 , 106,
107 , 109 und 111 ) behufs Bewirkung der Zustellung bei dem Gemeinde¬
vorsteher des Zustellungsortes niedergelegt werden müssen , sind in den Städten
Wien , Prag , Brünn , Graz , Triest und Lemberg an folgenden Orten zu hinter¬
legen:

1 . in Wien : bei der Bezirkst ) orstehun g des Gcmeiudebezirkes,
innerhalb dessen die Zustellung erfolgen soll;

2 . in Prag:  in Ansehung aller Zustellungen im Prager Stadtrayou,
mit Ausnahme des VII . Stadttheiles , bei dem städtischen Couscriptionsamte;
bei Zustellungen , die im VII . Stadttheile erfolgen sollen , im Amtslocale des
Magistrates in Holleschowitz;

3 . in Brünn:  bei dem städtischen Polizeiamte im Rathhanse;
4 . in Graz:  bei der Bezirksvorstehung des Stadtbezirkes , innerhalb

dessen die Zustellung erfolgen soll;
5 . in Triest:  für den ganzen Rayon , mit Ausnahme der drei städtischen

Bezirke Barcola , Rojauo und Servola und der ländlichen Bezirke im Territo¬
rium der Stadt Triest bei dem städtischen Magistrate im Mnuicipalgebäude,
dagegen betreffs der Zustellungen , die in den eben genannten drei städtischen
Bezirken und in den ländlichen Bezirken im Territorium der Stadt Triest
erfolgen sollen , bei der Gemeindevorstehung des in Frage kommenden Bezirkes;

6 . in Lemberg:  bei dem Expeditsamte des städtischen Magistrates.

8 2.
Zum Zwecke des Nachweises der erfolgten Niederleguug hat das zur

Übernahme solcher Schriftstücke ermächtigte Gemeindeorgau die auf dem Znstell-
scheine (Formulare Nr . 74 und 75 der Geschäftsordnung für die Gerichte
erster und zweiter Instanz ) angebrachte Übernahmsclausel unter Angabe des
Datums der Niederlegung und Beidrückung des Gemeiudesiegels zu unter¬
schreiben.

8 8.

Über die an den bezeichnten Stellen niedergelegten Zustelluugsstücke ist
ein Verzeichnis nach dem untenstehenden Formulare zu führen.

Die Eintragungen in das Verzeichnis haben jeweils sogleich nach der
Übernahme des Zustelluugsstückes zu geschehen.

Um die leichtere Auffindung der den Parteien auszufolgenden Zustellungs¬
stücke zu ermöglichen , ist das Verzeichnis nach Bedarf alphabetisch nach dem
Zunamen der Adressaten und innerhalb der alphabetischen Anordnung mit
fortlaufenden , in jeder Buchstabenabtheilung mit Eins beginnenden Postzahlen
zn führen.

8 4.
Die niedergelegten Schriftstücke sind zweckentsprechend unter Verschluss

anfzubewahren und den Adressaten , die deren Anssolgnng begehren , cinzu-
händigen.

Der Gemeindevorsteher hat die Stunden für die Ansfolgung nieder-
gelegter Zustellungsstücke mit Rücksicht auf die örtlichen Verhältnisse so zu
bestimmen , dass auch den während der üblichen Geschäftsstunden beschäftigten
Personen möglich ist, sich das Zustellungsstück abzuholen.

Ferner hat der Gemeindevorsteher zu bestimmen , in welcher Art die
Personen , welche die Ansfolgung niedergelegter Zustellungsstücke begehren,
ihre Identität zu bescheinigen haben.

8 5.

Die Stellen , an welchen die gerichtlichen Zustellungsstücke niedergelegt
werden , die Tagesstunden , innerhalb deren die Ansfolgung erwirkt werden
kann , und endlich die betreffs der Jdentitätsbescheinigung etwa erlassenen
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Anordnungen sind durch Anschlag an den Aintstafeln der Niederlegnngsstellen
nnd außerdem in jedem Jahre durch mehrmalige Kundmachung in den öffent¬
lichen Blättern bekanutzumachen.

8 6.
Die Bestimmungen dieser Verordnung treten am 1. Jänner 1898 in

Wirksamkeit . Die im Z 5 vorgesehene Kundmachung in den öffentlichen Blättern
hat znm erstenmale in der letzten Woche des Monates December 1897 zu
geschehen.

Formular.

Verzeichnis
der bei.

in . niedergelegten gerichtlichen Zustellnngsstiicke.
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14 .
(Bestimmung der Competenz zur Eintragung von
Personen in die Stellnilgslisten , deren Zuständigkeit

zweifelhaft ist. )
Die k. k. n .-ö. Statthalterei hat mit Erlass vom 18 . Oe-

tober 1897 , Z . 79641 (M .-Z . 197857/XVI ), dem Wiener Magi¬
strate Nachstehendes zur Kenntnis gebracht:

Das hohe k. k. Ministerium für Landesvertheidignng hat mit dem Erlasse
vom 26 . August 1897 , Nr . 21053/5438 II a , über die Anfrage , ob der im
Jahre 1874 zu Udwitz im Bezirke Komotan geborene Fabriksarbeiter I . . . .
R . . . . rsoto R . . . . in Felixdorf , dessen Heimatsrecht bei der k. k. Bezirks¬
hauptmannschaft Ledetsch in Verhandlung steht, mit Rücksicht auf den H 18 : 3
der Wehrvorschriften , I . Theil , in die Stellnngsliste des Bezirkes Baden auf¬
zunehmen sei, in welchem er sich am l . November 1894 , oder in jene des
Bezirkes Wiener -Neustadt , in welchem er sich am 1. November 1896 bleibend
anfgehalten hat , eröffnet , dass in derlei Fällen als maßgebend für die Zu¬
ständigkeit zur Erfüllung der L-tellnngspslicht der bleibende Aufenthalt am
1. November jenes Jahres anzusehen ist, welcher dem Zeitpunkte , wo die Ver¬
zeichnung zur Stellung in Frage kommt, unmittelbar vorausgeht.

Der Genannte wird daher , vorausgesetzt , dass er sich im November 1894
thatsächlich in Günselsdorf bleibend anfgehalten und dort zur Verzeichnung
gemeldet hat , in die Stellungsliste des Bezirkes Baden anfzunehmen sein.

Hievon wird der Wiener Magistrat zur entsprechenden Vormerkung,
sowie zur Danachtnng in vorkommenden analogen Fällen in die Kenntnis
gesetzt.

15 .
(Abänderung der Marktordnung für den Wiener

Central Viehmarkt . )
Verordnung der Ministerien des Innern , des Handels nnd

des Ackerbaues vom 20 . October 1897 , womit die 12 , 23,
33 und 43 der mit der Ministerial -Verordnnng vom 3 . September
1883 ( N .-G .- Rl . Nr . 145 ) erlassenen Marktordnung für den
Wiener Central - Viehmarkt in St . Marx abgeändert werden.
N .-G .- Bl . Nr . 248 (Ansgegeben nnd versendet am 27 . October
1897 ) :

Der Absatz 2 im Z 12 , der letzte Satz im Absätze 1 nnd der Absatz 2
im ß 23 , der Absatz 3 im ß 33 nnd der Absatz 3 im § 48 der mit der
Ministerial -Verordnnng vom 3. September 1883 (N .-G .-Bl . Nr . 145 ) erlassenen
Marktordnung für den Wiener Central -Viehmarkt in St . Marx werden hiemit
außer Kraft gesetzt und treten an deren Stelle nachstehende Bestimmungen,
und zwar:

1. an Stelle des Absatzes 2 im Z 12:
„Käufer dürfen die Verkanfshallen nicht vor Beginn des Marktverkehrcs

betreten " ;
2 . an Stelle des letzten Satzes im Absätze 1 und des Absatzes 2

im § 23:

„Der Marktverkehr beginnt um 10 Uhr vormittags und endet um 4 Uhr
nachmittags.

Der Marktvcrkchr siU den Beinlviehniarkt beginnt jedoch, solange der
letztere in der Kälbcrhalle abgehalten wird , um 9 Uhr vormittags und endet
gleichfalls um 4 Uhr nachmittags " ;

3 . an Stelle des Absatzes 3 im Z 33:
„Der Marktverkehr beginnt um 9 Uhr vormittags nnd endet um 4 Uhr

nachmittags " ;
4 . au Stelle des Absatzes 3 im Z 43:
„Beide Märkte beginnen in der Zeit vom 1. April bis Ende September

um 8 Uhr , in der Zeit vom 1. October bis Ende März um 9 Uhr vormittags,
enden um 2 Uhr nachmittags und haben während der festgesetzten Zeit ohne
Unterbrechung zu dauern " .

Diese Verordnung tritt mit dem Tage ihrer Kundmachung in Wirk¬
samkeit.

1«.
(Giftverschleift .)

Das magistratische Bezirksamt für den IV . Bezirk hat mit Decret vom
20 . October 1897 , Z . 32231 dem Magister der Pharmacie Eduard Josef
May,  II ., Schüttelstraße 61 . wohnhaft , die angesnchte Concession znm Ver¬
schleiße von Giften im IV . Bezirke, Margarethensüuße 5, ertheilt.

17 .
Olrrterirdische Sprengmitteldepots . )

Die k. k. n .- ö. Statthalterei hat mit Erlass vom 30 . October
1897 , Z . 70593 (M .-Z , 206784/XIV ), dem Wiener Magistrate
Nachstehendes znr Kenntnis gebracht:

Das hohe k. k. Ministerium des Innern hat laut Erlasses vom 24 . Juli
1897 , Z . 7055 ox 1897 , in theilweiser Abänderung des Erlasses des genannten
hohen Ministeriums vom 6. April 1892 , Z . 3175 (h. o. Erlass vom 15 . Mai
1892 , Z . 23185 ; Magistrats -Verordnnngblatt ex 1892 , S . 22 ), im Einvernehmen
mit dem hohen k. k. Ackerbanministerinm die politischen Behörden erster Instanz
ermächtigt , von nun an die Errichtung von unterirdischen Sprengmittel-
Magazinen für ein Einlagerungsquantnm bis zu 500 Sprengmittel , auf
Grund der im Einvernehmen mit der k. k. Bergbehörde erster Instanz ge¬
pflogenen Localerhebnng provisorisch zu bewilligen , beziehungsweise deren einst¬
weilige Benützung zu gestatten.

Die im obbezogenen Ministerial -Erlasse vom 6. April 1892 für die Er-
theilung dieser Bewilligungen normierten Bestimmungen verbleiben mit nach¬
stehenden Änderungen und Ergänzungen in Kraft:

V ci Punkt  1 . In dem betreffenden Magazine dürfen jeweilig höchstens
500 brisante Sprengmittel zur Einlagerung gelangen.

Punkt  2 . In der Regel sollen diese Magazine nach der Luftlinie
bei einer Einlagerung bis höchstens 100 mindestens 100 m, von mehr als
100 bis höchstens 250 üss mindestens 150 m nnd von mehr als 250 bis
höchstens 500 mindestens 200 m von den in Betrieb stehenden Schächten,
Füllorten und Belegorten entfernt sein und dürfen in diesem Umkreise von
den betreffenden Magazinen auch keine neuen Schächte , Füllorte und Belegorte
angelegt werden.

Diese Magazine müssen ferner so situiert sein, dass in der Regel in
denselben eine möglichst eonstante Temperatur nicht unter 8 bis 9° Celsius
herrscht.

Vä Punkt  4 . Werden mehrere Magazine in einem und demselben
Horizonte des Bergwerkes angelegt , so sollen dieselben nach der Luftlinie bei
einer Einlagerung bis höchstens 100 irZ mindestens 100 m, von mehr als 100
bis höchstens 250 mindestens 150 m nnd von mehr als 250 bis 500 ir§
mindestens 200 m voneinander eutsel.nl sein.

Punkt  8 . Die Wetterführung ist so anznle'gcn, dass im Falle einer
Explosion die austretenden Gase nicht über Abbanräume , welche im Betriebe
stehen, streichen können.

Schließlich wird der Magistrat angewiesen , bei den Erhebungen über die
Anlage der unterirdischen Sprengmittelmagazine die Größe des Fassungsranmes
stets derart zu ermitteln , dass dieselbe den nach den jeweiligen Betriebs - nnd
Transportverhältnissen erforderlichen Bedarf nicht übersteigt.

18

(Mörtelanfzüge . )
kepublioalion.

Der Wiener Magistrat hat unterm 2 . December 1893,
Z . 114258/IX , Nachstehendes kundgemacht:

Zur Verhinderung von Unglücksfällen bei der Verwendung der üblichen
Mörtelanfzüge (Rad an der Welle mit zwei an Seilen hängenden Förder¬
gefäßen ) werden folgende Vorschriften erlassen:

1. Znr Verhinderung des Einklemmens der Hände oder der Kleidungs¬
stücke jener Arbeiter , welche bei der Aufzugsvorrichtung mit der Handhabung
der Fördergefäße nnd der Lenkung des Seiles (Seilführer ) betraut werden,
ist entweder der Aufzug so hoch über den Standpunkt dieser Arbeiter zu
stellen, dass sie selbst mit ansgestreckten Händen die Änfzngsrolle nicht zu er¬
reichen vermögen , oder es ist die Welle derart zu verdecken, dass sie von den
Arbeitern nicht berührt werden kann.
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2. Zur Verhinderung des Ausgleitens der Seilfiihrer beim Einziehen
der Fördergefäße muss der Boden von der Anfzngsöffnnng mit angenagelten
Latten , eingeschlagenen Klammern und dergleichen versehen und ein durch¬
laufender Riegel oder eine Handhabe angebracht sein, an welche sich die Seil¬
führer mit den freien Händen anhalten können.

3 . Die Geriistöffnnngen für die Fördergefäße sind mit schachtartigen
Bretterverschlägen zwischen den Gerüstgeschoßen zu versehen , welche bis znm
untersten Ende der Bahn der Fördergefäße zu verlängern sind und hier,
beziehungsweise in den Geschahen , nur an jenen Stellen offen sein dürfen,
welche zur Handhabung der Gefäße erforderlich ist.

Ebenso darf an der obersten Gerüstöffnung nur der zur Handhabung
der Gefäße erforderliche Raum ohne Umfriedung gelassen werden.

Während der Zeit , als der Mörtelanfzng außer Betrieb steht, muß der
Schacht für das Fördergefäß vollständig geschlossen sein.

4 . Der Aufenthalt von Personen unterhalb der für den Mörtel¬
anfzng bestimmten Gerüstöffnnngcn während des Aufzngsbetriebes ist verboten.

5 . Aufzüge , welche den vorstehenden Vorschriften nicht entsprechen, sind
unverzüglich zu ändern.

6. Für die Einhaltung der vorstehenden Vorschriften ist der Bauführer
verantwortlich.

Die Poliere oder die für die unmittelbare Überwachung der Arbeiter
bestellten Personen sind verpflichtet , die beim Betriebe eines Mörtelaufznges
beschäftigten Personen , insbesondere die mit der Leitung des Förderseiles und
der Handhabung der Fördergesäße beschäftigten Arbeiter auf die drohenden
Gefahren bei Außerachtlassung der nöthigen Vorsicht aufmerksam zu machen
und dem Anfzugsbetriebe besondere Sorgfalt in der Überwachung zu widmen.

7 . Übertretungen dieser Vorschriften , insofern sie nicht unter das all¬
gemeine Strafgesetz fallen , werden auf Grund des Z 94 der Bauordnung für
Wien mit Geldstrafen von 5 bis 300 fl. eventuell der entsprechenden Arrest¬
strafe geahndet.

II. Ulnmniivlustimmunsten.
tzIMrall ) :

is.
(Probeweise Verwendung des Königshofer Cementes

zu Ganalbauteu . )
Der Wiener Stadtrath hat in seiner Sitzung vom 1. Sep¬

tember 1897 uä Z . 8346 (M .-Z . 49472/IV ) über das An¬
suchen der Königshofer Cementfabriks -Actiengesellschaft bezüglich
der Verwendung von Schlackencement beschlossen:

In den Kostenanschlägen , und zwar sowohl in jenen , welche ausschließ¬
lich auf die Lieferung der hydraulischen Bindemittel sich beziehen, wie in jenen,
bei welchen deren Beistellnng dem Ersteher anderer Arbeiten obliegt , ist neben
den Einheitspreisen für Portlaudcement in allen Fällen , in welchen Schlacken¬
cement nicht im Sinne des Stadtraths -Beschlnsses vom 3. September 1896,
Z . 6683 , ausdrücklich ausgeschlossen wird , für denselben ein Einheitspreis von
5 L 30 b für Lieferung in Fässern anznsetzen, und sind Offerte auf den¬
selben neben jenen für Portlaudcement znzulassen . Die Zusammenstellung der
Kostenerfordcrnisse hat jedoch im allgemeinen mit Zugrundelegung der für
Portlandcement angesetzten Einheitspreise zu geschehen.

Magistrat:
20 .

(Beisetzung der Überschriften ans den für das Ver¬
ordnungsblatt des Amtsblattes bestimmten Manu¬

skripten .)
Magistrats -Director Tachau hat mit Erlass vom 20 . Oc-

tober 1897 , M .-D .-Z . 2694 6x 1897 , Nachstehendes angeordnet:
Die von den einzelnen Magistrats -Departements , sowie von den magi¬

stratischen Bezirksämtern an die Redaction des Amtsblattes der Stadt Wien
behufs Aufnahme in das allmonatlich erscheinende Verordnungsblatt über¬
sendeten Abschriften der Verordnungen , Entscheidungen , Normativ -Bestimmungen,
Direktiven , Erlässe , Erkenntnisse rc. rc. werden in der Nedaction stets mit
einem entsprechenden Titel (Aufschrift ) versehen, welcher das Jndicieren und
das Anffinden der betreffenden behördlichen Entscheidung ermöglicht.

Herausgeber : Die Gemeinde Wien . — Verantwortlicher
Papier aus der k. k. priv . Pittener Papierfabrik . — !

Von mehreren Seiten wurde nun geltend gemacht, dass es besser wäre,
wenn die Aufschrift über das betreffende Schriftstück nicht von der Nedaction,
sondern von dem Absender selbst verfasst und darüber geschrieben würde , weil
der Absender den zugehörigen Titel ans der Actenlage zutreffender bestimmen
könne.

Euer Wohlgeboren werden daher ersucht, die Veranlassung zu treffen,
dass diese Aufschriften in Hinkunft vom Bureau selbst beigesetzt werden.

Hiebei wird aber eine möglichst kurze Fassung (etwa nur ein oder zwei
Schlagwörter ) zu wählen sein nnd sind ganze Sätze nur im äußersten Falle
zur Anwendung zu bringen.

(Verzeichnis der im Neichsgesetzblatte im Jahre
18S7 pnblieierten Gesetze und Verordnungen .)

Nr . 245 . Verordnung des Justizministers vom
7 . October 1897 , betreffend die Niederlegnng gerichtlicher Znstellungs-
stücke bei dem Gemeindevorsteher in den Städten Wien , Prag , Brünn , Graz,
Triest und Lemberg .*)

Nr . 24V . Concessionsurkunde vom 16 . October
1897 , für die Localbahn Tirschuitz—Wildstein—Schönbach.

Nr . 247 . Kundmachung des Finanzministeriums
vom 17 . October 1897 , betreffend die Errichtung eines Steuer-
und gerichtlichen Depositenamtes in Seletyn in der Bukowina.

Nr . 248 . Verordnung der Ministerien des Innern,
des Handels und des Ackerbaues vom 20 . October
1897 , womit die HZ 12, 23, 38 und 43 der mit Ministcrial-Verordnung
vom 3 . September 1883 (R .-G .-Bl . Nr . 145 ) erlassenen Marktordnung für
den Wiener Central -Viehmarkt in St . Marx abgeändert werden *)

Nr . 24S . Verordnung der Minister der Justiz
und der Finanzen vom 24 . October 1897 , über die Exe-
cutionsführung auf öffentliche, auf bestimmte Namen lautende oder durch
Vinculiernng für einen bestimmten Zweck gewidmete Obligationen.

Nr . 256 Verordnung sämmtlicher k. k. Ministerien
vom 24 . October 1897 , über die Executionsführnng auf Forde¬
rungen an das Ärar oder einen unter öffentlicher Verwaltung stehenden Fond.

Nr . 251 . Verordnung der Minister der Justiz und
der Finanzen vom 24 . October 1897 . über die Behandlung
von freiwilligen Pfandbestellnngen oder Sessionen hinsichtlich der gegen den
Staatsschatz zustehenden , bei staatlichen Lassen zahlbaren Forderungen.

Nr . 252 . Vorschrift  über die Manipulation hinsichtlich der von
Hof -, Staats - und öffentlichen Fondscassen , sowie Lassen der k. und k. Privat-
nnd Familicnfonde anszuzahlenden Dienstbezüge in Absicht auf die Persoual-
einkommensteuer und Besoldungsstener.

Nr . 253 . Kundmachung des Finanzministeriums
vom 23 . October 1897 , betreffend eine Änderung im Umfange des
Amtsgebietes der Finanzbezirks -Directionen Rzeszow und Sanok im Bereiche
der galizischen Finanz -Landes -Direction.

Nr . 254 . Concessionsnrkunde vom 26 . October
1897 , für die Eisenbahn Görz —Haidenschaft.

Nr . 255 . Kundmachung des Finanzministeriums
vom 28 . October 1897 , betreffend die Errichtung eines Hanptzoll-
amtcs II . Claffe auf dem Bahnhofe in Cervignano.

Nr . 256 . Kundmachung des Eiseubahnministeriums
vom 22 . October 1897 , betreffend die Concessionierungeines Netzes
von mit elektrischer Kraft zu betreibenden normalspnrigcn Kleinbahnlinien
in Graz.

Nr . 257 . Concessionsnrkunde vom 4 . November
l897 , für die Eisenbahn Chaböwka—Zakopane.

*) Erscheint in dieser Nummer der „Verordnungen rc ." vollinhaltlich ausgenommen.

Nedacteur : Magistratsrath Dr . Friedrich Edler v. Nadler,
z . B . Wallishausser ' s k. u. k. Hof -Bnchdruckerei , Wien.
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Gesetze und Verordnungen.

I. PmntiiiuiiiM lind Eullcheidungk».
(Erläuterung der Begriffe Schutz - un > Bauuwald .)

Die k. k. n .-ö. Statthalterei hat mit Erlass vom 22 . Mai
1897 , Z . 51892 (M .-Z . 151738/XV ), dem Wiener Magistrate
eine Abschrift des nachstehenden nn sie gerichteten Erlasses des k. k.
Ackerbanministeriums ckäty . 22 . Mai 1897 , Z . 10524/1655,
intimiert:

Im Interesse einer einheitlichen Judicatur der politischen Behörden wird
der k. k. Statthalterei mit Rücksicht ans die häufig auch in Fachkreisen vor¬
kommende Verwirrung in Betreff der Begriffe „ Schutz - und Bannwald " Nach,
flehendes zur eigenen Danachachtnng nnd entsprechenden Verständigung der
Unterbehörden , sowie insbesondere auch der Forsttechniker der politischen Ver¬
waltung bemerkt.

Die Bezeichnung „ Schutzwald " ist dem Forstgesetze vom 3 . December 1852,
N .- G .-Bl . Nr . 250 , fremd ; selbe wird jedoch im Z 6 der Verordnung des
Ackerbanministeriums vom 3 . Juli 1873 , Z . 6953 , betreffend die Handhabung
des Forstgesetzes (8 . Band ^ der Manz ' schen Gesetzsammlung , 10 . Auflage,
Seite 99 ff.) gebraucht.

Hierunter sind daselbst Wälder verstanden , auf welche die 88 6 und 7
des Forstgesetzes Anwendung finden.

Die Bezeichnung „ Schutzwald " in diesem Sinne ist in die Praxis über¬
gegangen und ist ziemlich allgemein üblich.

Dem Gesagten zufolge hat man unter einem „ Schutzwald " einen solchen
zu verstehen , bei welchem die Kriterien der ZZ 6 nnd 7 des Forstgesetzes
zutreffen , welcher also auf einen Boden , der bei gänzlicher Bloßlegung in
breiten Flächen leicht fliegend wird , oder in schroffer , sehr hoher Lage oder
an den Ufern größerer Gewässer , wenn jene nicht etwa  durch Felsen gebildet
werden , dann an Gebirgsabhängen , wo Abrutschnngen zu befürchten sind , sich
befindet.

Bei Vorhandensein dieser Kriterien ist die Verpflichtung zur ein¬
geschränkten Bewirtschaftung im Sinne der W 6 und 7 des Forstgesetzes

gegeben ; diese Wälder dürfen daher nur so bewirtschaftet werden , wie es die
gedachten zwei Gesetzesparagraphen vorschreiben.

Die Eigenschaft eines Waldes , „ Schutzwald " zu sein , ist unmittelbar im
Gesetze gegründet nnd es bedarf nicht erst eines besonderen Erkenntnisses , durch
welches das Vorhandensein jener Eigenschaft festgestellt und die Verpflichtung
zur entsprechenden Bewirtschaftung ausgesprochen wurde.

Durch die Anordnung der W 6 und 7 des Forstgesetzes , soll dem Wald¬
boden die Produetivität gesichert nnd der Waldbestand erhalten werden.

Die beschränkenden Bestimmungen dieser Paragraphen sind im Interesse
der betreffenden Waldgrundstücke selbst gelegen.

Die Bezeichnung „ Bannwald " wird in den 19 nnd 20 des Forst¬
gesetzes selbst gebraucht.

Ein Wald ist erst dann „ Bannwald " , bis er in Bann gelegt , d . h . bis
durch ein Erkenntnis ausgesprochen ist, dass der Wald in bestimmter , ein¬
geschränkter Weise zu bewirtschaften ist, damit hiedurch Personen , Staats - oder
Privatgnt gegen Lawinen , Felsstürze , Steinschläge , Rutschungen rc . gesichert
werden.

Für das Vorhandensein der Kategorie „Bannwald " ist ein rechtskräftiges
Bannlegungs -Erkenntnis diebegrifflicheVoraussetzung . Die Bannlegung , d . i . die
Verhängung von Wirtschaftsbeschränknngen erfolgt zwar zur Erhaltung des
Waldbestandes , aber nicht im Interesse desselben , sondern damit der Wald
elementare Gefahren , die häufig außerhalb desselben ihren Ursprung haben
nnd Menschen oder Objecte bedrohen , abwehre oder mindere . Daraus erklärt
sich, dass die Bannlegung Entschädigungsansprüche seitens des Waldbesitzers im
Gefolge haben kann , was bei einem „ Schutzwald " ausgeschlossen ist.

2 .
(Gewerbebetrieb in Österreich von in Ungarn be¬

steuerten Gewerbetreibenden .)
Die k. k. Statthalterei hat dem magistratischen Bezirksamte

für den XII . Bezirk mit Erlass vom 9 . Jnni 1897 , Z . 46333
(B .-A .-Z . 20052/XII . Bezirk ), Nachstehendes zur Kenntnis gebracht:

Die k. k. Statlhalterei findet dem Necnrse des I . C . jnn ., Geflügel-
Händlers in Mitter - Pnllendorf , gegen das dortämtliche Erkenntnis vom
2 . Angnst 1896 , Z . 18273/830 , mit welchem derselbe wegen unbefugten Be-
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triebes des Geflügelhandels am Bahnhofe in Hetzendorf mit 100 fl. bestraft
wurde , beim Mangel des Thatbestandes der angeschuldeten Übertretung Folge
zu geben und das obige Erkenntnis zu beheben , da es einem ungarischen
befugten Handelstreibenden nicht verwehrt werden kann , seine Ware ebenso
wie ein österreichischer Handelsmann im Grunde des Z 41 der Gewerbe¬
ordnung überallhin an Gewerbslente , die solche Artikel sichren , auf Bestellung
zn liefern . , ,

Die Beilagen des Berichtes vom 22 . Jänner 1897 , Z . 2431 , folgen un
Anschlüsse zurück.

2 .

(Vorkehrungen gegen Überschwemmungen .)
Die k. k. n .- ö- Statthalterei hat unterm 28 . August 1897,

Z . 79535 (M .-Z . 165489/XIV ) , an die Bezirkshauptmaunschaften
non Amstetten , Melk , Krems , Tulln , Korneuburg , Floridsdorf und
Bruck an der Leitha nachstehenden Erlass gerichtet ( vergleiche den
Statthalterei -Erlass vom 26 . Jänner 1891 , Z . 961 Magistrats-
Verordnungsblatt ex 1891 , S . 48 )s und den Statthalterei -Erlass
vom 14 . August 1897 , Z . 75013 »Amtsblatt Nr . 70 „ Gesetze,
Verordnungen rc. " , VIII , Nr . 31 , S . 81Z) :

Anlässlich des im Sommer des Henrigen Jahres in der Donau ein¬
getretenen Hochwassers wurde allenthalben die Wahrnehmung gemacht , dass
die sür den Fall einer Überschwemmung nochwendigen Vorkehrungen nicht in
ausreichendem Maße getroffen worden waren , insbesondere sich ein Mangel
an Kähnen fühlbar gemacht hat und eine eigentliche Organisation des Nach¬
richtendienstes nahezu gänzlich gemangelt hat.

Die Ursachen dieser beklagenswerten Mängel beziehungsweise Unter¬
lassungen können nur darauf zurückgeführt werden , dass den Bestimmungen
des h . o. Erlasses vom 26 . Jänner 1891 , Z . 961 , in ganz unzureichendem
Maße entsprochen worden ist.

Indem ich dem Herrn Bezirkshauptmann diesen Erlass zur strengsten
Danachachtung in Erinnerung bringe und ein Druckexemplar desselben beifüge,
sehe ich mich noch zu folgenden Bemerkungen veranlasst.

Die von den einzelnen Herren Bezirkshauptmännern bisher erstatteten
Berichte haben zu der Annahme berechtigt , dass den Gemeinden ausgiebige
Belehrungen erlheilt worden seien , allerorten Überschwemmungs - Comites existieren
und das zu Rettnngsactionen erforderliche Material vorhanden und jederzeit
erreichbar sei.

Ganz besonders wäre dies aber in jenen Gemeinden und Ortschaften
als selbstverständlich vorausznsetzen gewesen , wo fast alljährlich schon bei Hoch¬
wässern geringeren Grades Überflutungen eintreten.

Die Erfahrungen des letzten Jahres haben aber gelehrt , dass es in
zahlreichen Fällen an dem nöthigeu Materiale fehlte ; ein sicher fnnctionierender
Nachrichtendienst aber fast nirgends eingerichtet war , die Thatsachen sonach mit
dem Inhalte der einzelnen Berichte nicht im Einklänge stehen.

Der Herr Bezirkshauptmann werden daher eingeladen , anlässlich der
Nepnblicierung des Erlasses vom 26 . Jänner 1891 , Z . 961 , Ihren ganzen
persönlichen Einfluss sowohl im belehrenden und beratenden , als auch im
überwachenden Sinne geltend zu machen , dass die Gemeinden ihren hier in
Betracht kommenden besonderen Verpflichtungen zum Schutze der Person und
des Eigenthums in vollem Maße Nachkommen , wobei für den gegenteiligen
Fall nach den Bestimmungen des durch das Gesetz vom 6 . Mai 1888 , L.-G .-
nnd V .-Bl . Nr . 33 , abge 'änderten Z 98 der Gemeindeordnnng für Nicder-
österreich vom 31 . Mai 1864 , L.- G .- und V .-Bl . Nr . 5 , vo^zugehen sein wird.

Ein besonderes Augenmerk muss auf eine zweckmäßige , von Zufällig¬
keiten möglichst unabhängige Organisation des Nachrichtendienstes gerichtet
werden.

Nachdem zumeist seitens des Central -Comite 's für Überschwemmungs-
Angelegenheiten in Wien die wichtigen Wasserstaudsnachrichten , beziehungsweise
Nachrichten über den Eisgang auf der Donau den Beztrkshanptmannschaften
znkommen , muss die Vermittlung der Nachrichten an die Ortschaften genau
sestgestellt werden , dies umsomehr , weil eine directe Verständigung der Gemeinden
durch das Central -Comitö nur dort platzgreifeu kann , wo sich solche Gemeinden
bei dem Central - Comito besonders anfragen.

Es erscheint daher sür jeden politischen Bezirk die Centralisierung des
Nachrichtendienstes am Sitze der Bezirkshauptmannschaft unerlässlich.

Ich wiederhole stier neuerlich , dass ich erwarte , dass der Herr Bezirks¬
hauptmann Ihren persönlichen Einfluss geltend machen , dass für die Zukunft
im Falle der Überschwemmungsgefahr oder einer Überschwemmungskatastrophe
der zum Zwecke der Hilfe in Bewegung gesetzte Apparat einheitlich und sicher
sunctioniere.

Damit der Herr Bezirkshauptmann sich aber auch versichert halten könne,
dass die Gemeinden ausreichende Vorsorge getroffen haben , erscheint es un¬
erlässlich , und ztflar besonders in jenen Ortschaften , welche infolge ihrer
niedrigen Lage Überschwemmungen am meisten ansgesetzt sind , die Über¬
zeugung  zu ' verschaffen , dass -die nöthigeu Anstalten auch thatsächlich getroffen
worden sind.

Zum Zwecke der Evidenthaltnng bei der Statthalterei fordere ich den
Herrn Bezirkshauptmann schließlich ans , von nun an alljährlich,  und
zwar nachdem die Gemeinden über die Bildung der Uberschwemmnngs-
Comitös der Bezirkshauptmannschaft im Monate October zu berichten haben,

bis 10 . November  über die in ihrem Amtsbezirke gemäß des Statthalterei-
Erlasses vom 26 . Jänner 1891 , Z . 961 , eingeleitete Action über die Organi¬
sierung des Nachrichtendienstes und das vorhandene Rettnngsmateriale Bericht
zn erstatten , für dessen Inhalt der Herr Bezirkshanptmann persönlich ver¬
antwortlich gemacht werden.

Den Bericht sür dieses Jahr gewärtige ich ebenfalls bis 10 . Novem¬
ber 1897.

4 .
(Berechtigung der Fnhrwerksbesitzer , Jnstandsetznngs-
arbeiten an ihren Betriebsmitteln durch sogenannte

Hanssattlereien re. vorzunehmen . )
I.

Die k. k. n .- ö. Statthalterei hat mit Erlass vom 5 . Sep¬
tember 1897 , Z . 58810 (G .- Z . 28159/VII . Bezirk ), dem
magistratischen Bezirksamte für den VII . Bezirk Nachstehendes zur
Kenntnis gebracht:

Das hohe k. k. Ministerium des Innern hat mit dem Erlasse vom
19 . Juni 1897 , Z . 16892 , Nachstehendes anher eröffnet:

Mit Entscheidung vom 27 . März d. I ., Z . 25792 , hat die k. k. Statt¬
halterei dem Recnrsc der Genossenschaft der Niemer , Peitschenmacher rc . in
Wien gegen den Bescheid des magistratischen Bezirksamtes für den VIl . Bezirk
vom 15 . Jänner 1897 , Z . 38290 ex 1896 , mit welchem ein strafweiscs Ein¬
schreiten gegen den Fnhrwerksbesitzer Eduard Nenter,  welcher in seinem Ge¬
schäftsbetriebe zur Vornahme von Reparatursarbeiten an seinem Geschirr - und
Wagennwteriale Ricmergehilfen verwendet , abgelehnt und ausgesprochen wurde,
dass in diesem Vorgänge ein unbefugter Gewerbsbetrieb im Sinne der Ge¬
werbeordnung nicht erblickt werden kann , bezüglich des letzrerwähntcn
Theiles des angefochtenen Bescheides ans den Gründen derselben keine Folge
gegeben.

Sofern mit den Entscheidungen der ersten und zweiten Instanz das
Begehren der genannten Genossenschaft , es sei dem unbefugten Treiben des
erwähnten Fuhrwerksbesitzers Einhalt zn thun und demselben der Auftrag zu
ertheilen , seine „ handwerksmäßigen " Gehilfen zn entlassen , abgelehnt wurde,
findet das Ministerium des Innern im Einvernehmen mit dem hohen Handels¬
ministerium dem rechtzeitig eingebrachten Recnrse des Genossenschaftsvorstehers
keine Folge zu geben und auszusprechen , dass der Fnhrwerksbesitzer Eduard
Reuter  berechtigt ist , die in Rede stehenden Arbeiten durch seine Bediensteten,
gleichviel ob dieselben überhaupt einer und welcher Gewerbekategorie sie an¬
gehören , vornehmen zu lassen.

Für den mehrgenauuten Fnhrwerksbesitzer bildet nämlich die Vornahme
von Reparatnrsarbeiten an seinem Geschirr - und Wagenmateriale keine gewerb¬
liche Thätigkeit im Sinne des Artikels IV des Knndmachnngspatentes zur
Gewerbeordnung vom 20 . December 1859 und ist derselbe daher in seinem
Verfügnngsrechte , diese Verrichtung selbst zn besorgen oder durch seine Be¬
diensteten besorgen zu lassen , durch die Gewerbeordnung in keiner Weise
beschränkt.

Hiedurch wird der von der competenten Gewerbebehörde zn beurteilen¬
den Frage , ob und inwiefern in dem concreten Falle Riemergehilfen be¬
rechtigt erscheinen , ohne unter einem befugten Meister zn stehen , durch
gewerbsmäßige Ausübung des Handwerkes ihren Erwerb zn suchen , in keiner
Weise vorgegriffen.

Die Beilagen des Berichtes vom 17 . Mai 1897 , Z . 15947 , folgen zur
weiteren Veranlassung im Anschlüsse zurück.

II.

Die k. k. n .-ö. Statthalterei hat unterm 23 . September 1897,
Z . 86086 (Z . 31146/IV . Bez .) , dem magistratischen Bezirksamte
für .den IV . Bezirk nachstehende Entscheidung zur Kenntnis gebracht:

Die k. k. Statthalterei findet über die nach Ablauf der Recnrsfrist ein-
gebrachte Vorstellung des I . I . und der K. I, , Großfuhrwerksbesitzer in
Wien , gegen den d. ä . Bescheid vom 14 . Juni 1897 , Z . 31300 ox 1896 , mit
welchem den Genannten unter Androhung der gesetzlichen Straffolgen , das
weitere Halten von Riemer - und Sattler - , Huf - und Wagenschmiedgehilfen,
als Überschreitung ihrer Gewerbebesugnisse untersagt wurde , der angefochtene
Bescheid von amtswegen zn beheben , da Fnhrwerksbesitzer berechtigt sind,
Hnsbeschlags - sowie sonstige Jnstandhaltnngsarbecken an ihrem Betriebsmateriale
durch ihre Hilfsarbeiter ohne Rücksicht ans deren sonstige Profession ausführeu
zn lassen.

Die Beilagen des Berichtes vom 14 . September 1897 , Z . 23246 , folgen
zur weiteren Veranlassung im Anschlüsse zurück.

III.

Die k. k. n .- ö. Statthalterei hat mit Erlass vom 6 . November

1897 , Z . 98412 (M .-Z . 211818/XVII ), dem Wiener Magistrate
Nachstehendes zur Kenntnis gebracht:

Das hohe k. k. Ministerium des Innern hat mit dem Erlasse vom
19 . October 1897 , Z . 27295 , Nachstehendes eröffnet:

Mit der Entscheidung der k. k. Statthalterei vom 27 . April 1897,
Z. 30696, wurde die Entscheidung des Wiener magistratischen Bezirksamtes
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für den XIX . Bezirk vom 13 . Februar 1897 . Z . 1253 , betreffend die Ab¬
lehnung der Einleitung einer Strafamtshandlung wider die Fuhrwerks¬
besitzer Andreas Engel  ssn ., Andreas Engel  jun ., Martha Schreiber,
Rudolf Wannenmacher  und Friedrich Stutz Per,  sämmtliche in Wien,
wegen Haltens von Wagnergehilfen zur Vornahme von Wagnerarbeiten an
ihren Wagen , bestätigt.

Im gleichen Sinne hat die k. k. Statthaltcrei unterm 29 . März 1897,
Z . 26617 , auch hinsichtlich der vollkommen analogen , in Betreff des Fuhr¬
werksbesitzers Johann Mär kl in Wien erflossenen Entscheidung des Wiener
magistratischen Bezirksamtes für den XIV . Bezirk vom 11. Februar 1897,
Z . 1908 , entschieden.

Insoweit nun mit diesen beiden Statthalterei -Entscheidungen die Ein¬
leitung der Strafamtshandlung gegen die vorgenannten sechs Fnhrwerksbesitzer
wegen Übertretung der Gewerbeordnung abgelehnt wurde , werden die beiden
gegen diese Entscheidungen gerichteten Necurse der Genossenschaft der Wagner
in Wien wegen mangelnder Necurslegitimation als unstatthaft zurückgewiesen.

Insoweit dagegen mit den beiden recurrierten Entscheidungen implioito
auch über das weitere in den den Verhandlungen zugrunde liegenden Ein¬
gaben der Genossenschaft der Wagner ääto . 20 . December 1896 gestellte
Petit , „diesem unbefugten Treiben der obigen Fnhrwerksbesitzer Einhalt
zu thnn und dieselben zu Verhalten , ihr ? handwerksmäßigen Gehilfen zu ent¬
lassen", abweislich abgesprochen wurde , findet das k. k. Ministerium des
Innern im Einvernehmen mit dem k. k. Handelsministerium den beiden
Necursen der genannten Genossenschaft keine Folge zu geben.

Diese Entscheidung beruht auf der Erwägung , dass die sechs oben
angeführten Personen in ihrer Eigenschaft als Fnhrwerksbesitzer zwar nicht
speciell zur Haltung von Schmied - und Wagnergehilfen berechtigt , wohl aber
befugt sind, die Vornahme von Wagnerarbeiten in ihrem Geschäftsbetriebe
durch ihre Bediensteten — gleichviel ob dieselben überhaupt einer und welcher
Gewerbekategorie sie angehören — vornehmen zu lassen, weil für sie die in
Rede stehenden Arbeiten keine gewerbliche Thätigkeit im Sinne des Artikels IV
des Kundmachnngspatentes zur Gewerbeordnung vom 20 . December 1859,
R .-G .-Bl . Rr . 227 , bilden und die Genannten daher in ihrem Verfügnngs-
rechte, durch welche Personen sie diese Arbeiten besorgen lassen wollen , durch
die Gewerbeordnung in keiner Weise beschränkt erscheinen.

Hiedurch wird der von der kompetenten Gewerbebehörde zu beurtheilen-
den Frage , ob und inwiefern im concreten Falle Wagnergehilfen berechtigt
sind , ohne unter einem befugten Meister zu stehen, durch gewerbsmäßige
Ausübung des Handwerkes ihren Erwerb zu suchen, in keiner Weise vor¬
gegriffen.

Hievon wird der Wiener Magistrat zur eigenen Wissenschaft, mit dem
Aufträge in die Kenntnis gesetzt, die genannten zwei magistratischen Bezirks¬
ämter hievon unter Ausfolgnng ihrer im Anschlüsse mitfolgenden Bezugsacten
zur weiteren Veranlassung in die Kenntnis zu setzen.

5 .

(Nachtragsverzeichnis der Verpflegsgebnren Pro
in den öffentlichen Heilanstalten Ungarns .)

Das königl . ung . Ministerium des Innern hat dem Wiener
Magistrate mit Note vom 6 . September 1897 , Z . 85177/VI
(M .-Z . 176688 ), nachfolgendes Nachtragsverzeichnis der täglichen
Verpflegsgebüren pro 1897 in den öffentlichen Heilanstalten
Ungarns übermittelt:
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1. Jän . bis 31 . Dec.

1897
1. Jän . bis 31 . Dec.

6 .
(Gewerbliche Unterrichtsanstalten , deren Zeugnisse
znin Antritte von handwerksmäßigen Gewerben

berechtigen .)
Verordnung des Handelsministers im Einvernehmen mit

dem Minister für Cnltus und Unterricht vom 13 . September
1897 ( N .-G .-Bl . Nr . 219 ) , betreffend die Bezeichnung von
gewerblichen Unterrichtsanstalten , deren Zengniffe zum Antritte
von handwerksmäßigen Gewerben berechtigen:

In Ergänzung der Ministerialverordnnngen vom 17 . September 1883
(R .-G .-Bl . Nr . 150 ), vom 24 . April 1885 (N .-G .-Bl . Nr . 57 ), vom 20 . Oktober
1887 (N .-G .-Bl . Nr . 121 ), vom 25 . März 1891 (R .-G .-Bl . Nr . 50 ) und
vom 29 . Mai 1893 (N .-G .-Bl . Nr . 97 ), betreffend die Bezeichnung von
gewerblichen Unterrichtsanstalten , deren Zeugnisse beim Zutreffen der sonstigen
gesetzlichen Voraussetzungen znm Antritte von handwerksmäßigen Gewerben
berechtigen , wird Nachstehendes verordnet:

In die Liste der gewerblichen Unterrichtsanstalten , deren Zeugnisse über
den mit Erfolg zurückgelegten Besuch dieser Anstalten znm Antritte und selb¬
ständigen Betriebe der betreffenden handwerksmäßigen Gewerbe berechtigen,
werden folgende gewerbliche Fachschulen ausgenommen:

uä 1. in Betreff des Drechslergewerbes : die Fachschule für Holzindustrie
an der Staatsgewerbeschule in Lemberg;

all 3 . in Betreff des Handwerkes der Feinzeugschmiede : die mechanisch¬
technische Werkmeisterschule an der deutschen Staatsgewerbcschnle in Pilsen
und die Werkmeisterschule für mechanisch-technische Gewerbe an der böhmischen
Staatsgewerbeschule in Pilsen;

aä 5. in Betreff des Handwerkes der Gürtler und Bronzewaren-
Erzenger : die Fach - und Specialschule für die kunstgewerbliche Bearbeitung
der Metalle an der Knnstgewerbeschule in Prag;

aä 6 . in Betreff des Handwerkes der Gold -, Silber - und Juwelen¬
arbeiter , beziehungsweise der Gold - und Silberarbeiter : die Fach - und
Specialschule für kunstgelverbliche Bearbeitung der Metalle an der Knnst¬
gewerbeschule in Prag und die Bijonterie -Abtheilung an der kunstgewerblichen
Fachschule in Gablonz;

aä 9 . in Betreff des Handwerkes der Schlosser : die mechanisch-technische
Werkmeisterschule an der deutschen Staatsgewerbcschnle in Pilsen , die Werk¬
meisterschule für mechanisch-technische Gewerbe an der böhmischen Staats-
gewerbeschnle in Pilsen und die Abtheilung für Bau - und Kunstschlosserei an
der Staatsgewerbeschule in Lemberg;

aä 10 . in Betreff des Handwerkes der Tischler : die Werkmeisterschule
für mechanisch-technische Gewerbe an der Staatsgewerbeschule in Bielitz , die
Abtheilung für Tischlerei an der Fachschule für Holzbearbeitung in Gottschee
und die Fachschule für Holzindustrie au der Staatsgewerbcschnle in Lemberg.

Ferner berechtigen die Zeugnisse der Werkmeisterschule für mechanisch -
technische Gewerbe an der böhmischen Staatsgewerbeschule in Pilsen zum
Antritte des Gewerbes der Grobschmiede ; die Zeugnisse der Werkmeisterschule
für mechanisch-techuische Gewerbe an der Staatsgewerbeschule im X . Wiener
Gemeindebezirke zum Antritte des Mechanikergewerbes ; die Zeugnisse der
Damenschule für Kunststickerei an der Kunstgewerbeschule in Prag znm Antritte
des Gewerbes der Posamentierer , Gold - und Silbersticker ; die Zeugnisse der
Lehrwerkstätte für Schuhmacher in Alt -Sandez znm Antritte des Schuhmacher¬
gewerbes , dann die Zeugnisse der Fach - nud Specialschule für Blumenmalerei
an der Knnstgewerbeschule in Prag , der Abtheilung für Decorationsinalerei
der Staatsgewerbeschule in Lemberg und der Abtheilung für decorative Malerei
an der Staatsgewerbeschule in Krakau zum Antritte des Zimmerinalergewerbes.

Endlich wird den Abgangszeugnissen der Fach - und Specialschule für
kunstgewerbliche Bearbeitung der Metalle an der Kunstgewerbeschule in Prag
die Niechtswirksamkeit des Befähigungsnachweises für das Schlossergewerbe,
sowie den Abgangszeugnissen der Fach - und Specialschnle für Holzschnitzerei
an dieser Knnstgewerbeschule die Nechlswirksamkeit des Befähigungsnachweises
für das Tischlergewerbe , und zwar unter der Voraussetzung zuerkaum , dass
die Absolventen dieser Fach - und Specialschnlen vor ihrem Eintritte in eine
dieser Schulen eine mindestens zweijährige Verwendung in dem betreffenden
Gewerbszweige Nachweisen können.

7 .
(Verpflichtung der Gewerbebehördeu zur Vidierung
der Arbeitsordnungen gemäß K 88 w der Gewerbe¬

ordnung . )
Die k. k. n .- ö . Statthalterei hat mit Erlass vom 13 . Sep¬

tember d. I ., Z . 40817 (M .-Z . 185171/XVII ) , dem Wiener
Magistrate Nachstehendes bekanntgegeben:

Über die mit dem d. ä . Berichte vom 20 . März d. I ., Z . 55094 , vor¬
gelegte Beschwerde der Genossenschaft der Huf - und Wageuschmiede in Wien
gegen den Bescheid des magistrattschen Bezirksamtes für den X. Bezirk vom
20 . Jänner 1897 , Z . 17693 ex 1896 , mit welchem die Vidierung einer
Arbeitsordnung aus dem Grunde verweigert wurde , weil der betreffende Ge-
werbsinhaber nach dem Umfange seines Betriebes zur Führung einer Arbeits-

1*
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ordnnng im Sinne des Z 88 a Gew .-Ordg . nicht verpflichtet ist, wird dem
Wiener Magistrate unter Bezugnahme auf seinen Gremialsitzungs -Beschlnss
vom 15 . Jänner 1897 und die auf Grund desselben erfolgte Anweisung der
magistratischen Bezirksämter vom 18 . Jänner 1897 , Z . 116895 , eröffnet , dass
die Verweigerung der Vornahme der Prüfung und Vidierung von Arbeits¬
ordnungen für Gewerbsunternehmungen , für welche die Voraussetzungen des
H 88 a Gew .-Ordg . nicht zutresfen , weder den Intentionen des Gesetzes, noch
dem praklischen Bedürfnisse entspricht , da auch ein Gewerbsinhaber , welcher
nach Z 88 a Gew .-Ordg . zur Führung einer Arbeitsordnung nicht verpflichtet
ist, zweifelsohne berechtigt ist, sich einer solchen zu bedienen , und es im Interesse
der Schaffung klarer Verhältnisse zwischen Arbeitsgeber und Arbeitsnehmer
nur erwünscht ist, wenn auch seitens der vorerwähnten Gewerbsinhaber von
diesem Rechte Gebrauch gemacht wird . Da aber Arbeitsordnungen eine Gewähr
für die Gesetzmäßigkeit ihres Inhaltes und damit auch für die Erfüllung
ihres Zweckes nur dann bieten , wenn sie von der Gewerbebchörde geprüft
und mit ihrem Visum versehen sind, so hat dieselbe über das Ansuchen eines
Gewerbsinhabers , ohne Rücksicht, ob derselbe zur Führung einer Arbeits¬
ordnung verpflichtet ist oder nicht, die Prüfung der vorgelegten Arbeitsordnung
vorzunehmen und , falls dieselbe nichts Gesetzwidriges enthält , das Visum zu
ertheileu . Selbstverständlich kann dieses Visum immer nur über specielles An¬
suchen von Fall zu Fall und nicht etwa für eine von wem immer ausge¬
arbeitete Muster -Arbeitsordnung ertheilt werden.

8 .
(Versichermlgszilstci »rdrg1cit von Betrieben , die in die
Territorien verschiedener Arbeiter - Versicherungs¬

anstalten übergreisen .)
Die k. k. n .- ö. Statthalters hat mit Erlass vom 15 . Septem¬

ber 1897 , Z . 8i497 ( M .-Z . 177670 ) , dem Wiener Magistrate
Nachstehendes zur Kenntnis gebracht:

Die sämmtlichen territorialen Arbeiter -Unfallversicherungsanstalten haben
sich in Angelegenheit der Versichernngszuständigkeit von Betrieben , die in die
Territorien verschiedener Anstalten übergreifen , über ein Vorgehen geeinigt,
welches den nachstehenden Grundsätzen entspricht:

1. Die ständigen Filialbetriebe sind als selbständige Teilbetriebe nach
ihrem Sitze zu beurtheilen.

2 . Justallations - und Montage -, sowie überhaupt vorübergehende Arbeiten,
welche der Hauptsache nach mit von dem Hauptunternehmen bezogenen , von
diesem erzeugten oder in den Handel gebrachten Materialien (Röhren , Maschinen
u . dgl .) ausgeführt werden , sind nach dem Sitze des Hauptuntcrnehmens ver-
sichcrungSznständig.

3 . Bauausführungen , wenngleich zeitlich begrenzt , bei denen entweder der
Unternehmer selbst oder ein von ' ihm bestellter fachkundiger Leiter den Bau
an Ort und Stelle leitet , sind ausschließlich nach dem Orte der Ballführung
zu beurtheilen . Dies wird insbesondere dann zutresfen , wenn die Arbeiter an
Ort und Stelle ausgenommen werden und das Materiale aus den nächst-
gclcgcncn Bezugsquellen bezogen wird.

4 . Dagegen sind kleinere Ballführungen , Reparaturen am Lande , ins¬
besondere sogenannte Küfelarbeiten , welche von in der Nähe der Grenze sess¬
haften Gewerbetreibenden außerhalb des Territoriums mit unter ihrer Meister¬
schaft stehenden Arbeitern , vielfach unter Benützung der am Betriebssitze vor¬
handenen Materialien ausgeführt werden , als zum Betriebe gehörig mit ihm
zu versichern.

Da diese Grundsätze dem Gesetze entsprechen, hat das hohe k. k. Ministe¬
rium des Jnneru mit Erlass vom 28 . August 1897 , Z . 25910 , seine Zu¬
stimmung dazu ausgesprochen , dass dieselben in einzelnen Fällen zur Richt¬
schnur genommen werden , wobei es jedoch die Voraussetzung aussprach , dass
die Versicherungsanstalten nicht ohne gewichtige Gründe einzelne Bauaus¬
führungen eines Bau -, Maurer - oder Zimmermeisters , insbesondere an den
Grenzen ihres Territoriums als selbständige Betriebe auffassen , beziehungsweise
dass sie bei Anwendung der bezeichneten Grundsätze die bestehenden Verhältnisse
nach Thunlichkeit berücksichtigen werden.

Diese Grundsätze werden mit der Weisung bekanntgegeben , in jenen
Fällen , in welchen es sich um die Verpflichtung eines Bctriebsnnternehmcrs
zur Anmeldung eines Betriebes zur Unfallversicherung handelt , nach diesen
Grundsätzen vorzugehen , insbesondere also vorkommenden Falles die besondere
Anmeldung von Teilbetrieben eines Unternehmens , welche nach Punkt 1 oder 3
der Grundsätze als selbständige Betriebe aufzufassen sind, bei der nach deren
Betriebsart zuständigen Anstalt zu veranlassen.

Die magistratischen Bezirksämter werden hievon unmittelbar in
Kenntnis gesetzt.

S.
(Verbot des Hausierhandels im Gebiete der Stadt

Löcse sLeritscharrl . )
Die k. k. n .- ö. Statthalterei hat mit Erlass vom l4 . Sep¬

tember 1897 , Z . 82761 (M .-Z . 173993 ) , dem Wiener Magi¬
strate Nachstehendes zur Kenntnis gebracht:

Laut Mittheilung des königl . ungar . Handelsministeriums vom 7. August
1897 , Z . 43688/V1 , ist die Ausübung des Hausierhandels auf dem Gebiete
der Stadt Löcse (Leutschau) im Szepeser Comitate unter Anfrechthaltung der im

§ 17 der bestehenden Hansiervorschristen und in den diesen Paragraphen er¬
gänzenden Nachtragsverordnnugen den Bewohnern gewisser Gegenden ge¬
währten Rechte verboten worden.

Hievon wird der Magistrat infolge Erlasses des hohen k. k. Ministeriums
des Innern vom 4 . September 1897 , Z . 27387 , mit Beziehung auf ß 10 des
Hausierpatentes zur eigenen Danachtuug und Verständigung der Unterbehörden
in Kenntnis gesetzt.

ir >.

(Berechtigung der sogenannten Marktvietnalien-
händler zum Verkauf von Sauerkraut und Saner-

rnben .)
Entscheidung des k. k. Verwaltungsgerichtshofes vom 16 . Sep¬

tember 1897 , Nr . 4765 ( M .-Z . 216285 ) :

Im Namen Seiner Mageftät des Kaisers!
Der k. k. Verwaltungsgerichtshof hat unter dem Vorsitze des k. k.

Seuatspräsidenten Dr . Ritter Böhm v. Bawerk,  in Gegenwart der Näthe
des k. k. Verwaltungsgerichtshofes k. k. Senatsprüsideuteu v. Stransky,
k. k. Hofräthe Ritter v. Hennig , Dr . Haberer und Zeuker,  dann des
Schriftführers k. k. Bezirks -Commissärs v. Görtz , über die Beschwerde der
Genossenschaft der Sauerkräutler , Sauerkraut - und Sauerrüben -Verschleißer iu
Wien gegen die Entscheidung des k. k. Ministeriums des Innern (eiuver.
nehmlich mit dem k. k. Handelsministerium ) vom 29 . Juli 1896 , Z . 22227,
betreffend Abgrenzung des Gewerbebefugnisses der Marktvictualienhändler in
Wien , nach der am 16. September 1897 durchgeführten öffentlichen münd¬
lichen Verhandlung , und zwar nach Anhörung des Vortrages des Referenten,
sowie der Ausführungen des Hof- und Gerichtsadvocaten Dr . Robert Pa tt ai
in Wien , in Vertretung der Beschwerde, und des k. k. Sectionsrathcs
Freiherrn v. Schwartzenan,  in Vertretung des belangten k. k. Ministeriums
des Innern , zu Recht erkannt:

Die Beschwerde wird als unbegründet abgewiesen.

Entscheidnngsgründe:
Mit der Entscheidung des Ministeriums des Innern vom 18 . Mai 1894,

Z . 8494 , wurde im Einvernehmen mit dem Handelsministerium in Bestätigung
der im Grunde des Z 36 der Gewerbeordnung gefällten Entscheidung der
n .-ö. Statthalterei vom 7 . November 1893 , Z . 76754 , ausgesprochen , dass
die Marktvictualienhändler ohne festes Verkaufsgewölbe in Wien zum Verkaufe
von Sauerkraut und Sauerrüben berechtigt seien, da dies Marktartikel sind,
deren Verschleiß den Victnalienhändlern nicht abgesprochen werden könne.

Gegen diese Entscheidung ist Hiergerichts eine Beschwerde der Genossen¬
schaft der Sanerkräntler rc. nicht überreicht worden.

Über Anregung der Genossenschaft der Victnalienhändler ohne Verkanfs-
gewölbe in Wien wurde ebenfalls auf Grund des ß 36 , Absatz 2 G .- O ., mit
dem Erlasse der n .-ö. Statthalterei vom 9. Februar 1896 , Z . 120056 , vom
Jahre 1895 ein Verzeichnis jener Artikel aufgestellt , welche die ihr Gewerbe
iuueichalb des Wiener GemcindegebieteS ausübenden sogenannten Markt¬
victualienhändler feilbieten dürfen . In diesem Verzeichnisse ist unter Post 9
angeführt „Kraut und Rüben frisch und gesäuert " .

Gegen diesen Erlass wurden Necurse eingebracht ; so auch von der Ge¬
nossenschaft der Sanerkräntler rc. in Wien , welche speciell die Post 9 insofern
anfocht , als damit den Marktvictualieuhüudlern auch der Verkauf von Kraut
und Rüben „gesäuert " gestattet wurde.

Diesem Recurss gab das Ministerium des Innern mit der vorliegend
angefochtenen Entscheidung vom 29 . Juli 1896 , Z . 22227 , im Einvernehmen
mit dem Handelsministerium keine Folge , da die erwähnte Berechtigung den
Marktvictualienhändlern mit der oben angeführten Ministerial -Entscheidnng
zugesprochen wurde , mithin in dieser Hinsicht eine r68 juäieata vorliege . Im
übrigen wurde die Statthalterei -Entscheidung , womit überhaupt ein Ver¬
zeichnis der den Wiener Marktvictualienhändlern Anstehenden Verkaufsartikel
festgesetzt wurde , über die übrigen Necurse wegen mangelhaften Verfahrens
behoben , da die uiederösterreichische Handels - und Gewerbekammcr bei Abgabe
ihres der Statthalterei -Entscheidung zugrunde liegenden Gutachtens nicht alle
betheiligten Genossenschaften gehört hatte.

Die Genossenschaft der Sanerkräntler rc. macht in ihrer gegen diese
Entscheidung Hiergerichts überreichten Beschwerde geltend , dass die Berufung
auf eine ros juciicata nicht zulässig sei, weil die Frage , was in eine Ge¬
werbeberechtigung falle , eine Frage des öffentlichen Rechtes und der öffent¬
lichen Interessen sei, in solchen Fragen aber von einw rss juäieata , nicht
gesprochen werden könne.

Diese Einwendung ist deshalb unbegründet , weil , wenn auch nicht in
Abrede gestellt werden kann , dass die Frage über die zum Marktverkehre zn-
gelasseneu Artikel die öffentlichen Interessen berührt , die gegenseitige Ab¬
grenzung der Gewerbebefngnisse einzelner Kategorien von Gewerbetreibenden
doch zunächst die — allerdings ans dem öffentlichen Rechte entspringenden —
Rechte der hiebei betheiligten Parteien berührt.

In dem vorliegenden Falle ist nun durch die Entscheidung des
Ministeriums des Innern vom 18 . Mai 1894 , Z . 8494 , in rechtskräftiger und
für beide betheiligten Genossenschaften, d. i. für jene der Sanerkräntler rc. und
für jene der Victnalienhändler ohne festes Verkanfsgewölbe (Marktvictnalien-
händler ) rechtswirksamerweise ausgesprochen worden , dass den Markt-
victnalienhändlern das Recht zum Verkaufe von „ Kraut und Rüben gesäuert"
zusteht.
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An diesem Ausspruche kann nun , wenn die kompetenten Behörden nicht
aus öffentlichen Rücksichten,, ans Grund des Gesetzes vom 4 . Juli 1896,
R .-G .-Bl . Nr . 205 , eine Änderung treffen , worauf aber den Parteien ein
Recht nicht znsteht, über das einseitige Begehren der Genossenschaft der
Saucrkräutler rc. eine Änderung nicht vorgenommen werden . Hiebei ist noch
zu erinnern , dass der Erlass der Statthalterei vom 9 . Februar 1896,
Z . 120056 , vom Jahre 1895 in der Sache nicht eine neue Entscheidung ent¬
hält , sondern dass das ausgestellte Verzeichnis der den Marktvictualienhändlern
znm Verkaufe überlassenen Waren lediglich eine Zusammenfassung dessen be¬
inhaltet , was im Laufe der Zeit durch ausdrückliches Zugeständnis oder durch
Übung als Gegenstand dieses Verkaufes festgestellt worden ist. Und insbesondere
gilt dies für den in Rede stehenden Artikel , bezüglich dessen eben die specielle
Entscheidung vom 18 . Mai 1894 , Z . 8494 , vorliegt.

Insofern die Beschwerde ferner einwendet , dass die eben erwähnte Ent¬
scheidung vom Jahre 1894 eine ros juäioata deshalb nicht begründen könne,
weil sie auf ungenügenden Grundlagen beruhe , indem dieselbe nicht auf
Grund eines Gutachtens der Handels - und Gewerbekammer erfolgt sei, ein
Einwand , welcher von dem Vertreter der Beschwerde bei der öffentlichen
mündlichen Verhandlung dahin modisiciert wurde , dass die Genossenschaft der
Sauerkräntler rc. in der Sache nicht entsprechend gehört worden sei, so hätte
dieser Einwand wohl seinerzeit gegen die Entscheidung vom Jahre 1894 vor¬
gebracht werden können ; da dies jedoch unterlassen worden und sohin jene
Entscheidung in formelle Rechtskraft erwachsen ist, „ so konnte der Ver¬
waltungsgerichtshof derzeit auch nicht mehr in die Überprüfung des dieser
Entscheidung vorangegangenen Verfahrens eingehen.

Wenn endlich in der Beschwerde angeführt wird , dass mit der ange¬
fochtenen Ministerial -Entscheidung vorgegangen worden sei, ohne die seitens
der Handels - „und Gewerbekammer von der beschwerdeführenden Genossenschaft
abgeforderte Äußerung in der Sache abzuwarten , so ist zu erwidern , dass mit
der angefochtenen Ministerial -Entscheidung bereits endgiltig über den Recurs
der beschwerdeführenden Genossenchaft in Betreff des Rechtes der Markt-
victualienhändler zum Verkaufe von Sauerkraut und Sauerrüben abgesprochen
worden ist, sich daher sinngemäß die wegen mangelhaften Verfahrens verfügte
Aufhebung der Statthalterei -Eutscheidung , sowie der Auftrag zur Einholung
weiterer Äußerungen nur ans die übrigen Artikel beziehen konnte.

Da die Entscheidung des Ministeriums des Innern einen meritorischen
Ausspruch über die Befugnis der Marktvictualienhändler zum Verkaufe der
mehrerwähnten Artikel nicht enthält , hatte auch der Gerichtshof in die
meritorischen Einwendungen der Beschwerde nicht einzugehen und war dieselbe
sonach als unbegründet abzuweisen.

II.
(Die Herstellung von Plänen , Architekturzeichrrttttgen,
Kostennberschlägen und Abrechnungen — ein freies

Gewerbe . )
Die k. k. n .- ö. Statthalterei hat mit Erlass vom 17 . Septem¬

ber 1897 , Z . 87648 (M .- D .-Z . 2974 ), dem Wiener Magistrate
Nachstehendes zur Kenntnis gebracht:

Die k. k. Statthalterei findet über den Recurs des A . . . . E . in
Wien , den d. ä. Bescheid vom 9. Jänner 1896 , Z . 185 , mit welchem ihm über¬
feine am 2. Jänner 1896 erstattete Anmeldung der gewerbsmäßigen Herstellung
von Plänen , Architekturzeichnungen und allen in das Fach eines Architekten
einschiagenden Arbeiten mit Ausnahme der an eine Concession gebundenen
„Banmeisterarbeiten " die Ausfertigung des Gewerbescheines verweigert und die
Änsübung dieses Gewerbes untersagt wurde , zu beheben und den Genannten
gemäß seiner protokollarischen Erklärung vom 4 . Mai 1896 , zum Betriebe
des freien Gewerbes der Herstellung von  Plänen , Ärchitcktur-
zeichnungen , Kostenüberschlägen und Abrechnungen zuzulassen.

Dementsprechend ist beim Vorhandensein sämmtlicher Voraussetzungen
des selbständigen Gewerbebetriebes in der Person des Necurrenten demselben
der Gewerbeschein ansznfertigen.

Die vorstehende Entscheidung stützt sich auf nachfolgende Erwägungen:
Die Beschäftigung des Architekten fällt überhaupt nicht in den Rahmen

des Gewerbegesetzcs und muss als die Ausübung einer schönen Kunst betrachtet
werden , so dass hiezu eigentlich ein Gewerbeschein gar nicht nöthig ist.

Wenn aber ein solcher ans irgend welchen Gründen angestrebt wird,
muss er anstandslos ertheilt werden , da jeder Anhaltspunkt fehlt , die Ver¬
fassung von Plänen rc. nicht als freies Gewerbe zu betrachten.

Auch das neue Baugewerbegesetz hat diese Thätigkeit keineswegs zu einem
integrierenden Bestandtheil eines der concessionierten Baugewerbe gemacht , und
wenn die Prüfungsordnung vom 27 . December 1893 , N .-G .-Bl . Nr . 1895,
die Verfassung von ' Plänen rc. als Prüfnngsgegenstand anfführt , so ist diese
Forderung nur ein Beweis dafür , dass in Hinkunft von Banmeister -Candidaten
außer den rein gewerbsmäßigen Kenntnissen auch in architektonischer Beziehung
gewisse künstlerische Qualifikationen verlangt werden , bildet aber in gewerbe¬
rechtlicher Beziehung ein ganz irrelevantes Moment.

Maßgebend für den Umfang der Berechtigung eines Baumeisters ist
gegenwärtig einzig und allein der Z 2 des Gesetzes vom 26 . December 1893,
N .-G .-Bl . Nr . 193 , in welchem die Verfassung von Plänen rc. nicht aus¬
gezählt wird.

Die mehrerwähnte Beschäftigung hat daher , wenn sie schon als Gewerbe
betrachtet wird , als ein freies Gewerbe zu geiten.

Bedenken in baupolizeilicher Beziehung lassen sich übrigens gegen diese
Anschauung auch nicht geltend machen, da die von einem Architekten oder
einem zu obgenannter Beschäftigung aus Grund des Gewerbescheines be¬
rechtigten Gewerbsinhaber verfassten Pläne , wenn sie zur Erwirkung des
Bauconsenses der Baubehörde überreicht werden , die Unterschrift eines con-
ccssionierten Ban - oder Maurermeisters oder eines behördlich autorisierten
Civil -Jugeuieurs tragen müssen.

Die dorthin gehörigen Beilagen des Berichtes vom 4 . Mai 1890,
Z . 19561 , folgen zurück.

12 .
(Minschränkttttg der Ertheilung von Hansierbefug-

uiffeu .)
Die k. k. n .- ö. Statthalterei hat mit Erlass vom 25 . Sep¬

tember 1897 , Z . 84767 (M .-Z . 183412/XV1II ) , dem Wiener
Magistrate Nachstehendes zur Kenntnis gebracht:

Aus den anher vorgelegten Ausweisen über die Zqhl der im Jahre 1876
neu ertheilten , verlängerten und vidierten Hausierbewilliguugen hat das hohe
k. k. Handelsministerium ersehen, dass in den meisten Verwaltnngsgebieten
die Zahl der neu ertheilten Hausierbewilligungen gegen das Jahr 1895 abge¬
nommen hat , in einzelnen Bezirken einiger Verwaltungsgebiete jedoch dies¬
bezüglich wieder eine Steigerung eingetreten ist.

Nachdem die Klagen über die Beeinträchtigung der stabilen Handels¬
geschäfte durch den Hausierhandel noch immer fortdanern und es angezeigt
erscheint, auch weiterhin über die Zahl der bisher jährlich ertheilten Hausier¬
bewilligungen womöglich nicht hinauszugehen , der Magistrat (das magistratische
Bezirksamt ) zufolge Erlasses des genannten k. k. Ministeriums vom 31 . August
1897 , Z . 20061 , unter Bezugnahme ans den h. ä. Erlass vom 3 Juli 1896,
Z . 59993 , aufgefordert , bei der Ertheilung von Hausierbefugnissen mit Be¬
schränkung ans wirklich rücksichtswürdige Petenten vorzugehen.

13

(Befähigungsnachweis auf Grund uugarifcher
Atteste .)

Die k. k. n .- ö. Statthalterei hat dem magistratischen Bezirks¬
amte sür den XII . Bezirk mit Jndorsat -Erlass vom 1. October
1897 , Z . 64254 (B .-A .-Z . 32676 ./XII ) , Nachstehendes zur
Kenntnis gebracht:

Dem magistratischen Bezirksamt ? für den XII . Bezirk in Wien aus dem
Berichte vom 8. Juli 1897 , Z . 22537 , mit dem Beifügen znrückgemittelt,
dass das vorliegende Dispensgesuch mit Rücksicht auf die im Arbeitsbuch aus¬
gewiesene Arbeitszeit und den gleichfalls nachgewiesenen zweijährigen selb¬
ständigen Betrieb des Schuhmachergewerbes im Hinblicke auf Z 14 der Ge¬
werbeordnung und auf den Erlass des Handelsministeriums vom 29 . Jänner
1886 , Z . 141 H.-M . ZS . Magistrat . Verordnungsblatt ox 1886 , xa § . 63 ), be¬
treffend die zwischen Österreich und Ungarn vereinbarte Declaration hinsichtlich
der Anerkennung der in einem der beiden Staatsgebiete verbrachten Lehr-
und Gehilfenjahre zur h. o. Amtshandlung nicht geeignet erscheint.

Das Bezirksamt wird sohin angewiesen , im Sinne des h. o. Erlasses
vom 8 . März 1884 , Z . 10756 (S . Magistr . Verordnungsblatt ex 1884,
xa § . 132 ), die weiteren Verfügungen im eigenen Wirkungskreise zu treffen.

14 .

(Italienische Arbeitsbücher . )
Die k. k. n .-ö. Statthalterei hat mit Elass vom 5 . October

1897 , Z . 47312 (M .-Z . 188680 ), dem Wiener Magistrate Nach¬
stehendes zur Kenntnis gebracht:

Das hohe k. k. Handelsministerium hat sich über Einschreiten der königl.
italienischen Regierung im Einvernehmen mit dem hohen k. k. Ministerium
des Innern veranlasst gefunden , mit dem Circular -Erlasse vom 18 . Mai
1897 , Z . 22832 , zu eröffnen , dass die von den italienischen Behörden
ordnungsmäßig ausgefertigten Ärbeitsbücher , sofern dieselben hinlängliche An¬
haltspunkte für die vollständige Ausfüllung der nach den Bestimmungen der
Z 79 u. s. f. des Gesetzes vom 8 . März 1885 , R .-G .-Bl . Nr . 22, obligatorischen
Rubriken der inländischen Arbeitsbücher enthalten , als ausreichende Grundlage
für die Ausfertigung solcher Arbeitsbücher seitens der österreichischen Behörden
zu betrachten sind ; hiebei jedoch unter Hinweis auf den hohen Erlass vom
23 . October 1885 , Z . 36389 (intimiert mit dem Statthalterei -Erlasse vom
16 . November 1885 , Z . 54891 ), neuerlich darauf aufmerksam gemacht, dass
es nach den geltenden passpolizeilichen Vorschriften unstatthaft erscheint, dass
die Ausländern ausgestellten Ärbeitsbücher von hierländischen politischen und
l. f. Polizeibehörden mit Reise- und Legitimations -Clauseln versehen werden.

Hievon wird der Wiener Magistrat zur Danachachtung in die Kennt¬
nis gesetzt.

2
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15 .
(Das Sammeln von Geldspenden in einer nicht all¬
gemein zugänglichen Versammlung — nicht strafbar .)

Die hohe k. k. n .-ö. Statthaltern hat mit Entscheidung vom 5. October
1897 , Z . 85963 (M .-Z . 188669,111 ), einem angemeldeten Recurse gegen das
Erkenntnis des Wiener Magistrates vom 17 . November 1896 , St .-R .-Z . 18,
womit eine Person wegen Sammelns von Geldspenden bei der freien Ver¬
sammlung von Holz - und Kohlenhändlern im Lannersaale am 11 . October 1896
zu einer Geldstrafe per 2 fl. nebst Verfall des Sammelgeldes verurtheilt wurde,
stattgegeben und dieses Erkenntnis aufgehoben , weil im gegebenen Falle , in
welchem die Sammlung in einer nicht allgemein zugänglichen Versammlung
vorgenommen wurde , im Hinblicke auf die für öffentliche Geldsammlungen
bestehenden Vorschriften der Thatbestand einer Übertretung nicht vorliegt.

16
(Bestrafungen durch den Magistrat ans Grund des

8 83 G . St . iLoealpolizeh . )
Die k. k. n .-ö. Statthalterei hat mit Erlass vom 6 . October

1897 , Z . 69883 (M .-Z . 192500/XIV ), dem Wiener Magistrate
Nachstehendes zur Kenntnis gebracht:

Es wurde wiederholt die Wahrnehmung gemacht , dass die magistratischen
Bezirksämter in speciellen Fällen Anordnungen localpolizeilicher Natur er¬
lassen , ans deren Nichtbefolgnng unter Berufung ans Z 93 des Gesetzes vom
19 . Dezember 1890 , L.-G .-Bl . Nr . 45, eine S .trafe androhen und im gegebenen
Falle auch wirklich verhängen.

Zur Vermeidung eines derartigen , dem Gesetze nicht entsprechenden Vor¬
ganges , erachtet es die k- k. Statthalterei für angezeigt , die Bestimmungen der
erwähnten Gesetzesstelle im Nachfolgenden des Näheren zu erörtern.

Nach Z 93 , Absatz 3 des Wiener Gemeindestatutes steht dem Magistrate
„das Recht zu, in Angelegenheit der der Gemeinde zustehenden Localpolizei
allgemeine Anordnungen und Verbote zu erlassen und Geldstrafen zu Gunsten
des Gemeinde -Armenfondes bis zum Betrage von 200 fl. ö. W . oder Arrest¬
strafen bis zu vierzehn Tagen für deren Übertretung festznsetzen" .

Nach der wörtlichen und logischen Bedeutung dieser Gesetzesstelle steht
dem Magistrate innerhalb des Rahmens der „ bestehenden Gesetze und Ver¬
ordnungen " (Absatz 2 des citierten Paragraphen ) das Recht zu, „ allgemeine ",
das heißt solche Verordnungen zu erlassen, die beim Zutreffen der in denselben
näher fixierten Voraussetzungen und innerhalb ihres territorialen Geltungs¬
gebietes jedermann binden , beziehungsweise verpflichten . Derlei Verordnungen
sind — nach allgemeinen Grundsätzen des formellen Rechtes — entsprechend zu
pnbliciereu , widrigenfalls ihnen bindende Kraft nicht beigemessen werden könnte.

Die Publikation der Magistratsverordnnngen erfolgt regelmäßig im
magistratischen Verordnungsblatts und durch öffentliche Affigierung von Kund¬
machungen.

Beispiele solcher Magistratsverordnungen sind die über Straßenverstellung
(vom September 1896 , Z. 77614 ) oder die über Trottoirbestreuung (vom
10 . October 1895 , Z . 177697 ) .

Da das dem Magistrate zugestandene Verordnungsrecht jedenfalls als ein
Privilegium aufzufassen ist, muss die bezügliche Bestimmung streng interpretiert
werden und es ist der Schluss von dem „allgemeinen " Verordnnngsrecht auf
das Recht, an bestimmte einzelne Personen specielle Aufträge unter Androhung
der im Z 93 des Gemeindestatutes vorgesehenen Strafen zu erlassen , nicht
gerechtfertigt.

Umsoweniger entspricht es dem Gesetze, wenn der Magistrat , wie dies
vorgekommeu ist, die Nichtbefolgung von ohne ausdrückliche Strafandrohung
erlassenen Aufträgen nach Z 93 des Gemeindestatutes straft.

Wenn nun schon dem Magistrate in den erwähnten Fällen das Straf¬
recht auf Grund des oft citierten Z 93 abgesprochen werden muss , so gilt dies
in erhöhtem Maße für die magistratischen Bezirksämter , denen — mangels
einer diesbezüglichen Ermächtigung durch die mit Statthalterei -Erlass vom
9 . December 1891 , Z . 76287 , genehmigte Geschäftsordnung — auch das Recht
allgemeine localpolizeiliche Anordnungen und Verbote zu erlassen und auf deren
Nichtbefolgung Strafen zu setzen, mangelt.

Es müssten daher Straferkenntnisse der Bezirksämter wegen Übertretung
specieller , an einzelne Personen gerichteter Anordnungen , sofern sich dieselben
ans ß 93 des Gemeindestatutes berufen , stets eventuell von amtswegeu er¬
hoben werden.

Überdies wird bemerkt , dass die Durchführung der durch die Gemeinde¬
behörden kompetenter Weise (z. B . in Handhabung der Sanitätspolizei ) ge¬
troffenen Maßnahmen durch die Bestimmungen der ßZ 1, 5 und insofern es
sich um die Außerachtlassung von Verboten handelt , durch jene der ZZ 7 und 11
der Ministerialverordnung vom 20 . April 1854 , R .-G .-Bl . Nr . 96 , ausreichend
gesichert ist, daher die Heranziehung des H 93 des Gemeindestatutes auch nicht
durch den Hinweis auf Opportuuitätsrücksichten gerechtfertigt werden kann.

Aus diesen Bestimmungen ist aber auch zu entnehmen , dass eine Be¬
strafung nur im Falle der Außerachtlassung eines Verbotes (Z 7) erfolgen
kann , hingegen zur Durchführung einer behördlichen Anordnung oder irgend
einer behördlich angeordneten Leistung (Z 5) anderweitige Zwangsmittel anzu-
wendeu sind und ein solches Straferkenntnis in Hinkunft daher mangels
jeglicher gesetzlichen Begründung gleichfalls behoben werden müsste.

Um nun derartige amtswegige Behebungen , welche bei oftmaliger Wieder¬
kehr in hohem Maße geeignet sind, das Ausehen der Behörden bei der Be¬

völkerung herabzusetzen, zu vermeiden , wird der Wiener Magistrat aufgefordert,
nicht nur selbst die genaue Beobachtung der diesfälligen gesetzlichen Be¬
stimmungen jederzeit im Auge zu behalten , sondern auch die magistratischen
Bezirksämter in diesem Sinne zu belehren und nach dieser Richtung hin ent¬
sprechend zu beaufsichtigen.

1?.
(Besondere Bestimmungen für die Behandlung nnd
Bedienung der elektrischen Belenchtttttgsanlagen in

den Privat -Theatern Wiens . )
Der Wiener Magistrat hat unterm 8 . October 1897,

M .-Z . 154167/XIV , nachstehendes Normale erlassen:
1.

Beleuchter , Hilfsarbeiter.
Die Bedienung nnd Überwachung dieser Anlagen ist einer fachkundigen

nnd verlässlichen Persönlichkeit (Beleuchtungs -Jnspector , Oberbeleuchter oder
Beleuchter rc^ , welche hier kurzweg „Beleuchter " genannt wird , nnter eigener
Verantwortung zu übertragen.

Dieser Persönlichkeit sind nach Erfordernis zwei oder mehrere verlässliche
Hilfsarbeiter zuzuweisen.

Der Beleuchter und dessen Stellvertreter haben den Nachweis ihrer
Befähigung beiznbringen.

Für den Fall der Erkrankung , Beurlaubung oder sonstiger Verhinderung
des Beleuchters ist der erste Hilfsarbeiter als Stellvertreter des Beleuchters
verpflichtet , die Function der Genannten zu übernehmen . Die Namen des
Beleuchters und dessen Stellvertreters und deren Wohnorte sind dem Magistrate
bekanntzugeben.

Der Beleuchter hat sich die volle Kenntnis aller Theile der elektrischen
Beleuchtungsanlage und deren Behandlungsweise zu verschaffen nnd seine unter¬
gebenen Arbeiter derart zu unterweisen , so dass auch in seiner Abwesenheit
der Dienst anstandslos versehen werden kann . Am Rundzange hat der Be¬
leuchter oder dessen Stellvertreter theilznnehmen.

2.
Pläne.

Über die gesammte Beleuchtungsanlage ist gemäß H 98 der Statthalterei-
Verordnnng vom 1 . Juli 1882 ein genauer und im Laufenden erhaltener
Plan in der Directionskauzlei stets zur Einsicht aufliegend bereit zu halten.

3.
Änderungen.

Änderungen an Leitungen , Ausschaltern , Sicherungen rc. dürfen nur
über Anordnung der Direktion und in wichtigen Fällen erst nach erfolgter
Zustimmung des Stadtbauamtes vorgeuommen werden . „

Der Beleuchter ist nicht berechtigt , bleibende  Änderungen oder Er¬
gänzungen an der Installation selbst vorzunehmen.

Nur Installationen für vorübergehende scenische Zwecke, welche nach
Gebrauch wieder entfernt werden , dürfen von dem Beleuchter selbst ansgeführt
werden . Stellt sich aber heraus , dass ietzteres in nicht fachmännischer Weise
geschieht, so kann dem Beleuchter jede  Abänderung an den bestehenden An¬
lagen untersagt werden.

4.
Aufenthalt des Beleuchters.

Der Beleuchter ist auch für die Beleuchtung außer der Zeit , wo Vor¬
stellungen stattsinden , verantwortlich und hat in dieser Richtung die Über¬
wachung zu üben.

Während der Vorstellung hat sich derselbe vorwiegend auf der Bühne
anfzuhalteu und darf sich nur in besonders dringlichen Fällen von derselheu
entfernen . In diesem Falle muss sein Stellvertreter auf der Bühne anwesend
sein, nnd ist der Beleuchter verpflichtet , vor dem Verlassen der Bühne seinen
Aufenthalt dem technischen Jnspectionsbeamten des Stadtbauamtes zu melden.

Der Beleuchter hat nach der Vorstellung im Vereine mit dein Fener-
wachpersonale des Hauses eine Revision sämmtlicher Theaterräumlichkeiten vor¬
zunehmen und sich von dem ordnungsmäßigen Zustande der Beleuchtnngs-
einrichtung zu überzeugen.

5.
Leitungen.

Der Verlaus verdeckter elektrischer Leitungen ist im Bühnenhanse durch
auffallende Farben ersichtlich zu machen.

Es ist strenge darauf zu achten, dass nicht Nägel , Schrauben n. dgl.
in die Verschalungen der elektrischen Leitungen eingetrieben werden.

6.
Versicherungen der Lampen.

Die elektrischen Lichter müssen, wo es nothwendig erscheint, mit Draht¬
netzen versichert werden.

Bei Verwendung von Glühlampen zu verschiedenen Licht- nnd Feuer-
effecteu ist die directe Belegung der Glühlampen mit leicht brennbaren Stoffen,
wie Papier , Tüll u . dgl . zu vermeiden . Falls aus scenischen Rücksichten ein
Einlegen von Glühlampen in derartige Stoffe erforderlich wird , so sind die
letzteren entweder durch feine Drahtgitter oder durch einen zweiten Glas¬
körper zu sichern, nnd muss bei solchen Einrichtungen für steten Zutritt der
Luft nnd für entsprechende Abkühlung der Glühlampen gesorgt werden.



Amtsblatt der k. k. Reichshaupt - und Residenzstadt Wien . — Nr . 105 , 31 . December 1897 115

7.
Aufsicht.

Der Beleuchter hat darüber zu wachen, dass nicht unberufene Personen
mit den Belenchtungseinrichtungen manipulieren.

Die Schlüssel zu den Räumen , wo sich die Hausanschlüsse , Haupt-
vertheiler , Batterien , Elektricitätsmesser u . dgl. befinden , müssen an einem
bestimmten Platze im Hanse aufbewahrt bleiben und dürfen nur von den zur
Besorgung der Beleuchtung bestimmten Personen , den Controlierenden , der
Direction ' oder den städtischen Aufsichtsorganen benützt werden.

8.
Periodische Revision.

Die elektrischen Leitungen sind mindestens alle Vierteljahre einmal mit
einem geeigneten Instrumente zu untersuchen . Der Befund ist in ein Buch
einzutragen , welches zur Einsicht durch die Behörden jederzeit anfliegen muss.

9.

Hanptausschalter.
Die Hanptausschalter der Stromznleitung dürfen im Falle eines Brandes

zur Vermeidung einer vorzeitigen Verfinsterung des Gebäudes nur über
besonderen  Auftrag des technischen Jnspectionsbeamten oder des Com-
maudanten der städtischen Feuerwehr eröffnet werden.

10.
Beginn und Ende der Beleuchtung.

Der Znschanerranm muss schon bei dessen Eröffnung genügend be¬
leuchtet sein.

Die Beleuchtung mit Einschluss der Nothbeleuchtnng darf nicht früher
ansgelöscht werden , che das Publicum , beziehungsweise das Theaterpersonale
das Theater gänzlich verlassen hat.

Tie für den Znschanerranm und für die Zn - und Abgänge des Pnbli-
cnms bestimmten Lampen dürfen erst nach vollständiger Entleerung des Theaters
gelöscht werden.

Ans der Bühne ist für die Abränmung eine entsprechende Beleuchtung

zu belassen. ^
Generalproben.

Bei Generalproben , bei welchen Publicum anwesend ist, muss die Über¬
wachung in gleicher Weise wie bei den Vorstellungen stattfinden.

18 .
(Berechtigung der Bruunenmeister zur Herstellung

und Reparatur von Bruunenbuchsen . )
Die k. k. n .-ö. Statthalterei hat dem magistratischen Bezirksamte

für den XVIII . Bezirk mit Erlass vom 9 . October 1897 , Z . 40648
(G .-Z . 34916/XVIII . Bezirk ), nachstehende Entscheidung , welche
laut Mittheilnng dieses Bezirksamtes vom 3 . December 1897,
Z . 34916 , bereits rechtskräftig geworden , zur Kenntnis gebracht:

Die k. k. Statthalterei findet dem Necnrse der Fassbinder -Genossenschaft
in Wien gegen die h. ä. Entscheidung vom 17. März 1897 , Z . 37656/6,
insofern mit derselben ausgesprochen wurde , dass dem Brnnnenmeister das
Recht znstehe, die Herstellung und Reparatur aller Arten von Brnnnenbüchsen
vorznnehmen , ans den Gründen der angefochtenen Entscheidung keine Folge
zu geben.

Gegen diese Entscheidung ist der innerhalb vier Wochen beim magi¬
stratischen Bezirksamts einzubringende Necurs an das hohe k. k. Ministerium
des Innern zulässig.

Die Beilagen des Berichtes vom 28 . April 1897 , Z . 15067 , folgen zurück.

IS.
(Anmeldefrist für die Genossenschaft Krankeneassen .)

Das hohe k. k. Ministerium des Innern hat mit dem Erlasse vom
10 . October 1897 , Z . 29901 , im Einvernehmen mit dem hohen k. k- Handels¬
ministerium über das Gesuch der L. St , Tischserin in Wien , NM gnadenweise
Nachsicht der ihr mit dem rechtskräftigen d. ä . Erkenntnisse vom 14 . August
1897 , Z . 38925 , wegen Übertretung des Z 121 der Gewerbeordnung , begangen
durch Unterlassung der rechtzeitigen Anmeldung der Gehilfen Franz P . . . .
und Rudolf H . bei der Genossenschafts -Krankencassa , auferlegten Geld¬
strafe von 5 fl. eventuell Arreststrafe in der Dauer von 24 Stunden das
citierte Erkenntnis bei dem Abgänge des Thatbestandes der der L. St . zur
Last gelegten Übertretung von amtswegen behoben , weil die Genannte znr
Zeit der gegen sie eingeleiteten Strafamtshandlnng ihre Gehilfen Franz P.
und Rudolf H. bei der genossenschaftlichen Krankencassa der Tischler in Wien
bereits angemeldet und sonach der Vorschrift des Z 121 der Gewerbeordnung
entsprochen hatte , zumal in diesem Paragraphen eine bestimmte Frist für die
Anmeldung nicht statuiert ist.

Die in dem vorliegenden Falle allerdings dargethane verspätete Anmeldung
der genannten Gehilfen bei der Genossenschafts -Krankencassa stellt sich im
Hinblicke auf die Bestimmungen des Z 3, letzter Absatz des Statutes der
gedachten Krankencassa , durch welche eine bestimmte Frist für die Anmeldung

der Gehilfen festgesetzt ist, lediglich als eine Verletzung der Genossenschafts-
Vorschriften dar , deren Ahndnug der Genossenschafts -Borstehnng nach Maß¬
gabe des Statutes der Genossenschaft znsteht . (G .-Z . 54942 , Bezirksamt für
den Hl . Bezirk .)

20 .

(Forstanssichtsbezirke in Niederösterreich .)
Kundmachung des k. k. Statthalters im Erzherzogthuiue

Österreich unter der Enns vom 28 . October 1897 , Z . 5504/ ? r .,
mit welcher eine Abänderung der im Landes -Gesetz- und Ver¬
ordnungsblatte unterm 15 . Juni 1894 , Z . 40 , knndgemachten
Eintheilung des Erzherzogtumes Österreich unter der Enns in
staatliche Forstaufsichtsbezirke , beziehungsweise eine Abänderung
der Dislocation des forsttechnischen Personales der politischen
Verwaltung in Niederösterreich verlautbart wird:

In Ausführung des Erlasses des k. k. Ackerbauministerinms vom 31 . De-
cember 1896 , Z . 26664 , wurde nachstehende Eintheilung des Erzherzogtumes
Österreich unter der Enns in staatliche Forstbezirke , beziehungsweise die Dis¬
location des forsttechnischen Personales der politischen Verwaltung in Nieder¬
österreich festgestellt.

X Bei der k. k. Statthalterei in Wien:
1. Der Landesforstinspector.
2 . Der für den Forstbezirk Wien bestellte Bezirksforsttechniker , als dem

Landesforstinspector unmittelbar zngetheilte und von demselben, unbeschadet
seiner Dienstleistung im Forstbezirke , erforderlichenfalls in Anspruch zu nehmende
Hilfskraft.

3 . In den Bezirken:

Staatlicher
Forstbezirk

Der Forstbezirk
umfasst

die politischen Bezirke

Für den Forstbezirk sind bestimmt

ein Bezirkssorst-
techniker mit dem

Amtssitze

ein Forstwart
mit dem Stand¬

orte in

I.
Wien

II.
Wiener-
Neustadt

III.
Melk

IV.

Horn

Wien Stadtbezirk , St.
Pölten , Tulln , Hietzing
Umgebung , Lilienfeld,
Korneuburg , Florids¬

dorf und Mistelbach

Wiener -Neustadt (Stadt¬
bezirk), Wiener -Neustadt

(Landbezirk), Neun¬
kirchen, Baden , Mödling
und Bruck a. d. Leitha

Melk , Scheibbs , Am¬
stetten und Waidhofen
a. d. Abbs (Stadt¬

bezirk)

Horn , Ober - Holla¬
brunn , KremS, Zwettl

und Waidhofcn
a. d. Thaya

Wien

Wiener -Neustadt

Melk

Horn

Wiener -Neustadt,
für die Gerichts¬
bezirke Wiener-
Neustadt , Aspang
und Kirchschlag

Scheibbs , für die
Gerichtsbezirke
Scheibbs und

Gaming

Diese Forstbezirkseintheilung tritt mit 1. Jänner 1898 in Wirksamkeit.

21 .
(Vorschriftswidrige Verabfolgung von Arztlei¬

mitteln .)
Die k. k. n .-ö . Statthalterei hat mit Erlass vom 15 . October

1897 , Z . 94123 (M .-Z . 196203 ) , dem Wiener Magistrate Nach¬
stehendes zur Kenntnis gebracht:

Aus gerichtlichen Verhandlungen über einen plötzlichen Todesfall nach
Genuss eines vom Arzte verschriebenen Bandwnrmmittels ist das k. k.
Ministerium des Innern laut Erlass vom 4 . d. M ., Z . 32988 , zur Kennt¬
nis gelangt , dass das in das Verzeichnis der scharf wirkenden Arzneimittel der
Pharmakopöe aufgenommene Hxtraetnm Viliois maris in der betreffenden
Apotheke auf die von dem Arzte unterfertigte , aber ganz allgemein gehaltene
schriftliche Anweisung „Oapsulao contra taoniam " hin in Gelaiinkapseln ver¬
abfolgt worden ist, wobei der ordinierende Arzt von dein Inhalte und der
Dosierung des verabreichten Präparates keine Kenntnis hatte.

2*
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Da ein solcher Vorgang sowohl des ordinierenden Arztes , als auch des
Apothekers gegen die Ministerialverordnungen vom 14 . December 1892
(N .-G .-Bl . Nr . 222 ) und vom 12. December 1889 (R .-G .-Bl . Nr . 191 ),
sowie gegen die Vorschriften , der Apotheker -Ordnung verstößt , wird der Wiener
Magistrat beauftragl , alle Ärzte , sowie alle Apotheker des dortigen Amts¬
bereiches auf die in denselben enthaltenen Bestimmungen aufmerksam zu
machen , nach welchen es den Apothekern nicht gestattet ist, scharf wirkende , m
der Tabelle IV der österreichischen Pharmakopöe Band VII angeführten Heil¬
mittel gegen eine andere , wenn auch vom Arzte ansgefertigte Anweisung , als
gegen ein ordnungsmäßig ausgestelltes , d. i . die officinelle Bezeichnung mit
der Qnantitätsangabe und Dosierung des betreffenden Arzneimittels ent¬
haltendes Recept , geschweige im Handverkäufe ansznfolgen , gleichwie es dem
Arzte nicht gestattet ist, derlei Mittel in anderer Form zu verschreiben.

22 .

(Verbot des Hausierhandels auf dem Gebiete der
Stadt Pozsega iu Ungarn .)

Die k. k. n .-ö. Statthaltern hat mit Erlass vom 30 . Oc-
tober 1897 , Z . 96356 (M .-Z . 206255/XVI1I ) , dem Wiener
Magistrate Nachstehendes znr Kenntnis gebracht:

Laut einer an das hohe k. k. Ministerium des Innern gelangten Mit-
theilung des kgl. ung . Handelsministeriums ist die Ausübung des Hausier¬
handels auf dem Gebiete der Stadt Pozsega (PoLega ) unter Anfrechihaltung
der im Z 17 der bestehenden Hausiervorschriften und in den diesen Paragraphen
ergänzenden Nachtrags -Verordnungen den Bewohnern gewisser Gegenden ge¬
währten Rechte verboten worden.

Hievon wird der Magistrat zufolge Erlasses des hohen k. k. Ministeriums
des Innern vom 12. October 1897 , Z . 30103 , mit Beziehung ans Z 10 des
Hansierpatentes in Kenntnis gesetzt.

23

(Gipshohltafeln von Fischer , Haselsteiner L Bock .)
In Erledigung des Ansuchens der Herren Fischer , Hasel  siein er L

Bock , Wien IX ., Höfergasse 4, wurde zufolge Magistrats -Beschlusses vom
4 . November 1897 , Z . 179950/IX , die Verwendung der von den Genannten
erzeugten Hohltafeln aus Gips - und Kohlenschlacke zur Herstellung von
Abtheilungswänden unter folgenden Bedingungen als zulässig erklärt:

1. Die ans Gipshohltafeln mit Gasrohrversteifung hergeftellten Platten
werden im Sinne des Schlusssatzes des Z 37 der Bauordnung insolange als
Baumaterial für Wände in Wien als zulässig erklärt , als diese Platten dem
znr M .-Z . 179950 ex 1897 überreichten Muster entsprechen.

2. Znr Herstellung der Wände dürfen nur vollkommen trockene Platten
verwendet werden ; die einzelnen Platten müssen untereinander und die Wand
selbst gegen das Umfallen mit den anderen Gebäudewänden durch dünn¬
flüssigen Gipsmörtel und erforderlichenfalls durch Anwendung anderer Hilfs¬
mittel gut verbunden werden , und ist jede Wand mit mindestens zwei Gas¬
rohren zu versteifen.

3. Die ans Gipshohlplatten hergeftellten Wände dürfen zur Abtrennung
einzelner Bestaudtheile von Wohnungen oder Geschäftslocalen , jedoch nicht zur
Abtrennung verschiedener Wohnungen oder Geschäftslocale , und immer nur
daun verwendet werden , wenn diese Wände keinerlei Belastung ansgesetzt sind
und nicht höher als ein normales Stockwerk ansgeführt werden . Die Wände
müssen im unverputzten Zustande eine Dicke von mindestens 7 cm besitzen.

Wände von über 5 50 m Tiefe und 3 50 m Höhe sind ans entsprechend
stärkeren Wandtafeln herzustellen ; bei Wänden bis etwa 4 m Länge kann
eine Wandstärke von 5 cm znr Anwendung kommen.

Die ans Gipshohlplatten mit Gasrohrversteifnng hergestellten Wände
können bei untergeordneten oder provisorischen Objecten auch als Umfassungs-
Wände , jedoch nicht an Stelle der Fenermanern verwendet werden , voraus¬
gesetzt, dass nicht sicherheitspolizeiliche oder sonstige Rücksichten dagegen sprechen,
wobei zu beachten ist, dass bei Durchnässung der Wände eine Verminderung
der Festigkeit eintritt.

4 . Die beabsichtigte Ausführung von Wänden ans Gipshohlplatten mit
Gasrohrversteifnng ist iu den Consensplänen ansznweisen.

5 . Die Aufstellung solcher Wände gehört zu den Befugnissen der con-
cessionierten Bangewerbetreibenden , nachdem es sich hier um sicherheitspolizei¬
liche Rücksichten, insbesondere um die Benrtheilnng der Tragfähigkeit von
Decken und Trägern handelt , und ist auf eine entsprechende Unterstützung der
Wände jederzeit Rücksicht zu nehmen.

6 . Die Abänderungen und Ergänzungen vorstehender Bedingungen , eventuell
die gänzliche Zurückziehung dieser Bewilligung auf Grund der praktischen Er¬
fahrungen mit diesem Baumateriale bleibt Vorbehalten.

7. Das überreichte Musterstück einer 5 2 cm dicken Gipshohlplatte bleibt
im Stadlbanamte hinterlegt.

Das beigebrachte Muster wurde zur Erleichterung der Controle im
Evidenzburean des Stadtbauamtes hinterlegt.

24 .
(Vorschriften riicksichtlich der Licenzen zur Ver¬
anstaltung von Prodnetionen und Schaustellungen,

sowie der Besteuerung der Inhaber von solchen .)
Die k. k. n .-ö. Statthalterei hat mit Erlass vom 8 . No¬

vember 1897 , Z . 8113/Präs . (M .-Z . 211479/XVII ), dem Wiener-
Magistrate Nachstehendes zur Kenntnis gebracht:

Wiederholt haben sich in letzterer Zeit Fälle ereignet , dass magistratische
Bezirksämter in Wien die Vormerkung der erfolgten Stenerleistung auf hier-
ortige Productionslicenzen unterlassen haben.

Der Wiener Magistrat wird sohin aufgefordert , den unterstehenden
magistratischen Bezirksämtern die Bestimmungen des hierortigen Normal-
Erlasses vom 2 . Juli 1884 , Z . 1165/Präs , mit dem Beifügen in Erinnerung
zu bringen , dass im Sinne dieser Bestimmungen keine Productionslicenz an
die Partei vor ordnungsmäßiger Anmerkung der erfolgten Steuereinrichtung
aus der Licenz selbst ausgefolgt werden darf.

*

Mit Rücksicht auf diesen Erlass wird nachstehend der im
Magistrats -Verordnungsblatte Nr . 6 ex 1885 , xuA . 183 ff. zum
Abdrucke gelangte obcitierte Normal -Erlass der k. k. n .-ö. Statt¬
halterei reprodnciert:

Erlass der k. k. n.-ö. Statthalterei vom 2. Juli 1884, Z . 1165:
Mit dem in Abschrift beiliegenden Erlasse der k. k. Finanz -Landes -Direction

vom 5. Februar 1884 , Z . 1752 , wurden im Einvernehmen mit der k. k.
Statthalterei die Bestimmungen hinsichtlich der Besteuerung der Inhaber von
Productionslicenzen , insofern eine solche Besteuerung gesetzlich überhaupt vor¬
gezeichnet ist, getroffen.

Indem ich diese Bestimmungen mit Beziehung auf die in Abschrift mit¬
folgenden hierortigen Normal -Erlässe vom 12 . März 1877 , Z . 37585 ex 1876,
vom 14 . November 1877 , Z . 34773 , und vom 4 . März 1879 , Z . 4303,
welche Erlässe hiemit ausdrücklich in Erinnerung gebracht werden , der be-
sonderen Aufmerksamkeit des Wiener Magistrates empfehle, wird daran festzn-
halten sein, dass die einer Besteuerung unterliegenden Licenzen der Partei erst
dann ansznfolgen find, wenn sich dieselbe mit der Zahlung der entfallenden
Steuer ausgewiesen hat.

In dieser Beziehung bemerke ich weiter Folgendes:
1. Die Hieramts ansgefertigten , einer Besteuerung unterliegenden Pro-

dnctionslicenzen werden künfiighin ohne Ausnahme an die betreffenden Unter¬
behörden geleitet werden , wonach es also von der in früherer Zeit üblichen
unmittelbaren Ausfolgnng solcher Licenzen an die Parteien seitens des Statt-
Halterei-Präsidiums ausnahmslos sein Abkommen finden wird.

2. Was insbesondere jene einer Besteuerung unterliegenden Licenzen
betrifft , welche mit wandelnder Betriebsstätte außerhalb Wien , aber durch in
Wien sich aufhaltende Individuen ansgeübt werden sollen, so werden die hier¬
amtlich ansgefertigten Licenzen von hier der Wiener k. k. Polizei -Direction über¬
mittelt werden , welche die Licenz sofort an den Wiener Magistrat behufs Ein¬
leitung der Besteuerung und sohin Ausfolgnng an den Licenzwerber zu über¬
senden, gleichzeitig aber den letzteren von dem Einlangen der Licenz in der
unter Punkt 3 näher bezeichnten Weise zu verständigen hat.

Jene einer Besteuerung unterliegenden , Hieramts ausgefertigten Licenzen,
welche außerhalb Wien und durch außerhalb Wien sich aufhaltende Individuen
ausgeübt werden sollen, werden von hier der betreffenden politischen Bezirks¬
behörde (Bezirkshanptmaunschaft , Stadtrath ) zur entsprechenden Zustellung
übersendet werden.

Was hingegen die von der k. k. Polizei -Direction ansgestellten , einer
Bestenerung unterliegenden Licenzen betrifft , so hat diese Behörde die für Wien
lautenden Licenzen an den Wiener Magistrat , die für Orte aus dem Wiener
Polizeirayon mit Ausschluss von Wien lautenden Licenzen aber an die be¬
treffende politische Bezirksbehörde zu leiten.

3. Die bei den Uuterbehörden einlangenden Licenzen dürfen dem eingangs
ausgesprochenen Grundsätze gemäß von diesen Behörden nicht sogleich der
Partei ausgefolgt werden , sondern sind vielmehr die Licenzwerber von dem
Einlangen sofort mit dem Bemerken zu verständigen , dass ihnen die Licenz
seitens der betreffenden Unterbehörde erst nach ausgewiesener Steuerentrichtung
ausgefolgt werden wird.

Gleichzeitig ist beizufügen , dass die Licenz, falls innerhalb eines näher zu
bestimmenden Termines die Steuerzahlung nicht nachgewiesen wurde , als er¬
loschen betrachtet werden würde.

4 . Die erfolgte Steuerentrichtnng ist auf jeder der in Rede stehenden
Licenzen unter Berufung der bezüglichen Zahlungsaufträge und der in den¬
selben enthaltenen Daten vor Ausfolgnng der Licenz seitens der ausfolgenden
Behörde anzumerken.

5. Hieramts ausgesertigte Licenzen, für welche die Steuerzahlung nicht
längstens binnen drei Monaten , vom Tage ihrer Ausfertigung an gerechnet,
geleistet wurde , sind wieder hieher vorzulegen.

6. Gelegentlich der Vidierung der Licenzen haben sich die Behörden stets
die Überzeugung zu verschaffen, dass die Steuer entrichtet , beziehungsweise
die Steuerzahlung auf der Licenz bestätigt erscheint, und sind in dieser Richtung
von Seite der Bezirkshanptmannschaften sowohl die Gemeindevorstände , als
auch die k. k. Gendarmerie entsprechend zu belehren.
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Sollte gelegentlich der Vorweisung der Licenz Hervorkommen, dass auf
derselben die geleistete Steuerzahlung nicht ersichtlich gemacht wurde , so ist die
Licenz abznnehmen und erst nach erfolgter beziehungsweise ausgewiesener
Steuerzahlung auszufolgen.

7. Bei Würdigung von Gesuchen um Erneuerung oder Verlängerung
von Productiouslicenzeu wird stets auf den Umstand , ob die Steuer für die
letzte Licenz entrichtet und die Steuerzahlung bestätigt wurde , besondere Rücksicht
zu nehmen sein und haben daher die Unterbehörden , insoweit es sich um der¬
artige , der hierortigen Entscheidung Anfallende Gesuche handelt , bei deren
Begutachtung die entsprechenden näheren Daten anher bekanntzngeben.

Abschrift des Erlasses der k. k. Finanz -Landes -Direction vom 5 . Februar 1884,
Z . 1752,

an die k. k. Bezirkshauptmannschaften in Niederösterreich , an die k. k. Stener-
adminiflrationen in Wien , den Magistrat der k. k. Reichshaupt - und Residenz¬
stadt Wien und an den Stadtrath in Wiener -Neustadt und Waidhofen

an der Abbs:

Es wurde in Erfahrung gebracht, dass die Inhaber von Licenzen zur
Veranstaltung von Prodnctionen und Schaustellungen im Wiener Polizeirayon
in der irrigen Voraussetzung , dass die hiefür zu entrichtende Polizeitaxe und
Armenfondsgebür an die Stelle der Erwerbstener trete , in den meisten Fällen
bisher der gesetzlichen Besteuerung nicht unterzogen wurden.

Theilweise mag hiebei auch der Umstand mitgewirkt haben , dass derlei
Prodnctionen oft von nicht im Steuergebicte selbst ansässigen Personen und
in vielen Fällen nur ans kurze Zeit veranstaltet werden , wodurch die nach¬
folgende Steuerbemessnng und Stenereinbringnng illusorisch schien.

Da nun derlei Prodnctionen , selbst wenn dieselben nicht ans Grund einer
Gewerbsanmeldnng stattfinden , als gewinnbringende Beschäftigungen nach den
Einleitnngsbestimmnngcn des Erwerbsteuerpatentes der Erwerbsteuer und nach
ß 4 I des Einkommenstenerpatentes vom 29 . October 1849 , N .-G .-Bl.
Nr . 439 , sofern diese Unternehmungen nicht in die unterste Erwerbstenerclasse
eingereiht werden , auch der Einkommensteuer in der 1. Classe unterliegen,
und da die Steuerpflicht in Gemäßheit des Hofkanzlei -Decretes vom l3 . No¬
vember 1827 , Z . 1970 (n .-ö. Prov .-Gesetz- >sam . 9. Theil , Nr . 311 ), selbst in
dem Falle begründet erscheint, wenn derlei Prodnctionen Hierlands von Aus¬
ländern veranstaltet werden , so hat für solche Prodnctionen in Hinkunft die
gesetzliche Besteuerung platzzugreifen und es sind hienach die bezüglichen
Zahlungsaufträge nach Maßgabe des Inhaltes und der Dauer der Licenz,
welche in den Stenerzahlnngsaufträgen anzumerken ist, ohne Aufschub hinäus-
zugeben , wobei es sich jedoch in den meisten Fällen im Interesse der Be¬
schleunigung der Bemessung empfehlen dürste , von weitläufigen Erhebungen
abzusehen.

Es ist jedoch eine derartige Stenerqnote in Anwendung zu bringen,
welche nach Maßgabe der Gattung der Unternehmung , der Zahl der bei den
Prodnctionen mitwirkenden Personen , der Reclame und überhaupt der für die
Ertragsfähigkeit maßgebenden Momente entsprechend erscheint.

Da die Stenereinbringnng mir Rücksicht auf den mobilen Charakter
derlei Unternehmungen in vielen Fällen gefährdet erscheint, wurde mit der
k. k. n .-ö. Statthalterei das Einvernehmen gepflogen und hat sich diesfalls
auch die k. k. Statthalterei laut Note vom 9. Jänner 1884 , Z . 6014 , die
weitere Weisung insbesondere in der Richtung Vorbehalten , dass die Licenzen
erst dann ansgefolgt werden , wenn sich der Licenzwerber mit der Zahlung der
entfallenden Steuer ans Grund der Bestätigung des Steneramtes ans den
Zahlungsaufträgen selbst ansgewiesen hat , wonach die bestätigte Steuerzahlung
bei der Ansfolgung der Licenzen auf letzteren unter Berufung der bezüglichen
Zahlungsaufträge und der in denselben enthaltenen Daten von der ans-
solgenden Behörde anzumerken ist.

Bei der Erneuerung und Verlängerung der Licenzen ist der licenz-
ertheilenden Behörde über ihre Anfrage die umgehende Mittheilnng zu machen,
ob der Licenzwerber noch mit einer Steuer im Rückstände ist, und wird auch
laut Mittheilnng der k. k. n.-ö. Statlhalterei bei der eventuellen Erneuerung
und Verlängerung der Licenzen stets auf die geleistete Steuerzahlung Bedacht
genommen werden.

Da hienach in Hinkunft bei Ertheilnng von Productionsbewillignngen
seitens der k. k. n .-ö. Statlhalterei oder der k. k. Polizei -Direction in Wien,
sei es , dass es sich um Prodnctionen , welche im Hernmwandern , sei es, dass
es sich um solche, welche nicht im Hernmwandern betrieben werden , handelt,
die Ansfolgung der bezüglichen Licenzen erst nach nachgewiesener Stener-
entrichtnng , und zwar soweit es sich um Licenzen für in Wien zu betreibende
oder für mit wandernder Betriebsstätte , außerhalb Wien jedoch durch in Wien
sesshafte Individuen zu betreibende Prodnctionen handelt , durch den Wiener
Magistrat , und bezüglich der anderweitigen Prodnctionen außerhalb der Stadt
Wien durch die betreffende Bezirkshauptmannschaft , beziehungsweise den be¬
treffenden Stadtrath stattfindet , so ist die Steuerbemessnng von der kompetenten
Behörde mit aller Beschleunigung , und zwar nach Maß der Zulässigkeit , wo¬
möglich noch am Tage des Einlangens der bezüglichen Mittheilnng dnrch-
zuführen.

Sollte sich ans was immer für einem Grunde in einzelnen Fällen eine
definitive Steuerbemessnng nicht sogleich vornehmen lassen, so hat vorerst eine
provisorische Bemessung stattzusinden , welcher die definitive möglichst rasch
nachzufolgen hat.

Bezüglich der anderen im Hernmwandern im Grunde von Licenzen
ansgeübten , nicht auf einen bestimmten Ort oder Bezirk beschränkten Unter¬

nehmungen (Musiker , Seiltänzer u . dgl .) hat es bei dem mit dem Erlasse der
k. k. n .-ö. Statthalterei vom 12 . März 1877 , Z . 37585 , und der h. o.
Circnlarverordnnng vom 28 . August 1878 , Z . 4760 , normierten Vorgänge zu
verbleiben ; jedoch hat in diesen Fällen auch da, wo es bisher nicht geschehen
ist, die Ansfolgung der betreffenden Licenz erst nach ansgewiesener Stener-
entrichtung zu erfolgen.

Ebenso wird bei Vidiernng der Bewilligungen stets von den Behörden
darauf Rücksicht zu nehmen sein, ob die entfallende Steuer entrichtet wurde,
wonach die jeweilige Stenerentrichtnng auf den Licenzen, wie dies bereits
angedeutet wurde , zur Erleichterung der Controls anznmerken ist.

Die entsprechende Weisung der k. k. n . -ö. Statthalterei wird Nachfolgen.
Für solche Prodnctionen , welche ans Grund einer Gewerbsanmeldnng

stattfinden , hat es bei dem bisherigen Vorgänge zu verbleiben.
Vorstehende Verordnung bezieht sich jedoch nicht ans die Bettelmnsikanten,

da derlei Beschäftigungen nicht als Erwerbsgattnngen , beziehungsweise als
gelvinnbringende Unternehmungen anfznfassen sind, weshalb dieselben im
Sinne des Hofkanzlei -Decretes vom 8 . Juli 1830 (Pol . Ges. und Vdgn.
58 . Band , Nr . 75) und des Finanzministerial -Erlasses vom 29 . Mai 1874,
Z . 12975 (hierortige Jntimation vom 30 . Juni 1874 , Z . 12428 ), von der
«L-tenerentrichtnng überhaupt ausgeschlossen sind.

Von dieser Verordnung , welche auch der k. k. Polizei -Direction in Wien
mitgetheilt wird , sind Abschriften an die zur Ausführung dieser Bestimmungen
berufenen einzelnen Organe nach Maßgabe der dortigen Geschäftseintheilnng
zur genauen Danachachtnng ausznfolgen.

In den alljährlich hieher zu erstattenden Gestionsberichten ist auch über
die Wirkung der in dieser Richtung getroffenen Anordnungen und überhaupt
über die diesfälligen dortigen Wahrnehmungen zu berichten.

L.
Abschrift eines Erlasses der k. k. n .-ö. Statthalters vom 12 . Marz 1877,

Z . 37585,
an alle k. k. Bezirkshauptmannschaften Niederösterreichs , an den Wiener
Magistrat , an den Stadtrath in Wiener -Neustadt und Waidhofen a. d. Mbs

und an die k. k. Polizei -Direction in Wien:

Auf Grund der HZ 4 und 23 des Negiernngscircnlars für Nieder¬
österreich vom 15 . Februar 1813 haben die Hausierer , worunter die mit
Hansierpässen  betheilten Hausierer zu verstehen sind , in Niedcrösterreich an
Erwerbstener 5 fl. 25 kr. sammt dem gegenwärtig bestehenden 70percentigen
Zuschlag , und zwar ganzjährig auf einmal im vorhinein zu entrichten.

Nach den Hofkanzlei -Decreten vom 20 . Juni 1823 , 24 . November 1825
und 22 . März 1827 , Nied .-österr . Prov . G - S . 1823 Nr . 124, 1825 Nr . 104
und 1827 Nr . 275 , dann nach dem Erlasse des hohen k. k. Finanzministeriums
vom 29 . Mai 1874 , Z . 12975 , ist für die ans Grund von Licenzen im
Hernmwandern ansgeübten , nicht auf einen bestimmten Bezirk oder Ort be¬
schränkten Beschäftigungen für eigene Rechnung , als der Strazzen - , Knochen-
und Glasscherbensammler , Kesselflicker, Schleifer , Musikanten , Gymnastiker,
Seiltänzer n . dgl. gleichfalls nur die für Hausierer in Niederösterreich vor¬
geschriebene Erwerbstener , und zwar ebenfalls ganzjährig ans einmal im
vorhinein  ohne Rücksicht auf die Dauer der Licenz zu berichtigen.

Während aber nach dem Erlasse des hohen k k. Finanzministeriums
vom 7. April 1856 , Z . 8987 (F .-M .-V.-Bl . Seite 86 ), die von den eigent¬
lichen Hausierern zu entrichtende Erwerbstener von den Zuschlägen für den
Grnndentlastnngsfond und für die Bedeckung der Landes -, Kreis -, Bezirks-
nnd Gemeinde - und anderer Erfordernisse befreit ist, hat sich diese Exemption
zufolge Erlasses des hohen k- k. Ministeriums vom 16. Jänner 1860,
Z . 51474 , auf die Erwerbstener der Strazzensammler , Musikanten und anderer
im Herumziehen ansgeübten Beschäftigungen nicht zu erstrecken.

Der Unterschied in der Ausfertigung der Hansierberechtignngs -Docnmente
und in der Einhebung der Zuschläge zur Erwerbstener der Hausierer einerseits
und der diesen gleichgehaltenen Beschäftigungen andererseits bedingt aber , dass,
während für die eigentlichen Hausierer nach dem hohen Finanzministerial-
Erlasse vom 12 . November 1866 , Z . 45565 , die Abqnittiernng der Hausier-
gebür oder der bezüglichen Aufzahlung bloß auf den Hansierbnchblärtern in
der Rubrik „ Anmerkung " zu erfolgen hat , für die auf Grund von Licenzen
im Hernmwandern ansgeiibten Beschäftigungen , als Strazzensammler,
Musikanten r'' . Erwerbsteuerscheine auf die Dauer eines Jahres allsgefolgt
werden.

Mit Rücksicht auf die Beobachtung , dass diesfalls von den Behörden
vielfach ungleichartig vorgegangen wird und um einer nnbestencrten Aus¬
übung von derlei Beschäftigungen vorznbengen , werden zufolge Ansinnens der
k. k. Finanz -Landes -Direction Wien vom 28 . November 1876 , Z . 18730 , die
im Vorstehenden citierten Vorschriften zur genauen Danachachtuag in Er¬
innerung gebracht und wird hieran die Weisung geknüpft, die Licenzen für
solche hernmwandernde Geschäftsleute denselben erst dann ansznfertigen (be¬
ziehungsweise die von dem Statthalterei -Präsidinin ansgefertigten derartigen
Licenzen erst dann ausznfolgen ), wenn sich die Überzeugung verschafft worden
ist, dass die betreffende Partei ihrer Stenerpflicht entsprochen , und zwar die
Erwerbstener sammt Zuschlägen ganzjährig berichtigt hat . Von dieser Steuer¬
zahlung ist sich selbstverständlich auch bei der jedesmaligen Erneuerung der
Licenz zu überzeugen und eventuell der Bewerber zu verhalten , sich einen
neuen Erwerbstenerschein zu lösen, der immer nur auf ein ganzes Jahr ans¬
gestellt wird.
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0.

Abschrift eines Erlasses der k. k. n .-ö. Statthalterei vom 14 . November 1877,
Z . 34773,

an alle k. k. Bezirkshauptmannschaften in Niederösterreich , an die k. k. Polizei-
Direction in Wien , an den Wiener Magistrat , an den Stadtrath in Wiener-

Neustadt und Waidhofen a . d. Abbs:
Laut Berichtes der k. k. Bezirkshauptmannschaft Mistelbach vom 9. No¬

vember d. I ., Z . 18464 , kommen trotz des hierämtlichen Erlasses vom
12 . März 1877 , Z . 37585 , betreffend die Handhabung der Erwerbstener -Vor-
schriften für hernmziehende Musikanten , Seiltänzer rc . im Bezirke Mistelbach
noch immer Inhaber von derlei Productionsbewillignngen arrs anderen Be¬
zirken, welche bei der Vidierung sich mit einer Quittung des Steueramtes am
Sitze der betreffenden Bezirkshauptmannschaft über die bezahlte Hausier-
Erwerbsteuer answeisen und keinen Erwerbstenerbogen besitzen.

Die diesfälligen Productionsbewillignngs -Jnhaber erheben , nachdem im
Bezirke Mistelbach ' infolge der hohen Zuschläge die Gesammtschuldigkeit 18 fl.
65 kr. beträgt , über die Höhe dieser Steuer den berechtigten Einwand , dass
sie für die nicht ordnungsmäßige Behandlung von Seite der ersten Vidiernngs-
behörde nicht verantwortlich gemacht werden können und in ihrem Heimats¬
oder ersten Vidiernngsbezirke mit einer niederen Steuer belegt worden wären.

Über Ansuchen der k. k. Bezirkshauptmannschaft Mistelbach wird die
k. k. Bezirkshauptmannschaft neuerdings auf die mit dem oben citierten hier-
ämtlichen Erlasse bekanntgegebenen Vorschriften bezüglich der Erwerbstener-
zahlnng der in Rede stehenden Gewerbetreibenden aufmerksam gemacht und
aufgefördert , dieselben in Hinkunft genau zu handhaben.

v.
Abschrift eines Erlasses der k. k. n .-ö. Statthalterei vom 4 . März 1879,

Z. 4')9 »,
an alle Herren k. k. Bezirkshanptmänner in Niederösterreich , an den Magistrat
Wien , an den Stadtrath in Wiener -Neustadt und Waidhofen a. d. Ibbs und

an die k. k. Polizei -Direction in Wien:
Zufolge Erlasses des hohen k. k. Ministeriums des Innern ääto.

10 . December 1878 , Z . 12283 , wird Euer Hochwohlgeboren zur eigenen
Kenntnisnahme und Danachachtnng , sowie zur geeigneten Berstäudigung der
Gemcindevorstände in der Anlage eine Abschrift des Erlasses mitgetheilt,
welchen das hohe k. k. Finanzministerium unterm 26 . August 1878 , Z . 16025,
im Einverständnisse mit dem hohen k. k. Ministerium des Innern in Betreff
der Einhebung der Stenerzuschläge für Landes - , Bezirks - und Gemeinde¬
erfordernisse von den ihr Gewerbe im Herumwandern ausübenden Personen
mit Ausnahme der eigentlichen Hausierer an die Finanz -Landes -Direction in
Graz unter gleichzeitiger Verständigung der Finanz -Landesbehörden der be¬
treffenden Länder gerichtet hat.

In Betreff des dritten Absatzes dieses Erlasses werden Euer Hochwohl¬
geboren auf die Schlussbestimmung des nachträglich hieher gelangten ab¬
schriftlich mitfolgenden Erlasses des hohen k. k. Ministeriums des Innern vom
12 . Februar 1878 , Z . 16512 ox 1877 , mit dem Bemerken verwiesen , dass die
in diesem Erlasse enthaltene Belehrung Euer Hochwohlgeboren bereits auch
mit dem hierämtlichen Erlasse vom 12 . März - 1877 , Z . 37585 ox 1876,
ertheilt worden ist.

I) tt.
Abschrift eines Fiuanzministerial -Erlasses an die k. k. Finanz -Landes-

Direction in Graz clcito. 26 . Juli 1878 , Z . 16025:

Mit Beziehung auf die dortige Note an die k. k. Statthalterei in Graz
vom 14 . Mai 1878 , Z . 2938 , wird der k. k. Directwn im Einverständnisse
mit dem k. k. Ministerium des Innern eröffnet , dass die im Herumwandern
ansgeübten Beschäftigungen mit Ausnahme des eigentlichen Hausierhandels der
Erwerbstener sammt Zuschlägen , und zwar nicht bloß den Laudesznschlägen,
sondern auch den Umlagen jener Gemeinde eventuell jenes Bezirkes unter¬
liegen , wo die betreffenden Parteien ihren Wohnsitz haben.

Ans die Gemeinde - beziehungsweise Bezirksumlagen ist von dem zur
Steuervorschreibuug berufenen Steneramte nur unter der Voraussetzung Be¬
dacht zu nehmen , dass die betreffende Partei im Steuerbezirke wohnt , und
dass dem Steueramte auch die Einhebung der gedachten Umlagen obliegt.

Insofern die Einhebung der Gemeindenmlagen durch den Gemeinde¬
vorstand stattfindet oder die ' Steuer nicht in dem Steuerbezirke des Wohn¬
sitzes zur Vorschreibnng gelaugt , wird es Sache der politischen Bezirksbehörde
sein, dafür Sorge zu tragen , dass die betreffende Partei ihren Verpflichtungen
rücksichtlich der Gemeinde - und Bezirksnmlagen , soweit solche bestehen,
entspreche.

0 l) .

Abschrift eines Erlasses des k. k. Ministeriums des Innern vom 12 . Februar
1878 , Z . 16512,

an sämmtliche Länderchefs mit Ausnahme von Niederösterreich und Böhmen:

Es ist die Wahrnehmung gemacht worden , dass die Bestimmungen des
hierortigcn Erlasses vom 8 . März 1856 , Z . 3660 , betreffend die Befreiung
der von den Hausierern als Steuer zu entrichtenden Gebür von den Zu¬
schlägen , sowie jene des Handelsministerial -Erlasses vom 11 . October 1866,
Z . 16413 , betreffend die bloße Abqnittiernng der Hausiergebür oder der be¬
züglichen Aufzahlungen auf den Hausierbuchsblättern , von einzelnen Behörden
auch auf die übrigen im Herumwandern ausgeübten , nicht auf einen be¬
stimmten Bezirk oder Ort beschränkten Beschäftigungen angewendet werden.

Das k. k. Ministerium des Innern findet sich hienach über Ersuchen
des k. k. Finanzministeriums und im Einvernehmen mit dem k. k. Handels¬
ministerium bestimmt , darauf aufmerksam zu machen, dass die obigen Be¬
stimmungen nur eigentliche Hausierer , d. i. die den Hausierhandel treibenden
und mit ' Hausierpässen betheilten Parteien im Auge hatten , und dass schon in
diesen Verordnungen Strazzensammlern , hernmziehenden Musikanten und
anderen auf Grund von Liceuzen im Hernmwandern ihr Gewerbe ausübenden
Individuen die Befreiung von der Entrichtung der Stenerzuschläge nicht zu¬
erkannt wurde und dieselben Erwerbstenerscheine zu lösen Haben.

Hienach wollen Hochdieselben die unterstehenden politischen Behörden
entsprechend verständigen und dieselben gleichzeitig behufs Controliernng der
Besteuerung der letzterwähnten hernmwandernden Gewerbetreibenden anweisen,
vor Aushändigung , der diesfälligen Liceuzen. beziehungsweise vor deren Er¬
neuerung sich' die Überzeugung zu verschaffen, dass von der betreffenden Partei
die Erwerbsteuer sammt Zuschlägen , deren Zahlung ganzjährig , auf einmal
und im vorhinein zu erfolgen hat , berichtigt wurde.

25.

(Anwendung der Bestimmungen des Rechtsmittel-
geseües vom 12 . Mai 180sr , N .-C .-Bl . Nr . 101,

auf das administrative Strafverfahren . )
Die k. k. n . - ö. Statthalterei hat mit Erlass vom

12 . November 1897 , Z . 86639 (M .-D .-Z . 2902 ) , dem Wiener
Magistrate Nachstehendes zur Kenntnis gebracht:

Das hohe k. k. Ministerium des Innern hat ans den hochdemselben
vorgelegten Verhandlungen betreffs Strafnachsichts - und Milderungsgesuche
ersehen, dass vielfach die Bestimmungen des Rechtsmittelgesetzes vom 12 . Mai
1896 , R .-G .-Bl . Nr . 101 , ans das administrative Strafverfahren nicht an¬
gewendet werden.

Zum Zwecke einer gleichmäßigen Behandlung wird daher dem Wiener
Magistrate infolge Erlasses des genannten hohen Ministeriums vom 15 . Sep¬
tember 1897 , Z . 29053 , und im Nachhange zum h. o. Erlasse vom 2 . Sep¬
tember 1896 , Z . 68059 , eröffnet , dass zwar gemäß Z 1 1o§ . oit . die für das
Strafverfahren speciell normierten Recnrsfristen in Geltung bleiben , dass aber
im übrigen die Bestimmungen des oberwähnten Gesetzes, besonders jene über
die Rechtsmittelbelehrung auf das in Rede stehende Verfahren volle  An¬
wendung finden , ^

Hienach wird sich der Wiener Magistrat in administrativen Straffällen
zu benehmen haben.

2 «.

(Namensändernng mehrerer öffentlicher Heilanstalten
in Ungarn .)

Die k. k. n .- ö. Statthalterei hat mit Erlass vom 12 . No¬
vember 1897 , Z . 102052 (M .-Z . 214035/XVI ) , dem Wiener
Magistrate Nachstehendes zur Kenntnis gebracht:

Das hohe k. k. Ministerium des Innern hat mit Erlass vom 25 . Oc¬
tober 1897 , Z . 31495 , eröffnet , dass laut Note des kgl. nng . Ministeriums des
Innern vom 1. October d. I ., Z . 93726/VIb , die Namen einiger öffentlicher
Heilanstalten in Ungarn abgeändert wurden , und zwar:

„Budapest -Leopoldfelderkgl . nng . Landes -Jrrenhaus " in „ Budapest -Leopold -
felder kgl. nug . staatliche Heilanstalt für Geisteskranke " ; „ Hermauustädter
kgl. nng .' Landes -Jrrenhaus " in „ Hermannstädter kgl. nng . staatliche Heilanstalt
für Geisteskranke " ; „ Nagy -Kaloer kgl. nug . Landes -Jrrenhaus " in „Nagy -Kaloer
kgl. nng . staatliche Heilanstalt für Geisteskranke " ; „Pressbnrger kgl. nng . Landes-
Krankenhaus " in „Pressbnrger kgl. nug . Staats -Krankenhaus " ; „Kronstädter
Landcs -Angenheilanstalt " in „Kronstädter kgl. nng . Staats -Augenheilaustalt ."

Die „ Bndapest -Engelsfelder kgl. nng . Landes -Versorgungsanstalt für
Geisteskranke " führt schon gegenwärtig auf Grund des Gesetzartikels XXXVI
ex 1897 den Namen „Budapest -Engelsfelder kgl. nng . staatliche Heilanstalt für
Geisteskranke ".

Hievon wird der Magistrat in Kenntnis gesetzt.

2 ?.

(Markierung der ans den Central Biehmarkt ge¬
brachten Rinder , Schweine und Schafe . )

Der Wiener Magistrat hat mit Kundmachung vom 15 . No¬
vember 1897 , M .-Z . 9698/XV , Nachstehendes angeordnet:

Um bei Seuchenconstatierungen die Partie , aus welcher die verseuchten
Thiere stammten , beziehungsweise die Provenienz derselben in einer jeden
Zweifel ausschließenden Weise feststellen zu können , werden die in den Kund¬
machungen des Magistrates vom 28 . Februar und 4 . November 1895 , Z . 168378
ox 1894 und 140703 , hinsichtlich der seitens der Verkäufer zu veranlassenden
Markierung der auf den Central -Biehmarkt in St . Marx gebrachten Rinder
und Schweine enthaltenen Anordnungen in folgender Weise abgeändert und
ergänzt , rücksichtlich auch auf Schafe ausgedehnt:
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1 . Alle zu Markt gebrachten Thiere (Rinder , Schafe und Schweine)
sind unmittelbar nach ihrem Einlangen seitens der Verkäufer mit einer rasch
irocknenden Ölfarbe , unter Ausschluss der Verwendung von grüner Farbe,
partienweise zu marken.

Unter Viehpartie ist die mit einem Einzelpasse oder mehreren Vieh¬
pässen gedeckte, ans derselben Verladestation stammende und ans einen Fracht¬
brief zur Aufgabe gelangte Anzahl von Thieren zu verstehen.

Die Markung hat mittels Märkeisens , welches nebst der Nummer der
Viehpartie in 8 und 10 cm hohen und entsprechend breiten Ziffern bei Rindern
den vollen Namen , bei Schweinen und Schafen dagegen die Anfangsbuchstaben
des Verkäufers zu enthalten hat , derart zu erfolgen , dass die einzelnen Partien
desselben Verkäufers mit den fortlaufenden Nummern 1, 2 , 3 n. s. w. und
der obigen Namensbezeichnung zu versehen sind.

Solange sich Thiere einer bestimmten Partiennmmer unverkauft am
Markte befinden , darf diese Nummer von dem Verkäufer dieser Thiere zur
Markierung neu eingelangter Sendungen nicht verwendet werden.

2 . Die in Z 7 der Marktordnung vorgeschriebene Anmeldung hat hinsichtlich
der obigen Thiergattnngen in der Weise zu erfolgen , dass von den Viehverkänfern
dem Marktcommissariate das mit der Märknng der Viehpartien übereinstimmende
Verzeichnis , enthaltend Partienummer , Namen des Einsenders und Stückzahl
der Partie , übergeben wird,

Übertretungen dieser am 1. Jänner 1898 in Wirksamkeit tretenden An¬
ordnungen werden nach Z 93 des Gesetzes vom 19 . December 1890 , L.-G .-Bl.
Nr . 45 , geahndet.

28 .
(Die Controliernng des Wachdienstes in den

Privat -Tyeatern . )
Der Magistrat hat in der Plenarsitzung vom 18 . November 1897 aä

M .-Z . 53 .111/XIV znm Zwecke der Hintanhaltnng des in einem Privat-
Theater Wiens wahrgenommenen Missstandes , dass die Controlstreifen der
Controlnhren vernichtet wurden , so dass die Controliernng des Wachdienstes
nicht stattfinden konnte , nachstehenden Beschluss gefasst:

1. Die Direktionen sämmtlicher Privat -Theater und sämmtlicher denselben
nach Z 113 der Verordnung der k. k. n .-ö. Statthalterei vom 1. Juli 1882,
Z . 4572/kräs ., beziehungsweise Z 40 des Gesetzes vom 15. December 1882,
gleichgestellter Etablissements erhalten mit Beziehung auf H 95 respective 94
der Verordnung der k. k. n .-ö. Statthalterei vom 1. Juli 1882 , Z . 4572 / krüs.
folgende Aufträge:

a) Das Ilhren -Controlbuch ist regelmäßig zu führen und hat dasselbe die
Namen der mit dem permanenten Tag - und Nachtwachdienste be¬
trauten Wächter zu enthalten.

Dieses Buch ist anfznbewahren und den (technischen) Jnspections-
beamten jeden Freitag bei der Untersuchung der Wasserwechsel vorznlegen.

b) Diese Anordnung ist sofort in die Instructionen (Datail -Jnstrnctionen)
für die Bediensteten anfzunehmen und sind diese ergänzten Instruc¬
tionen sofort dem Magistrate zur Genehmigung nach Z 94 des ci-
tierten Gesetzes vorzulegen.

2. Die Instruction für die mit der Leitung des Fenerwachdienstes in
den Theatern betrauten Beamten des Stadtbanamtes ist durch eine unter
Punkt i aufzunehmende , neue Bestimmung folgenden Wortlautes zu ergänzen:
„ob der im Z 95 der Verordnung der k. k. n .-ö. Statthalterei vom 1. Juli 1882,
Z . 4572/kräs ., vorgeschriebene Wachdienst durch die Theaterdirection ent¬
sprechend controliert wird , und dass das Uhren -Controlbuch jeden Freitag bei
der Untersuchung der Wasserwechsel den Jnspectionsbeamten vorgelegt wird ."

3. Die k. k. Polizei -Direction in Wien ist zu ersuchen:
n) den Z 3 der Instruction für die k. k. Polizei - Jnspectiousbeamlen

durch eine neue Bestimmung (Punkts ) folgenden Wortlautes zu ergänzen :
„dass das Uhren -Controlbuch durch die Theaterdirection jeden Freitag
bei der Untersuchung der Wasserwechsel den Jnspectionsbeamten zur
Einsicht vorgelegt werde;

b) der von ihr nach Z 97 der citierten Verordnung zu genehmigenden
respective genehmigten Hausordnungen dahin ergänzen zu lassen,
dass die Controlstreifen der Controlnhren in den hiezu gehörigen
Büchern regelmäßig eingelegt , die Namen der den Tag - und Nacht¬
wachdienst haltenden Wächter darin eingetragen , die Uhren -Contralbücher
aufbcwahrt und den Jnspectionsbeamten zur Einsicht vorgelegt werden.

4 . Die vorerwähnten Anträge sind der Theater -Landescommission zur
Kenntnis zu bringen nud in das Verordnungsblatt aufzunehmen.

29 »

(Staatliche Nntersuchnngsstellen für Lebensmittel
und Gebranchsgegenstände .)

Kundmachung der Ministerien des Innern , der Justiz und
des Ackerbaues vom 23 . November 1897 , betreffend die Bestellung
von speciellen staatlichen Untersnchungsstellen für einige Lebens¬
mittel und Gebrauchsgegenstände der im Gesetze vom 16 . Jänner 1896
(N .-G .-Bl . Nr . 89 ex 1897 ) bezeichneten Art:

Als specielle staatliche Untersnchungsstellen im Sinne der Ministerial-
Verordnung vom 13. October 1897 (N .-G .-Bl . Nr . 240 ) werden mit der im
Z. 14 dieser Verordunug festgesetzten Beschränkung bestellt:

1 . Die k. k. landwirtschaftlich -chemische Versuchsstation in Wien für die
Untersuchung aller Gattungen von Lebensmitteln mit Ausnahme von Fleisch
und Fleischwaren , sowie für die Untersuchung von Petroleum;

2 . die k. k. physiologisch-chemische Versuchsstation in Klosterneuburg für
die Untersuchung von Wein , Obstwein , Brantwein und sonstigen Spirituosen,
Most und anderen Fruchtsäften , Bier Meth , Honig , Essig, frischem und con-
serviertem Obste und Hefe;

3. die k. k. landwirtschaftlich -chemische Versuchsstation in Görz und
4 . die k. k. landwirtschaftlich - chemische Versuchsstation in Spalato für die

Untersuchung der unter 2 . benannten Artikel , dann für die Untersuchung von
Milch und Molkereiprodncten , Speisefetten , Ölen , sowie von Petroleum.

39 .

(Dachpappe der Firma C . Hanmanns Witwe
Söhne .)

Bescheid des Wiener Magistrates vom 23 . November 1897,
M .-Z . 129981/IX:

In Erledigung des Ansuchens der Firma C. Hanmanns Witwe L
Söhne,  Wien , IX ., Fluchtgasse 2 , wird bekanntgegeben , dass zufolge Magi¬
strats -Beschlusses vom 18 . November 1897 , Z . 129981 , die von der gedachten
Firma erzeugte Dachpappe insolange als Bedachnngsmateriale im Gemeinde -
gebiete von Wien zngelassen worden ist, als dieses Materiale die Eigenschaften
des ümtlich geprüften besitzt.

Die Zulassung wird jedoch ans jene Fälle beschränkt, in welchen die
Nachbarschaft durch den Theergeruch nicht belästigt wird und eine solche Dach¬
eindeckung auf naheliegende , mit Gährnngsprocessen arbeitende industrielle
Etablissements , wie Bierbrauereien rc. nicht nachtheilig einwirkt , worüber die
Baubehörde in jedem einzelnen Falle zu entscheiden hätte.

Die beabsichtigte Verwendung dieses Materiales ist in den Bauplänen
jedesmal ersichtlich zu machen.

Das beigelegte Muster wird dem Stadtbanamte zur Aufbewahrung über¬
mittelt.

31 .
(Commissionelle Verhandlungen bei Banlinien-

beftimmnngen . )
Die Baildeputation für Wien hat unterm 26 . November

1897 , Z . 117 ( M .-Z . 219914 ) , dem Wiener Magistrate Nach¬
stehendes zur Kenntnis gebracht:

Die Bandepntation für Wien findet auf Grund des Beschlusses vom
24 . November 1897 dem Nccnrse des W . . . ..  W . gegen die Entschei¬
dung des Wiener Magistrates vom 16 . Juni 1897 , Z . 94790 , betreffend Ab¬
änderung der Baulinien zwischen Diefenbach - und Ullmanngasse im XII . Wiener
Stadtbezirke keine Folge zu geben , nachdem die angefochtene Baulinien¬
bestimmung in gesetzmäßiger Form erfolgt ist, dieselbe den Verkehrsrücksichten
entspricht und die in dem vorliegenden Falle erfolgte Abänderung einer be¬
stehenden Banlinie dem freien Ermessen der nach dem Gesetze berufenen
Factoren der Gemeindevertretung anheimgegeben ist.

Hiebei wird insbesondere bemerkt , dass die Einwendung wegen des
formalen Gebrechens der Nichtverlesnng des anlässlich der vom Magistrate
eingeleiteten commissionellen Verhandlung vom 26 . Februar 1897 anfge-
nommenen Protokolles unbegründet ist, nachdem eine gesetzliche Verpflichtung
der Baubehörden zur Vornahme derartiger Verhandlungen nicht existiert , solche
Verhandlungen lediglich informativen Charakter haben und durch dieselben d ein
gesetzlich statuierten Necursrechte nicht vorgegriffen werden kann.

Die Beilagen des Berichtes vom 17 . August 1897 , Z . 128713 , folgen
mit dem Bemerken zurück, dass gemäß Z 109 der Wiener Bauordnung ein
weiterer Recnrs gegen diese Entscheidung nicht zulässig ist.

Hiemit findet auch der Bericht vom 2. October 1897 , Z . 165275 , seine
Erledigung.

32 .
(Benützung des Check- und Clearing -Verkehres der
Postsparcassa bei Zahlungen an die k. k. Stenerämter

und an die k. k. Finanzeassen .)
Verordnung der Ministerien der Finanzen und des Handels,

einverständlich mit dem Obersten Rechnungshöfe vom 26 . No¬
vember 1897 , betreffend die Ausdehnung der bisher für Stener-
nnd Gebürenzahlnngen in Niederösterreich gestatteten Benützung
des Anweisungs - (Check- und Clearing -) Verkehres der Postspar-
caffa auf Zahlungen an sämmtliche Stenerämter in den im Neichs-
rathe vertretenen Königreichen und Ländern (R .-G .-Bl . Nr . 272 ) ;

Vom 1. Jänner 1898 angefangen können alle Zahlungen , mit Ausnahme
der Zollzahlungen , an alle k. k. Steneräumter (Hanptsteuerämter ) in den im
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Reichsrathe vertretenen Königreichen und Ländern , dann an die k. k. Finanz-
cassen in Wien auch im Wege des k. k. Postsparcassenamtes , nnd zwar entweder
im Baren bei jedem österreichischen Postamte und beim Postsparcassenamte in
Wien , oder von Contoinhabern im Checkverkehre des Postsparcassenamtes durch
Überweisung des entfallenden Betrages von ihrem Conto ans jenes der per¬
cipierenden Cassa unter nachstehenden Modalitäten geleistet werden.

Zu jeder derartigen Zahlung oder Überweisung ist ein zu diesem Zwecke
eigens aufgelegter , bei den Postämtern , Briefmarken -Berschleißern und dem Post-
sp'arcassenamte um den Preis von 5 kr. per Stück erhältlicher Einzahlungs¬
schein zu benützen.

Derselbe muss , um zur Effectuiernng übernommen werden zu können,
derart ausgefüllt sein , dass sowohl in dem als Empfangschein als in dem als
Erlagschein ' bezeichnten Theile desselben der Betrag , welcher geleistet werden
soll , in Ziffern nnd im Empfangscheine außerdem auch in Worten angegeben,
dann der Name der Cassa , an welche geleistet werden soll , sowie das Kronland,
in welchem sich diese Cassa befindet , genau angesetzt , im Erlagschein überdies
der Vor - und Zuname des Einzahlers , seine Beschäftigung (sein Gewerbe ) nnd
sein Wohnort sammt näherer Wohnungsbezeichnung mit voller Deutlichkeit
ersichtlich gemacht nnd insbesondere die Gattung nnd Art der beabsichtigten
Zahlung ( ob und welche Steuer , Gebür oder sonstige Leistung ) unter Angabe
der nähren Merkmale ( Datum und Nummer des Zahlungsauftrages , Bezeichnung
des Objectes der Zahlung oder Beziehung des der Zahlung sonst zugrunde
liegenden amtlichen Docnmentes ) genau und bestimmt angeführt ist.

Auch ist die an dem Einzahlungsscheine befindliche , zur seinerzeitigen Zu¬
sendung der amtlichen Bestätigung au den Zahler bestimmte Correspondeuz-
karte im vorhinein mit der genauen Adresse des Zahlers zu versehen.

Erfolgt die Zahlung durch Überweisung des Betrages von einem beim
Postsparcassenamte bestehenden Conto auf das Conto der percipierenden Cassa,
so ist mit dem ordnungsgemäß ausgefertigten Einzahlungsscheine gleichzeitig
ein ans denselben Betrag lautender , vorschriftsmäßig ansgefertigter Check an
das Postsparcassenamt einznsenden.

Überweisungschecks , welche nicht mit dem ordentlich ausgefüllten Ein¬
zahlungsscheine belegt sind , werden vom Postsparcassenamte nicht angenommen.
Auch können die Anweisungen des Contoinhabers im Check- und Clearing¬
verkehr des Postsparcassenamtes nur dann berücksichtigt werden , wenn ihr Gut¬
haben nach Abrechnung der Stammeinlage noch zur vollen Deckung des an¬
gewiesenen Betrages ansreicht.

Über den mittels des „ Einzahlungsscheines bewirkten Erlag erhält der
Zahler zunächst den mit der Übcrnahmsbestätignng des Postamtes (der Postspar-
cassa ) versehenen Empfangschein.

Damit jedoch dieser Erlag auch vom Steueramte (der Cassa ) als wirk¬
same Zahlung behandelt werden könne , ist erforderlich:

1 . dass die Cassa , an welche gezahlt wird , auch als Einhebnngsstelle für
die beabsichtigte Leistung fungiert;

2 . dass dieselbe aus der vom Zahler im Erlagscheine abgegebenen Er¬
klärung über die Art und Gattung der von ihm beabsichtigten Zahlung mit
Sicherheit entnehmen kann , auf welche Schuldigkeit der eingezahlte Betrag zu
verrechnen ist, und

3 . dass in jenen Fällen , in welchen die Zahlung nur auf Grund be¬
stimmter Erlagsdocumente , Declarationen oder Anmeldungen , (insbesondere bei
Verzehrungssteuern ) erfolgen kann , die bezüglichen Docnmente der Cassa bereits
zugekommen sind . Es ist deshalb in solchen Fällen auch immer erforderlich , im
Einzahlungsscheine bei der näheren Bezeichnung der beabsichtigten Zahlung die
vorher oder gleichzeitig an die Cassa übermittelten Erlagsdocumente ausdrücklich
zu beziehen.

Ist den vorbezeichneten Erfordernissen Rechnung getragen , so erhält der
Zahler von der Cassa die mit den Verrechnungsdaten versehene amtliche Be¬
stätigung über seine Zahlung zugesendet.

Derselbe ist gegenüber der percipierenden Cassa mit jenem Betrage , dessen
thatsächliche Verrechnung die Bestätigung aufweist , liberiert , nnd es gilt dann
insofern , als die Vorschreibung von Verzugszinsen oder Mehrgebüren in Be¬
tracht kommt , schon der Tag ' der Übergabe des Einzahlungsscheines an das
Postamt , bei Anweisungen im Clearingverkehre aber der Tag der Buchung des
Checks beim Postsparcassenamte als Zeitpunkt der erfüllten Zahlnngspflicht für
den in der cassenämtlichen Bestätigung quittierten Betrag.

Mangelt dagegen ein für die wirksame Zahlung vorgeschriebenes Er¬
fordernis , so wird ' dies dem Zahler von der Cassa bekanntgegeben , der erlegte
Betrag aber so lange , bis die gegen dessen definitive Verrechnung obwaltenden
Hindernisse beseitigt sind , nur als in vorläufiger Verwahrung der Cassa befindlch
behandelt.

Die Perceptionscassen find verhalten , alle Parteiverständigungen über im
Wege der Postsparcassa geleistete Zahlungen stets ohne Verzug abzufertigen,
doch kann dem Zahler ein bestimmter Zeitpunkt , bis zu welchem sich die amt¬
liche Bestätigung über die durch die Postsparcassa geleistete Zahlung längstens
in seinen Händen befinden muss , mit Rücksicht auf die verschiedenen Verhält¬
nisse des Postenlaufes nicht zugesichert werden.

Die mit der Ministerial -Verordnung vom 24 . März 1896 (R, -G .-Bl.
Nr . 52 ) kundgemachten Bestimmungen , betreffend die Benützung des Anweisungs-
Verkehres der Postsparcassa bei Zahlungen von directen Stenern sammt Zu¬
schlägen an das Central -Steneramt der Stadt Wien , dann von Stempeln , Taxen
nnd Gebüren an die Wiener Taxamtscassa bleiben auch fernerhin , jedoch mit
der Modisication aufrecht , dass die vorbezeichneten Zahlungen an die genannten
zwei Lassen auch mit Benützung des neu eingeführten Einzahlungsscheines er¬
folgen können.

Andererseits aber bleibt auch die Verwendung der mit der citierten
Ministerial -Verordnung bloß für Steuer - und Gebürenzahlungcn in Nieder¬
österreich eingeführten Einzahlungsscheine bis auf weiteres zulässig.

Die Namen jener Cassen , auf welche die Zulässigkeit von Einzahlungen
im Anweisnngsverkehre des Postsparcassenamtes im weiteren Verlaufe aus¬
gedehnt wird , werden jeweilig un Verordnungswege , sowie bei allen Postämtern
veröffentlicht werden.

33.

^Niederöftcrreichische Landes - Brandschaden - Ver¬
sicherungsanstalt .)

Kundmachung des k. k. Statthalters im Erzherzogthume
Österreich unter der Enns vom 30 . November 1897 , Z . 111923,
betreffend die Satzungen einer „Niederösterreichischen Landes-
Brandschaden - Versicherungsanstalt " mit dem Sitze in Wien
(N .-G .-Bl . Nr . 55 ) :

Seine k. u . k. Apostolische Majestät haben mit Allerhöchster Entschließung
vom 27 . November d. I . die vom n .- ö. Landtage in der Sitzung vom
23 . November 1897 gefassten Beschlüsse , insoweit dieselben die Widmung
eines Gründnngsfonde 's nnd die Einräumung eines Credites für die zu
errichtende „ Niederösterreichische Landes -Brandschaden -Versicherungsanstalt " mit
dem Sitze in Wien zum Gegenstände haben , allergnädigst zu genehmigen

^ ^ Auf Grund dieser Allerhöchsten Entschließung hat das hohe k. k. Mini¬
sterium des Innern die vom n .- ö. Landtage in der vorbezeichneten Sitzung
beschlossene Errichtung dieser Versicherungsanstalt nach Maßgabe der folgenden,
vom Landtage gleichzeitig beschlossenen Satzungen genehmigt.

Dies wird zufolge Erlasses des genannten hohen Ministeriums vom
29 . November d . I -, Z . 37188 , hiemit zur allgemeinen Kenntnis gebracht:

S a 1? ik n g c n
der

Niederösterreichischcn Landes-Brandschaden-Versichetttugsanstalt.
8 i.

Die vom Lande Niederösterreich errichtete Versicherungsanstalt gegen
Brandschäden führt den Namen „Niederösterreichische Landes -Brandschaden-
Versicherungsanstalt " .

8

Der Zweck der Anstalt ist der Betrieb der directen Versicherung gegen
Schäden , welche an unbeweglichen und beweglichen Gegenständen durch Feuer,
einen nicht zündenden Blitz , Lenchtgasexplosion , Entladung elektrischer Leitungen
und bei ausdrücklicher Vereinbarung durch Dampfexplosion verursacht werden.

8 3.

Die Anstalt besteht aus zwei Abtheilungen:
1 . Der Abtheilung für die im Gebiete der Gemeinde Wien gelegenen

versicherten Objecte.
2 . Der Abtheilung für alle außerhalb des Wiener Gemeindegebietes

gelegenen versicherten Objecte.
Die Verrechnung erfolgt für beide Abtheilnngen gesondert ; die Gesammt-

verwaltnngskosten werden von jeder der beiden Abtheilungen zur Hälfte ge¬
tragen. 8 4.

Zur Bestreitung der mit der Gründung und Organisation verbundenen
Kosten stellt das Land Niederösterreich der Anstalt einen unverzinslichen , jedoch
nach Maßgabe der Bestimmungen des Z 12 znrückznzahlenden Gründungsfond
in der Höhe von 100 .000 L der im Gesetze vom 2 . August 1892 , N .- G .-
Bl . Nr . 126 , festgestelltcn Währung zur Verfügung.

Die Anstalt beruht auf dem Grundsätze der Gegenseitigkeit.
Zur Bedeckung etwaiger Betriebsabgänge einer der beiden Abtheilnngen

welche ans ihrem Sicherheitsfonds (Z 11 ) nicht bestritten werden können , räumt
das Land Niederösterreich der Anstalt einen Credit bis zu dem Höchstbetrage
von 1,000 .000 10 ein . Die Inanspruchnahme dieses Credites erfolgt nach Maß¬
gabe der Bestimmungen des § 13 der Satzungen.

Die aus diesem Credite etwa flüssig gemachten esfectiven Vorschüsse aus
Landesmitteln sind unverzinslich , jedoch nach Maßgabe der Bestimmungen des
Z 12 znrückznzahlen. 8 5-

Die Anstalt hat ihren Sitz in Wien . Sie hat das Recht , im Gebiete
der im Reichsrathe vertretenen Königreiche und Länder Zweigniederlassungen
nnd Agenturen zu errichten. 8 6.

Die Dauer der Anstalt ist eine unbeschränkte.

8 7.
Öffentliche Kundmachungen der Anstalt erfolgen durch die amtliche

„Wiener Zeitung " .
8 8.

Die Versicherungen werden nach der in Österreich geltenden Währung

abgeschlossen . ^ ^

Mitglieder der Anstalt sind die Versicherungsnehmer . Die Mitgliedschaft
wird durch den Abschluss des Versicherungsvertrages und die Entrichtung der
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ersten Prämie erworben nnd endet mit der Lösung, beziehungsweise dem Er¬
löschen des Vertrages.

Mitglieder können mir eigcnbcrcchligte oder juristische Personen werden.
Dieselben übernehmen durch die Unlerserlignng beS Versicherungsantrages die
Verpflichtung , sich den Bestimmungen der Satzungen , sowie den etwa während
der Dauer der Versicherung erfolgenden Abänderungen derselben zu unter¬
werfen , die in ihren Versicherungsvertrag aufgenommenen besonderen Ver-
sichernngsbedingnugen zu erfüllen , nnd die Entscheidungen und Verfügungen
der Verwaltungsorgane der Anstalt , welche von denselben innerhalb ihres
satznngsinäßigen Wirkungskreises erlassen werden , anzncrkennen.

8 10.
Die Anstalt kann Versicherungsanträge im ganzen oder in einzelnen

Theilen ohne Angabe der Gründe ablehnen.

8 11-
Anßer der gemäß den Bestimmungen der Ministerial -Verordunng vom

5 . März 1896 , R .-G .-Bl . Nr . 31 , zu activierenden Prämienreserve hat jede
Abtheilung der Anstalt zur Deckung von etwaigen Betriebsabgängen einen
Sicherheitsfond zu bilden , dessen satznngsmäßige Höhe OB Percent der mit
Schluss jedes Verwaltungsjahres ansgewiesenen jeweiligen Gesammtversiche-
rungssumme derselben beträgt.

In diesen fließen bis zur Erreichung der satzungsmäßigen Höhe:
1. 50 Percent des jeweiligen Gebarungsüberschusses der betreffenden

Abtheilnng.
2 . Die Erträgnisse ihres Vermögens.
3 . Die hereingebrachten Ersatzansprüche derselben.
4.  Die verfallenen Beträge für Schadenvergütungen, welche von ihren

Mitgliedern nicht rechtzeitig behoben wurden.

8 12-
a) Hat einer der beiden Sicherhcitssonde die satzungsmäßige Höhe erreicht,

so werden die ihm gemäß ß 11 znzuweisendcn Beträge zur Rückzahlung
der elwa von demselben aus dem Landescredite in Anspruch genommenen
Vorschüsse nnd nach Tilgung derselben, falls er mindestens 50 .000 X
beträgt , zur Rückzahlung des halben Gründungsfondes benützt.

Die Zuweisung der bezeichnten Zuschüsse an den betreffenden
Abthcilungssicherhcitsfond hat wieder zu erfolgen , wenn derselbe unter
die satznngsmäßige Höhe gesunken sein sollte.

Ist die einer Abtheilnng zur Last fallende Hälfte des Gründnngs¬
fondes getilgt , so werden , solange der Sicherheitsfond derselben die
satznngsmäßige Höhe hat , die demselben nach Z 11, Z . 1, zuzuweisenden
Betrüge an die Versicherungsnehmer nach Maßgabe ihrer in dem Gegen¬
standsjahre eingezahlten Versicherungsbeiträge vertheilt , und zwar den
dauernd Versicherten durch Gntrechnung auf ihre nächstjährige Beitrags-
leistnng , den zeitlich Versicherten durch Barzahlung im März des
folgenden Jahres-

1>) 50 Percent des Gebarnngsüberschnsses der ersten Abtheilnng fließen der
Gemeinde Wien zur freien Verfügung zu.
Von den Gebarungsüberschüssen der zweiten Abtheilnng werden 50 Per¬

cent in folgender Weise verwendet:
1. Ein Theil hievon wird dein durch das Landesgesetz vom 16 . December

1882 , L.-G .-Bl . Nr . 69 , geschaffenen Unterstützungsfonde der Feuerwehren
zugewiesen . Dieser Theil muss so groß sein, dass der Unterstütznngssond aus¬
reichend dotiert , znmindestens aber in der bisherigen Maximalhöhe aufrecht
erhalten bleibt.

2. Der nach Abzug des dem Unterstützungsfonde Angewiesenen Theiles
verbleibende Rest der obigen 50 Percent der Gebarungsüberschüsse der zweiten
Abtheilnng wird an die einzelnen Gemeinden Niederösterreichs , in denen sich
Versicherungsnehmer befinden , nach dem Verhältnisse der in dem Gegenstands¬
jahre geleisteten Versicherungsbeiträge vertheilt.

Über diese den Gemeinden der zweiten Abtheilnng zngekommenen Be¬
träge , welche grundsätzlich zur Förderung des Feuerlöschwesens , nnd mit
Genehmigung des Landesausschnsses auch für andere gemeinnützige nnd
humanitäre Einrichtungen zu verwenden find, ist seitens der Gemeindevörstände
dem n .-ö. Laudesausschnsse Rechnung zu legen.

8 13-
Die Deckung allfälliger Gebarnngsabgänge jeder der beiden Abteilungen

erfolgt zuerst aus dem von ihr angesammelten Sicherheitsfonds (Z 11 ), sodann
ans dem vom Lande eingeräumten Crcdite bis zur völligen ' Erschöpfung
desselben (Z 4) ; endlich durch außerordentliche Beiträge der Mitglieder der
betreffenden Abtheilnng im Verhältnisse der im Gegenstaudsjahre eingezahlten
Prämien ohne Rücksicht auf einen etwa erfolgten früheren Austritt , falls nicht
etwa der Landtag eine andere Art der Deckung beschließt.

8 14-
Das Verwaltnngsjahr füllt mit dem Kalenderjahre zusammen . Erfolgt

die Activiernng der Anstalt nach dem 30 . Juni , so schließt das erste Ver¬
waltungsjahr mit dem 31 . December des nächstfolgenden Kalenderjahres.

8 15-
Bezüglich der Buch - und Rechnungsführung , sowie der Aufstellung des

Rechnungsabschlusses und der Erstattung des Rechenschaftsberichtes haben die
einschlägigen Bestimmungen der Ministerial -Verordunng vom 5 . März 1896,
R .-G -Bl . Nr . 31, Anwendung zu finden.

8 16-
Das Vermögen der Anstalt darf nur angelegt werden:
1 . In zur Anlage von Pnpillarvermögen geeigneten mländtzchen Wert¬

papieren.
2. In Darlehen an das Erzherzogthnm Österreich unter der Enns.
3 . In zinstragenden inländischen Realitäten , wenn sie nicht Uber ein

Drittel des Ankaufspreises belastet bleiben.
4 . In inländischen pnpillarsicheren Hypotheken.
5. In Einlagen bei inländischen Sparcassen.
6 . In Darlehen ans die unter Z . 1 angeführten Werteffecten , und zwar

nur bis zum Betrage von 80 Percent des börsenmäßigeu Conrswertes , welcher
Betrag bei verlosbareu Papieren den nach dem Verlosnngsplane , abzüglich
der Gebüren , entfallenden Mindestbetrag nicht übersteigen darf.

7 . In Einlagen bei accreditierten inländischen Creditinstitnten im Conto-
correntgeschäfte oder gegen Cassascheine, jedoch nur insoweit , als die Führung
der Geschäfte die Bereithaltung disponibler Mittel erfordert.

8 17-
Streitigkeiten über die Höhe der zu leistenden Schadenvergütung oder

die Auslegung der Bestimmungen des Versicherungsvertrages werden von
einem Schiedsgerichte mit der im IV . Abschnitte des VI . Theiles des Gesetzes
vom 1. August 1895 , N .-G .-Bl . Nr . 113 , festgesetzten Rechtswirknng geschlichtet.

Als Gerichtsstand für alle Rechtsansprüche , welche nicht satzungsmäßig
entschieden oder bcigelegt werden können , gilt das nach dem Klagegegenstande
competente Gericht in Wien , die Anstalt mag als Klägerin oder Beklagte
erscheinen.

8 18-
Die Auflösung der Anstalt oder einer ihrer Abtheilnngen kann nur

durch einen Beschluss des Landtages erfolgen.
8 19-

Die Anstalt wird vom n .-ö. Landtage , beziehungsweise dessen voll¬
ziehendem Organe , dem Laudesausschnsse , nnd dem Curatorinm derselben
geleitet und verwaltet.

8 20.
Dem Landtage sind Vorbehalten:
1. Die Genehmigung des Rechenschaftsberichtes.
2 . Die Systemisiernng der Beamtenstellen und Festsetzung ihrer Bezüge.
3 . Die Aufstellung nnd Änderung der Satzungen mit Ausschluss der

Versicherungsbedingungen.
4. Die Beschlussfassung über die Art der Deckung etwaiger ^ Betriebs¬

abgänge einer der beiden Abtheilnngen nach Erschöpfung ihres Sicherheits-
fondes und des gemäß Z 9 vom Lande eingeränmten Credites (Z 13) .

5 . Die Auslösung einer oder beider Abtheilnngen der Anstalt (Z 18).
6 . Die Modalitäten der Auflösung.
Bezieht sich der Auflösungsbeschlnss des n .-ö. Landtages auf die erste

Abtheilnng , so sind der Gemeinde Wien , wenn dieselbe innerhalb eines Jahres
nach Fassung dieses Beschlusses eiue Gemeinde -Brandschaden -Versicherungs-
austalt errichtet , alle auf die genaunte Abtheilnng bezüglichen Docnmente
n . s. w ., und insbesondere der Sicherheitsfond derselben , soweit er nicht zur
Deckung der Ansprüche der Mitglieder nöthig ist, zu übergeben , falls die
Negierung hiezu die Genehmigung crtheilt (Z 24 ) .

8 21.
In den Wirkungskreis des Landesausschnsses fällt:
1. Die Vorlage aller Verhandlungsgegenstände , die der Genehmigung

des Landtages Vorbehalten sind.
2 . Die Ernennung , Beförderung , Pensionierung und Entlassung jener

Beamten der Anstalt , welche in den Status der niederösterreichischen Landes¬
beamten eingereiht werden.

3. Die Bestellung von in den Beamtenstatns nicht eingereihten Organen
der Anstalt , sowie die Ausstellung von Legitimationen an dieselben.

4 . Die Genehmigung der vom Curatorinm zu entwerfenden Geschäfts¬
ordnung für die Leitung und Verwaltung der Anstalt.

5 . Die Genehmigung der vom Curatorinm vorzuschlagenden , einen
integrierenden Bestandtheil der Satzungen bildenden Versichernngsbedingungen,
sowie etwaiger Abänderungen derselben.

6 . Die Genehmigung der vom Curatorinm vorznschlageuden oberen
Grenzen für die Summen , welche die Anstalt in eigenem Nisico behält.

7 . Der Abschluss und die Lösung von Nückversicherungsverträgen.
8 . Die Bestellung eines Rechtsanwaltes zur Wahrung der Rechte der

Anstalt für jene Fälle , in denen eine juristische Vertretung derselben erfor¬
derlich ist.

9 . Die Feststellung und periodische Revision der Prämientarife.
10 Die Entscheidung bezüglich der Annahme gefährlicher Riskeu.
11 . Die Erlheilung von Instructionen nnd Legitimationen an die

Beamten und die Organe der Anstalt.
12 . Die fruchtbringende Anlage der Anstaltsgelder.
13 . Die Bewilligung von nicht systemisierten und nicht zu dem laufenden

Kanzleibedarfe gehörigen Auslagen (wie Zulagen , Taggelder , Provisionen und
Remunerationen an die Beamten und Organe der Anstalt ).

14 . Die Erwerbung , Veräußerung oder Belastung von Realitäten , sowie
die Aufnahme und Gewährung von Darlehen.

15 . Die Entscheidung über Beschwerden gegen Verfügungen des
Anstaltsleiters.

Hinsichtlich der unter ZZ . 2 nnd 13 angeführten Verwaltnngsmaßregeln
steht dem Curatorinm das Vorschlags - beziehungsweise Antragsrecht zu.
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8 22.
Das Curatorinm vertritt die Anstalt den Behörden und dritten Personen

gegenüber , ist dein Landtage beziehungsweise Landesansschnsse , für die zweck¬
entsprechende Geschäftsgebarung verantwortlich und hat dem Landesansschnsse
vierteljährig einen Ausweis über die Gebarungsresnltate und am Schlüsse des
Verwaltungsjahres die Rechnungsabschlüsse der beiden Abtheilnngen vor¬
zulegen.

Es erledigt alle Verwaltungs -Angelegenheiten , welche nicht ausdrücklich
dem Landtage beziehungsweise Landesansschnsse Vorbehalten sind , nach Maß¬
gabe der Bestimmungen der Satzungen , der Versicherungsbedingungen und
der Geschäftsordnung . Demselben obliegt eine genaue Aufsicht über die Ge¬
barung mit den Anstaltsgeldern , weshalb seine Mitglieder wiederholt Cassa-
scontrierungen und Revisionen der Buchführung vorzunehmen haben.

Urkunden , die eine besondere Verbindlichkeit oder das Aufgeben eines
Rechtes für die Anstalt begründen , müssen von den Mitgliedern des Curatoriums,
beziehungsweise deren Stellvertretern unterzeichnet sein.

8 23.
Das Curatorinm besteht aus:
1. dem Landesausschussreferenten für Versicherungs -Angelegenheiten , be¬

ziehungsweise seinem Stellvertreter als Vorsitzenden;
2 . einem Delegierten des Gemeinderathes der Stadt Wien beziehungs¬

weise einem vom Gemeinderathe bestimmten Ersatzmanne desselben;
3 . dem leitenden Beamten der Anstalt , beziehungsweise seinem Stell¬

vertreter.
Die Sitzungen des Curatoriums werden vom Vorsitzenden nach Bedarf

einberufen.
Zur Fassung eines giltigen Beschlusses ist die rechtzeitige Verständigung

der Mitglieder , sowie die Anwesenheit von zwei Mitgliedern nothwendig.
Die Beschlüsse werden mit Stimmenmehrheit gefasst ; bei Stimmen¬

gleichheit gilt jene Meinung als angenommen , der sich der Vorsitzende, welcher
in allen Fällen mitstimmt , angeschlossen hat.

Der Landesausschussreferent für Versicherungs - Angelegenheiten kann
gegen Beschlüsse des Curatoriums , welche er für die Anstalt oder eine ihrer
Abtheilungen als nachtheilig erachtet , sein Veto einlegen.

Dem Delegierten des Gemeinderathes steht in allen die erste Abtheilung
der Anstalt betreffenden Angelegenheiten ein Vetorecht zu.

Die Ausübung des Vetorechtes hat zur Folge , dass die betreffende An¬
gelegenheit vor ein Schiedsgericht gebracht werden muss , in welches der
niederösterreichische Landesausschnss wie der Gemeinderath der Stadt Wien je
ein diesen Körperschaften nicht angehöriges Mitglied entsendet . Die beiden
Schiedsrichter wählen einen Obmann ; können sie sich über die Person des¬
selben nicht einigen , so entscheidet zwischen den Vorgeschlagenen das Los.

Die Entscheidung dieses Schiedsgerichtes ist für beide Theile verbindlich.

8 24.
Zur Giltigkeit der im Z 20 , ZZ . 3 und 6, erwähnten Beschlüsse des

Landtages , sowie der im Z 21 , Z . 5, angeführten Versicherungsbedingungen
ist die staatliche Genehmigung erforderlich.

Der staatlichen Genehmigung bedarf ferner jedes Übereinkommen , durch
welches

u) der Versicherungsbestand in seiner Gesammtheit oder in einzelnen
Zweigen in was immer sür einer Form an eine andere Anstalt über¬
tragen oder von einer anderen übernommen wird;

b ) der Versicherungsbestand in seiner Gesammtheit oder in einzelnen
Zweigen an eine andere Anstalt in totale Rückversicherung gegeben wird.

8 25.
Die Anstalt unterliegt der staatlichen Anssicht nach Maßgabe der jeweilig

bestehendeu Gesetze und Vorschriften.
Zur unmittelbaren Ausübung derselben kann von der Staatsverwaltung

ein landesfürstlicher Commissär bestellt werden.

34 .
(Öffentliche Sammlungen .)

Der Wiener Magistrat hat mit Decret vom 26 . October 1897,
M .-Z . 196107/III , der Wiener Freiwilligen Rettungs -Gesellschaft zur Auf¬
stellung von Sammelbüchsen in Form von Zündhölzchenständern in öffentlichen
Localen , deren Besitzer die Zustimmung hiezu ertheilen , zur Gewinnung von
Beitrügen für die statutarischen Zwecke der Gesellschaft auf die Dauer eines
Jahres gegen Widerruf die Bewilligung ertheilt.

Dieselbe Behörde hat unterm 26 . October 1897 , M .-Z . 94787/III , der
Gesellschaft adeliger Frauen zur Förderung des Guten und Nützlichen in
Wien , I ., Dorotheergasse 7, die Sammlung milder Spenden für die statu¬
tarischen Zwecke der Gesellschaft im Gemnndegebiete von Wien unter Ver¬
wendung der städtischen Amtsdiener der 19 Gemeindebezirke vom 15 . No¬
vember d. I . an auf die Dauer eines Jahres gegen dem bewilligt , dass
hiedurch die Dienstesobliegenheiten dieser Amtsdiener keine Störung erleiden
und der Gemeinde Wien hieraus keine wie immer beschaffene Haftung erwächst.

Ferner wurde mit Decret vom 10 . October 1897 , M .-Z . 133027/III,
seitens des Wiener Magistrates der freiwilligen Turner -Feuerwehr Meidling
die Bewilligung , für die Zwecke ihrer Rettungsabtheilung eine Sammlung
milder Spenden von Haus zu Haus im XII . Wiener Gemeindebezirke zu
veranstalten , auf die Dauer von sechs Monaten und mit Decret vom 2. No¬
vember 1897 , M .-Z . 200046/111 , dem Vereine zur Errichtung und Erhaltung
einer Kinderbewahranstalt Unter den Weißgärberu die Bewilligung zur Samm¬

lung freiwilliger Beiträge im Wiener Gemeindegebiete , und zwar nur bei be¬
kannten Wohlthätern , sonach mit Ausschluss der Sammlung von Haus zu
Haus , für das Jahr 1898 ertheilt.

Die k. k. n .-ö. Statthalterei hat mit Decret vom 27 . November 1897,
Z . 96197 , dem Verein der Kinderfreunde mit dem Sitze in Baumgarten,
XIII . Bezirk in Wien , die Bewilligung ertheilt , durch sieben Monate , und
zwar vom 1. December 1897 bis Ende Juni 1898 zu Gunsten der Vereins¬
zwecke in Niederösterreich bei bekannten Wohlthätern , sonach nicht von Haus
zu Haus eine Sammlung milder Gaben zu veranstalten . (M .-Z . 220632/III .)

Vom Wiener Magistrate wurde mit Bescheid vom 11 . December 1897,
M .-Z . 228792/III , dem Pfarramts Gießhübl bei Brunn a . G . die Bewilligung
zur Sammlung freiwilliger Spenden im Gemeiudegebiete von Wien für den
Neubau einer Pfarrkirche in Gießhübl auf die Dauer eines Jahres vom
11 . December 1897 an ertheilt.

II. UliriimtmlnRimimmgei».
61adtrath:

32 .
(Größere Parcellierungen .)

Zufolge Stadtraths -Beschlusses vom 25 . November 1897 , Z . 11155
(M .-Z . 22I030/IX ), wurde der Magistrat beauftragt , in allen Fällen , in
welchen es sich um eine größere Parcellierung handelt , vor der Hiuausgabe
der Baulinie den bezüglichen Act dem Stadtrathe vorzulegen.

36 .

(Feuerpolizeiliche Revisionen ans Bahnhof-
Territorien .)

Magistrats -Director Tachau hat an die magistratischen
Bezirksämter unterm 21 . September 1897 , Z . 72261/XIV , nach¬
stehenden Erlass gerichtet:

Zufolge Gremial -Beschlnsses des Wiener Magistrates vom 16. Sep¬
tember 1397 , Z . 72261 er 1695 , erhält das Stadtbauamt mit Bezug auf den
Bericht vom 10. April 1895 , B .-D .-Z . 1002 , die Weisung , wie bisher so auch
künftig alle auf Grund der auf Bahnhof -Territorium vorgenommeuen feuer¬
polizeilichen Revisionen zu stellenden Anträge in die Befunde aufzunehmen,
hiebei aber jene Anträge , welche bauliche Herstellungen bedingen , als solche
besonders zu bezeichnen.

Hievon wird das magistratische Bezirksamt mit dem Beifügen verständigt,
dass letztgedachte Anträge im Hinblicke auf Z 19 der Ministerial -Verordnung
vom 25 . Jänner 1879 / R .-G -Bl . Nr . 19, zur weiteren Amtshandlung an
das k. k. Eisenbahnministerium (Vergleiche die Ministerial -Verordnung vom
28 . Juli 1896 . R .-G .-Bl . Nr . 130) zu leiten sein werden.

37 .
(Ungarische Stempelmarken . )

Magistrats -Director Tachau hat mit Erlass vom 28 . October
1897 , M .-Z . 198088/III , den magistratischen Bezirksämtern Nach-
stehendes zur Kenntnis gebracht:

Die k. k. Finauz -Landes -Direction in Wien hat am 15 . October 1897 zur
Z . 61506 folgendes Ersuchen au den Magistrat gerichtet:

Seitens ungarischer Behörden und Unternehmungen wird häufig das
Verlangen gestellt, dass Rechnungen , welche in der diesseitigen Neichshälfte
von Gewerbetreibenden und Geschäftsleuten über nach Ungarn gelieferte
Waren , insbesondere auch Rechnungen über Beträge unter 10 fl. ausgestellt
werden , daun Quittungen , mit welchen Kaufleute in der diesseitigen Reichs¬
hälfte den Empfang ihres Guthabens seitens ungarischer Committeuten
bestätigen , bei der Ausstellung mit ungarischen Stempelmarken versehen werden
müssen.

Dieses Verlangen widerspricht den Grundsätzen des Übereinkommens mit
Ungarn in Ansehung der Stempel , unmittelbaren Gebüren und Taxen und ist
geeignet , die hierlän 'dige Geschäftswelt in ungehöriger Weise zu belasten , sowie
den österreichischen Staatsschatz zu schädigen.

Der löbliche Magistrat wird demnach zufolge Erlasses des hohen k. k.
Finanzministeriums vom 5. October 1897 , Z . 37251 , eingeladen , die unter¬
stehenden magistratischen Bezirksämter mit thunlichster Beschleunigung anzu¬
weisen, Requisitionen ungarischer Finanzbehörden wegen Zustellung von
Zahlungsaufträgen über Stempelgebüren von Rechnungen und Quittungen
der bezeichnten Art an die österreichischen Aussteller oder wegen Eiuhebung
solcher Gebüren von letzteren nicht zu vollziehen , sondern von Fall zu Fall
anher vorzulegen.
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Vorstehende Weisung findet ans Requisitionen bosnisch-herzegowinischer
Finauzbehörden sinngemäße Anwendung.

Hievon Wied düs mugisteutische Bezirksamt zur Kenntnisnahme und
Entsprechung im Sinne dieses Ersuchens der k. k. Finanz - Landes -Direction
in Wien verständigt.

38.
(Behebung der Stiefelpauschalien der städtischen

Diener .)
Magistrats -Director Tachau hat mit Erlass vom9. December

1897 , M .-Z. 219498/IV , nachstehende Verfügung getroffen:
Um einerseits dem Übelstande abznhelfen , dass durch die zu verschiedenen

Zeitpunkten erfolgende Vorlage der Consignationen über die Stiefelpanschalien
der städtischen Diener eine bedeutende Zeitzersplitternng entsteht , nnd um
andererseits eine Vereinfachung in der Verrechnung nnd eine leichtere und
bessere Evidenthaltung der Stiefelpauschalien zu erzielen , wird über Anregung
der städtischen Buchhaltung hiemit die Verfügung getroffen , dass die Behebung
der Stiefelpanschalien seitens sämmtlicher im Bezüge von solchen stehenden
Dienerkategorien , und zwar vorläufig mit Ausnahme der Schuldiener und der
Aufseher nnd Hausdiener in den Waisenhäusern künftig ausschließlich mittels
Consignationen stattzufinden habe.

Diese sind für jedes Bezirksamt , beziehungsweise jede Bezirksvorstehung,
sowie für jede einzelne unter centraler Verwaltung stehende Anstalt getrennt
zu verfassen , und haben die Namen sämmtlicher einem städtischen Amte , be¬
ziehungsweise einer städtischen Anstalt zugewiesenen , zum Bezüge von Stiefel-
Pauschalien berechtigten Bediensteten , nach Dienstcskategorien geordnet , zu ent¬
halten (zum Beispiel in Bezirksämtern : die definitiven nnd provisorischen Amts¬
diener , die Mahnboten nnd die Krankenträger ) , sie sind sodann vom Bezirks¬
amtsleiter (Bezirksvorsteher , Anstaltsleiter ) bezüglich der Nichtigkeit der Namen
der in dieselben anfgenominenen Bediensteten nnd der denselben Ankommenden
Bezüge Zu bestätigen und bis längstens 20 . December 1897 bei der städtischen
Buchhaltung zu überreichen , welche über dieselben nach vorangegangener
Prüfung ein summarisches Verzeichnis verfassen nnd dasselbe bis zum
5 . Jänner 1898 im kurzen Wege dem Magistrate zur Zahlungsanweisung
übermitteln wird.

Die Consignation für die im Präsidium und bei der Magistrats -Direction
verwendeten Raths - nnd Amtsdiener wird von der Gemeinderaths -Präsidial-
kanzlei, jene für alle übrigen im Nathhause verwendeten Raths - nnd Amts¬
diener von der Kanzleidirection verfasst werden.

In den Consignationen ist seitens des betreffenden Anstaltsleiters (Bezirks¬
amtsleiters , Bezirksvorstehers rc.) eine Person namhaft zu machen, welche mit
der Behebung betraut wird.

Bei jenen Individuen , welche das Stiefelpanschale im nachhinein beziehen,
ist dieser Umstand besonders anzumerken.

Die Auszahlung hat am 12 . Jänner , und zwar ausschließlich durch die
städtische Hauptcassa -Centrale in der bei den Wagengebüren üblichen Weise zu
erfolgen , indem die einzelnen Consignationen zugleich mit dem entfallenden
Betrage dem mit der Behebung betrauten Diener einznhändigen , nach erfolgter
Auszahlung an die Percipienten seitens des Amtsvorstandes mit der Clansel
„Auszahlung veranlasst " zu versehen und hierauf der städtischen Hauptcassa-
Centrale zur Hinterlegung bei den Journalsbeilagen rückznstellen sind.

Gleichzeitig werden die Herren Leiter der magistratischen Bezirksämter,
solvie die Herren Bezirksvorsteher dahin verständigt , dass die Auszahlung
sämmtlicher Stiefelpauschalien von nun an durch die Hanptcassa -Centrale erfolgt,
daher weder seitens der Hanptcassen -Abtheilnngen noch aus den Verlagsgeldern
der Bezirksvorstehungen zu geschehen habe.

Der angeregte Vorgang erstreckt sich auf folgende Dieuerkategorien:
Sämmtliche definitiven und provisorischen Amtsdiener , die Zeugwarte des

historischen Museums , die Portiere des Nathhanses . der Großmarklhalle , der
Schlachthäuser , des Douaubades , den Aufseher dortselbst , die Hausdiener und
den Neinigungsansseher im neuen Rathhause , die Ausmesser , auch die für den
General -Rcgulierungsplan , die Mahnboten , die Aufseher der Aquäductstrecke,
den Aufseher auf den Central -Viehmarkte , dem Central -Markte für Heu und
Stroh , die Marktgebürcn -Einsammlcr , die Sanitätsdiener , den Kutscher am
Central -Friedhofe , das Aufsichtspersonale nnd den Kutscher im Asyl- und
Werkhanse , den Aufseher im Asyl für verlassene Kinder , das Dienerpersonale
der in Wien befindlichen Versorgnngsanstalten und den Aufseher im städtischen
Materialdepot . _

(Verzeichnis der im Neichsgesetzblatte und im Landes¬
gesetzblatte für Österreich nnter der Enns im Jahre

1867 pnblieierten Gesetze und Verordnungen .)
Reichsgesetzblatt.

Nr . 258 . Kaiserliches Patent vom 9 . November 1897,
betreffend die Einberufung des Landtages des Erzherzogthumes Österreich unter
der Enns.

Nr . 256 . Verordnung der Ministerien der Finanzen
und des Handels vom 3 . November 1897 , betreffend die
Competenz zur Ausfertigung der für die Erlangung gewisser Zollbegünstigungen
vorgeschriebenen Handelskammer -Certificate für das Fürstenthum Liechtenstein.

Nr . 266 . Concessionsurkunde vom 8. November
1897  für die Localbahn Deittschbrod — Saar.

Nr . 261 . Kundmachung des Eiscnbahnministeriums
vom 11 . November 1897 , betreffend die Erstreckung des Bau¬
termines für die Localbahn Nakonitz —Mlatz.

Nr . 262 . Kundmachung des Finanzministeriums
vom 31 . Octobcr 1897 , betreffend die Erweiterung der Ver-
zollnngsbefugnisse des k. k. Nebenzollamtes Altwarnsdorf.

Nr . 263 . Kundmachung des Handelsministeriums
vom 20 . November 1897 , betreffend die Aichung und Stempelung
der Elektricitäts -Verbranchsmesser.

Nr . 264 . Verordnung des Handelsministeriums
vom 23 . November 1897 , betreffend die Bestreitung der Kosten
für den Transport nnd die Transportversicherung der zur Aichung und
Stempelung eingesendeten Wasserverbranchsmesser.

Nr . 265 . Kundmachung des Finanzministeriums
vom 23 . November 1897 , betreffend die Errichtung je eines
Steuer - und Gerichts -Depositenamtes in Lnka , Medenice , NoLniatöw , Wojnilow,
Ottynia , Podwoloczyska . Borynia und Solotwina in Galizien.

Nr . 266 . Kundmachung des Finanzministeriums
Vom 23 . November 1897 , betreffend die Errichtung eines öster¬
reichischen Nebenzollamtes I . Classe in Hammerau in Bayern.

Nr . 267 . Verordnung des Finanzministeriums
vom 25 . November 1897 , womit die Finanzministerial-Verordnnng
vom 22 . Mai 1896 (N .-G .-Bl . Nr . 77) zur Durchführung des Gesetzes vom
14 . Mai 1896 (N .-G .-Bl . Nr . 74 ), betreffend Bestimmungen über die Ver-
sorgnngsgenüsse der Civilstaatsbeamten (Staatslehrpersonen ), dann der Diener,
sowie deren Witwen nnd Waisen , theilweise abgeändert wird.

Nr . 268 . Kundmachung des Finanzministeriums
vom 16 . November 1897 , betreffend die Bestimmung der Anzahl
der Mitglieder und Stellvertreter der Personaleinkommensteuer -Bernsnngs-
Commissionen.

Nr . 266 . Kundmachung der Ministerien des Innern
und der Justiz vom 23 . November 1897 , betreffend die
Errichtung von allgemeinen staatlichen Untersnchnngsanstalten für Lebensmittel
nnd Gebranchsgegenstände der im Gesetze vom 16 . Jänner 1896 (N .-G .-Bl.
Nr . 89 ex 1897 ) bezeichnten Art.

Nr . 276 . Knn dmachnng der Min isterien des Innern,
der Justiz und des Ackerbaues vom 23 . November 1897,
betreffend die Bestellung von speciellen staatlichen Untersuchungsstellen für
einige Lebensmittel und Gebranchsgegenstände der im Gesetze vom 16 . Jänner
1896 (N .-G .-Bl . Nr . 89 ox 1897 ) bezeichnten Art .*)

Nr . 271 . Erster Nachtrag zu der Vollzugsvorschrift zum
IV . Hauptstücke des Gesetzes vom 25 . October 1896 (R .-G .-Bl . Nr . 220 ),
betreffend die directen Personalsteuern.

Nr . 272 . Verordnung der Ministerien der Finanzen
und des Handels , einverständlich mit dem Obersten
Rechnungshöfe vom 26 . November 1897 , betreffend die Aus¬
dehnung der bisher für Steuer - und Gebürenzahlnngen in Niederösterreich
gestatteten Benützung des Anweisungs - (Check- nnd Clearing -) Verkehres der
Postsparcassa auf Zahlungen an sämmtliche Steuerämter in den im Reichs-
rathe vertretenen Königreichen und Ländern .*)

Nr . 273 . Kundmachung des Eisenbahnministerinms
Vom 26 . November 1897 , betreffend die Erstreckung des Ban¬
termines für die Kleinbahn von Linz nach Urfahr nnd von da ans den
Pöstlingberg.

Nr . 274 . Verordnung des Eisenbahnministers
vom 5 . December 1897 , womit einige Bestimmungen der Verord¬
nung vom 1. August 1893 (R .-G .-Bl . Nr . 126 ), betreffend die Regelung des
Transportes explosiver Gegenstände auf Eisenbahnen , abgeändert und ergänzt
werden.

*) Erscheint in dieser Nummer der „Verordnungen rc ." vollinhaltlich ausgenommen.
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Nr . 275 . Kundmachung des Finanzministeriums
vom 3 . December 1897 , betreffend die Festsetzung der Farbe für
die im Stickereiveredlnngsverkehre an den Geweben anznbringenden Jdentitäts-
bezeichnnngen.

Nr . 276 . Verordnung des Ministeriums des
Innern vom 5 . December 1897 , betreffend die Nrzneitaxe für
das Jahr 1898.

Nr . 277 . Verordnung der Ministerien der Finanzen
und des Handels vom 5 . December 1897 , betreffend die.
Zollabfertigung von Nohpappen zur Dachpappen -Erzengnng.

Nr . 278 . Verordnung der Ministerien der Finanzen
und des Handels vom 5. December 1897 , betreffend die
Zollbehandlnng - von automobilen Personenwagen.

Nr . 276 . Verordnung der Ministerien der Finanzen
und des Handels vom 5. December 1897 , betreffend die
Ergänzung der Bestimmungen des alphabetischen Warenverzeichnisses zum
Zolltarife beim Schlagworte „Holzwaren " .

Nr . 286 . Verordnung der Minister der Justiz , des
Innern und des Handels vom 3 . December 1897,
betreffend den Nachweis des Betriebes eines Handelsgewerbes zum Zwecke
der Feststellung des Gerichtsstandes des Erfüllungsortes.

Nr . 28 ! . Kundmachung des Handelsministeriums
im Einvernehmen mit dem Ministerium des Innern
und dem Ministerium für Cnltns und Unterricht vom
5 . December 1897 , betreffend die Bezeichnung jener Unterrichts¬
anstalten , durch deren Abgangszeugnisse der Nachweis der Befähigung znm
Antritte bestimmter concessionierter Gewerbe erbracht wird.

Nr . 282 . Verordnung des Justizministeriums
vom 7 . December 1897 , betreffend die Vereinigung der Bezirks¬
gerichte Mariahilf und Neubau , dann Josefstadt und Alsergrund in Wien,
sowie die Errichtung des Bezirksgerichtes Josefstadt in Strafsachen.

Nr . 283 . Verordnung des Justizministeriums vom
9 . December 1897 , betreffend das Verfahren in streitigen Ehc-
angelegenheiteu.

Nr . 284 . Verordnung des Justizministers vom
13 . December 1897 , betreffend die Befreiung der ungarischen Staats¬
angehörigen von der Sicherheitsleistung für Processkosten.

Nr . 285 . Verordnung des Jnstizministers vom
13 . December 1897 , betreffend die Execntion und die Execntion zur
Sicherstellung auf Grund von Acten und Urkunden , die in den Ländern der
ungarischen Krone errichtet wurden.

Nr . 286 . Verordnung des Jnstizministers vom
15 . December 1897 , betreffend die Execntion auf Grund von Acten
und Urkunden , die in Bosnien und der Herzegowina errichtet wurden.

Nr . 287 . Verordnung des Jnstizministers vom
10 . December 1897 , womit die Vorschriften der deutschen Civilprocess-
ordnnng über die Zwangsvollstreckung ans ausländischen Urtheilen und das
Maß der durch diese Bestimmungen verbürgten Gegenseitigkeit bekanntgemacht
werden.

Nr . 288 . Verordnung des Justizministers vom
10 . December 1897 , womit die Vorschriften der italienischen Civil-
processordnung über die Zwangsvollstreckung ans ausländischen Urtheilen
lind das Maß der durch diese Bestimmungen verbürgten Gegenseitigkeit bekannt-
gemacht werden.

Nr . 286 . Verordnung des Jnstizministers vom
10 . December 1897 , womit die im Fürstenthume Liechtenstein für die
Erccntion österreichischer Executioustitel geltenden Vorschriften und das Maß
der dadurch verbürgten Gegenseitigkeit bekanntgemacht werden.

Nr . 266 . Verordnung des Jnstizministers vom
10 . December 1897 , womit die im Canton Waadt für die Execntion
aus ausländischen Urtheilen geltenden Vorschriften und das Maß der dadurch
verbürgten Gegenseitigkeit bekanntgeinacht werden.

Nr . 26L . Kundmachung des Finanzministeriums
von' 4 . December 1897 , betreffend die Errichtung eines Stener-
nnd gerichtlichen Depositenamtcs in Poysdorf in Niederösterreich.

Nr . 262 . Verordnung des Finanzministeriums
Vom 10 . December 1897 , betreffend die Neuregelung der Verschleiß¬
preise des inländischen Fabriksalzes.

Nr . 263 . Verordnung des Jnstizministers vom
11 . December 1897 , durch welche auf Grund des Gesetzes vom
26 . März 1890 , N .-G .-Bl . Nr . 58 , für die Entlohnung der in diesem Gesetze
bezeichneten Leistungen der Advocaten und ihrer Kanzleien ein Tarif erlassen wird.

L . Landesgesetzblalt.

Nr . 55 . Kundmachung des k. k. Statthalters im
Erzherzogthnme Österreich unter der Enns vom
30 . November 1897 , Z . 111923 , betreffend die Satzungen
einer . Niederösterreichischen Landes -Brandschaden -Versichernugsanstalt " mit dem
Sitze in Wien .*)

Nr . 56 . Kundmachung des k. k, Statthalters im
Erzherzogthnme Österreich unter der Enns vom
2 . October 1897 , Z . 59662 , betreffend die Erklärung des
bosnisch -herzegowinischen Bezirksspitales in Kljuö als allgemeine öffentliche
Krankenanstalt.

Nr . 57 . Kundmachung des k. k. Statthalters im
Erzherzogthnme Österreich unter der Enns vom
28 . October 1897 , Z . 5504/I ' r., mit welcher eine Abänderung
der im Landes -Gesetz- und Verordnnngsblatte unterm 15 . Juni 1894 , Z . 40,
kundgemachten Eintheilnng des Erzherzogthnmes Österreich unter der Enns in
staatliche Forstanfsichtsbezirke , beziehungsweise eine Abänderung der Dislocation
des forsttechnischen Personales der politischen Verwaltung in Niederösterreich
verlantbart wird .*)

* ) Erscheint in dieser Nummer der „Verordnungen rc ." vollinhaltlich ausgenommen.

Herausgeber : Die Gemeinde Wien . — Verantwortlicher Redacteur : Magistratsraih Dr . Friedrich Edler v. Nadler
Papier aus der k. k. priv . Pittener Papierfabrik . — I . B . Wallishausser ' s k. n . k. Hof -Buchdruckerei , Wien.


	Inhaltsverzeichnis
	[Seite]
	[Seite]
	Seite 3
	Seite 4
	Seite 5
	Seite 6
	Seite 7
	Seite 8
	Seite 9
	[Seite]

	I. [Amtsblatt Nr. 9 / 29. Jänner 1897]
	Seite 1
	Seite 2
	Seite 3
	Seite 4
	Seite 5
	Seite 6
	Seite 7
	Seite 8

	II. [Amtsblatt Nr. 17 / 26. Februar 1897]
	Seite 9
	Seite 10
	Seite 11
	Seite 12
	Seite 13
	Seite 14
	Seite 15
	Seite 16

	III. [Amtsblatt Nr. 26 / 30. März 1897]
	Seite 17
	Seite 18
	Seite 19
	Seite 20
	Seite 21
	Seite 22
	Seite 23
	Seite 24
	Seite 25
	Seite 26
	Seite 27
	Seite 28
	Seite 29
	Seite 30
	Seite 31
	Seite 32

	IV. [Amtsblatt Nr. 35 / 30. April 1897]
	Seite 33
	Seite 34
	Seite 35
	Seite 36
	Seite 37
	Seite 38
	Seite 39
	Seite 40
	Seite 41
	Seite 42
	Seite 43
	Seite 44

	V. [Amtsblatt Nr. 43 / 28. Mai 1897]
	Seite 45
	Seite 46
	Seite 47
	Seite 48
	Seite 49
	Seite 50
	Seite 51
	Seite 52
	Seite 53
	Seite 54
	Seite 55
	Seite 56

	VI. [Amtsblatt Nr. 52 / 29. Juni 1897]
	Seite 57
	Seite 58
	Seite 59
	Seite 60
	Seite 61
	Seite 62
	Seite 63
	Seite 64

	VII. [Amtsblatt Nr. 61 / 30. Juli 1897]
	Seite 65
	Seite 66
	Seite 67
	Seite 68
	Seite 69
	Seite 70
	Seite 71
	Seite 72

	VIII. [Amtsblatt Nr. 70 / 31. August 1897]
	Seite 73
	Seite 74
	Seite 75
	Seite 76
	Seite 77
	Seite 78
	Seite 79
	Seite 80
	Seite 81
	Seite 82
	Seite 83
	Seite 84

	IX. [Amtsblatt Nr. 78 / 28. September 1897]
	Seite 85
	Seite 86
	Seite 87
	Seite 88
	Seite 89
	Seite 90
	Seite 91
	Seite 92

	X. [Amtsblatt Nr. 87 / 29. October 1897]
	Seite 93
	Seite 94
	Seite 95
	Seite 96
	Seite 97
	Seite 98
	Seite 99
	Seite 100

	XI. [Amtsblatt Nr. 96 / 30. November 1897]
	Seite 101
	Seite 102
	Seite 103
	Seite 104
	Seite 105
	Seite 106
	Seite 107
	Seite 108

	XII. [Amtsblatt Nr. 105 / 31. December 1897]
	Seite 109
	Seite 110
	Seite 111
	Seite 112
	Seite 113
	Seite 114
	Seite 115
	Seite 116
	Seite 117
	Seite 118
	Seite 119
	Seite 120
	Seite 121
	Seite 122
	Seite 123
	Seite 124


